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VORWORT 

Die vorliegende Arbeit stellt einen ersten Versuch dar, die vielfältigen Regulierungen des Gewerbes und der 
freien Berufe in Österreich auf ihre ökonomischen Auswirkungen zu untersuchen. Andekdotenhaft werden im­

mer wieder "Erfahrungen" einzelner Gewerbetreibender mit den Bestimmungen der Gewerbeordnung oder 
den sie vollziehenden Behörden bekannt und dies als Grundlage für eine ad hoc-Kritik herangezogen. Aus ei­
ner wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive kann jedoch weder davon ausgegangen werden, daß die beste­

henden Regulierungen wohlfahrtserhöhend - wie das so häufig behauptet wird - noch daß sie wohlfahrtsmin­

dernd - wie das ebenso häufig behauptet wird - wirken. Eine sorgfältige Analyse, die genau die Details der je­
weiligen Märkte untersucht, ist vonnöten. Aufgrund der zeitlichen und fmanziellen Restriktionen der vorliegen­
den Untersuchung und der Komplexität der Fragestellung konnten einige Fragen nur aufgeworfen und erst an­
satzweise behandelt werden. Daran ist nicht zuletzt die Tatsache mitverantwortlich, daß die hier untersuchten 
Wirtschaftsbereiche in Österreich wie auch international ein statistisches Schattendasein führen und daher die 
meisten hier verwerteten Daten originär erhoben werden mußten. 

Ohne das mit großem Einsatz zusammenarbeitende Team wäre diese Untersuchung nicht zustande gekommen. 
Mehr als mitgearbeitet haben Wilfried Amanshauser, Eduard Auer, Albert de Cillia, Georg Inderst, Markus 

Marterbauer, Christa Peutl, Friedrich Schiller und Peter Weiss. Einzelne Teile wurden zunächst in Rohfassun­

gen von Einzelpersonen oder Gruppen formuliert: Georg Inderst bearbeitete den theoretischen Teil; Christa 

Peutl erstellte die Fallstudie zum gewerblichen Gütertransport; Eduard Auer, Albert de Cillia, Friedrich Schil­
ler und Peter Weiss steuerten den Teil über die Versicherungen bei; Wilfried Amanshauser, Johannes M. Bau­
er und Markus Marterbauer entwarfen die Fallstudie über die Ziviltechniker; alle restlichen Teile stammen von 
J ohannes M. Bauer. Die Rohfassungen wurden in zahlreichen Plenarsitzungen und zwei Wochenendseminaren 
intensiv diskutiert und von den ursprünglichen Autor(inn)en überarbeitet. Sie stellen damit in hohem Ausmaß 

Produkte interaktiver Zusammenarbeit dar. 

Zum Zustandekommen der vorliegenden Ergebnisse beigetragen haben auch zahlreiche Personen aus der 
österreichischen Privatwirtschaft, Intert:ssenvertretungen und der öffentlichen Verwaltung, die ihre Expertise 
im Rahmen von Interviews mit uns teilten. Den im Verlauf der letzten Monate interviewten mehr als fünfzig 
Personen sei hiermit kollektiv gedankt. Da vermutlich manche von ihnen nicht unbedingt die hier dargestellten 
Schlußfolgerungen teilen werden, sei nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sie hierfür selbstver­
ständlich keine wie immer geartete Verantwortung trifft. Dank gilt weiters den mehreren hunderten Gewerbe­
treibenden und freiberuflich Tätigen, die im Rahmen der von uns veranstalteten Umfragen bereitwillig mit ih­
ren Informationen zur Verfügung standen. Schließlich war Kollege Holoubek ein hilfreicher Ratgeber in juristi­
schen Fragen. 

Unter hohem Druck und mit großer Sorgfalt arbeiteten die zahlreichen Personen, die auf verschiedenste Art 
und Weise beim Zustandekommen dieser Arbeit mithalfen, sei es im Rahmen der Textverarbeitung der i\.fanu­
skripte, Recherchen bei den untersuchten Berufsgruppen oder dem Verarbeiten der erhobenen Daten: Brigitte 
Büchler, Ralph Fichlner, Andrea Holzmann und Hermine Rathbauer. Auch ihnen sei an dieser Stelle für ihre 
Tatkraft gedankt. 

Wien, im Juli 1988 
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I. Reg ulierung als wirtschaftspolitisches Instrument: Zur Problematik der effizienten G estaltung in­

stitutioneller Rahmenbedingungen von Wirtschaftsbereichen 

Johannes M. Bauer 

1. Hintergrund der Studie 

Seit der Mitte der siebziger Jahre wird weltweit die Rolle staatlicher Regulierungen der Wirtschaft kritisch 

durchleuchtet. Im Gefolge der Stagnationserscheinungen des letzten Jahrzehntes und des "Zerfalles des key­

nesianischen Konsens", der nachfrageseitigen Stabilisierung der Wirtschaft, wird die Rücknahme dieser Eingrif­

fe zusehends als Mittel zur Wiederbelebung der wirtschaftlichen Dynamik gesehen, wobei in unterschiedlichem 

Ausmaß Schritte zur "De-Regulierung" bzw. "Liberalisierung" der Wirtschaft unternommen wurden. 

Beispielsweise wurden in den USA weitreichende und in England etwas eingeschränktere Deregulierungsmaß­

nahmen verwirklicht. In der Bundesrepublik Deutschland werden vor allem die Möglichkeiten für Deregulie­

rungen ausgelotet, ohne
, 
daß bisher umfangreichere Schritte gesetzt worden wären. Hatte sich die Deregulie­

rungsdiskussion in den siebziger Jahren vornehmlich auf den Bereich "natürlicher Monopole" (Ver- und Ent­

sorgungsunternehmen wie Energie, Transport, Telekommunikation) konzentriert, ist sie mittlerweile zu einer 

umfassenden wirtschafts- und gesellschafts politischen Diskussion geworden, die auch den gewerblichen Sektor 

aber vor allem auch den Bereich des Arbeits- und Sozialrechtes oder umweltpolitischer Vorschriften erfaßt 

hat. 

Die bisher beobachtbaren Deregulierungsmaßnahmen hinterlassen ein widersprüchliches Bild, die Deregulie­

rung zu einem politisch kontroversen Thema machen. Vereinfacht betrachtet, lassen sich zwei Deregulierungs­

Strategien unterscheiden: Deregulierung als "Reformkonzeption" und "Deregulierung um der Deregulierung 

willen". 

Das Leitbild der ersten Politik-Konzeption ist, die in der Regel über eine lange Zeit gewachsenen Regulie­

rungsstrukturen auf ihre Funktionalität zu überprüfen und gegebenenfalls effizienzerhöhende Reformen vorzu­

nehmen. Integraler Bestandtd dieses Ansatzes ist eine laufende begleitende Kontrolle der Ergebnisse dieser 

Maßnahmen und gegebenenfalls deren Korrektur. In diese Richtung zielten etwa die unter der Regierung Car­

ter in den USA eingeleiteten Deregulierungsmaßnahmen, die aus diesem Grund auch die Unterstützung vieler 

Konsumentenorganisationen fanden. 

Demgegenüber geht es der zweiten, in der internationalen wirtschaftspolitischen Diskussion derzeit leicht do­

minierenden Strategie, die man vielleicht prägnant mit den "supply-side economics" in Verbindung bringen 

könnte, um die Rückdrängung öffentlichen Einflusses auf die Wirtschaft per se. Hier werden zentrale Errun­

genschaften des Wohlfahrtsstaates, wie etwa die Arbeitsgesetzgebung oder sozialrechtliche Bestimmungen in 

Frage gestellt. 

In dieser sehr stark von einer generellen "Entstaatlichungseuphorie" gekennzeichneten Situation scheint es 

schwierig, die ökonomische Sinnhaftigkeit von beobachtbaren Regulierungsmaßnahmen kritisch zu durchleuch­

ten, ohne gleich in das Lager der unkritischen Apologeten des uneingeschränkten Wettbewerbsdenkens abge-
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stellt zu werden. Diese politische Pattstellung gilt es zu überwinden. Denn Regulierungsmaßnahmen stellen ein 
wichtiges und in der Regel äußerst wirksames wirtschaftspolitisches Instrument dar, dessen Einsatzbedingun­
gen und Auswirkungen einer steten Überprüfung bedürfen. 

Alle staatlichen regulierenden Eingriffe in die Wirtschaft haben aus ökonomischer Sicht EffIzienz-, Vertei­
lungs- und Wachsrumswirkungen, die sowohl zur Erreichung angestrebter wirtschafts- und gesellschaftspoliti­
scher Ziele beitragen, ihnen aber auch abträglich sein können. Dies kann einerseits einfach auf 
"Alterungserscheinungen" von Regulierungen zurückzuführen sein, die teilweise vor Jahrzehnten verankert wur­
den und ihren damals intendierten Zweck aufgrund veränderter wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Rah­
menbedingungen nicht mehr zu erfüllen geeignet sind. Diese Wirkung kann weiters einfach auf der falschen 
Ausgestaltung des eingesetzten Regulierungsinstrumentariums beruhen. Schließlich können Regulierungen 
auch nur dem spezifischen Interesse bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, etwa zur Sicherung höherer Ein­
kommen oder einer vor Wettbewerb geschützten Marktposition, dienen. Auf diese Zusammenhänge hat vor al­
lem die positive Theorie der Regulierung in ihren zahlreichen theoretischen Varianten und empirischen Belegen 
hingewiesen. 1 

In der Regel werden Regulierungen alle diese Aspekte in unterschiedlicher Gewichtung aufweisen. Die zentra­
le Fragestellung dieser Arbeit ist normativer Natur: Es soll vor allem der Frage nachgegangen werden, welche 
Effizienzwirkungen von den in den untersuchten Sektoren vorfindbaren Regulierungen ausgehen und ob gege­
benenfalls Reformmaßnahmen, eine Änderung im spezifischen vorflndbaren "Mix" der wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen, effizienzerhöhend wirken könnten. 

Das Hauptaugenmerk soll dabei einer Klasse von Reformen, nämlich Deregulierungsmaßnahmen gewidmet 
werden. Darunter soll entweder eine Abschwächung oder aber eine gänzliche Beseitigung von Regulierungs­
maßnahmen verstanden werden. Wirtschaftspolitische Überlegungen dieser Art können jedoch nicht angestellt 
werden, ohne zunächst die bestehenden Regulierungen im Detail auf ihre ökonomischen Auswirkungen zu un­
tersuchen und Defizite sowie Schwächen dieser Politik aufzuzeigen. 

Die Frage der Regulierung der wirtschaftlichen Tätigkeiten in Österreich hat bisher nur relativ begrenzte Auf­
merksamkeit in der wirtschaftspolitischen und akademischen Diskussion gefunden.2 So wird etwa in der Studie 
von Aigingerrrichy (1985) über die Leistungen der Klein- und Mittelbetriebe die Frage der Regulierung dieses 
Sektors nur am Rande und in sehr allgemeiner Form angeschnitten.3 

In der Studie von Nowotny et.al. (1978) über die Wettbewerbsintensität in der österreichischen Wirtschaft wird 
dieser Fragenbereich mit dem Hinweis, " ... daß insbesondere für den Gewerbebereich davon ausgegangen wer­
den kann, daß Probleme spezieller, "aktiver" Wettbewerbsbeschränkungen nur von geringer gesamtwirtschaftli­
eher Bedeutung sind" (Nowotny et. al. 1978, S. 16) weitgehend ausgeklammert. Dieser Sichtweise ist einerseits 
zuzustimmen, da der Gewerbebereich im engeren Sinn sicher gesamtwirtschaftlich gesehen keinen dominanten 
Sektor darstellt. Andererseits ist er in einem internationalen Vergleich derzeit sicher ein besonders dynami­
scher Sektor. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, einen weiteren Begriff von Wettbewerbsbeschrän­
kungen zu verwenden, der etwa auch institutionelle Regelungen (Marktzugangsbeschränkungen, Verhaltensre-

1) Für einen Überblick über die verschiedenen Varianten der positiven Theorie der Regulierung vgl. Bauer (1988, Teil II). 
2) Auf einem allgemeinen Niveau wurden diese Fragen etwa von Szopo (1986) angeschnitten. 
3) Vgl. Aigingerffichy (1985), 5.132 f. und 5.138 f. 

• 

• 
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gulierungen) umfaßt. Diese "passiven" Wettbewerbsbeschränkungen können ihrerseits wieder Grundlage von 
verdeckten, über Interessenvertretungen exekutierten, aktiven Wettberwerbsbeschränkungen sein. 

Daß die umfangreichen administrativen Bestimmungen und Erfordernisse zum Antritt einer unternehmeri­
schen Tätigkeit zumindest von den Betroffenen als bedeutende Hürde empfunden werden, wird übereinstim­
mend von verschiedenen Studien der hemmenden und fördernden Faktoren bei der Gründung von Unterneh­
men deutlich. Nahezu einhellig wurden in den bisher vorliegenden Studien, Schwierigkeiten mit den 
(Gewerbe)Behörden jeweils an dritter Stelle, nach Finanzierungsschwierigkeiten und der Schwierigkeit, einen 
entsprechenden Standort zu fmden, genannt (vgl. Kailer et. al., 1985, Kapitel 2). 

Die österreicrusche Politik gegenüber der gewerblichen Wirtschaft ist von einer gewissen Widersprüchlichkeit 
gekennzeichnet. Einer relativ strikt formulierten und gehandhabten Gewerbeordnung, die eine Vielzahl von 
Antrittshemmnissen für neue Unternehmen enthält, stehen andererseits eine - fast undurchsichtige - Vielfalt 
von wirtschaftspolitischen Maßnahmen gegenüber, um den Strukturwandel, die Innovationstätigkeit und viele 
andere Aspekte der Unternehmenstätigkeit zu fördern:� Dieses Spannungsfeld muß von einer fundierten Re­
gulierungsdiskussion aufgearbeitet werden. 

Die im Mittelpunkt dieser Studie stehenden Bereiche des Gewerbes und der freien Berufe haben bisher inter­
national nur geringes5 und in Österreich noch begrenzteres Interesse erfahren. Gerade der Gewerbebereich 
und die freien Berufe sind in Österreich durch eine Vielzahl von formellen und informellen Regulierungen un­

terschiedlicher Intensität gekennzeichnet. 

Die Ausklammerung dieser wirtschaftspolitischen Fragestellung dürfte neben anderen Faktoren vor allem auch 
auf die erheblichen methodischen und empirischen Probleme, die sich einer Untersuchung der ökonomischen 
Auswirkungen von Regulierungsmaßnahmen in diesem Bereich auftun, zuzuschreiben sein. Die vorliegende 
Untersuchung versteht sich als ein erster Schritt, diese komplexe Terrain auszuloten. 

2. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der erfaßten Sektoren 

Eine der Hauptmotivationen, die Bereiche des Gewerbes und der freien Berufe zu untersuchen, waren die in 
diesen Bereichen vorfmdbaren besonders detaillierten Regulierungen. Aufgrund des Interesses an der Regulie­
rungsproblematik folgt die Abgrenzung des gewerblichen Sektors dabei allerdings nicht dem weitgehend histo­
risch bestimmten Anwendungsbereich der Gewerbeordnung, sondern einem weiter gefaßten ökonomischen 
Begriff von gewerblicher Wirtschaft, wie er sich etwa in der Organisation der Kammern niederschlägt. Dies 
scheint insbesondere deswegen sinnvoll, weil zahlreiche der aus der Gewerbeordnung ausgenommenen Wirt­
schaftsbereiche (wie etwa der Transportbereich oder die Versicherungswirtschaft) unter Regulierungsgesichts­
punkten Bestimmungen unterliegen, die der Gewerbeordnung sehr stark nachempfundenen sind. Damit UIO­

faßt der dieser Studie zugrundegelegte Gewerbebegriff neben den in der Gewerbeordnung direkt erfaßten 
Wirtschafts bereichen etwa auch den Transportsektor, das Versicherungsgewerbe und andere, in gewerberecht-

4) VgJ. BMW A für eine Zusammenstellung der wichtigsten Förderungsmaßnahmen aus den verschiedenen Budgetansätzen. 
5) Erste Ansätze finden sich in OECD (1985) für den Bereich der freien Berufe im OECD-Bereich und in Brock/Evans (1986) rur den 

Bereich der kleinen Betriebe in den USA 
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lichen Nebengesetzen erfasste Wirtschaftsbereiche.6 

Einfacher abgrenzbar scheint hingegen der Bereich der "freien Berufe", da darunter eine relativ deutlich abge­
grenzte Gruppe von Berufen (Ärzte, Tierärzte, Dentisten, Apotheker, Notare, Patentanwälte, Rechtsanwälte, 
Wirtschaftstreuhänder Ziviltechniker) zusammengefaßt wird. Allerdings umfaßt gerade dieser Bereich äußerst 
heterogene Berufe. Wie noch zu argumentieren sein wird, ähneln sich jedoch die vorfindbaren Regulierungen 
dieser Berufe sehr stark.? 

Während die in Österreich bestehenden Regulierungen im Bereich der freien Berufe in vielerlei Hinsicht inter­
national vorfmdbaren Regelungen entsprechen, stellt vor allem die österreichische Gewerbeordnung ein Unikat 
dar. Kein anderes Land verfügt über ein derartig detailliertes und umfassendes kodifiziertes Gewerberecht.8 In 
gewissem Ausmaß vergleichbar ist noch die bundesdeutsche Handwerksordnung, die etwa dem Bereich der 
Handwerke nach der Abgrenzung der österreichischen Gewerbeordnung entspricht und somit im Vergleich zur 

österreichischen Gewerbeordnung weniger als die Hälfte der dort kodifizierten Berufsgruppen umfaßt. Über 
eines ähliches Handwerksrecht verfügt auch noch Luxemburg. 

Nur mehr sehr bedingt vergleichbar sind beispielsweise die Bestimmungen in der Schweiz., in Italien oder in 
Frankreich. In der Schweiz bestehen auf kantonaler Ebene Zutritts- und Ausübungsregeln für Handwerke und 
in Italien müssen Gewerbetreibende eine entsprechende fachliche Prüfung ablegen, sofern sie eine Art Güte­
siegel (prodotti artigiani) verwenden oder Lehrlinge ausbilden wollen. In Frankreich sind überhaupt nur vier 
Gewerbe umfassender geregelt. 

Daß in anderen Ländern keine kodifizierte Gewerbeordung existiert, bedeutet jedoch nicht, wie diese Beispiele 
illustrieren, daß dieser Sektor völlig unreguliert wäre. Wie erwähnt bestehen einerseits lokale oder regionale 
Vorschriften, die teilweise sehr rigide sein können (und in vielen Fällen aus Reaktion auf Fehlentwicklungen 
von unregulierten Märkten zurückzuführen sind). So etwa sind Grundstücksmakler in den USA verpflichtet, 
alle zwei Jahre ihre Lizenz verlängern zu lassen, wobei sie jeweils eine Prüfung abzulegen haben. 

Neben diesen allgemein rechtlichen Bestimmungen finden sich sehr häufig detaillierte Vorschriften von Stan­
desorganisationen, die als versteckte Voraussetzungen zur Ausübung eines bestimmten Berufes angesehen wer­
den können. Ein Beispiel dafür bilden etwa die Unternehmensberater in der Bundesrepublik Deutschland. 
Trotzdem dieser Beruf formell ein freies Gewerbe ist, können Betriebsberater in der Regel auf diesem Markt 
nur Fuß fassen, wenn sie Mitglied der entsprechenden Standesorganisation sind. Um jedoch Mitglied zu wer­
den, sind erheblich Hürden zu überwinden. 

Dies soll verdeutlichen, daß neben den formell kodifizierten Regulierungen in der Regel auch noch informelle 
Regulierungen bestehen und für eine Gesamtbetrachtung beide Gruppen heranzuziehen sind. Nach diesen Be­
merkungen kann jedoch festgehaIten werden, daß Österreich zu den Ländern mit den ausgefeiltesten formellen 

6) 

7) 

8) 

Nicht betrachtet werden jedoch die L.ar.dwirtschaft, der Bergbau, die Energiewirtschaft und die öffentlichen Monopole, auf die das 
obige Argument der Ähnlichkeit der Regulierungen nur sehr abgeschwächt zutrifft. Nichtsdestotrotz wären auch diese Bereiche in­
teressant, unter Regulierungsgesichtspunkten untersucht zu werden. Eine Zwischenposition nimmt die Industrie ein, die zwar nicht 
den Marktzutrittsbeschrinkungen der GcwO unterliegt, auf die aber die Bestimmungen des Betriebsanlagenrechtes anzuwenden 
sind. 
Ein österreichisches Spezifikum ist jedoch die Organisation dieser Berufe in Kammern und deren starke formelle Einbindung bei 
der Regulierung der entsprechenden Berufsgruppen. 
Wieweit dies als Vorteil oder als Nachteil angesehen werden kann, wird in dieser Studie noch eingehend diskutiert werden. 

• 

, 

, 

, 

, 
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Regulierungen dieser Wirtschaftsbereiche zählt und darüber hinaus zahlreiche informelle Regelungen wirksam 

werden. 

Um ein Gefühl für die volkswirtschaftlichen Dimensionen der hier untersuchten Wirtschaftsbereiche zu erhal­

ten und letztendlich auch die gesamtwirtschaftliche Bedeutung möglicher efflzienzsteigernder Effekte in Rela­

tion zu anderen wirtschaftlichen Aggregaten setzen zu können, seien einige ökonomische Kenngrößen der in 

dieser Studie erfaßten Bereiche der weiteren Diskussion vorangestellt. 

Eine unmittelbare Schwierigkeit, sinnvolle gesamtwirtschaftliche Kenngrößen zu finden, liegt darin, daß der 

hier interessierende Bereich im Rahmen der Diskussion über die Regulierung der Wirtschaft zwar unter öko­

nomischen Kriterien ein sinnvolles Aggregat darstellt, statistisch jedoch nicht in einer unmittelbar verwertbaren 

Form erfaßt ist. Im folgenden wird daher jeweils unterschieden zwischen dem Gewerbe i.e.S., das sich in etwa 

mit den Abgrenzungen der Gewerbestatistik deckt, und einem Gewerbe i.w.S., das auch die weiteren hier inter­

essierenden Sektoren (etwa Transportsektor, Versicherungen) umfaßt .  Weiters sind vor allem kaum gesamt­

wirtschaftliche Daten über die ökonomische Leistung der freien Berufe verfügbar. Trotz dieser Hürden sollen 

kurz einige gesamtwirtschaftliche Indikatoren angeführt werden, die zumindest eine grobe Einschätzung der 

gesamtwirtschaftlichen Relevanz der in der Folge diskutierten Sektoren vermitteln. 

1m Jahr 1985 trug das Gewerbe Le.S. rund 9 Prozent zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung bei und tätigte 

etwa 6,3 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Bruttoanlageinvestitionen. Der Anteil des Gewerbes an den ge­

samten Erwerbstätigen lag mit 472.000 Personen bei 14,7 Prozent der gesamtösterreichischen Werte.9 Insge­

samt kann daher das Gewerbe Le.S. als ein beschäftigungsintensiver Bereich bezeichnet werden, dessen Beitrag 

zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung und zu den Investitionen zwar relativ gering, aber doch nicht ver­

nachlässigbar klein ist. 

Dieses Bild verändert sich beträchtlich, wenn die Abgrenzung des Gewerbes i.w.S., die für die hier angestrebte 

Regulierungsdiskussion relevanter ist, herangezogen wird. Für den so definierten Bereich (gewerbliche Wirt­

schaft ohne Industrie) lag im Jahr 1983 der Anteil an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung bei etwa 40 
Prozent, der an den Bruttoinvestitionen bei etwas über 40 Prozent und der Anteil anden gesamten Erwerbstäti­

gen bei über 45 Prozent. Würde zu diesem Aggregat auch noch die Industrie hinzugerechnet, die zwar nicht 

den gewerberechtlichen Marktzutrittsbeschränkungen, aber doch den entsprechenden Bestimmungen des Be­

triebsanlagenrechtes, unterliegt, kommen alle hier abgegrenzten Größen bei über 60 Prozent der gesamtwirt­

schaftlichen Referenzgrößen zu liegen. 10 

Diese gesamtwirtschaftlichen Anteile drücken jedoch nur einen Teilsapekt der Bedeutung dieser Wirtschafts­

sektoren aus. So sind sie etwa durch eine besondere Dynamik hinsichtlich der Schaffung von Beschäftigung ge­

kennzeichnet oder zeichnen sich einige Betriebe durch eine weit über dem gesamtwirtschaftlichen Niveau lie­

gende Forschungs- und Entwicklungstätigkeit aus. Wie auch aus international vergleichenden Arbeiten ersicht­

lich wird, sind die Betriebe in diesen Bereichen daher von besonderer gesamtwirtschaftlicher Bedeutung, vor 

allem auch unter dem Gesichtspunkt des Strukturwandels. Da diese Aspekte in anderen Arbeiten eingehend 

diskutiert wurden (etwa AigingerfI'ichy, 1985 oder BMW A, 1988) sei hier darauf nicht näher eingegangen. 

9) VgJ. ÖStZ, Statistisches Handbuch für die Republik Österreich 1987. 
10) VgJ. ÖStZ, :-;ichtlandwinschaftliche Bereichszjhlung 1983 und StatistISChes Handbuch für dIe Republik Österreich 1987. 
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Zusammenfassend läßt sich jedoch festhalten, daß der im Mittelpunkt dieser Arbeit stehende Bereich wirt­

schaftlicher Aktivitäten insgesamt ein wichtiges Segment der österreichischen Wirtschaft bildet und sich daher 

mögliche Effizienzgewinne durch eine Regulierungsreform vermutlich in nennenswerten gesamtwirtschaftlichen 

Dimensionen bewegen können. 
. 

3. Zur Methodik der Untersuchung 

Die Untersuchung der ökonomischen Auswirkungen von Regulierungsmaßnahmen und darauf aufbauend der 

Konzeption von Reformmaßnahmen ist mit bedeutenden methodischen Schwierigkeiten konfrontiert, die es 

nützlich erscheinen lassen, diesen Fragen einleitend aufsührlicher nachzugehen. 

3. 1 Zum Begriff "Regulierung" und den Zielen der Regulierung 

Unter dem Begriff "Regulierung" werden in der Literatur verschiedenste Sachverhalte verstanden.11 Es scheint 

sinvoll, eine weitere und eine engere Begriffsfassung zu unterscheiden. Im weiteren Sinn können unter Regulie­

nmgen alle staatlichen Vorschriften und selbst auferlegte Maßnahmen von Interessenvertretungen verstanden 

werden, die die individuelle Handlungs- und Vertragsfreiheit von Wirtschaftssubjekten einschränken oder zu­

mindest zu beeinflussen versuchen. Diese weite Abgrenzung würde etwa auch ordnungspolitische Regelungen, 

wie etwa die Bestimmungen des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb, oder aber spezifische Anreize im 

Steuerrecht, die auf eine Beeinflussung wirtschaftlicher Entscheidungen abzielen, in den Regulierungsbegriff 

integrieren. 

Während diese weitere Interpretation etwa in einer allgemeinen Analyse des Rechts von Bedeutung ist, liegt 

dem Hauptteil dieser Arbeit ein engerer, aber operationalerer Regulierungsbegriff zugrunde. Unter Regulierun­

gen in diesem engeren Sinn werden alle Beschränkungen der individuellen Vertragsfreiheit verstanden, die sich 

nicht an alle, sondern nur an Teilmengen der Wirtschaftssubjekte eines Wirtschaftsraumes wenden. Diese Defi­

nition ist in der Regulierungsdiskussion weitverbreitet und nimmt darauf bezug, daß die sektorspezifischen Ein­

schränkungen der Vertragsfreiheit eher Wettbewerbsvenenungen darstellen, als die für alle Wirtschaftstreiben­

den geltenden ordnungspolitischen Regelungen. Im Sinne einer Handhabbarkeit des komplexen Systems recht­

licher Regulierungen wirtschaftlicher Tätigkeiten wird im folgenden nur dieser engere Regulierungsbegriff zu­

grundegelegt. � 

Unter diesen Regulierungsbegriff fallen insbesondere Regulierungen des Marktzutrittes, die wesentlich das Aus­

maß der in einem Markt vorhandenen potentiellen Konkurrenz bestimmen, und Regulierungen des 

Untemehmensverhaltens, die von maßgeblicher Bedeutung für das Ausmaß der in einem Markt vorhandenen 

11)  Vgl. Mitnick (1980, K.apitel 1) für eine ausführliche Diskussion der unterschiedlichen Interpretationen des Begriffes Regulierung. 
12) Eine Gesamtcvaluation der rechtlichen Regulierungen wirtschaftlicher Tätigkeiten wird etwa von der ökonomischen Analyse des 

Rechts angestrebt (vgl. etwa Posner 1972, Behrens 1986). Hinsichtlich der ökonomischen Auswirkungen des Rechtes wird etwa uno 
terschieden nach seinen allokativen und distributiven Effekten. Während dieser Ansatz sicher eine interessapte Perspektive eröffnet, 
konzentriert sich die vorliegende Arbeit zunächst auf den Bereich der Regulierungen im engeren Sinn, da beim gegenwärtigen Stand 
des Wissens eine Evaluation der aggregierten Wirkungen rechtlicher Bestimmungen zwar anstrrebenswert ist, doch in weiter Feme 
liegt. 

• 

• 

• 

• I 
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aktuellen Konkurrenz sein können. 13 Tabelle 1 gibt eine Übersicht über einige wichtige Instrumente der Regu­
lierung, die im Rahmen dieser Studie untersucht werden. 

Tabelle 1: (Ausgewählte) Instrumente der Regulierung 

Ansatzpunkt 

Marktzutri tt 

Verha l ten 

- Pre i s  

- Qua l i tät 

- Kondi t i onen 

- lI'erbung 

- D i vers i f i kat i on 

- Unternehmens form 

- Kapaz i  tät 

- Verträge 

I nstrument 

Rec ht l i ches Monopol 
Bedarfsprüfung 
Konzes s i on 
Persön l i che Antri tt svoraussetz ungen 
Fach l i che Antri ttsvorausset zungen 
Anzei gep f l i cht 

F i xpre i s .  -tari f 
M i ndes t - / Höchstpre i s 
Anzei gepf l i cht 

Mi ndestqua l i tät 

Kontrah i erungszwang 
Tari fauszei chnungspf l i cht 

lI'erbeverbot 
ei ngeschränkte lI'erbung 

F i l i a l verbot 

Frei beruf l i ch ke i t 

z . B .  Z a h l  der LKW ' s  

Geschä ftsbedi ngungen 

I nt en s i tät 

hoch 
hoch 
mi ttel  
n i edri g - hoch 
n i edri g - hoch 
n i edri g 

hoch 
mi t t e l  
n i edri g 

n i edr i g  - hoch 

mi ttel  
n i edr i g  

hoch 
n i edri g - hoch 

n i edri g - hoch 

n i edri g - hoch 

mi t t e l  

n i edr i g  

In einer ökonomischen Analyse ist e s  weiterhin wichtig, die Intensität von Regulierungsmaßnahmen zu erfassen. 
Die bloße Existenz einer PreisreguHerung etwa gestattet kaum Schlüsse auf deren ökonomischen Effekte. Eine 
Maßnahme weist umso höhere ReguHerungsintensität auf, je stärker sie die wirtschaftliche Dispositionsfreiheit 
einschränkt. Eine Regulierung ho her Intensität wären etwa ad.ministrativ festgesetzte Preise. Von schwächerer 
Regulierungsintensität wären etwa Preisbänder oder Höchstpreise. Die bloße Erfordernis des Anzeigens eines 
Preises an eine Aufsichtsbehörde schließlich wäre eine Maßnahme geringer ReguHerungsintensität. 

Schließlich ist es wichtig, zwischen den bestehenden fonnellen ReguHerungen und deren informeller Handha­
bung zu unterscheiden. Hier können sich oft beträchtliche Differenzen ergeben. So räumt etwa die Gewerbe­
ordnung den Gewerbebehärden in vielen Fällen einen weitreichenden Ermessensspielraum ein, der sehr unter­

schiedlich gehandhabt wird. Oder es Gnden sich Fälle, in denen die ästerreicIDschen gestzlichen Bestimmungen 
sehr liberal sind, deren konkrete Handhabung aber äußerst rigid ist. 

13) Es wäre auch möglich, hinsichtlich des Ansatzpunktes von Regulierungsmaßnahmen die unterschiedlichen Elemente einer wirt­
schaftlichen Transaktion zu verwenden. In einer solchen Betrachtung ließe sich unterscheiden zwischen Regulierungen, die Sich auf 
die Per.;on des Anbieter.; (z.B. eine fachliche Befähigung), den Kontrakt zwischen Käufer und Verkäufer (z.B. ein Rücktrittsrecht 
für den Käufer) sowie das Produkt (etwa Bestimmungen der Produkthaftung) beziehen. 
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Eine Diskussion der Ziele der Regulierung führt unmittelbar in ein gewisses Dilemma. Aus einer normativen 

Perspektive dienen Regulierungen in einer grundsätzlich marktwirtschaftlichen Konzeption der Wirtschaft der 

Bekämpfung von verschiedenen Formen von Marktversagen. Die wichtigsten dieser Fälle von "Marktversagen" 

sind das Vorliegen monopolistischer Tendenzen in Märkten; Informationsasymmetn"en zwischen Käufern und 

Verkäufern, etwa der Art, daß die Käufer einer Ware oder Dienstleistung deren Qualität nicht oder nur unter 

hohem zusätzlichen Aufwand beurteilen können; das Vorliegen positiver oder negativer Extemalitäten, etwa im 

Bereich des �aftfahrzeugmechanikers, wo eine mangelhafte Leistung im Rahmen der Verkehrsgeschehens zu 

fatalen Folgen auch für zunächst nicht beteiligte Parteien zeigen kann. In den hier untersuchten Bereichen wer­

den Regulierungsmaßnahmen häufig auch mit der Gefahr ruinöser Konkumnz begründet. Wie in Teil II dieser 

Studie noch näher ausgeführt werden wird, ist dieser Begriff äußerst diffus und wird in der Regel viel zu rasch 

zur Begründung von Regulierungen strapaziert. Darüber hinaus werden Regulierungen häufig auch instrumen­

talisiert, um die Verteilungspositionen von Gruppen der Gesellschaft zu beeinflussen. 

Dieses Bild wird dadurch wesentlich verkompliziert, daß in der politischen Argumentation Regulierungen im­

mer wieder mit den eben angeführten Formen des Marktversagens legitimiert werden, selbst wenn sie in erster 

Linie den partikulären Interessen einer bestimmten Gruppe gelten.14 Wenn in dieser Studie daher von den 

Zielen der Regulierung die Rede ist, wird darunter stets die normative Zielsetzung der Verbesserung des 

Funktionierens wirtschaftlicher Abläufe verstanden. 

3.2 Zur ökonomischen Evaluation von Regulierungen 

Die ökonomischen Effekte von Regulierungsmaßnahmen zu evaluieren stellt methodisch gesehen ein äußerst 

schwieriges Problem dar. Vor allem zwei Fragen sind hier konzepmell zu lösen: Wie lassen sich die ökonomi­

schen Auswirkungen von Regulierungsmaßnahmen von anderen ökonomischen Einflußfaktoren auf die Leis­

tungsfähigkeit eines Sektors isolieren? Und zweitens: Welches Wohlfahrtskriterium wird herangezogen, um 

mögliche Effizienzverluste durch Regulierungen und die potentiellen Effizienzgewinne durch eine Deregulie­

rung (Reregulierung)1.5 abzuschätzen? 

Erstens muß somit das Problem gelöst werden, den Einfluß von Regulierungsmaßnahmen auf die EffIzienz ei­

nes Sektors von anderen Einflußfaktoren zu isolieren. Regulierungen sind stets nur ein Faktor in einem umfas­

senderen Bündel von Faktoren, wie etwa der allgemeinen konjunkturellen Situation, dem wirtschaftlichen Ent­

wicklungsstand eines Landes usw., die die Leistungsfähigkeit und Entwicklungschancen einer Volkswirtschaft 

oder eines Sektors beeinflussen. Andererseits bestimmen gerade wieder die vorhandenen Regulierungsmaß­

nahmen etwa die Chancen, strukturellen Wandel erfolgreich zu bewältigen. Obwohl damit zweifellos ein inniger 
Zusammenhang zwischen dem jeweiligen Regime von Regulierungen und der gesamtwirtschaftlichen Dynamik 

besteht, sind die anteiligen Effekte der Regulierungen nicht leicht zu evaluieren. 

14) 

15) 

So werden etwa Antrittsvoraussetzungen im Bereich der freien Berufe stets mit der Begründung gereChtfertigt, daß dies für den 
Konsumenten die Qualitätsunsicherheit reduziere und eine höhere Leistungsqualität garantiere (in ökonomischer Terminologie also 
dem Abbau von Informationsasymmetrien und Unsicherheit diene), ohne daß dies jemals genauer hinterfragt worden wäre. VgJ. 
dazu etwa Noll/Owen ( 1983, Kapitel 2), die an zahlreichen Beispielen iUustrieren, wie Interessengruppen Argumente im politischen 
Diskuß strategiSCh eingesetzen, um ReguJierungsmaßnahmen zu ihrem Schutz zu reChtfertigen. 
Eigentlich wäre der Ausdruck "RereguJierung" zu bevorzugen, da er deutlicher ausdrückt, daß in den meisten Fällen Regulierungen 
nicht gänzlich beseitigt, sondern nur modirlZiert und möglicherweise vereinfacht werden. Stets bleiben jedoch bestimmte Regeln 
(Regulierungen) vorhanden. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Um die Auswirkungen von Regulierungen methodisch einwandfrei von anderen Faktoren zu isolieren, müßte 
eine Vergleichsgruppe (aus dem gleichen Sektor) verfügbar sein, die nicht den selben Regulierungen unterliegt. 
In den wenigsten Fällen wird diese Möglichkeit innerhalb eines Landes bestehen. Ein internationaler Vergleich 

bestimmter ökonomischer Indikatoren der Leistungsfähigkeit wirtschaftlicher Sektoren, der vielleicht diese Ge­
legenheit bieten würde, ist jedoch mit erheblichen methodischen Komplikationen verbunden. 

Somit besteht ein Hauptproblem der Untersuchung von Regulierungen darin, daß als Referenzzustand eine hy­
pothetische Situation (ein Zustand ohne Regulierungen oder mit einem anderen " MiX' von Regulierungen) her­

angezogen werden müßte. In der vorliegenden Studie wurde versucht, mit dieser Problematik auf dreifache 

W eise fertig zu werden: 

• Der Modellierung der Charakteristik der untersuchten Märkte wurde große Aufmerksamkeit gewidmet und 

nicht, wie in zahlreichen anderen Studien, einfach vom (unrealistischen) Modell der vollkommenen Konkur­

renz als Referenzstandard ausgegangen. 

• Es wurde versucht, durch originäre empirische Erhebungen Daten und Indikatoren zu erfassen, die die an­

gestrebte Evaluierung der bestehenden Regulierungsmaßnahmen sowie möglicher Alternativen gestatten. 

• Schlie ßlich wurde versucht, aus den Erfahrungen mit Deregulierungsmaß nahmen im Ausland geVv1sse 

Schlußfolgerungen für die österreichische Situation zu gewinnen. 

Zweitens ist ein geeigneter Wohlfahnsindikcuor zu entwickeln, der eine umfassende Abschätzung der Wohlfahrt­
seffekte von Regulierungsmaßnahmen gestattet. Das in der ökonomischen Forschung verwendete Kriterium 

der allokativen Efflzienz ist zwar präzise defIniert, jedoch als statisches Efflzienzkriterium nur sehr begrenzt ge­

eignet, die Auswirkungen von Regulierungen auf das Innovationsverhalten und damit die dynamische EffIzienz 

eines Sektors zu erfassen. Es sind jedoch gerade die Effekte von Regulierungen auf den wirtschaftlichen Struk­

turwandel, die im Mittelpunkt der Deregulierungsdiskussion stehen. 

Das weitgehende Fehlen eines umfassenderen EffIzienzindikators, der statische und dynamische Aspekte inte­
griert, wirkt sich besonders gravierend aus, da aus der Innovationsforschung der letzten J ahre sehr deutlich 

wurde, daß sich die Bedingungen, unter denen statische EffIzienz gesichert ist, in der Regel von denen unter­

scheiden, die dynamische EffIzienz sichern. Auf die Regulierungsdiskussion übertragen bedeutet dies, daß be­

stimmte Regulierungen, etwa Beschränkungen des Marktzutrittes, möglicherweise kurzfristig kostenerhöhend 

(und daher allokativ ineffizient), andererseits aber in einer dynamischen Perspektive innovationsfördernd und 
daher effizienzsteigernd wirken können.16 Es bedarf sorgfältiger Analyse, um den resultierenden NettQeffekt 

abzuschätzen. 

Dieser Problematik wurde im vorliegenden Forschungsprojekt dadurch Rechnung getragen, daß das zugrunde­

liegende Effizienzkonzept breiter aufgefächert wurde. Ein empirisch und wirtschaftspolitisch brauchbareres EffI­

zienzkonzept muß neben statischen EffJzienzkriterien zumindest noch dynamische EfflZienzkrüerien enthalten, 

die die Auswirkungen von Regulierungen auf die Innovationstätigkeit messen. 

Ein weiterer Aspekt muß jedoch beachtet werden: Mit Regulierungen sind immer auch gesamt\virtschaftliche 

(Transaktions)Kosten verbunden, etwa in Form der Administration der Berufszugangsbeschränkungen, der 

16) Vgl. etwa von Weizsäcker ( 1980a. 1980b) und Teil II dieser Studie für eine nahen: Diskussion dieses trade -offs. 
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Überwachung der Einhaltung der Zutritts- und Ausübungsregeln oder auch der Rechtskosten für die Streitig­
keiten, die mit diesen verbunden sind. Unter dem Gesichtspunkt einer wirtschaftspolitischen Entscheidung für 
bestimmte Formen der Regulierung ist es notwendig, diese Transaktionskosten miteinzubeziehen. Das verwen­
dete Effizienzkonzept wurde somit schließlich drittens um die TransaktionskosteneffIzienz erweitert. Tabelle 2 

gibt einen Überblick über diese Dimensionen des zugrundeliegenden Effizienzkonzeptes und mögliche Indika­
toren zu ihrer Messung.17 

Tabelle 2: Dimensionen des EffIzienzbegriffes und ausgewählte Indikatoren zu ihrer Erfassung 

D imen s i on 

Al l okat i ve Eff i z i enz 

- techni sche Eff i z i enz 

- qual i tat i ve Eff i z i enz 

Dynami sche Eff i z i enz 

Transakt i onskosteneffi z i enz 

I nd i katoren 

Prei se 
Kosten 
Produkt i v i tät 

Qua l i tät bzw . Qua l i tätsvi el fa l t  der angebotenen Güter und lei stungen 

E i nführungszei tpunkt neuer Produkte/Verfahren 
Grad der Produktdi fferenz i erung 

Gesamtwi rtschaft l i che Kosten der Admi ni strat i on und 
Überwachung der Regul i erung 

Im Rahmen der durchgeführten Fallstudien und auch der generellen Untersuchung des Gewerbebereiches und 
der freien Berufe wurden jeweils Indikatoren für diese verschiedenen Dimensionen des Effizienzbegriffes erho­
ben. Nicht in jedem Fall konnten zwar alle Aspekte gleichermaßen abgedeckt werden, doch das ermittelte Da­
tenmaterial gestattet doch eine wesentlich differenziertere Beurteilung der Fragestellung als dies bisher der 
Fall war. 

3.3 Zur Analyse des Refonnpotentials 

Ein ähnlich gelagertes Problem ergibt sich bei der Konzeption wirtschaftpolitischer Alternativen zum bestehen­
den System der Regulierungen. Auch in diesem Fall sind die Effekte einer Änderung des bestehenden Systems 
von Regulierungen nicht völlig vorhersehbar,18 wenngleich bei sorgfältiger Behan dlung des Problems doch ab­
gesicherte Aussagen möglich sind. Wieder sind zwei Fragestellungen zu unterscheiden. Einerseits ist die Frage 
zu beantworten, ob bestehende Regulierungen als ineffIzient zu beurteilen sind und ob andere Formen der Re­
gulierung vorstellbar sind, die unter Effizienzgesichtspunkten überlegen sind. Sofern dies der Fall ist, ist zwei­
tens zu überlegen, wie diese umgesetzt werden können. 

Die Beurteilung der EffIzienz der bestehenden Regulierungen kann nach einem dreistufIgen Verfahren erfol­
gen. Erstens ist zu prüfen, ob in einem bestimmten Markt tatsächlich Formen von Marktversagen vorliegen. 

17) Eine ausführlichere Diskussion dieser Fragen findet sich in Bauer (1988) und für den Bereich der Versorgungsunternehmen in 
CrewlKJeindorfer (1986. S. 146 fL). 

18) Methodisch unterscheidet sich die hier behandelte Fragestellung fundamental von vielen anderen der Sozialwissenschaften. In der 
Regel werden Hypothesen unter der (methodischen) Annahme der Konstanz der Rahmenbedingungen hergeleitet und getestet. Nur 
unter diesen Bedingungen lassen sich dann auch Prognosen gewinnen. Bei der betrachteten Fragestellung geht es jedoch gerade dar­
um, daß sich die Rahmenbedingungen eines Sektors ändern. 

• 

• I 

• I 

• 
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Zweitens ist zu fragen, ob vorliegendes Marktversagen durch die gewählten Instrumente optimal bekämpft 
wird. Und schließlich ist drittens zu fragen, ob andere Alternativen regulierender Instrumente existieren, die 
eine bessere Zielerreichung ermöglichen. 

Aufbauend auf diese Überlegungen wird in dieser Arbeit eine bestehende Regulierung als ineffizient bezeich­
net, wenn eine (oder mehrere) der folgenden Bedingungen erfüllt ist (sind) : 

a) Es liegt kein Marktversagen vor. 

b) Es liegt eine Form von Marktversagen vor, doch die eingesetzten Regulierungsinstrumente können durch 
effizientere ersetzt werden. 

c) Es liegt zwar eine Form von Marktversagen vor, doch die Effizienzverluste durch die Regulierungen über­
wiegen die Wohlfahrtsgewinne aus der Bekämpfung des Marktversagens. 

D er erste Fall ist konzeptuell am einfachsten zu lösen. Sofern ein Markt keine Formen von Marktversagen auf­
weist, aber Regulierungsmaßnahmen existieren, läßt sich aus einer normativen ökonomischen Perspektive ein­
deutig die Schlußfolgerung einer Beseitigung der vorhandenen Regulierungen ziehen. 

Der zweite Fall ist komplexer zu beurteilen. Hier kommt es vor allem darauf an, den untersuchten Markt und 
die Auswirkungen eines alternativen Systems wirtschaftlicher Regulierung genau zu analysieren. Insbesondere 
ist auch zu untersuchen, wieweit sich marktliche Institutionen herausbilden können, die ein Substitut für Regu­

lierungsmaßnahmen sraatlicher Institutionen oder Interessenvertrerungen sein können. 

Der dritte Fall schließlich ist der problematischste. Besonders gravierend wirkt sich hier die bereirs erwähnre 
Schwierigkeit, ein umfassendes Wohlfahrtsma ß zu finden aus, wodurch auch die Abwägung des vorliegenden 
trade-offs sehr verkompliziert wird. 

Es ist jedoch auch der umgekehrte Fall denkbar, daß in einem Markt Marktversagen vorliegt, jedoch keine Re­
gulierungen zu seiner Beseitigung bestehen. Die wär eine Situation, in der für Regulierungen zu argumentieren 
wäre. 

Dennoch wird in dieser Studie versucht, diese methodischen Hürden zu überwinden. Sie hebt sich damit von 
dem reinen "Rechtfertigungsansatz" ab, der in den meisten der bisher vorliegenden Studien über Deregulie­
rungsmöglichkeiten gewählt wurde, deutlich ab.19 Diese Ansatz geht davon aus, daß jede Regulierung dann 
ungerechtfertigt sei, wenn die durch sie adressierte Form des Marktversagens nicht vorliegt. Als Referenzstan­
dard wird dabei das Modell der vollkommenen Konkurrenz herangezogen. Da dieser Ansatz stark vom Markt­
begriff der " österreichischen Schule" der Nationalökonomie geprägt ist, verwundert nicht, daß im Zweifelsfall 
immer für den M arkt argumentiert wird, ohne daß die speziflschen Bedingungen genauer untersucht werden.:W 

Sollte aus der normativen Analyse das Ergebnis resultieren, daß bestimmte Formen von Regulierungen im obi­

gen Sinne ineffizient sind, muß präzisiert werden, welche Form der Regulierung als effizienter anzusehen ist 
und - was zumindest ebenso wichtig ist, aber häufig vernachlässigt wird - wie die Übergangsphase dahin zu be-

19) So etwa Soltwedel el. al. (1986). 
20) In Teil II dieser Arbeit wird ausführlich auf neuere Ansätze der Ökonomie eingegangen. die die EfflZienzeigenschaften von Konkur· 

renz.rnarkten wesentlich differerlZiener zu beurteilen gestatten. 
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wältigen ist. In dieser Fragestellung lassen sich kaum allgemeine Leitlinien finden. Denn ad hoc kann beim 

Vorliegen von Marktversagen nicht geschlossen werden, daß Regulierungsinstrumente existieren, die in der 

Lage wären, die gewünschte Effizienzverbesserung herzustellen. Andererseits kann aus der Diagnose, daß ein 

regulierender Eingriff ineffizient ist, nicht der Schluß abgeleitet werden, daß eine Deregulierung automatisch 

effizienzsteigernd ist. 

Dies berührt einerseits die Problematik, daß eine Beseitigung von Regulierungen kurzfristig, bis die Transi­

tionsphase zu effektivem Wettbewerb bewältigt ist, durchaus unerwartete "perverse" Effekte aufweisen kann.21 

Anfängliche scheinbare "Mißerfolge" können also durchaus nur die Begleiterscheinungen der Neustrukturie­

rung eines Marktes sein. Andererseits zeigen Deregulierungsmaßnahmen häufig auch nicht-antizipierbare Fol­

gen. Um diesen Problemen zu begegnen, empfiehlt sich eine begleitende Kontrolle der Auswirkungen regulato­

rischer Reform (siehe dazu unten Teil VII). 

Weiters verändern Regulierungen immer auch die Verteilungsposition der Betroffenen. Eine Entregulierung 

oder Reregulierung wird daher zumindest kurzfristig in der Regel auch von Verteilungseffekten begleitet sein. 

Die Wohlfabrtsökonomie bietet für wirtschaftpolitische Entscheidungen, die Umverteilungseffekte aufweisen, 

nur begrenzt Hilfestellung. Zwar wurde versucht, mit Hilfe von Kompensationskriterien22 diese Frage zu lösen, 

doch bleiben die vorgeschlagenen Kriterien wenig operational. Ein weiterer trade-off wird in diesem Zusam­

menhang wirksam. Kurzfristig kann eine Reregullerung ein "Null-Summen-Spiel" darstellen, sodaß es sich unter 

Verteilungsaspekten um eine reine Umverteilung handelt. Sofern durch diese Reregulierung jedoch Innova­

tions- oder Wachstumsimpulse ausgelöst werden, kann diese Maßnahme längerfristig durchaus ein "Positiv­

Summen-Spiel" sein, wobei alle Beteiligten gewinnen. Auch in diesen Punkten ist die ökonomische Forschung 

noch weit entfernt von zufriedenstellenden Ergebnissen. 

Als generelle Schlußfolgerung kann gesagt werden, daß jeweils die spezifischen Marktverhältnisse und Beson­

derheiten eines Sektors in die Analyse einfließen müssen. Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde jedenfalls 

versucht, diesen Punkten soweit als möglich nachzugehen. 

3.4 Eingesetzte Verfahren und Methoden 

Die empirische Untersuchung der Auswirkungen von Regullerungsmaßnahmen benötigt in erster Linie Mikro­

Daten auf Unternehmensebene oder zumindest sekt oraler Ebene. Sowohl das Gewerbe als auch die freien Be­

rufe führen in dieser Hinsicht ein statistisches Schattendasein. Sofern Daten vorhanden sind, wie etwa teilweise 

in den Kammern, sind sie kaum aufbereitet oder nicht anonymisiert und unterliegen daher Geheimhaltungsbe­

stimmungen. 

Darüber hinaus werden in der Regulierungsproblematik Themen angesprochen, bei denen statistische Daten 

nur begrenzt aussagekräftig sind. Dies trifft etwa auf die Frage der Handhabung des von der Gewerbeordnung 

gewährten Ermessensspielraumes durch die Verwaltungsbehörden zu, wo der Spielraum von einer äußerst rigi-

21) So etwa kann es tatsächlich zu vermehrten Informationsproblemen und damit Suchkosten kommen. Mittelfristig ist jedoch zu erwar· 
ten, daß sich lnformationsintcrmediäre etablieren, die als Serviceleistung diese Problem beseitigen helfen. .. 

22) Vgl. etwa Kaldor (1939) oder Hicks (1939), die Grundlagen für diesen Ansatz geschaffen haben. Nach den zugrundeliegenden Ubcr­
legungen wird eine institutionelle Veränderung dann als wohlfahnserhöhend angesehen. wenn sie den "Gewinnern' gestatten würde, 
die "Verlierer" monetär zu kompensieren, sodaß diese nicht schlechter gestellt sind als vor der Veränderung des Status quo, und für 
die Gewinner noch Nettovoneile bleiben. 

• 
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den (und daher in vielen Fällen strukturversteindernden) bis zu einer äußerst liberalen Handhabung reicht. 
Ähnliches gilt für die Aktivitäten der Kammern im ihnen übertragenen Wirkungsbereich, etwa der Abhaltung 
von Meisterprüfungen. D iese Prüfungen können einerseits als schwer zu überwindende Barriere, eine hand­
werkliche Tätigkeit anzutreten, oder als leicht zu bestehender formeller Akt gehandhabt werden. 

Der Mangel an verfügbaren Statistiken und die sensible Thematik des Forschungsprojektes erforderten den 

Einsatz eines vielschichtigen methodischen und empirischen Vorgehens. Vor allem für die durchgeführten 
Fallstudien wurde eine Vielzahl von Daten originär erhoben. In einer schriftlichen Befragung der gewerblichen 
Güterbeförderer, in der eine Rücklaufquote von über 67 Prozent erzielt werden konnte, konnte wertvolles Da­
tenmaterial über die Situation dieses Gewerbebereiches gewonnen werden. Für den Bereich der Ziviltechniker 
wurden in einer telefonischen U mfrage eine repräsentative Stichprobe aus ganz Österreich zum Einsatz von 
EDV im Planungsprozeß befragt und somit erstmals Daten über den Verbreitungsgrad moderner Computer­
technik im diesem Bereich der freien Berufe gewonnen. Im Bereich der Versicherungen und der Versiche­
rungsmakler war die DatenJage etwas besser, sodaß von einer Origi närerhebung Abstand genommen wurde. 
Dennoch muß darauf hingewiesen werden, daß die Informationspolitik der Versicherungsaufsichtsbehörde äu­
ßerst restriktiv ist. 

Zur Ergänzung der S tichprobenerhebungen wurden im Verlaufe des Forschungsprojektes weit über fünfzig 
strukturierte Interviews und Gespräche mit Experten der Kammern, Interessenvertretungen, der Privatwirt­

schaft, der öffentlichen Verwaltung sowie mit betroffenen Unternehmen geführt .  Diese umfangreiche Material 
gestaetete, einige zentrale theoretische Hypothesen empirisch abzusichern. Gerade dieses parallele Vorgehen 

mithilfe von S tichprobenerhebungen und Interviews ermöglichte erst, die beiden erwähnten Bereiche einer sta­
tistischen Absicherung und einer qualitativen Analyse der Bedeu tung von Regulierungen unter einer interes­
senpolitischen Perspektive zu verbinden und als Gesamtheit zu analysieren. 

4. Aufbau der Studie 

Zunächst wurden im vorliegenden ersten Teil die gesamtwirtschaftliebe Bedeutung des untersuchten Teilberei­
ches der österreichischen Wirtschaft und die besonderen methodischen und empirischen Probleme, die sich ei­
ner ökonomischen Analyse der Regulierungen in diesem Wirtschafts bereich auftun, diskutiert. 

Ein Großteil der bisherigen Diskussion über die ökonomischen Ausv.'irkungen von Regulierungen in den be­
trachteten Bereichen beruht gelinde gesagt auf cd hOC-Argumenten. Um dieses Manko zu verringern, versucht 
der zweite Teil dieser Arbeit, der hier untersuchten Fragestellung den entsprechenden theoretischen Unterbau 
zu verleihen. Auch hier wurde zweifellos Neuland beschritten, indem die reichhaltige Lüeratur zur M arktform 
der monopolistischen Konkurrenz und Fragen asymmetrischer Information auf die interessierende Regulie­
rungsproblematik angewandt wurde und derart ein wesentlich detaillierteres Bild über die Bedingungen und 
Wirkungen unterschiedlicher Formen der R egulierung in kompe titiven Wirtschaftsbereichen gewonnen werden 
konnten. 

Im anschließenden dritten Teil wird eine - unseres Wissens - erste Bestandsaufnahme der formellen und infor­
mellen Regulierungen des österreichischen Gewerbes und der freien Berufe aus ökonomischer Sicht gegeben, 
sowie deren Begründungen einer ersten kritischen Evaluation un terzogen.23 Aufb auend auf die theoretische 
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Argumentation des zweiten Teiles wird im vierten Teil der Bereich der Regulierungen im Gewerbe und den 

freien Berufen einer eingehenden ökonomischen Analyse unterzogen. Wegen der großen Komplexität der for­
mellen und vor allem auch informellen Regelungen des österreichischen gewerblichen Sektors muß diese Dar­
stellung notwendigerweise auf die Grundzüge beschränkt bleiben und versucht, ein Gesamtbild der Regulie­
rungsproblematik im untersuchten Bereich der österreichischen Wirtschaft zu geben. 

Um die unvermeidlichen Vereinfachungen einer allgemeinen Analyse zu überkommen, wurde die Regulie­

rungsproblematik in den Teilen IV bis VI anband dreier Fallstudien genauer empirisch untersucht. Diese Be­
reiche wurden unter mehreren Gesichtspunkten ausgewählt. Einerseits sollte ein Wirtschaftsbereich untersucht 
werden, der besonders strengen Antrittsvoraussetzungen unterliegt. Weiters sollte der untersuchte von einer 
gewissen gesamtwirtschaftlichen Bedeutung sein. Schließlich sollte ein Wirtschaftsbereich herangezogen wer­

den, der als dynamischer und entwicklungsfähiger Bereich im Dienstleistungsgewerbe eingeschätzt werden 
kann. Über die untersuchten Bereiche sollte zumindest ein Mindestmaß an Daten für Österreich und auch im 

Rahmen der internationalen Regulierungsdiskussion verfügbar sein. Eine freie Berufsgruppe sollte in den Falls­
tudien näher untersucht werden. Und schließlich sollten die analysierten Bereiche so ausgewählt sein, daß un­
ter der interessierenden Frage der Auswirkungen von Regulierungen und von etwaigen Reformpotentialen die 

Schlußfolgerungen über den unmittelbar untersuchten Bereich hinaus anwendbar erscheinen. 

Unter Berücksichtigung all dieser Kriterien wurden schließlich der gewerbliche Gütertransport, der Versiche­

rungsbereich und die freie Berufsgruppe der Ziviltechniker in diese Untersuchung als Fallstudien einbezogen. 
Der gewerbliche Gütertransport ist ein wichtiger Infrastruktursektor und unterliegt relativ strengen Zugangsre­

gulierungen. Andererseits ist er ein Bereich, in dem sehr deutlich wird, welchen unterschiedlichen Motivatio­
nen Regulierungen entspringen und wie dies zu einem äußerst komplexen Regulierungssystem führen kann. 
Der Versicherungsbereich und die an ihn angrenzenden gewerblichen Tätigkeiten der Versicherungsmakler 
und -agenten zählen zu einem sehr dynamischen Subbereich des Dienstleistungssektors. Hier wird ein anderer 
Aspekt, nämlich die Bedeutung asymmetrischer Information und von Markttransparenz in einer weit über diese 

Fallstudie hinausgehenden Form besonders deutlich. Die Berufsgruppe der Ziviltechniker schließlich wurde 
gewählt, weil hier in einer geradezu idealtypischen Form die Regulierung einer freiberuflichen Tätigkeit unter­
sucht werden kann. 

Soweit möglich, folgen die Fallstudien einem einheitlichen Aufbau, indem sie zunächst die ökonomische Cha­
rakteristik und die spezifische Regulierungsproblematik des Sektors behandeln, sodann den Status quo der Re­
gulierung untersuchen, Befunde für die statische, dynamische und Transaktionskostenefflzienz der jeweiligen 
Sektoren diskutieren, und schließlich auf Reformmöglichkeiten hinweisen. Soweit dies notwendig erschien, 
wurde auch auf die aktuelle Problematik internationaler Integrationstendenzen, sowohl in der EG als auch im 

Rahmen der GAIT-Verhandlungen eingegangen. Um die besondere Problematik der Untersuchung von Dere­

gulierungsmaßnahmen, daß der Referenzzustand (ohne oder mit geringeren Regulierungen) in der Regel stets 
hypothetisch bleibt, zu überkommen wurden soweit möglich die Erfahrungen ausländischer Deregulie­
rungs"experimente" (Meyer, 1984) berücksichtigt. 

Schließlich wird im letzten Teil dieser Arbeit versucht, das "ielschichtjge theoretische und empirische Material 
in konkrete wirtschaftspolitische Schlu ßfolgerungell einfließen zu lassen. Dabei wird deutlich, daß neben sehr 

23) Während der Abschlußarbeiten zu dieser Studie wurde die Gewerberecilunovelle (GewRNov) 1988 vcnbschicdct. Ihre Ergebnisse 
wurden. soweit möglich. berüCksichtigt. 

• 
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konkreten und unmittelbar zu verwirklichenden Maßnahmen eine weitergehende fundamentale Diskussion des 
österreichischen Systems der Regulierung des Gewerbes und der freien Berufe dringend notwendig ist. 

Im Sinne der getrennten Lesbarkeit und besseren Verständlichkeit der einzelnen Teile werden gewisse Wieder­
holungen und Überschneidungen bewußt in Kauf genommen. 

Abschließend sollen noch einige Punkte festgehalten werden. Die hier vorgelegte Arbeit versteht sich in erster 
Linie als ökonomische und nicht als juristische Untersuchung. Trotz interdisziplinärer Zusammenarbeit mit 
Rechtswissenschaftern war daher nicht beabsichtigt, allen Verzweigungen des österreichischen Wirtschafts­
rechtes nachzugehen. Noch war intendiert, detaillierte rechtstechnische Vorschläge zur Umsetzung der vorge­
schlagenen Reformen zu entwickeln. Beide Aspekte hätten die Möglichkeiten dieser Studie bei · weitem über­
schritten. Dieses Vorgehen scheint uns aufgrund der Notwendigkeit einer ökonomischen Betrachtung der hier 
untersuchten Regulierungen zumindest als erster Schritt gerechtfertigt. 
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1 1 .  Deregulierung in Konkurrenzmärk1en In theoretischer Sicht 

Georg Inderst 

1. Einleitung 

In diesem Teil werden theoretische Konzepte zur Begründung von Regulierungen im Bereich des Gewerbes 

und der freien B erufe vorgestellt sowie die möglichen Auswirkungen einer Deregulierung untersucht. 

Es wird gezeigt, daß für M ärkte mit vielen Anbietern und mehr oder minder starker Wettbewerbsintensität tra­

ditionelle Ansätze der Regulierungstheorie wenig geeignet sind. Ein Großteil der "ältere" Regulierungsdiskus­

sion geht (in normativer Hinsicht) in der Regel von natürlichen oder geschützten Monopolen aus und ist (in 

positiver Hinsicht) primär auf die institutionellen R ahmenbedingungen der USA zugeschnitten. 

Andererseits kann in den zu untersuchenden Wirtschaftssektoren auch nicht annähernd Von Bedingungen eines 

vollkommenen Wettbewerbs gesprochen werden. Bei Vorliegen diverser Formen des Marktversagen sind Mo­

delle vollkommener Konkurrenz nicht unmittelbar anwendbar, sondern nur als Grenzfälle interessant. 

Effizjenzaussagen wie "D eregulierung erhöht den Wettbewerb und damit die Effizienz eines Sektors" sind dem­

nach genauer zu prüfen, wenn "Marktunvollkommenheiten" wie Produkt- und Oualitätsdifferenzierung, unvoll­

kommene Information, Transaktions- und Suchkosten etc. bestehen. 

Demgegenüber können theoretische Modelle der Marktformen zwischen diesen Extremen des Monopols und 

der vollkommenen Konkurrenz, namentlich aus der Theorie des Oligopols und vor allem der monopolistischen 

Konku"enz, einen theoretischen B ezugsrahmen der Deregulierungsdiskussion darstellen, mit dessen Hilfe eine 

Reihe relevanter Fragen diskutiert und z.T. auch geklärt werden können. 

Als einige wesentliche Fragen seien genannt: 

Welche Auswirkungen haben die verschiedenen Instrumente der Regulierung (Preis-, Markteintrittsregulie­

rungen, Regulierung des unternebmerischen Verhaltens usw.) auf sektorale und volkswirtschaftliche Grö­

ßen wie Wettbewerb, Marktstruktur, Kosten, Preise, Gewinne, Wohlfahrt, Produktqualit.it, Innovation etc.? 

Unter welchen R ahmen- und Marktbedingungen sind Wettbewerbsbeschränkungen volkswirtschaftlich sinn­

voll? Welche sind die entscheidenden "trade-offs"  der Regulierung? 

Welche Instrumente oder Kombination von Instrumenten, und mit welcher Intensität, sollen eingesetzt wer­

den? 

Welche negative Wirkungen zeigen die bestehenden Regulierungssysteme? Was kostet " Staatsversagen", 

etwa durch Setzung inefflzienter Anreize und Beschränkungen? 

Kernpunkte der Untersuchung sind die Analyse der Anreizstrukturen und der Effizienz von �färkten bei 

Produkt-, Qualitäts- und Innovarionswettbewerb . In der traditionellen Theorie ist jede dieser Konkurrenzformen 
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ist Ausdruck einer gewissen (theoretischen) "Marktunvollkommenheit"; für die Zwecke dieser Untersuchung 

sind die entsprechenden Modelle aber in der Regel brauchbarer als solche reiner Preiskonkurrenz. Dies gilt ins­

besondere für die (ökonomische) Begründung von Regulierungen und für die Untersuchung der Effekte einer 

Deregulierung. 

Gerade im Bereich des Gewerbes und der freien Berufe ist (die von der traditionellen Theorie getroffene) Annah­

me homogener Güter äußerst restriktiv. Dem Aspekt der Produktdifferenzierung innerhalb einer Produktgrup­

pe, die sich durch einen hohen Grad an Substitutionskonkurrenz auszeichnet, wird explizit Rechnung getragen. 

D amit kann der Wettbewerb auf Märkten untersucht werden, auf denen Bündel von Leistungen und Nebenlei­

stungen, Produkte unterschiedlicher Ausstattung und an unterschiedlichen Standorten angeboten werden. 

Im besonderen wird die These der "ruinösen Konkurrenz" überprüft, die einen negativen Einfluß verstärkten 

Wettbewerbs auf die Qualität von Gütern und Leistungen unterstellt. Ebenso sind die Wohlfahrtseffekte poten­

tieller Konkurrenz näher zu beleuchten. 

Die angesprochenen neueren theoretischen Ansätze erlauben es auch, auf einige wesentliche Aspekte der In­

novationskonkurrenz einzugehen. Besonders für eine längerfristige Beurteilung der Deregulierung ist die Analy­

se der Anreize zu Neuerungen und der Wirkungen auf die dynamische Effizienz eines Sektor insgesamt not­

wendig. 

In diesem Teil werden zunächst in Abschnitt 2 nach einer Problemdeflnition und einer Diskussion der Aufga­

ben einer Theorie der Deregulierung die traditionellen Ansätze charakterisiert und einer Kritik unterzogen. 

Abschnitt 3 diskutiert die Frage der Deregulierung in Konkurrenzmärkten im R ahmen von Modellen monopo­

listischer Konkurrenz. Im einzelnen werden die (kurz- und langfristigen) Auswirkungen von Regulierungsmaß­

nahmen (etwa bezüglich der Preise, des Marktzutritts oder anderer unternehmerischen Entscheidungen) auf 

relevante ökonomische Variablen wie Wettbewerb, Kosten, Preise, Gewinne, Marktstruktur etc. sowie auf die 

Konsumentenwohlfahrt und die gesamte Effizienz eines Sektors untersucht. 

Mögliche Auswirkungen einer Deregulierung auf die Produktqualität und Effekte der Einführung von Quali­

tätsstandards werden in Abschnitt 4 diskutiert, wobei auch die durch Informationsasym;:netrien bedingte 

"ruinöse Konkurrenz" betrachtet wird. 

Weniger entwickelt, aber von großer Wichtigkeit sind die dynamischen Aspekte der Deregulierung, die sich aus 

der Beeinflussung von Produktionstechnologien und Produktangeboten im Innovationswettbewerb ergeben 

(Abschnitt 5) . 

Im abschließenden Teil (Abschnitt 6) werden einige Besonderheiten im Bereich des Gewerbes und der freien 

Berufe angeführt und zusammenfassende Schlußfolgerungen gezogen. 

• 

• 
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2. Regulierung und Deregulierung in traditioneller Sicht 

2. 1 Das Problem 

Ausgehend von Deregulierungsmaßnahmen im Bereich von Monopolindustrien (z.B. im Bereich der Kommu­

nikation und des Transportes) in den USA sind vor allem in den achtziger Jahren auch Regulierungen in ande­
ren Ländern und Wirtschaftssektoren in Frage gestellt worden. 

Während sich zunächst das Interesse noch auf Sektoren mit hohem Konzentrationsgrad und oligopolistischer 
Marktstruktur (z.B. Flugverkehr, Energieversorgung) konzentrierte, sind in den letzten Jahren auch solche un­
ter "Beschuß" gekommen, die mit der staatlichen Monopolregulierung im ursprünglichen Sinn nichts mehr zu 
tun haben. Gemeint sind Wirtschaftsbereiche mit vielen Anbietern und einer mehr oder minder stark dezentra­

lisierten Marktstruktur, wozu auch die meisten Gewerbe und freien Berufe zu zählen sind. 

Unter "Regulierungen" in diesen Bereichen werden staatliche Vorschriften und selbstauferlegte Ma ßnahmen 
von Interessensvertretungen verstanden, die die Handlungs- und Vertragsfreiheit spezifischer Wirtschaftsgrup­

pen einschränken. R egulierungen in diesem engeren Sinne sind abzugrenzen von " höheren" ordnungspoliti­

schen Bestimmungen, die die Rahmenbedingungen des wirtschaftlichen Systems (z.B. gesetzliche Festlegung 
von Eigentumsrechten oder H aftungsbestimmungen) betreffen, weiters von allgemeinen wettbewerbspoliti­
schen Bestimmungen (z.B. Kartellrecht) und insbesondere auch von monetären und fiskalischen Anreizen des 

Staates (z.B . Steuern und Subventionen). 

Im einzelnen geht es um Beschränkungen des Marktzutrittes, des Marktaustrittes, um Gebührenregelungen, um 

zeitliche und räumliche B eschränkungen der Unternehmenstätigkeit, um Werbeverbote und sonstige Hand­
lungsbeschränkungen, um Filialverbote und Restriktionen der Unternehmensform usw., die historisch zu einem 
Regulierungs.rystem gewachsen sind und deren Berechtigung wissenschaftlich wie politisch in Frage gestellt 

wird. 

In der politischen Diskussion um die "Überregulierung" des Gewerbes und der freien Berufe lassen sich schon 

allgemeine Leitlinien der Argumentationen pro und contra Regulierung erkennen. 

Verteidiger bestehender Regulierungen, insbesondere die einzelnen Interessenvertre tungen, begründen Be­

schränkungen von Wettbewerbsinstrumenten mit dem Schurz der Integrität, der Lebensfähigkeit und der Qua­

lität der Berufe und Gewerbe sowie mit dem Schutz der KOijSumenten vor unqualiftzierten und unfairen Anbie­

tern und vor qualtitativ minderwertigen Gütern. 

Kritiker entgegnen dem, daß diese Regulierungen primär einen Schutz vor Wettbewerb statt eines Schutzes des 

Wettbewerbes darstellen (Kaufer, 1981),  mit den Folgen, daß die Einkommen und Preise überhöht sind, ineffi­

ziente Anbieter geschützt werden, die Qualität der Dienste und Produkte schlechter und in derartig geschütz­
ten Sektoren die Anreize zur Inncvation geringer sind als unter Bedingungen stärkeren Wettbewerbes. 
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2.2 Aufgaben einer Theorie der Regulierung 

Ein erstes Anliegen der wissenschaftlichen Literatur ist es, sich einen Überblick über die Vielzahl der Bestim­
mungen und Maßnahmen des Staates und der Standesvertretungen zu verschaffen und diese nach ökonomi­
schen Kriterien zu kategorisieren. Dabei tritt als zusätzliches Problem die Einschätzung der Intensität der for­
mellen Regulierungen sowie der Bedeutung von materiellen (und gegebenenfalls informellen) Eingriffsmöglich­
keiten der regulierenden Institutionen hinzu. 

Im Rahmen der positiven Theorie wird versucht, staatliche Regulierungen als Produkt der politischen Durch­
setzung von Interessen bestimmter Wirtschaftsgruppen zu erklären. Standesinterne Wettbewerbsbeschränkun­
gen können auch als Mittel "kollektiver Vernunft" der Anbieter eines Sektor angesehen werden, ihre wirtschaft­
liche Position in Summe zu verbessern. 

Aufgabe der ökonomischen Analyse ist es, mit den Methoden normativer Theorie eine ökonomische Beurtei­
lung von Regulierung und Deregulierung vorzunehmen. Dies ist umso dringlicher, als in der wirtschaftspoliti­
schen Diskussion vielfach mit wissenschaftlichen "Vorurteilen" operiert wird. 

Die Effekte einer Deregulierung sind selbst in theoretischer Sicht oft nicht eindeutig, was aber nicht heißt, daß 
die Ergebnisse deshalb weniger interessant sind. Vielmehr kann damit der Blick auf wesentliche "trade-offs" der 
Entscheidung gerichtet werden, indem gegenläufige Wirkungen von Wettbewerbseingriffen aufgezeigt werden. 

Es ist klar, daß eine theoretische Analyse allein keine unmittelbaren Handlungsanweisungen bieten kann. Zum 
einen ist der Stand der Forschung in diesen Fragen erst so weit, daß gegensätzliche wissenschaftliche Positio­
nen zu den positiven und negativen Effekten einer Deregulierung zwar präzisiert und damit sachlicher disku­
tiert, aber wohl kaum ausgeräumt werden können. 

Zum anderen sind in Wirklichkeit die einzelnen Gewerbe und Berufe, ja sogar die Märkte einzelner Produkte 
im gleichen Bereich sehr unterschiedlich strukturiert, sowohl was die Angebots- als auch die Nachfrageseite be­
trifft. Dies gilt nicht nur für die rein ökonomischen Faktoren (wie z.B. Kostenverläufe, Präferenzen oder 
Substitutionsmöglichkeiten), sondern auch für die institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Gera­
de die diversen Eingriffe in Marktprozesse und Unternehmensentscheidungen unterscheiden sich stark da­
durch, was? wie? wie stark 7, in welcher Form 7 von wem? reguliert wird. 

Insofern ist jeder Wirtschaftsbereich gesondert empirisch zu sondieren. Theoretische ökonomische Konzepte 
können auch in diesem Sinne hilfreich sein, die Fülle der Detailinformationen zu organisieren und bestimmte 
grundlegende Zusammenhänge herauszufiltern. Dies ist besonders dann wichtig, wenn die Frage nach der Be­
wertung von Deregulierungsmaßnahmen gestellt v.ird, die gesamtwirtschaftlich häufig anders ausfällt als in ein­
zeIwirtschaftlicher Sicht. 

Die ökonomische E[fizienzana/yse schließt die Konsumentenwohlfabrt mit ein und ist einer Abwägung der Aus­
wirkungen auf diverse Wirtschaftssubjekte dienlich. In diesem Sinn kann und soll sie auch integrativer Bestand­
teil der Gewerbe- und Industriepo/itik sein. 
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2.3 Neoklassische Reguiierungskritik 

Die ökonomische Literatur zur Regulierung in Konkurrenzmärkten ist wesentlich unausgereifter als jene für 

(natürliche) Monopole. Dies hängt einerseits mit der stärkeren praktischen politischen Relevanz der Monopol­
regulierung über Jahrzehnte zusammen, war aber andererseits auch durch den Stand der wissenschaftlichen 

Forschung bedingt. Die Theorie des reinen Monopols läßt eine rigorose Analyse von exogenen Eingriffen zu, 

während zur Analyse der Regulierung auf Wettbewerbsmärkten primär Modelle vollkommener Konkurrenz zu­
grundegelegt wurden. 

Bei voiikommener Konkurrenz unter den neoklassischen Standardannahmen gibt es allerdings nicht viel zu dis­
kutieren. Der erste Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie beweist, daß ein allgemeines Marktgleichgewicht pareto­
effizient ist. Jeglicher Eingriff führt zu allokativen Verzerrungen und ist wohlfahrtsvermindernd. 

Dieses Ergebnis ist ( implizit oder explizit) vielfach auf reale Konkurrenzmärkte angewandt worden, sodaß 
Joskow/Noll noch 1981 in ihrem Überblicksartikel schreiben können: 

"In an era when economists are often accused of being unable to agree on anything, we fmd comfort in the vir­
tually unanimous professional conclusion that price and enrry regulations in several multiflrm markets is ineffi­
cient and ought to be eliminated." (Joskow/Noll, 1981, S. 8) 

Ebenso leicht wird daraus für die Wettbewerbs politik gefolgert, daß die Allokationseffekte einer Deregulie­

rung eindeutig (positiv) sind. Nur die Veneilungsefjekte und die Art und Geschwindigkeit der Anpassung sind 

von Fall zu Fall zu diskutieren: zu diesen Punkten gibt es keine so gesicherte Theorie und die Meinungen sind 
wesentlich kontroversieller. 

Diese Vorstellung ist nicht nur zu einfach, sondern auch konzeptuell falsch, wie die Theorie des Zweitbesten 

zeigt. Liegen Marktunvollkommenheiten vor, ist eine Paretobedingung für die Effizienz des Preissystems durch­
brochen. Dann aber ist im allgemeinen nicht gesichert, daß die Abschaffung einzelner Beschränkungen zu ei­
ner Efflzienzerhöhung führt. 

Anders ausgedrückt: bestehen eine Reihe von ökonomischen Unvollkomenheiten (etwa in der Form lokaler 
oder temporärer Monopolmacht von Firmen, sodaß die Preise ungleich den Grenzkosten) oder von gesetzli­
chen Markteingriffen (etwa in Form von Zugangsbeschränkungen), so kann die Elimination einer verletzenden 
Bedingung auch zu einer Paretoverschlechterung führen. Der Schluß: "je weniger Regulierung umso besser" ist 
insofern nicht begründet. 

2.4 Marktversagen und '"roinöse Konkurrenz" 

Marktversagen als Begründung für Regulierungen des Gewerbes und der freien Berufe ist keineswegs erst eine 
Erfindung neoklassischer Lehrbücher. Der Gewerbeausschuß des Abgeordnetenhauses z.B. hat in seinem Be­
richt zur ersten Gewerbeordnungsnovelle 1883 schon sehr präzise Vorstellungen darüber, welche Formen des 
Marktversagens vorliegen, die eine qualitative und quantitative Zutrittsbeschränkung erforderlich machen: 

Die Erbringung eines Befähigungsnachweises ist - richtig angefaßt . weit weniger eine Schranke, welche 
den Zutritt zum Gewerbe erschwert und die Möglichkeit des Erwerbes einengt, als ein höchst notwendi-
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ger Schutz der redlichen Arbeit und der bestehe:lden Gewerbebetriebe gegen Konkurrenz und Schleuder­
produktion, ein Schutz gegen Unerfahrenheit, ungenügendes Können und Vermögen sowie Leichtsinn 
beim Antritt des Gewerbes sowie ein Schutz der Konsumenten, der Käufer vor unsolider Ware." (zitiert 
nach Kupka, 1985, S. 34) 

Die Begründungen sind in Deutschland und anderen Staaten im wesentlichen identisch, und auch stabil über 
die Zeit. So heißt es in den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage über eine neue Gewerbeord­
nung 1972: 

"Die Bedeutung des Befähigungsnachweises liegt darin, einen gewissen Standard der Leistungen des Ge­
werbes zu sichern; der Verbraucher muß damit rechnen können, daß die bestellte Arbeit den Anforde­
rungen entspricht; der Befähigungsnachweis bedeutet aber auch einen Schutz der Gewerbetreibenden ge­
gen die Konkurrenz durch schlechtere, allenfalls die Preise unterbietende Leistungen." (NRSt.Prot. 395, 
XIII. GP) 

Ökonomisch gesprochen ist in diesen Wirtschafts bereichen primär Marktversagen aufgrund von externen Effek­

ten, Informationsasymmetrien und Transaktionskosten relevant, während in der tradtitionellen Regulierungsdis­
kussion primär Probleme im Zusammenhang mit dem natürlichen Monopol und öffentlichen Gütem im Vorder­
grund standen. 

Vor allem von der deutschsprachigen Literatur wird der Begriff der "ruinösen Konkurrenz" in diesem Zusam­
menhang betont. Darunter versteht man Wettbewerbsverhältnisse, in denen 

a) die Preise selbst für Anbieter mit niedrigen Stückkosten nicht kostendeckend sind ("Zwang zu ruinösen 
Preisen"), und/oder 

b) schlechtere Produktqualitäten bessere vom Markt verdrängen, da die Güte der Waren nicht oder nur zu 

hohen Kosten be obacht bar ist und bei den Anbietern ein "Zwang zur Lüge" entsteht (Kaufer, 1986, Weiz­
säcker, 1982). 

Die Folge der ruinösen Konkurrenz ist, daß effiziente, gute und ehrliche Anbieter von Güter und Leistungen 
verdrängt werden. Wettbewerbsbeschränkungen durch den Staat, Standesorganisationen oder Kartelle sind 
deshalb nicht nur von Vorteil für die Anbieter (angemessener Gewinn, fairer Wettbewerb), für die Konsumen­

ten (Produktqualität, Sicherheit, Marktübersicht) und für die Beschäftigten (Arbeitsbedingungen, Löhne), son­
dern auch im "öffentlichen Interesse" (allgemeine Versorgung, "Sicherung der Funktionsfähigkeit von Betrieben, 
die für die Gesellschaft wertvolle Dienste erbringen" (Stolzlechner, 1982, S. 105» . 

Diese besonders in der juristischen und meist auch in der politischen Diskussion dominierenden Argumente 
zur Einschränkung der Freiheit der Erwerbsausübung sind traditionell (eigentlich schon seit dem klassischen 
Liberalismus) und auch in jüngster Zeit (z.B. Kaufer/SmekaJ, 1983, Soltwedel, 1986) verstärkt Ziel frontaler 
Angriffe. 
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2.5 Schluß 

Zusammenfassend läßt sich folgende "negative" Synt hese der traditionellen theoretischen Regulierungsdiskus­

sion vollziehen: es gibt keine zufriedenstellende ökonomisch-theoretische Begründung 

weder für die (plausible) Intuition, daß eine Fülle von Regulierungen in Konkurrenzmärkten (auch des Ge­

werbes und der freien Berufe) volkswirtschaftlich schädlich ist, etwa weil damit die Efflzienz, Qualität und 

Innovation eines Sektors gehemmt, sowie Preise und Monopolrenten für bestimmte Wirtschaftsgruppen 

überhöht werden, 

noch für die (plausible) Intuition, daß (bestimmte) Wettbewerbsbeschränkungen volkswirtschaftlich vorteil­

haft sind, etwa weil damit ein fairer, überschaubarer, nichtruinöser Wettbewerb zum Wohle und zur Sicher­

heit der Anbieter wie der Nachfrager gewährleistet und dauerhafte Qualitätsstandards der Güter und Leis­

tungen gesichert werden. 

Eindeutige neoklassische Effizienzaussagen sind nicht auf unvollkommene Märkte übertragbar, sodaß die Vor­

stellung einer linaren inversen B eziehung von Regulierung und Wohlfahrt irrig ist. U mgekehrt wird nicht genau 

deflniert, wie und unter welchen Bedingungen sich "ruinöse" Konkurrenz von harter " nichtruinäser" Konkurrenz 

unterscheidet, sodaß dieser Begriff als recht willkürliche Rechtfertigung von Wettbewerbsbeschränkungen er­

scheint. 

Die Entscheidung pro oder contra Regulierung kann also nicht unter B erufung auf einfache a priori Richtlinien 

erfolgen. 

3. Produktwettbewerb in unvollkommenen Märkten 

Die Analyse der Wirkungen einer Deregulierung auf Märkten mit Produktkonkurrenz erfordert neue theoreti­

sche Referenzkonzepte. Es ist notwendig, die Marktunvollkommenbeiten, die Regulierungen auf Konkurrenz­

märkten begründen können, ökonomisch explizit auszuarbeiten. 

Im besonderen gilt dies für Fixkosten bei Markteintritt, für Such-, Informations- und Transaktionskosten und 

für nichthomogene Produkte, die in Substitutionskonkurrenz stehen. Die Analyse dieser Probleme ist Gegen­

stand der Unsicherheits- und Informationsökonomie und von Modellen unvollkommener Konkurrenz. 

Interessanterweise ist wenig von den Ansätzen und Ergebnissen dieser Theorien auf die D eregulierungslitera­

tur übergeschwappt, obwohl sie schon in den späten siebziger J ahren weit entwickelt und im Prinzip auch an­

wendbar waren. So schreibt Salop schon 1976 klar: 

"The relevant marker structure with imperfect information is not perfect competition but rather monopoli­

stic competition." (Salop, 1976a, S. 240) 

Ebenfalls M itte der 70er-J ahre erschienen zwei grundlegende Arbeiten zum M arktversagen bei Produktdiffe­

r enzierung und monopolistischer Konkurrenz (Dixit/Stiglitz, 1977, Spence,  1976a),  die durchaus auch 
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industrieökonomische Implikationen haben. Es ist ein Standardresultat dieser Diskussion, daß der Konkurrenz­
mechanismus bei unvollkommener Information, Preisstreuung, Produktheterogenität, Innovationskonkurrenz 
etc. im allgemeinen nicht zu effIzienten Ergebnissen führt. Die unangenehme wirtschaftspolitische Implikation 
dessen ist, daß traditionelle "Wettbewerbspolitik" durchaus kontraproduktiv sein kann: 

"For instance, attempts to promote competition by increasing the number of flIms by removing barriers to 
entry may actually reduce effective competition, increase prices, and lead to lower efficiency." (Stiglitz, 
1979, S. 344) 

Sinnvolle theoretische Ansätze zur Bestimmung der Effekte der Regulierung im Gewerbe und bei den freien 
Berufen in allgemeiner Form arbeiten mit Marktstrukturen zwischen den Extremen der vollkommenen Konkur­
renz und des reinen Monopols. Im folgenden werden Ansätze und Ergebnisse im Rahmen von Modellen mono­
polistischer (bzw. oligopolistischer) Konkurrenz, die Produktheterogenität, Produktqualität und Innovation ex­
plizit integrieren, vorgestellt. 1 

3.1 Modelle monopolistischer Konku"enz 

Zur Analyse der Produkt- oder Standortkonkurrenz neben der Preiskonkurrenz seien nun Modelle monopoli­
stischer Konkurrenz herangezogen, die trotz unterschiedlicher Spezifikation große Ähnlichkeiten in den Resul­
taten zu den hier relevanten Fragen aufweisen (z.B. Hart, 1985, Salop, 1979, Dixit/Stiglitz, 19TI, Spence, 1976a; 
siehe Varian, 1984, S. 92ff für eine einfache Darstellung). 

Monopolistische Konkurrenz besteht, wenn a) viele Firmen differenzierte Produkte anbieten, b) ein hoher Grad 
an Substituierbarkeit zwischen diesen besteht ("Produktgruppe") ,  c) jede Firma ein Nash-Profitmaximierer ist, 
d.h. bei den eigenen Entscheidungen von gegebenen Entscheidungen der Konkurrenten ausgeht. 

Jeder Anbieter ist dadurch, da ß die Konsumentenpräferenzen über die "Produktgruppe" gestreut sind, ein 
"lokaler" Monopolist mit geringem oder verschwindend kleinem Ge nach Modellspezifikation, siehe Hart, 1985) 
Einfluß auf die Konkurrenten. Umgekehrt sind die Entscheidungen des einzelnen Unternehmens wieder ab­
hängig vom Verhalten und und von der Anzahl der Konkurrenten, also den Wettbewerbsverhältnissen und der 
spezifischen Marktstruktur . 

Diese Modelle sind gedacht für Märkte, in denen die Konsumenten zwar zwischen vielen Anbietern wählen 
können, aber bestimmte Produkte bzw. Anbieter anderen vorziehen. Die allgemeine Formulierung läßt ver­
schiedenste Interpretationen zu: eine Differenzierung der Produkte kann vorgenommen werden nach Marken­
namen, Produktstil. Qualitätsvariationen, oder nach dem angebotenem Leistungsbündel (inklusive Zusatzlei­
stungen und Garantien etc.). 

Eine andere Begründung kann in unterschiedlichen Transaktionskosten oder Informationskosten für die Kon­
sumenten liegen (Hart 1985). Eine häufig verwendete Variante ist jene der "räumlichen Konkurrenz", wo sich 
die Firmen durch ihre Standorte unterscheiden und für die Konsumenten unterschiedliche Wegkosten anfallen 
(z.B. Salop, 1979). 

1)  Eine Reihe von Schlußfolgerungen, insbesondere hinsichtlich der Effekte von Regulierungen, beruhen auf  eigenen Bezeichnungen. 
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Im kurzfristigen (symmetrischen) Gleichgewicht (profitmaximum der Anbieter: Grenzertrag gleich Grenzko­

sten) (Abb. 1) liegen die Preise über den Grenzkosten, da das "lokale" Monopol jedes einzelnen Anbieters für 
sein differenziertes Produkt eine fallende Nachfragekurve impliziert. Die Differenz (oder der Quotient) dieser 

beiden Größen wird als Konkurrenzgrad der Wirtschaft bzw. als Maß für die Stärke der "lokalen" Monopole 

und damit auch als Maß der "Ineffizienz" eines Sektors interpretiert. 

Abbildung 1: (Kurzfristiges) Gleichgewicht bei monopolistischer Konkurrenz 

(MR = Grenzerlös, MC = Grenzkosten, AC ) Durchschnittkosten, D = Nachfrage) 

p 

Quelle: Varian (1981, S. 69). 

"Kurzfristig" heißt hier, daß die Marktstruktur bzw. die Zahl der Produkte gegeben ist. Im Iangristigen Konzept 

wird freier Marktzutritt zugelassen. Das langfristige Gleichge'Nicht (Abb. 2) ist zusätziich deflniert durch die 

Nullprofitbedingung, d.h. wenn die Preise die Stückkosten übersteigen, kommen Konkurrenten in den Markt, 
während bei Verlusten Firmen ausscheiden. Je nach Modell wird bei abnehmendem oder U-förmigem Stück­

kostenverlauf die Zahl der FIrmen endogen bestimmt. 

Abbildung 2: (Langfristiges) Gleichgewicht bei monopolistischer Konkurrenz 

Quelle: Varian (1981), S. 70. 
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3.2 Marktzutrittsbeschränkungen 

Ökonomische Marktzutrittsbarrieren bestehen dann, wenn irreversible Fixkosten2 ("sunk costs") anfallen und 
die Produktdifferenzierung die bestehenden Firmen vor perfekter Imitation schützt. 

Institutioneile Zutrittsschranken zu einem Markt sind vielfach historisch gewachsen, oftmals ohne strikt 

"ökonomische" Begründungen. Institutionelle Monopole (z.B. Post, Fernmeldewesen, Rundfunk) sind denn 
auch verstärkt Gegenstand wirtschaftspolitischer Kontroversen, da ihre ökonomische rechtfertigung umstritten 
ist. 

Aber auch in Konkurrenzmärkten können exogene, gesetzliche Zutrittsbeschränkungen nach der Theorie mo­
nopolistischer Konkurrenz begründet werden. Ein zentrales Ergebnis dieser Theorie ist, daß das langfristige 
Gleichgewicht zwar Preise gleich Stückkosten impliziert, nicht aber einen Output zu den minimalen Stückko­
sten für jede Firma wie im Modell vollkommener Konkurrenz (Chamberlin, 1933). 

Die privat optimale Produktion erfolgt in jenem Bereich, wo die Grenzkosten kleiner als die Durcbschnittsko­

sten sind. D.h. der sozial optimale Output jeder Firma ist größer, es existieren im Gleichgewicht "Überkapazitä­

ten " und damit Ineffizienz in der Produktion. 

Damit ist ein Argument pro Regulierungseingriffe insofern gegeben, als durch eine Beschränkung der Zahl der 
Konkurrenten Ska/eneffekte ausgenützt und derselbe Output kostengüDstiger produziert werden könnte; oder 
anders ausgedrückt: eine Zutrittsbeschränkung wirkt der "Tendenz der Produktions- und Handelsgeschäfte" 
entgegen, "irrational klein" (Schumpeter, 1950) zu sein. 

Dem SIeht das Interesse der Konsumenten an einer breiten Angebotspaleete gegenüber. Mehr Firmen bedeu­
ten t:ine breitere Marktversorgung. Eine stärkere Produktdifferenzierung bringt das Angebot den Konsumenten­
präferenzen näher. 

In Modellen monopolistischer Konkurrenz kann dieser grundlegende "trade-off' in Märkten mit Produktkon­
kurrenz explizit herausgearbeitet werden. Je nach Position werden die Überschußkapazitäten oder die Vorteile 
eines differenzierten Angebots stärker betont. 

2) Irreversible Fuckosten sind solche Kosten, die bei Marktantritt nicht wiedergewonnen werden können (etwa durch den Verkauf von 
Anlagen). Sie müssen nicht ident sein mit den FlXkosten bei Markteintritt. 
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3.3 Auswirkungen von Regu/iefUngen 

In Modellen monopolistischer Konkurrenz können Aussagen zu den kurz- und langfristigen Auswirkungen von 

exogenen Eingriffen in einzelne Variablen getroffen werden, die z.T. von jenen für vollkommene Konkurrenz 

und Monopolmärkte abweichen. 

a) Preisregulierung 

Eine Preisregulierung wirkt unterschiedlich, je nachdem ob es sich um eine Festsetzung von Mindest-, Höchst­

oder Einheitspreisen handelt. Weiters ist zu beachten, ob ein Eingriff überhaupt effektiv wird, d.h. ob für die 

Anbieter ein Zwang zur Abweichung vom Gleichgewichtspreis besteht (eine "freiwillige" Abweichung ist im 

Gleichgewicht defmitionsgemäß ausgeschlossen) : eine Mindestpreissetzung z.B. ist unwirksam, solange der 

Marktpreis darüber liegt. 

Für den wohl wichtigsten Fall einer (effektiven) (Mindest-) Preisfestlegung läßt sich feststellen, daß kurzfristig 

die Gewinnmargen steigen und der Output pro Firma sinkt, sofern die Nachfrage nach der Produktgruppe ins­

gesamt nicht inelastisch ist (was häufig angenommen wird). Die Gewinne der Anbieter steigen, wenn die Preis­

elastizität der aggregierten Nachfrage der Produktgruppe nicht zu hoch ist, während die Konsumenten Wohl­

fahrtsverluste erleiden: in diesem Sinne ist eine Umvertei/ung zu den Produzenten des regulierenden S ektors 

festzustellen. 

Längerfristig steigt dann auch die Zahl der Anbieter wegen der neuen Gewinnmöglichkeiten. Dem Nettowohl­

fahrtsverlust durch höheren Preise stehen Wohlfahrtsgewinne durch ein verbreitertes Angebot gegenüber. Bei 

sehr elastischer Gesarntnachfrage wird letzterer (positiver) Effekt abgeschwächt. 

Besteht unvollkommene InfOlmation der Konsumenten hinsichtlich der Preise, so ist eine Preisdifferenzierung 

selbst bei homogenen Gütern wahrscheinlich. Eine Wettbewerbs beschränkung etwa durch Preisregulierung 

oder beschränkten Marktzutritt kann in diesem Falle neben den Nachteilen höherer Preise auch Vorteile ver­

ringerter Suchkosten bringen (Salop, 1976, Demsetz, 1982) .  Allerdings können sich dann höhere Informations­

erfordernisse hinsichtlich Service und Qualität ergeben. 

Ein kritischer Punkt von Gebührenordnungen ist deren Durchsetzbarkeit am Markt. Liegen die festgesetzten 

Preise über den Schattenpreisen, bestehen für die einzelnen Unternehmen Anreize, preisbrechend zu agieren. 

Daher ist das Sanktionspotential der Regulierungsbehörde bzw. der Interessensvertretung für die Erzielung der 

erwünschten Effekte wesentlich. 

Gebührenordnungen können sich auch dann, wenn sie nicht vollständig eingehalten werden, als vorteilhaft für 

die Anbieter eines Sektors erweisen. Ist die Substitutionskonkurrenz durch nichtpreisregulierte Produkte hoch, 

so sind die Firmen sicher bereit,  Preisabschläge zu akzeptieren. Dann aber kann jeder Kaufvertrag als ein 

Bargainig-Prozeß um die Differenz zwischen vorgeschriebener Gebühr und Kostenpreis betrachtet werden. Die 

AnbieteT können umso mehr Konsumentenrente abschöpfen, je uninformierter der Konsument über den 

"eigentlichen" Marktpreis ist. 
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b) Regulierung des Marktzutritts 

Auch für die Regulierung des Marktzutrittes gilt zu prüfen, ob und wie stark sie effektiv wird. Eine Restriktion 
der Zahl der Anbieter gegenüber der Marktlösung führt zu höheren Preisen und Margen, weiters auch zu hö­
herem Output und Profiten pro Firma. Der gesamte Output sinkt, wenn die aggregierte Nachfrage nicht voll­
kommen preisinelastisch ist. 

Die Konsumentenwohlwahrt sinkt zum einen wegen der gestiegenen Preise, zum anderen wegen des beschränk­
ten Angebots. Es findet eine Umverteilung des Surplus von den Konsumenten zu den Firmen statt. Diese profi­
tieren von den höheren Preise und von der verringerten Konkurrenz und schöpfen höhere Monopolrenten ab. 

Der Nettowohlfahrteffekt ist nicht eindeutig, da der Reduktion von sozialen Kosten (Abbau von Überschuß­
kapazitäten) die Reduktion der Konsumentennutzen gegenübersteht. 

c) Transaktionskosten der Konsumenten 

Bestimmte Regulierungen können zu einer Erhöhung der Transaktions- bzw. Informationskosten bei den Kon­
sumenten führen. Darunter können z.B. die vielfältigen Werbeverbote fallen oder andere Maßnahmen, die zur 

Verringerung der Markttransparenz und zur Erhöhung der Erwerbskosten der Güter führen. Ein Beispiel sei 
die Erhöhung der Opportunitätskosten der Zeit bei restriktiven Öffnungs- oder Betriebszeiten (Clemenz/Inderst, 
1987). 

Regulierungsmaßnahmen. die für die Konsumenten kostenintensiv sind, bewirken kurzfristig eine Erhöhung 
der Preise und Profite, da die Preiselastizität der Nachfrage verringert wird; höhere Transaktionskosten führen 
zur Stärkung der Monopolmacht der bestehenden Anbieter. 

Langfristig erhöhen die Profitmöglichkeiten die Marktdichte (bzw. Zahl der Anbieter). Der Output pro Firma 
sinkt dadurch und durch die Senkung der aggregierten Nachfrage bei gestiegenen Preisen. Die Wohlfahrtsef­
fekte sind negativ. 

Auch höhere Suchkosten bei unvollkommener Information \loirken positiv auf die Preise und die Margen der 
Firmen (Clemenz, 1987). 

d) Kostenintensive Regulierung 

Regulierungen hinsichtlich der eingesetzten Inputfaktoren oder der produzierten Produktqualitäten, aber auch 
andere Regulierungen der untemehmerischen Aktivitäten sind in der Regel kostenintensiv bei den Anbietern. 

So können z.B. Lizenzvorschriften, Verwaltungsaufwand im Verkehr mit öffentlichen Stellen. Sicherheits- und 
Umwe.Itschutzvorschriften etc. Fixkostencharakter haben, während bestimmte Produktions- und Qualitätsvor­
schriften eher variable Kosten darstellen. 

Wie zu erwarten, wirken auch bei monopolistischer Konkurrenz die Kostensteigerungen positiv auf die Preise 
(außer die kurzfirstigen Effekte von Fixkosten) und negativ auf die Gewinne. Längerfristig sinkt die Zahl der 
Firmen bei steigenden Fixkosten. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Die Wohlfahrtseffekte der Regulierungen in diesem Sinne (unter dem reinen Kostenaspekt) sind negativ. Bei 
einer umfassenden Analyse müssen diese den Wohlfahrtsgewinnen etwa durch mehr Sicherheit oder durch ex­
terne Umwelteffekte gegenübergestellt werden. Eine Konzentrationstendenz ist gegen die Vorteile für die Kon­
sumenten z.B. bei einer Liberalisierung der Öffnungszeiten abzuwägen (lnderst, 1987). 

Beschränkungen hinsichtlich der Unternehmens/orm und der Kooperationsmöglichkeiten, sowie Filialverbote 
und Einschränkungen der Nebengewerbe bewirken auch, daß potentielle Kostenreduktionen nicht erreicht 
werden, indem Niveauvorteile ("economies of scale") und Verbundvorteile ("economies of scope") nicht genützt 
werden können (siehe auch OECD, 1985). 

e) Marktgröße und Marktaufteilung 

Eine Deregulierung kann eine Erhöhung der Marktgröße (mehl' potentielle Konsumenten) für die Anbieter ei­
ner Produktgruppe insgesamt bedeuten, etwa durch die Zulassung von Nebengewerben oder die Aufbebung 
bestimmter Marktgrenzen durch die Deregulierung "benachbarter" Sektoren. Viele Deregulierungsmaßnahmen 
führen weiters zu erhöhten Marketinganstrengungen der Unternehmen, da neue Signale hinsichtlich einzelner 
Produktparameter (z.B. Preis, Qualität, Standort usw.) für die Konsumenten interessant werden. 

Eine Marktvergrößerung in diesem Sinne erhöht kurzfristig den Output pro Firma und die Gewinne. Langfri­
stig führt dies zum weiterem Markteintritt von Anbietern, zu stärkerem Wettbewerb und zu fallenden Preisen. 
Die Wohlfahrtseffekte sind kurz- und langfristig positiv. 

Andererseits kann eine Deregulierung auch eine Auflösung festgelegter räumlicher, zeitlicher oder sonstiger 
(formeller oder informeller) Marktaufteilungen für die etablierten Unternehmen bedeuten. Werden solche 
Monopolpositionen gebrochen, so sind im allgemeinen Markteintritte neuer Firmen, höhere Konkurrenz, nied­
rigere Preise, also Vorteile für die Konsumenten und Nachteile für die (lokalen) Monopolisten zu erwarten. 

3.4 Wettbewerb und Wohlfahrt 

Mehr Firmen bedeutet zwar mehr Wettbewerb, aber nicht notwendig mehr Wohlfahrt. In den Modellen mono­
polistischer Konkurrenz sind die Gegeneffekte identifIzierbar und die Bedingungen für die effizienzsteigernde 
Wirkung der Konkurrenz (unter bestimmten Annahmen) bestimmbar. 

Mehr' Wettbewerb erhöht die Preiselastizität der Nachfrage und drückt die Preise. Dadurch steigen die aggre­
gierte Nachfrage und der Konsumentensurplus. Andererseits fällt die Nachfrage pro Anbieter und damit der 
Erlös. Der Nettowohlfahrtseffekt hängt von den spezilischen Kosten- und Nachfragefunktionen ab. 

Ob mehr Konkurrenz wohlfahrtssteigernd oder wohlfahrtsvermindernd ist, oder in welchen Bereichen, wird je 
nach ModellspezifIkation und Parameterkonstellation unterschiedlich beantwortet. Zusammenfassend läßt sich 
folgendes sagen: 

a) Wettbewerb wirkt effIzienzsteigernd, wenn der nachfrageseitige Wettbewerbseffekt den Kosteneffekt der 
Angebotsseite (höhere Fixkosten durch mehr Firmen) dominiert. Der Nettoeffekt ist umso eher positiv, je 
geringer die Fixkosten der neuen Firmen und je höher die Preiselastizität der Nachfrage nach einer Pro­
duktgruppe (Hart, 1985, KoenkerlPerry, 1981) . 
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b) Tendenziell produziert die Marktlösung "zuviel" Produ.ktdifferenzierung in dicken Märkten und "zuwenig" 
in dünnen Märkten (Heal, 1980); "zuwenig" bei relativ niedrigen Kreuzpreiselastizitäten und hohen rIX- . kosten (Spence, 1976a). 

c) Die Konkurrenzlösung ergibt tendenziell "zuwenig" Güter mit hohen Fixkosten und inelastischer Nachfra­
ge (Dixit/Stiglitz, 1977). 

Für die Frage der Regulierung bzw. Deregulierung heißt dies, daß die Wettbewerbsverhältnisse in jedem ein­
zelnen Markt geprüft werden müssen: 

in dünnen Märkten mit geringer Subtitutionskonkurrenz zwischen den Gütern und starken Marktpositionen 
der einzelnen Firmen, z.B. wegen hoher Eintrittsbarrieren bei hohen Fixkosten, ist eine restriktive Regulie­
rung des Marktzutritts unter Wohlfahrtsaspekten generell als nachteilig zu bewerten; 
im umgekehrten Fall können Regulierungen auch vorteilhafte Effekte haben. Das Ausmaß und die 
(sozialen) Kosten einer Regulierung müssen aber im Einzelfall konkret betrachtet werden. 

3.5 Rivalität und Kartel/ienmg 

Als letztes Kriterium sei noch das Wettbewerbsverhalten der Unternehmen explizit in Betracht gezogen. Modelle 
monopolistischer Konkurrenz nehmen in der Regel Cournot-Nash oder Bertrand-Nash Verhalten der Firmen 
an, d.h. die Entscheidung über die optimale Mengen- oder Preissetzung wird unter der Annahme eines gegebe­
nen Verhaltens der Konkurrenten getroffen. Dies kann als "vollkommenes" monopolistisches Konkurrenzver­
halten interpretiert werden und erscheint passend für einen Markt mit sehr vielen Anbietern. 

Werden andere konjekturale Variationen, d.h. andere Formen der gegenseitigen Beeinflussung am Markt zuge­
lassen, so ergeben sich sehr interessante Schlüsse. 

a) Je höher die Kollusion der Anbieter, d.h. je stärker das gemeinsame Marktauftreten zwischen den Anbie­
tern, desto mehr Konsumentensurplus kann von den Firmen abgeschöpft werden. Bei höheren Preisen und 
Profiten steigt die Marktdichte im Gleichgewicht, was tendenziell zu einer "Überversorgung" des Marktes mit 
unterschiedlichen Produkten führt (Koenker/Perry, 1981). 

Oder anders ausgedrückt: gelingt es den Unternehmen in einem Markt sich karteI/ähnlich zu verhalten, so wird 
die Position aller verbessert und ein wettbewerbsinduzierter Konzentrationsprozeß verhindert. Dies ist etwa bei 
stark standesorientierten Berufen so vorzustellen, daß durch Standesregeln gegenseitiges Konkurrenzieren 
praktisch ausgeschaltet wird und damit auch das Überleben vieler "kleiner" und auch vieler "ineffizienter" An­
bieter ermöglicht wird. 

b) Je geringer die Kollusion, d.h. je stärker die Rivalität zwischen den Firmen, desto mehr nähert sich die 
Gleichgewichtslösung der sozial optimalen Lösung bei homogenen Gütern (SuzumuralKiyono, 1987). Bei Pro­
duktdifferenzierung ist dieses Ergebnis erwartungsgemäß nicht so eindeutig: auch eine "Unterversorgung" des 
Marktes (zuwenig Differenzierung des Angebotes) ist möglich (Spence, 1976a, Koenker/Perry, 1981), da die 
Preise und Profite gedrückt und der "break-even-point" erhöht werden. 

• 

, 

• 
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Es i�t zu beachten, daß die Marktdichte bzw. die Zahl der Anbieter keineswegs einfach als Maß für den 
RivaJtitätsgrad eines Sektors genommen werden kann. Die Marktmacht eines Anbieters ist nicht nur abhängig 
von der Anzahl der Konkurrenten im Produktmarkt, sondern auch vom Wettbewerbsverhalten, das auch durch 
andere soziale und institutionelle Ordnungsvorschriften wie Standescodices, marktübliche Handelspraktiken 
etc. bestimmt ist. 

Die theoretische Analyse zeigt, daß die formelle oder informelle Regulierung des Wettbewerbsverhalten ent­
scheidenden Einfluß auf das Marktgeschehen hat. Gelingt es, den Grad der Rivalität einzuschränken, so kann 
durchaus auch längerfristig eine dezentralisierte Marktstruktur mit vielen kleinen Anbietern erhalten bleiben, in 

der jeder für sich höhere Renten abschöpfen kann. 

Die Effizienz eines Wirtschaftssektor kann also auch bei hoher Marktdichte sehr niedrig sein, wenn Wettbe­

werb in jeglicher Hinsicht effektiv reduziert wird. Kollusives Verhalten muß dann nicht nur verhindern, daß 

sich die Preise bis auf die Grenzkosten fallen, sondern auch daß sich die Grenzkosten (z.B. durch kosteninten­

siven Produktwettbewerb oder Werbung) den Preisen annähern. 

Es gibt Hinweise dafür, daß die Sanktionsmöglichkeiten der Interessensvercretungen und des Staates in einigen 

Gewerben und freien Berufen stark genug sind, um ein Ausbrechen Einzelner zu verhindern. 

3.6 Die Bedeutung potentie/Jer Konku"enz 

Marktunvollkommenheiten, so etwa steigende Skalenerträge bei Produktkonkurrenz, wie sie beschrieben wor­
den sind, führen zu Monopolpositionen einzelner Anbieter und zu ineffizientem Leistungsniveau: so die tradi­

tionelle Wettbewerbstheorie. Wettbewerbspolitik ist dann primär Anti-Trust-Politik mit der Aufgabe, Mono­

pol positionen zu verhindern oder zumindest einzuschränken. 

Demgegenüber entwickelte sich in den siebziger Jahren eine Gegenposition, die "Laissez-faire" selbst gegen­

über solchen "marktbestimmten" Monopolen impliziert (z.B. Demsetz, 1968).  Die neuere industrieäkonomische 

und wettbewerbspolitische Diskussion ist von der Theorie der " contestable markets " (Baumol, 1982, BaumoV 

Panzer/Willig, 1982) geprägt. Nach dieser Theorie zwingt schon potentielle Konkurrenz von außen den/die An­

bieter eines M arktes zu effizientem Verhalten, wenn freier M arktzutritt und -austritt gewährleistet ist, der 

Markt also vollkommen "angreifbar" ist. 

Im besonderen impliziert diese Position, daß der beschriebene " trade-off' bei Produktkonkurrenz, nämlich zwi­

schen vielen kleinen Anbietern mit schwacher Marktmacht, aber "ineffizientem" Produktionsniveau und weni­

gen großen Anbietern mit starker (lokaler) Monopolmacht und günstigen Niveauerträgen, nicht mehr besteht. 

Die aktuelle Konkurrenz macht kosteneffiziente Produktion "technisch" möglich, die potentielle Konkurrenz 

sorgt für die Überwälzung dieser Vorteile auf die Priese und damit auf die Konsumenten. 

Obwohl diese Theorie neue Anstöße in der Beurteilung des Verhältnisses von Wettbewerb und Wohlfahrt bei 

unterschiedlichen Marktformen gebracht hat, sind die Implikationen für die Deregulierungsfrage in Konkur­

renzmärkten dennoch vorsichtig zu formulieren (Dasgupta/Stiglitz, 1988). 

Liegen nämlich irreversible Kosten ("sunk costs") des Marktaustritts vor, so ist weder gesichert, daß Marktein­

triet bei positiven Protiten sich überhaupt realisiert, noch ist zu schließen, daß es wirklich zu rivalisierendem 
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und nicht zu Kartellverhalten kommt. 

Außerdem ist im allgemeinen nicht gesichert, daß auch perfekt angreifbare Märkte effizient sind, wenn es zu 
strategischen Abwehrreaktionen der eingesessenen Unternehmen kommt. Neueste Theorien versuchen, die 
strategische Interaktion von alten und neuen Anbietern spieltheoretisch zu formulieren. Neben der Preiskon­
kurrenz kommt dabei besonders der Innovationskonkurrenz eine große Bedeutung zu (z.B. Reinganum, 1984, 
Stiglitz, 1987). 

Interessanterweise werden gerade für Konkurrenzmärkte die effizienzsteigernden Wirkungen potentieller Kon­
kurrenz stark relativiert. So schreiben Dasgupta/Stiglitz, 1988, S. 572: 

"A general principle emerges: the more competitive ex post competition (competition after entry) the 
less effective is the market discipline provided by potential competition." 

Mit anderen Worten: es wird ein neuer "trade-off' zwischen aktueller und potentieller Konkurrenz festgestellt, 
den auch eine Politik der Deregulierung zu berücksichtigen hat. 

3.7 Schlu ß 

Theoretische Modelle der Produktkonkurrenz, wie sie in den letzten Jahren entstanden sind, sind ungleich 
"realistischer" als solche vollkommener (Preis-) Konkurrenz. Sie eigenen sich gut, grundlegende Auswirkungen 
einer Deregulierung in Märkten mit "unvollkommenem" Wettbewerb festzustellen und stellen damit ein Instru­
ment der neuen Industrieökonomie dar, womit sektorspezifische Marktbedingungen und Marktreaktionen er­
faßt werden können. 

Generell kann gesagt werden, daß Preisregulierungen und Marktzutrittbeschränkungen zu einer Umverteilung 
zum "geschützten" Sektor führen. Verhaltensregulierungen der Unternehmen wirken sich in der Regel auf 
Kosten und Preis aus. Die meisten Eingriffe induzieren allokative Verzerrungen und sind nachteilig für die 
Konsumenten. 

Aus der Sicht der Produktkonkurrenz gibt es aber einige Punkte, in denen die theoretische Analyse Gegenef­
fekte identifiziert, die bei einer Deregulierungspolitik abzuwiegen sind, so z.B.: 

die Möglichkeit von nicht kostenoptimaler Produktion und von "Überschußkapazitäten" bei freiem Markt­
zutritt, 
ein "trade-off' zwischen Produktvielfalt und höherer Marktdichte und niedrigeren Preisen bei stärker kon­
zentrierter Marktstruktur. 

Beides bewirkt, daß das dezentralisierte Marktergebnis nicht notwendig paretoefflzient ist, sodaß auch wohl­
fahrtsvermindernde Wettbewerbspolitik möglich ist (Stiglitz, 1987). 

Das effektive Marktverhalten der Anbieter (Rivalität oder Kollusion) beeinflußt die Auswirkungen einer Dere­
gulierungspolitik entscheidend. So können Maßnahmen, die auf eine Erleichterung des Marktzutritts und da­
mit auf eine Erhöhung potentieller Konkurrenz abzielen, unerwünschte Ergebnisse bringen, wenn es zu Kartell­
verhalten kommt oder wenn die etablierten Unternehmen mit kostenintensiven Abwehrstrategien reagieren. 

• 
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4. Qualitätswettbewerb und unvollkommene Information 

Die Sicherung der Qualität der angebotenen G üter und Leistungen Güter ist ein zentrales Argument in der 
Rechtfertigung von Regulierungen in vielen Wirtschaftsbereichen. Qualitätsaspekte werden in der Diskussion 
des Produktwettbewerbs (siehe vorhergehenden Abschnitt) häufig angeführt. Dennoch erscheint es angesichts 
der Wichtigkeit dieses Faktors sinnvoll, die Auswirkungen einer Deregulierung auf die Produkt- und Leistungs­
qualität eingehender zu behandeln. 

4. 1 Die Argumente 

Auf der einen Seite wird gesagt, daß geordnete Marktverhältnisse ruinöse Konkurrenz und Betrug am Konsu­
menten verhindern. Qualifizierter und beschränkter Marktzutriet garantiere die Lieferung von Gütern und Lei­
stungen von angemessener Qualität und S icherheit, festgelegte Tarife verhindern "schädlichen" Preiswettbe­
werb auf Kosten der Konsumenten, z.B. durch Einschränkung von Informationen, Nebenleistungen, Garantien, 
aber auch der nichtbeobachtbaren Güterqualität. Dies ist im wesentlichen die Haltung, die den Gewerbe- und 

Standes ordnungen vieler Berufe zugrundeliegt. 

Andererseits wird argumentiert, daß Regulierungen zu einem "Überangebot" an Qualität führen. So bewirkt die 
Ausschaltung des Preiswettbewerbs, daß sich der Wettbewerb um Marktanteile auf andere Ebenen verlagert, 
so z.B. auf die Werbung, aber auch auf die Produktqualität, wodurch die Grenzkosten erhöht und eventuelle 
Monopolrenten wegkonkurrenziert werden. Als Beispiele seien kostenintensive Überangebote an Nebenlei­
stungen (z.B. Verpflegung) bei Kurzflügen oder an Bankfilialen in vielen Regionen angeführt. 

Beiden Sichtweisen liegt die Vorstellung zugrunde, daß bestimmte Regulierungen qualitätssteigernd wirken. 
Während die erste, traditionelle Sichtweise impliziert, daß Wettbewerbsbeschränkungen dieser Art Vorteile für 
Produzenten wie Konsumenten bringen, sieht die zweite, einen "trade-off' bei den Wohlfahrtseffekten von 
Markteingriffen: die höhere Qualität kann sehr leicht zu teuer erkauft und der Eingriff effIzienzvermindernd 
sem. 

Schließlich ist auch die Position vertreten, daß (kumulative) Regulierungen (z.B. Angebotsverknappungen bei 
gleichzeitiger Tariffestsetzung) zu Qualitätsverschlechterungen führen (z.B. Szopo, 1986) . 

Ein Urteil zur Effizienz von Regulierungen aus ökonomischer Sicht kann somit nicht die Qualitätseffekte iso­
liert betrachten und muß wiederum einfachen a priori Urteilen den Boden entziehen. 

In der (nicht sehr ausgedehnten) theoretischen Literatur dazu wird versucht, wesentliche Zusammenhänge v.a. 
zwischen Preisen, Marktstruktur, Wettbewerb und Güterqualität aufzuzeigen und die Auswirkungen von Regu­
lierungen zu untersuchen. Weiters können qualitative Aussagen zu Wohlfahrtseffekten für Anbieter und Kon­
sumenten getroffen und abgewogen werden. 
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4.2 Theoretische Ansätze und Ergebnisse 

a) In Modellen monopolistischer Konkurrenz kann der Grad an ProduktdifferenzielWlg als Maß für Qualität ge­

sehen werden (siehe Abschnitt 3). Höhere Produktdifferenzierung heißt, daß die Güter einer Produktgruppe 

stärker den Konsumentenpräferenzen entsprechen; insofern steht "Varietät" für "Qualität". 

Die Ergebnisse können entsprechend interpretiert werden. Eine Preisregulierung erhöht die Varietät. da sich 

der Wettbewerb auf die Ausgestaltung verlagert und Gewinnmöglichkeiten durch stärkere Differenzierung aus­

geschöpft werden. Die Wohlfahrtseffekte sind nicht eindeutig: dem höheren Nutzen der Konsumenten stehen 

höhere (regulierte) Preise gegenüber. Für die Anbieter ist entscheidend, in welchem Ausmaß die Gewinnspan­

nen durch (kostenintensiven) Differenzierungswettbewerb reduziert werden. 

In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, daß für die Beurteilung von Regulierungseffekten entscheidend ist, 

ob eine Regulierung einzelner Entscheidungsvariablen (z.B. Preise) oder mehrerer vorliegt. Weiters ist zu be­

achten, ob die Regulierungen zur "Beruhigung" des Wettbewerbs führen oder zur Verlagerung zu anderen Va­

riablen (z.B Nebenleisrungen). 

b) Der dominierende theoretische Ansatz gibt jedem produzierten Gut neben der Mengendimension auch eine 

Qualitälsdimension . Unter den üblichen Annahmen, daß die Produktionskosten und die Nachfrage mit der 

Qualität steigen, ist das Standardresultat der partial analytischen Ansätze, daß eine Preisregulierung höhere 

Qualität im. regulierten Sektor induziert. 

Dieses Ergebnis wird auch in einem allgemeinen Gleichgewichtsmodell von AndersonlEnemoto 1986 bestätigt. 

Aber auch andere Effekte der Preisfestsetzungen im. regulierten und nichtregulierten Sektor der Wirtschaft 

sind interessant. Der Outputeffekt im. regulierten Sektor ist nicht eindeutig, da die Nachfrage wegen der höhe­

ren Preise sinkt, aber wegen der höheren Qualität steigt. 

Kurzfristig (d.h. bei Kapitalimmobilität zwischen den Sektoren) kommt es zu höheren Kapitalerträgen im. regu­

lierten Bereich und (falls die Güterproduktion zumindest so kapitalintensiv wie die "Qualitätsproduktion" ist) 

zu Lohnerhöhungen und Umschichtungen von Arbeit zum regulierten Sektor. 

Längerfristig kommt es auch zu Reallokationen von Kapital. Wenn der regulierte Sektor relativ arbeitsintensiv 

ist, dann steigen die Löhne und sinken die Kapitalerträge langfristig. Ist er kapitalintensiv gilt die Umkehrung, 

sodaß die kurz- und langfristigen Effekte auf die Löhne differieren können. 

c) Der Zusammenhang von Preis- und Qualitätskonlcurrenz und die Effekte von Preis-, Qualitäts- und Markt­

zutrittsregulierungen werden von Van der Weide/Zalkind, 1981 explizit und ausgedehnt analysiert. 

In einem Oligopolmode// trifft jeder Anbieter eine Coumot-Nash-Entscheidung über die Produktion der Men­

ge und der Qualität eines Gutes, wobei die Nachfrage auch von den Entscheidungen der übrigen abhängt. Un­

ter bestimmten Annahmen zu Nachfrage- und Kostenfunktionen werden Preise oder Qualitäten endogen be­

sümmt und die Effekte von verschiedenen Regulierungen in komparativ-statischer Analyse untersucht. Die 

Analyse ist kurzfristig insofern, als die Marktstruktur als gegeben angenommen ist. 

Zunächst werden Märkte mit Qualitätswettbewerb bei regulierten Preisen und Marktzutritt untersucht. 

, 

, 

, 

• 
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Eine Erhöhung der Preise führt (ceteris paribus) auch bier in der Regel zu einer Qualitätssteigerung, während 

der Outputeffekt abhängig ist von der relativen Größe der Preis- und Qualitätselastizitäten der Nachfrage. 

Eine stärkere Marktzutrittsbescbränkung erhöht den Output pro Anbieter und die Gewinne. Die Auswirkun­

gen auf die Qualität sind essentiell abhängig davon, ob die Produktion von Qualität die fixen oder die variablen 

Kosten für die Firmen beeinflussen. Im ersten Fall ist der Effekt nicht eindeutig (eher positiv) , während er im 
zweiten Fall, bei outputabhängigen Qualitätskosten, negativ ist. Versteht man unter Qualität etwa eine höhere 

Sicherheit eines Produktes, so bewirkt eine Outputerhöhung höhere Grenzkosten der Erstellung von Sicher­

heit, was ceteris paribus zu einem verringerten Sicherheitsstandard führt. 

Gleichzeitige Preis- und Zutrittsregulierung bringt bei Reduktion des gesamten Outputs Vorteile für die Fir­

men, während die Auswirkungen auf die Qualität nicht eindeutig sind. 

In einer anderen Modellvariante wird Preiswettbewerb bei regulierter Qualität und beschränktem Marktzutritt 

untersucht. 

Höhere Qualitätsstandards führen (ceteris paribus ) zu höherem Output und verändern die Preise nicht, wenn 

die Qualitätskosten unabhängig vom Output sind. Dies ist vorteilhaft für die Konsumenten, reduziert aber die 

Gewinne der Firmen. S ind die Kosten der Qualität aber abhängig von der produzierten Stückzahl, so steigen 

die Preise, und die Output- und Wohlfahrtseffektseffekte sind nicht mehr so klar. 

Interessant ist der Fall, wenn die Nachfrage unabhängig ist von der Qualität, etwa weil Sicherheitsmaßnabmen 

für den Konsumenten nicht beobachtbar sind. Ist die Produktion von Sicherheit nicht völlig unabhängig vom 

Output, dann steigen die Preise und sinkt der Output bei höheren Standards. Der Wohlfahrtseffekt für die 

Konsumenten ist dann negativ, weil die höhere Qualität "unbewertet" bleibt. 

Diese Form der Analyse von Regulierungseffekten hat den Vorteil, gleich drei Regulierungsvariablen (Preis, 

FlTIIlenzahl, Qualität) zu erfassen. Dieser Vorteil wird aber durch eine vereinfachte Modellstruktur erkauft. So 

wird jeweils nur eine Größe (Preis oder Qualität) endogen bestimmt, während Marktzutritt bzw. Marktaustritt 

ohne ein langfristiges Gleichgewichtskonzept überhaupt exogen bleiben. Dementsprechend bleiben in der 

ceteris-paribus-Analyse Rückkoppelungen über andere Variablen unberücksichtigt. 

4.3 Informarionsasymmetrien 

Ein zentraler Einwand gegen eine Deregulierungspolitik in Konkurrenzmärkten wie Gewerbe und Dienstlei­

stungen betrifft einen wettbewerbsinduzierten Druck auf die Güterqualität. 

Dieser vielfach mit dem Begriff der "ruinösen Konku"enz" verbundene Argument besagt, daß verschärfte Kon­

kurrenz nicht nur die Preise von Gütern, sondern auch deren Qualität senkt, wodurch der Konsument letztlich 

schlechter aussteigt. 

Im besonderen wird auch der Theorie der angreifbaren Märkte vorgeworfen, diesen Aspekt zu vernachlässigen. 

Liegen Informationsasymmetrien bezüglich der Güterqualität vor, so können in solchen "offenen" Märkten An­

reize zur Qualitätsverschlechterung entstehen. Können die Käufer die Qualität der Güter und Leistungen nicht 

oder nur zu hohen Kosten beobachten, führt schon potentielle Konkurrenz zu (preissenkender) Produktver-
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schlechterung. Dies gilt verstärkt für Märkte mit vielen kleinen und wechselnden Anbietern. Rashid (1988) 

nennt eine Reihe entsprechender historischer Beispiele. 

Probleme unvollkommender Information sind Gegenstand eines schon gut entwickelten ökonomischen Theo­
riezweiges, der Theorie der Unsicherheit (Hey, 1979). Die entsprechenden Konzepte sind aber noch relativ we­
nig für Regulierungsfragen im industrieökonomischen Rahmen angewand worden. 

Ein grundlegendes Resultat ist, daß bei bestimmten Informationsasymmetrien im allgemeinen nicht gesichert 
ist, ob Gleichgewichte überhaupt existieren (Clemenz, 1988). Bei moralischem Risiko ("moral hazard") oder 
negativer Auslese ("adverse selection") (Akerlof, 1970) können Märkte auch völlig zusammenbrechen. 

Diese Fragen sind für den Versicherungsbereich am besten ausgearbeitet. Es zeigt sich aber, daß die theoreti­
schen Resultate sehr sensitiv bezüglich der zugrundegelegten Annahmen und der spieltheoretischen Speziftzie­
rung sind, sodaß einer Übertragung auf die "angewandte Ökonomie" sehr schwierig ist. Dies trifft insbesondere 
auf die Frage der Regulierung z.B. von Kredit- und Versicherungsmärkten zu (Hellwig, 1987). 

So entwickelt auch der dezentrale Marktmechanismus Instrumente gegen spezifische Formen des Marktversa­
gens (z.B. Selbstbehalt, Bonus-Malus-System). Staatliche Eingriffe, wie etwa die Regulierung bestimmter Ver­
tragsformen oder eine restriktive Zutrittspolitik, müssen hinsichtlich Kosten und Wirksamkeit gegenüber den 
Marktinstrumenten evaluiert werden. 

Zu den qualitätsfördernden "Institutionen", die der dezentrale Marktmechanismus entwickeln kann, zählt auch 
der Reputationswettbewerb der Unternehmen sowie "ökonomische" Markteintritts- und Marktaustrittsschran­
ken. In beiden Fällen nehmen die Anbieter an einem "wiederholtem Spiel" ("supergametI) teil, das wiederholte 
Transaktionen zwischen den Marktteilnehmern ermöglicht. Dadurch, daß ein Anbieter längerfristig am Markt 
bleiben will oder muß, hat er einen Anreiz, die Nachfrager nicht laufend mit schlechter Qualität zu beliefern 
(Fril!dman, 1986). 

4.4 Schlu ß 

Die Frage der Auswirkungen einer Deregulierung auf die Qualität von Produkten und Leistungen ist wirt­
schaftspolitisch sehr umstritten. Bei genauerer ökonomischer Analyse zeigt sich, daß die Effekte je nach regu­
lierter Variable, nach Produkteigenschaften und nach Marktstruktur unterschiedlich sind und zudem je nach 
Interessenlage eine unterschiedliche Bewertung zulassen. 

Es ist notwendig zu betonen, daß es aus der Sicht des Konsumenten keineswegs optimal ist, hohe Produktquali­
täten "um jeden Preis" angeboten zu bekommen. Vielmehr ist es bei gestreuten Präferenzen günstiger, ein brei­
tes Preis-Leistungs-Angebot anzutreffen. Diesem Aspekt trägt der ökonomische Efflzienzbegriff Rechnung, der 
sich am Konsumentensurplus orientiert. 

Relativ robust erscheint das Ergebnis, daß eine reine Preisregulierung zu höherer Güterqualität und Produkt­
differenzierung führt, sei es, weil weniger Druck zum "Betrug" am Konsumenten durch nicht oder schwer beob­
achtbare Qualitätsattribute entsteht, sei es, weil sich der Wettbewerb vom Preis auf die Produktgestaltung und 
Zusatzleistungen verlagert. 

• 

• 

• 
I 

• 
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Gegeneffekte sind in der Regel bei den Auswirkungen auf Output und Konsumentenwohlfahrt am Werk; deren 
Stärke hängt davon ab, wie höhere Preise und höhere Qualität auf die Nachfrage wirken. Versucht man einen 
Nettowohlfahrtseffekt zu ermitteln. so ist also auch der Aspekt der "Überversorgung" mit "zu teurer" Qualität 
zu berücksichtigen. 

Die Effekte von Marktzutrittsbeschränkungen auf die Produktqualität sind nicht eindeutig und varüeren mit 
den spezifischen Kosten- und Nachfragefunktionen. 

Die Auswirkungen festgesetzter Produktstandards hängen essentiell davon ab, wie stark Nachfrage und Grenz­
kosten dadurch beeinflußt werden. Auch hier ist ein " trade-of"f (zwischen höherer Qualität und höheren 
Preisen) für die Konsumenten zu beachten, der in jedem einzelnen Fall geprüft werden muß. Ähnliche Abwä­
gungen gelten für die Wohlfahrtseffekte höherer Produktdifferenzierung, wo eine eventuelle Preissteigerung 
durch höhere Stückkosten dem höheren Nutzen bei den Konsumenten entgegenwirkt. 

Bei kumulierten Regulierungen und effektiver Wettbewerbseinschränkung sind bei Sicherung der Marktpositio­
nen in Summe negative Anreize zur Qualitätsproduktion zu erwarten, sodaß eine Verzerrung bzw. Verschlech­
terung des Preis-Leistungs-Verhältnisses sehr wahrscheinlich ist. 

Sind R egulierungsma ß nahmen keine hinreichende Maßnahme für die Produktion optimaler Qualitäten, so 
wird vielfach auch bestritten, ob sie eine notwendige Bedingung darstellen. Die Frage ist, ob der Markt quali­
tätsfördernde Instrumente schaffen kann, die effektiver sind. Dazu sind der Reputationswettwerb und andere 
Instrumente zur längerfristigen Bindung der Anbieter zu zählen, die Probleme unvollkommener Information lö­
sen oder mildern können. 

Eine Substitution von staatlichen Regulierungsinstrumenten durch derartige Marktinstrumente ist für den Er­
folg einer D eregulierungspolitik oft entscheidend, im allgemeinen aber schwer abzuschätzen. Dazu können 
auch begleitende Maßnahmen, die den "Rahmen" wirtschaftlicher Aktivitäten betreffen, notwendig sein (z.B. 
öffentliche Informationsdienste ) .  

5. Innovationswettbewerb und dynamische Effizienz 

Die Frage lautet: Inwieweit fördert eine Deregulierung innovative Aktivitäten im Bereich des Gewerbes und 
der freien Benne? 

Es wird häufig argumentiert, daß Deregulierung die dynamische Effizienz erhöht, da der Wettbewerbsmecha­
nismus die Firmen verstärkt zu innovativem, zukunftsorientiertem Verhalten zwinge. Die zugrundleliegende 
Konzeption ist jene des "Marktes als Entdeckungsverfahren" (Hayek, 1968), das efflziente Informationsverwer­
tung und Innovationsanreize garantiert, sofern nur freier Wettbewerb herrscht. 

Demgegenüber wird eingewendet, daß verstärkter Preis- und Produktwettbewerb "ruinöse" Folgen auch für die 
Innovationsaktivitäten hat und ein bestimmter Monopolgrad der Wirtschaft Vorteile in dynamischer Sicht hat. 
Die Konkurrenzwirtschaft tendiere aufgrund mehrfachen Marktversagens (Wissen als öffentliches Gut, Pro­
blem der Definition und D urchsetzung von Eigentumsrechten, externe Effe kte der Produktion neuer G üter) zu 
Unterversorgltng mit Innovationen. 

III-113 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 11 Beilage H (gescanntes Original) 51 von 282

www.parlament.gv.at



- 37 -

B evor diese Argumente eingehend evaluiert werden können, sind einige definitorische und analytische Proble­
me zu klären. 

5. 1 Was heißt "Innovation " im Bereich des Gewerbes und derfreien Berufe? 

Die Innovationsforschung ist primär auf den industriellen Bereich zentriert, dementsprechend sind deren Kon­

zepte und Ergebnisse nicht ohne weiteres übertragbar. So sind etwa die gängigen Indikatoren des innovativen 
Inputs in empirischen Studien, z.B .  Aufwendungen oder Personal für Forschung und Entwicklung, unbrauchbar 
für die meisten Gewerbesektoren und schon gar für die freien Berufen. Ähnliches gilt für die gängigen Indika­

toren des innovativen Outputs (z.B Patente). 

Eine Unterscheidung ist sicherlich auch in unseren Bereichen sinnvoll: 

• Prozeßinnovationen, die auf eine Senkung der Stückkosten zielen (dazu kann man auch Maßnahmen zählen, 

die z.B .  eine Verbesserung der organisatorischen Effizienz bewirken); 

Produktinnovationen, die auf völlig neue Märkte zielen oder auch nur Produktvariationen, die temporär hö­

here Rentenabschöpfung ermöglichen (Qualitätsverbesserungen, Nebenleistungen, Beratung, Garantien 

usw.). 

Eine Quantifizierung der diversen (vielfach immateriellen) Innovationen ist keine einfache Sache. In diesem 
Zusammenhang ist es entscheidend empirisch zu untersuchen, inwieweit in welchen Bereichen des Gewerbes 
und der freien Berufe kostenreduzierende Aktivitäten von Bedeutung sind. Bei stark kundenorientierten und 
bei immateriellen Leistungen, oder besser Leistungsbündeln, die gehandelt werden, kann die Bedeutung von 
Produktinnovation, auch im Sinne von Produktvariationen im Zeitablauf sehr groß sein (z.B. Pläne der 

Architekten) . 

Andererseits gibt es auch Leistungen, die über Jahrzehnte beinahe unverändert bleiben und wo die gewöhnli­
che Gewerbeausübung kaum Innovationsanstrengungen erfordert (z.B. bei Kaminkehrern). Statische EffIzienz­
aspekte von Regulierungen (z.B . durch Marktaufteilungen) sind hier wesentlicher. 

5.2 Innovationsanreize und dynamische Effizienz 

Grundlegend für jede Innovationsdiskussion ist Schumpeters "Prozeß der schöpferischen Zerst6rung": 

"Der fundamentale Antrieb, der die kapitalistische Maschine in Bewegung setzt und hält, kommt von 
den neuen Konsumgütern, den neuen Produktions- oder Transportmethoden, den neuen Märkten, den 
neuen Formen der industriellen Organisation, welche die kapitalistische Unternehmung schafft," 
(Schumpeter, 1950, S.137). 

Nicht "die Konkurrenz innerhalb eines starren Systems unveränderter Bedingungen", namentlich die Preis- und 
Qualitätskonkurrenz, sondern der Innovationswettbewerb in den genannten Dimensionen gebietet über den 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

III-113 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 11 Beilage H (gescanntes Original)52 von 282

www.parlament.gv.at



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- 38 -

"entscheidenden Kosten- und Oualitätsvorteil" und damit über (temporäre) Konkurrenzvorteile. Weitere Inno­
vationen Vliederum zerstören einmal erreichte Marktpositionen und Monopolrenten. 

Sieht S chumpeter im Konkurrenzmechanismus die entscheidende Anreizjuktion für Innovationen, so ist aber 
nicht die vollkommene Konkurrenz die "optimale" Marktform in dynamischer Sicht. Statischen allokativen Effi­
zienzverlustell unvollkommener Konkurrenzformen (monopolistische Konkurrenz, Oligopol, Monopol) stehen 

längerfristige Effizienzvorteile im Innovationswettbewerb entgegen. Die WohlfahrtsgeVlinne durch neue Pro­
dukte und sprunghafte Kostensenkungen aufgrund neuer Prozesse sind für Schumpeter wesentlicher und be­
deutender. 

Wettbewerbspolitik hat in diesem Sinne alle Ebenen des wirtschaftlichen Wettbewerbs zu berücksichtigen: die 
Ebenen der Preis-, Produkt-,  O ualitäts- und Innovationskonkurrenz. Es geht darum, den optimalen Mix von 
Wettbewerb auf den verschiedenen Ebenen zu finden. Dies kann auch bedeuten, daß bestimmte Wettbewerbs­
beschränkungen auf der Ebene der P reis- und Produktkonkurrenz (z.B . Schutz von geistigem Eigentum, 
Patentgesetze) notwendig sind, um Innovationsanreize zu schaffen (von Weizsäcker, 1980a) . 

In der Euphorie um die Anreizfunktion des Wettbewers bezüglich Innovation, besonders in der Hayekschen 

Tradition, wird vielfach impliziert, daß vollkommener Wettbewerb auch die optimalen Innovationsaktivitäten 
in N iveau und Richtung gewährleistet, wodurch natürlich jegliche Regulierung, aber auch jegliche Form der 
staatlichen Unterstützung wohlfahrtsmindernd wirken würde. 

Demgegenüber ist schon früh in der ökonomischen Literatur (z. B .  Arrow, 1962) der spezifische Charakter des 
ökonomischen G utes " Wissen" und eine Reihe von Ursachen für "Marktversagen" im Innovationswettbewerb 
herausgearbeil:et worden: Unteilbarkeiten, externe Effekte, Unsicherheit und das Problem der Aneignung von 
Innovationen. D ie einzelnen Punkte sind sehr umstritten und die D iskussion kennt kaum einheitliche Ergebnis­
se. Nicht nur das Ausmaß, sondern sogar die Richtung der Abweichung von marktbestimmten und optimalen 
Innovationen werden debattiert (Stiglitz, 1987) . 

5.3 Neuere theoretische Ansätze und Ergebnisse 

Im Zuge der 'Vvissenschaftlichen Fortschritte im Bereich der unvollkommenen �arktformen und der Informa­
tionsökonomie seit den 70iger Jahren lassen sich u.a. die Fragen diskutieren, welcher Zusammenhang zwischen 
Innovationsameizen und Wettbewerb besteht, und welche Regulierungen in verschiedenen Marktverhältnissen 
begründbar sind. 

Im besonderer:, ist zu überprüfen, ob die Efflzienz im Bereich des Gewerbes und der freien Berufe in dynami­
scher Hinsicht durch wettbewerbserhöhende Maßnahmen gesteigert werden kann. 

In diesem Zusamme nhang sind die Arbeiten von D asguptaiStiglitz ( 1980a,b) und von Weizsäcker ( 1980a,b) von 
Bedeutung. Die Überlegungen laufen folgendermaßen: neben der Preiskonkurrenz und der Produktkonkurrenz 
gibt es eine dritte, "dynamische" Form der Konkurrenz im Bereich der Innovationen und Imitationen. 

Während �1 odelle vollkommener Konkurrenz reine Preiskonkurrenz behandeln, ist in Modellen monopolisti­
scher Konkurrenz zusätzlich Wettbewerb in Form irgendVlie gearteter Produktdiffere nzierung integriert (siehe 
Abschnitte 2 und 3) .  Dabei ist die Menge möglicher Produkte soVlie deren Produktionstechnologie gegeben. 
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Innovationskonkurrenz setzt unvollkommenen Wettbewerb in Produktmärkten voraus. Dabei geht es um die 

Analyse der Anreize und Kosten der Produktion neuer Produkte und neuer Technologien, also von Innovatio­

nen, die Nachfragefunktionen (Produktinnovationen) und Kostenfunktionen (Prozeßinnovationen) wesentlich 

verändern. Innovation und M arktstruktur sind damit, neben den Preisen, längerfristig endogen bestimmt, d.h. 

von den zugrundeliegenden Innovationstechnologien und -möglichkeiten, Nachfragebedingungen, Strukturen 

der Kapitalmärkte etc. abhängig. 

5.4 Prozeßinnovationen 

DasguptalStiglitz untersuchen in ihrem Modell monopolistischer Konkurrenz den Zusammenhang von Prozeß­

innovation und Marktstruktur. Die Innovationstätigkeit der Firmen besteht in Ausgaben (Fixkosten), die stück­

kostenreduzierend wirken. Preise und Innovationsaufwendungen werden von den Firmen profitmaximierend 

gesetzt; im langfristigen Gleichgewicht ist zudem die Zahl der Firmen (bzw. Marktstruktur) so bestimmt, daß 

ein Markteintritt zusätzlicher Firmen nicht profitabel ist. 

Folgende Ergebnisse sind in diesem Zusammenhang interessant: 

1) Der Innovationsaufwand korreliert mit dem Konzentrationsgrad der Wirtschaft solange letzterer nicht zu 

hoch ist. 

2) Ein hoher Konzenuationsgrad (bzw. eine geringe Zahl von Anbietern) bedeutet nicht notwendig eine ho­

hen Monopolgrad der Wirtschaft (gemessen im Verhältnis PreislStückkosten). 

3) Je größer der M arkt, desto größer die Innovationsaufwendungen der einzelnen Firmen und desto höher 

der totale Output. Je höher die Kosten der Innovation, desto niedriger der totale Output. 

4) Wird die Zahl der Firmen erhöht, so sinken die Innovationsaufwendungen der einzelnen Firmen, während 

sie insgesamt steigen. Der gesamte Output steigt und der Monopolgrad und die Preise sinken. 

5) Sowohl mit als auch ohne Eintrittsregulierung sind die kostensenkenden Aktivitäten der einzelnen Firmen 

suboptimal, und damit die Stückkosten zu hoch. 

6) Die gesamten Innovationsaufwendungen eines Sektors sind ZU gering bei preiselastischer Nachfrage und 

zu hoch bei preisinelastischer Nachfrage. D.h., ein Sektor kann gleichzeitig starken Wettbewerb und Inno­

vationstätigkeit über dem sozial optimalen Niveau aufweisen. Der Grund dafür liegt in der wohlfahrtsver­

mindernden "Duplikation " in der Innovation. Eine niedrigere Nachfrageelastizität führt zu höheren Preis­

aufschlägen und stärkeren Innovationsanstrengungen. 

7) Mehr Wettbewerb im Produktmarkt reduziert das Niveau der Innovationen. 

Für die Frage der Deregulierung heißt dies: 

Steigt bei einer Deregulierung des Markteintritts die Zahl der Firmen, so hat die Wettbewerbsverschärfung po­

sitive Folgen für die Konsumenten (höherer Output, niedrigere Preise) .  Andererseits aber sinkt wegen der 

niedrigerer Konzentration und der niedrigeren Monopolrenten die Innovationstätigkeit jeder einzelnen Firma, 

was zu höheren Stückkosten führt. Der Nettowohlfahrteffekt ist nicht eindeutig: zwar steigt die gesamtwirt­

schaftliche Innovationstätigkeit, dies aber hat nur dann positive Wohlfahrtseffekte zur Folge, wenn die Nachfra­

ge hinreichend preiselastisch ist. 

• 

, 

• 

III-113 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 11 Beilage H (gescanntes Original)54 von 282

www.parlament.gv.at



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- 40 -

Eine Deregulierungspolitik, die die Kosten der Innovations[ä[igkeiren reduziert, ist auf jeden Fall wohlfahrtser­
höhend. Eine Preisregulierung bewirkt statische EffIzienzveriuste, während hinsichtlich der Auswirkungen auf 
die dynamische EffIzienz Gegeneffekte zu beachten sind. 

Tandon (1984) diskutiert in einem ähnlichen Modell den Schumpeterschen "trade-off' zwischen statischer und 
dynamischer Effizienz explizit. Wie bei Dasgupta/Stiglitz (1980a) korrelieren Konzentration und Innovations­
aufwendungen der Firmen positiv, während die gesamte Innovation (unter Ausschaltung der Nachfrageeffekte) 
immer suboptimal ist. Für die Wohlfahrtsanalyse ist die Elastizität der Stückkosten bezüglich der Innovations­
aufwendungen entscheidend, die von Tandon als Maß der "technological opportunüy" eines Sektors interpretiert 
wird. 

Je "dynamischer" ein Sektor, d.h. je  besser die Möglichkeit, ökonomische Vorteile aus Innovationen zu ziehen, 
desto bedeutender ist die dynamische Effizienz im Gegensatz zur statischen. Dynamische Sektoren brauchen 
höhere Monopolrenten, um für die (flxen) Innovationskosten aufzukommen. 

Eine Regulierung des Markteintritts wirkt daher in dynamischen Sektoren stark effIzienzsteigemd, da eine hö­
here Konzentration die Effektivität von Innovationsinvestitionen forciert (weniger Duplikation), während in 
"statischen" Sektoren die statische allokative Efflzienz höheres Gewicht hat. 

Für die Deregulierungsfrage kann geschlossen werden, daß wettbewerbsfördernde Maßnahmen die Bedeutung 

von Prozeßinnovationen im spezifIschen Bereich und die Ertragslage der Unternehmen im Hinblick auf Innova­
tionsaufwendungen zu berücksichtigen hat. 

5.5 Produktinnovationen 

Obwohl die Bedeutung von Produktinnovationen als "Motor" der wirtschaftlichen Entwicklung in der wirt­

schaftspolitischen Diskussion überall und regelmäßig hervorgehoben wird, hinkt die ökonomische Analyse in 
diesem Punkt besonders stark nach. 

Bei  S chumpeter fInden sich eine Fülle von ökonomischen Ideen auch zur Produkt innovation, die kaum ein 
Ökonom nicht teilen wird. Die Schaffung von temporären Monopolen durch neue Produkte und von steileren 

Nachfragekurven durch Produktverbesserungen sind gängige Denkkonzepte in diesem Zusammenhang. 

Gerade im kleingewerblichen und Dienstleistungsbereich sind Erneuerungen kaum von einer eigenen betriebli­

chen Forschung her bewirkt, sondern stell en Reaktion auf Wünsche und Anregunge n der Käufer dar. Eine 

"deman d-pull-TIl eon'e" der Innovation erscheint besonders für Produktinnovationen geeignet , da le tzlieh die Sti­
muli für die Eroberung von Marktsegmenten und Marktlücken von der Nachfrageseire her kommen. 

Wesentliche Fragen zum Zusammenhang von Wettbewerb, Marktstruktur und Produktinnovation haben aber 
noch kaum eine normativ-theoretische Analyse erfahren, wenn nicht in der Form der (statischen) Produktcliffe­
renzierung und der Produktkonkurrenz, wie sie in Abschnitt 3 diskutiert wurden. 

Diese Ansätze allerdings erfassen nicht den dynamischen Aspekt des Problems, namlich die Anreize zu pro­

duktinnovativen Aktivitäten der Anbieter im Zeitablauf (Erfmdung, Entwicklung, Markteinführung der neuen 
Produkte) . Weder die Technologie noch die Nachfrage kann als gegeben angenommen werden, dcnn ' (  . . . ) die 
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neue Waxe muß eingeführt werden, das heißt: ihre Nachfragekurve muß aufgebaut werden" (Schumpeter, 1950, 

S. 168). Entsprechende Modelle dynamischer monopolistischer Konkurrenz stehen allerdings noch aus. 

Spence (1984) versucht dieses Theoriedeflzit insofern zu reduzieren, als er auch Produktinnovationen zumin­

dest teilweise als kostenreduzierende Innovationen interpretiert, da sie bestimmte Dienste verbilligen . D.h., sind 

für die Konsumenten nicht die Güter per se, sondern deren Dienste im Sinne Lancasters interessant, so können 

durch Produktinnovationen die Dienste pro Gut erhöht und verbessert werden und damit die Kosten reduziert 

werden. In ähnlicher Weise kann von einer Verbilligung der Intermediärgüter durch Produktinnovation gespro­

chen werden. 

Doch selbst dieser Gedanke ist nicht so neu: bei Schumpeter dient er dazu, zu zeigen, daß nicht nur Prozeßin­

novationen über die Kosten preissenkend wirken, sondern auch Produktinnovationen bei konstantem Preisin­

dex: 

"Nun kann ein neues Gut die vorherige Preisstruktur mit Erfolg herunterdrücken und einen gegebenen 

Bedaxf zu bedeutend tieferen Preisen pro Leistungseinheit (zum Beispiel Transportleistung) befriedigen, 

ohne daß ein einziger registrierter Preis bei dem Prozeß sich zu verändern braucht; Beweglichkeit im rele­

vanten Sinn kann von Starrheit in formalem Sinn begleitet sein." (Schumpeter, 1950, S. 152) 

Trotz der Symmetrie von Prozeß- und Produktinnovationen in der Wirkung auf die Kosten von Leistungen in 

dieser Sicht bleibt ein grundlegender Unterschied erhalten. Die neueren Modelle zu Prozeßinnovationen erklä­

ren kostenintensive Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Anbieter zur Kostensenkung für gegebene 

Produkte und Konsumentenpräferenzen, während es bei Produktinnovationen primär um die Anreize zu Ände-

nmgen im Produktraum geht. 
. 

Einen interessanten Ansatz in diese Richtung, der sich dem Problem nachfrageinduzierter Innovation explizit 

stellt, bieten Jovanovic/Rob (1987) . In ihrem Modell versuchen die Unternehmen, den Konsumentenpräferen­

zen mit ihrem Produkt näherzukommen, da sie damit sowohl Preise wie Absatz erhöhen können und somit 

Konkurrenzvorteile erlangen. Die entsprechenden Informationen über die Nachfrageseite können durch (ko­

stenintensive) direkte Information und indirekt als Nebenprodukt des gewöhnlichen Absatzes erlangt werden. 

Damit wirken sich einmal erlangte Wettbewerbsvorteile positiv auf die Marktanteile der späteren Perioden aus. 

Weiters wird gezeigt, daß das Niveau der Produktinnovation mit der Firmengröße steigt. 

Regulierungen einzelner Variablen sind nicht behandelt. Die Effekte von Preisregulierungen dürften davon ab­

hängen, ob auch die aeuen Produkte reguliert sind oder nicht und wie staxk die Substitutionskonkurrenz zwi­

schen den Produkten ist. 

Interessant ist auch die Frage, unter welchen Bedingungen es bei Produktdifferenzierung zu einer anhaltenden 

Dominanz von Firmen oder zum "Prozeß schöpferischer Zerstörung" von alten durch neue Anbieter kommt. 

Beatb/Katsoulacos/Ulph (1987) schließen in ihrem Sequenzmodell, daß es bei schnellerem technischen Fort­

schritt zu höherer Mobilität der Unternehmen beim Markteintritt und -austritt kommt. Die Möglichkeit zu grö­

ßeren Qualitätsverbesserungen oder anderen Produktänderungen führt zu dynamischeren Marktzuständen. Es 

ist zu erwarten, daß Regulierungen damit tendenziell der Marktdynamik entgegenwirken. 

• 

• 

• 

, 

• 
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Leider ist die Analyse dieser Fragen noch sehr "jung" und die Ergebnisse nicht sehr robust bezüglich der ein­

zelnen Annahmen. Außerdem sind Effizienzanalysen für Produktinnovation in der theoretischen Literatur 

noch kaum erfolgt und Regulierungsfragen nicht explizit diskutiert. 

5.6 Schlu ß 

Deregulierungsmaßnahmen können gegenläufige Wirkungen auf die statische und die dynamische Effizienz ei­

nes Sektors haben. Eine Wettbewerbspolitik, die auf ein Modell vollkommener Konkurrenz ausgerichtet ist, 

kann längerfristig nachteilige Anreizwirkungen auf die Innovationstätigkeit eines Sektor haben, da " sunk costs" 

und steigenden Skalenerträge für die Produktion neuen Wissens typisch sind. 

Die neueren theoretischen Innovationsmodelle versuchen, neben der Preis- und Produktkonkurrenz auch die 

Anreizstrukturen der Innovationskonkurrenz zu integrieren und entsprechende längerfristige Effizienzkonzepte 

zu entwickeln. 

Die Produktion von neuem W issen und die Entwicklung neuer Prozesse und Produkte unterliegen diversen 

Formen von "Marktversagen" (z.B.  das Problem der Aneigenbarkeit der Erträge einer Innovation), die eine op­

timale Marktallokation unwahrscheinlich machten. Deshalb werden vielfach Regulierungen mit der Schaffung 

von innovationsfördernden Marktbedingungen (z.B. Sicherung hoher R enten für die bestehenden Unterneh­

men, Förderung der Kartellierung und Minimierung der Marktrivalität) begründet. 

Andererseits sind gerade die Sektoren des Gewerbes und der freien Berufe auf die Bereitstellung von Gütern 

und Leistungen für die Endnachfrage ausgerichtet. Auch die Impulse für Produktinnovationen und Produktva­

riationen kommen primär von der Abnehmerseite, sodaß ein verstärkter nachfrageseitiger Wettbewerbsdruck ei­

nen zentralen Stellenwert in der Innovationskonkurrenz zukommt. 

Unterstellt man für diese Sektoren einen Markteintritt zu relativ geringen Kosten und eine starke Orientierung 

an den KonsumentenWÜßschen, so ist anzunehmen, daß verstärkter Wettbewerb Produktinnovationen fördert 

und, falls nicht zu kostenintensiv, Wohlfahrtsgewinne bringt. Der mögliche negative Effekt verstärkten Weabe­

werbs auf di e Erträge und damit zu Lasten der Mittel für (kostenintensive) Proze ßinnovationen ist hingegen 

nicht so hoch zu veranschlagen. 

Die U nterscheidung von Produkt- und Prozeßinnovationen ist nicht immer e infach, insbesondere im Bereich 

von immateriellen Leistungen. Eine umfassende Analyse der Innovationskonkurrenz mit einem entsprechenden 

Efftzienzkonzept wäre wünschenswert, da Wettbewerbseingriffe je nach Marktverhältnissen durchaus auch un­

terschiedliche Effekte bei Prozeß- und Produktinnovationen hervorrufen können. 
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6. SchJußbemerkungen 

Eine ökonomische Analyse der Auswirkungen einer Deregulierung im Bereich des Gewerbes und der freien 

Berufe bedarf anderer theoretischer Konzepte als sie in der traditionelle Regulierungsdiskussion verwendet 

worden sind. 

Die Struktur der Märkte (viele Anbieter, unterschiedlicher Konzentrationsgrad), des Angebots (hoher Grad an 

Produktheterogenität durch Angebot an Gütern unterschiedlicher Qualität oder von Bündeln von Leistungen) 

und der Nachfrage (Substitutionskonkurrenz zwischen G ütern) lassen den in dieser Arbeit vorgeschlagenen 

Ansatz von Modellen unvollkommenen Wettbewerbs als sinnvoll und fruchtbar erscheinen. 

Mittels Modellen aus der Theorie der monopolistischen Konkurrenz und des Oligopols ist es möglich, grundle­

gende Beziehungen zwischen einigen zentralen ökonomischen Variablen wie Wettbewerb, Marktstruktur, Ko­

sten, Preise, Gewinne und Wohlfahrt zu untersuchen. Damit können theoretische Rejerenzkonzepte zur Analyse 

der Effekte und Effizienz einzelner Regulierungen (so der Preise, der Qualität, des Marktzutritts und anderer 

Unternehmensentscheidungen) in Konkurrenzmärkten entwickelt werden. 

Eine Reihe von Auswirkungen einer Deregulierung sind relativ eindeutig und klar. So ist in der Regel mit 

Wettbewerbsverschärfungen. Druck auf Gewinnmargen und Preise und dem Bruch von "lokalen" Monopolpo­

sitionen zu rechnen. 

Durch die Freigabe zusätzlicher Entscheidungsvariablen für Unternehmen und Konsumenten ist im "Normal­

fall" eine Erweiterung der Preis-Leistungspalette und eine flexible Anpassung des Produkt angebotes zu erwar­

ten. Dem entspricht unter allokativen Gesichtspunkten eine Steigerung der statischen und dynamischen Effi­

zienz. Besonders in "konsumentennahen" Sektoren (wie z.B. Dienstleistungen) sind Innovationen stark nachfra­

geinduziert und reagieren positiv auf Wettbewerbsdruck. 

Unter Verteilungsgesichtspunkten schwächen Deregulierungen die systematischen Umverteilungen zu den An­

bietern in den regulierten Sektoren und bringen temporäre und (in der Regel auch) dauerhafte Vorteile für die 

Konsumenten. 

Ein differenzierte Betrachtung der allokativen Effekte muß aber auch ein Reihe gegensätzlicher Entwicklungen 

in Betracht ziehen. Bestimmte Deregulierungsmaßnahmen können zu starken wettbewerbsinduzierten Konzen­

trationsprozessen und Angebotseinschränkungen führen. Anreize zur Qualitätsverschlechterung bewirken und 

die Mittel für innovative Aktivitäten reduzieren. 

Diverse Formen des Marktversagens in einzelnen Märkten (z.B. asymmetrische Information, steigende Skalen­

erträge, externe Effekte) implizieren, daß die Marktergebnisse nicht paretoeffizient sind. Daraus kann aber 

nicht geschlossen werden. daß einzelne Regulierungseingriffe tatsächlich wohlfahrtssteigernd wirken. Einerseits 

sind diese mit volkswirtschaftlichen Kosten verbunden, andererseits generiert auch der Markt effizienzerhöhen­

de Instrumente (z.B. Reputationswettbewerb, längerfristige Vertragsformen). 

Regulative Eingriffe sollten berücksichtigten, daß es bei Einzelmaßnahmen häufig nicht zur Elimination, son­

dern nur zur Verschiebung " ruinöser Konkurrenz" kommt. Preisregulierungen z.B. können einen kostenintensi­

ven Produkt-. Qualitäts- oder Standortwettbewerb forcieren. Die Grenze zwischen einer harten "fairen" und ei-

• 
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ner "ruinösen" Konkurrenz ist aber nicht leicht zu ziehen und erfordert eine genaue Beobachtung der spezifi­
schen Marktverhältnisse. 

Weiters sind auch unbeabsichtigte Nebeneffekte zu beachten. Zutrittsbeschränkungen, die mit Qualifikations­
erfordernissen begründet werden, können z.B. die Stellung lokaler Monopole festigen und sich nachteilig auf 
Preise, Leistungen und Innovationsanreize auswirken, sodaß längerfristig die beabsichtigte Versorgung mit gu­
ten U?d sicheren Produkten nicht gewährleistet ist. 

Solche Nebenwirkungen dienen vielfach wiederum als Rechtfertigung für weitere Regulierungen, eventuell 
auch in benachbarten Bereichen und Sektoren, was schließlich in einem "Hochlizitieren" von Markteingriffen 
endet. 

Derartige Regulierungssysteme oder "Marktordnungen", bei denen neben Preisen auch Mengen und Standards 
und neben dem Zutritt zum Markt auch dessen Aufteilung festgelegt wird, entfernen sich sehr weit von theore­
tischen Marktlösungen und mit höchster Wahrscheinlichkeit auch von sozial optimalen Verhältnissen. 

Je mehr Entscheidungsvariablen reguliert werden, desto effektiver sind Wettbewerbsbeschränkungen, und de­
sto effektiver sind auch die versuchten Umverteilungen von den Konsumenten zum "Kartell" der Anbieter eines 
Sektors, aber auch vom nichtregulierten zum regulierten Marktsegment. Diese beiden grundlegenden Umver­
teilungseffekte durch (merkantilistische) Regulierungen sind schon von Adam Smith deutlich gesehen worden. 

Inwieweit es den bestehenden Anbietern eines Bereiches wirklich dauerhaft gelingt, den Rivalitätsgrad am 
Markt zu reduzieren und Monopoirenten abzuschöpfen, hängt davon ab, 

wie hoch die Substitutionskonkurrenz durch anders oder nicht regulierte Güter und Leistungen ist (z.B. 
durch "Para-Professionals" bei Architekten, Ärzten und Rechtsanwälten), 
wie elastisch die Nachfrage bezüglich der Preise und Produktqualitäten ist (z.B. die z.T. völlig inelastische 
Nachfrage für Notarleistungen), 
wie weit Regulierungssysteme durchsetzbar sind (z.B. Aushöhlung von Gebührenordnungen durch Preis­
abschläge ) ,  
wie weit dynamisches Verhalten einzelner das Regulierungssystem aushöhlen kann (z.B . Produktvariation, 
Veränderung der Mietkontraktformen), 
wie stark die formelle oder informelle Kollusion vieler Anbieter gewährleistet werden kann (z.B. durch 
Standesregeln und Sanktionsmechanismen der Kammern), 
welche Geschäftsmentalität traditionell vorherrscht ("fairer Wettbewerb", defensives Marktverhalten) 
welche Gewohnheitseffekte bei den Konsumenten vorherrschen (Anpassung an Regulierungen z.B. Öff­
nungszeiten). 

Besonders in hochregulierten Bereichen ist bei isolierten Deregulierungsmaßnahmen durchaus auch mit 
"perversen" Effekten zu rechnen. Einerseits führen einzelne wettbewerbsfördernde Maßnahmen auch theore­
tisch nicht notwendig zu einer Wohlfahrtsverbesserung, andererseits kann temporär eine Anpassungsdynamik 
ausgelöst werden, die unerwartete und unerwünschte Wirkungen hat. Deshalb sind entsprechende Rahmen­
maßnahmen zu setzen sowie eine laufende Evaluation von etablierten und abgeschafften Regulierungen durch­
zuführen. 
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Sehr detaillierte Kenntnis des formellen Bestimmungen und informellen Eingriffe und Regeln in jedem Gewer­
be ist vonnöten. Selbst wenn eine eindeutige Ineffizienz der Regulierungen erwiesen ist, ist auf Effektivität und 
EffIzienz von Deregulierungsmaßnahmen Bedacht zu nehmen. Ersteres erfordert Berücksichtigung der politi­
schen und institutionellen Rahmenbedingungen, letzteres auch Informationen über die administrativen Kosten 
der Regulierung bei öffentlicher Hand, Interessenvertretungen und Unternehmen. 

• 
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1 1 1 .  Reg u l ieru ngen im Bereich des österreichischen Gewerbes und der freien Berufe 

Jo hannes M. Bauer 

Der wirtschaftliche Dispositionsspielraum. im Bereich des Gewerbes und der freien Berufe in Österreich ist auf 
vielfältige Art und Weise reguliert. In diesem Zusammenhang sind Rechtsnormen von Bedeutung, die weit 
über das Gewerberecht oder die Sondergesetze für die freien Berufe hinausgehen. Weiters spielen Verhaltens­
regelungen, die in Selbstbindungen der Standesorganisationen enthalten sind, eine wichtige Rolle. Das System 
der Regulierungen der Gewerbeordnung und des Rechtes der freien Berufe kann nur in diesem Gesamtzusam­
menhang erfa ßt werden. 

1. Zur S truktur des österreichischen Wirtschaftsrechts 

In seiner bestehenden Struktur ist das österreichische Wirtschaftsrecht äußerst komplex und scheint keinem 
klar ersichtlichen Ordnungsprinzip ZU folgen.1 Aus ökonomischer Perspektive scheint es sinnvoll, Normen, die 
für alle Wirtschaftssubjekte gleichermaßen gelten ("Regulierungen im weiteren Sinn") ,  von solchen zu unter­
scheiden, die nur an eine Teilmenge von Wirtschaftssubj ekten, etwa auf sektoraler Ebene, adressiert sind 
("Regulierungen im engeren Sinn") . In einer losen Zuordnung entsprechen die Normen, die sich an alle richten, 
dem ordnungspo/itischen Rahmen der Wirtschaft, während die zweiten nur ganz bestimmte Akteure erfassen 
(vgl. Abbildung 3) .  

1) Unter RechtSWIssenschaftern ist umstri tten, wieweit etwa die österreichische Bundesverfassung "wirtschaftspolitisch neutral" sei und 
daher keine besllrnmte Wiruchaftsverfassung pr;idestinlere. Demgegenüber argumentiert etwa Korinek (19i6), . . . .  daß das B·VG 
durch ve�chiedene Besllmmungen, vor allem aber durch den Grundrechlskatalog, bewirkt, daß von Verfassung wegen ein grund. 

sätzlich marktwlrtschaftliches System gewährleistet ist . . .. (a.a.O., S. 96). 

III-113 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 11 Beilage H (gescanntes Original) 61 von 282

www.parlament.gv.at



- 47 -

Abbildung 3: Regulierung und Wutschaftsrecht 
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Obwohl beide Arten rechtlicher Normen ökonomische Konsequenzen zeigen, stehen im M ittelpunkt dieser 

Untersuchung an sich die Regulierungen im engeren Sinn, die von Relevanz für den gewerblichen Sektor sind. 

Wenn dennoch die ordnungspolitischen Bestimmungen mit erfaßt werden, so liegt dies darin begründet, daß 
sie aus ökonomischer Sicht teils komplementären, teils substitutiven Charakter zu den Regulierungen im enge­
ren Sinn besitzen. 

Sie sind ko mplementär, als etwa die Bestimmungen des GmbH-Gesetzes zusätzlich zu den gewerberechtlichen 
weitere Antrittsvoraussetzungen spezifizieren, wenn ein Gewerbebetrieb in Form einer juristischen Person ge­
führt werden soll oder etwa das Preisgesetz bestimmte Grenzen für die untemehmerische Preis politik setzt. Sie 
sind substitutiv, als aus wirtschaftspolitischer Perspektive in einem gewissen Ausmaß Bestimmungen einer 
"höheren" Ebene solche einer "niedrigeren" Ebene ersetzen können und umgekehrt. So besteht etwa die Mög­
lichkeit, konsumentenpolitische Interessen wie die Wahrung einer bestimmten Mindestqualität der erbrachten 
Leistung durch das Instrument des Befähigungsnachweises (eine Regulierung auf einer "niedrigeren" Ebene) 
oder aber durch erhöhte Haftungsbestimmungen (eine Regulierung auf einer "höheren" Ebene) legistisch um­
zusetzen.2 

Welche Bestimmungen in einer ökonomischen Betrachtung ordnungspolitischen Charakter besitzen, korre­

spondiert nicht unmittelbar mit der formalen Hierarchie der Rechtsordnung und läßt sich teilweise auch nicht 

eindeutig abgrenzen. So entspricht diese Zuordnung nicht der Abgrenzung zwischen verfassungsrechtlichen 

und einfachgesetzlichen Normen. Beispielsweise kommt einfachgesetzlichen Normen, wie dem Preisrecht, dem 
KartelIrecht dem Proze ß- und Exekutionsrecht oder dem Konsumentenschutzrecht eher ordnungspolitischer 
Gehalt zu. 

Die sektorspeziftschen Regulierungen für die Bereiche des Gewerbes finden sich in einer Vielzahl von Geset­
zen und Verordnungen. D azu zählen vor allem die Gewe rbeordnung 1973 ( B G B I .  50/1973 idF B G BI. 
399/1988)3 sowie die gewerberechtlichen Nebengesetze (z.B . Ladenschlußgesetz 1958, Gelegenheitsverkehrsge­
setz 1952, Güterbeförderungsgesetz 1952, Kraftfahrliniengesetz 1952, Nahversorgungsgesetz 1977, das wieder­
verlautbarte Ausverkaufsgesetz 1985, das Berufsausbildungsgesetz 1969, jeweils idgF) ; die im Rahmen der Be­
triebsanlagengenehmigung relevanten Bestimmungen (etwa das Strahlenschutzgesetz oder das Dampfkessel­
Emissionsgesetz) ;" schließlich die entsprechenden Durchführungsverordnungen zur Regelung der zu erbrin­
genden Befähigungsnachweise und die Verordnungen, in denen Gewerbeausübungsregeln festgelegt wurden. 
Weiters sind steuerrechtliche Vorschriften, etwa der Gewerbesteuer, relevant. 

D ie freien Berufe sind durch § 2 Abs. 1 Z. 10 und 11 GewO vom Gültigkeitsbereich der Gewerbeordnung aus­
genolillllen . .5 Die Tätigkeit der einzelnen freien Berufsgruppen ist auf Sondergesetze gestützt. Es sind dies 
Apotheker, Ärzte, Dentisten, Notare, Patentanwälte, Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder, Ziviltechniker und 
andere freie Berufe, wie etwa Schriftsteller. 

2) Darauf wiro in Teil VII dieser ArbeIt noch eingegangen weroen. 
3) Die verfassungsrecht!ichen Grundlagen des Geweroerechtes sind in folgenden Bestimmungen geregeit: �ach Art. 10 Abs. 1 Z. S B· 

VG fallen die Angelegenhel!en des Geweroes und der Industne in die Kompetenz des Bundes in Gesetzgebung und Vollziehung. 
Daneben ist Art. 6 Abs. I StGG 1867, nach dem jeder Staatsbürger ·unter den gesetzlichen Bestimmungen Jeden Erweroszweig aus· 
üben (darf)", der G rundsatz der Freiheit der Erwerostätigkeit, von Bedeutung. Dieser wuroe vom VfGH in den vergangenen Jahren 
auch in verstärktem Ausmaß herangezogen, um restriktive Bestimmungen der GewO als verfassungswidrig aufzuheben. Vgl. Binder 
(1988) für eine Darstellung der neueren Judikatur. 

4) Insbesondere das Betnebsanlagenrecht ist in den letzten Jahren verstärkt für Zwecke des UmweltSChutzes eIngesetzt woroen. 

5) :-lach 3 Abs. 2 des Ziviltechmkc:rgesetzes, BGBI. 146/1957 idgF gelten die entsprechenden Bestimmungen der Geweroeoronung Je­
doch hInSicht lich der 'Ion ZiVl ltechOlkern bei ihrer Berufausübung verwendeten Betriebsanjagen und die entsprechenden Bestim­
mungen bezüglich der Cbertretung dieser Vorschnften. 
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Neben diesen Gesetzen und Verordnungen sind vor allem die entsprechenden Bestimmungen, die das Selbst­

verwaltungsrecht der Kammern der gewerblichen Wirtschaft und der freien Berufsgruppen regeln, von Rele­

vanz. Darin werden u.a. gemeinsam mit den §§ 339-359 GewO die Anhörungs- und Berufungsrechte der Kam­
mern in gewerberechtlichen Verfahren oder die Disziplinargewalt gegenüber den Mitgliedern geregelt, worauf 

noch näher eingt:gangen werden wird. 

Während sich die soeben erwähnten B estimmungen betreffend die Stellung und Mitwirkung der Kammern in 

der Regel auf verfahrensrechtliche Fragen beziehen und den Selbstverwaltungskörpern etwa B egutachtungs­

rechte im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren oder Mitbestimmungsrechte beim Vollzug der gewerberechtli­

chen Vorschriften einräumen, finden sich eine Reihe von Verhaltensregulierungen nicht in den entsprechenden 

zitierten Gesetzen sondern in - mehr oder weniger selbst auferlegten - standesrechtlichen Vorschriften der In­

teressenvertretungen der jeweiligen Berufsgruppen. Diese reichen von "unverbindlichen" Preisempfehlungen 

bis zu "Ehrenkodizes" etwa der Berufsgruppe der Pharmavertreter. Das Zusammenspiel rechtlich normierter 

und selbstauferlegter Regulierungen soll im nächsten Abschnitt näher untersucht werden. 

2. Eine Systematik der Regulierungen des österreichischen Gewerbes 

Die österreichische Gewerbeordnung hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich, die schrittweise von einer 

sehr liberalen zurück zu einer sehr restriktiven Gewerbeordnung führte. Die erste Kodiflzierung des österrei­

chischen Gewerberechtes erfolgte im Jahr 1859 mit dem Ziel, gegen die Interessen des Zunftwesens ein System 

weitgehender Gewerbefreiheit einzuführen: Nur 14 Gewerbe waren an eine Konzession gebunden; jedes ande­

re Gewerbe konnte frei angetreten werden.6 In den folgenden Jahren wurden diese Bestimmungen sukzessive 

wieder eingeengt. 1883 wurden handwerksmäßige7 und 1934 gebundene Gewerbe eingeführt, zu deren Antritr 

ein eigener B efähigungsnachweis erforderlich war. Der Antritt handwerksmäßiger Gewerbe wurde weiters 

durch die Einführung von Prüfungen, wie der Gesellenprüfung und der Meisterprüfung, erschwert. 1933 wurde 

vorübergehend eine Gewerbesperre verfügt, die ein Jahr später durch eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung vor 

Erteilung der Gewerbeberechtigung ersetzt wurde und bis 1952 aufrecht blieb. Darüberhinaus wurden immer 

mehr Gewerbe von freien zu gebundenen oder handwerksamäßigen erklärt und damit die Gewerbefreiheit be­

deutend eingeschränkt. Erst die Gewerbeordnungsreform 1973 änderte diesen Trend teilweise und versuchte, 

gewisse mobilitätsfördernde Maßnahmen zu setzen, wenngleich die Grundstruktur des Gewerberechtes weitge­

hend unverändert blieb. Die vor kurzem beschlossene Gewerbeordnungsnovelle 1988 schließlich ist eher wie­

der durch eine Verschärfung gewisser gewerberechtlicher Bestimmungen getragen, als deren Lockerung. Er­

leichterungen wurden vor allem im Bereich des Betriebsanlagenrechtes und bei einigen kleineren Details ge­

troffen (etwa hinsichtlich der Fristen für die Nominierung eines neuen Geschäftsführers nach Ausscheiden des 

bisherigen Geschäftsführers). 

6) Ygl. etwa Walter!Mayer (1987, S. 309 C.). 
7) Dabei scheint die Finanzverwaltung auch eine gewisse Rolle gespielt zu haben. Zumindest gibt es Hinweise, daß auCgrund starken 

Zustroms aus den Kronländern sich die Gewerbetreibenden stark konkurrenzierten und so das Gewerbesteueraufkommen 

sch:umpfte. Mit der Einführung eines Befähigungsnachweises sollte unter anderem auch die Ertragslage der Betriebe stabilisert und 

damit das Steueraufkommen verbessert werden. Die Industrie konnte sich anscheinend politiSCh erfolgreich gegen eine EinbIOdung 

in die GewO wehren. 

, 

, 

, 
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Die folgenden Ausführungen untersuchen die strukturelle Logik der GewO unter ökonomischen Gesichtspunk­

ten, während die Fallstudien der Teile IV bis VI stärker in Details vordringen werden. Trotz der Allgemeinheit 

der Analyse, zeigen sich doch bereits hier deutliche reformbedürftige Punkte der österreichisehen GewO. 

In einer ökonomischen Betrachtung der Regulierungen im Bereich des österreichischen Gewerbes kann verein­

facht zwischen Marktzutrittsregulierungen und Verhaltensregulierungen unterschieden werden (wobei die Gren­

ze teilweise fließend ist) .8 Die erste Kategorie regelt eine wichtige Ebene des Wettbewerbes, in dem bestimmte 

Bedingungen an den Eintritt neuer Konkurrenten in einen speziflschen Markt gestellt werden. Wettbewerbs­

prozesse betreffen jedoch nicht nur den Marktzutritt sondern laufen auch auf wesentlichen anderen Ebenen 

unternehmerischer Disposition, etwa in Form des Preiswettbewerbes oder des Qualitätswettbewerbes ab. Um 

auf diesen Ebenen aktiven Wettbewerb zu ermöglichen, ist Flexibilität in der Preisgestaltung, dem Umfang und 

der Qualität des Angebotes, den Werbeaktivitäten gegenüber den Kunden, der Wahl des Standortes usw. erfor­

derlich. Eine Regulierung des M arktzutrittes betrifft natürlich indirekt auch diese Parameter der Unterneh­

menspolitik. Doch werden gerade diese Wettbewerbsinstrumente durch eine Vielzahl von Verhaltensregulie­

rungen direkt eingeschränkt. 

Wie in Teil II ausführlich diskutiert wurde, ist allein aus der Existenz von Regulierungen ad hoc nicht der 

Schluß zu ziehen, daß die vorflndbaren Regulierungen des Marktzutrittes und des Verhaltens ineffIzient sind. 

So sind zahlreiche Fälle von Markeversagen bekannt, die solche Eingriffe rechtfertigen können. In den Begrün­

dungen für die vorfIndbaren Regulierungen wird immer wieder auf derartige Situationen bezug genommen, 

etwa wenn mit den Schutz.interessen der Konsumenten oder der Unterbindung ruinöser Konkurrenz argumen­

tiert wird. Wieweit dieser Argumente stichhaltig sind und die bestehenden Regulierungen adäquat sind, die ex­

plizierten wirtschaftspolitischen Ziele zu erreichen, steht im Mittelpunkt dieser Arbeit. Die folgenden Ausfüh­

rungen dienen einer ersten Systematisierung der im Gewerbebereich vorfmdbaren Regulierungen aus ökonomi­

scher Sicht. 

In einer wohlfahrtsökonomischen Analyse sind dabei neben dem Ansatzpunkt der Regulierung (Marktzutritt, 

Verhalten) die Regulierungsintensität und auch die Durchlässigkeit des institutionellen Rahmens von maßgebli­

cher Bedeutung für die Effizienzwirkungen der regulierenden Maßnahmen. Die Tabellen 2 und 3 geben eine 

(vereinfachte) ökonomische Systematik der Regulierungen im Bereich des österreichischen Gewerbes und der 

freien Berufe. 

8) In der juristischen Literatur werden die korrespondierenden Begriffe "Zutnttsregeln' und "Ausübungsregeln" verwendet ,  die sich 
jedoch niCht völlig mit der hier verwendeten Terminologie decken. In dieser Arbeit werden die 'gewerblichen Ausübungsregeln", wie 
sie sich in der GewO finden, die den Umfang der Gewerberechte normieren, den Marktzutrimregulierungen zugeordnet, da sie den 
Zutritt bzw. die Expansion bestehender Betriebe in neue Märkte rege ln. Es wäre jedoch auch denkbar, sie der Gruppe der Verhai· 
tensregulierungen zuzuordnen. 
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Tabelle 3: Regulierungen des Marktzutritts im gewerblichen Sektor 

1 .  Al l gemei ne Voraussetzungen 

(a) phys i sche Personen 

- E i genberecht i gung 
- Mangel an Ausschl ußgründen 
- Staatsbürgerschaft 
- kei ne Standorthi nderni sse 
- kei ne entgegengesetzten Be-

st immungen der GewO 

(b)  jur ist i sche Personen und 
Personenges . d .  HR 

- Gewerberecht sfähi gkei t 
- Anforderungen an den 

Geschäftsführer 
- S i tz  oder N i ederl assung i n  

Österre i ch 

2 .  Besondere Voraussetzungen 

- Befähi gungsnachwe i s  
- Zuverl ässi gkei t 
- Bedarf 
- Schutz vor 'unzu l äss i ger 

Konkurrenzi erung" [3] 

3. Sonst i ge Voraussetzungen 

- Kapi tal erfordern i s  
- Kammermi tgl i edschaft 
- Betri ebsanl agengenehmi gung 

Anmel dungsgewerbe 

konzessi oni erte Handwerke gebundene fre i e  
Gewerbe Gewerbe Gewerbe 

X X X X 
X X X X 
X [ l ]  X [ I ]  X [ l ]  X [ l ]  
X X X X 

X X X X 

X X X X 

X[2] X[2] X [2] X [2] 

X X X X 

X X X 
X 
X 

X 

tw . tw. tw. tw. 
X X X X 
X X X X 

[ 1 ]  D i e  österrei chi sche Staatsbürgerschaft i st kei ne unabd i ngbare Voraussetzung. 
Vg l .  dazu d i e  Ausführungen unter Punkt 2 . 1 . 1  unten . 
[2] Vgl .  dazu d i e  Ausführungen wei ter unten . 
[3] Der Schutz vor unzu l äss i ger Konkurrenz i erung kann al s ei ne Form der Bedarfsprü-
fung angesehen werden . 

Das österreichische Gewerberecht regelt die Voraussetzungen zum Antritt eines Gewerbes detailliert. In der 
gewerberechtlichen Systematik wird zwischen allgemeinen Voraussetzungen, die für alle Gewerbe vor Antrirt 
erfüllt sein müssen, und besonderen Voraussetzungen, die nur für bestimmte Gewerbe gehen, unterschieden. 
Unterschiede ergeben sich insbesondere in der Art des geforderten Befähigungsnachweises und den zusätzli­
chen Voraussetzungen für konzessionierte Gewerbe. Aus ökonomischer Sicht sind darüber hinaus noch sonsti­
ge Voraussetzungen interessant. Entsprechend der Voraussetzungen zur Erlangung einer Gewerbeberechti­
gung wird zwischen Anmeldungsgewerben und konzessionierten Gewerben unterschieden. 

, 

• 
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Konzessionierte Gewerbe dürfen erst nach Erlangung einer Bewilligung durch die Gewerbebehörde ausgeübt 

werden. Hierbei werden neben der Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen zur selbständigen Ausübung ei­

ner Gewerbetätigkeit die geforderten weiteren Voraussetzungen (Zuverlässigkeit, eventuell Bedarf usw.) über­

prüft. 

Anme/dungsgewerbe sind H • • •  Gewerbe, die bei Erfüllung der allgemeinen und der etwa vorgeschriebenen beson­

deren Voraussetzungen auf Grund der Anmeldung des betreffenden Gewerbes ausgeübt werden dürfen" (§ 5 

Z. 1 GewO).  Zu den Anmeldungsgewerben zählen Handwerke (Befähigungsnachweis ist die Meisterprüfung) , 

gebundene Gewerbe (ein Befähigungsweis anderer Art ist erforderlich) und die freien Gewerbe, für deren Aus­

übung kein Befähigungsnachweis erforderlich ist (§ 6 GewO).  

Die als Handwerke einzustufenden Gewerbe sind im § 94, die gebundenen Gewerbe im 103 und die konzessio­

nierten Gewerbe im § 130 taxativ aufgezählt. Alle anderen Gewerbe sind freie Gewerbe.9 

Anläßlich der Anmeldung überprüft die Gewerbebehörde die Erfüllung der allgemeinen und gegebenenfalls 

der besonderen Voraussetzungen, die vom Antragsteller nachzuweisen sind.l.O Sofern gegen die Person des 

Anmelders, gegen die beabsichtigte Beschäftigung und den gewählten Standort kein gesetzliches Hindernis be­

steht, hat die Gewerbebehärde den Gewerbeschein auszuhändigen. 

2. 1 Regelungen des MarktzutTittes11 

2. 1 .1  Allgemeine Voraussetzungen 

Im Rahmen der Voraussetzungen, die zum Marktzutritt berechtigen, unterscheidet die Gewerbeordnung zwi­

schen physischen und juristischen Personen bzw. Personengesellschaften des Handelsrechtes. Die zugrundelie­

gende Logik liegt darin, daß in juristischen Personen oder Personengesellschaften des Handelsrechtes eine ent­

scheidungsbefugte und haftende Person die ansonsten von physischen Personen als Gewerbeinhabern verlang­

ten Voraussetzungen erfüllen muß. 

Hinsichtlich der geforderten Eigenberechtigung (§ 8 Abs. 1 GewO) wird in den Erläuterungen zur Regierungs­

vorlage der Gewerbeordnung 1972 auf § 21 ABGB verwiesen, nach dem diese in der Regel mit Vollendung des 

19. Lebensjahres eintritt. Im Gegensatz zur vorherigen Gewerbeordnung sieht die GewO 1973 damit in der Re­

gel kein explizit festgelegtes Mindestalter vor .12 Von der Erforderni,s der Eigenberechtigung bestehen in be­

stimmten Fällen Ausnahmen. So können nicht eigenberechtigte Personen und eigenberechtigte Personen, die 

noch nicht das 24. Lebensjahr vollendet haben, trotz Nichterfüllung der persönlichen Voraussetzungen ein " . . .  

Gewerbe anmelden oder eine Konzession erlangen, wenn auf Grund einer Rechtsnachfolge von Todes wegen 

oder einer Schenkung auf den Todesfall mehr als die Hälfte des Gewerbebetriebes auf sie übergegangen ist 
und hinsichtlich dieses Gewerbebetriebes keine Fortbetriebsrechte gemäß 42 Abs. 1 Z. 1 und 3 bestehen (§ 8 

9) Zur Frage der Einordnung geplanter gewerblicher Tätigkeiten in das System der bestehenden Gewerbe vgl. weiter unten S. Punkt 4. 
10) Sofern zur Ausubung des Gewerbes eine genehmigungspflichtige Betriebsanlage eingesetzt wird (§ 74 GewO ).  ist eine entsprechen­

de Genehmigung. in der Regel vor Antritt des Gewerbes. einzuholen. 
11 )  Vgl. dazu aus junstischer Sicht d i e  ausführlichere Diskussion in Kinscher (1978) . 
12) Die Bestimmungen hinsichtlich der zu erbringenden Befähigungsnachweise normieren jedoch in der Regel implizit ein erforderli­

ches :vtindestalter. 
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Abs. 2 GewO).13 

In der Gewerbeordnung sind verschiedene Ausschlußgründe normiert, bei deren Vorliegen eine Gewerbebe­
rechtigung nicht erteilt wird. Hierbei wird entweder an der Person des Antragstellers angeknüpft (§ 13 GewO, 
persönliche Ausschlußgründe) oder aber an objektiven, nicht in der Person des Antragstellers begrÜDdeten 
Faktoren (§ 15 GewO, sachliche AusschlußgrÜDde). 

Persönliche AusschlußgrÜDde sind bestimmte (qualifizierte) Formeu der Bestrafung einer Person durch ein 
Gericht14 oder die Finanzstrafbehärde, l..S die einmalige Eröffnung des Konkurses oder die zweimalige Eröff­
nung eines Ausgleichsverfahrens16 sowie die Verlustigerklärung eines Gewerbes durch eine Gericht oder der 
Entzug einer Gewerbeberechtigung durch die Gewerbebehörde gemäß § 87 Abs. 1 Z. 2 GewO.17 Diese Grün­
de sind dabei relative Ausschlußgründe, da jeweils die Wiederholungsgefahr gegeben sein muß bzw. mit einem 
neuerlichen Konkurs oder Ausgleich zu rechnen sein muß. Obwohl diese Bestimmungen formal keine Ermes­
sensentscheidungen sind, bieten sie doch einen erheblichen diskretion ären Spielraum. 

Die sachlichen Ausschlu ßgriJnde betreffen den Standort und die Bestimmungen der Gewerbeordnung selbst. 
Demnach darf eine gewerbliche Tätigkeit nicht an einem Standort ausgeübt werden, an dem die Ausübung die­
ser Tätigkeit durch Rechtsvorschriften (etwa die Bauordnung) verboten ist oder wenn die betreffende Tätigkeit 
nach der GewO oder der darauf gegründeten Verordnungen unzulässig ist. 

Die öste"eichische Staatsbi1rgerschaft ist im allgemeinen keine unabdingbare Voraussetzung für die Erlangung 
einer Gewerbeberechtigung, obwohl sie eine grundsätzliche Voraussetzung ist. Die GewO normiert lediglich 
für das Waffengewerbe ( §  134 GewO) die österreichische Staatsbürgerschaft als zwingende Voraussetzung. 
Ausländer dürfen eine Gewerbe in Österreich ausüben, wenn sie aus Staaten stammen, mit denen aufgrund ei­
nes Staatsvertrages oder des Nachweises des Antragstellers Gegenseitigkeit besteht (§ 14 GewO). Ausländer, 
die diese Gegenseitigkeit nicht nachweisen können und Staatenlose können vom Landeshauptmann Inländern 
gleichgestellt werden. Dies ist jedoch eine Ermessensentscheidung, bei der auf das öffentliche Interesse, insbe-

13) In § 41 Abs. 1 Z. 2 und 3 GewO sind die Fortbetriebsrechte von überlebenden Ehegatten, Kindern und Wahlkindern sowie Kindern 
der Wahlkinder (Deszendentenfortbetriebsrecht) eines verstorbenen Gewerbeinhabers geregelt. 

14) Genauer wird normiert, daß von der Ausübung eines Gewerbes auszuschließen ist, wer wegen einer vorsätzlichen, mit mehr als ein­
jähriger Freiheitsstrafe bedrohten Handlung (§ 13 Abs. 1 Z. 1 GewO), wegen einer aus Gewinnsucht begangenen oder gegen die öf­
fentliche Sicherheit verstoßenden sonstigen strafbaren Handlung (§ 13 Abs. 1 Z. 2 GewO), wegen bestimmter sonstiger Vergehen 
gemäß §§ 48S bis 486c des Österreichischen Strafgesetzbuches (z.B. wegen fahrlässiger Krida) (§ 13 Abs. 1 Z. 3 GewO) oder wegen 
eines Finanzvergehens (§ 13 Abs. 1 Z. 4 GewO) von einem Gericht verurteilt wurde, wenn die Verurteilung noch nicht getilgt ist und 
nach der Eigenart der strafbaren Handlung und nach der Persönlichkeit des Verurteilten die Begehung der gleichen oder einer ähn­
lichen Straftat bei Ausübung des Gewerbes zu befürchten ist. 

15) Genauer wird in S 13 Abs. 2 der GewO normiert, daß von der Ausübung eines Gewerbes auszuschließen ist, wer wegen der Finanz­
vergehen des Schmuggels, der Hinterziehung von Eingangs- und Ausgangsabgaben, der Abgabenhehlerei oder bestimmter Mono­
poldelikte von einer Finanzstrafbehörde zu einer Geldstrafe von mehr als 10.000 Schilling oder neben einer Geldstrafe mit Freiheits­
strafe bestraft wurde, wenn seit der Bestrafung noch nicht 5 Jahre vergangen sind und nach der Eigenart der strafbaren Handlung 
und nach der Persönlichkeit des Verurteilten die Begehung der gleichen oder einer ähnlichen Straftat bei Ausübung des Gewerbes 
zu befürchten ist. 

16) § 13 Abs. 3 GewO. Nach 26 Abs. 1 GewO kann von dieser unter Ökonomischen Aspekten betrachtet relativ rigiden Bestimmung je­
doch eine Nachsicht erteilt werden, wenn aufgrund der nunmehrigen wirtSChaftlichen Lage der natürlichen oder juristischen Person 
oder Personengesellschaft des Handelsrechtes erwartet werden kann, daß sie den mit der Gewerbeausübung verbundenen Zah-
lungspflichten nachkommen wird. ._ 

17) § 87 Abs. 1 Z. 2 GewO sieht den Entzug der Gewerbeberechtigung vor, wenn der Gewerbeinhaber mindestens dreimal wegen Uber­
trerung gewerberechtlicher Vorschriften, die die Ausübung des Gewerbes regeln, oder von anderen Rechtsvorschriften, die den Ge­
genstand des Gewerbes bildende Tätigkeiten regeln, oder wegen Beihilfe zur Begehung einer Verwaltungsübertretung gemäß § 366 
Abs. 1 Z. 1 oder 2 (Pfuscherei) bestraft worden ist und ein weiteres vorschriftswidriges Vorgehen zu befürchten ist. 
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sondere das Interesse der österreichischen Wirtschaft wobei darunter sogar das örtliche Interesse eines 

Wirtschaftszweiges( ! )  verstanden werden kann, Rücksicht zu nehmen ist. 

Neben natürlichen Personen können auch juristische Personen im Rahmen ihres Wirkungsbereiches und Per­

sonengesellschaften des Handelsrechtes (Offene Handelsgesellschaft, Kommandirgesellschaft) Gewerbe aus­

üben, müssen jedoch einen Geschäftsführer oder Pächter bestellen (§ 9 Abs. 1 GewO). Die Gewerberechtsfä­

h.igkeit j uristischer Personen ist nur gegeben, . . . .  wenn dies mit den für die juristische Person geltenden ein­

schlägigen Rech tsvorschriften sowie mit den Satzungen usw. der jeweiligen juristischen Person in Einklang 

steht" (Kinscher 1978, S. 111) . l.8 

Kapitalgesellschaften erlangen ihre Gewerberechtsfähigkeit (unter der Voraussetzung, daß die beabsichtigte 

gewerbliche Tätigkeit im Betriebsgegenstand der Kapitalgesellschaft ihre Deckung findetl.9) mit der Eintra­

gung in das Handelsregister. Personengesellschaften des Handelsrechtes erlangen eine fiktive Gewerberechts­

fähigkeit bereits vor Eintragung in das Handelsregister, wenn sie bei der Gewerbeanmeldung oder beim Ansu­

chen um die Konzessionserteilung den Abschluß des Gesellschaftsvertrages glaubhaft machen können (§ 10 in 

Zusammenhang mit § 339 Abs. 3 Z. 3 GewO).  Die Bestimmungen der § 9 GewO sind jedoch nicht auf Gesell­

schaften bürgerlichen Rechtes nach § 1175 ABGB anzuwenden, da diese keine Rechtspersönlichkeit besitzen. 

In diesem Fall muß jeder Gesellschafter die entsprechende Gewerbeberechtigung besitzen. 

Juristische Personen und Personengesellschaften des Handelsrechtes dürfen ein Gewerbe im Inland nur aus­

üben, wenn sie ihren Sitz oder eine Niederlassung im Inland besitzen oder wenn Staatsverträge etwas anderes 

vorsehen (§ 10 Abs. 4 GewO).20 Subsidiär zur Gewerbeordnung sind weitere Regelungen für die Aufnahme ei­

ner Erwerbstätigkeit ausländischer juristischer Personen im Aktiengesetz21. und GmbH-Gesetz enthalten. 

Durch § 9 Abs. 1 GewO wird für juristische Personen und Personengesellschaften des Handelsrechts ein Ge­

schäftsführer obligatorisch 
-
festgelegt. Dieser muß neben den (allgemeinen und besonderen) persönlichen Vor­

aussetzungen seinen Wohnsitz im Inland haben und in der Lage sein, sich im Betrieb entsprechend zu betäti­

gen. Um das Heranziehen von Strohmännern in Gewerben, für die die Erbringung eines Befähigungsnachwei­

ses erforderlich ist, einzuschränken, normiert 39 Abs. 2 GewO, daß der gemäß § 9 Abs. 1 zu bestellende Ge­

schäftsführer entweder dem zur gesetzlichen Vertretung befugten Organ angehören, Prokurist oder zumindest 

hauptbeschäftigter Arbeitnehmer sein muß. In Ergänzung dazu legt § 39 Abs. 3 fest, daß sich der Gewerbein­

haber eines Geschäftsführes bedienen muß, der sich tatsächlich im Betrieb betätigt.= 

Unter einem ökonomischen Gesichtspunkt der Regu/ierungsincensität stellen die bisher diskutierten Vorausset­

zungen in der Regel keine gravierenden Regulierungseingriffe dar. Sie zeigen jedoch bereits einen Problem-

18) Es sind dies bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung das GmbH-Gesetz und der Gcsellschaftsvenrag; bei der Aktiengesell­
schaft das AktiengeselZ und die Satzung; bel Vereinen das Vereinsgesetz und die Vereinsstatuten: bei Erwerbs- und Winschaftsge­
nosse nschaften das Genossenschaftsgesetz und der Genossenschaftsvenrag: bei den politiSChen Panelen das PanelengeSetz sowie 
bei den Gebietskörperschaften und anderen Körperschaften öffentlichen Rechts die entsprechenden rechtlichen Grundlagen. Vgl. 
Kinscher ( 1978), S. 1 1 1 .  

19) Vgl. ErläutlRV zu § 9 Abs. 1 GewO, 5. 118 !Owie DE zu § 9 Abs. 1, S. 3. Siehe auch Kinscher (1978), S. 111.  
20) Eine Ausnahme betrifft wieder das Waffengewerbe zu dessen Antritt juristiSChe Personen ihren Sitz oder ihre Hauptniederlassung 

in Österreich haben mussen.  Weiters müssen die Mitglieder  der zur gese tzl i chen Vertre tung  berufenen O rgane oder die 
geschliftsführungs- oder vetretungsbefugten Gesellschafter österreichISChe Staatsbürger sem und ihren Wohnsitz in Österreich ha­
ben (§ 134 Abs. 1 Z. 3, Abs. 2 und 3). 

21 )  § 254 AktienG 1965 sieht vor, da  die Zulassung einer ausländischen Aktiengesellschaft zu einer Erv.·erbstärigkeit im Inland der  Be­
willigung des nach dem Gegenstand des Unternehmens zuständigen SM bedarf. 

22) Für die spezifISChen Regelungen hinsichtlich der Personengesellschaften des Handelsrechtes bzw. bei Schachtelgesellschaften vgI. 
etwa Kinscher ( 1978), S. 1 12 ff. 
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kreis, auf den weiter unten noch näher einzugehen sein wird, nämlich den relativ weiten Spielraum für Ent­

scheidungen der den Gewerbebehörden immer wieder, so etwa bezüglich der Staatsbürgerschaft oder den son­

stigen Ausschlußgründen, eingeräumt wird. Gegenüber diesen allgemeinen Voraussetzungen müssen die be­

sonderen Voraussetzungen im allgemeinen als Regulierungen höherer Intensität gewertet werden. Auf sie wird 

im folgenden näher eingegangen. 

2.1 .2 Besondere Voraussetzungen zur Ausübung von Gewerben 

2.1.2.1 Der Befähigungsnachweis 

Voraussetzung für den Antritt eines konzessionierten Gewerbes, eines Handwerkes oder eines gebundenen 

Gewerbes ist die Erbringung eines Befähigungsnachweises durch den Einschreiter. Darunter ist nach 16 Abs. 2 

GewO • . . .  der Nachweis zu verstehen, daß der Einschreiter die fachlichen einschließlich der kaufmännischen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahnmgen besitzt, um die dem betreffenden Gewerbe eigentümlichen Tätigkeiten 

selbständig ausführen zu können". Angesichts der in dieser Bestimmung verwendeten unklaren Rechtsbegriffe 

und wohl auch aus verwaltungsökonomischen Gründen ist der so defInierte Befähigungsnachweis als formel/er 

Nachweis, der durch die Vorlage bestimmter Zeugnisse zu erbringen ist, zu verstehen. Dies bedeutet, daß da­

von ausgegangen wird, daß derjenige, der die festgelegten Belege vorweisen kann, als im Besitz der entpre­

chenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen angesehen wird, um das angestrebte Gewerbe auszuüben. 

Wie Kinscher (1978, S. 116) richtig ausführt ist es im Hinblick auf diese Gedankenführung logisch, " ... daß es 

auch Bestimmungen geben muß, die ermöglichen, den Befähigungsnachweis in besonderen Fällen auch auf 

eine andere Art nachzuweisen·.23 

Die Normierung eines Befähigungsnachweises (der durch die Gewerbeordnung 1859 abgeschafft und in der 

Folge sukzessive wiedereingeführt worden war) als besondere Voraussetzung zum Antritt eines Gewerbes im­
pliziert, daß erstens Gewerbe und die entsprechenden Befähigungsnachweise inhaltlich bestimmt werden. 

Zweitens müssen die Grenzen zwischen den Gewerben präzisiert werden. So meint etwa Kupka (1978, S. 331), 

daß " ... die Wiedereinführung eines Befähigungsnachweises für Handwerke und die Schaffung der Gruppe der 

gebundenen Gewerbe in verstärktem Maße Feststellungen darüber erforderlich machten, welche gewerblichen 

Tätigkeiten der einzelne Gewerbetreibende aus dem Bereich anderer Gewerbe erlaubterweise ausführen darf, 

ohne sich eines Eingriffes in fremde Umfangsrechte schuldig zu machen". Schließlich müssen drittens, und das 

scheint gerade unter dem Gesichtspunkt des Strukturwandels relevant, neue gewerbliche Tätigkeiten darauf 

überprüft werden, wieweit sie in die bestehende Systematik der Gewerbe hineinfallen und ob und welcher Be­

fähigungsnachweis gegebenenfalls erbracht zu werden hat. Ohne der ökonomischen Analyse dieser gewerbe­

rechtlichen Vorschriften vorgreifen zu wollen, soll hier bereits darauf hingewiesen werden, daß diese Bestim­

mungen erhebliche Verzögerungswirkung für Prozesse des Strukturwandels aufweisen können. 

Die Gewerbeordnung normiert den geforderten Befähigungsnachweis nur für die Gruppe der Handwerke und 

für zwei gebundene Gewerbe (Handelsagent gem. § 103 Abs. 1. lit. b Z. 24 GewO, Handelsgewerbe gem. § 103 

Abs. 1 lit. b Z. 25 GewO). Ansonsten wird die Festlegung des formellen Befähigungsnachweises stets dem Ver­

ordnungsgeber übertragen. 

23) Diese Nachsicht vom Befähigungsnachweis, auf die weiter unten noch eingegangen wird, ist im § 28 GewO geregelt. Es handelt sich 
dabei jedoch stets um eine Ausnahme von der generellen Erfordernis der Erbringung des Befähigungsnachweises. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

III-113 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 11 Beilage H (gescanntes Original)70 von 282

www.parlament.gv.at



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- 56 -

Der Befähigungsnachweis für den Antritt eines Handwerkes besteht aus dem Zeugnis über die erfolgrekh ab­
gelegte Meisterprüfung (§  18 Abs. 1 GewO).24 Im Rahmen dieser Prüfung sind die Fähigkeiten und Kenntnisse, 
die erforderlich sind, um die dem Gewerbe eigentümlichen Arbeiten meisterlich auszuführen, und die zur selb­
ständigen Ausübung des Gewerbes notwendigen kaufmännischen und rechtlichen Kenntnisse nachzuweisen (§ 

18 Abs. 2 GewO).  Im allgemeinen ist die Voraussetzung zur Zulassung zur Meisterprüfung die Lehrabschluß­
prüfung in dem dem Handwerk entprechenden Lehrberuf und eine mindestens zweieinhalbjährige einschlägige 
Verwendungszeit über die Lehrzeit hinaus. Von diesem Grundsatz bestehen jedoch zahlreiche Ausnahmen. So 
kann etwa die Lehrabschlußprüfung auch in einem verwandten Lehrberuf, im Lehrberuf eines verwandten 
Handwerks oder eines verwandten handwerksartigen Gewerbes erbracht werden. Ebenso muß die Verwen­
dungszeit nicht in dem betreffenden Handwerk selbst verbracht werden. Weiters kann die Lehrabschlußprü­
fung durch den erfolgreichen Besuch einer Schule oder eines sonstigen Lehrganges ersetzt werden, sofern dies 
im Berufsausbildungsgesetz vorgesehen ist (§ 18 Abs. 4 GewO).  Schließlich kann der erfolgreiche Besuch einer 
Schule auch die geforderte Verwendungszeit reduzieren. 

Äußerst komplex sind die Regelungen hinsichtlich der Befähigungsnachweise für gebundene Gewerbe. Wie er­
wähnt, werden die geforderten Nachweise nur für Handelsagenten und Handelsgewerbe bestimmt.= Für alle 
anderen gebundenen Gewerbe26 werden die entsprechenden Nachweise im Verordnungswege geregelt. Ge­
mäß § 103 Abs. l lit. a bis c ergeben sich drei Gruppen von gebundenen Gewerben (siehe Tabelle 4) . 

Tabelle 4: Befähigungsnachweis in gebundenen Gewerben 

§ 1 03 Abs. l lit a: 
z.B .  Chemische Laboratorien, 
Dienstleistungen in der EDV 
und Informationstechnik, 
Lüftungstechnik 

§ 103 Abs. l lit b: 
z.B. Antiquitäten- und 
Kunstgegenständehändler 
B lumenbinder, Chemischputzer, 
Drucker, Fußpfleger, 
Filmproduktion, Futtermittelerzeuger 

§ 103 Abs. 1 lit c: 
z.B. Abdichter, Bürsten- und Pinselmacher 

a) Zeugnis über erfolgreichen Besuch einer Schule 
b) eines Lehrganges 
c) eine abgelegte Prüfun� 
d) eine fachliche Tätigkeit 

a) Lehrabschlußprüfung 
b) sonstige Prüfung 
c) Besuch einer Schule 
d) eines Lehrganges 
e) eine fachliche Tätigkeit 

a) eine fachliche Tätigkeit 

Die in Abs. 1 lit. a und b angeführten Arten des Nachweises können einzeln oder in Kombination verlangt wer­
den. In jedem Falle ist eine Präzisierung durch Verordnungen erforderlich. 

Für freie Gewerbe ist defInitionsgemäß kein Befähigungsnachweis erforderlich. Hier ergibt sich jedoch unmit­
telbar das Problem, in\Viefern eine angemeldetes Gewerbe tatsächlich ein freies Gewerbe darstellt. Logischer-

24) F ü r  eine LIste d e r  in d e r  GewO 1973 normierten Handwerke siehe Anhang. 

25) In  § 107 GewO werden bestimmte erweiterte :-.fobilitä tsrechte normIert: Wer eine Meisterprüfung oder  eine entsprechende Konzes­

sionsprüfung abgelegt hat, besitzt auch den Befähigungsnachweis für den Handel mit den entsprechenden Waren, Stoffen und Arti­
keL GleIches gilt für Personen, die drei Jahre hindurch ein gebundenes Gewerbe oder an etnen Befähigungsnachweis gebundenes 
Gewerbe in Form etnes lndustnebetriebes ausgeübt haben. Schließlich erbringt den Bdähigungsnachwels für das unbeschränkte 
Handelsgewerbe auch, wer ein auf bestimmte Waren eingeschränO:les Handelsgewerbe durch �;er Jahre hindurch selbstandig ausge­
ubt hat.  

26) Fur eme Liste der nach GewO 1 973 gebundenen Gewerbe vgl. Anhang. 
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weise kann die GewO 1973 ja nicht die freien Gewerbe definieren. Zur Lösung solcher Zweifelsfälle sieht die 

GewO in § 349 Abs. 1 Z. 1 die Einrichtung schiedsgerichtlicher Ausschüsse bei den Landeskammern der ge­

werblichen Wirtschaft vor.�7 

Da der Befähigungsnachweis auf die konstitutiven Merkmale "Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen" ab­

stellt (§ 16 Abs. 2 GewO) kann daraus der Schluß gezogen werden, daß eine Teiltätigkeit eines einen Befähi­

gungsnachweis erfordernden Gewerbes dann als freies Gewerbe einzustufen sein wird, wenn zu seiner Aus­

übung keine derartigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen erforderlich sind. Dies wird vermutlich nur in 

ganz wenigen Fällen eindeutig gegeben sein und die Einordnung von gewerblichen Tätigkeiten daher ein stän­

diger Konfliktpunkt sein. Folglich wird der Spruchpraxis bei Entscheidungen eine große Faktizität und Präze­

denzwirkung zukommen. Da im Rahmen dieses Verfahrens den Interessenvertretungen ein ho her Stellenwert 

eingeräumt wird, kann daraus leicht eine strukturversteinemde Tendenz resultieren. 

Im Falle der konzessionierten Gewerbe ist grundsätzlich ein Befähigungsnachweis erforderlich; dieser wird je­

doch nicht eindeutig bestimmt sondern auf § 22 Abs. 1 GewO zurückgegriffen womit alle dort genannten Mäg­

lichkeiten2.8 zur Verfügung stehen. Die Art des verlangten Befähigungsnachweises wird in der Regel in Verord­

nungen präzisiert. 

Für den Antritt eines konzessionierten Gewerbes müssen über den Befähigungsnachweis hinaus noch weitere 

besondere Voraussetzungen erfüllt sein (§ 25 GewO)' Es ist dies vor allem das Fehlen von Tatsachen, die es 

zweifelhaft machen (würden), ob der Bewerber (oder falls es sich um juristische Personen oder Personengesell­

schaften des Handelsrechtes handelt, die in § 13 Abs. 7 genannten Personen) die für die Ausübung des Gewer­

bes erforderliche Zuverlässigkeit besitzt.29 Die Gewerbebehärde hat eine Konzession unter Bedingungen, mit 

Beschränkungen oder Auflagen zu erteilen, wenn die allgemeinen oder die besonderen Voraussetzungen nur 

bei Erfüllung dieser Bedingungen und Einhaltung dieser Beschränkungen und Auflagen gesichert sind (§ 25 

Abs. 3 GewO). 

Eine Prüfung des Bedarfes nach einer beabsichtigten Gewerbeausübung sieht die GewO 1973 im Gegensatz 

zum davor geltenden Recht nur noch bei wenigen konzessionierten Gewerben explizit vor. Es sind dies das 

Rauchfangkehrergewerbe (§ 173 GewO) und das Bestattergewerbe (§ 238 Abs. 1 GewO). Bei der Bedarfsprü­

fung hat die Gewerbebehörde vom gegenwärtigen und dem zu erwartenden Bedarf auszugehen. Nach Erkennt­

nissen des VwGH fIndet der Bedarf im "objektiven Verhältnis" zwischen Angebot und Nachfrage seinen Aus­

druck. Daraus läßt sich ableiten, daß im Rahmen der Bedarfsprüfung sowohl angebots- als auch nachfrageseiti­

ge Faktoren in Betracht zu ziehen sind. Die Bedachtnahme auf die wirtschaftliche Situation bestehender Be­

triebe ist dabei - zumindest de lege lata - nur ein Faktor unter mehreren.30 

27) Vgl. dazu ausführlicher Kupka (1978), S. 323 ff. Zur Frage des Umfanges von Gewerben vgl. unten Punkt 4. 
28) Lehrabschlußprüfung oder Ausbildung. aufgrund derer die Lehrabschlußprüfung aufgrund von Vorschriften gemäß dem Berufsaus­

bildungsgesetz ersetzt wird; Zeugnis über eine fachliche Tätigkeit; Zeugnis über eine erfolgreich abgelegte Prüfung; Zeugnis über 
den erfolgreichen Besuch einer Schule; Zeugnis über den erfolgreichen Besuch eines Lehrganges. 

29) Bei der Feststellung der Zuverlässigkeit hat nach § 336 Abs. 1 Z. 3 die Bundesgendarmerie bzw. in Orten, in denen Bundespolizeibe­
hörden bestehen, die Sicherheitsorgane dieser Behörden, mitzuwirken. 

In § 193 Abs. 2 wird für das konzessionierte Gewerbe Gastgewerbe darüber hinausgehend festgelegt, daß die erforderliche Zuverläs­
sigkeit insbesondere dann nicht gegeben ist, wenn das bisherige Verhalten des Konzessionswerbers oder der Personen, mit denen 
sich cler Konzessionswerber in einer Erwerbs- oder Lebensgemeinschaft befindet, die Annahme reChtfertigt, daß das Gewerbe in ei­
ner nicht dem Gesetz entsprechenden oder in einer das Ansehen der österreichischen Fremder.verkehrswirtschaft schädigenden ( ! )  
Welse ausgeübt werden wird. 

30) Vgl. dazu und zum Verfahren der Bedarfsprüfung näher Stolzlechner ( 1982), S. 106 rf. 
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Explizit vorgesehene Bedarfsprüfungen flnden sich noch in einigen gewerberechtlichen Nebengesetzen, wie 

dem Güterbefärderungsgesetz3l. oder dem Rohrleitungsgesetz.32 

Schließlich fInden sich in manchen gewerberechtlichen Nebengesetzen verschiedene Bestimmungen, die eta­

blierte Unternehmen vor unzulässiger Konkurrenzierung schützen: 

Ein bevorzugter Anspruch auf die Deckung eines Bedarfes durch die bestehenden Unternehmen ist etwa im 

Binnenschiffahrts-Konzessionsgesetz vorgesehen. Demnach darf eine Schiffahrtskonzession nur dann erteilt 

werden, wenn ein Bedarf nach entsprechenden Verkehrsmitteln gegeben ist und dieser B edarf von bestehen­

den Schiffahrtsunternehmen nicht binne n  einer von der Behörde festzusetzenden Frist gedeckt werden kann. 

Etablierte Unternehmen haben somit eine Art "Prioritätsrecht" einen neuen B edarf abzudecken, wenn dieser 

durch das Ansuchen eines neuen Konzessionswerbers signalisiert wird.33 

Mit der offensichtlichen Intention, ruinösen Wettbewerb zu unterbinden, wurde in einigen gewerberechtlichen 

Nebengesetzen, so etwa dem Luftfahrtgesetz, dem Kraftfahrliniengesetz oder dem Eisenbahngesetz, ein Verbot 

unzulässiger Konkurrenzierung normiert. Rechtstechnisch besteht in diesem Fall ein " ... Auftrag an die Behörde, 

die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Betriebsneugründung bei bestehenden Konkurrenzunternehmen zu 

prüfen" (Stolzlechner 1982, S.  108) . Unzulässige Konkurrenzierung liegt vor, wenn aufgrund des Wettbewerbs 

durch ein neues Unternehmen ein merklicher Auslastungsrückgang beim bestehenden Unternehmen eintritt, 

der schließlich zu einer mangelnden Rentabilität dieses Unternehmens führen würde. 

2.1.3 Lockerungen der Bestimmungen der GewO 

Von der bisher dargestellten Grundsystematik von Marktzutrittsbeschränkungen für neue Wettbewerber in der 

GewO 1973 , die ein außerordentlich enges Raster gewerblicher Tätigkeiten schafft, sind einige Ausnahmen 

normiert, die in der Regel der Intention folgen, die Mobilität oder Flexibilität im gewerblichen Sektor zu erhö­

hen. Es sind dies vor allem die gewerblichen Se/bstbedienungs- und Nebenrechte, das Recht zur Führung eines 

Nebenbetriebes, Erleichterungsbestimmungen zur Erlangung der Gewerbeberechtigung für verwandte Gewerbe, 

Nachsichtsmöglichkeiten vom Befähigungsnachweis, Ausnahmebestimmungen für Gewerbe, die in der Form ei­

nes Indusm'ebem'ebes geführt werden sowie Sonder bestimmungen für Patentinhaber. 

Bei diesen Rechten ist zu unterscheiden, ob sie für alle Gewerbetreibende (allgemeine Ausübungsrechte), für 
bestimmte Gruppen von Gewerben (Erzeuger, Händler, Dienstleistungsgewerbetreibende) oder nur für einzel­

ne Gewerbe gelten (Mayr/Wallner (1981, S. U2 ff.)) .  

2.1.3.1 Allgemeine Ausübungsrechte 

Allen Gewerbetreibenden steht das Recht zu, in verwandte Gewerbe hinüberzuarbeiten (§ 30 GewO), eigene 

Betriebsmittel instandzuhalten und instandzusetzen (§ 32 Abs. 1 und 2 GewO) sowie ihren Werkverkehr selbst 

durchzuführen (§ 32 Abs. 3 und 4 GewO).  

31)  Nach einem erteil des VfGH wurde diese Bedarfsprüfung mi t  Wirkung per  1.9. 1988 aufgehoben. 
32) Das der fonnelle Wegfall der Bedarfsprüfung jedoch nicht zu einem de facto Wegfall  führen muß zeigt das Beispiel des Taxigewer­

bes. 
33) Für eine ökonomische Evaluation dieser Bestimmung vgl. weiter unten Punkt 1lI.5. 
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Als verwandte Gewerbe definiert die GewO solche, die gleiche oder ähnliche Roh- und Hilfsstoffe und Werk­
zeuge verwenden oder gleiche oder ähnliche Arbeitstechniken und Fachkenntnisse erfordern. Diese Verwandt­
schaft ist vom BMW per Verordnung formell zu erklären.� Sofern eine Verwandtschaft dekretiert ist (wie 
etwa zwischen Hutmachern und Modisten), dürfen ohne besondere weitere Gewerbeberechtigung in unterge­
ordnetem Umfang auch Leistungen des verwandten Gewerbes durchgeführt werden. 

Jeder Gewerbetreibende darf seine Betriebsmittel sowohl instandhalten als auch reparieren. Zu diesem Zweck 
sind jedoch gegebenenfalls entsprechend ausgebildete und erfahrene Fachkräfte heranzuziehen. 

Schließlich sind alle Gewerbetreibenden berechtigt, ohne eine Konzession ihre Beschäftigten oder Güter im 
Rahmen des Werkverkehrs zu befördern.3� 

2.1.3.2 Ausübungsrechte bestimmter Gruppen von Gewerben 

Das Ausmaß der in der GewO eingeräumten Nebenrechte hängt vom Inhalt der gewerblichen Tätigkeit 
(Erzeugungsgewerbe, Handelsgewerbe oder Dienstleistungsgewerbe) ab. Erzeugern stehen folgende Neben­
rechte zu (§ 33 GewO): 

Planung der hergestellten Erzeugnisse,36 selbst wenn die Erzeugnisse dann nicht vom betreffenden Gewer­
betreibenden selbst hergestellt werden. 
Vor- und Vollendungsarbeiten, sofern die für die grundsätzliche Absatzfähigkeit der Produkte erforderlich 
sind. 
Übernahme von Gesamtaufträgen, wobei jedoch für nicht dem Gewerbetreibenden zustehende Arbeiten je­
weils befugte Unternehmer heranzuziehen sind. 
Herstellung und Bedrucken von Verpackungen etc., die für den marktmäßigen Verkauf der Produkte erfor­
derlich sind. 
Bedrucken von Webwaren, Strick- und Wirkwaren, Glas-, Gummi- und Plastikwaren, Tapeten usw. soweit 
es sich um Erzeugnisse des Herstellungsberechtigten oder um solche Fremdwaren handelt, die im zulässi­
gen Rahmen zugekauft wurden. 
Verkauf und Vermittlung von Fremdwaren, wobei jedoch der Charakter des Betriebes als Erzeugungsbe­
trieb erhalten bleiben muß. 
Vermieten selbst hergestellter bzw. im zulässigen Rahmen zugekaufter Erzeugnisse. 
Herstellung der für die eigenen Erzeugungstätigkeiten erforderlichen Maschinen, Werkzeuge und Vorrich­
tungen. 
Montage, Aufstellung und Reparatur von Erzeugnissen. Das Montagerecht ist jedoch insofern beschränkt, 
als keine Montagearbeiten durchgeführt werden dürfen, die in den Vorbehaltsbereich eines anderen Ge­
werbes fallen (etwa Dachdeckererbeiten durch den Ziegelerzeuger). 
Recht zum Verkauf von Gebrauchsanweisungen ohne zusätzliche Berechtigung für den Buchhandel. 

Nach den §� 34 und 35 GewO steht Händlern die Ausübung folgender Tätigkeiten offen, sofern sie dem ausge­
übten Handelszweig entsprechen und nicht konzessionierten Gewerben vorbehalten sind: 

34) Siehe Anhang für eine Liste der deneit als verwandt delclarierten Geweroe. 
35) Zur Ausnahme des Werkverkehrs aus der Konzessionspflicht für das Güteroeförderungsgeweroe vgl. auch die Ausführungen in Teil 

IV. 
36) AusdtüclcJich angeführt sind diese Nebenrechte in den § 157 für Baumeister, Zimmermeister und Steinmetzmeister. 
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Verkauf von gebrauchten Waren. 
Vermieten von Waren, die verkauft werden dürfen, sofern dies in untergeordnetem Ausmaß erfolgt. Erfolgt 
das Vermieten in überwiegendem Ausmaß, ist zusätzlich eine Vermietungsberechtigung zu erwerben. 
Vermittlung von Warenhandelsgeschäften, sofern sie nicht in einem ständigen Auftragsverhältnis erfol­
gen.37 

Beistellung des Materials, wenn Aufträge zur Herstellung von Waren an befugte Erzeuger erteilt werden. 

Durchführung einfacher Gravuren mittels Graviermaschinen. 
Anpassung der gehandelten Waren an die Bedürfnisse des Marktes. Händler dürfen sowohl Anpassungsar­
beiten an individuelle KäuferwüDsche als auch auf Vorrat durchführen. Allerdings muß es sich um geringfü­
gige Arbeiten an bereits verkaufsfähigen Produkten handeln, die keine besonderen Fachkenntnisse erfor­
dern. Weitergehende Veränderungen dürfen von Händlern zwar in Auftrag genommen werden, deren Aus­
führung muß jedoch einem befugten Gewerbetreibenden überlassen werden. 
Montage der gelieferten Waren an Ort und Stelle, sofern diese mit einfachen Handgriffen vorgenommen 
werden kann und hierfür keine besonderen Fachkenntnisse erforderlich sind. Darüber hinausgehende Ar­
beiten müssen einem befugten Gewerbetreibenden überlassen werden oder können im Rahmen einer ent­
sprechenden Bewilligung für einen Nebenbetrieb durchgeführt werden. 
Regelmäßige Wartung ("Service"), die durch entsprechende Fachkräfte vorzunehmen ist. Das Wartungs­
recht umfaßt nicht das Recht zur Vornahme von Reparaturen. Händler können jedoch Reparaturaufträge 
entgegennehmen und an einen entsprechend befugten Gewerbetreibenden weiterleiten oder Reparaturar­
beiten im Rahmen einer Nebenbetriebsbewilligung ausführen. 
Austausch schadhafter Bestandteile, Nachfüllen von Behältern oder die Anbringung von Zubehör, sofern 
dies mit einfachen Handgriffen vorgenommen werden kann. 

Verkauf von Gebrauchsanleitungen. 
Übernahme von Bestellungen auf Erzeugung, Bearbeitung, Änderung oder Reparatur von Waren bezüglich 
von Waren, zu deren Verkauf der Händler befugt ist. 

Dienstleistungsgewerberreibenden stehen nach § 36 GewO die den Erzeugern eingeräumten Rechte (Planung, 
Vor- und Vollendungsarbeiten, Übernahme von Gesamtaufträgen usw.) sinngemäß zu, sofern dadurch der 
Charakter als Dienstleistungsbetrieb erhalten bleibe. Unter diesen Voraussetzungen steht ihnen auch das Recht 
zum Verkauf von Waren zu, die sie be- oder verarbeiten oder bei den Leistungen ihres Gewerbes anwenden 
oder von Geräten, die sie an ein Leitungsnetz anzuschließen berechtigt sind. 

2.1 .3.3 Ausübungsrechte bestimmter Gewerbe 

Die GewO 1973 sieht eine Vielzahl spezifischer Ausübungsrecht für bestimmte Gewerbe vor, die in den Vorbe­
haltsbereich anderer Gewerbe fallen würden. Darunter fallen unter anderem die - immer wieder von den ent­
sprechenden Interessenvertretungen angezweifelten - Verabreichungs- und Ausschankrechte für Bäcker, Flei­
scher, Konditoren und Lebensmittelhändler (§§ 95-97, § 116 GewO). 

So dürfen etwa Bäcker zu ihren Erzeugnissen nichtalkoholische kalte und warme Getränke ausschenken, sofern 
dabei der Charakter als Erzeugungsbetrieb gewahrt bleibt und keine zusätzlichen Hilfskräfte eingestellt wer­
den. Konditoren dürfen darüber hinaus auch Speiseeis verabreichen. Fleischer oder Lebensmittelhändler dür­
fen die im Gesetz angeführten Speisen und Beilagen verabreichen. Alle angeführten Gewerbetreibenden haben 

37) Diese Bestimmung wurde mit Rücksicht auf das Gewerbe der Handelsagenten erlassen. 
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die Auflagen, die auch für das Gastgewerbe gelten (etwa hinsichtlich sanitärer Anlagen) zu beachten, wenn 

mehr als acht Verabreichungsplätze eingerichtet sind. 

2.1.3.4 Recht zur Führung eines Nebenbetriebes 

In der GewO 1973 wurde erstmals das Recht zur Führung eines Nebenbetriebes verankert. Nach § 37 konnen 

Gewerbetreibende, die Handwerke, gebundene oder konzessionierte Gewerbe ausüben gewerbliche Tätigkei­

ten, die in fachlichem und wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Haupttätigkeit stehen, aufgrund einer Be­

willigung der Gewerbebehörde ausüben, ohne selbst den dafür erforderlichen Befähigungsnachweis erbringen 

zu müssen. Die GewO sieht jedoch einige Bedingungen für die Genehmigung der Führung eines Nebenbetrie­

bes vor: 

Erstens muß ein Hauptbetrieb vorliegen, zu dessen Betrieb ein Befähigungsnachweis erforderlich ist 

(Handwerk, gebundenens oder konzessioniertes Gewerbe). Daher können Unternehmer, die ein freies Gewer­

be ausüben, keine Nebenbetriebsbewilligung erhalten. 

Zweitens muß ein fachlicher und wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen dem Haupt- und dem Nebenbe­

trieb vorliegen. Wie bereits erwähnt wäre eine typische Konstruktion eines Nebenbetriebes ein Handelsbetrieb 

als Hauptbetrieb und ein Reparaturbetrieb als Nebenbetrieb. Konstruktionen, in denen der Hauptbetrieb ein 

Handel mit Rohmaterialien und der Nebenbetrieb ein Erzeugungsbetrieb ist sind allerdings nach herrschender 

Interpretation nicht zulässig (Mayr/Wallner (1981), S. 103). 

Konzessionspflichtige Tätigkeiten dürfen drittens nicht als Nebenbetrieb geführt werden. 

Weiters dürfen Tätigkeiten, die dem Spediteur vorbehalten sind, nicht als Nebenbetriebe geführt werden (§ 37 

Abs 4 GewO). 

In allen Fällen muß schließlich fünftens eine Person, die den Befähigungsnachweis für das entsprechende Ge­

werbe erbringt, hauptberuflich beschäftigt werden. Scheidet dieser befähigte Arbeitnehmer aus dem Betrieb 

aus, kann innert einer Frist von sechs Wochen, die von den zuständigen Behörden bis auf drei Monate ausge­

dehnt werden kann, ein neuer Arbeitnehmer bestellt werden, auf den die geforderten Voraussetzungen zutref­

fen. 

Sechstens treffen auch auf die Nebenbetriebe die Bestimmungen hinsichtlich gewerblicher Betriebsanlagen zu. 

Mit den Bestimmungen über die Führung von Nebenbetrieben wurde in der GewO 1973 versucht, ein Instru­

ment zur Erhöhung der gewerblichen Mobilität zu schaffen, das die an sich relativ starre und enge Abgrenzung 

der nach wie vor unterschiedenen Gewerbe etwas auflockert. Tendenziell wäre es geeignet, den gewerblichen 

Strukturwandel, sofern er sich als horizontale oder vertikale Integration darstellt, zu erleichtern. Aus ökonomi­

scher Sicht weist die gewählte Konstruktion jedoch einige Schwächen auf. So scheint die Erfordernis, den Befä­

higungsnachweis für einen Hauptbetrieb nachweisen zu können, nur schwer zu rechtfertigen, wenn gleichzeitig 

ohnehin ein berechtigter hauptberuflicher Arbeitnehmer beschäftigt sein muß. Weiters scheint die gegenwärti­

ge Auslegung der Bestimmungen, wann ein fachlicher und wirtschaftlicher Zusammenhang vorliegt, recht re­

striktiv.38 Es verwundert daher nicht, wenn im Zeitraum zwischen 1973 und 1988 bundesweit nur etwa 100 bei-

38) Die GewO selbst beläßt es bei dem unbestimmten Rechtsbegriff 'fachlicher und wirtschaftlicher Zusammenhang'. In der Verwal­
tungspraxis hat sich jedoch, ohne daß das Gesetz hierzu Verfahrensregeln vorsieht, au(grund der Anfragen der Bezirksverwaltungs· 
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spielhafte Fälle von Ansuchen um die Führung eines Nebenbetriebes behandelt wurden. Die tatsächliche Zahl 
der Genehmigungen zur Führung von Nebenbetrieben ist nicht bekannt. In Wien waren es im Frühjahr 1988 

etwa 300 Fälle.39 

2.13.5 Nachsicht bei der Erlangung der Gewerbeberechtigung 

Von einigen der allgemeinen und besonderen Voraussetzungen zur Erlangung einer Gewerbeberechtigung 

kann in bestimmten Fällen eine Nachsicht erteilt werden. Ganz generell handelt es sich dabei jedoch nicht um 
mobilitätsfördernde Bestimmungen i.e.S .  sondern um klare Ausnahmebestimmungen, die nur fallweise zum 
Tragen kommen können. 

Hinsichtlich der in § 13 GewO spezifizierten Ausschlußgründe (siehe oben S. U ff.) kann die Gewerbebehörde 

eine Nachsicht erteilen, wenn die derzeitige Vermögenslage des Einschreiters bzw. sein Lebenswandel seit ei­

ner gerichtlichen Verurteilung dies rechtfertigen (§§ 26 f. GewO). 

Weiters sieht die GewO 1973 verschiedene Ausnahmemöglichkeiten von den Voraussetzungen zur Erbringung 

des Befähigungsnachweises vor (§ 28 GewO). So ist etwa die Nachsicht vom vorgeschriebenen Befähigungs­

nachweis40 zu erteilen, wenn nach dem Bildungsgang und der bisherigen Tätigkeit des Nachsichtswerbers an­
genommen werden kann, daß er die für die Gewerbeausübung erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Er­
fahrungen besitzt und ihm die Erbringung des vorgesehenen Befähigungsnachweises aufgrund seines Alters, 

seiner Gesundheit oder sonstigen persönlichen Gründen nicht zuzumuten ist oder wenn besondere örtliche 

Verhältnisse für die Nachsicht sprechen sowie keine AusschlußgrÜDde gemäß § 13 vorliegen. 

Im Rahmen der Fortbetriebsrechte kann die Nachsicht von einem Befähigungsnachweis auch nur zeitlich be­

grenzt erfolgen. Weiters kann eine Nachsicht von den Voraussetzungen für die Zulassung zur Meisterprüfung 

oder zu einer Prüfung zur Erlangung einer Konzession (§ 22 Abs. 1 Z. 3) erteilt werden, wenn nach dem Bil­

dungsgang und der bisherigen Tätigkeit des Nachsichtswerbers eine erfolgreiche Ablegung der Prüfung erwar­

tet werden kann (§ 28 Abs. 7 GewO). 

2.1.3.6 Führung in der Form eines Industriebetriebes 

Wird ein Handwerk oder ein gebundenes Gewerbe in der Form eines Industriebetriebes ausgeübt, so kann die 

Erbringung des an sich geforderten Befähigungsnachweises entfallen. Werden konzessionierte Gewerbe in der 

Form eines Industriebetriebes betrieben, so kann die Erbringung des Befähigungsnachweises durch den Kon­

zessionswerber unterbleiben, wenn der Befähigungsnachweis durch einen Geschäftsführer erbracht wird (§ 7 

Abs. 5 und 6 GewO). Von diesen Bestimmungen sind Handelsgewerbe, Verkehrsgewerbe, Fremdenverkehrsge­

werbe und einige weitere Dienstleistungsgewerbe ausgenommen (§ 7 Abs. 7 GewO). Wenn das industriemäßi­

ge Gewerbe von einer Personengesellschaft des Handelsrechts (KG, OHG) ausgeübt werden soll, entfällt die 

ansonsten geforderte Bestimmung, daß der gewerberechtliche Geschäftsführer gleichzeitig persönlich haften­

der Gesellschafter mit Vertretungsbefugnis sein muß. 

behörden ein Begutachtungssystem bei den Landeskammem herausgebildet. Vgl. Kupka ( 1985), S. 35. 
39) Wenn von Wien auf die anderen Bundesländer geschlossen wird, ergäbe sich eine Gesam:zahl von rund 1 200 �ebenbetrieben in 

Österreich, was bedeutet, daß weniger als 4 PromIlle der Gewerbetreibenden von diesem Recht Gebrauch machen. 

40) Ausgenommen von dieser Regelung sind die vorgesehenen Zusatzpriifungen für :vIaler und Tapezierer (§ 99 und § 102 GewO). 
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Die Überlegung hinter dieser Bestimmung ist, daß in einem industriemäßig betriebenen Gewerbe eher kauf­
männische als handwerkliche Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich sind. Weiters wird davon ausgegangen, 
daß der in der Regel hohe finanzielle Aufwand eine sorgfältige Betriebsführung erzwinge. Die damit geschaffe­
ne Zweiteilung in Gewerbe und Industrie ist aus ökonomischer Sicht inkonsistent. Soferne im gewerblichen Be­
reich der Befähigungsnachweis als Schutzinstrument der Käuferinteressen und der etablierten Unternehmen 
vor ruinöser Konkurrenz gesehen wird, ist nicht logisch, warum diese Erfordernis nicht auch für Gewerbe in 
der Form eines Industriebetriebes gelten sollte oder umgekehrt die entsprechenden Befähigungsnachweise im 
Gewerbe nicht wesentlich fleXlbler gestaltet werden könnten. , 

Um zu verhindern, daß zur Umgehung eines geforderten Befähigungsnachweises fingierterweise ein Gewerbe 
in der Form einer Industriebetriebes angemeldet wird, sieht die GewO ein besonderes Prüfungsverfabren 
durch die Gewerbebehörden vor (§ 347 GewO). Die Gewerbebehörde hat anläßlich der Gewerbeanmeldung 
oder anläßlich des Ansuchens um die Verleihung einer Konzession zu überprüfen, ob es offenkundig ist, daß 
die Gewerbeausübung in Form eines Industriebetriebes gar nicht beabsichtigt oder zum gegebenen Zeitpunkt 
gar nicht möglich ist (§ 347 Abs. 1 GewO). 

Die bei dieser Prüfung heranzuziehenden Kriterien sind in § 7 GewO angeführt: 

hoher Einsatz von Anlage- und Betriebskapital; 
Verwendung andersartiger als der dem Handwerk und den gebundenen Gewerben gemäßen Maschinen 
und technischen Einrichtungen oder Verwendung einer Vielzahl von Maschinen und technischen Einrich­
tungen gleichen Verwendungszweckes; 
Einsatz von Maschinen und technischen Einrichtungen überwiegend in räumlich oder organisatorisch zu­
sammenhängenden Betriebsstätten; 
serienmäßige Erzeugung und typisierte Verrichtungen; 
weitgehende Arbeitsteilung im Rahmen eines vorbestimmten Ablaufes; 
größere Zahl von ständig beschäftigten Arbeitnehmern und Überwiegen der nur mit bestimmten regelmä­
ßig wiederkehrenden Teilverrichtungen beschäftigten Arbeitskräfte oder automatisierte Betriebsweise; 
organisatorische Trennung in eine technische und eine kaufmännische Führung, wobei sich die Mitarbeit 
des Gewerbetreibenden im wesentlichen auf leitende Tätigkeiten beschränkt. 

Diese Merkmale müssen nicht alle gleichzeitig und nicht in allen Betriebsstätten gegeben sein, wenn der Cha­
rakter des Gesamtbetriebes als Industriebetrieb gegeben ist. Weiters kann von Branche zu Branche unter­
schiedlich sein, welche Merkmale überwiegen müssen. 

Obwohl dies in der GewO in dieser Form nicht vorgesehen ist, holen sich in der Praxis die Gewerbebehörden 
Gutachten der zuständigen Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft und der Arbeiterkammern ein, um 
die Frage nach dem Vorliegen eines Industriebetriebes zu entscheiden. 

2.1.3.7 Gewerbeausübung durch Patentinhaber 

Nach dem Patentgesetz 1970 gelten für Erfinder und deren Rechtsnachfolger gewerberechtliche Sonderbestim­
mungen, sofern die Ausübung der patentierten Erfindung ein Gewerbe darstellt (§ 31 PatentG BGBI. 259/1970 
und § 3 GewO).  Sofern sie sich auf die Ausübung der Erfindung beschränken sind sie nicht an die gewerbe­
rechtlichen Bestimmungen zum Antritt eines Gewerbes gebunden. Sie brauchen somit zur Ausübung ihrer Er­
findung keine Gewerbeberechtigung begründen und auch keinen etwaigen vorgeschriebenen Befähigungsnach-
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weis erbringen. Die Bestimmungen hinsichtlich der Betriebsanlagen und die weiteren gewerberechtlichen Vor­
schriften gelten jedoch unbeschadet dieser Ausnahme. 

2.2 Verhaitensreguiierungen im Bereich des österreich ischen Gewerbes 

Unter "Verhaltensregulierungen" sollen alle rechtlichen Vorschriften und standesrechtlichen Bestimmungen 
verstanden werden, die die Wettbewerbsintensität in einem Sektor betreffen ohne direkt den Marktzutritt zu 
regeln oder aber kostenintensive Regulierungen des Verhaltens darstellen ohne von unmittelbarer Relevanz für 

die Wettbewerbsintensität in einem Sektor zu sein. Darunter fallen etwa Regelungen des Preises, der erlaubten 

Werbeaktivitäten, der Qualität der angebotenen Güter- und Leistungen oder der betrieblichen Öffnungszeiten. 

Während die GewO und die gewerberechtlichen Nebengesetze detaillierte Bestimmungen enthalten, die den 
Marktzutritt bzw. die Expansion bestehender Betriebe in neue Märkte regeln, sind die in diesen Gesetzen ent­
haltenen Verhaltensregulierungen einerseits wesentlich seltener und gelten andererseits häufig nur für be­
stimmte Gewerbe. Zahlreiche Verhaltensregulierungen fmden sich jedoch in Gesetzen, die komplementär zur 

GewO gelten, etwa im Ladenschlußgesetz oder dem Preisgesetz wobei wieder die unterschiedliche Regulie­
rungsintensität dieser Bestimmungen zu beachten ist. Eine Vielzahl von Verhaltensregulierungen fmden sich 
auch in standesrechtlichen Bestimmungen der beruflichen Interessenorganisationen. 

Tabelle 5: (Beispielhafte) Verhaltensregulierungen im gewerblichen Sektor 

- Prei sregu l i erung 
- Qua l i tät sreg u l i erung 
- F i l i a l verbot 
- h'erbeverbot 
- Öffnungszei ten 
- Arbe i t srecht l i ch e  

Best i nmungen 

Anmel dungsgewerbe 

konzessi on i erte Handwerke gebundene fre i e  
Gewerbe Gewerbe Gewerbe 

x 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X x 

2.2.1 Preisregulierungen im Bereich der GewO 

Die Gewerbeordnung enthält verschiedene Ermächtigungen bzw. Verpflichtungen, Höchstpreise festzusetzen 
wobei diese Kompetenz entweder dem Landeshaputmann oder dem zuständigen Minister zufällt. Für Bestatter 
und Rauchfangkehrer (wenn eine Abgrenzung der Kehrgebiete vorgenommen wurde) hat der Landeshaupt­
mann im Verordnungswege Maximaltarife festzulegen. Bei bestimmten anderen Gewerben (Fremdenführer, 
Kanalräumer, Abdecker, Theaterkartenbüros, Taxigewerbe) kann er Maximaltarife festlegen, wovon auch in 
unterschiedlichem Ausmaß Gebrauch gemacht wurde:U. Für einige Gewerbe (Immobilienmakler, Immobilien-

41 ) Für das Taxi gewerbe werden jedoch FlXtarife und keine Mindesttarife erlassen. 
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verwalter, Personalkreditvermittlung, Inkassobüros) kann der Bundesminister für Wirtschaftliche Angelegen­
heiten bestimmte Höchstsätze für die zu verlangenden Provisionen festsetzen.42 Eine besondere Regelung wur­
de schließlich für das konzessionspflichtige Güterbeförderungsgewerbe gefunden (vgl. weiter unten), in dem 
die Tarife durch lange Zeit hindurch vom Fachverband der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft ge­
meinsam mit dem Verkehrsminister festgelegt wurden. 

Neben diesen formellen Möglichkeiten zur Preisregulierung bestehen jedoch zahlreiche informelle Regelungen, 

die den Preiswettbewerb reduzieren. So geben etwa zahlreiche Fachverbände und Innungen "unverbindliche" 
Preisempfehlungen an ihre Mitglieder heraus (Beispiel Taxifahrten zum Flughafen Schwechat, für die der ent­
sprechende Fachverband lange Zeit empfahl, 100 Schilling Zuschlag zu kassieren). Diese Preisempfehlungen 
können im Verordnungswege durch den entsprechenden Minister für "verbindlich" erklärt werden. Ist dies der 
Fall, sind sie von der ansonsten gültigen Anwendung der entsprechenden wettbewerbsgesetzlichen Regelungen 
(Preisgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb) ausgenommen. Ein beliebtes verdecktes Instrument zur 

Preisbindung sind "Kalkulationsrichtlinien", die von den Interessenvertretungen herausgegeben werden und die 
letztlich Quasi-Richtpreischarakter besitzen. 

Sind Höchsttarife festgelegt, ist deren Überschreitung strafbar und kann bei mehrmaliger Wiederholung sogar 
zum Entzug der Gewerbeberechtigung führen. Unterschreitungen sind im allgemeinen nicht strafbar, sie könn­
ten jedoch, wenn sie planmäßig zwecks Schädigung der Mitbewerber vorgenommen wird, nach dem Gesetz ge­
gen den unlauteren Wettbewerb bestraft werden (Mayr/Wallner 1981, S. 96). 

2.2.2 Bestimmungen zur Erhöhung der Markttransparenz 

Zahlreiche Bestimmungen der Gewerbeordnung zielen offensichtlich darauf ab, die Transparenz des Marktes 
zu erhöhen. Zu diesen Vorschriften zählen etwa Preisauszeichnungsvorschriften (§ 73 Abs. 2 und 3 GewO), die 
Ersichtlichmachung der Geschäftsbedingungen (§ 73 Abs. 1 GewO) oder Gewerbeausübungsregeln für ver­
schiedene Gewerbe (etwa die Immobilienmakler). 

2.2.3 Werbeverbot 

Für einige (wenige) Gewerbe ist in der Gewerbeordnung ein explizites Verbot bestimmter Werbe aktivitäten 
enthalten, das die zulässige Werbung auf ein Minimum einschränkt. Davon betroffen war bis vor kurzem etwa 
das konzessionierte Gewerbe der Kontaktlinsenoptiker"3 und ist nach wie vor das konzessionierte Gewerbe 
der Ausgleichsvermittlung. 

2.2.4 Kontrahierungszwang 

Die österreichische Rechtsordnung baut auf dem Prinzip auf, daß zum Zustandekommen eines Vertrages über 
die Lieferung von Waren oder die Erbringung einer Dienstleistung eine übereinstimmende Willenserklärung 
beider Vertragspartner erforderlich ist. Von diesem Prinzip sind im Gewerbebereich zwei Ausnahmen in Form 

42) Dabei handelt es sich in jedem Fall um Höchstsätze und nicht um fIXe Provisionssätze. Dennoch kommt diesen Sätzen de facto FIX­
preischarakter zu. V g1. dazu weiter unten. 

43) § 236 c Abs. 1 der GewO hielt fut, daß für den Kleinhandel mit Kontaktlinsen und das Anpassen der Kontaktlinsen nur derart ge­
worben werden darf, daß Konta:Ctlinsen mit einem die vorerwähnten Tätigkeiten betreffenden schriftlichen Hinweis in den Schau­
fenstern und Bet riebsräumen der Gewerbetreibenden und auf Ausstellungen und bei Fachkongressen zur Schau gestellt werden. 
Diese Bestimmung wurde vom VfGH aufgehoben. 
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eines Kontrahierungszwanges vorgesehen. Dies trifft einerseits das Taxigewerbe im Ortsbereich der Stantortge­

meinde, für das im Rahmen des geltenden Tarifes eine Beförderungspflicht vorliegt. Andererseits ist ein derar­

tiger Kontrahierungszwang im G esetz zur Sicherung der Nahversorgung vorgesehen, in dem es heißt, daß ei­

nem Käufer der Verkauf von Waren des täglichen B edarfes nicht verweigert werden darf, wenn ihm die Besor­
gung dieser Waren in anderen, entfernt gelegenen Betrieben nicht zugemutet werden kann. 

2.2.5 Filialverbot 

Ein generelles Filialverbot existiert in der Gewerbeordnung nicht. Vielmehr kann jedes Gewerbe auch in meh­
reren B etriebsstätten ausgeübt werden, sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Ebenso ist der 
Betrieb mehrer Gewerbe möglich, wobei jeweils die spezifischen Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Ledig­

lich im Rauchfangkehrergewerbe besteht die Einschränkung, daß dieses Gewerbe in maximal zwei Betrieben 

ausgeübt werden darf. Eine verdeckte Form eines "Filialverbotes ist das im Nahverkehrsgesetz enthaltene Ver­

bot, daß Taxilenker Fahrgäste in einem anderen als ihren Standortgebiet nicht aufnehmen dürfen (es sei denn, 
auf Bestellung) . 

2.2.6 Standesregeln 

Seit der GewRNov 1988 ist dem zuständigen BM auch die Möglichkeit gegeben, Standesregeln zu erlassen (§  

69 Abs. 2 GewO) .  Dies ist prinzipiell für alle Gewerbe möglich. Deren Gestaltung und Auswirkungen können 
zum gegebenen Zeitpunkt allerdings noch nicht evaluiert werden. Die Kammern haben in der Vergangenheit 
eher nur im eingeschraänkten Ausmaß Standesregeln für ihre Mitglieder erlassen. 

2.2.7 Kostenintensive Verhaltensregulierungen 

Über diese Regulierungen hinaus bestehen noch eine Vielzahl von im Verordnungswege festgelegten Verhal­
tensregulierungen teilweise sehr spezifischer Art, auf die im Rahmen dieser Arbeit nicht im Detail eingegangen 

werden kann. D azu zählen etwa Vorschriften hinsichtlich der Namensgebung und Bezeichnung von Gewerben 
und Betriebsstätten, Schutzvorschriften für Maschinen und Anlagen, Vorschriften bezüglich des Energiever­
brauches von Maschinen, Ausübungsvorschriften für verschiedene konzessionierte Gewerbe,""" Buchführungs­

vorschriften, Verbote (etwa für Bestatter), Kunden unaufgefordert zu Hause aufzusuchen oder die Verpflich­
tung, bestimmte Versicherungen abzuschließen. Die Angemessenheit dieser Regulierungen verdient eine kriti­
sche Überprüfung im Einzelfall. Vielen dieser Vorschriften ist gemein, daß sie zu einer Belastung mit admini­

strativen Arbeiten führen, ohne jedoch von unmittelbarer Bedeutung für die Wettbewerbsintensität in einem 
Sektor zu sein. Obwohl sie aus diesem Grund aus dieser Untersuchung weitgehend ausgeklammert wurden, 

stellen sie doch ein großes Potential für Verwaltungsvereinfachungen dar. Zahlreiche dieser Regelungen, die 
ihrer Intention nach eine gewisse Mindestqualität von Leistungen sichern helfen sollen, könnten vermutlich auf­
gehoben und effektiver dem Reputationswettbewerb zwischen Gewerbetreibenden überlassen werden und der­

art auch zu einer erheblichen Kosteneinsparung im Bereich der öffentlichen Verwaltung beitragen. 

44) So wurde etwa im Rciscbu rogcwerbe festgelegt, wieVlcle Telefonanschlusse vorhanden sein m üssen. 
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3. Regulierungen im Bereich der freien Berufe 

Von ihren Aufgabenstellungen her gesehen, sind die freien Berufe eine äußerst heterogene Gruppe. Ein ge­
meinsames Merkmal findet sich einerseits im Dienstleisrungscharakter der produzierten Leistungen und ande­
rerseits in der ähnlichen historischen Entwicklung dieser Berufe, die in den meisten Fällen als besonders wich­
tig für ein funktionierendes Staatswesen angesehen wurden (etwa im Bereich der Rechtspflege) und denen -
unter allerdings sehr wechselnden Umständen - im Laufe der Zeit eine weitreichende berufsständische Auto­

nomie zugestanden wurde. Die besonders starke Stellung der Kammern und deren Aufgaben im übertragenen 
Wirkungsbereich des Staates sind wohl auch ein hervorstechendes Charakteristikum dieser Berufe. 

In dieser Arbeic kann auf die einzelnen freien Berufe nicht im einzelnen eingegangen werden. Die Fallstudie 
zum Stand der Ziviltechniker versucht, in diesem Bereich stärker in die Tiefe zu gehen. Hier sollen einige we­
sentliche Regulierungen der freien Berufe synoptisch dargestellt werden.4� Auf Details und spezifische Proble­
me kann in dieser Übersicht nicht eingegangen werden, doch werden auf diese Weise gewisse Gemeinsamkei­
ten und Unterschiede sichtbar. Ähnlich wie in den in der Gewerbeordnung geregelten Berufen lassen sich aus 
einer ökonomischen Perspektive Marktzutnttsregulierungen und Verhaltensregulierungen unterscheiden. 

3. 1 Marktzutrittsregu/ierungen im Bereich der freien Berufe 

Tabelle 6 gibt anband der Beispiele der Rechtsanwälte, der Notare, der Wirtschaftstreuhände� und der Zivil­
techniker"7 einen gerafften Überblick über die typischerweise bei den freien Berufen bestehenden Marktzu­
tnttsregulierungen. Vor allem bei den Notaren und den Rechtsanwälten reichen die Wurzeln dieser Regelun­
gen weit ins 19. J ahrhundert und teilweise noch weiter zurück. Die derzeit geltenden Rechtsgrundlagen dieser 
Berufe stammen - mit Novellierungen - im wesentlichen aus dem vorigen Jahrhundert.48 Etwas jünger sind hin­
gegen die Rechtsgrundlagen der Wirtschaftstreuhänder, die im engeren Sinn erst nach dem 2. Weltkrieg ge­
schaffen wurden.49 

45) Aufgrund der spezifiSChen Probleme, die sich im Gesundheitsbereich ergeben, werden die freien Berufe der Ärzte, Zahnärzte, Den­
tisten, Apotheker, Hebammen usw. aus dieser Untersuchung weitgehend ausgeklammen. Es wäre jedoch ein dringliches Problem, 
diese Bereiche einer eingehenden Analyse unter dem Aspekt der Regulierung zu unterziehen. 

46) Zu den Winschaitstreuhändem zählen derzeit folgende Berufsgruppen: WirtsChaftsprüfer und Steuerberater. Buchprüfer und Steu­
erberater. Steuerberater. Die Befugnis des Buchprüfers und Steuerberaters läuft jedoch aus, sodaß in Hinkunft nur noch die beiden 
Befugnisse Winschaftsprüfer bzw. Steuerberater bestehen werden. 

41) Auf eine bestimmte Gruppe von Ziviltechnikem, die Ziviltechniker für Bauwesen wird weiter unten noch im Detail eingegangen. 
48) So etwa die Notariatsordnung (NO) aus dem Jahr 1871 (RGSI. 75/1871) oder die Rechtsanwaltsordnung (RAD) aus dem Jahr 1868 

(RGBI. 96/1868). 
49) Vor allem mit  dem Wirtschaftstre uhänder-Kammergesetz (WTKG) 1947 (BGBI. 20/1948) und der Wirtschaftstreuhänder­

Berufsordnung (WTBO) 1955 ( BGBI.  125/1955). Die Disziplinargewalt der Kammer der Wirtschaftstreuhänder ist in der 
Winschaftstreuhänder-Disziplinarordnung (WfDO) 1962 (8GBI. 63/1962) geregelt. 

• 
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Tabelle 6: Marktzutrittsbeschränkungen bei den freien Berufen 

Persön l i che Vorausset zungen 

• österre i chi sche Staatsbürgerschaft 
• E i genberech t i gung 
• Mi ndest a  l ter 
• Sonst i ge persön l i che Voraussetzungen 

Fach l i che Vorausset zungen 

• Ausb i l dung 
• Prax i s [ 4 ]  
• Beruf sprüfung 

Sonst i ge Voraussetzungen 

• Bedarfsprüfung 
• Kammermi tgl i edschaft 
• Reg i stri erung 
• Vers i cherung , Berufse i d  e t c .  

Persön l i che Voraussetzungen 

• österre i chi s che Staat sbürgerschaft 
• E i genberecht i gung 
• M i ndesta l ter 
• Mange l an Ausschl ußgründen 
• Sonst i ge persön l i che Voraus setzungen 

Fach l i che Voraussetzungen 

• Ausbi l dung 

• Prax i s  [4]  

• Berufsprüfung 

Son st i ge Vorausset zungen 

• Beda rfs prüfung 
• Kammermi t g l i ed schaft 
• Vers i cherung,  Berufsei d  et c .  

Rechtsanwä l te 

erforder l i ch 
erforder l i ch 

Uni vers i tätsstud i um 
7 Jahre 
Rechtsanwa l t sprüfung 

erforderl i ch 
E i ntragung i n  Rechtsanwa l t s l i st e  
j a  

W i rt s chaft streuhänder 

erforder l i  ch 
erforderl i ch 
2 4  bzw. 30 Jahre 
j a  
Vertrauenswürd i gkei t ,  geordnete 
wi rtschaft l i che Verhä l tn i sse 

Rei feprüfung bzw .  Studi enberech­
t i gungsprüfung ; ab 199 1 
Stud i um  [3]  
4 Jahre für Steuerberater 
wei tere 3 Jahre für Wi rtschafts­
prüfer 
Wi rt SChaft streuhänderprüfung 

j a  
j a  

Notare 

erforder l i ch 
erforderl i ch 

- [ 1 ]  
" ehrenhaftes Vorl eben " 

Uni vers i tätsstud i um  
6 Jahre 
Notar i atsprüfung [ 2 ]  

Gebi etsauftei l ung 
erforderl i ch 
Ernennungsurkunde 
j a  

Z i v i l techni ker 

erforderl i ch 
erforderl i ch 

j a  
Zuverl ä s s i gkei t 

Uni vers i tätsstud i um  
oder HOChSChu l s tudi um 

5 Jahre 

Z i v i l techni kerprüfung 

j a  
j a  

[ l ] Der Bewerber für ei ne Notari atsstel l e  darf das 64 . Lebensjahr noch n i cht beendet haben . 
[ 2 ]  Früher wurde auch auch d i e  Recht sanwa l t s- oder Ri chteramt sprüfung anerkannt . 
[3]  Für d i e  Berufsgruppen der Buch- und Wi rtschaft sprüfer 1 st bere i t s  derze i t  ei n ei nsch l äg i ges Stud i um  er­

forderl i ch .  
[4] Bezüg l i ch der Praxi serfordern i s bestehen i n  geri ngem Ausmaß Nachs i chts- bzw . Anrechnungsmögl i chkei ten . 
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Ein Bewerber um einen freien Beruf hat eine Reihe persönlicher Voraussetzungen zu erfüllen. Nach der der­
zeitigen Rechtslage ist die österreichisehe Staatsbürgerschaft eine unumgängliche Voraussetzung, um in Öster­
reich einen freien Beruf ausüben zu können . .50 Explizit ist ein Mindestalter nur bei den Wirtschaftstreuhändern 
vorgesehen, wenngleich sich aufgrund der Ausbildungs- und Praxiserfordernisse ein - in der Regel relativ hohes 
- implizites Mindestalter zum Antritt eines der angeführten Berufe ergibt. Ferner sind verschiedene weitere 
Voraussetzungen zu erfüllen, wie etwa "ehrenhaftes Vorleben" um Notar zu werden (§ 6 Abs. 1 NO) oder eine 
"besondere Vertrauenswürdigkeit".51 und "geordnete wirtschaftliche Verhältnisse" (§ 6 WfBO), um die Befug­
nis eines Wirtschafts treuhänders erwerben zu können. 

Zu diesen persönlichen Voraussetzungen kommen eine Reihe fachlicher Voraussetzungen. Mit Ausnahme der 
Steuerberater.5:Z ist derzeit für alle freien Berufe ein einschlägiges Studium an einer Universität oder Hochschu­
le erforderlich. Auch bei den Steuerberatern wird ab 1991 ein Studium obligatorische Voraussetzung werden . .53 

Zusätzlich zu dem geforderten Studienabschluß sind unterschiedlich lange Praxiszeiten nachzuweisen, um eine 
entsprechende Berufsbefugnis zu erhalten . .5'" Schließlich ist in allen Fällen eine, in der Regel von der zuständi­
gen Kammer abgenommene, BenJ.fsprilfung abzulegen . .5.5 

Sind diese persönlichen und fachlichen Voraussetzungen erfüllt, hat der Berufswerber noch einige sonstige 
Voraussetzungen zu erbringen. Besonders restriktiv ist unter ökonomischen Gesichtspunkten der vollständige 
Wettbewerbsschutz bei den Notaren, der durch die Aufteilung des Bundesgebietes in Amtssprengel mit nur je­
weils einem Notar gegeben ist. Diese Form der Bedarfsprüfung führt in der Folge zu weiterem Regulierungsbe­
darf bei den Notaren. Bei den anderen B erufsgruppen ist eine ähnlich Form der Bedarfsprüfung gesetzlich 
nicht vorgesehen. 

Die obligatorische Kammermitgliedschaft ist logische Folge des österreichischen Systems der Einbindung der 
Kammern in die staatliche Verwaltung und sichert diesen über das Disziplinarrecht ein Sanktionspotential zur 
Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen der Berufsordnungen und Standesregeln. Weiters ist in der 
Regel noch die Eintragung in entsprechende Berufslisten erforderlich (so z.B. in die Rechtsanwaltsliste oder 
die Liste der Wirtschaftstreuhänder). Schließlich müssen Angehörige freier Berufe in der Regel einen Berufs­
eid ablegen und eine Berufshaftpflichtversicherung abschließen . .56 

SO) 

51) 

52) 
53) 

54 )  
55) 
56) 

Im Zuge einer wie immer gearteten Annäherung an die Europäische Gemeinschaft müßten besonders von dieser Bestimmung Ab­
striche gemacht werden. Vgl. dazu weiter unten. 
In § 5 wrno wird festgehalten. daß diese besondere Vertrauenswürdigkeit insbesondere dann nicht VOrliegt. wenn der Berufswer­
ber aus genauer spezifIZierten Gründen von einem Gericht oder einer Finanzstrafbehörde reChtskräftig verurteilt worden ist und die 
Verurteilung nicht getilgt worden ist. 
Und der freiberuflich tätigen Hebammen. 
Für den unvoreingenommenen Beobachter wirkt es fast enthüllend. wenn im Vorwort des berufsrechtlichen Handbuchs der Kam­
mer der Wirtschaftstreuhänder stolz darauf hingewiesen wird, •... das auch dafür gesorgt (sei), daß ab 1991 eine akademische Vorbil­
dung als Qualifikation für die Erlangung jeglicher wirtschaftstreuhänderischer Berufsbefugnis erforderlich ist". 
Bei den Notaren sind mindestens drei lahre dieser geforderten Praxis nach der Berufsprüfung als Notariatskandidat abzulegen. 
Diese kann in der Regel noch während der geforderten Praxiszeit abgelegt werden. 
Vgl. dazu näher die Ausführungen zu den Ziviltechnikem. 

• 

• 

, 

• 

, 

, 
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3.2 Verha/tensreguiierongen im Bereich der freien Berofe 

Anders als die in der GewO geregelten Wirtschaftsbereiche verfügen die freien Berufe über ein ausgeprägtes 

und differenziertes System von Verhaltensregulierungen, das vor allem in berufsständischen Vorschriften kodi­

fIziert ist und deren Einhaltung im Rahmen der Disziplinargewalt der Kammer überwacht wird.57 Die wichtig­

sten dieser Regelungen betreffen die Preisbildung für Leistungen der freien Berufe, die Möglichkeiten, durch 

Werbeaktivitäten die Markttransparenz zu beeinflussen, die zulässige Unternehmensform, Verpflichtungen, be­

stimmte Leistungen erbringen zu müssen, sowie Unvereinbarkeits- und Ausschließlichkeitsbestimmungen 

(siehe Tabelle 7). 

Tabelle 7: Verhaltensregulierungen bei den freien Berufen 

ReChtsanwä l te Notare 

• Gebührenordnung n i cht b i ndende Gebührenordnung f i xe Tar i fe 
Pauscha l i erung mögl i ch 

• Werbung generel l verboten genere l l  verboten , nur Anzei ge 
nur begrenzte Anzei gen zul äs s i g  der Kan z l ei eröffnung gestattet 

• Unternehmensform Gese l l schaftsbi l dung ausgeschl ossen Gesel l schaft sbi l dung untersagt 
• Kontrah i erungs zwang nei n j a  
• Unverei nbar kei t /  j a  j a  

Aus schl i eß l i chkei t srechte 

Wi rtschaftstreuhänder Z i v i l techn i ker 

• Gebührenordnung n i cht b i ndende Gebührenordnung Mi ndestgebührenordnung 
• Werbung generel l verboten n i cht genere l l verboten 

nur begrenzte Anzei gen zul ä s s i g  
• Unternehmens form Gesel l schaftsbi l dung mögl i ch Gesel l schaft sbi l dung untersagt 
• Kontrahi erungszwang nei n tei l we i se 
• Unvere i nbarkei t /  j a  j a  

Aus sch l i eß l i chkei ts rechte 

57) Die GewO 1973 sah in §69 Abs. 2 in bestimmten, taxativ aufgezählten Fällen vor, daß der BMHGI (nun BMW A) Gewerbeaus­

übungsregeln durch Verordnung festlegen kann. Für .:inzelne Gewerbe war darüber hinaus nach Anhörung der zuständignen Glie­
derung der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft die Festlegung von Standesregeln möglich. Es waren dies die Gewerbe der 
Immobilienmakler (§ 26 1),  der Immobilienverwaltung (§ 265), der Personalkreditvermittlung (§ 269) sowie der Inkassobüros (§  
309), wobei be i  den  letzteren jeweils auf  § 261 GewO verwiesen wurde. Von diesen Bestimmungen wurde in  einigen Fällen Gebrauch 
gemacht, jedoch sind diese Bestimmungen, bezegen auf die Vielzahl bestehender Gewerbe, bei weitem nicht so lückenlos wie in den 
Be rufsgruppen der freIen Beruie. 
DIe GewRl"'ov 1988 sieht nun in § 69 Abs. 2 für alle Gewerbe die Möglichkeit vor. daß Ausübungsregeln und Standesregeln erlassen 
werden. Wieweit  davon in Zukunft Gebrauch gem�cht werden WIrd. läßt SIch derzeit noch nicht abschätzen. 

III-113 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 11 Beilage H (gescanntes Original) 85 von 282

www.parlament.gv.at



- 71 -

Preisrege/ungen erfolgen in den bier betrachteten freien Berufen mit unterschiedlicher Intensität. Ein nahezu 
durchgängiges Prinzip, das etwa für die Rechtsanwälte, Wirtschafts treuhänder oder Ziviltechniker gilt, ist die 
MöglichJceit, einerseits entsprechend der tatsächlich für eine Leistung in Anspruch genommenen Zeit zu ver­
rechnen (beispielsweise Zeitgebühr der Ziviltechniker) oder nach dem jeweils relevanten Gesamtwert der Leis­
tung (beispielsweise bei Architekten als Prozentsatz der Herstellungskosten eines Bauwerkes oder bei den 
Rechtsanwälten nach dem Streitwert). Auch Kombinationen dieser Grundprinzipien sind vorstellbar. Für 
Rechtsanwälte besteht weiters die Möglichkeit, ihre Leistung zu pauschalieren . .58 

Ähnlich sind auch die Verfahren der Gebührenerlassung. Stets ist eine administrative Kontrollinstanz einge­
bunden. Sowohl NTG, GKTG, als auch RATG werden nach einem Überprüfungsverfahren in Gesetzesform 
vom Nationalrat beschlossen. Die Mindestgebühren der Ziviltechniker werden gemäß § 31 Abs. 2 von der 
Bundes- Ingenieurkammer als verbindlich erlassen, wobei das BMWA als Aufsichtsbehörde eingeschaltet ist.59 
Einzig die AHR der Rechtsanwälte und der Wirtschaftstreuhänder werden allein von der Kammerorganisation 
beschlossen. 

Deutliche Unterschiede in den Gebührenordnungen ergeben sich j edoch hinsichtlich ihrer Verbindlichkeit. 

Weisen sowohl Wirtschaftstreuhänder als auch Rechtsanwälte nicht bindende Gebührenordnungen auf, sind 
etwa die Gebühren der Notare Fixgebühren und die der Ziviltechniker Mindestgebühren, auf deren Unter­
schreitung zumindest formell disziplinäre Sanktionen ergriffen werden können. Ein Preiswettbewerb ist daher 
zumindest formell bei Notaren und Ziviltechnikern ausgeschlossen und findet nur in informeller Duldung statt. 
Bei Rechtsanwälten und Notaren ist ein Preiswettbewerb zwar theoretisch "gestattet", über seine tatsächliche 
Intensität liegen jedoch kaum Informationen vor. 

Dies berührt unmittelbar eine wesentliche andere Regulierung der freien Berufe, nämlich das Werbeverbot.60 

Mit Ausnahme der Ziviltechniker, die keinem expliziten standesrechtlichen Werbeverbot unterliegen, 61 gilt für 
die anderen Berufsgruppen ein generelles Werbeverbot, das nur ganz wenige Ausnahmen vorsieht. Erlaubt ist 
etwa das Anzeigen der Eröffnung einer Kanzle� deren Verlegung und ähnliches. Selbst die Ausgestaltung des 
Briefpapieres ist unter diesen Gesichtspunkten eingeschränkt. Durch dieses Werbeverbot wird die Markttrans­
parenz beträchtlich eingeschränkt, worauf später noch zurückzukommen sein wird. 

58) Bei den Rechtsanwälten sind die relevanten Bestimmungen vor allem enthalten im Rechtsanwaltstarifgesetz (RATG, BGBI. 
189/1969 idgF), das den Kostenersatz für Leistungen des Rechtsanwaltes zwischen den Parteien regelt, und in den Autonomen 
Honorar· Richtlinien (AHR), die Grundlage für die Entlohnung des Rechtsanwaltes durch seine Partei sind. Die Abgeltungen für 
paUSChalierte Leistungen sind ebenfalls gesetzlich geregelt (BGBI. 560/1983 idgF), ebenso die Zuschläge zu den Rechtsanwaltstari­
fen (BGBL 102/1985 idgF). 
Die Gebühren der Notare sind vor allem im Notariatstarifgesetz (NTG, BGBL 576/1973 idgF), die erlaubten Zuschläge in BGBI. 
99/1985, geregelt. Für Amtshandlungen als Gerichtskommissär gilt das Gerichtskommissionstarifgesen (GKTG, BGBI. 108/1971 
idgF) und sofern befugterweise Leistungen eroracht werden, die auch Rechtsanwälte eroringen dürfen, das oben erwähnte Rechts­
anwaltstarifgesetz. 
Für Wirtschaftstreuhänder geiten seit 1985 neue Honoraroestimmungen. die Autonomen Honorar-Richtlinien (AHR), in der die 
entsprechenden Zeit- und Wertgebühren sowie verschiedene Zuschlagsätze festgelegt sind. 
Die Gebühren der Ziviltechniker, die ja eine in zahlreiche Teilbefugnisse ausdifferenzierte Berufsgruppe sind, bestimmen sich je­
weils entsprechend spezifischer Regelungen, so etwa nach den Gebührenordnungen für Bauwesen (GOB), Architekten (GOA), 
Vermessungs..-esen (GOY) oder für industrielle Technik (GOI). 

59) Gebührenordnungen, deren Veroindlicherklärung beabsiChtigt ist, hat die Bundesingenieurkammer dem BMW A vorzulegen. Die 
Veroindlicherklärung kann binnen drei :-.fonaten nach Vorlage unte�gt werden. Die Veroindlicherklärung ist nur dann zulässig, 
wenn keine Untersagung stattfindet oder das BMW A vor Fristablauf bekanntgibt, daß es die Verbindlichmachung nicht unte�ge 
(§ 31 Abs. 2 IKG). 

60) Vgl. dazu allgemein Köhler (1988) 
61) AJlerding;s ist auffällig, daß sie trotz prinzipieller Weroemöglichkeit kaum das Instrument Weroung explizit einsetzen. Vgl. dazu die 

Fallstudie Ziviltechniker. 

• 

• 

• 
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Streng reguliert ist ferner die Möglichkeit der Bildung von Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften 
des Handelsrechtes. Mit Ausnahme der Wirtschaftstreuhänder ist sie für die hier untersuchten Berufsgruppen 
ausgeschlossen. Einzig Erwerbsgesellschaften Bürgerlichen Rechts können von Freiberuflern gleicher Befugnis 

gegründet werden.62 Dies ist sowohl unter Haftungsgesichtspunkten als auch unter dem Gesichtspunkt einer 

zukunftsorientierten Diversiflkation des in Kanzleien angebotenen Leistungsbündels relevant. Unter Haftungs­

gesichtspunkten stellt gerade bei größeren Leistungen die Form einer gut dotierten Kapitalgesellschaft einen 

erheblichen wettbewerblichen Vorteil dar.63 Weiters scheint es in einer stets komplexer werdenden und inter­

national verflochtenen Wirtschaft gerade für das Segment der Wirtschaftsberatung und - vertretung wichtig, 

den potentiellen Kunden fachübergreifende Expertise, etwa auf steuerlichen, juristischem und auch unterneh­

mensberaterischen Gebiet als Bündel anbieten zu können. Ein solches differenziertes Angebot ist jedoch bei 

dem bestehenden Verbot der interdisziplinären Zusammenarbeit nur sehr begrenzt möglich.64 

Ein Kontrahien.mgszwang besteht für Notare und ein eingeschränkter Kontrahierungszwang für Ziviltechniker 
(beispielsweise für bestimmte Leistungen an öffentliche Gebietskörperschaften). 

Schließlich existieren für alle freien Berufe bestimmte Ausschließlichkeitsrechte, Tätigkeiten, die nur diese Be­
rufsgruppe ausüben darf. Relativ weitgehende Befugnisse weisen die Rechtsanwälte auf, die nahezu alle von 

den anderen hier betrachteten Berufsgruppen abgedeckten Tätigkeiten auch selbst durchführen dürfen, was 
umgekehrt nicht gilt. Notaren vorbehalten ist etwa das Tätigwerden als Gerichtskommissär, d.h. als Beauftrag­
ter eines Gerichtes, die Errichtung öffentlicher Urkunden oder die Verwahrung ihnen anvertrauter Urkunden 

sowie die Übernahme von Geldern und Wertpapieren zur Ausfolgung an Dritte (§ 1 NO) . 

Innerhalb der Wirtschaftstreuhänder gelten Regelungen über Tätigkeiten, die den einzelnen Berufsgruppen 
vorbehalten sind. Wirtschaftstreuhändern und Steuerbratern vorbehalten ist etwa die Prüfung von Jahresab­

schlüssen von Aktiengesellschaften (§ 31 WTBO);  Buchprüfern und Steuerberatern vorbehalten sind beispiels­

weise die gesetzlich vorgeschirebene Prüfung der Buchführung oder die Erstattung von Sachverständigengut­

achten auf dem Gebiete des Buchführungs- und Bilanzwesens (§ 32 WTBO) .  Den Steuerberatern schließlich 

sind u.a. im Auftrage Dritter durchgeführte Prüfungsaufgaben, sofern sie nicht einen förmlichen Bestätigungs­

vermerk erfordern, vorbehalten (§ 33 WTBO). Hierbei umfassen die jeweils umfassenderen Befugnisse jeweils 

auch die Befugnisse der weniger umfassenden Berufsgruppen. 

Der Ausschließlichkeitsbereich bei den Ziviltechnikern hat sich in den letzten Jahren durch die Erweiterung 

der Befugnisse anderer Berufsgruppen sukzessive verkleinert und umfaßt beispie!weise Aufgaben im Vermes­
sungswesen, im Markscheidewesen. 

Weiters steht ihnen in ihrer Ouasi-Notariatsfunktion das Recht zu, Parteien bei den entsprechenden Baubehör­
den zu vertreten. 

62) Die RAO etwa enthält keine Vorschriften über Rechtsanwaltsassozietäten. Die dazu erlassenen Richtlinien schreiben lediglich vor, 
daß solche Soziet3ten den standesrechtlichen Vorschriften unterliegen und sich nur Rechtsanwalte mit dem gleichen Kanzleisitz zur 
gemeinsamen Berufsausübung verbinden dürfen. Allerdings haben die Rechtsanwal tskammern stelS die Fonn der Gesellschaft 
m.b.H. als unzulässige Gesellschaftsbildung erachtet. VgJ. dazu Cerha el. al. (1980). 

63) :-.iit der Einführung von Berufshaftpflichtversicherungen, die etwa bei den Ziviltechnikern nach längeren Widerständen erst im Jah­
re 1981 erfolgte, wurde zumindest teilweise versucht, dieses Problem zu bewältigen. 

64) Das zur Zeit diskutiene Pannerschaftsgesetz stellt zweifellos einen wiChtigen Schritt dar. Ein erheblicher Nachteil liegt jedoch gera­
de darin, daß fachübergreifende Pannerschaften auch In diesem Entwurf v.ieder nicht vorgesehen sind. 
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Die hier dargestellten freien Berufe unterliegen in unterschiedlichem Ausmaß Beschränkungen hinsichtlich ih­
rer geographischen Diversijikationsmöglichkeiten. Die über ein Gebietsmonopol verfügenden Notare sind an ihr 
Amtssprengel gebunden, können ihre Leistungen jedoch im gesamten Bundesgebiet anbieten. Ähnliches gilt für 
Ziviltechniker und Rechtsanwälte, die jeweils nur einen Sitz haben können, aber ihre Leistungen im gesamten 
Bundesgebiet anbieten können. Flexibler sind die Regelungen betreffend die Wirtschaftstreuhänder, die unter 
bestimmten Umständen eine weitere Kanzlei eröffnen dürfen, sofern ein befugter hauptberuflicher Mitarbeiter 
eingestellt wird. 

In der Regel bestehen für die hier diskutierten Berufe auch Unvereinbarkeitsbestimmungen .6� Über diese Be­
stimmungen hinausgehend wurden in den Berufsgesetzen der hier betrachteten freien Berufe noch verschiede­
ne weitere Standespflichten kodifiziert, etwa die Verschwiegenheitspflicht, die Pflicht der Rechtsanwälte jeden 
"mit Eifer, Treue und Gewissenhaftigkeit" (§ 9 Abs. 1 RAO) zu vertreten oder die in den §§ 25-28 der WTBO 
festgelegten Pflichten der Wirtschaftstreuhänder (u.a. Gewissenhaftigkeit, Eigenverantwortlichkeit und 
Unabhängigkeit). 

4. Verfahrensaspekte der Regulierungen des Gewerbes und der freien Berufe 

Eine Erfassung der ökonomischen Auswirkungen rechtlicher Normen kann nicht an deren Inhalten allein an­
setzen, sondern hat auch Verfahrensaspekte mit zu berücksichtigen, da die tatsächliche Umsetzung der vorhan­
denen Normen nicht unabhängig von der Möglichkeit unterschiedlicher Personen und Interessengruppen ist, in 
der Präzisierung dieser Normen als Partei oder sonstig Berechtigte mitzuwirken. Im Bereich der Regulierungen 
des österreichischen Gewerbes und der freien Berufe ist dies insbesondere deshalb interessant, weil sehr häufig 
unklare (oder überhaupt nicht präzisierbare) Rechtsbegriffe verwendet werden und anstelle dessen Verfah­
rensregeln angegeben werden, wie diese unklaren Begriffe von Fall ZU Fall konkretisiert zu werden haben.66 
Als Beispiel sei etwa die Frage der Feststellung des Gewerbeumfanges erwähnt. Die §§ 29 bis 37 der GewO 
spezifizieren in diesem Fall nähere Bestimmungen zur Abgrenzung des Gewerbeumfanges und in § 349 GewO 
werden die entsprechenden Verfahreosregeln bestimmt. 

Es kann davon ausgegangen werden, daß die Art der Verfahren maßgeblich die Dynamik von Entscheidungen 
beeinflußt. In diesem Kontext ist es vor allem interessant, welche Stellung den folgenden Personen oder Grup­
pen zukommt: den Bewerbern um eine Gewerbeberechtigung; im Falle etwa der Vergabe nur einer Konzession 
d e n  M i t b e w e r b e r n ,  d e n e n  keine Konzession er tei l t  wurde;  potentiel len B e werbern um eine 
Gewerbeberechtigung; den Interessenvertretungen der etablierten Unternehmen (Kammern der gewerblichen 
Wirtschaft oder anderen freien Interessenvertretungen); den Konsumenten der Produkte und Leistungen oder 
Interessenvertretungen dieser Konsumenten; den Anrainern oder sonstigen Betroffenen von Betrieben; 
schließlich den Gewerkschaften. 

65) So ist es nach § 20 RAO nicht vereinbar, gleichzeitig eine Befugnis als Rechtsanwalt und als Notar auszuüben. 
66) Eine Ausnahme, in der keine Verfahrensregeln spezifIZiert sind, ist die Frage der Bewilligung zur Führung eines Nebenbetriebes: 

Der 'wirtschaftliche und fachliche Zusammenhang' ist ein relativ unklarer Rechtsbegriff. Zu seiner Klärung sieht die GewO keine 
explizite Verfahrensregelung vor. Wie oben erwähnt (siehe S. 61) hat sich in der Vcrwaltungspraxis ein Bcgutachtungssystem der 
Landeskammern herausgebildet. 
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Hervorstechendes Merkmal der österreichlschen GewO ist die starke Verankenmg der Ka mmern in den gewer­
berechtlichen Verfahren, die hier nicht nur als Interessenvertretungen, sondern vielmehr auch im übertragenen 
Wirkungsbereich des S taates, agieren. Die Einbindung der Kammern ist dabei unterschiedlich stark. Während 
ihne n  in manchen Fällen ein Anhörungs- bzw. Begutachtungsrecht zusteht, sind auch Aufgaben be�timmt, die 
die Kammern im übertragenen Wirkungsbereich durchführen. 

Solche Aufgaben der Kammern bestehen insbesondere auf folgenden G ebieten: 

• Ein Anhörungsrecht der zuständigen Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft (bZVI. in 
manchen Fällen der S ektion Gewerbe der Kammer der gewerblichen Wirtschaft) besteht, sofern der Befä­
higungsnachweis auf eine andere Weise als durch Vorlage eines Prüfungszeugnisses zu erbringen ist oder 
eine B edarfsprüfung gefordert ist, in folgenden Fällen: 
- Im An meldungs-ve1ahren (§§  339 und 340 GewO), d.h. also bei gebundenen Gewerben und Handwerken. 
- Im Bewilligungsverjahren (§§  341 bis 344 GewO) für konzessionie rte Gewerbe; dem Ansuchen um die Füh-

rung eines Nebenbetriebes; oder die Genehmigung der Bestellung eliles G eschäftsfüh rers für ein kon­
zessioniertes Gewerbe (§ 39 Abs. 5 GewO) oder der Übertragung der Ausübung des Gewerbes an einen 

Pächter (§ 40 Abs. 2 GewO). 
- Im Anzeigeverjahren (§  345 GewO) besteht ebenfalls ein derartiges Anhörungsrecht, etwa bei der Anzeige 

der Bestellung eines neuen befähigten Arbeitnehmers für einen Nebenbetrieb. 
- Im Nachsichtsverjahren (§ 346 GewO) von der Erbringung des geforderten Befähigungsnachweises. 

• Im Verfahren betreffend die Ausübung eines Gewerbes in Form eines lndusm'ebefriebes (§ 347 GewO; in die­
sem Fall steht auch dem betreffenden Fachverband der Industrie ein Anhörungsrecht zu) .  

• Schließlich i m  R ahmen e ines Verfahrens zur Entziehung der Gewerbeberechrigung (§  36 1  GewO) .67 Wenn 
Arbeitnehmer im B etrieb beschäftigt sind, ist auch die Kammer für Arbeiter und Angestellte zu bören (§ 
361 Abs. 2 GewO).  Sofern bei der Eneilung der Gewerbeberechtigung eine BeJarfsprtifung vorzunehmen 
war, hat auch die Standortgemeinde ein R echt, gehört zu werden (§ 361 Abs. 3 GewO ) .  

• Weitere A nhörungsrechte bestehen b e i  einer Vielzahl von Entscheidungen, auf die hier nicht näher einge­
gangen werden kann (vgl. etwa Kinseher, 1984, S. 245 für eine Aufstellung) . 

In der Regel hat in allen diesen Fällen die zuständige Gliederung der Kammer innerhalb einer Frist von sechs 
Wochen ein entsprechendes Gutachten abzugeben. 

• Der entsprechenden Gliederung der Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft steht ein Bemfungsrccht 
zu, sofern sie nicht gehört wurde oder die Entscheidung ihrem fristgerecht abgegebenen Gutachten wider­
spricht (u.a. §§ 344 Abs. 1, 347 Abs. 3 GewO) .68 

67) Wenn die Kammer selbst angeregt haI, die Gewerbeberechtigung zu entziehen. wei l  das Gew�rtJe wahrenJ der letzten zweI Jahr� 
nicht ausgeübt wurde oder die Kammerumlage für mehr als zwei Jahre nIcht  bezahl! wurde (§ b8 Abs. 2 GewO) e ntfällt d ieses 
Anhörungsrecht jedoch (§ 361 Abs. 2 GewO). 

68) In allen Fäl len steht dem Bewerber um eine GewertJeberchtigung die Möglichkeit der Beschwerdeiührung w. 
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• Für eine Reihe von gewerberechtlichen Entscheidungen sind schiedsgerichtliche Ausschüsse bei den Landes­

kammern der gewerblichen Wirtschaft einzurichten (§ 349 GewO). Dazu zählen vor allem die Entscheidun­

gen über den Umfang von Gewerbeberechtigungen im Verhältnis zu anderen Gewerbeberechtigungen, so­

wie die fast noch wichtigere Frage, ob eine gewerbliche Tätigkeit, die Gegenstand einer Gewerbeanmel­

dung, eines Ansuchens um Erteilung einer Konzession oder einer Nachsicht vom Befähigungsnachweis ist, 

ein freies Gewerbe sein kann, oder einem Handwerk, einem gebundenen oder einem konzessionierten Ge­

werbe vorbehalten ist (§ 349 Abs. 1 GewO) . 

• Die Kammern haben schließlich wichtige Aufgaben im Bereich des gewerblichen Prüfungswesens, etwa die 

Abhaltung von Meisterprüfungen (einschließlich der Führung der entsprechenden Verzeichnisse) sowie die 

anderen in der GewO vorgesehenen Prüfungen (etwa die Zusatzprüfung für ein verwandtes handwerksarti­

ges Gewerbe) (§§ 350 bis 352 GewO). In der Regel finden diese Prüfungen nicht öffentlich statt, wobei dem 

Vorsitzenden der Kommission jedoch die Möglichkeit eingeräunt wird, in begründeten Fällen einzelne Zu­

hörer zuzulassen. 

Insgesamt wird deutlich, wie umfassend die Mitwirkungsrechte der Kammern ausgeprägt sind und an welchen 

aus der Sicht der Wettbewerbspolitik strategischen Punkten sie ansetzen. Vor allem durch die Möglichkeit, bei 

Entscheidungen über die Einreihung neuer Tätigkeiten in das bestehende, dichte System von Gewerben, Ent­

scheidungen über den Umfang von Gewerben sowie im Rahmen der Prüfungsaufgaben, stehen ihnen wesentli­

che Instrumente zur Verfügung, die sowohl eingesetzt werden können, um die Wettbewerbsintensität in einem 

Gewerbebereich zu fördern, oder aber auch, um sie durch eine Blockade des Marktzutritts drastisch zu be­

schränken. Die Schlüsselfrage ist daher, welche Interessen von den Kammerorganisationen eher vertreten 

werden: Die der eingesessenen Gewerbetreibenden oder die neuer Gewerbetreibender, die möglicherweise po­

tentielle Konkurrenten für die etablierten Unternehmen darstellen. Hier eine generelle Aussage zu treffen ist 

äußerst schwierig, doch besteht Grund zur Vermutung, daß diese verfahrensrechtlichen Konstruktionen eine 

inhärente Tendenz aufweisen, daß die Wettbewerbsintensität reduziert wird. 

Während dies zwar aus der Sicht der entsprechenden Gewerbetreibenden durchaus als "Vorteil" angesehen 

werden kann, fällt die wohlfahrtsökonomische Betrachtung, die auch die Seite der Konsumenten oder die jun­

ger, innovativer Unternehmen einbezieht, vermutlicherweise zuungunsten dieser Regelungen aus (vgl. dazu 

Punkt 5 dieses Teiles). Die bestehenden Regelungen scheinen eine Asymmetrie zugunsten der etablierten Ge­

werbetreibenden abzusichern. Allerdings mag die Einbindung der Kammern gesamtwirtschaftlich auch von 

Vorteil sein (etwa durch die Ausnützung der Expertise von Gewerbetreibenden im Rahmen der staatlichen 

Administration); dennoch sind institutionelle Regelungen vorstellbar, die einerseits die Vorteile eines solchen 

Vorgehens ausnützen, aber andererseits deren Nachteile zumindest reduzieren. In Teil VII, der sich mit wirt­

schaftspolitischen Optionen beschäftigt, wird darauf noch näher einzugehen sein. 

5. Ökonomische Effekte der Regulierungen des österreichischen Gewerbes und der freien Berufe 

Eine ökonomische Evaluation der Auswirkungen der Regulierungen des Gewerbes und der freien Berufe hat 

multidimensional vorzugehen. Eine Untersuchung von Preis- oder Kosteneffekten allein, wie dies in den vielen 

empirischen Studien über die Auswirkungen von Regulierungen getan wird, ist nur begrenzt aussagefähig, weil 

dynamische Aspekte aber auch makroökonomische Aspekte, wie die Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftli-
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che oder sektorale Wachstumsrate sowie den Strukturwandel mit diesen Kriterien nicht erfaßt werden. Daher 

wird im folgenden versucht, entsprechend den in Punkt 1.32 näher erläuterten Kriterien (vgl. Tabelle 2) die 

oben dargestellten Regulierungsmaßnahmen unter ökonomischen Gesichtspunkten zu analysieren. Die Ausfüh� 

rungen in diesem Teil beschränken sich aufgrund der Komplexität der Regulierungen des österreichischen Ge� 

werbes und der freien Berufe notwendigerweise auf eine Analyse auf allgemeinem Niveau und untersuchen die 

strukturellen Charakteristika der entsprechenden Regulierungen; in den folgenden Teilen IV bis VI werden in 

detaillierten, stärker empirisch orientierte Fallstudien, diese Probleme auf einem wesentlich differenzierterem 

Niveau untersucht. 

5.1 Gewerbebereich 

5.1.1 'Wo kein Kläger, da kein Richter". Zur Komplexität der österreichischen Gewerbeordnung 

Ganz generell ist die österreichsche Gewerbeordnung (und die angrenzenden Nebengesetze) durch eine sehr 

engmaschige Abgrenzung einer Vielzahl von unterschiedlichen Gewerben mit jeweils genau defInierten oder im 
Verordnungswege festzulegenden Zutrittsvoraussetzungen gekennzeichnet. Bis zur letzten Gewerbeordnungs� 
novelle im Sommer 1988 (BGBL 399/1988) grenzte die GewO 90 unterschiedliche gebundene Handwerke, 84 
Handwerke und 40 konzessionierte Gewerbe ab. Mit der letzten Novelle wurden diese Listen jeweils erweitert, 

bzw. manche Gewerbe "höher" eingereiht. Von den nun insgesamt bestehenden 222 verschiedenen Gewerben 

fallen 86 unter die gebundenen Gewerbe, 90 unter die Handwerke und 46 Gewerbe erfordern eine Konzes� 

sion.69 

Diese Struktur führt zu einer Reihe von Folgeproblemen: Die vorgesehenen Zugangsbeschränkungen, etwa in 
Form des Befähigungsnachweises, der sich je nach Gewerbe unterscheidet, implizieren, daß für jedes Gewerbe 

ein gewisser Ausschließlichkeitsbereich von Tätigkeiten, die in der Regel nur der befugte Gewerbetreibende 

ausüben darf, festgelegt werden muß. Da jede wirtschaftliche Tätigkeit (wenn sie nicht in Form eines Industrie� 

betriebes ausgeführt wird) den Bestimmungen der GewO unterliegt, stellt sich die unmittelbare Frage, welcher 

der vielen kodiftzierten Tätigkeiten sie zuzuordnen ist und andererseits, wann ein Gewerbetreibender in den 
Ausschließlichkeitsbereich eines anderen Gewerbes hinein"pfuscht". Der enge Raster der GewO läßt nun ei­

nerseits kaum Raum für wirklich "freie" Gewerbe und schafft andererseits die Grundlage für laufende Rechts­
streitigkeiten, etwa hinsichtlich der Abgrenzung von Gewerben. 

Gerade die sch'Nierige Überwachung der gewerberechtlichen Bestimmungen dürfte jedoch grobe Mängel auf­
weisen. Somit verwundert es nicht, daß gerade im Bereich der gewerberechtlichen Vorschriften das Prinzip "wo 

kein Kläger, da kein Richter" vorherrschen dürfte. Die aktivste " Polizei" d ürften denn auch jeweils die 

(potentiellen) Konkurrenten sein. Die Überforderung der Gewerbebehörden in diesen Angelegenheiten hat zu 
einer - teilweise nicht einmal in der GewO vorgesehenen - Einbindung der Kammern in die Entscheidungspro� 

69) In die Liste der gebundenen Gewerbe wurden aufgenommen bzw. "höher" gereiht: Instandsetzen von Schuhen, Schwarzdecker, 
Tankreiniger, Ven;icherungsmakler, Wäscher und Wäschebügler sowie die Übernahme von Arbeiten für die Gewerbe der Tc:xtIlrei· 
niger, der Färber oder der Wäscher und Wäschebügler. Wieder als Handwerke wurden erklärt: Denkmal., Fassaden- und Gebäuder· 
einiger sowie die friiheren gebundenen Gewerbe Färber, Kartonagewarenerzeuger. Maschinstricker und Wirker, Textilreiniger und 
schließlich Weber. D!lrÜber hinaus wurden ven;chiedene Umbenennungen vorgenommen. Etwa wurden aus den Lederbekleidungs· 
erzeugern (Säckler) nun Säckler (Lederbekleidungserzeuger), aus den Holz· und Steinbildhauern wurden die Bildhauer, oder die Zi· 
seleure wurden den Gürtlern zugeordnet. Folgende Tätigkeiten wurden als konzcsslOnsptlichtig aufgenommen: Technische Büros; 
Sonderabfallsammler und -beseitiger, AltölsammJer und ·verwerter; Bauträger; Überlassung von Arbeitskräften; Lebens- und 
Sozialberater; sowie die Emchtung von Alannanlagen. 
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zesse, etwa über den Umfang von Gewerben oder den "fachlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang" bei 

Beantragung eines Nebenbetriebes, beigetragen. Die Kammern ihrerseits repräsentieren aufgrund ihrer Orga­

nisationstruktur vermutlich eher die etablierten, als potentielle neue, Unternehmer. Als allgemeine Tendenz 

kann somit festgehalten werden, daß die formelle und informelle Struktur des österreichischen Gewerberechtes 

"Eigentumsrechte am Status quo" definiert und Veränderungen des etablierten Systems in einem bürokrati­

schen Prozeß und nicht, oder zumindest nicht vornehmlich, aufgrund von Marktprozessen oder -erfordernissen 

stattfinden. 

In dieses Gesamtbild fügt sich schlüssig, daß im Laufe der Zeit eine Vielzahl von Ausnahmeregelungen in das 

Grundsystem eingebettet wurden. Dazu zählen etwa die oben ausführlicher diskutierten allgemeinen und spe­

ziellen Ausübungsrechte.70 Wurden durch die GewO 1973 noch wesentliche Schritte unternommen, diese kom­

plexe Rechtsmaterie zu vereinfachen, so war die GewRNov 1988 dezidiert darauf beschränkt, Probleme mit der 

Handhabung der Gewerbeordnung zu reduzieren. Die folgende ökonomische Analyse der Bestimmungen der 

GewO orientiert sich daher im wesentlichen an der Textierung der GewO 1973 und versucht, die wenigen Ver­

änderungen der GewRNov 1988 so weit als möglich zu berücksichtigen. 

5.1.2 Preis-, Kosten- und Qualitätseffekte der Bestimmungen der GewO 

Wie diskutiert, ist der gewerbliche Bereich reich an offenen und verdeckten Preisbindungen, beispielsweise in 

Form von "unverbindlichen" Richtlinien oder "Kalkulationsrichtlinien". Aus der kollektiven, eigennützigen Sicht 

des entsprechenden Sektors mag dies eine rationale Strategie der gemeinsamen Gewinnmaximierung oder zu­

mindest der Reduzierung von Preiswettbewerb darstellen. Aus der Sicht der Konsumenten stellen sich diese 

Fragen differenzierter dar. 

Wie gerade in den Fallstudien der Teile IV bis VI noch deutlicher werden wird, zeichnen sich viele der beob­

achtbaren Preisregelungen dadurch aus, daß sie ein relativ hohes Preisniveau als Richtwert vorgeben, 71 wobei 

gleichzeitig ein hohes Ausmaß an Unterschreitung dieser Richtgrößen besteht. Die ökonomische Funktion die­

ser Konstruktion ist äußerst diffizil: Sie ermöglicht gleichzeitig Preiswettbewerb im Segment stärker preisbe­

wußter Kunden und Abschöpfung der Konsumentenrente im Segment weniger preisorientierter Kunden, denen 

die Richtpreise als "legitime", "gerechte" oder wie immer öffentlich oder moralisch abgesicherte Preise präsen­

tiert werden können. Letztendlich hilft diese Form der Preisbestimmung daher, Preisdifferenzierung zu betrei­

ben bei gleichzeitigem Halten des Preisniveaus auf einem hohen Ausgangswert. 

Geradezu typisch für die österreichische Einstellung zu Preiswettbewerb ist die Situation im Elektrowarenhan­

del. Sofern etwa durch "Diskonter" ein gewisser Preiswettbewerb initüert wird, sind die Stimmen, die dies pau­

schal als unlauteren Wettbewerb verdammen, kaum mehr weit. All dies lenkt die Konsumenten noch dazu da­

von ab, daß insgesamt die Preisstreuung72 in diesem Bereich nur relativ gering und das Preisniveau in der Re-

70) Aus polit-6konomischer Perspektive ist in vielen Pällen deutlich das "politische Tauschgeschäft" zu erkennen, das hinter gewissen 
Bestimmungen steht. So etwa wenn die Fleischer das Recbt zugestanden bekommen, aucb bestimmte wanne Speilien zu verkaufen, 
dafür aber andererseits die Gastwirte das Recht des Gassenver kaufes zugestanden erhalten. 

71) So ist es etwa ein 'offenes Geheimnis", daß in der Gebührenordnung der Architekten die sog. 'Ausbauverhältnisse', die einen we­
sentlichen Faktor bei der Berechnung der Gebühren darstellen, böher angesetzt sind, als dies den tatsächlichen Baugegebenheiten 
entspriCht. Dies schlägt sich in überhöhten Gebühren nieder. 

72) Die Streuung der Preise um den Mittelwert könnte als Näherungsmaß für die Wettbewerosintensität herangezogen werden (vgl. 
dazu Walther 1978). 
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gel weit über dem des Auslands liegt. Ohne daß dies in jedem einzelnen Fall überprüft werden konnte, liegen 
etwa seitens der Arbeiterkammer Wien zahlreiche Untersuchungen vor, die das in Österreich höhere Preisni­
veau zumindest im Handel dokumentieren.73 

Für andere Bereiche des Gewerbes liegen dazu nur vereinzelte empirische Befunde vor. Dennoch kann davon 
ausgegangen werden, daß die durch die GewO geschaffenen Marktzutrittsbarrieren und die Verhaltensregulie­
rungen der GewO und verwandter Gesetze tendenziell das Ausmaß des Preiswettbewerbes reduzieren und das 
vorhandene Preisniveau erhöhen.?4 

Hierzu kommt ein indirekter Effekt von der Kostenseite. Überhöhte Preise müssen sich nicht notwendigerweise 
in überhöhten Gewinnen ausdrücken. Vielmehr kann eine vor Wettbewerb relativ geschützte Position dazu füh­
ren, daß bei "normalen" Gewinnen verdeckte IneffIzienzen in Form überhöhter Kosten auftreten, da die unter­
nehmerischen Anreize, möglichst kostengÜDStig ZU produzieren, nur gering sind. Diese Tendenz wird umso 
stärker ausgeprägt sein, je geringer die Intensität aktuellen und potentiellen Wettbewerbs in einem Sektor ist, 
aber auch, je eher die Unternehmen einer mark-up Preisbildung folgen, die letztendlich bei jedem Produk­
tionsniveau zu normalen Gewinnen führt .?!! 

Während im Licht dieser Diskussion MarktZlltrittsbeschränkungen tendenziell wettbewerbsreduzierend und 
preis erhöhend wirken, können von Preisrichtlinien - sofern sie transparent sind - auch wohlfahrtserhöhende Ef­
fekte ausgehen. Dies insofern, als sie einen positiven Beitrag zur Reduktion des Informations- und Unsicher­
heitsproblemes von Konsumenten leisten können. Preise für bestimmte Produkte oder Leistungen sind nicht 
immer frei verfügbar. Ihre Recherche erfordert Zeit und verursacht damit Suchkosten. In einer solchen, ver­
mutlich nicht untypischen Situa tion, kann ein Konsument möglicherweise Suchkosten sparen, wenn er darauf 
" vertrauen" kann, daß ein ausgewiesener Preis 3llgemeinen RichtLinien entspricht. 

Allerdings stellt sich hier sofort das Problem, wie die bestehenden Richtpreise zustandegekommen sind. Bei 
dieser Frage ist zwischen mehreren Verfahren zu unterscheiden. Im Gewerbebereich finden sich Preisbindun­
gen unterschiedlicher Qualität. Sofern es sich um administrativ fixierte Tarife (wie etwa bei den Taxis oder den 
Notaren) handelt, ist der kritische Punkt die G estalrung des Genehmigungsverfahrens. Cost-plus- Tarifsysteme, 
also die G ewährung eines bestimmten Aufschlages auf nachgewiesene Kosten sind mit dem Problem behaftet, 
daß die überwachende B ehörde stark von der Information der beaufsichtigten Unternehmen abhängig ist. 
Wenn möglich, sind in diesem Fall verschiedene Formen der Anreiz-Preisbildung vorzuziehen, die etwa zusätz­
lich zu den Kosten noch an Produktivitätsindikatoren gekoppelt sind. Wesentlich schwieriger zu kontrollieren 
sind etwa unverbindlich Richtpreise. Die einzige Möglichkeit in diesem Fall liegt in einer Aufwertung von ex 
post-Preiskontrollen in Form von verstärkter aktiver Wettbewerbsaufsicht. 

Zusammenfassend läßt sich also festhalten, daß die bestehenden Marktzutrittsbeschränkungen zumindest ten­
denziell die Preise erhöhen dürften. Dies entweder direkt oder indirekt über den Umweg erhöhter Kosten, weil 
Rationalisierungspotentiale nicht ausgeschöpft werden. Demgegenüber wiegt die I nformationsfu nk tion 
"stabilisierter" Preise vermutlich schwächer, vor allem, wenn die S chwierigkeiten, "kostenwahre" Richtpreise zu 
finden, in Rechnung gestellt werden. 

73) Vgl. etwa A K-Pressedienst :-Jr. 5. Innsbruck 17,2.1988 "AK-Tirol vergleicht Preise in  Tirol. Bayern und Südtirol; oder Kammer für 
Arbeiter und Angestellte Wien ( 1986) "Preisvergleich für Elektrogeräte", 

74) Einzelne Preis-Empfehlungen stehen immer wieder im Mittelpunkt der öffentlichen Kn tik. So etwa die ubl ichen 100 Schilling- Auf­
schlage von TaxIlenkern. die von Wien zum Flughaien Schwechat oder umgekehrt fahren. 

75) Bei einer PreisbIldung zu Grenzkosten wäre dies nur im Betnebsoptimum. bei minimalen Durchschnlltskosten. der Fall. 

III-113 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 11 Beilage H (gescanntes Original) 93 von 282

www.parlament.gv.at



- 79 -

5.1.2 Struktur-, Wachstums- und Innovationseffekte 

Wie die theoretischen Ausführungen in Teil II zeigten, sind Aussagen über die dynamischen Effekte von Regu­

lierungsmaßnahmen nur sehr vorsichtig ZU treffen und vor allem der Netto- Wohlfahrtseffekt der teilweisen 

trade-offs zwischen statischen und dynamischen Wirkungen schwer abzuschätzen. Entsprechend behutsame 

Argumentation ist also hinsichtlich dieser Fragestellung geboten. 

Es ist ein weitgehend sichtbarer Trend, daß entwickelte Volkswirtschaften zu einer zunehmenden Differenzie­

rung wirtschaftlicher Aktivitäten tendieren. Diese Tendenz ist in zweifacher Weise erkennbar: Einerseits flndet 

eine deutliche Ausdifferenzierung eigenständiger wirtschaftlicher Tätigkeiten statt. Dies könnte als Prozeß zu­

nehmender Arbeitsteilung charakterisiert werden. Diese Entwicklung geht jedoch in vielen Bereichen parallel 

mit einer horizontalen und vertikalen Integration und Konzentration von Tätigkeiten in einer organisatorischen 

Einheit. Die Auswirkungen von Regulierungen auf den Strukturwandel werden sich unter anderem daran zei­

gen, wieweit diese Prozesse gefördert oder aber behindert werden. 

Etwas weniger abstrakt ist zu fragen, in welchem Ausmaß durch das bestehende System von Regulierungen (a) 

die Ausdifferenzierung eigenständiger wirtschaftlicher Tätigkeiten (b) die Integration bestehender und neuer 

wirtschaftlicher Aktivitäten in neuen kreativen Kombinationen und (c) die Expansion bestehender Unterneh­

men in neue Tätigkeitsfelder tangiert wird. Die ersten beiden Aspekte berühren in erster Linie die Frage von 

Unternehmensneugründungen, während die letzte Frage vor allem die Expansionsmöglichkeiten von Unterneh­

men in komplementäre oder substitutive Tätigkeitsfelder adressiert. 

Vorweggenommen kann festgehalten werden, daß die österreichische Gewerbeordnung unter beiden Gesichts­

punkten relativ ungünstig abschneidet. Zunächst zum ersten Fragenkreis, den Untemehmensneugründungen. 

Die Vorschriften der GewO und der damit zusammenhängenden Bestimmungen lassen sich zwei Komplexen 

zuordnen. Erstens die allgemeinen und besonderen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um einen Gewer­

bebetrieb beginnen zu könne. Und zweitens die Bestimmungen des Betriebsanlagenrechtes, arbeitsrechtlicher 

und ähnlicher Vorschriften, die eingehalten werden müssen. 

Die GewO schreibt je nach der Art des Gewerbes unterschiedlich umfassende persönliche und fachliche Vor­

aussetzungen vor, die erfüllt sein müssen, um ein Gewerbe antreten zu können. Die allgemeinen Voraussetzun­

gen, wie etwa die Eigenberechtigung sowie die Konformität mit zivilrechtlichen oder gewerberechtlichen Be­

stimmungen dürften in der Regel keine wesentlichen Antrittshindernisse darstellen. Weniger eindeutig dürfte 

die Erfordernis der österreichischen Staatsbürgerschaft bzw. des Nachweises der formellen oder zumindest ma­

teriellen Reziprozität zu beurteilen sein. Vor allem aus allgemein politischen Gründen kann sie u.U. ein bedeu­

tendes, diskriminierendes Marktzutrittshindernis darstellen. 

Aus ökonomischer Perspektive kritischer zu beurteilen sind die besonderen Voraussetzungen zum Gewerbean­

tritt. Kurz wiederholt sind diese der (unterschiedlich ausgestaltete) Befähigungsnachweis für gebundene Ge­

werbe, die Meisterprüfung für Handwerke sowie der etwaige geforderte Befähigungsnachweis und die Zuver­

lässigkeit für konzessionierte Gewerbe. Diese Voraussetzungen können u.U. ein großes ökonomisches 

und/oder zeitliches Hindernis bilden, ein Gewerbe anzutreten.76 In jedem Fall wird durch die genannten Be-

76) Wieweit sie überhaupt aus ökonomischen Griinden gerechtfenigt sein können, wird in Teil VII unten diskuticn. 
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dingungen ein implizites Mindestalter zum Antritt eines Gewerbes normiert. In zahlreichen Fällen ist die Er­

bringung des geforderten Befähigungsnachweises auch mit nicht zu vernachlässigenden Kosten verbunden. 

Mit dazu bei tragen die M itwirkungsrechte der Kammern und der in der GewO eingeräumte diskretionäre 

S pielraum für die Verwaltung. Am Beispiel der Meisterprüfung sei dies näher illustriert. Verfahrensmäßig zu­

ständig für die Abhaltung von Meisterprüfungen (und auch Prüfungen für gebundene Gewerbe, deren Befähi­

gungsnachweis im Zeugnis über eine bestandene Prüfung zu erbringen ist, sowie für konzessionierte Gewerbe, 

bei denen der Befähigungsnachweis in der bestandenen Meisterprüfung besteht) sind bei den Landeskarnmern 

der gewerblichen Wirtschaft einzurichtende Prüfungsstellen ("Meisterprüfungsstellen") .  

Neben den Ausbildungskosten bis zur formellen Möglichkeit zu e iner Meisterprüfung antreten zu können 

(Lehr- und Gesellenj ahre) sind unmittelbare Kosten einer �1 eisterprüfung zu tragen77 sowie, und das ist noch 

viel bedeut ender, mittelbare Kosten, um überhaupt mit realistischen Chancen zu e iner Prüfung antreten zu 

können. Obwohl in diesem sensiblen Bereich kaum zuverlässige Statistiken verfügbar sind, dürfte es nach über­

einstimmenden Aussagen verschiedenster Gesprächspartner sehr schwer sein, eine Meisterprüfung ohne ent­

sprechenden Vorbereitungskurs - der etwa vom WIFI angeboten wird - zu bestehen. Eine regionale und perso­

nelle D iskriminierung kommt hier jedoch hinzu. Nur im B ereich Wien ist es derzeit möglich. diese Kurse neben 

einer beruflichen Tätigkeit zu besuchen. Da in den Bundesländern in der Regel nur Blockkurse angeboten wer­

den, ist es für B ewerber zumeist erforderlich. sich für die Kursdauer (ohne Lohn) freistellen zu lassen. Daß in 

diesem Fall Nachfahren von H andwerksmeistern, denen dies wesentlich leichter fallen dürfte, bedeutende Vor­

teile aufweisen, liegt auf der Hand. Die Notwendigkeit und derzeitige Gestaltung der Meisterprüfung kann also 

zu erheblichen D iskriminierungen führen. 

D <L.ll kommt e ine im wesentlichen und urchschaubare diskretionäre Einflußmöglichkeit  seit ens der Prüfungs­
kommission. Nach übereinstimmenden Auskünften bestehen Tendenzen, in "überlaufenen" Gewerben, wie etwa 

den Friseuren, extrem schwierige Prüfungen abzuhalten (und so die Zahl der neuen Meister/Meisterinnen 

möglichst gering zu halten) , während in anderen, im "Aussterben" begriffenen Sparten Kandidaten geradezu 

durch die Meisterprüfung "getragen" werden.78 Ohne diesen Zahlen zu große Bedeutung beimessen zu wollen, 

ist es doch interessant, die Meisterprüfungsstatistik anzusehen: Auffällig ist, daß der Anteil der nicht bestande­

nen Prüfungen in den letzten Jahrzehnten von 21 Prozent im Jahr 1960 auf über 41 Prozent im Jahr 1987 rapide 

zugenommen hat. Hierbei bestehen jedoch signiflkante Differenzen zwischen einzelnen Handwerken.79 

Beruhen diese unterschiedlichen Handhabungsweisen auf der Mitwirkung der Kammern innerhalb der Vollzie­

hung der GewO, so lassen sich anderen Differenzen, die die Schwierigkeit der NeugrÜDdung eines Betriebes 

maßgeblich standortabhängig beeinflussen, auf den in der GewO der öffentlichen Verwaltung eingeräumten 

diskretionäTen S pielraum zurückführen. Beispielsweise bestehen verschiedene Nachsichtsmöglichkeiten von 

den formalen Erfordernissen oder eröffnet sich hinsichtlich der B estimmungen des Betriebsanlagenrechtes ein 

weiter Spielraum. D ie aus zahlreichen Gesprächen gewonnenen Hinweise deuten darauf hin, daß in der Hand­

h a b u n g  d i e s e r  B e s t i m m u n g e n  s t a r k e  r e g i o n a l e  D i ffe r e n z e n  a u ft r e t e n ,  g e w i s s e r m a ß e n  e i n  

" Ansiedlungswettbewerb" stattflndet.80 Nun kann diese Handhabung natürlich als eine sinnvolle Art regionalen 

77) DIese können je nach angestrebtem Gewerbe bis zu einigen 10.000 Schilling betragen. 

78) G e radezu symptomatisch hIerzu die Aussage eines Prüfers, daß ihm hautig folgende Szene widerfahre: Bei Sch9.ierigkeiten von prü· 
fungskandidaten drange der Kommissionsvorsitzende darauf, die Fragen zu beenden, da dieser Kandidat unbedingt die Prüfung be· 

stehen müsse .  

79) VgJ. Bu ndeskammer der gewe rblichen Wirtschaft (1988): Meislerprüfungsstaustik (Stichtag 31. 12. 1987). 
80) So scheint  es i n  Wien, mit eIner relativ dynamischen Enrwicklu n g  von Gewerbebetneben. bedeutend große re Schwierigkellen zu be· 

reiten, einen Gewe rbebetrieb zu eröffnen, als I n  gewissen Gebieten 0:iederosterreichs, in denen dIe Gewerbebehor den ·zu großer 
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Wettbewerbs interpretiert werden; es ist jedoch auch deutlich der negative Aspekt zu sehen, daß auf diese 
Weise ziemliche Differenzen in der Rechtshandhabung geschaffen werden. Auffällig, wenngleich nicht im 

strengen empirischen Sinn schlüssig, ist weiters die Tatsache, daß der als "liberaler" bekannte Westen Öster­
reichs in vielerlei Hinsicht auf eine dynamischere wirtschaftliche Entwicklung zurückblicken kann, als der als 
"konservativer" bekannte Osten Österreichs. 

Worauf diese Ausführungen insgesamt hinweisen, sind folgende Probleme: Nicht nur schaffen die formellen 
Erfordernisse, einen Gewerbebetrieb eröffnen zu wollen, teilweise beträchtlich Marktzutrittshindernisse, diese 
werden durch dies spezifIsche Ausgestaltung der Verfahren mit einem sehr stark diskretionären sowie standes­
politischen Element versehen, das zu starken regionalen aber auch persönlichen Diskriminierungen beiträgt. 
Alles in allem gehen dadurch mit großer Wahrscheinlichkeit negative Anreize auf die Neugründungsdynamik 
und damit den Strukturwandel aus. 

Sowohl der Aspekt der Neugründung von Betrieben als auch der der Expansion bestehender Betriebe in neue 
Aufgabenbereiche sind von der sehr detaillierten Abgrenzung von Gewerben in der GewO betroffen. Je eng­
maschiger diese Gewerbe abgegrenzt sind, desto höher ist logischerweise die Wahrscheinlichkeit, daß mit einer 

neuen wirtschaftlichen Idee (sei es nun eine angestrebte Betriebsneugründung oder eine Produktdifferenzie­
rung eines bestehenden Betriebes), ein "angestammter" Bereich eines Gewerbes tangiert wird. Die Festlegung 
der äußerst hohen Zahl von über 220 Gewerben kann somit als bedeutendes Hindernis einer flexiblen Entwick­
lung der betrieblichen Strukturen an neue wirtschaftliche Erfordernisse angesehen werden. Zwar wurden in der 
letzten umfassenden Gewerberechtsreform im Jahr 1973 zahlreiche Bestimmungen in das Gesetz aufgenommen 
mit der Intention, die gewerbliche Mobilität zu fördern, doch dürfte diese Maßnahme letztendlich nur in ver­
stärktem Ausmaß dazu beigetragen haben, daß der gewerbliche Wirtschaftsbereich "verwaltet" wird. 

Welche Probleme bei einer Anpassung an ein modemes Leistungsbild auftreten können, kann plastisch anband 
des Gewerbes des Büromaschinenhandels illustriert werden. Im Rahmen der gewerblichen Nebenrechte steht 
diesen Gewerbetreibende auch das Recht zu, einfache Wartungsarbeiten, aber keine Reparaturarbeiten, wahr­
zunehmen. D ies bedeutet, daß etwa Ersatzteile an einem Kopiergerät ausgetauscht werden können, aber nach 
Gewerberecht z.B. keine durchgebrannte Sicherung gewechselt werden dürfte. Dier Möglichkeit, einen ent­
sprechenden Nebenbetrieb zu gründen, scheint eine ungerechtfertigte Hürde gegen eine sinnvolle Erweiterung 
des Leistungsspektrums dieses Gewerbes zu sein. 

Weiters wird etwa die Entscheidung, ob in einem bestimmten Fall ein wirtschaftlicher und fachlicher Zusam­
menhang eines Nebenbetriebes zu einem Hauptbetrieb besteht, von Fall zu Fall und auf der Grundlage äußerst 
unklarer Rechtsbegriffe (unter Mitwirkung der Interessenvertretungen) getroffen.81 Abgesehen davon, daß of­
fensichtlich kaum Gewerbetreibende von diesen Möglichkeiten, in benachbarte Bereich zu diversifIzieren, in­
formiert sein dürften, sind diese Möglichkeiten bisher auf nur geringe Resonanz seitens der Wirtschaftstreiben­
den gestoßen.52 Aufgrund mangelnder Statistiken ist weiters nicht feststellbar, wieweit etwa Gewerbetreibende 
vom Recht Gebrauch gemacht haben, eine Gewerbeberechtigung auch für einen verwandten Bereich zu erlan­
gen. 

Toleranz· bereit sind. 
81) Vgl. etwa Kupka (1980, S. 205 ff.) für eine Zusammenstellung der entsprechenden Entscheidungen bis zu diesem Zeirpunkt. 
82) Nach Auskunft der Wiener Handelskammer bewegt sich die Zahl der Nebenbetriebsberechtigungen in Wien derzeit bei etwa 300, 

was bedeutet. daß in den vergangenen 15 Jahren nur rund 0,4 Prozent der Betriebe deranige Genehmigungen erfolgreich erworben 
haben. Die Abweisungsquote lag bisher bei etwa 25 Prozent der Ansuchen. 

• 

• 
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In diesem Zusammenhang scheint es nicht unwichtig, auf einige "psychologische" Auswirkungen des bestehen­
den Gewerberechtes hinzuweisen. Es kann durchaus davon ausgegangen werden. daß die bestehenden engen 
Regeln tendenziell unternehmerische Aktivitäten im vorneherein reduzieren. Ein Teilaspekt hievon ist die be­
reits angeschnittenen mangelnde Information über die bestehenden gewerberechtlichen Möglichkeiten. was an­
gesichts der Komplexität und Unüberschaubarkeit der relevanten Bestimmungen auch nicht verwundert.B3 Ein 

zweiter Teilaspekt sind die nicht unerheblichen administrativen Hürden, die überwunden werden müssen, um 

innovative Leistungsspektren anzubieten. 

5.1.3 Qualitätseffekte 

Im Zentrum der Argumentation für Befähigungsnachweise oder andere Marktzutrittsbeschränkungen steht im­
mer wieder der Aspekt der Sicherung der Qualität der angebotenen Leistung. Da sehr häufig Konsumenten mit 

Gewerbetreibenden nur selten in Geschäftbeziehungen treten (und daher nicht unbedingt auf persönliche Er­

fahrungen zurückgreifen können) und weiters die Qualität des angebotenen Produktes oder der erbrachten 
Leistung oft nicht unmittelbar ersichtlich ist,84 verdient dieses Argument sorgfältige Evaluation. 

Der Begriff "Qualität" eines Gutes oder einer erbrachten Leistung ist relativ schwer zu operationalisieren. Aus 
der Sicht des Konsumenten ist sie auch nicht das alleinige Entscheidungskriterium; vielmehr geht es immer um 
das Finden eines optimalen Verhältnisses zwischen Preis und Qualität eines Produktes oder einer Leistung. 
Aus den theoretischen Überlegungen des Teiles II lassen sich folgende grundlegende S chlußfolgerungen 
erkennen: Während die Wirkungen einzelner Regulierungen, und hier vor allem von Preisregulierungen, auf 
die Produktqualität nicht eindeutig sind und sowohl positiv als auch negativ sein können, führen kumulierte Re­
gulierungen, also etwa des Marktzutrittes und gleichzeitig der Preise, wie sie häufig im österreichischen Gewer­
be zu fmden sind, tendenziell zu Verzerrungen bzw. Verschlechterungen des Preis-Leistungs-Verhältnisses und 

daher zu Wohlfahrtsverlusten. 

Es ist jedoch sinnvoll, zwei Kategorien von Leistungen zu unterscheiden, nämlich solche, die bei unsachgemä­
ßer Erbringung zu G efahren für die Nachfrager oder auch Dritte führen können (im ökonomischen Sinne 

" negative Externalitäten" aufweisen) und Gütern und Leistungen. bei denen diese Gefahr in der Regel nicht ge­

geben ist. In die erste Kategorie würden etwa Gas- oder Ele ktroinstallationen oder Sprengmeisterarbeiten 
fallen; typische Leistungen der zweiten Kategorie wären etwa Tischlerarbeiten oder S chuhreparaturarbeiten. 

Von größerer Tragweite und auch komplexer wirtschaftspolitisch in den Griff zu bekommen, ist das Qualitäts­
problem im ersten Fall. Im wesentlichen geht es darum, die potentiellen negativen Externalitäten durch geeig­
nete Ma ßnahmen zu vermeiden. In diesem Fall stellen Mindeststandards ein wirksames Instrument dar. Das 
wirtschaftspolitische Problem ist allerdings, wie hoch diese festgelegt, und wie sie verfahrenstechnisch ausge­
staltet sein sollen. Ein Befähigungsnachweis kann hier ein geeignetes Mittel darstellen, um die erforderlichen 
Kenntnisse eines Gewerbetreibenden zu überprüfen. Damit kann jedoch nicht sichergestellt werden, daß Ar­
beiten auch tatsächlich entsprechend sachgemäß ausgeführt werden.83 Oder, was noch wichtiger ist, einst er-

83) Aus einigen Interviews mit l:nternehmern. die entweder einen bestehenden Betrieb erweitert. oder ein Unternehmen neu gegrün 
det haben. war sehr deutliCh zu entnehmen. daß die Infonnations- und Beratungsdienste der Kammern nur äußerst begrenzt in der 
Lage waren, die vorhandenen InfonnationsdefLZite zu beseitigen. Weiters wird berichtet. daß sich Gewerbetreibende laufend unter 
Berufung auf Bestimmungen aus dem Jahr 1934, die längst aufgehoben sind, über die Gründung eines ähnlichen Betnebes in ihrer 
Nähe beschweren. 

84) Häufig werden Güter, auf die dies zutrifft. als "Erfahrungsgiiter" bezeichnet. 

85) So kann etwa ein Gewerbetreibender nicht laufend seine Beschäftigten kontrollieren. 
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worbene KennUlisse können in einer sich immer rascher wandelnden wirtschaftlichen Umwelt !lchnell veralten. 
Die laufende Erweiterung des Wissens, die Adaptierung an neue Standards ist aber in der GewO in ihrer der­
zeitigen Form nur bei neu ein Gewerbe antretenden Personen gegeben, nicht aber bei bereits etablierten Ge­
werbetreibenden. Für die Lösung des hier diskutierten Qualitätsproblems ist daher die Lösung eines Befähi­
gungsnachweises nur begrenzt geeignet, das entsprechende Ziel zu erreichen. 

Während es in den soeben skizzierten Fällen wichtig ist, ein Mindestniveau der erbrachten Leistungen zu si­
chern, ist es aus wohlfahrtsökonomischen Gesichtspunkten im zweiten Fall günstiger, eine breite Streuung un­
terschiedlicher Preis-Leistungs-VerhälUlisse zuzulassen und die Auswahl den Konsumenten treffen zu lassen.86 
D as bestehende kombinierte System von Marktzutrittsregulierungen (Befähigungsnachweis) und verschiedenen 
Verhaltensregulierungen tendiert nun gerade dazu, das angebotene Qualitätsspektrum einzuengen und mögli­
cherweise ein aus wohlfahrtsökonomischer Sicht "zu hohes" und "zu teuer" erkauftes Qualitätsniveau zu stabili­
sIeren. 

Andererseits ist ein Regulierungssystem vorstellbar, das gleichzeitig die erforderliche Differenzierung und ein 
entsprechendes Niveau sichert, wobei vor allem Maßnahmen zur Förderung des Reputationswettbewerbes er­

griffen werden sollten. Vorstellbar wäre etwa folgende Lösung: Schaffung der Möglichkeit, diese Gewerbe auch 
ohne formellen Befähigungsnachweis antreten zu können bei gleichzeitigem Angebot entsprechender Ausbil­
dungsmöglichkeiten. Ablegung der entsprechenden Prüfungen auf freiwilliger Basis, wobei diese Prüfung aller­
dings Voraussetzung zur Führung eines anerkannten Qualitätssiegels ist. Dadurch würde sich eine für den Kon­
sumenten sichtbare Differenzierung der formellen QualifIkation von Gewerbetreibenden ergeben. Weiters 
müssten die Haftungsbestimmungen für den Fall unsachgemäßer Leistungen verschärft und gleichzeitig der 
Zugang der Konsumenten zum Recht verbessert werden. Wieweit Nachfrager dann die Leistungen zertiflzierter 
Gewerbetreibender in Anspurch nehmen, könnte dem Wirken der Marktkräfte überlassen werden. Aus ökono­
mischer Sicht ist dieser Regulierungssystem wesentlich "durchlässiger" für neue Unternehmensgründungen und 
könnte zugleich die notwendige Differenzierung für die Nachfrager leisten. 

5.1.4 Exkurs: Internationalisierung und Gewerbeordnung 

Im Zuge der Diskussion des Verhältnisses Österreichs zur EG stellt sich die Frage, wieweit von einer wie im­
mer gearteten Annäherung die Bestimmungen der österreichischen GewO betroffen wären. Beim derzeitigen 
Stand der europäischen Diskussion läßt sich diese Frage relativ einfach beantworten. Die wesentliche Bestim­
mung auf europäischer Ebene ist die Einführung der generellen Niederlassungsfreiheit. Damit ergeben sich 
aber zunächst keine direkten Erfordernisse, das österreichische Gewerberecht einer übergeordneten internatio­
nalen Norm (die derzeit ohnehin nicht besteht) anzupassen. Es wäre durchaus vorstellbar, daß Österreich aus­
ländischen Gewerbetreibenden, die in ihrem Heimatland eine entsprechende Gewerbeberechtigung aufweisen, 
die Möglichkeit der Ausübung dieser Tätigkeit auch in Österreich einräumt und gleichzeitig die GewO für In­
länder aufrechterhält. 

86) Als Beispiel. in dem diese Tendenz sichtbar wurde, sei etwa der Möbelmarkt eIWähDt. Sowohl das Auf1commen der "da-it- yourselt"­
Märkte als auch der Billiganbieter von Möbeln hat das Preis-Leistungsspektrum gegenüber den traditionellen. etwa vom Tischler ge­
fertigten Möbeln, wesentlich aufgefächert und damit stärker differenzierte Marktsegmente geschaffen. Für erfinderische etablierte 
Produzenten war es jedoch möglich, in bestimmte (höherwcrtige) Teilsegmente des Marktes einzudringen und sich hier eine Reputa­
tion und einen Standort zu sichern. Wie der immense Zustrom zu den neuen Anbietem zeigt, können diese offensichtlich einen we­
sentlichen Teil der Bedürfnisse der Konsumenten erfüllen. 
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Diese Situation kann jedoch zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen österreichischer Gewerbetreibender füh­

ren, wenn berücksichtigt wird, daß die Bestimmungen zur Erlangung einer Gewerbeberechtigung in den mei­
sten europäischen Staaten weniger restriktiv sind, als in Österreich. Somit kann sich ein indirekter Druck zu An­
passungen ergeben.87 Nach dem bisher gesagten sollte jedoch klar sein, daß die Notwendigkeit einer generel­
len Reformulierung der GewO bereits aus einer Analyse der österreichischen Situation allein begründbar ist. 
Die Tatsache, daß von internationaler Seite kein besonders dringlicher Anpassungsdruck besteht, sollte als 
Chance gewertet werden, in entsprechend besonnener Atmosphäre über sinnvolle Reformen nachzudenken. 

5.2 Freie Bernfe 

Im Vergleich zur G ewO und den daran anschließenden Nebengesetzen sind die freien Berufe neben hohen 
Marktzutrittserfordernissen durch ein wesentlich höheres Ausmaß an Regulierungen des unternehmerischen 
Verhaltens gekennzeichnet.8S Während sich eine Vielzahl der soeben angestellten S chlußfolgerungen bezüg­
lich der Gewerbeordnung analog auf die freien Berufe übertragen läßt, ergeben sich bei diesen Berufsgruppen 

doch einige Besonderheiten. 

Die wesentliche Legitimation für das differenzierte System von Regulierungen ist in der Sicherung der Qualität 
der angebotenen Leistung und der Reduktion der Unsicherheit der Konsumenten begründet. In einer sorgfälti­
gen Analyse stellen sich jedoch kaum haltbare Argumente heraus, den bestehenden Status quo von Regulierun­
gen unverändert aufrechtzuerhalten. Wie im Gewerbebereich kann auch für die freien Berufe festgehalten wer­
den, daß institutionelle Rahmenbedingungen, die weniger auf restriktive Marktzutrittsschranken als auf die 
Herausbildung einer qualifIzierten Reputation aufbauen, aus ökonomischer Sicht überlegen sind. 

Ehe auf mögliche alternative Formen der Qualitätssicherung bei den freien Berufen eingegangen werden soll, 
scheint es sinnvoll, die vorftndbaren Regulierungen einer Überprüfung zu unterziehen. In allen freien Berufs­

gruppen sind lange Ausbildungs- und Praxiszeiten erforderlich, bevor eine e inschlägige B efähigung erlangt 
werden kann. Als weitere Besonderheit gilt hierbei, daß es im wesentlichen die Kammern (die vornehmlich die 
etablierten Berufsangehörigen vertreten) sind, die die Anzahl neuer Berufszugänger steuern. Sie können dabei 
auf direkte und auf indirekte Mechanismen zurückgreifen. Eine direkte Form der Beschränkung des Angebotes 
besteht etwa in der Prüfungsgestaltung aber auch in der Beeinflussung der formalen Voraussetzungen, um 

überhaupt zu dieser Prüfung antreten zu können.8g Weiters haben die meisten der freien B erufsgruppen in 
Österreich erfolgreich versucht, Berufe, die nur einfacheren Antrittsvoraussetzungen unterlagen, die aber eine 
gewisse Substitutionskonkurrenz bildeten, überhaupt aus der wirtschaftlichen Landschaft zu eliminieren. Dar­
unter fallen etwa die gewerblichen Berufsgruppen, die ähnliche Leistungen erbringen konnten, wie die Wirt­
schaftstreuhänder (z.B.  Helfer in Steuersachen, vereidigte Buchprüfer, Steuer- oder Devisenberater ttc.) aber 

87) Der tatsächliche Effekt läßt sich jedoch schwer quantitativ abschätzen. Innerhalb der EG-Staaten hat sich Vo"dhrend der letzte n 15 
Jahre nur eine äußerst geringe grenzüberschre itende Diffusion von Gewerbe t reibenden abgezeichne t .  I n sgesamt haben Sich bei­
spielsweise nur 6.000 ausländischen Gewerbetreibende in der BRD angesliedelt. was auf keine nennenswerte Kon k u rrenz durch aus­
ländische Gewerbetreibende hindeutet. 

88) Dabei handelt es sich allerdings um kein rein österreiChisches Phänomen. In einer Cntersuchung der OECD ( 1985) .... i rd ersichtlich, 

daß ähnliche Praktiken der �arktzutritts- und Verhaltensregulierung in den meisten westlichen Industriestaaten testehen. So fin­
den sich ähnliche Vorschriften bezüglich des Marktzutritts, des erlaubten Ausmaßes an Werbung, der Gebuhre n  oder der erlaubten 
Gesellscha ftsform. In der erwahnten Studie wird die Sinnhaftigkeit dieser Regel ungen weitgehend in Frage gestellt .  

89) Vgl. etwa das Beispiel der Wirtschaftstreuhänder, denen es gelungen zu sein scheint. betde Strategien erlolgretch anzuwenden. So 
gibt es Hi nweise, daß die Prüfungen zusehends schwieriger werden; andererseits ist es gelungen. die Aniorderungen bemichtlich 
hinaufzusetzen, indem ab 1991 ein einschlägiges Studium Voraussetzung für die Berufsanwarterschaft darste llt. 
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auch vergleichbare Berufsberechtigungen zu den Rechtsanwälten. Aufgrund des langen zeitlichen Vorlaufes, 
bis potentielle Berufsanwärter tatsächlich in den Berufsstand eintreten können, bestehen eine Vielzahl von 
Möglichkeiten. die Angebotsseite indirekt zu beeinflussen (vgl. auch Szopo, 1986, S. 53 f.) .  Unter diese Katego­
rie von Maßnahmen fällt etwa Öffentlichkeitsarbeit, um potentielle Studienanfänger von einer entsprechenden 
Berufswahl abzuhalten.90 

Die bestehenden Gebührenordnungen wurden bereits einer detaillierten Analyse unterzogen. Auch für die frei­
en Berufe gilt, was etwa innerhalb der Gewerbeordnung diagnostiziert wurde: Die festgelegten Richtwerte sind 
ein probates Mittel, um Preisdifferenzierung zu erleichtern.91 Soweit internationale empirische Untersuchun­
gen vorliegen. wird dies weitgehend bestätigt: Studien in den USA haben etwa gezeigt, daß Marktzutrittsbe­
schränkungen tendenziell zu höheren Preisen führen; weiters ist deutlich erkennbar, daß die Löhne und Hono­
rare dort wesentlich höher sind, wo die Vergabe von Berufsberechtigungen von Standesorganisationen (anstelle 
von staatlichen Stellen) vorgenommen wird (vgl. OECD, 1985). Trotz dieser empirischen Resultate ist es 
schwierig, festzustellen. auf welcher Höhe ein stärker kompetitives Preisniveau liegen würde. 

Ein wesentliches Instrument, Konsumenten über das angebotene Leistungspektrum zu informieren. wird 
schließlich durch das weitverbreitete Werbeverbot ausgeschaltet. Die Argumentation. daß in den freien Beru­
fen eben ein Qualitätswettbewerb anstelle eines Preiswettbewerbes treten solle, ist nur begrenzt haltbar. Selbst 
die Beurteilung, welche Leistungsqualität, und vor allem: welches Leistungsspektrum, angeboten wird, bedarf 
zumindest minimaler Information.9:Z An die Stelle eines gewissen Wettbewerbes durch Werbung tritt in diesen 
Fällen die informelle Reputation. So zeigen Untersuchungen recht eindeutig, daß als erste Informationsquelle 
über die Leistungen von freien Berufen vor allem persönliche Empfehlungen von Freunden oder Bekannten 
treten (vgl. etwa Köhler, 1988). Da mit großer Wahrscheinlichkeit dieser Reputationsmechanismus erhebliche 
Schwächen zeigt, wäre eine Aufhebung des generellen Werbeverbotes eine dringend zu lösende Aufgabe.93 

Schließlich sei noch kurz ein letzter Punkt erwähnt. Gerade im hier relevanten Dienstleistungsbereich zeichnen 
sich auf internationaler Ebene gravierende Veränderungen ab. Hier ist einerseits an die EG-Diskussionen zu 
denken, aber andererseits viel mehr an die Bestrebungen, im Rahmen der derzeit laufenden GATT­
Verhandlungen auch den Handel mit Dienstleistungen weitgehend zu liberalisieren.94 

90) In letzter Zeit war die Medienarbeit der hier ausgeklammerten Ärzte recht deutlich. Angesichts der in weiten Gegenden bestehen­
den drastischen Unterversorgung mit medizinischen Leistungen das Phantom der "Ärzteschwemme" zu beschwören zeigt ohne viele 
weitere Kommentare die Logik von Interessenvertretungen. 

91) Bei den Berufsgruppen, deren Gebührenordnungen keine rlXgebühren, sondern nur Richtwerte vorsehen, wie erwa den Wirtschafts­
treuhändern, ist der Einfluß marktlicher Faktoren auf den Preis tendenziell stärker, als bei den Berufsgruppen, die fIXe Tarife vorse­
hen. 

92) Ein einfaches Beispiel möge dies illustrieren. Das Branchenverzeichnis des Telefonbuches enthält in der Regel zu den Firmenbe­
zeichnungen zumindest minimale Informationen überspezifische Leistungen, die von den entsprechenden Firmen angeboten werden 
und ermöglicht somit eine erste Orientierung für den Nachfrager. Nur die freien Berufe "glänzen· durch simple Eintragungen des 
Namens und der Adresse der jeweiligen Bcfugnistriiger. 

93) Es sind Regelungen denkbar, die faire von unfairer Werbung zu unterscheiden helfen. Tatsächlich würden vermutlich die Bestim­
munge:l gegen unlautere Werbung völlig ausreichen, um dies sicherzustellen. Sollte sich herausstellen, daß dies nicht genügend grei­
fende Bestimmungen sind, könnte sinnvollerweise zwischen "Informationswerbung" (der Weitergabe von sachlichen Informationen 
über Qualifikation, Erfahrungen usw.) unterschieden werden von ·Attraktionswerbung", die nur darauf ausgerichtet ist, Kunden 
mittels fälschlicher Werbung anzulocken. Gegen die erstere Form der Werbung lassen sich schwerlich gewichtige Argumente anfüh­
ren. 

94) Besonders gravierende Auswirlkungen hätte in diesem Bereich die Einführung der Vorzugsklauseln des GATT auch im Dienstlei­
stungsbereich, da auf diese Art und Weise Dienstleistungsunternehmen aus der Dritten Welt bedeutende Konkurrenzvorteile ge­
genüber etablierten Unternehmen aus Industrieländern erhalten würden. 

• 

• 
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Nach dem derzeitigen Diskussionsstand innerhalb der EG würde eine wirtschaftliche Integration zumindest di­
rekt keinen Zwang zur Liberalisierung der bestehenden Bestimmungen schaffen. Nach der Richtlinienliberali­
sierung würde die einzige nicht haltbare Marktzugangsbeschränkung die österreichische S taatsbürgerschaft 
darstellen. Bei allen weiteren M arktzugangsregeln ist für die entsprechenden Staaten (neben der geford erten 
Sprachkenntnis) eine Wahlmöglichkeit zwischen einer Ergänzungsprüfung und bestimmten Praxiserforde rnis­
sen vorgesehen, sodaß aus einer Integrationsbestrebung in die EG keine unmittelbare Anpassungserfordernis 
resultieren würde. 

Aus derzeitiger Sicht würde eine Öffnung der Grenzen für den Handel mit Dienstleistungen grö ßere Probleme 
mit sich bringen. Dies trifft jedoch nicht alle freien Berufsgruppen in gleichem Ausmaß. In erster Linie wären 
davon Ingenieur- und Architektenbüros betroffen, jedoch nur in geringerem Ausmaß Rechtsanwälte oder Wirt­
schaftstreuhänder, da in diesen Fällen der staatliche Sektor, für den diese Berufsgruppen ja teilweise tätig wer­
den, eine schützende Funktion ausübt, indem beispielsweise ein Klient selbst bei einer Liberalisierung des Han­
dels mit Dienstleistungen sich vor Gericht nicht durch einen Advokaten aus Italien vertreten lassen könnte. 

5.3 Ausweicheffekte in die Schattenwinschaft 

Ist einmal eine G ewO der österreichischen Art kodiflziert, ist das logische Pendant zum "befugten Gewerbe­
treibenden" der "Pfuscher". In verschiedenen Untersuchungen wurden bisher wesentliche Bestimmungsfaktoren 
für die Schattenwirtschaft untersucht. Häufig werden die Belastung der "formellen Wirtschaft" durch Steuern 
oder deren Lobnnebenkosten als wesentliche Determinanten des Umfanges der Schattenwirtschaft ageführt. 
Kaum nachgegangen wurde u.E. bisher der Bedeutung der Regulierungen der Gewerbe und der freien Profes­
sionen in Österreich. 

Das Ausmaß des "Pfuschertums" in Österreich läßt sich schwer abschätzen. In dieser Studie konnten daher 
auch keine empirisch exakten Befund erhoben werden. Dennoch konnten zahlreiche Hinweise gesammelt wer­
den, daß die bestehenden Regulierungen mit ein wichtiger Bestimmungsfaktor für das Ausmaß der Schatten­
wirtschaft sind. 

Innerhalb der freien Berufe etwa wurden über die vergangenen Jahre hinweg immer mehr Berufsgruppen, die 
in gewissem Ausmaß substitutierbare Leistungen anboten, abgeschafft.95 In vielen Fällen wären diese " Para­
Professionals" aber in der Lage, gleichwertige Leistungen auf Teilgebieten zu erbringen, ohne aber der entspre­
chenden Gebührenordnung und Kammerdisziplin zu unterliegen - was ja nicht zuletzt der tatsächliche Grund 
ihrer Ausmerzung gewesen sein dürfte. Aus der Sicht des Nachfragers ist daher die Abschaffung dieser Berufs­
gruppen mit einem Wohlfahrtsverlust verbunden, da manche Nachfrager zu den regulierten Preisen diese Leis­
tungen nicht mehr nachfragen. Ein Teil des "Pfuschertums" besteht einfach darin, dieses Marktsegment zumin­
dest teilweise abzudecken. 

Ähnliche Effekte, wie die hier genannten, lie ßen sich auch für andere Bereiche fmden. Zum Teil werden 
"Pfuscher" mi[ Wissen und Tolerierung der Gewerbetreibenden tätig, ja beziehen häufig sogar Material von 
diesen, womit sie zumindest einen Teil der Erlöse dieses Marktes " internalisieren" . 

95) Wie etwa die Helfer in Steuer.;achen für die Winschaftstreuhänder. 
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Ein zweiter Grund für das Phänomen der "Pfuscher" dürfte eben auch darin liegen, daß die Erwerbung der for­
mellen Gewerbeberechtigung in vielen Fällen tatsächlich eine hohe zeitliche und kostenmäßige Hürde darstellt. 
In einem bestimmten Beruf Ausgebildete oder auch nur erfinderische Personen nehmen daher eher das Risiko 
auf sich, illegal zu "pfuschen", als die entsprechenden Ausbildungs- und Behördenwege zu erledigen. 

Eine Erleichterung vor allem der Marktzutrittsregulierungen in gewerbliche Tätigkeiten hätte vermutlich zwei 

Effekte: Einen direkten "Hereinholeffekt", indem fachlich qualifIzierte auch formell gewerblich tätig werden 

könnten und einen indirekten "Hereinholeffekt" der sich aus dem resultierenden breiteren Preis­
Leistungsspektrum und einem möglicherweise generell niedrigeren Preisniveau ergeben würde. 

5.4 Regulierungen und Einkommensvertei/ung 

Ein immer wieder diskutiertes Argument sind die Verteilungswirkungen von Regulierungen. So wichtig diese 
Frage ist, so schwierig ist es, eindeutige empirische Befunde für diese Frage zu finden. Dies beruht einerseits 
auf der besonders in Österreich recht mageren Datensituation hinsichtlich der Einkommensverteilung, ande­
rerseits aber auch auf methodischen Schwierigkeiten. Wie so häufig in der Regulierungsdebatte ist es schwierig, 
den Referenzstandard, in diesem Fall Einkommen unter kompetitiven Verhältnissen, zu bestimmen. Allein aus 
bestehenden Einkommensdifferenzen zwischen Berufsgruppen kann noch nicht auf die Wirkungen von Regu­
lierungen geschlossen werden. 

Selbst angesichts dieser methodischen Schwierigkeiten ist es doch einerseits theoretisch plausibel, und anderer­
seits aus den wenigen statistischen Daten erahnbar, daß Marktzutritts- und Verhaltensregulierungen, die zu­
mindest tendenziell die Wettbewerbsintensität in einem Sektor reduzieren, die Einkommensverteilung zugun­
sten dieser derart "geschützten" Sektoren und Berufsgruppen verzerren.96 Dabei ist jedoch zwischen zwei Ef­
fekten zu unterscheiden. Ein System von Regulierungen mag durchaus in der Lage zu sein, kollektiv höhere 
Einkommen zu sichern. Daraus läßt sich jedoch nicht analog ableiten, daß eine Beseitigung dieser Regulierun­
gen zu einer "gleicheren" oder "gerechteren" Einkommensverteilung führen würde. Denn die Streuung der Ein­
kommen kann bei einer Aufhebung von Regulierungen wesentlich größer werden und die Erfahrungen aus 
dem Ausland zeigen doch weitgehend, daß dieser Effekt in der Regel eintritt. Im Rahmen dieser Forschungs­
arbeit konnte dem Verteilungsargument nur begrenzt nachgegangen werden. Angesichts der schwachen empiri­
schen Evidenz kann derzeit nur darauf hingewiesen werden, daß gerade dieser Punkt in der Zukunft verstärk­
tes Forschungsinteresse verdient. 

5.5 Regulierungen als System 

Regulierungen eines Wirtschaftssektors treten in der Regel nicht isoliert, sondern kombiniert auf. Dahinter 
steckt eine gewisse Logik von regulierenden Eingriffen. So impliziert etwa eine ReguEerung des Marktzutrittes 
häufig auch eine Regulierung der Preise, da die Gefahr besteht, daß die etablierten Unternehmen ihre Markt­
position in Form überhöhter Preise ausnützen. Sind aber Marktzutritt und Preise reduziert, können Unterneh­
men auf andere Wettbewerbsparameter, wie etwa die "Qualität" der angebotenen Güter und Leistungen oder 

96) Vgl. etwa Walte�kirt:hen (1983) oder Franz (1988). 
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die damit verbundenen Nebenleisrungen "ausweichen". Um zu verhindern, daß Unternehmen auf diese Art und 

Weise durch nicht beobachtbare geringere Qualität höhere als kompetitive Erträge erzielen, können weitere 

Regulierungen des unternehmerischen Verhaltens eingeführt werden. Auf diese Weise induziert eine Regulie­

rung weitere Regulierungsmaßnahmen. 

Neben diesem Aspekt der gegenseitigen Bedingtheit von Regulierungen ist es vor allem eine wohlfahrtsökono­

mische Konsequenz, die Beachtung verdient. In der wirtschaftspolitischen Argumentation werden häufig ein­

zelne Regulierungen (wie etwa der Befähigungsnachweis) diskutiert. In nahezu jedem speziftschen Fall lassen 

sich Legitimationen für eine solche Marktzutrittsbeschränkung geben. In einer Analyse der wohlfahrtsökonomi­

schen Konsequenzen von Regulierungen reicht es aber nicht, einzelne dieser Maßnahmen herauszugreifen. 

Vielmehr ist das System von Regulierungen, das sich in seiner aggregierten Auswirkung beträchtlich von den 

Auswirkungen einzelner Regulierungen unterscheiden kann, in Betracht zu ziehen. 

Sowohl die österreichische GewO als auch die Berufsgesetze der freien Berufe bilden ein äußerst komplexes 

und vielschichtiges System von Regulierungen, in denen Marktzutrittsregulierungen ergänzt werden durch Be­

schränkungen anderer Wettbewerbsparameter und letztendlich eine sehr starke Beschränkung von Wettbewerb 

resultiert. Es ist gerade dieser Systemcharakter von Regulierungen, der ihre attestierten Inefftzienzen hervor­

ruft. Aus demselben Grund muß eine Reformdiskussion nicht nur isolierte Reformvorschläge ausarbeiten, son­

dern versuchen, ein alternatives System von Regulierungen zu entwerfen. 

6. Ansaupunkte ffir Deregulierungsmaßnahmen 

N ach der bisherigen Diskussion, die zahlreiche Ineffzienzen im bestehenden System von Regulierungen sowohl 

des Gewerbebereiches als auch der freien Berufe aufgezeigt hat, zeichnen sich folgende Ansatzpunkte für effi­

zienzsteigernde Deregulierungsmöglichkeiten im unmittelbaren Bereich der GewO und der entsprechenden 

Gesetze der freien Berufe ab: 

• Reduktion der Zahl der unterschiedenen Gewerbe, etwa in der Form, daß nur konzessionierte Gewerbe und 

freie Gewerbe unterschieden werden. 

• Eine etwas weniger weitgehende Form der Deregulierung wäre eine Beibehaltung des derzeitigen Grundsy­

stems der Dreireilung in Handwerke, gebundene Gewerbe und konzessionierte Gewerbe bei einer starken 

Reduktion der Zahl der unterschiedenen Gewerbe und einer damit korrespondierenden wesentlichen Er­

weiterung des Umfanges der einzelnen Gewerbe. 

• Weitgehende Aufhebung bzw. Erleichterung der bestehenden Marktzutrittsbeschränkungen, insbesondere 

des Befähigungsnachweises, etwa indem weitere Möglichkeiten vorgesehen werden, entsprechende Befähi­

gungen allein durch Praxiserfahrung zu erbringen. 

• Möglichkeit, den Befähigungsnachweis auch bei physischen Personen zu supplieren und nicht nur, wie dies 

derzeit der Fall ist, bei juristischen Personen. 
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• Weitgehender Verzicht auf administrativ festgelegte Gebühren und Preise. 

• Weitgehende Reduktion der kostenintensiven Verhaltensregulierungen. 

• Weitgehende Reduktion gewerblicher Ausübungsregeln. 

• Zulassung von freien Berufsgruppen mit eingeschränkter Befugnis. 

• Aufhebung des Werbeverbotes für freie Berufe. 

• Möglichkeit, fachübergreifende Partnerschaften gründen zu können. 

Der Erfolg derartiger Maßnahmen hängt aber weitgehend von begleitenden Maßnahmen der allgemeinen 

Wettbewerbspolitik ab. In diesem Zusammenhang ist auf folgende Punkte zu achten: 

• Verstärkter Einsatz von ex post-Preisüberwachungen anstelle von ex ante-Preisregulierungen. 

• Schaffung von Möglichkeiten, daß effektiver Reputationswettbewerb entstehen kann, etwa indem bei Able­

gung bestimmter Prüfungen ein anerkanntes Qualitätssiegel geführt werden darf. 

• Ausbau von Haftungsbestimmungen, um von dieser Seite Anreize zur Sicherung der Produkt- und Leistungs­

qualität zu geben. 

• In diesem Zusammenhang ist jedoch zu berücksichtigen, daß auch Maßnahmen erforderlich sind, um den 

Zugang zum Recht zu erleichtern. 

• Eine Vereinfachung und Flexibilisierung der gewerberechtlichen Vorschriften bedarf einer gewissen ausglei­

chenden Intensivierung allgemeiner wettbewerbsrechtlicher Instrumente, etwa der Wettbewerbsaufsicht. 

Schließlich sind Maßnahmen empfehlenswert, die eine ständige Kontrolle des bestehenden Systems von Regu­

lierungen und eine begleitende Evaluation ergriffener Deregulierungsmaßnahmen gestatten, um gegebenenfalls 

Adaptionen der eingeschlagenen Politik vornehmen zu können. 

• Maßnahmen zur Schaffung von mehr Transparenz in allen Regulierungsfragen, etwa durch einen expliziten 

Ausweis, welche finanzielle Mittel im Rahmen der öffentlichen Gebietskörperschaften für Regulierungs­

zwecke aufgewendet werden. 

• Obligatorische Evaluation der verfolgten Regulierungspolitik. 

• Eine Variante davon wären etwa "sunset-Regulierungen", die immer nur für einen begrenzten Zeitraum in 

kraft treten. 
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- 90 -

Wie diese Ansatzpunkte zeigen, hat eine Politik der Deregulierung eine über den unmittelbar betroffenen Wirt­

schaftsbereich hinausgehende Perspektive zu entwickeln. In einem gewissen Ausmaß zeigen sich trade-offs zwi­
schen wirtschaftspolitischen Instrumenten der Regulierungspolitik (i.e.S.) und einer eher im ordnungspoliti­

schen Bereich angesiedelten allgemeinen Wettbewerbspolitik. 

Ehe auf diese Fragen in größerem Detail eingegangen wird, sollen drei Fallstudien helfen, die relevanten Fra­

gestellungen und verfügbare wirtschaftspolitische Optionen differenzierter zu sehen. 
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IV: REGULIERUNGEN UND 
DEREGULIERUNGSMÖGLICHKEITEN 
IM BEREICH DER GE\tVERBLICHEN 

. . . . 

GUTERBEFORDERUNG 
Christa Peutl 

1 D er Transport sekt or und seine B edeu-
•• 

t ung iür Osterreichs Wirt schaft 

1 . 1  D er Transportsektor in Österreich 

1 986 betrug der Beitrag des Sektors Verkehr und Nachrichtenübermitt­
lung zum BIP 83,39 Mrd. S (in laufenden Preisen) , das sind 5,8% des BIP 
(siehe Tab. 8 und 9) .  Die Nachfrage nach Transportleistungen wird sehr 
oft als " abgeleitete  Nachfrage "  bezeichnet , i .e .  sie hängt von der wirtschaft­
lichen Aktivität in anderen Sektoren direkt ab. 

D as Wachstum 1985/86 lag sowohl nominell und real unter dem des BIP 
( 5 ,1 %  vs.  5 ,8% ; 1 ,0% vs . 1 ,7%) .  Dies ist eine relativ neue Entwicklung. 
Über einen längeren Zeitraum betrachtet, wuchs der Sektor Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung stärker als das BIP (siehe Tab . 10 ) .  Insgesamt 
ist der reale Anteil des Sektors Verkehr und Nachrichtenübermittlung von 
4,9% ( 1970) auf 6 ,5% (1986) gestiegen. 

So gleichläufig die allgemeine Entwicklung zwischen dem Sektor Ver­
kehr und Nachrichtenübermittlung verlaufen ist , stechen doch einige Jahre 
hervor. Die Werte für 1973 sind nicht sinnvoll interpretierbar, da der durch 

92 

III-113 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 11 Beilage H (gescanntes Original) 107 von 282

www.parlament.gv.at



die Umstellung auf das MWSt (-Netto -Preis)  System bedingte Konsistenz­
Bruch zu beachten ist . Die hohe nominelle Wachstumsrate 83/84 von 
1 0,63% (Wachstumsrate des BIP 6 ,45%) dürfte eher auf Tariferhöhungen 
im Telekommunikationsbereich als auf die nominelle Expansion im Ver­
kehrssektor zurückzuführen sein 1 .  

nominell real* 
Vk. u. Vk. u. 

N.übm. EIP N.übm. EIP 
Jahr in Mrd.S in Mrd.S in Mrd. S in Mrd. S 
1970 22,31 375,88 27,86 571 ,47 
1971 24,15 419,62 29,41 600,69 
1972 27,72 479 ,54 31 ,64 637,98 
1973 29,40 543,46 34,62 669,16 
1974 32,31 618,5 37,66 695,55 
1975 35,17 656,12 37,33 693,03 
1976 40,68 724,75 40 ,68 724,75 
1977 45 ,53 796,19 42 ,52 756 ,34 

1978 48,84 842,33 44,51 760 ,26 
1979 53,74 918 ,54 47,13 796,05 

1980 57,83 994 ,70 50,03 820,00 
1981 62,63 1055,97 50,37 818,78 
1982 64 ,96 1 133,53 51 ,04 827,88 
1983 68,11 1201,23 52,58 845,93 

1984 75,35 1278,73 55,25 857,40 
1985 79,34 1354,06 57,69 881 ,56 
1986 83,39 1432,53 58,26 896 ,36 

Tabelle 8:  BIP und Beitrag des Sektors Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1970 

- 1986 

Q: Stat. Handb . 1987 
* . . .  Preise von 1976 

Für eine genauere Aufschlüsselung in die Bereiche Verkehr und N achrich­
tenübermittlung stehen nur Daten von 1983 zur Verfügung: auf den Ver­
kehrJJektor allein entfielen 42,07 Mrd. S, dies sind etwa 3% vom HIP. 

Eine Aufschlüsselung des Transportvolumens des internationalen Gü­
terverkehrs 1985 nach den einzelnen Verkehrsträgern ergibt sich aus Ta-

lSiehe Bauer,Laber (1988), S. 14. 
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! Jährl. Veränderung in % I Anteil Vk. I 
I nominell real* nom. I real" 

Jahr Vk. BIP Vk. I BIP in %  in %  
1 9 70 I 

5 6 1 
I 5,9  4,9 

1 9 7 1  8 ,25 1 1 ,64 5 , 1  5 , 8  4 , 9  , 

1972 1 4 ,78 14 ,28 7 ,6 6 , 2  5 , 8  5 ,0  

1973 6 ,06  13 ,33 9 , 4  4,9 I 5 ,4 5 ,2  

1 974 9 , 9  1 3 ,82 8 ,8  3 , 9  5 , 2  5 ,4 

1975 8 ,85 6 ,0 7  - 0 ,8 -0 ,4 5,4 5 ,4 

1976 1 1 5 ,67 1 0 ,46 9 , 0  I 4 , 6  5 , 6  5 ,6 

1977 1 1 ,92 9 ,86 4,5 4 ,4  5 , 7  5 , 6  

1978 ' 7 ,27  5 ,8 4 , 7  0 ,5  5 , 8  5 ,9 

1979 1 0 ,03 9 , 0 5  5 ,9 4 , 7  5 , 9  5 ,9  

1 980 7 , 6 1  8 ,29 6 , 1  3 , 0  5 , 8  6 , 1  

1981 8 ,3  6 , 1 6  0 ,7 - 0 , 1  5 , 9  6 , 2  

198 2  3 , 72 7,34 1 ,3 1 , 1  5 , 7 6 , 2  

1983 4,85 5 ,97 3,0 2 , 2  5 , 7  6 , 2  

1984 1 0 ,63 6 ,45 5 , 1  1 ,4 I 5,9  6 ,4 

1985 5 , 3  5 , 89 4,4 2 ,8 5 , 9  6 ,5 

1986 5 , 1  5 ,8 1 ,0 1 , 7  5 ,8 6 ,5  

Tabelle 9 :  Wachstumsraten BIP und Verkehr u. Nachrichtenübenn.,  Beitrag zum 

BIP 

Q :  Stat . Handb. 1987,  eig .  Berechnungen 
* . . .  Preise von 1976 

belle 1 1 2 •  Der Begriff "internationaler Güterverkehr"  umfaßt den Versand, 
den Empfang und den Transit von Gütern3•  Die relativ große prozentuelle 
Diskrepanz zwischen Transportaufkommen (Tonnage) und Transportleistung 
(t-km) des Verkehrsträgers Straße (31 ,3% vs. 23%) ergibt sich aus den 
kürzeren Transportdistanzen, die mit LKWs zurückgelegt werden. Bei kur­
zen Transportdistanzen besitzt  der LKW transportmit telspezifische Vor­
teile. 

Wenn man die beförderte Tonnage nach den 10 Kapiteln des NSTR, 

2 Die Zahlen hinsichtlich der  Ttansportleistung beziehen sich auf die in  Österreich ge­
fahrenen km. 

3 Der Begriff " grenzüb erschreitender Gü terverkehr" wird vom Österreichischen S ta­
tistischen Zentral amt oft als Synonym für "internationalen Güterverkehr " verwendet. 
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Vk u. BIP 
Zeitraum N.übm. nominell 
76-86 7,4 7,1 
76-80 9 ,2 8 ,2 
80-86 6 ,3 6,3 

Tabelle 10 :  Durchschnittliche Wachstumsraten des EIP (nominell) und des Sektors 
Verkehr- und Nachrichtenübermittlung 
Q :  Stat .  Handb. 1987, eig.  Berechnungen 

Verkehrsträger Aufkommen Leistung 
1 .000 t % Mio. t-km 

Schiene 37.088 30,9 8 . 109 
Straße 37.553 3 1 ,3 5 .237 
Rohr lei tungen 37.999 31 ,7  7679 
Binnenschiffahrt 7. 141 6 ,0 1 .464 
Luftfahrt 59 0 , 1  0 

Tabelle 1 1 :  Internationaler Güterverkehr 1 985 

Q: Stat.Handb . 1987 
o . . .  nicht verfugbar 

% 
36,0 
23,0 
34,0 

7 ,0 
0 

einer von der UNO normierten Klassifikation für die Verkehrsstatisik4 auf­
gliedert , zeigen sich weitere Unterschiede zwischen den einzelnen Verkehrs­
trägern. Tab.12  schlüsselt das Transportaufkommen im grenzüberschrei­
tenden Verkehr in den einzelnen Gütergruppen nach den Verkehrsträgern 
Schiene, Straße und Schiff auf. 

Hier zeigen sich deutliche Unterschiede. Massengüter, wie z .B . Brenn­
stoffe, Erze, Düngemittel werden überwiegend mit der Bahn, in zweiter 
Linie mit dem Schiff und nur zu einem geringen Teil auf der Straße transpor­
tiert. 

Genau umgekehrt liegt der Fall bei der Warengruppe "Sonstige Waren" , 
die alles umfaßt , was nicht durch die sonstigen Kapitel des NSTR abgedeckt 
ist . In dieser Gruppe sind alle hochwertigen Stückgüter enthalten. Diese 
werden zu 56% auf der Sraße transportiert . Dies ist eine grundsätzliche Ten-

olGüterverzeichnis für die Verkehrsstatistik, "Standard Goods Nomenclature for 
Tra.nsport Statistics Revised" . 
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Kapitel des NSTR Schie. ,_ I Straße Schiff I insgesamt I I 
Xr Name 1 . 000 t l" 1 . 000 t % 1 . 000 t % i 1 . 000 t " G 
0 L and-uJorstw .Erzeugn. 5.683 47 5 .989 50 4 1 8  3 1 2 .090 

1. N ahrgs-u.Futtermittel 1 .302 19  5 . 639 81 51 1 6 .992 

2 Feste  Brennstoffe 4 .547 71 297 5 1 .526 24 6 . 3 70 

3 Erdä l.erzeugnisse 2 .663 5 6  1 .036 22 1 .022 22 \ 4 . 722 

4 Erze u.Metallabfälle 3.237 54 707 1 2  2 .038 34 5 . 981 

5 Metallerzeugnisse 2 .646 38 2 .944 42 1 .449 2� \ 7.038 

6 Mineral.Rohst . ,Baumat . 1 .6 1 3  2 6  4 .424 73 57 6 .095 

7 Düngemittel 2 . 233 80 257 9 287 1 1  2 . 777  

8 ehern. Erzeugnisse 4.261 46 4.885 53 1 2 8  1 9 . 2 74 

9 Sonstige Waren 8 .902 43 1 1 .375 56 166 1 2 0 .444 

Tabelle 1 2 :  Grenzüberschreitender Güterverkehr 1 985 nach den 1 0 Kapiteln des 

einheitlichen Güterverzeichnisses für die Verkehrsstatistik 

Q :  Stat.  Handb. 1987 

denz . Waren mit niedrigen Unit Values werden vornehmlich auf langsamen 
Verkehrsmitteln mit niedrigen Frachtsätzen (Schiff, Bahn ) transportiert ,  
hochwertige Güter (Fertigwaren) hingegen auf schnellen Verkehrsmitteln 
mit hohen Frachtsätzen (Straße , Luftfahrt ) (Puwein,  1987) .  Eine Aus­
nahme bilden Frischwaren, die zwar i . a. niedrige Dnit Values aufweisen , 
wo aber der Zeitfaktor eine erhebliche Rolle spiel t .  Tab. 12  illustriert auch 
dies deutlich. Nahrungs- und Futtermittel werden zu 81% auf der Straße 
transportiert .  Hier dominieren viele kleine Abnehmer. Zusammenfassend 
kann man daher sagen, daß die Wahl des Verkehrsträgers mit der G üter­
art ,  der Kundenstruktur und mit dem Verteilersystem zusammen hängt . 
Diese Tendenz, daß Waren mit hohen Dnit  Values nicht auf der Schiene 
transportiert werden , ist aber grundsätzlich kein Automatismus, sondern 
hängt vielmehr mit den Problemen der Bahn zusammen.  

1 . 2  G egenüb erst ellung G üt erbeiörderungsgewerb e und 
Werkverkehr 

Die vorliegende Fallstudie konzentriert sich auf den Bereich des Güter­
beförderungsgewerbes . Die Substitutionskonkurrenz für die gewerblichen 
G üterbeförderer ist je nach Marktsegment unterschiedlich ausgeprägt ; 1m 
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Inlandnahverkehr primär durch den Werkverkehr, im Inlandfernverkehr und 
im grenzüberschreitenden Verkehr durch die Bahn. In diesem Abschnitt 
werden - um die Größenordnung zu verdeutlichen - einige Daten zum Güter­
befärderungsgewerbe und zum Werkverkehr gegenübergestellt .  

Doch. zunächst zur Begriffsklärung: unter den Werkverkehr5 fallen 
alle Transporte von Handel, Gewerbe und Industrie, die der Zulieferung zu 
einem Betrieb , ihrer Verbringung aus einem Betrieb oder der Überführung 
der Güter innerhalb des Unternehmens dienen und vom Unternehmer .selb.st 

oder .s einen A ngestellten durchgeführt werden. Der Werkverkehr fällt nicht 
in den Geltungsbereich der Regelungen des Güterbeförderungsgesetzes. 

Im Nahverkehr wird mehr als die Hälfte (54,3%) der Verkehrsleistung 
vom Werkverkehr erbracht (Tab. 13) .  Im Binnenfernverkehr ist der Anteil 
des Werkverkehrs mit 7,2% vernachlässigbar. Es muß allerdings beachtet 
werden, daß die Daten für den Werkverkehr geschätzt sind, da der Werkver­
kehr nicht regelmäßig erhoben wird. Der Markt für den grenzüberschreiten­
den Verkehr und die dort vorhandene Substitutionskonkurrenz wird später 
behandelt. 

Fuhrgew. I Werkvk. E 
Mio.t-km 

Nahvk. 1 .082 1 .286 2.368 
% 45,7 54,3  100 

Fernvk. 1 .352 105 1 .457 

% 92,8  7 ,2  1 00 

Tabelle 1 3 :  Verkehrsleistung im Inlandsverkehr 
Q :  Vk.st at .  1986 

5 Die genaue Definition ( §8 ( 1 )GBefG)lautet: Werkverkehr liegt vor, wenn: 
1. die beförderten Güter zum Verbrauch oder zur Verwendung, Verarbeitung, Verede­

lung, Ausbesserung oder Reinigung im eigenen Betrieb oder zur gewerbsmäßigen Vermie­
tung bestimmt sind oder zur Wiederveräußerung erworben oder in Kommission übernom­
men oder vom Unternehmer erzeugt, gefördert oder hergestellt worden oder dabei ange­
fallen sind und 

2. die Beförderung zur Heranschaffung der Güter zum Unternehmen, ihrer Überführung 
innerhalb des Unternehmens oder der Verbringung der Güter aus dem Unternehmen dient 
und 

3 .  das Kraftfahrzeug, mit dem die Beförderung durchgeführt wird, vom Unternehmer 
sdbst oder seinen Angestellten bedient wird. 
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Ungefähr zwei Drittel aller in Österreich zugelassenen LKWs werden 
im Werkverkehr eingesetzt (BWK, 1988, S .9 ) .  Im \V'erkverkehr dominieren 
allerdings Betriebe mit nur einem LKW (Tab. 14) .  

# Betriebe 

insges . mit 1 LKW % 
Fuhrgew. 4 .685 1 .089 23 

Werkvk. 1 7. 0 1 6  1 0 .394 6 1  

Tabelle 1 4 :  Strukturdaten I 1 986 

Q: Stat .  Handb . 1 987;  2 8 . 0 6 ,  28 .07 

Angaben für LKW inkl. S attelzugfahrzeuge 

Vergleicht man in der amtlichen Statistik die Nutzlastkapazität pro 
LKW zwischen Güterbeförderungsgewerbe und Werkverkehr, ergibt sich 
eine Differenz von 1 ,3 t pro LKW (siehe Tab . 8 ) .  Dies würde den Schluß zu­
lassen, daß kein wesentlicher struktureller Unterschied zwischen Werkver­
kehr und Güterbeförderungsgewerbe vorliegt . Bei genauerer Betrachtung 
stellt sich allerdings heraus , daß die angegebene Nutzlastkapazität von 6 t 
im Werkverkehr eine grobe Verzerrung nach oben beinhaltet . Hinsichtlich 
des Werkverkehrs wurden nur LKW mit einer Nutzlast von über 2 t zur 
Berechnung herangezogen. Dies ist aber nicht repräsentativ, da der Anteil 
der LK\V im \Verkverkehr mit einer Nutzlastkapazität über 2t nur 29% 
aller im Werkverkehr eingesetzten LK\V' ausmacht (Zahlen für 1984, BWK 
in Verbindung mit ÖStZ,  1 987) .  Eine Berechnung der Nutzlastkapazität 
pro LKW für alle im Werkverkehr eingesetzten LKW ergäbe schätzungs­
weise eine Halbierung der angegebenen Zahl. Leider sind die vergleichbaren 
Daten nicht verfügbar. In Tabelle 1 5  wurde versucht , die unterschiedliche 
Berechnungsgrundlage darzustellen. 

Die Betriebsstruktur im Güterbeförderungsgewerbe ist gekenn­
zeichnet durch eine Vielzahl kleiner Betriebe und wenige große. Die re­
levante Kennzahl ist die Anzahl der LKW, die ein Betrieb einsetzt. Hier 
hat sich in den letzten 15  Jahren ein deutlicher Strukturwandel vollzogen, 
nämlich eine Tendenz zu weniger Be trie ben und zu größeren Be trie bsgrößen. 

Betrug etwa 1972 der Anteil der Betriebe, die mehr als 10 LK\V einsetzen, 
nur 3% ,  so beträgt er 1 987 schon 1 1  % (Tab. 16 ) .  Betrachtet man die An­
zahl der LKW, die von großen Betrieben (über 1 0  LKW) eingesetzt werden, 
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# LKW mit Nutzl. 

> lt > 2t 
Fuhrgew. 19 .155 0 
Werkvk. 0 38 .535 

Tabelle 15: Strokturdaten 11 1986 
Q: Stat .Handb .1987j 28.06, 28.07 
o . . . nicht verfügbar 

Nutzl.kap. 

in t 
139.890 
230.876 

Angaben für LKW inkl. Sattelzugfahrzeuge 

Nutzl.kap . 
pro LKW 

in t 
7,3 
6,0 

wird das Bild noch deutlicher. 1987 wurden in Österreich 42% aller LKW 
von den großen Betrieben eingesetzt , 1972 betrug dieser Prozentsatz 18%.  
Hier liegt also eine eindeutige Konzentrationstendenz8 vor. Mehr große 
Betriebe verfügen über eine größere Fahrzeugflotte. 

Betriebe mit 1972 1980 1987 

% % % 
1-2 LKW 3.255 58 ,50 2 .484 49 ,92 1 .902 40,57 
3-6 LKW 1 .793 32,23 1733 34,84 1723 36,76 
7- 10  LKW 350 6,29 432 8 ,69 548 1 1 ,70 
über 10  LKW 166 2 ,98 326 6 ,55 514 10 ,97 
insgesamt 5 .564 100 4.975 100 4.687 100 

Tabelle 16 :  Betriebsstruktur Güterbeförderungsgewerbe 1972, 1 980, 1987 
Q :  Fachverband für das Güterbefcirderungsgewerbe,  1988 

Dies ist ein Prozeß, der auch in anderen Industrieländern zu beobachten 
ist . 

6Eine Berechnung des Gini - Koeffizienten ermöglicht die Quantifizierung der Konzen­
tration. Für 1 912 ergibt sich der Gini - Index mit 0 ,31, für 1981 mit 0,409. Ein Anwachsen 
des Gini - Koeffizienten spiegelt eine höhere Konzentration wider. 
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2 D ie Regulierungsproblematik im ge­

werblichen Güterbeiörderungsgewerb e 

2 . 1  Allgemeines 

Der Transportsektor ist in den westlichen Industriestaaten ein traditionell 
relativ stark regulierter Bereich. Dies hat mehrere Ursachen und ist auch 
in  Zusammenhang mit den unterschiedlichen " Schulen" der Regulierung zu 
sehen. 

Die normative Theorie begründet Regulierung mit Marktversagen. Der 
Staat , bzw. die Regulierungsbehörde greift in das wirtschaftspolitische Ge­
schehen ein ,  um Marktunvollkommenheiten und -störungen zu korrigieren 
und damit die gesamtgesellschaftliche \Vohlfahrt zu erhöhen. Lange Zeit 
war (sowohl in den USA als auch in Europa) die Auffassung vorherrschend, 
daß der Transportsektor kein »normaler" Wirtschaftsbereich, sondern ein 
"wettbewerblicher Ausnahmebereich " ist , und daher - zum Wohle der Allge­
meinheit - speziellen Schutz- und Ordnungsmechanismen unterworfen wer­
den müsse. Als strukturelle Besonderheiten wurden u.a. genannt : hohe 
Fixkosten, Langlebigkeit bestimmter Verkehrsanlagen, mangelnde Teilbar­
keit des Realkapitals , Nichtlagerfähigkeit des Outputs, Vorhaltezwang für 
Reservekapazi täten und die Mischung unterschiedlichster technologischer 
Entwicklungsstufen (Thomson , 1 978; Willeke, 1 977) . 

Im Zuge der - primär von den USA ausgehenden Deregulierungsdiskus­
si on - wurden im Laufe der letzten fünfzehn Jahre die oben angeführten 
Argumente zunehmend in Frage gestellt .  Das Vorhandensein hoher Fix­
kosten und hoher » sunk costs "  trifft sehr wohl auf die Infrastruktur zu 
(Straßenbau, Schienennetz ) .  Wenn man von der Bereitstellung der Infra­
struktur abstrahiert , und nur mehr die Produktion von Transportleistun­
gen betrachtet , ist keine spezielle Marktbesonderheit mehr festzustellen, die 
nicht auf Dienstleistungen allgemein zuträfe. 

Die normative Theorie nennt im wesentlichen vier Fälle, in denen Re­
gulierungseingriffe begründet sind. Diese sind das Vorhandensein eines 
natürlichen Monopols, eines öffentlichen Gutes, die Gefahr ruinöser Kon­
kurrenz und das Vorliegen externer Effekte. Für die gewerbliche Güter­
beförderung sind die bei den letztgenannten Gründe relevant und werden in 
den folgenden Abschnitten behandelt .  
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Eine Analyse der Regulierungen im Transportsektor wird nicht voll­
ständig sein, ohne Ansätze der positiven Regulierungstheorie zu berück­
sichtigen . Die normative Theorie enthält implizit die Annahme einer 
"idealen Regulierungskommission ". Es wird unterstellt , daß die Regulie­
rungsbehörde und ihre " Kommissare" sich selbstlos verhalten, keine Pro­
bleme der Informationsbeschaffung hinsichtlich der regulierten Industrie 
haben und daß keine politische Einflußnahme vorkommt. Diese Annahme 
wird von der positiven Theorie verworfen. Die " capture theory"7 sieht 
Regulierung als das Ergebnis der Durchsetzungsfähigkeit politisch durch­
setzungsfähiger Gruppen. Regulierung diene den Interessen dieser Grup­
pen, die den Staat ,vereinnahmt (captured) '  haben. Staatliche Regulierung 
werde von Gruppen nachgefragt , für die eine private Kartellbildung schwer 
möglich oder sehr kostspielig wäre. 

In den USA z .B .  ist die erste Regulierung des Straßengütertranports 
auf Initiative der Bahnbetreiber, die um 1880 eine Vielzahl kleiner Unter­
nehmer umfaßte, zustandegekommen (Moore,1986 ) .  Ursache war, daß der 
Straßengütertransport als Konkurrent der Schiene immer bedeutender wurde 
und Kartellbildungen gescheitert waren. Leider ist die verkehrsgeschichtli­
che Entwicklung in Österreich so gut wie nicht aufgearbeitet . 

Diese Überlegungen zeigen, wie Wichtig es ist , bei der Analyse der Wir­
kungsweise von Regulierungen auch die in" titutionelle A u"ge"taltung mit 
allen Interaktionen zu betrachten. Diesem Aspekt wird in dieser Fallstudie 
breiter Raum gewidmet . 

2 . 2  Z u r  Met hodik der Fallst udie 

Die vorliegende Fallstudie über das Güterbeförderungsgewerbe beruht ei­
nerseits auf dem Studium der Literatur und der rechtlichen Grundlagen. 
Weiters wurden, um ein konkreteres Bild von diesem Sektor zu erhalten, 
zahlreiche qualitative Interviews mit Vertretern der Arbeiterkammer, der 
Bundeswirtschaftskammer8 und des Ministeriums für Verkehr und öffentli­
che Wirtschaft geführt. 

7Siehe STIGLER (1971) ,  POSNER ( 1974). 
8Besonderer Dank gilt Herrn Mag. R. Bauer (Fachverband für das Güterbeförderungs­

gewerbe) , der mir nicht nur sehr hilfreiche Unterlagen Jur Verfügung gestellt, sondern auch 
in zahlreichen Diskussionen wichtige Hinweise gegeben hat. 
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D a  das vorhandene D atenmaterial über diesen Sektor relativ dürftig ist ,  
wurde weiters eine schriftliche Befragung der Güterbeförderer Österreichs 
vorgenommen, dessen Design nachfolgend kurz skizziert wird. 

2 . 2 . 1  Methodik der durchgef"tihrten Befragung 

Die Befragung wurde in 3chriftlicher Form durchgeführt . Der Fragebo­
gen, der versandt wurde,  enthält neben Fragen zur Betriebsstruktur und -
führung auch Meinungsfragen zu einzelnen Regulierungen des Güterbeförde­
rungssektors . Der vollständige Fragebogen ist im Anhang zu finden. 

Der Fragebogen wurde in zwei Wellen an 770 österreichische Güter­
beförderer versandt .  Da 1 2  Fragebögen wegen falscher Adressen wieder 
retour kamen, lag der Stichprobenumfang bei 758 Betrieben. Die Stich­

pro benerhebung gestaltete sich wie folgt: es wurde eine geschichtete Zu­
fallsstichprobe gezogen. Die eine Schicht umfaßte alle Güterbeförderer , die 
zumindest einmal im Jahr 1 987 im Binnenfernverkehr tätig waren, aber 
keine Transporte über die Grenze durchführten. Hier wurden alle 376 Be­
triebe,  für die das obige Kriterium zutraf, angeschrieben . Es ist davon aus­
zugehen, daß diese Gruppe auch repräsentativ ist für Frächter , die nur im 
Nahverkehr tätig sind. Die zweite Schicht waren die Güterbeförderer Öster­
reichs ,  die 1987  zumindest einen grenzüberschreitenden Transport entweder 
in die Bundesrepublik Deutschland oder in die RG\V-Länder vorgenommen 
haben. Aus dieser Gruppe wurden durch Zufallsauswahl 394 Betriebe er­
mittelt . 

Die R ücklau/quote war mit 67% phänomenal hoch .  Dies weist auch 
darauf hin ,  daß dieser Sektor in Bewegung ist und die Sensibilität dementspre­
chend ausgeprägt ist . Die Auswertung aller Fragebögen war aus Zeitgründen 
nicht möglich , für diese Fallstudie wurden 436 Beobachtungen aufgenom­
men . 

Die Analyse der erhobenen Daten erfolgte mit Hilfe des Statistikpro­
gramms SAS .  Wenn im folgenden von "Befragten" oder der " Befragung '; 
die Rede ist ,  beziehen sich die Daten auf die Ergebnisse dieser schriftlichen 
Befragung. 

Neben Linearauszählungen wurden für spezielle Fragestellungen ein X 2  
- Kontingenztafeltest auf Unabhängigkeit der Variablen durchgeführt . Die 
Nullhypothese der Unabhängigkeit zweier Variablen wird dabei gegen die 
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Alternativhypothese der Abhängigkeit getestet . Aus einer Ablehnung der 
Nullhypothese auf einem bestimmten Signifikanzniveau kann auf eine Abhängig­
keitsstruktur der betreffenden Variablen geschlossen werden. Die vollständi­
gen Tabellen und der Fragebogen sind im Anhang zu finden. 
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3 

3 . 1  

D as Regulierungssyst em i m  Güt erbeiorde­

rungsgewerb e 

Voraussetzungen tür den Zugang zum gewerbli-

chen G üt erbeiörderungsgewerbe 

Der gewerbliche Transport von G üt�rn auf der  Straße darf nur mit einer 
Konzession ausgeübt werden . Die gesetzlichen Grundlagen bilden das 
G üterbeförderungsgesetz 9 und subsidiär die Gewerbeordnung. Das Güter­
beförderungsgewerbe ist ein (im Sinne der Gewerbeordnung) " konzessio­
niertes Gewerbe" .  

3 . 1 . 1  Die  Konzessionsarten 

Das Güterbeförderungsgesetz unterscheidet zwischen einer Nah- und Fern­
ver ke hrsko nzession. 

Güternahverkehr liegt vor, wenn Güter in einem Umkreis (vom Stand­
ort des Unternehmens gemessen) von 65 km befördert wird. Zum Nahver­
kehr zählen auch " Stichfahrten".  Dies sind Fahrten von maximal 1 1 0  km, 
bei denen der Nahverkehrsbereich verlassen wird, aber Be- und Entladeort 
im Nahzonenbereich liegen. 

G üterfernverkehr umfaßt alle Transporte, die nicht zum G üternah­
verkehr zählen .  Eine Konzession für den Güterfernverkehr berechtigt auch 
zur Ausübung von Nahverkehr. Die Anforderungen, die an eine Erlan­
gung einer Fernverkehrskonzession gestellt werden, sind etwas höher. Im 
Gegensatz zum Fernverkehr besteht im Nahverkehr keine Frachtbrief­
pflicht .  Der Frachtbrief stellt den Nachweis über den Abschluß eines 
Transportauftrags dar1o •  Die Unterscheidung in der Konzessionsart zwi­
schen Nah- und Fernverkehr, die in der letzten Noyelle eingeführt wurde, 
dürfte allerdings nicht den gewünschten Erfolg gehabt haben, da die meisten 
Bewerber eine Fernverkehrskonzession beantragen , selbst wenn sie primär 
im Nahverkehr fahren . 1987 gab es in Östereich 5 .340 Konzessionen, davon 

9BGBl .Nr.63/ 1 9 5 2  idF B G Bl.Nr.36 / 1 9 63,  BGBl.Nr.54 / 1 963 ,  BGBI . Nr .704/1 974, 
B G Bl . Nr.486 / 1 9 8 1  und B G Bl . Nr.630/1982.  Die letzte Novellierung trat am 1 . 7 . 1 983 in 
Kraft. 

10 Hinsichtlich der Details zur G ültigkeit von Beförderungsbedingungen, siehe 3.4.2.  
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waren 893 reine N ahverkehrskonzessionenll ,  also 1 7% .  
Die Konzession für den Güternahverkehr erteilt die Bezirksverwal­

t ungsbehörde, für den Güterfernverkehr der Landeshauptmann. ( §15b 
GBefG ) .  Da es sich hier um eine "mittelbare Bundesverwaltung" handelt , 
ergibt sich hieraus der Instanzenzug: für den Nahverkehr sind die entspre­
chenden Instanzen der Bezirkshauptmann, der Landeshauptmann und der 
Minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, für den Fernverkehr hin­
gegen der Landeshauptmann und der Minister. 

Voraussetzungen für das Erlangen der Konzession (neben allgemei­
nen Bedingungen) sind: 

• der Befähigungsnachweis 

• die Bedarfsprufung 

• der Nachweis der Leistungsfähigkeit 
des Betriebes 

• der Nachweis der erforderlichen Ab­
stellplätze 

• Erfüllung von Restriktionen hinsicht­
lich der Besitzform 

Im folgenden sollen nun die einzelnen Voraussetzungen für die Konzes­
sionserteil ung näher betrachtet werden: 

3 . 1 . 2  Der Befähigungsnachweis 

Dieser besteht aus einer Prüfung und dem Nachweis über eine mindestens 
vierjährige fachliche Tätigkeit12 • Die Prüfung ist erst seit der letz­
ten Novellierung des GBefG .  gesetzlich verankerte Voraussetzung für die 

l lQ: Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs vom 6. 1 0. 1987; G 1/87- 17 ,  G 17 1/87-6. 
lZDie genaue Formulierung lautet: Die Befähigung ist durch Zeugnisse über eine min­

destens vierjährige fachliche Tätigkeit in dem jeweils angestrebten Gewerbe selbst oder 
in einem dem Gewerbe fachlich nahestehenden Berufszweig sowie über eine erfolgreich 
abgelegte Prüfung vor einer Kommission nachzuweisen . . .  § 5a( 1 )  GBefG. 
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Konzessionserteilung. Auch der Besitz des entsprechenden Führerscheins 
wird verlangt . In zwei Verordnungen des Bundesministeriums für Verkehr 
wurden sowohl die Fachgebiete, über die eine P rüfung abzulegen ist , als 
auch die Zusammensetzung der Prüfungskommission näher spezifiziert .  
Die Prüfungkommission besteht aus fünf Personen. Zwei davon müsssen 
eine G üterbeförderungskonzession besitzen und werden von der zuständi­
gen Fachgruppe der Bundeswirtschaftskammer nominiert . Zwei weitere 
Mitglieder der Prüfungkommission werden von der Kammer für Arbeiter 
und Angestellte nominiert , wobei eine Person einschlägige Rechtskenntnisse 
und die andere Betriebswirtschaftskenntnisse vorweisen muß.  Den Vorsitz 
führt ein " für diese Aufgaben geeigneter Beamter des höheren Dienstes "13 . 
Die Prüfungsgebühr beträgt 10  vH des Gehalts eines Bundesbedien­
steten der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, einschließlich einer allfälligen 
Teuerungszulage. Wie Gesprächen zu entnehmen war, scheint die Durch­
fallsquote zwischen den Bundesländern stark zu vameren. Daten liegen 
allerdings hiezu keine vor. 

Unbestritten erscheint die Notwendigkeit ,  eine gewisse Mindestquali­
fikation aufzuweisen. Kurios ist allerdings, daß gerade diese Marktzu­
t rittshürde erst seit der letzten Novellierung eine notwendige Voraussetzung 
zur Konzessionserteilung ist .  Die Bestimmung der einschlägigen fachlichen 
Tätigkeit ist im Güterbeförderungsgewerbe nicht mit dem Qualität3argu­

ment erklärbar. Es ist nicht einsi chtig, warum ein LK\V -Fahrer bessere 
Voraussetzung für die Auftragsbeschaffung, die Routenplanung etc.  auf­
weisen soll . Auch die Notwendigkeit ,  einen entsprechenden Führerschein 
zu besitzen, schränkt den möglichen Konzessionsnehmerkreis unnötig ein. 
Von einem Zeitungsherausgeber z.B. wird auch nicht der Nachweis über 
Kenntni sse in Druckgraphik verlangt . 

3 . 1 .3 Die Bedarfsprüfung 

Hinsichtlich der Bedarfsprüfung lautet der gesetzliche Auftrag: Bei der 
Beurteilung des Bedarfs ist auf die Art der beantragten Konzession, auf 
die wirt3chaftliche  Lage de r be3tehenden Be trie be sowie auf die K apa=itäten 

anderer Verkehr3träger, soweit diese vergleichbare Leistungen anbieten, Be­
dacht zu nehmen. Bei der Prüfung des Bedarfs geben die zuständige Glie-

13 Z 5 3 . 054/3-IV- l/84,  Vdg.  betreffend Konzessionsprüfungen nach § 5a G BefG . 
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derung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und die Gemeinde 
des Standorts ein Gutachten ab ( §342 (2) GewO).  Durch ein Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofs vom 6 .10 . 198714 wurde die Bedarfsprufung mit 
Wirkung vom 30.9.1 988 aufgehoben, da sie gegen die verfassungsge­
setzlich gewährleistete Erwerbsausübungfreiheit verstoße. 

Die Bedarfsprüfung ist somit nichts anderes als eine versteckte Be­
Jchränkung der A nzahl der K onzeJJionen. Die Formulierung .der Bedarfs­
prüfung bestätigt die Aussagen der " capture theory" j  hier ist schon im ge­
setzlichen Auftrag die Tendenz angelegt , daß vorwiegend etablierte Interes­
sen berücksichtigt bzw. geschützt werden sollen, nämlich jene der Bahn und 
der eingesessenen Unternehmer. Die Bestimmung der Gewerbeordnung, 
daß bei der Prüfung des Bedarfs die Interessensvertretung (die zuständige 
Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft )  und die Ge­
meinde ein Gutachten abgeben, weist darauf hin,  daß eine Etablierung 
oligopolistischer bzw. monopolistischer Marktpositionen (zU:mindest auf 
lokalen Märkten) von Gesetzes wegen vorprogrammiert ist. Dies wird 
auch von Stolzlechner ( 1982) bestätigt: "Ein besonderer Schutz für be­
stehende Unternehmungen ergibt sich aus der engen Begrenzung jenes geo­

graphiJchen BereicheJ, der für die Bedarfsprufung als bedeutsam angesehen 
wird . . . .  Denn der VwGH unterstützt die Ansicht der Gewerbebehörden, 
daß für die Konzessionserteilung aUJJchließlich der Bedarf innerhalb des 
örtlichen Wirkungsbereiches der Konzessionsbehörde zu beachten ist ". Die­
ser Schutz dürfte in der Vergangenheit speziell hinsichtlich der Nahver­
kehrskonzession, wo die Bezirksverwaltungsbehörde die zuständige Konzes­
sionsbehörde ist , eine nicht unbeträchtliche Bedeutung gehabt haben. 

Mit der Konstruktion, daß die eingessenen Unternehmer durch gesetz­
liche Hürden geschützt sind, steht Österreich nicht allein. In den USA 

mußte vor dem Inkrafttreten des Motor Carrier Act of 1 980 der Bewerber 

um eine Lizenz nachweisen, daß seine Zulassung für das gegenwärtige oder 
zukünftige öffentliche Wohl angemessen und notwendig ist (" authority re­
quired by the present or future public convenience and necessity")(Moore, 
1986) .  Erst durch die Reform 1980 wurde die Beweislast umgedreht . In 
der BRD existiert neben der Genehmigung zur Aufnahme und Ausübung 
des Gewerbes (Konzessionierung) auch noch eine Festlegung der Höch.s t-

HG 1/87-17; G 171/87-6. 
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zahl der Kraftfahrzeuge im Güterfernverkehr durch den Bundesminister für 
Verkehr (§9 GÜKG) .  Interessant ist auch hier die Rolle des deutschen Bun­
desverfassungsgerichts .  Durch ein Urteil 1975 wurde die Verfassungsmäßig­
keit der Kontingentierung bejaht und die Zielsetzung, nämlich der Schutz 
der Deutschen Bundesbahn, höchstri chterlich bestätigt (Massenberg, 1 981 , 
S .150) .  Dies deutet auch auf die politische Rolle der Höchstgerichte im Zu­
sammenhang mit Regulierungen. Bei einer vergleichbaren wirtschaftspoli­
tischen Situation argumentierte15 der österreichische Verfassungsgerichtshof 
1987:  " Die Bedarfsprüfung bei der Verleihung der Güterbeförderungskon­
zessionen ist ein schwerer Eingriff in die Erwerbsausübungsfreiheit und ein 
zur Durchsetzung öffentlicher Intere""en zum Teil überhaupt ungeeignete", 

zum Teil ein inadäquate" Mittel" .  Allerdings sind die Tatbestände, über 
die zu urteilen galt , nicht vollständig analog. Im bundesdeutschen Fall ging 
es um die Verfassungsmäßigkeit der Beschränkung der Anzahl d er LKW, 
in Österreich um eine Hürde, ob der Unternehmer überhaup t  in den Markt 
hinein darf. Jedoch kann die Festlegung der Höchstzahl der Kraftfahrzeuge 
in der BRD als indirekte Marktzutrittshürde gesehen werden, da kaum 
anzunehmen ist , daß bestehenden Unternehmen ihre Genehmigungen für 
Kraftfahrzeuge weggenommen werden (diese Genehmigungen werden auf 
eine Dauer von acht Jahren erteilt ) .  

Bei der durchgeführten Erhebung wurde auch nach der Einstellung zum 
künftigen Wegfall der Bedarfsprüfung abgefragt . Wie aufgrund der Interes­
senslage der Insider nicht anders zu erwarten war, befürworteten nur 18 ,5% 
der Befragten den Wegfall der Bedarfsprüfung. 70,6% waren dafür, den 
Zugang zum Gewerbe durch andere Hindernisse als die Bedarfsprüfung zu 
erschweren. 

3 . 1 . 4 Die Leistungsfähigkeit des Betriebes 

Der Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit soll darauf Bedacht 
nehmen, daß die wirtschaftliche Lage des · Bewerbers die "ordnungsgemäße 
Gewer beausü bung" erwarten läßt ( §5( 3) G BefG . ) .  In einem Erlaß des 
BMN16 wurde dieser Begriff präzisiert : 

Der Konzessionswerber hat nachzuweisen: 

15G 1 /87-17;  G 1 7 1 /87-6,  S . 1 8  
16 Z1. 52.952/6-IV- l l/ 1983 
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1 .  die Fahrzeugfinanzierung (Investitionskapital) 

2.  das Vorhandensein entsprechender Betriebsmittel (Umlauflcapital) 

ad 1 .  Für die Fahrzeugfinanzierung sind Eigenmittel in der Höhe von min-

destens 30% des Anschaffungspreises . . . .  nachzuweisen. . . . . . .  Die übrigen Mittel 

(Fremdmittel) müsssen für eine solche Dauer zur Verfügung stehen, daß auf Grund 

des erwirtschafteten bzw. zu erwirtschaftenden Einnahmenüberschusses deren zeit­

gerechte Rückzahlung erwartet werden kann, wobei die zu erwartende Lebensdauer 

des Kraftfahrzeuges berücksichtigt werden sollte. 

ad 2.  Als Betriebsmittel sind an Eigenmittel für den Güterfernverkehr min­

destens 160.000 S und für den Güternahverkehr mindestens 80.000 S für das 

erste Kraftfahrzeug und -bei beiden Konzessionsarten- mindestens 30 .000 S für 
jedes weitere Kraftfahrzeug nachzuweisen; . . . . Eigenmittel sind . . .. täglich fällige 

Sparkassen- oder B ankguthaben und Forderungen. Bei Sparbüchern, die nicht auf 

den Namen des Konzessionswerbers lauten, wäre eine Bestätigung des betreffenden 

Geldinstituts über die Verfiigungsberechtigung des Konzessionswerbers beizubrin­

gen. 

Zum Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit ist zweierlei anzu­
merken. Hier übernimmt die Behörde Aufgaben des Gläubigerschutzes, 
die nicht angebracht erscheinen. Dem Argument , daß diese Bestimmung 
der Steigerung der Verkehrssicherheit diene, da nur durch den Nachweis 
von genügend Investitions- und Betriebsmittel der Ankauf und die War­
tung von sicheren LKW gesichert sei , kann auf andere Art und Weise 
begegnet werden. Regelmäßige technische Überprüfungen sind hier ein 
adäquates Instrument . Es ist zweifelhaft , ob durch den Nachweis der 
finanziellen Leistungsfähigkeit die richtigen Anreize für eine erhöhte Ver­
kehrssicherheit gesetzt werden. Zweitens ist der Nachweis der finanziel­
len Leistungsfähigkeit relativ leicht zu erbringen und sagt nichts über die 
tatsächliche Leistungslahigkeit eines Unternehmens aus . 

3 . 1 . 5  Abstellplätze 

Der Konzessionswerber hat nachzuweisen, daß er in der Standortgemeinde 
oder in einer angrenzenden Gemeinde über die erforderlichen Abstellplätze 
außerhalb von Straßen mit öffentlichem Verkehr verfügt . Auch diese Rege­
lung wurde neu in das Güterbeförderungsgesetz 1983 aufgenommen. 
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3 . 1 .6 Die Besitzform 

Eine weitere Voraussetzung17 für die Erteilung der Konzession ist bei 

1 .  einer natürlichen Person, daß sie österreich.ischer Staatsbürger mit einem 
Wohnsitz im Inland ist;  

2 .  bei einer Personengesellschaft des Handelsrechts ,  daß sie ihren Sitz 
im Inland hat und mehr als 75% ihrer persönlich haftenden Gesellschafter 
österreich.ische Staatsbürger sind; 

3. einer juristischen Person, daß sie ihren Sitz im Inland hat , die Mehrheit 
jedes ihrer leitenden Organe einschließlich des Vorsitzenden österreichische 
St aatsbürger sind und die Stimmrecht gewährenden Anteilsrechte zu mehr 
als 75% österreichischen Staatsbürgern, dem Bund, einem Land oder einer 
Gemeinde zustehen. 

In Ausnahmefällen kann von den Bestimmungen lit . 2  und 3 Befreiung er­
langt werden, wenn eine rechtliche Reziprozität mit dem betreffenden Staat 
herrscht . Durch diese Bestimmung wird also die Zulassung ausländischer 
G üterbefördererungsunternehmen mehr oder weniger unterbunden. 

3 . 1 .  7 Ausnahmen von der Konzessionspflicht 

Die Ausnahmen von der Konzessionspfiicht sind in §4 des Güterbeförde­
rungsgesetzes geregelt . Keine Konzessionspflicht besteht für 

1 .  für die B eförderung von Postsendungen, 

2 .  für die Beförderung von G ütern aufgrund emer Speditionsberechti­
gung gemäß § 1 17  Z I der Gewerbeordnung 1 973 , 

3 .  für den vVerkverkehr , 

4. für die Beförderungstätigkeit von Eisenbahnunternehmen in Ausübung 
des Rollfuhrdienstes und des Schienenersatzverkehrs, 

5. für Fahrzeuge, dessen zulässige Nutzlast maximal 600 kg beträgt . 

1 7 §5 (4) GBefG. 

1 10 
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A d  2: Die Definition eines Spediteurs findet sich in §407 des Handels­
gesetzbuches. Hier heißt es: 
Spediteur ist , wer es gewerbsmäßig übernimmt ,  Güterversendungen durch Fracht­

führer oder durch Verfrachter von Seeschiffen für Rechnung eines anderen (des 

Versenders ) im eigenen Namen zu besorgen. 

Der Spediteur spielt somit die Rolle des Vermittlers von Transporten 
auf allen Verkehrsträgern (Straße, Schiene, Schiff, Luft ) .  Im Sinne der 
Gewerbeordnung sind Speditionen ein gebundenes Gewerbe18• Derzeit gibt 
es in Österreich 1027 Spediteure19• 

Die oben angeführte Ausnahme von der Konzessionpflicht bezieht sich 
auf Beförderung von Gütern zu Eisenbahn- , Schiffahrts- oder Luftverkehrs­
unternehmen, die im Rahmen der Tätigkeit als Spediteur anfallen. Häufig 
verfügen aber Spediteure auch über eine Konzession für das Güterbeförde­
rungsgewerbe, führen also Transporte auf der Straße mit eigenen LKW 
durch. Spediteure genießen einen speziellen Schutz in der Gewerbeord­
nung, da explizit festgelegt ist, daß das Gewerbe der Spediteure nicht als 
Nebenbetrieb geführt werden darf. ( §37 (4) GewO).  

A d  3:  Für die Definition des Werkverkehrs siehe 1 .2.  Für die ökono­
mischen Implikationen der Substitutionskonkurrenz duch den Werkverkehr 
siehe 5.1 .2.  

Ad 5:  Mit dieser Ausnahme von der Konzessionspflicht soll die Klein­
gutbeförderung in kleinen Lastkraftwagen ermöglicht werden. Es zeigt sich 
allerdings, daß dieses "Schlupfloch" öfters in einer Weise genützt wird, die 
vom Gesetzgeber nicht intendiert war: durch "Heruntertypisieren " von 
Fahrzeugen, i .e .  die Unternehmer verpflichten sich, eine geringere Bela­
dung vorzunehmen als möglich ist, wird teilweise die Konzessionspflicht 
umgangen. Dies hat auch einen Einnahmenverlust des Staates (Straßen­
verkehrsbeitrag, Kfz-Steuer) zur Folge. 

3 . 2  Preisregulierung 

Hier existieren unterschiedliche Regelungen für den Nah- und Fernverkehr. 

18§ 1 03 ( 1 )  lit. b GewO. 
19Q:BWK, 1988, 5. 14. 
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1 .  Die Preisregulierung im Fernverkehr 

Hier kann der Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe ver­

bindliche  Tarife für den Inlandsfernverkehr festlegen, die allerdings 
der Genehmigung des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr bedürfen20• Von dieser Möglichkeit wurde auch Ge­
brauch gemacht . Der Österreichische Straßen Gütertarif (ÖStGT) 
für allgemeine Wagenladungstransporte trat am 1 . 1 . 1 968 in Kraft , der 
Österreichische Straßen Mineralöltarif ( ÖStMT) am 1 . 1 .1969 .  Seit 
diesem Zeitpunkt wurden die Tarife laufend angepaßt . Mitte 1 986 
sind wegen eines Formfehlers beide Tarife aufgrund eines Urteils des 
Verwaltungsgerichtshofs ausgelaufen. An einem neuen Tarif wird ge­
arbeitet . Diese Tarife wurden laufend unterboten . Die Frage nach der 
Existenz von Preisunterbietung bejahten 98 ,1  % der Befragten. Zwei 
Drittel (66%) gaben das Ausmaß der Preisunterbietung mit 1 1  - 30 
% an, 20% sogar mit 31 - 50% . 

Die Preisunterbietung wird dadurch begünstigt , daß die kontrollie­
rende Instanz , nämlich der Fachverband für das Güterbeförderungs­
gewerbe,  gleichzeitig die Interessensvertretung ist .  

2 .  Die Preisregulierung im Nahverkehr 

Für den Güternahverkehr existiert eine unverbindliche  Tarife mpfe h­
lung des Fachverbands gemäß §36 Kartellgesetz.  §36 Kartellgesetz 
ermöglicht Interessensvertretungen, sog. " Verbandsempfehlungen " 
herauszugeben. Inhalt solcher Empfehlungen sind Preise, Preisgren­
zen (Margentarife) oder Kalkulationsrichtlinien. Diese Empfehlungen 
sind dem Paritätischen Ausschuß anzuzeigen. 

Die Tarife sind auf der Basis von Stundensätzen in Abhängigkeit vom 
Ladegewicht , wenn die Steh- und Wartezeiten überwiegen . Wenn die 
Fahrleistung überwiegt , sind die Tarife Kilometersätze in Abhängig-

• keit vom Ladegewicht . Allerdings sind die Tarife, speziell bei einem 
höheren Ladegewicht , unangemessen hoch. So beträgt z .B .  der Stun­
densatz für Kipperfahrzeuge bei händischer Beladung für ein Lade­
gewicht von 2 t S 192 ,- , für ein Ladegewicht von 24 t S 520,- ( Net­
totarife ) .  Dies ist der 2,7 - fache Stundensatz ,  eine Steigerung, die 

2o§ 1 0 , 1 l  GBefG i n  Verbindung mit § 1 3  des Bundesministeriengesetzes. 
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nur schwer mit Kostenargumenten begründbar ist. Wie qualitativen 
Interviews zu entnehmen war, entsprechen diese hohen Sätze auch 
nicht den in der Realität gezahlten Preisen. 

Es zeigt sich somit sowohl im N ah- als auch im Fernverkehr, daß die vor­
handenen Tarife zumeist unterboten werden und Preiswettbewerb in einem 
gewissen Umfang herrscht . Welchen " Sinn" haben nun Tarifempfehlungen 
oder verbindliche Tarife, wenn sie permanent unterboten werden? Eine 
mögliche Auswirkung wäre die, daß bei einem Fehlen solcher Tarife der 
Marktpreis niedriger wäre - die Höhe deJ PreimiveauJ wird also zugunsten 
der Unternehmer beeinflußt . Außerdem bietet sich bei unvollständiger In­
formation die Möglichkeit zur PreiJdiJkiminierung (Abschöpfen der Kon­
sumentenrente) ,  wenn bei uninformierten Konsumenten mit Hinweis auf 
"amtliche" Tarife höhere Preise verlangt werden, als bei großen Verladern, 
die über eine bessere Kenntnis des Marktpreises verfügen. 

3 . 3  Kapazitäts- und Invest it ionsbeschränkungen 

Hier sind zwei wesentliche Regulierungseingriffe zu nennen, die Festlegung 
des Umfangs der Konzession und die Kontingentierung im grenzüberschrei­
tenden Verkehr. 

3.3 . 1  Der Konzessionsumfang 

In der Novelle von 1 982 gab es noch eine wesentliche Änderung: bei der 
Konzessionserteilung wird auch der Umfang der Konzession festgelegt , i .e. 
die Konzession gilt nur für eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen. Für jede 
Newnvestition muß um eine Erweiterung der Konzession angesucht werden. 
Das Erlangen einer solchen Erweiterung beurteilten 48% der Befragten als 
schwierig, 30% als nicht sehr oder überhaupt nicht schwierig, 22% hatten 
es noch nicht probiert . 

Die (gleichzeitig mit der Konzessionserteilung erfolgende) Festlegung 
des Umfangs der Konzession reguliert die Unternehmensgröße und gleich­
zeitig das Marktangebot . Sie erschwert Anpassungen an die Marktnach­
frage, da für jede Erweiterung des Fuhrparks um eine neue Konzession 
angesucht werden muß, wobei mit Ausnahme des Befähigungsnachweises 
alle Voraussetzungen neuerlich geprüft werden. Die tatsächliche Intensität 
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dieses Regulierungseingriffes wird sehr stark von der zukünftigen Handha­
bung dieser Regelung abhängen. Die Möglichkeit eines sehr starken Regu­
lierungseingriffs in die Angebotsseite ist zumindest vorhanden. 

3 . 3 . 2  Der Verkehr über d ie  Grenze 

Der internationale G ütertransport ist durch eine Vielzahl von Abkommen 
reglementiert . Für den grenzüberschreitenden Verkehr benötigt der Unter­
nehmer eine Genehmigung der jeweils zu befahrenden Staaten. 

Österreich hat bilaterale Abkommen mit 27 europäischen , nordafrika­
nischen und vorderasiatischen Staaten geschlossen , deren Inhalt die Höchst­
zahl der Genehmigungen für den G ütertransport ist .  Einzige Ausnahme 
bildet die Schweiz :  zwischen Österreich und der Schweiz ist der Güter­
transport genehmigungsfrei . 

A usgenommen von der Genehmigungspflicht sind der Werkverkehr hin­
sichtlich der meisten europäischen Staaten , weiters sog . Kleintransporte, 
i .e .  LKW mit einem Gesamtgewicht unter 6 t bzw. einer Nutzlast bis 3 ,5 
t ,  und diverse Spezialtransporte21 • 

3 . 3 . 2 . 1  Genehmigungsarten Grundsätzlich unterscheidet man ZWI­
schen Dauer- und Einzelfahrtgenehmigungen. Dauergenehmigungen be­
rechtigen zu beliebig vielen Fahrten mit einem LKW in einem gewissen 
Zeitraum (meistens ein Jahr) .  Eine Einzelfahrtgenehmigung berechtigt zu 
einer Fahrt hin und retour. Bei den Einzelfahrtgenehmigungen unterschei­
det man wieder drei Arten: 

• Loco- oder Wechselverkehr: eine Fahrt vom Heimatland in das Aus­
gabeland22 und retour 

• Transit :  Fahrt vom Heimatland durch das Ausgabeland (Transitieren 
des Ausgabelandes in ein drittes Land und retour ) 

• Drittlandverkehr: ausgehend vom Ausgabeland Transitieren des Hei­
matlandes in ein drittes Land und retour 

2 1 Transpolte 
mit Umz ugs- , Messe- ,  Ausstellungsgut, Theaterrequisiten, . . .  , L eichentransporte,  Bienen 
und Fischbrut, Tierkadaver. 

22 A usgabeland ist jenes Land, das die Genehmigungen erteilt .  
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In den Kontingentverhandlungen mit den einzelnen Ländern werden die 
Globalkontingente und zwar im Ausmaß 1 : 1  besti!JlIDt, i .e. die Höchst­
zahl der Einzelfahrt- und Dauergenehmigungen werden festgelegt . Im allge­
meinen wird die Ausgabe der Genehmigungen an das Heimatland delegiert , 
desgleichen die Ausgestaltung der Kontingente. Zur illustration : mit der 
BRD gibt es derzeit 245.000 Einzelfahrtgenehmigungen und 75 Dauerge­
nehmigungen. Von den österreichischen Frächtern werden diese vorwiegend 
für den Loco- oder Drittlandverkehr (z .B .  Fahrten von B ayern über Öster­
reich nach Norditalien) verwendet , die deutschen Frächter benützen das 
Globalkontingent sehr stark für den Transit durch Österreich nach Italien. 

Im Laufe der letzten Jahre hat sich die Struktur der Genehmigun­
gen geändert : wurden früher überwiegend Dauerau3wei3 e  vergeben, so 
stellt man nun zunehmends auf Einzeljahrtgenehmigungen um. Durch die 
Umstellung von Dauerausweisen auf Einzelfahrtgenehmigungen wird das 
Kontingentierungssystem scheinbar durchschaubarer gemacht. Tatsächlich 
werden damit drei Kategorien von Fuhrwerksunternehmem geschaffen: die 
erste Gruppe verfügt über Dauerausweise und unterliegt damit im grenz­
überschreitenden Verkehr keiner Kapazitätsbeschränkung. Die zweite Gruppe 
kann auf eine Art Gewohnheitsrecht auf Einzelfahrtgenehmigungen po­
chen. Laut einem Erlaß des BM für Verkehr aus dem Jahre 1984 hat die 
Ausgabebehörde bei "regelmäßigen Beförderungen einem Unternehmer das 
Ausmaß an Erlaubnissen bekanntzugeben, mit dem er rechnen und kal­
kulieren kann .. . .  Derartige Dispositionszusagen können ohne weiteres auch 
für ein ganzes Kalenderjahr gegeben werden, doch soll der diesbezügliche 
Plafond höchstens 90% der im unmittelbar vorangegangenen Kalenderjahr 
in der betreffenden Relation getätigten Fahrten ausmachen. " .  Die dritte 
Gruppe erreicht nur sehr schwer oder über die "Belohnungskontingente"23 
den Zutritt zu ausländischen Märkten. 

3 . 3 . 2 . 2  Die Kontingentpolitik Die Kontingentverhandlungen dienen 
unterschiedlichen Zielsetzungen. Gegenüber Ostblockstaaten , südosteu­
ropäischen und vorderasiatischen Ländern verfolgt Österreich eine eher re­
striktive Kontingentpolitik. Diese " Billigpreisstaaten " stellen von der Preis­
seite eine große Konkurrenz für die österreichischen Frächter dar und hätten 

23Siehe dazu 3.3.2.2. 
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auch Interesse an größeren Kontingenten. Die Türkei z .B . ,  mit der derzeit 
eine Kontingenthöhe von 15 .000 Einzelfahrtgenehmigungen vereinbart ist , 
wollte eine Erhöhung, bekam diese aber nicht - stattdessen erhielt sie eine 
Stellplatzgarantie für LKWs auf gewissen Routen der Eisenbahn.  Hier die­
nen die Kontingente also dem Schutz der heimischen Frächter. 

Bezüglich der westeuropäischen Staaten ist die Situation eine andere: 
seit Beginn der 70er Jahre wurde die Schiene als Partner den Verhand­
lungen beigezogen und eine Verhandlungspolitik zum Schutze der Schiene 
eingeschlagen. Der gewünschte Erfolg,  eine höhere Kapazitätsauslastung 
der Bahn, wurde nicht erzielt. Die Bahn hat immer mehr an Marktanteilen 
verloren. 

Neuerdings werden die Kontingentierungsverhandlungen zunehmend zu 
umweltpolitischen Verhandlungen. Sowohl von Österreich als auch den be­
treffenden Staaten wäre Interesse an einer höheren Anzahl von Genehmi­
gungen vorhanden, aus umweltpolitischen Gründen werden die Kontingente 
aber nicht angehoben (z .B . wegen der Transitbelastung im Inn- und vVipp­
tal ) .  Um den Umstieg auf die Bahn fördern, sind mit einzelnen Ländern 
(z .B . mit der B RD )  sog. " Belohnungs kontingente " vereinbart worden: auf 
drei Huckepackstrecken (München - Ala, Wels - Mainz, Graz - Regensburg) 
erhält der Transportunternehmer für zwei Rundläufe (hin  und retour) oder 
vier Fahrten in eine Richtung jeweils eine Einzelfahrtgenehmigung (zur Er­
innerung: diese umfaßt eine Fahrt hin und retour) .  Diese Regelung gilt seit 
Beginn 1985 und wurde mit September 1987 nochmals leicht umgewandelt ;  
nun erhält der Frächter anstatt einer Einzelfahrlgenehmigung zwei Geneh­
migungen für jeweils eine Richtung. 

3 . 3 . 2 . 3  Die Vergabe der Genehmigungen Die Vergabe der Geneh­
migungen für den grenzüberschreitenden Verkehr erfolgt grundsätzlich durch 
das Verkehrsministerium. Für die B RD,  Italien und Jugoslawien wurde 
sie aber an die Länder delegiert . Eine Ausnahme bildet die Vergabe für 
Wien : hier wird die Vergabe auch für Italien und Deutschland vom Ver­
kehrsministeri um vorgenommen. 

Hinsichtlich der Vergabe existiert ein Erlaß des Bundesministeriums für 
Verkehr aus dem Jahre 1984, der heftig umstritten war, und nach einer 
kurzen Sistierung im September 1985 wieder in Kraft trat . In diesem 
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Erlaß24 wurden nicht nur der Ausgabemodus2s und Kriterien für den Ent­
zug bereits verteilter Genehmigungen festgelegt , sondern auch zusätzliche 
Bedingungen geschaffen, unter denen ein Unternehmer um Genehmigun­
gen ansuchen darf. Diese (von der Bundeswirtschaftskammer kritisierten 
Anforderungen) sind das Vorhandenseins eines Bürolokals am bewilligten 
Standort , das mit Fernsprech- und Fernschreibanschluß ausgestattet sein 
muß,  und der Nachweis über den Abschluß einer Rückholversicherung ge­
gen im Ausland eintretende Unfa1ls- und sonstige Schadensereignisse. 

Mit wenigen Ausnahmen herrscht bei den Genehmigungen ein Nach­
frageüberschuß. Die Adressaten der Genehmigungen sind i .a. immer 
dieselben Unternehmen, wobei laut mündlichen Informationen die großen 
Unternehmer bevorzugt werden. Die diesbezügliche Unzufriedenheit unter 
den Güterbeförderern ist groß. So stimmten 81 ,5% der Befragten der For­
mulierung "Große Betriebe erhalten leichter eine Genehmigung als kleine" 
zu. 85,7% stimmten der Formulierung " Es ist vorteilhaft , Beziehungen zu 
haben " zu. Die Unzufriedenheit kommt auch in zahlreichen schriftlichen 
Kommentaren zutage, in denen auch ein Schwarzmarkt für Genehmigun­
gen erwähnt wird. 

Der Test auf Unabhängigkeit der Variablen "Erhalt von Genehmigungen 
für Verkehr über die Grenze" und "Betriebsgröße" mußte klar abgelehnt 
werden26 • Von den befragten Mittelbetrieben ( 7  - 1 0  LKW) verfügten 56% 
über Genehmigungen über die Grenze, bei Betrieben mit 1 1  - 30 LKW 
waren es 72% und bei Betrieben mit mehr als 30 LKW sogar 93% . 

3 . 4  S onst ige Regulierungen 

3 . 4 . 1  Sozialvorschriften 

Auf dem Gebiet der Sozialvorschriften, also bei den Lenk- und Ruhezei­
ten, dem Ausgleich für Verkürzungen und des Arbeitszeitnachweises gelten 
unterschiedliche Regelungen für für den Inlands- und den grenzüberschrei­
tenden Verkehr. 

Für den grenzüber3chreitenden Verkehr gilt für österreichische Fahrer 

HZ 99.728/4-IV-l l/82, Ausgabe der Erlaubnisse nach §1 a Abs.2 GBefG. 
2�siehe 3.3.2 . 1 .  
Z6Xl = 22, 45 bei 4 FG, hit. Wert = 9 ,488 bei a = 0, 05. 
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seit 1976 das AETR, das " Europäische Übereinkommen über die Arbeit der 
im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrzeugbesatzungen ", das 
von allen EG - Staaten, sowie Österreich, Schweden, der CSSR, der DDR, 
Jugoslawien und der UdSSR ratifiziert wurde. 

Für Binnenfahrten gilt das Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetz, da die 
entsprechenden Durchführungsgesetze, die für die inneröstereichische Gültig­
keit des AETR Voraussetzung sind, noch nicht ( ! )  ergangen sind. 

3 . 4 . 2  Beiörderungsbedingungen 

Die  Beförderungsbedingungen umfassen Schadenersatz- und Haftungsrege­
lungen, sowie Vorbehalts- und Reklamationsregelungen. Hier existieren 
auch unterschiedliche Beförderungsbedingungen je nach der Art der durch­
geführten Transporte. 

Im Nahverkehr sind die "Allgemeinen Transportbedingungen für das 
Lastfuhrwerksgewerbe" (ATL ) anzuwenden. 

Im Inland3fernverkehr waren mit den verbindlichen Tarifen gleichzei­
tig auch die Beförderungsbedingungen vereinbart . Durch das Auslaufen 
dieser Tarife (siehe 3.2)  wurden auch die Beförderungsbedingungen gegen­
standslos.  Durch eine Kundmachung des Fachverbands der "Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für den gewerbsmäßigen Güterfernverkehr in Öster­
reich" in der Wiener Zeitung und durch den Aufdruck eines entsprechenden 
Stempels auf den Frachtbriefen, die der Fachverband herausgibt ,  werden 
im Inlandsfernverkehr praktisch nur diese Bedingungen verwendet . Die 
grundsätzlichen Regelungen wären allerdings auch im HGB zu finden. 

Im grenzüber3chre itenden Verkehr gelten die Bedingungen des CMR21, 
des "Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im Internationalen 
Straßengüterverkehr" . 

27 Convention relative au contract de Transport International de Marchandises par 
Route. 
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4 O sterreich und der EG-Binnenmarkt 

4 . 1  D ie G rundsätze der zukünft igen E G  - Verkehrsp o­

lit ik 

Durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 22.5.1985 über die 
Schaffung eines einheitlichen Binnenmarkts in der EG ist auch Bewegung 
in die Verkehrspolitik der EG gekommen. Der Europäische Rat einigte 
sich darauf, bis spätestens 1992 einen einheitlichen Markt ohne men­
genmäßige Beschränkungen im innergemeinschaftlichen Güterkraftver­
kehr zu schaffen, die Wettbewerbsverzerrungen zu beseitigen und die 
Probleme des gemeinschaftlichen Transitverkehrs durch Drittländer 
zu lösen, um Diskriminierungen zwischen den Transportunternehmen der 
einzelnen Mitgliedstaaten zu vermeiden. 

Die ZielvorJteIlungen umfassen eine Abschaffung der bisherigen bila­
teralen Kontingente zwischen den EG- Ländern, eine Harmonisierung der 
steuer- und sozialrechtlichen Vorschriften , die Festlegung von einheitlichen 
Maßen für Gewichte und Abmessungen, die Schaffung von einheitlichen Zu­
trittsbestimmungen, die Deregulierung der Tarife und die Schaffung einer 
"Krisenüberwachungsinstitution ". 

4.2 D ie bisherige Umsetzung der Grundsatzbeschlüsse 

4 . 2 . 1  Der Zugang zum Markt 

Um den schrittweisen Übergang zum einheitlichen Markt zu erleichtern, 
wurden sog. n Gemeinschaftskontingente"  geschaffen. Dies sind Ge­
nehmigungen, die an einzelne Transportunternehmer vergeben werden und 
jeweils nur für einen LKW verwendet werden dürfen. Eine Gemeinschafts­
genehmigung berechtigt zu beliebigen Fahrten innerhalb der EG. Sie ähneln 
damit von der Struktur her den früheren Dauergenehmigungen, nur sind sie 
in einem größeren geographischen Bereich gültig. Diese Gemeinschaftskon­
tingente werden jährlich aufgestockt. Eine dazu parallell laufende Sen­
kung der bilateralen Kontingente ist geplant . Die Auf teilung der Gemein­
schaftskontingente nach den einzelnen Staaten ergibt sich aus Tabelle 17 .  

Das Gemeinschaftskontingent wurde für die Jahre 1987 - 89 um durch-
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Gemeinschaftskontingent 

L and 1987 1 . 1 . 1988 1 . 7 .1 988 1 . 1 .1989 

B 1 .0 36 1 . 190 1 .488 2 .084 

D 1 . 735 1 .955 2 .3 74 3 .324 

DK 929 1 . 104 1 .444 2 .022 

E 1 .014 1 . 225 1 .543 2 .161  

F 1 ,488 1 .677 2.018 2 .826 

GB 902 1 .027 1 .265 1 .771 

GR 293 415 658 922 

I 1 .424 1 . 660 2 .022 2 .831  

ffiL 341 420 671 940 

LUX 404 501 693 971 

NL 1 .553 1 . 743 2 . 104 2 .946 

P 4 1 6  567 873 1 .223 

2: 1 1 .535 13 .477 1 7 . 153 24.021 

Tabelle 17:  Die EG - Gemeinschaftskontingente 1 987-1989 

Q: DVZ, Nr.76,  1988 

schnittlich 44% aufgestockt . Dies erscheint auf den ersten Blick als sehr 
viel . Dennoch stellen die Gemeinschaftsgenehmigungen nur einen zaghaf­
ten Schritt in  Richtung eines freien grenzüberschreitenden Marktes dar ,  
wenn man sie in Relation zu den bilateralen Genehmigungen setzt .  Um die 
Größenrelationen zu verdeutlichen , möge die Bundesrepublik Deutschland 
als Beispiel dienen. Das Gemeinschaftskontingent wurde für 1987 mit 1 .735 
Genehmigungen festgelegt28 ,  das bilaterale Kontingent nur mit Österreich 
betrug 245.000 Einzelfahrt- und 75 Dauergenehmigungen. Die Anzahl der 
deutschen LKW, die 1986 im grenzüberschreitenden Verkehr mit dem Im­
port von Gütern aus Frankreich befaßt waren , betrug 593 .00029 • Einer 
Schätzung zufolge lag 1986 der Anteil der aufgrund von Gemeinschaftsge­
nehmigungen durchgeführten grenzüberschreitenden Transporte bei 7%30 . 

28DVZ, Nr.76, 1988 . 
29Q: Verkehrswissenschaftliche Zahlen 1987, B D F ,  S.57. 
30Mc KAY, 1987, S.53. Es ist allerdings nicht ersichtlich, ob diese 7% sich auf die 

Transportleistung oder auf das -aufkommen beziehen. 
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4 . 2 . 2  Maße und Gewichte 

In dem Bereich der Vereinheitlichung der Maße und Gewichte sind die bis­
lang größten Erfolge erzielt worden. In einem Beschluß des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften (vom 19 .  12 .  1984) wurden die folgenden 
höchstzulässigen Gesamtgewichte festgelegt : 

• 40 t für fünf- bis sechsachsige Kraftwagenzüge und Sattelkraftfahr­
zeuge 

• 18  t für zweiachsige Anhänger 

• 24 t für dreiachsige Anhänger 

Diese Bestimmungen werden in der EG ab 1 .7 .  1986 angewandt. 

4 . 2 . 3  Arbeitsrechtliche Bestimmungen 

Hier existieren seit September 1 986 in den EG-Ländern EG- Verordnungen31 
hinsichtlich der Lenk- und Ruhevorschriften für Lenker und hinsichtlich 
Kontrolleinrichtungen über Fahrtzeiten. Diese Vorschriften sind für E G­
Lenker, die im E G- Bereic h  Transporte durchführen, gültig. Neben die­
ser Verordnung existiert für den selben Themenbereich das AETR32 • Das 
AETR weicht in mehreren Punkten von der EG-Verordnung ab . Das AETR 
ist anzuwenden, wenn die Fahrt zumindest teilweise in einem Staat stattfin­
det , der AETR - Vertragspartner ist (und nicht EG-Mitglied) oder für Fahr­
strecken innerhalb der EG,  wenn die Beförderung mit Fahrzeugen durch­
geführt wird, die in einem Land zugelasssen sind, das nicht das AETR 
ratifiziert hat . Für Binnenfahrten gilt die jeweilige nationale Gesetzgebung. 

Um diese umständlichen Vorschriften zu verdeutlichen, sei ein Beispiel 
genannt . Ein deutscher LKW unterliegt bei einer Fahrt von Deutschland 
nach Italien (durch Österreich) dem AETR, bei einer Fahrt nach Frankreich 
der EG-Verordnung. 

Hier ergibt sich hier sowohl für die EG als auch auch für Österreich ein 
dringender Harmonisierungs bedarf. 

. 

31Nr.3820/85, Nr. 3821/85 
32Siehe dazu 3.4.1. 
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4 . 2 .4 Steuerliche Harmonisierung 

Die Frage der steuerlichen H armonisierung stellt einen der Hauptstreit­
punkte bei der Schaffung eines einheitlichen Verkehrsmarkts dar. Hier will 
die EG-Kommission von der Besteuerung nach dem Nationalitätenp rinzip , 

i .e .  die Besteuerung erfolgt in dem Land,  in dem der LKW zugelassen ist , 
a bgehen. Angestrebt wird eine Besteuerung des Straßengüterverkehrs nach 
dem Territorialitätsprinzip, i .e .  maßgeblich für die Steuereinhebung ist 
das Land, in dem die Fahrten durchgeführt werden. Dies entspricht dem 
Prinzip der Wegekostendeckung. 

Dies würde allerdings bedeuten, daß das Steuersystem in einigen Ländern 
erheblich umstrukturiert werden müßte. Die BRD und Großbritannien 
z . B . ,  die eine (im Vergleich zu anderen Ländern ) hohe Kfz- Steuer einheben 
(Breuss et al . ,  1 988,  S . 1 14 ) ,  müßten in diesem Fall auf Kfz-Steuereinnahmen 
verzichten . Kfz-Steuern sind fixe Entgelte33, wohingegen Mineralölsteuern 
fahrleistungsabhängige Entgelte darstellen und damit dem Prinzip der We­
gekostendeckung besser entsprechen. 

4 . 2 . 5  Das Problem der  Kabotage 

Durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist auch die Diskussion 
über das Kabotageverbot neu entflammt . Bis jetzt ist es Unternehmern 
nicht erlaubt , Binnentran-,porte in einem Land durchzuführen, in dem sie 
keine Niederlassung haben. Dieses Kabotageverbot gilt bis jetzt in allen 
Ländern Europas .  Sollte der gemeinsame EG - Binnenmarkt Realität wer­
den, ist dieser Schutz der jeweils einheimischen Unternehmer mit dem Prin­
zip der Dienstleistungsfreiheit nicht vereinbar. Bis jetzt existiert noch keine 
Entschließung des Rates der EG zu diesem Problem34 • Diesbezügliche Vor­
schläge sehen vor, daß Unternehmer im grenzüberschreitenden Verkehr zwei 
sog. Anschlußkabotagen vornehmen dürfen, i .e .  sie dürfen im Zuge ihrer 
grenzüberschreitenden Transporte zwei Binnentransporte in einem Land 
durchführen, in dem sie Ilicht zugelassen sind. 

JJln der Regel ist die Kfz-Steuer ein fixes Entgelt in Abh ängi gkeit von der Nutzlast . 
J4 Mc KAY, 1 987, S.78 
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4 . 2 .6 Transit durch Drittländer 

In der Frage des Transits durch Drittländer gibt es innerhalb der EG noch 
keine sehr detaillierten Vorstellungen. Es ist geplant , daß die EG - Kom­
mission nach Gesprächen mit Österreich, der Schweiz und Jugoslawien bis 
September dem Europäischen Rat einen Entwurf für ein Verhandlungsman­
dat vorlegen soll. 

4.3 D ie Verkehrsverflecht ung Österreichs mit der E G  

Die Verkehrsverflechtung Österreichs mit der EG muß in  zwei Bereiche 
untergliedert werden, in den des Güterempfangs- und -versands und des 
G ütertransits .  

4 . 3 . 1  G üterempfang und -versand zwischen Österreich und der 
EG 

Beim grenzüberschreitenden G üterversand dominieren bei beiden Ver­
kehrsträgern, der Straße und der Schiene, eindeutig die EG-Länder. 

EG Nicht-EG L 
Schiene Empfang 7.158 8 .537 15.698 

% 46 54 100 
Versand 5 .363,6 3,353,2 8 .716,8 
% 62 38 100 

Straße Empfang 7.973,9 2.263,1 10.237 
% 77 23 100 
Versand 7.035,8 1 .823,4 8.859,2 
% 79 21  100 

Tabelle 18: Grenriiberschreitender Güterempfang und -versand nach EG und 
Nicht-EG und Verkehrsträger 1 986 
Angaben in lOOOt 
Q: Ruthner,  1988 

62% des Versands auf der Schiene und 79% des Versands auf der Straße 
gehen in die EG (siehe Tabelle 18) .  Im Vergleich zu 1985 hat die Bahn 
im Güterversandsaufkommen insgesamt 3,3% verloren, die Straße 2,8% ge­
wonnen (Ruthner,1988). 
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Beim grenzüberschreitenden Güterempfang sieht die Situation etwas 
anders aus .  Bei der Bahn kamen 54% des Transportaufkommens aus Nicht 
- E G  Ländern, davon 23% aus der CSSR. Allerdings hat die Bahn auch 
im grenzüberschreitenden G üterempfang im Vergleich zum Vorjahr 8,2% 
verloren. 

Auf der Straße dominieren auch im Güterempfang die EG - Länder. 
77% wurden 1 986 aus den Nachbarländern B RD und Italien auf der Straße 
eingeführt . Auch im grenzüberschreitenden Güterempfang hat die Straße 
gegenüber 1 985 um 3 ,3% dazugewonnen (Ruthner, 1988) .  

4 . 3 . 2  Der Transit durch Österreich 

Der Transit ausländischer LKW durch Österreich, speziell auf der Brenner­
Route,  nimmt in der öffentlichen Diskussion einen hohen Stellenwert ein 
und wird auch einer der strittigsten Punkte bei Verhandlungen mit der EG 
sein .  Aus diesem Grund soll dieser Problematik hier nachgegangen werden . 

Transitverkehr ist definiert als Verkehr, der über eine StaatJgrenze in 
ein anderes Staatsgebiet führt und dieses dieses ohne Be- oder Entladung 
wieder verläßt ( Cerwenka, 1987) .  Die relevante Kenngröße zur Beurtei­
lung der Transitbelastung eines Landes ist nicht das Verkehrsaufkommen 
(Tonnage) ,  sondern die Verkehrsleistung, also das Produkt aus transpor­
tierter Gütermenge und zurückgelegter Transportdi stanz (t-km).  Nur aus 
Daten über die Verkehrsleistung können Rückschlüsse auf negative externe 
Effekte auf die Umwelt und die Inanspruchnahme der Infrastruktur gezogen 
werden. Auch für die Bemessung von Steuern ist die Verkehrsleistung eine 
wichtige Größe. 

4 . 3 . 2 . 1  Transportleistungsbilanzen Cerwenka et al . ( 1987) haben 
eine umfassende Analyse des internationalen Straßengütertransports 35 vor­
genommen. Transportleistungsbilanzen der gesamten internationalen Stra­
ßengüterverkehrsleistung, also Versand, Empfang und Transit ,  ... wurden für 
1983 erstellt .  Einbezogene Länder waren die Bundesrepublik Deutsch1and� 
Frankreich, Italien, die Niederlande, die Belgisch-Luxemburgische Wirt­
schaftsunion , das Vereinigte Königreich , Irland, Dänemark, Griechenland, 

35 Alle Zahlen in diesem U nterabschnitt stammen aus dieser Studie. 

124 

III-113 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 11 Beilage H (gescanntes Original) 139 von 282

www.parlament.gv.at



Österreich, die Schweiz ,  Schweden und Jugoslawien, also neun EG-Länder 
und vier Nicht-EG-Länder. 

Die Transportgesamtleistungsbilanz weist Österreich als Gewinner 

aus .  So haben 1 983 österreichische Frächter im Ausland um 3 .679 Mio. 
t-km mehr zurückgelegt als ausländische Frächter in Österreich. Öster­
reich nimmt damit den Platz 2 bei den Gewinnern hinter den Niederlande 
ein ,  deren Saldo ungefähr das Dreifache beträgt , nämlich 10 . 155 Mio. t­
km. Dies hängt sicherlich auch mit der Randlage Österreich hinsichtlich 
der EG zusammen, die der wichtigste Handelspartner Österreichs ist, aber 
auch mit der Konkurrenzfähigkeit der österreichischen Frächter. Zu den 
" Hauptverlierern " in dieser Aufstellung zählen Frankreich und die Bundes­
republik Deutschland. 

Die Straßengütertransitleistungsbilanzen ergeben ein anderes Bild. 
In diese Bilanz gehen nur Verkehrsleistungen ein, die im Transit durch ein 
oder mehrere Länder erbracht wurden. Hier zählt Österreich zu den Ver· 
lierern. So wurde in Österreich 1983 um 485 Mio. t-km mehr Transit­
leistung erbracht als österreichische Frächter im Ausland transitierten. Zu 
den "Hauptverlierern" zählt auch hier wieder die Bundesrepublik Deutschland 
mit einem Saldo, der um das Neunfache höher ist als der Österreichs (4 .499 
Mio. t-km).  Zu den " Gewinnern" zählt unter anderem auch die Schweiz , 
die aufgrund der Beschränkung des maximalen zulässigen Gesamtgewichts 
auf 28 t und eines Nachtfahrverbots einen Großteil des Transitverkehrs 
nach Österreich verdrängt . Allerdings muß in der Transitfrage noch ein 
anderer Aspekt beachtet werden, der in der Öffentlichkeit gerne verges­
sen wird. Transit ist nicht ident mit Transit ausländischer LKWs . Hier 
muß ein zusätzlicher Begriff eingeführt werden, der "Eigentransit" .  Ei­
gentransit ist jene Verkehrsleistung, die von einheimischen Frächtern im 
Heimatland als Transitland erbracht werden. Eigentransit wird z .B.  von 
österreichischen Frächtern betrieben, wenn sie Transporte von der BRD 
nach Italien durchführen und Österreich dabei transitieren. Wie in Kap. 
3 .3 .2 .1  schon erwähnt , findet dieser sog. Drittlandverkehr relativ häufig 
statt .  Der Eigentransitanteil Österreichs, also jener Anteil des Transits 
österreichischer Frächter am gesamten in Österreich stattfindenden Tran­
sit ,  liegt bei 1 5,2% (1984). Dies ist verglichen zu anderen Ländern ein 
relativ hoher Anteil. Nur die Schweiz und die Niederlande weisen einen 
noch höheren Eigentransitanteil auf (20,9 bzw. 24 ,6%) .  
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Abschließend sei noch eine weitere Kennzahl erwähnt , der Fremdtran­
sitanteil an der gesamten Straßenverkehrsleistung, die in Östereich 
erbracht wird. Dieser betrug 1983 18 ,1  % und ist der höch3t e  aller betrach­
tet en Länder. Jugoslawien folgt in dieser Aufstellung mit 12 ,2% . 

Was diesen Zahlen nicht erkennbar ist ,  ist die Konzentration de3 Tran-
3it3 auf wenige Routen. Dies macht die Sensibilität der betroffenen Bevölke­
rung noch verständlicher. 

4 . 4  Ursachen der Trans itproble matik 

Österreich ist aufgrund seiner verkehrsgeographischen Lage ein wichtiges 
Transitland für die europäischen Nord-Süd-Handelströme. Aufgrund des 
gestiegenen Handelstransportvolumens , der Änderung der Güterprodukti­
onsstruktur und (in der Vergangenheit)  geringen Investitionen in die In­
frastruktur der B ahn hat sich die Straßenverkehrsleistung im letzten J ahr­
zehnt vervielfacht . Die Wahl des Verkehrsträgers Straße wird auch noch 
begünstigt durch deutlich kürzere Transportzeiten,  die Flexibilität kleiner 
Transporteinheiten und durch eine relativ geringe Gütermanipulation beim 
Transport . Als ver3chärfender Faktor für Österreich wirken die restri ktiven 
Bestimmungen der Schweiz . Die Beschränkung der maximalen Nutzlast 
mit 28 t und das Nachtfahrverbot für LKvV bewirken eine beträchtliche Um­
leitung des Transitverkehrs über Österreich . Schätzungen haben ergeben, 
daß zwischen 30 und 40% des Transitverkehrs durch Österreich eigentlich 
Umgehung3verkehr der Schweiz sind. Obwohl die Schweiz mit ihrer Haltung 
zunehmends unter Druck gerät , ist an eine Lockerung der Bestimmungen 
nicht gedacht36 • 

Österreich hat versucht , mit einer re3triktiven Kontingentpolitik, den 
Umstieg auf die Bahn zu fördern. Konterkariert wurde dieser Versuch al­
lerdings durch die Einführung von Jahresmautkarten für LKW, die erst mit 
1 .9 . 1987 wieder abgeschafft wurden. Aber selbst ohne diese Anreize für die 
Benützung des Verkehrsträgers Straße wäre ein Umstieg auf die Bahn auf 
dieser Relation nicht ohne weiteres möglich .  Die Infrastruktur der Bahn ist 
speziell auf der italienischen Seite sehr schlecht . Die Eckhöhen der Tunnels 
sind für den kombinierten Verkehr mit schweren LKW zu niedrig.  Der \Va-

36 NZZ,  2.7. 1988,  Fernausgabe Nr. 1 5 1 .  
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renumschlag speziell in Norditalien funktioniert schlecht. Die Österreicher 
fahren mit Wechselstromlokomotiven, die Italiener mit Gleichstrom. Dies 
macht einen Wechsel der Lokomotiven am Brenner notwendig, was einen 
zusätzlichen Zeitverlust bedeutet. All diese Faktoren begünstigen die Wahl 
des Verkehrsträgers Straße. 

5 Evaluation der b estehenden Regulierun­

gen 

5.1 Stat ische Effekte 

Das gegenwärtige Regulierungssystem greift in mehrfacher Art in das Markt­
geschehen ein:  

• Beschränkung der Anzahl der Firmen (Be­
darfsprüfung)G 

• Investitionsbeschränkungen und Angebots­
beschränkungen (Konzessionserweiterung 
für Neuanschaffungen) 

• Einschränkung der Produktionsplanung 
(Kontingente) 

• Verhaltensregulierungen 
(Fahrverbote, U mwelts chutz auflagen , Sozi­
alvorschriften, technische Kontrollen) 

• Eingriff in die Finanzierungsstruktur bei 
Neugründung 

Obis 3 1 .9 . 1 988 

Es existieren Marktzutrittsbarrieren in zweierlei Hinsicht . Die er­
ste Hürde ist die Erlangung der Konzession. Hier gibt es neben sinn­
vollen Eintrittsvoraussetzungen wie einer Prüfung über betriebswirtschaft-
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liche und rechtliche Kenntnisse einige Beschränkungen, die allokativ inef­
fizient sind. Dazu zählen der Nachweis über eine mindestens vierjährige 
fachliche Tätigkeit und der entsprechende Führerschein. Diese Anforde­
rungen sind nicht mit dem Qualität"argument begründbar, da die Quali­
fikation eines Güterbeförderers in einer effizienten Routenplanung, einem 
guten Management und einer erfolgreichen Auftragsbeschaffung liegt . Dies 
wird durch obige Anforderungen aber nicht abgedeckt . Es werden hiedurch 
Bewerber aus dem möglichen Konzessionsnehmerkreis ausgeschlossen. Eine 
Interpretation im Sinne der " capture theory" wäre, daß durch diese Be­
stimmung eine gewisse "Erblichkeit "  der Konzessionen zumindest erleich­
tert wird, da sich Kinder von Fuhrunternehmern die Bestätigung über die 
fachliche Tätigkeit leicht beschaffen können. 

Auch der Nachweis über die finanzielle Leistungsfähigkeit scheint überden­
kenswert . Es ist nicht einsichtig, warum die Behörde einen zusätzlichen 
Gläubigerschutz übernehmen sollte. 

5 . 1 . 1 Regulierungsbegründungen 

5 . 1 . 1 . 1  Ruinöse Konkurrenz Eingriffe in den Transportmarkt wer­
den sehr oft mit dem "öffentlichen Wohl" begründet . Der Begriff der 
ruinösen Konkurrenz wird in unterschiedlichen Interpretationen in der Re­
gulierungsliteratur verwendet . Ruinöser Wettbewerb wird beschrieben als 
eine Situation, bei der die Unternehmer aufgund von "zuviel" \Vettbewerb 
Verluste machen und die Qualität der Produkte dadurch leidet . Durch die 
verschlechterte Liquiditätslage werde z .B.  im Transportgewerbe die Versor­
gung der Bevölkerung gefährdet . 

Kahn ( 1971)  diskutiert die ruinöse Konkurrenz im Rahmen des Modells 
der vollständigen Konkurrenz , also des Polypols auf dem vollkommenen 
Markt . Die einzelnen Unternehmer sind Preisnehmer, haben also keinen 
Einfluß auf den Marktpreis . Ihre gewinnmaximale Strategie ist es, die Pro­
duktionsmenge so zu wählen, daß der Preis gleich den Grenzkosten ist . 

Eine Voraussetzung für das Auftreten ruinöser Konkurrenz ist eine hohe 
Irreversibiliät de" Kap italJ .  \Venn durch einen Nachfragerückgang der Preis 
unter die Stückkosten fällt ,  werden zwar die gesamten variablen Kosten ge­
deckt , aber nur ein Teil der Fixkosten . Bei einem hohen Fixkostenanteil 
werden die Unternehmer in dieser Situation aufgrund der großen Diskre-
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panz zwischen den durchschnittlichen Totalkosten und den durchschnitt­
lichen variablen Kosten aber relativ lange im Markt bleiben. Der Preis­
verfall würde geringer ausfallen, wenn die Unternehmer die Kapazitäten 
relativ rasch reduzieren könnten. Da  diese Anpassung aber aufgund der 
Irreversibilität des Kapitals sehr schwierig möglich ist , entstehen Überkapa­
zitäten. Überkapazität heißt in diesem Modell also, daß die gewinnoptimale 
Betriebsgröße kleiner ist als die tatsächliche. 

Der Preisverfall würde auch geringer ausfallen, wenn eine Koordination 
der Anbieter mit bewußter Angebotsverknappung erfolgen würde. Dies 
kann aber bei vollständiger Konkurrenz nicht der Fall sein. 

Die obige Situation veranlaßt nun die Unternehmer, auf der Kostenseite 
zu sparen, in der Regel bei Ausgaben für Forschung und Entwicklung oder 
bei Investitionsvorhaben. Eine andere mögliche Konsequenz ist die Ver­
schlechterung der Produktqualität . Die Einsparungen werden bei - für den 
Konsumenten nicht so leicht beobachtbaren - Produkteigenschaften vorge­
nommen. Dies kann u. U. dazu führen, daß "schlechte" Produkte "gute" 
Produkte vom Markt verdrängen. 

Diese Argumente sind für das Güterbeförderungsgewerbe nur bedingt 
anwendbar, da fast keine Marktau$tritt$ barrieren vorhanden sind. Ein 
LKW kann in der Regel ohne einen nennenswerten Verlust verkauft werden, 
ebenso eine Büro- und logistische Austattung. 

5 . 1 . 1 . 2  Auftreten von Überkapazitäten Eine andere Interpre tation 
für Übe rkapazitäten (excess capacity) ergibt sich, wenn man vom Modell 
der vollständigen Konkurrenz abgeht und zum Modell der monopolistis chen 

Konkurrenz, dem Polypol auf dem unvollkommenen Markt , übergeht , das 
der Realität näher kommt. Hier ist zumindest eine Homogenitätsbedingung 
verletzt. Die Güter, die auf diesem Markt gehandelt werden, sind nahe, 
aber keine perfekten Substitute. Die Unternehmer können Preise setzen, 
der Preissetzungsspielraum hängt von der Elastizität der Nachfrage und 
der Anzahl der Konkurrenten ab. Der Preis liegt stets über den Grenz­
kosten. Die Anbieter werden danach trachten, durch Produktdifferenzie­
rung den Grad der Substituierbarkeit zu verringern. Hier wird im lang­
fristigen Gleichgewicht , i .e. nach Wahl der optimalen Betriebsgröße, bei 
freiem Marktzutritt oberhalb des Minimums der Durchschnittskostenkurve 
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produziert , d.h. es liegen Überkapazitäten31 vor. Die Unternehmer nützen 
also - aus der Sicht der Konsumenten - die Kapazität zuwenig aus ,  wobei 
es für die Unternehmer eine gewinnmazimierende Strategie ist, nicht im 
Betriebsoptimum zu produzieren. Für die Konsumenten resultiert dies in 
höheren Preisen. Dieser höhere Preis kann aber auch als "Prämie" für eine 
größere Vielfalt und eine bessere Annäherung an Konsumentenpräferenzen 
interpretiert werden. 

5 . 1 . 1 . 3  Schlußfolgerungen Somit ergibt sich: 

• Im Referenzmodell der voll.,tändigen Konkurrenz produzieren im lang­
fristigen Gleichgewicht alle Unternehmer im Minimum der Durch­
schnittskostenkurve und machen keine Extraprofite. Verlustbringende 
Überkapazitäten entstehen hier kurzfristig bei einer Verringerung der 
Nachfrage aufgrund einer hohen Irreversibilität des Kapitals und ho­
her Fixkosten. 

• Das Modell der vollständigen Konkurrenz erscheint allerdings für das 
Güterbeförderungsgewerbe nicht sehr passend, da hier die Homoge­
nitätsbedingungen verletzt sind. Der Output t-km ist kein homogenes 
Gut. Weiters ist die räumliche Homogenität (Standortfrage) verletzt . 

• Die relevante Marktform ist die monopoli3 tiache Konkurrenz. Hier 
werden langfristig (bei freiem Marktzutritt ) höhere Preise und gerin­
gere Outputmengen als bei vollständiger Konkurrenz auftreten. Das 
Vorhandensein von Überkapazitäten, i.e. die aUJ der Sicht der KonJu­
menten Juboptimale Nützung der für die Unternehmer gewinnoptima­
len Betriebsgröße, ist für die Unternehmer eine  gewinnmazimierende 

Strat egie. Dies kann aber auch als "Prämie "  für eine höhere Produktdi­
ver3ität und für eine bessere A nnäherung an K on3 umentenpräferenzen 

gesehen werden. 

• Daraus folgt weiters: eine Marktzutritt3 be3chränkung, also die Be­
schränkung der Anzahl der im Markt befindlichen Unternehmer, wie 

31Überkapazität in diesem Sinne liegt immer dann vor, wenn nicht im Minimum der 
Durchschnittskostenkurve, d.h. im Betriebsoptimum, produziert wird. 
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es bis jetzt durch die Bedarfsprufung erfolgte, führt cet .par. zu höhe­
ren Preisen und zu einem höheren Output pro Firma. Die Überka­
pazitäten werden also verringert, d.h. die Unternehmer produzieren 
näher beim Betriebsoptimum. Die Auswirkung auf die Konsumenten 
ist aber negativ, da die Verringerung des Wettbewerbs höhere Preise 
erzeugt. Die Unternehmer haben aufgrund der steigenden Preise und 
der sinkenden Stückkosten Extraprofite. 

Eine A ngebotJbeJchränkung, wie sie durch die Kontingentierung im 
Verkehr über die Grenze und (in Abhängigkeit von ihrer Handha­
bung) durch die Festlegung des Umfangs der Konzession erfolgt , füht 
cet .par. zu einem geringeren Output pro Firma und zu höheren Prei­
sen. 

Der Wegfall der Bedarfsprüfung wird also cet .par. die Preise und den 
Output pro Firma senken. Bei einer gleichbleibenden Handhabung 
der Vergabe der Genehmigungen für den grenzüberschreitenden Ver­
kehr, die in einem gewissen Sinn einer Marktzutrittsbeschränkung für 
den internationalen Transportmarkt gleichkommt38, ist zu erwarten, 
daß die Diskrepanz zwischen den Unternehmern, die nur Binnenver­
kehr betreiben und jenen, die im internationalen Güterverkehr tätig 
sind, sich erhöht . 

• Ein zusätzlicher Effekt von überhöhten Transportkosten kann sein, 
daß deswegen Produkte gar nicht produziert werden. Dies trifft spe­
ziell auf Produktgruppen zu, bei denen die Transportkosten einen 
wesentlichen Kostenblock ausmachen. 

5 . 1 . 1 .4 Der S chutz der Bahn Die Regulierungen im Güterbeförde­
rungsgewerbe werden auch oft mit der Notwendigkeit des Schutzes der Kon­
kurrenzfähigkeit der Bahn begründet. In einer Stellungnahme der Bundes­
regierung vom 31 .  3. 198739, wo für die Beibehaltung der Bedarfsprufung 
argumentiert wird, ist dies explizit enthalten. Hier heißt es: 
" . . .  ist darüber hinaus zu bedenken, daß auch die bestmögliche Auslastung vor­

handener Kapazitäten von Verkehrsträgern mit hohen Investitions- und Instand-

38Siehe 3. 3.2. 
39Urt.eil des Verfassungsgerichtshof.s G 1/8i-17, G 171/87-6. 
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haltungskosten einschließlich der Bahn diesfalls sowohl die Versorgungslage im Be­

reich der Güterbeforderungsunternehmen stabilisieren als auch eine entsprechend 

gleichmäßige Entwicklung im Bereich der Bahn begünstigen würde. . . . .  In diesem 

Zusammenhang wird hervorgehoben, daß die B ahn, deren wirtschaftliche Rahmen­

bedingungen und unternehmerischen Planungselemente sehr weitgehend durch den 

Bundesgesetzgeber . . . .  vorherbestimmt werden, sowie ihre Leistungsfähigkeit und 

gesunde wirtschaftliche Entwicklung im besonderen öffentlichen Interesse gelegen 

ist .  " 

Alle Argumente hinsichtlich der Bahn vernachlässigen die Tatsache, 
daß die Substitutionskonkurrenz auf manchen Teilmärkten (z .B :  im N ah­
verkehr) fast nicht vorhanden ist und sein kann. Auf anderen Teilmärkten, 
z .B . im Fernverkehr, sind andere Parameter neben dem Preis ausschlagge­
bend. Nur eine Verbesserung bei anderen Leistungsparametern , wie z .B . 
bei der Transportzei t ,  den Verlademöglichkeiten wird die Substitutionsela­
stizi tät zwischen Bahn und Schiene erhöhen. 

Erfahrungen mit Deregulierungen aus anderen Ländern (USA, Schwe­
den) zeigen , daß Wachstumseffekte des Straßengüterverkehrs weniger zu La­
sten der Eisenbahn, sondern auf Kosten des Werkverkehrs gingen (Willeke, 
1 984, S . 164;  Aden, 1 987 ,  S . 8 1 ) .  

5 . 1 . 2  Der 'Verkverkehr 

Als ge.5amtwirt3chaftlich ineffizient ist die - durch die Regulierung geförderte 
- Ausweitung des Werkverkehrs40 einzustufen. 

Dies hat mehrere Ursachen. Einerseits erscheint es Verladern aufgrund 
überhöhter Preise rentabler ,  eigene LKW für den Transport zwischen Be­
triebsstandorten oder für die Auslieferung ihrer Waren zu kaufen, als sich 
gewerblicher Güterbeförderer zu bedienen. Andererseits  ist der grenzüber­
schreitende Werkverkehr im Gegensatz zur gewerblichen Güterbeförderung 
hinsichtlich der meisten europäischen Länder nicht an Genehmigungen ge­
bunden. Nicht auszuschließen wären auch steuerliche Gründe. 

LKW, die im Werkverkehr eingesetzt werden, weisen eine 3chlechte K a­
pazität3 au3 1a3 tung auf, da Rücktransporte für Dritte verboten sind und i .a. 
Auslieferungsfahrten dominieren. Zumindest gewisse Transporte könnten 
durch LKW des Güterbeförderungsgewerbes ebenso durchgeführt werden. 

40Für eine genaue Definition siehe 1 .2 .  
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Eine schlechte Kapazitätsausla.stung erzeugt auch ein höheres Ausmaß an 
Umweltverschmutzung. 

Umso erstaunlicher erscheint es, daß gerade hinsichtlich des Werkver­
kehrs die Datensituation in Österreich extrem schlecht ist. Der Werknah­
verkehr wird fast nicht erhoben, der Werkfernverkehr im Inland wird stich­
probenartig erfaßt , wobei die schlechte Datenqualität allgemein bekannt ist. 
Nur hinsichtlich des Werkverkehrs über die Grenze kann die Datensituation 
als befriedigend bezeichnet werden, da eine Zählkarte an der Grenze abge­
geben werden muß. Hier liegt ein starker Nachholbedarf vor. Auch eine 
Erhebung, was Unternehmen veranlaßt , Werkverkehr zu betreiben, wäre 
wünschenswert. 

5 . 1 .3 Der internationale G üterverkehr 

Obige Ausführungen galten für den Eintritt in den Markt schlechthin. 
Ein zweiter Markt ist der des grenzüberschreitenden Verkehrs, der 
für viele Güterbeförderer höhere Profit raten aufweist . Genehmigungen für 
den Verkehr über die Grenze sind knapp. Hier werden durch die Verga­
bebehörden höhere Qualitätsanfordernisse gestellt ,  die sinnvoll erscheinen. 
Zusätzlich aber gibt es mehrere Hinweise dafür, daß größere Firmen im 
Vergabeprozeß bevorzugt werden. Dies schafft eine Verzerrung der Wett­
bewerbsbedingungen. Eine Lösung wäre, einen Modus zu finden, der einer 
Versteigerung der Genehmigungen entspricht. Dies würde nicht nur zusätz­
liche Einnahmen schaffen, sondern auch dazu führen, daß die effizientesten 
Unternehmer im europäischen Markt tätig würden. Etwaige Monopolren­
ten, die durch den Vergabeprozeß entstehen, würden verschwinden. 

Eine häufig diskutierte Frage ist die Existenz von economieJ 01 Jcale 
and network. Economies of scale liegen vor, wenn die langjriJ tigen Durch­
JchnittJkoJten41  mit höherem Output sinken , economies of network, wenn 
die langfristigen Durchschnittskosten mit dem Verkehrsvolumen eines Net­
zes fallen. Die Frage lautet also. sinken bei einer größeren Betriebsgröße 
und bei einem größeren Wegenetz die Duchschnittskosten? Es gibt Hinweise 
darauf (Friedlaender, Spady, 1980) ,  daß im Güterbeförderungsgewerbe eco­
nomies of scale vorliegen. Dies dürfte sich dadurch ergeben, daß eine größere 

41 Dies sind Kostenkurven, bei der alle Inputfaktoren, d.h. auch die Betriebsgröße, 
optimiert werden. 
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Fahrzeugflotte und viele Fahrer eine höhere Dispositionsfähigkeit und da­
mit eine bessere Kapazitätsauslastung ermöglichen und die Stückkosten 
hiemit gesenkt werden können. Auch ist bei einer größeren Fahrzeugflotte 
die Spezialisierung auf gewisse Gütertransporte leichter möglich , da ein ge­
wisser Bekanntheitsgrad aufgebaut wird und damit eine Bindung gewisser 
Verladergruppen an das Unternehmen erfolgt . Das Argument hinsichtlich 
economies of network läuft ähnlich. Auch die Tatsache, daß bei längeren 
Wegestrecken und höherer Beladung die Kosten für Be- und Entladung 
weniger stark zum Tragen kommen, spielt hier hinein, da speziell größere 
Fuhrwerksunternehmer größere Aufträge erhalten, sprich ,  längere Strecken 
befahren. Dies ist speziell für Unternehmer, die S ammelladungsverkehr be­
treiben , relevant . In der durchgeführten Befragung ergab sich, daß fast 70% 
der Unternehmer, die Sammelladungsverkehr betreiben, grenzüberschrei­
tende Transporte durchführen. Der analoge Prozentsatz der Unternehmer, 
die nicht Sammeladungsverkehr betreiben, liegt bei 57%42. 

Für das österreichische Güterbeförderungsgewerbe gilt jedenfalls ,  daß 
Kleinbetriebe eher im Inland und größere Betriebe überwiegend im grenz­
überschreitenden Verkehr tätig sind. Güterbeförderer, die außerdem eine 
Speditionsberechtigung aufweisen, sind zu mehr als 80% im internationalen 
Güterverkehr tätig. Zwei Erklärungen sind denkbar. Entweder ermöglicht 
die Vergabe der Genehmigungen eine Vergrößerung des Fuhrparks, die an­
sonsten nicht stattfinden würde oder die Tätigkeit im grenzüberschreiten­
den Verkehr, und damit eine höhere Verkehrsleistung, bewirkt,  daß eco­
nomies of scale and network ausgeschöpft werden können . Auch eine In­
teraktion der beiden Effekte wäre plausibel. Erfahrungen aus dem Ausland 
sind nur sehr bedingt übertragbar. Die Größe eines Landes und die Aus­
gestaltung eines Regulierungssystems sind entscheidende Einflußfaktoren. 
Tendenziell läßt sich jedoch ablesen, daß es zu Konzentrationstendenzen 
im Sammelladungsverkehr und zu Dekonzentrationen im Wagenladungs­
verkehr kommt (Willeke, 1984). Dies würde mit der Theorie übereinstim­
men, da der Sammelladungsverkehr mehr Möglichkeit zur Spezialisierung 
und Produktdifferenzierung bietet . 

42Der Kontingenztafeltest auf Unabhängigkeit der Variablen " Verkehr über die Grenze 
Ua, nein ) "  und "Sammelladungsverkehr Ua, nein) " mußte klar abgelehnt werden (X2 = 
6 , 774 bei einem Freiheitsgrad, hit. Wert = 3,841 bei a = 0, 05).  
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5 . 2  Dynamische Effekte 

Die Evaluation dynamischer Effekte der bestehenden Regulierungen und 
eventueller Deregulierungsschritte weist notgedrungen einen spekulativen 
Charakter auf. Zu einem gewissen Grad kann auf Deregulierungserfah­
rungen aus dem Ausland zurückgegriffen werden. Aber auch dies ist pro­
blematisch, einerseits,  weil die Struktur des Regulierungssystems schwer 
vergleichbar ist und andererseits ,  weil selbst bei gegebener Vergleichbarkeit 
der Beobachtungszeitraum in der Regel zu kurz ist. Erschwerend wirkt, 
daß sich die meisten Studien primär mit der Frage des Preisniveaus und -
im Transportsektor - mit der Frage der Sicherheit beschäftigen. Aspekte 
von Produkt- und Prozeßinnovationen werden in der Regel nicht behan­
delt . Dies liegt nicht zuletzt an der Datenerhebung. In den USA z .B.  ist 
mit Deregulierungsschritten eine zunehmende Vernachlässigung der Daten­
situation einhergegangen. Nichtsdestotrotz sollen hiezu einige Überlegun­
gen angestellt werden. 

Das Problem ist also: inwiefern wirken bestehende Regulierungen für 
die Innovationstätigkeit im Güterbeförderungsgewerbe hemmend bzw. för­
dernd? In den Bereich der Prozeßinnovationen fallen Planungs- und Infor­
mationssys teme, die zu einer besseren Ausnützung der Kapazität führen. 
Die Erzeugung von hochwertigen logistischen Leistungen ist speziell im 
Sammelladungsverkehr von Bedeutung. Hier spielt die Terminalkompo­
nente und die Netzwerkgröße eine wesentliche Rolle zur Senkung der Stück­
kosten. 36,1% der Befragten gaben an, überwiegend Sammeladungen durch­
zuführen. 

Der Vergabeprozeß der Genehmigungen für den grenzüberschreitenden 
Markt (siehe 3.3.2.1 )  und die damit verbundene Möglichkeit einer länger­
fristigen Planung spielen in diesem Zusammenhang eine positive Rolle ,  
sowohl für die Güterbeförderungsunternehmen, die diese Genehmigungen 
regelmäßig erhalten, als auch für die Verlader. Auf der anderen Seite ist die 
diesbezügliche Anreizfunktion für neue Unternehmer oder für Unternehmer, 
die primär im Binnenmarkt tätig sind, als negativ einzustufen. 

Wie sich eine Deregulierung auf den Bereich der Produktinnovationspro­
zesse auswirkt, ist schwer abschätzbar. Erste Deregulierungserfahrungen 
aus den USA zeigen, daß eine zunehmende Spezialisierung der Unternehmen 
auf bestimmte grobe Marktsegmente (Aden, 1987, S .  1 15) festzustellen ist . 
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Diese Tendenz ist aber auf den österreichischen Markt nicht ohne weiteres 
übertragbar, da eine starre Einschränkung von Konzessionen auf bestimmte 
Routen oder G üterarten, wie sie in den USA vor 1980 gegeben war, in 
Österreich nicht besteht . 

Ein anderer Bereich, der aus dynamischer Sicht interessant ist ,  ist der 
der Investitionen in die Fahrzeugsicherheit sowie das Alter der Betriebs­
mittel .  Es gibt mehrere Hinweise dafür, daß die Deregulierung in den USA 
und der daraus entstehende \Vettbewerbsdruck zu einer erhöhten Anzahl 
von Unfällen und einer Erhöhung des Durchschnittsalters der LK\V geführt 
hat .  So ist das Medianalter der LKW43, also jenes Alter, das von 50% der 
LKvV überschri tten wird, von 6,5 Jahren im Jahr 1980 auf 8 Jahre im Jahr 
1986 gestiegen44 • Auch der Grad der Abschreibung seit Beginn der 80er 
Jahre deutet auf ein ähnliches Verhalten hin (Aden, 1 987,  S . 1 7 1 ) .  Je höher 
der Grad der Abschreibung, desto älter ist die Summe der Betriebsmit­
tel . Diese Kennziffer hat sich seit Beginn der 80er J ahre erhöht . Auch die 
Anzahl der Unfälle hat sich deutlich erhöht . Hier ist allerdings zu beden­
ken, daß die Absolutzahl an Unfällen nicht sehr aussagekräftig ist ,  wenn 
sie nicht in Bezug zu der Verkehrsleistung oder der gefahrenen Kilometer 
gesetzt wird45 • 

Alle diese Indikatoren deuten darauf hin, daß ein gestiegener Wett be­
werbsdruck das Investitionsverhalten der Unternehmen deutlich beeinflußt 
und zu einem Aufschub notwendiger Neuinvestitionen führt . Diesem Pro­
blem wäre aber mit Festlegen geeigneter Standards und verstärkten und 
vereinheitlichten Kontrollen hinsichtlich des Zustands der Fahrzeuge zu be­
gegnen. 

6 Reformvorschläge 

• Einzige Marktzutrittsbeschränkung: die Ablegung einer im gesamten 
Bundesgebiet standardisierten Prüfung und der Nachweis der geeigne-

• ten Abstellplätze. Dies impliziert : Abschaffung 

• 

• 

• 

43 Fortune, No. 7, 1 987. 
HIn diesem Zusammenhang wä.re allerdings auch der Mittelwert von Interesse ,  da der 

Median auf extreme Werte nicht stark reagiert. 
45Genau dies wird aber des öfteren getan , siehe Fortune, No.7, 1987  oder B D F ( 1 98 6 ) .  
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der Voraussetzung der bisherigen Tätigkeit in dem Gewerbe 

der Notwendigkeit des geeigneten Führerscheins 

der Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit 

der Einschränkung der Besitzform hinsichtlich der Staatsbürger­
schaft bei natürlichen Personen bei gleichzeitiger Wahrung der 
Reziprozität 

• Abschaffung der Unterscheidung zwischen Nah- und Fernverkehrskon­
zeSSIOn 

• Abschaffung der Möglichkeit der Preisregulierung 

• Festlegung von Qualitätsstandards hinsichtlich Sicherheit und Emis­
sionen und deren regelmäßige und einheitliche Kontrolle 

• Vereinheitlichung der Sozialvorschriften für den Binnen- und den grenz­
überschreitenden Verkehr 

• Vereinheitlichung der Beförderungsbedingungen für den Binnen- und 
den grenzüberschreitenden Verkehr 

• Verbesserung der Datenqualität ,  speziell hinsichtlich 

der LKW mit Nutzlast zwischen 600 kg und 1 t 

des Werkverkehrs 

des Alters und der Ausrüstung der LKW 

der Inanspruchnahme des kombinierten Verkehrs 

• Versteigerungsprozeß für die Genehmigungen für den grenzüberschrei­
tenden Verkehr 

• verstärkte Investitionen in die Infrastruktur der Bahn und Verbesse­
rung der Organisation der Verlademöglichkeiten in den Bahnhöfen, 
u.U. durch private Unternehmer (Spediteure) 

• stärkere Berücksichtigung des Wegekostenaspekts bei der Besteue­
rung 
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• Transitproblematik: 

verstärkte Verhandlung mit Italien hinsi chtlich des Brennertun­
nels 

in Verhandlungen mit EG verstärkter Hinweis auf Umgehungs­
verkehr aufgrund der Limits in der S chweiz 

Festlegung gleicher Sicherheits- und Emissionsstandards für aus­
ländische LKW mit entsprechender Kontrolle 

Auktionierung der Fuhrkilometer auf der Transitroute durch Inn­
und Wipptal 
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V. Reg u lierung und Deregullerungsmöglichkeiten im Bereich d er privaten Versicherungswirtschaft 

Eduard Auer, Alben de Cillia, Peter Weiss 

1. Ein l eitung 

Die Versorgung einer entwickelten Volkswirtschaft mit Versicherungsdienstleistungen erfolgt primär durch 
zwei Institutionen: dem System der gesetzlichen Sozialversicherung und den Unternehmen der privaten Versiche­

rungswinschaft. Die Aufgabe dieser beiden Sektoren besteht in der Übernahme und dem Ausgleich von zufalls­
behafteten Risiken. Obwohl auch andere gesellschaftliche Institutionen diesem Risikoausgleich dienen (Fami­
lie, Geldmarkt (z.B. swaps), Unternehmensbeteiligungen, staatliche Ausfallshaftungen usw.),  ist die systemati­
sche und umfassende Ausübung dieser Funktion den beiden genannten Sektoren vorbehalten. 

Ein Vergleich internationaler D aten zeigt eine starke Korrelation zwischen der Höhe des Volkseinkommens 
und dem Anteil der Versicher ungsvvirtschaft an der gesamten Wertschöpfung. Dieser Zusammenhang hat im 

wesentlichen zwei Ursachen: Einerseits weist das Gut "Versicherung" eine hohe Einkommenselastizität auf, so­
daß dessen Nachfrage bei steigendem Einkommen überproportional zunimmt. Andererseits handelt es sich da­
bei um eine wichtige, untemehmensbewgene Dienstleistung mit Vorleistungscharakter, deren Bedeutung u.a. 
durch die wachsende nationale und internationale Arbeitsteilung rasch im Ansteigen beflndlich ist. 

Die vorteilhafte Wirkung von Versicherungs diensten auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum läßt sich auf 
zwei Faktoren zurückfuhren: Ex pose betrachtet kommt es durch Versicherungsschutz zu einer Verminderung 
von Reibungsverlusten in Produktion, Distribution und Konsumption, da Einzelwirtschaften sich nach Scha­
densfällen rascher regenerieren können. Ex ante führen Versicherungen zu einer Verbesserung der Allokation 
und einer Erhöhung der Investitions- und Innovationsrate, indem Transaktionsrisiken gesenkt und risikoreiche 
Produktionsvorhaben für Einzelvvirtschaften ökonomisch tragbar gemacht werden. 

Angesichts dieser großen Bedeutung des Versicherungssystems für die EffIzienz einer Volksvvirtschaft drängt 
sich die Frage auf, ob die Produktion und das Angebot von Versicherungs diensten selbst gewissen EffIzienzkri­
terien genügt. Eine Beantwortung dieser Frage ist umso wichtiger, als das Gut "Versicherung" auf einem Ver­
trag beruht, bei dem weder der Anbieter noch der Nachfrager über vollkommene Information hinsichtlich aller 
vertragsrelevanter Gegebenheiten verfügt. Der Versicherungsmarkt ist also ein typisches B eispiel für einen 
Markt, auf dem asymmetrische Information auf beiden Vertragsseiten vorliegt. Es ist ein bekanntes Ergebnis 
der Informationsökonomie, daß unregulierte M ärkte mit asymmetrischer Informationsstruktur zu äußerst inef­
flZienten Lösungen führen können. 

Nicht zuletzt dieser Umstand hat dazu beigetragen, daß das im Prinzip "private Gur" Versicherung in den mei­
sten en�ckelten Staaten der Welt zu einem oft sehr großen Teil von staatlichen oder halbstaatlichen Institu­
tionen bereitgestellt vvird und der verbleibende "private" Teil einer mehr oder minder starken Regulierung un­
terworfen ist. 1m Zuge der international aufwall enden Diskussion um die Zweckmäßigkeit staatlicher Bereit­
stellung von Gütern und Diensten bzw. regulierender Eingriffe in das M 3.r ktgeschehen ist 3.llerdings auch der 
Versicherungsbereich ins Blickfeld geraten. Der Thematik entsprechend trägt vieles in dieser Diskussion ideo­
logischen Charakter. Im Bereich der privaten Versicherung wogt der Streit zwischen den Verfechtern einer 
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marktwirtschaftlichen Linie und Vertretern einer strikten Regulierung - bezeichnenderweise setzt sich die zu­
letzt genannte Gruppe vorwiegend aus Repräsentanten der Versicherungswirtschaft zusammen - seit längerer 
Zeit hin und her. 

Vieles in dieser Diskussion geht jedoch unserer Auffassung nach an der eigentlichen Problematik vorbeigeht; 
der Tatsache nämlich, daß es keinen Wirtschaftszweig gibt, in dem sich das Unbehagen und der Unmut der 
Konsumenten in einer drastischeren Weise offenbart als in der Privatversicherungswirtschaft.1 Diese, in der 
speziellen Eigenart des Versicherungsgeschäftes wurzelnde Problematik muß u.E. das Hauptanliegen jeder 
Untersuchung über die Regulierung des Privarversicherungsmarktes sein. Eine in dieser Hinsicht beispielge­
bende Analyse wird in einem 1987 erschienenen Buch von Harald Eggerstedt durchgeführt. Obwohl sich dieses 
Buch mit der bundesdeutschen Situation befaßt, läßt sich vieles auf die österreichischen Verhältnisse übertra­
gen. Der Bezug auf unser Nachbarland, das im Hinblick auf die Regulierung des Versicherungsmarktes auf­
grund gemeinsamer gesetzlicher Wurzeln sehr verwandte Züge aufweist, empfiehlt sich schon allein deshalb, 
als eine entsprechende Diskussion in Österreich auf wissenschaftlicher Ebene (weniger im Bereich der 
Medien) fast völlig fehlt. Erst in allerjüngster Zeit sind einige Diskussionsbeiträge mit einem Bezug zur Regu­
lierungsproblematik entstanden (vgl. z.B. Winckler, 1986; Szopo, 1987b; AbeletWinkler, 1987; Breuss et al. 
1988; Winkler, 1988). 

Eine Untersuchung des Regulierungssystems der privaten Versicherungswirtschaft erscheint trotz der Tatsa­
che, daß Versicherungsunternehmen (VU) aus der Gewerbeordnung ausgenommen sind, auch im Hinblick auf 
die Gesamtausrichtung des Projektes aus folgenden Gründen interessant: Erstens ist die Regulierungsdichte in 
Österreich in diesem Produktionszweig im internationalen Vergleich besonders hoch. Da in einer Reihe von 
Ländern funktionierende Versicherungsmärkte bei wesentlich geringerer Regulierungsdichre zu beobachten 
sind, wird die Frage nach Sinn und Zweck der Regulierung hier besonders virulent. Zweitens tritt, �ie schon 
weiter oben bemerkt, die In[onnationsproblematik, die in vielen Sektoren als Hauptgrund für Regulierungsein­
griffe angesehen wird, im Versicherungsbereich besonders deutlich zutage. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Märkten besteht asymmetrische Information bei Versicherungsverträgen nicht ausschließlich zulasten der 
Nachfrager sondern auch auf der Seite der Anbieter, sodaß "moralisches Wagnis" und "negative Auslese" von 
doppelter Relevanz für das Marktergebnis sind. Das Auftreten dieser beiden Phänomene ist aber nicht nur für 

den Versicherungsmarkt von Bedeutung, sondern wird auch auf vielen anderen Märkten beobachtet (vgl. z.B. 
Clemenz (1987b) für Kredit- und Arbeitsmärkte). Zweifellos ist es auch für viele Bereiche des Gewerbes von 
Relevanz. Somit ist es von grundsätzlichem Interesse, ob und wie dieser Informationsproblematik im Versiche­
rungsbereich im Rahmen selbststeuernder Kräfte bzw. durch regulierende Eingriffe Rechnung getragen wer­
den kann. 

Die Frage, ob das gegenwärtige Organisationssystem in der Versicherungswirtschaft, zu dessen wesentlichem 
Bestandteil das Regulierungssystem zu rechnen ist, zu einer optimalen Versorgung mit Versicherungsdiensten 
führt, umfaßt im wesentlichen drei Aspekte: 

- Zu welchen Kosten erfolgt die Produktion von Versicherungsdiensten? 
- Zu welchen Preisen werden Versicherungsdienste angeboten? 
- In welcher Quantität und Qualität werden Versicherungsdienste angeboten? 

1) Dieses Unbehagen äußen sicb beispie1sweise in Österreich in einer wahren von Flut von ikschwerden und Hilferufen, die allmonat­
lich von den Versicherungsreferenten der Konsumentenschutzorganisationen zu bewältigen ist. Allein beim Verein für Konsumen­
teninfonnation beträgt das Ausmaß durchschnittlich nicht unter 600 Beschwerden pro Monat. 

• 

, 

, 

, 

• 
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Naturgemäß können diese Fragen aus einer statischen und einer dynamischen Perspektive betrachtet werden. 
Während unter statischen Gesichtspunkten eher Gleichgewichtslagen und deren Eigenschaften untersucht wer­
den (also beispielsweise: Führt ein bestimmtes System der Regulierung zu überhöhten Kosten?), stehen in dy­
namischer Betrachtungsweise eher Anpassungsgeschwindigkeit und Innovationsfreudigkeit (also Z.B.: Wie 
schnell reagieren Versicherungsanbieter auf geänderte KonsumentenWÜllSche?)  im Vordergrund. 

Im Zentrum der Betrachtungen steht hier stets das System der Regulierung und die Frage, inwieweit dieses Sy­
stem geeignet ist, wirtschaftlich effIziente Produktions- und Marktstrukturen zu schaffen. Dazu erfolgt im näch­
sten Abschnitt ein kurzer Überblick über Struktur und gesamtwirtschaftliche Bedeutung des österreichischen 
Versicherungsmarktes. Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage des spezifischen Regulierungsbe­
darfs im Versicherungsbereich. Über grundsätzliche Varianten staatlicher Marktregulierung informiert der 
vierte Abschnitt. Der fünfte Abschnitt kommentiert die wichtigsten Bestimmungen des österreicruschen Versi­
cherungsaufsichtsrechts. Der Versuch einer Evaluierung wird im sechsten Abschnitt unternommen. Im sieben­
ten und letzten Abschnitt werden, ausgehend von einer Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse, Re­
form vorschläge unterbreitet. 

2. Gesamtwirtschaftliche Bedeutung und Struktur der österreichischen Privatversicherungswirtschaft 

2. 1 Stellung und Entwicklung 

Ein Vergleich mit Ländern aus dem OECD-Raum läßt erkennen, daß der österreicrusche Privatversicherungs­
sektor eher klein ist. Tabelle 19 zeigt, daß gemessen am Indikator "Prämienaufkommen in % des BI?" die Grö­
ße des Privatversicherungssektors e inzelner Länder einerseits durch das Entwicklungsniveau der Volkswirt­
schaft andererseits durch die Bedeutung der gesetzlichen Sozialversicherung bestimmt wird. Wie ersichtlich, 

läßt sich Österreichs Position im unteren Drittel der Reihung recht gut mithilfe dieser beiden Determinanten 
erklären. 

Zweifellos beflndet sich Österreichs Privatversicherungswirtschaft aber seit Kriegsende in einem Aufholpro­
zess, denn neben dem Kreditwesen war sie der am schnellsten wachsende Wirtschaftszweig. Die durchschnittli­
che Wachstumsrate der Wertschöpfung zu Preisen von 1964 betrug von 1964-1985 rund 6%, wodurch sich der 
Anteil am BIP von 0.9% auf 1.66% (1.56% zu laufenden Preisen) erhöhte (Geschäftsbericht, 1987) . Ähnliches 
läßt sich auch für die Entwicklung der Beschäftigung sagen, bei der gegenwärtig ein Anteil von ca. 1.2% an der 
Gesamtbeschäftigung besteht, seit 1978 aber eine Beschäftigungsexpansion um ca. 20% von 28.500 auf 34.000 

erfolgte. Die Beschäftigung in der Gesamtwirtschaft wuchs im selben Zeitraum nur um 3%. 
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Tabelle 19: Bedeutung der privaten Versicherungswirtschaft und der gesetzlichen Sozialversicherung in ausge­

wählten OECD- Ländern·) 

USA 
Großbri tann i en 
Schwei z 
Japan 
BRD 
N i ederl ande 
Fi nnl and 
Dänemark 
Schweden 
Frankre i ch 
Österrei ch 
Norwegen 
Ital i en 

A 

7 . 5  
7 . 1  
7 . 1  
6 . 9  
5 . 9  
5 . 6  
4 . 9  
4 . 8  
4 . 7  
4. 5 
4 . 4  
4 . 4  
2 . 5  

B 

12 . 1  
1 5 . 8  
1 3 . 6  
9 . 8  

20 . 5  
20 . 7  
1 4 . 5  
18. 9  
2 1 . 1  
20 . 2  
1 9 . 0  
1 4 . 6  
19 . 7  

. )  Spal te A:  Prämi enaufkommen der pri vaten Versi cherungswi rtschaft i n  % des BIP  
Spa l te B:  Ausgaben aus der gesetz l i chen Soz i a l versi cherung in  % des B IP  

Quel l e : Geschäftsberi cht ( 1987 ) bzw . OECD ( 1985b) 

Eine der wichtigsten Aufgaben von VU ist die Veranlagung der im Wege von Prämieneinnahmen akquirierten 

Mittel. In dieser Funktion ist die Versicherungswirtschaft nach dem Bankensektor der zweitgrößte Finanzinter­

mediär in Österreich. 1985 erreichte das veranlagte Kapital einen Wert von 160 Mrd.S. Aufschluß über die Ka­

pitalstruktur der österreichischen Versicherungen gibt Tabelle 20. Von den rund 63 Mrd. S Direktdarlehen gin­
gen 44 Mrd. an den öffentlichen Sektor. Zum Vergleich: Die Direktkredite der Kreditunternehmungen an den 

öffentlichen Sektor betrugen 260 Mrd. S. 

Tabelle 20: Kapitalstruktur der österreichischen Versicherungen (Mio. S) 

Gesamt Kassa Wertpapi ere Grundstücke Darlehen Sonst i ge 

1965 12508 1485 3970 2218 3935 901 
( 100) ( 1 1 . 9 )  (31 . 7 )  ( 1 7 . 7 ) (31 . 4) ( 7 . 2 )  

1975 44706 4196 10817 6646 20138 2909 
( 100) ( 9 . 4) (24 . 2 )  ( 1 4 . 9) (45 . 1 )  ( 6 . 4 ) 

1985 160424 7744 58167 14205 62709 9664 
( 100) (4 .8 )  (36 . 9 )  (8 . 9 )  (43 . 4 )  ( 6 . 0) 

Quel l e :  Szopo ( 1980 , 1987a) 

Die österreichischen VU werden in drei Hauptsparten untergliedert: Lebens- (LV), Kranken- (KV) und 
Schaden- und Unfallversicherung (SchUV), wobei letztere sich aus rund 30 Einzelsparten zusammensetzt. Die­
ser Gliederung kommt insoferne Bedeutung zu, als das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) eine getrennte 

• 

• 

• 

• 
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Rechnungslegung nach diesen Sparten verlangt. Nicht unterbunden ist hingegen der gleichzeitige Betrieb meh­
rerer Sparten (vgl. Baran, 1987, S. 16) .2 In Österreich dominiert aus diesem Grund der Kompositversicherer, 

also das Unternehmen, das gleichzeitig zwei oder mehrere Sparten betreibt (Daum, 1988). 

Die Verteilung der Bruttoprämien3 auf die einzelnen Sparten ist der Tabelle 21 zu entnehmen. Wie sich zeigt, 
hat die LV ihren Anteil in den letzten zwei Jahrzehnten beständig ausgeweitet. Dennoch liegt Österreich mit 
einem Anteil von 22% weit unterhalb des OECD-Durchschnittes von 41% (1980). Aus dieser Tatsache heraus 
wird oft im Lebensversicherungsbereich ein besonderer Nachholbedarf diagnostiziert (vgl. Knapp, 1986a). Bei 
der KV erfolgte zunächst eine Ausdehnung des Anteils, in der letzten Dekade jedoch ein starker Rückgang. 
Dies dürfte einerseits auf gewisse Sättigungstendenzen, in verstärktem Ausmaß jedoch auf die Kostenexplosion 
im Gesundheitsbereich zurückzuführen sein. Aufgrund einer (relativ) hohen Preiselastizität - die KV ist in der 
Hauptsache eine Zusatzversicherung zur gesetzlichen Sozialversicherung - dämmte die Prämienverteuerung die 
Mengenexpansion zurück." Die größte und gleichzeitig heterogenste Sparte ist die SchUV. Ihre Anteil am Ge­
samt geschäft beträgt ca. 213, wobei die Periode 65/75 durch starke Anteilseinbußen gekennzeichnet war, die 
darauffolgende Dekade aber wieder leichte Anteilssteigerungen erbrachte. 

Tabelle 21: Verteilung der Bruttoprämien der Privatversicherungswirtschaft nach Sparten 

Gesamt LV KV SchUV 

11i 1 1 .  S I n  % des Pr�i envol umens 

1965 6652 16 . 1  1 3 . 7 70 . 2  

1975 23789 20 . 8  1 5 . 2  6 4 . 0  

1985 72497 22 . 5  12 . 4  65 . 1  

Quel l e : Szopo ( 1980 , 1987a)  

Berechnungen von Einkommenselastizitäten weisen nach, daß Österreich in bezug auf die Wachstumsdynamik 
des Versicherungsmarktes im Spitzenfeld einer Gruppe von OECD- Ländern liegt. Die Einkommenselastizität 
der Gesamtversicherungsnachfrage betrug im Zeitraum 1970-1984 1.31 % und ist damit nur geringfügig kleiner 
als die der Spitzenreiter BRD und Schweiz mit 1.38%. Wie sich aus der oben dargestellten Entwicklung des 
Prämienvolumens nach Sparten vermuten läßt, ist die Elastizität für den LV-Bereich allein genommen wesent­
lich höher - sie beträgt 1.6% -, während sie für den Nicht-LV-Bereich nur 1 . 18% beträgt (für den Zeitraum 
1975-1984). In längerfristiger Betrachtung weist der LV-Bereich relativ konstante Elastizitäten a uf - für den 
Zeitraum 1959- 1978 beträgt sie ebenfalls 1.6% - , im KV- und SchUV-Bereich ist hingegen eine sinkende Ten­
denz feststellbar (vgl. Szopo 1980, Knapp 1986b). 

2) Das unterscheidert Österreich �.B. von der BRD. wo bestimmte Kombinationen als unvereinbar betrachtet werden. 
3) Unter der Brultoprämie wird die vom Kunden an das Versichen:ngsumemehmen zu bezahlende Prämie verstanden. Schließt der 

Versicherer über einen Teil- oder Gesamtbetrag der Versicherungssumme einen Rückversicherungsvel1rag mit einem anderen Ver­
sicherungsuntemehmen ab. dann vermindert das in diesem Ausmaß seine Prämieneinnahmen aus dem Primärgeschäft. Der verblei­
bende Restbetrag ist die Neltoprämie. Diese Verwendung des Begriffspaares unterscheidet sich von der in der Lebensversicherung 
ebenfalls gebräuchlichen, bei der die Nettoprämie den reinen Sparanteil. d.h. Brultoprämie abzüglich der Risikokomponente. be. 
zeichnet. 

4) Der Versichertenstand der privaten KV bewegt sich schon seit Jahren auf einem konstanten Niveau (vgi. Geschäftsbericht, 1987). 
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2.2 Die Nachfrager- und Anbieterstruktur 

Über die Nachfrageseite des österreichischen Versicherungsmarktes ist wenig bekannt. Gewisse Hinweise er­
geben sich aus der Spartenstruktur. In der Versicherungsbranche wird zwischen Massen- und Spezialgeschäft 

unterschieden. Im Massengeschäft herrschen standardisierte Vertragsbedingungen, die Versicherungssummen 
sind in der Regel relativ klein, die Zahl der Nachfrager groß, die Verhandlungsmacht des einzelnen Nachfra­
gers ist sehr gering. Typische Nachfrager sind Haushalte und kleine gewerbliche Betriebe. Beim Spezialge­
schäft handelt es sich um Einzelversicherungsfälle, die Verträge werden individuell aUsgehandelt, die Versiche­
rungssummen sind beträchtlich, die Zahl der Nachfrager ist klein, der Nachfrager verfügt über eine gewisse 
Verhandlungsmacht. Nachfrager sind in der Regel größere gewerbliche Betriebe und Großvermögensbesitzer. 

Der LV- und KV-Bereich wird durch das Massengeschäft dominiert. Die Anzahl der Polizzen betrug beispiels­
weise 1986 in der LV 8.591.705, das Prämienaufkommen 19.086 Mil!. S (Bundesministerium für rmanzen, 
1987) . Das ergibt eine jährliche Durchschnittsprämie von rund 2.250 S. Im SchUV-Bereich existieren beide Ge­
schäftsarten nebeneinander, das Massengeschäft etwa in der KfZ-Haftplicht- oder Haushaltsversicherung, das 
Spezialgeschäft z.B. in diversen Industrieversicherungs-Sparten. Über die Verteilung auf die bei den Geschäfts­
arten in der SchUV sind keine Informationen verfügbar, es kann jedoch davon ausgegangen werden, daß auch 
hier das Massengeschäft dominiert . .5 Somit läßt sich die Schlußfolgerung ziehen, daß - mit wenigen Ausnah­
men - die Nacbfrageseite auf dem Versicherungs markt durch viele Nachfrager mit einem verschwindend klei­
nen Anteil am Gesamtgeschäft gekennzeichnet ist. 

Auf der Anbieterseite befinden sich derzeit 69 Vertragsversicherungsunternehmen, die in drei unterschiedli­
chen institutionellen Formen auftreten: Aktiengesellschaften (AG), Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 

(VVaG)6 und Zweigniederlassungen ausländischer VU (ZNaV).7 

5) Zur Orientierung: Die Prämien in der Schadenve�icherung betrugen 1986 rund 18 Mrd.S, in der KIz-Haftplicht 12.2 Mrd. In der 
Schadenversicherung dominieren die Sparten Feuer, Haushalt, Leitungswasser, Allgemeine Haftpflicht .und Rechtsschutz, mit 
(teilweiser) Ausnahme der Feuerversicherung alles Masscngcschäftsparten. 

6) Beim WaG handelt es sich im wesentlichen um eine genossenschaftliche Untemehmenskonstruktion, d.h., daß durch das Versiehe· 
rungsverhältnis gleichzeitig ein Mitgliedschaftsverhältnis begründet werden kann. In diesem Fall erwirbt der Ve�icherungsnehmer 
mit dem Ve�icherungsvertrag das Recht auf Mitwirkung an der Verwaltung des Vereins (§ 49 VAG) sowie auf Beteiligung am lah· 
rcsüberschuß (§ 42 VAG). Allerdings ist ein Vertragsverhältnis auch ohne Mitgliedschaft möglich (§ 32, Abs. 2 VAG). Diese Kon· 
struktion dürfte heute in weiten Bereichen vorherrschend sein. Im Hinblick auf die hier zu unte�uchenden Regulierungsbestimmun­
gen (LB. Ve�icherungsbedingungen, Eigenmittel- und Deckungskapitalvorschriften) bestehen heute zwischen AG und WaG keine 
Unterschiede. 

1) Einer vierten Gruppe von Versicherungen, den kleinen Ve�icherungsvereinen, kommt nur lokale Bedeutung zu. Da ihr Anteil am 
Prämienaufltommen verschwindend klein ist, werden sie in dieser Unte�uchung nicht berücksichtigt. 
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Tabelle 22: Verteilung der Rechtsformen auf die Versicherungssparten 

Anzahl der Versi cherungsunternehmen 

AG VVaG ZNaV Gesamt davon 
Kompos i t  

LV 22 1 1  2 35 2 7  

KV 5 4 0 9 9 

SchUV 32 15 14 61  50 

Quel l e : Bundesmi n i steri um für F i nanzen ( 1987 )  

Die Verteilung der Rechtsformen auf die drei Sparten is t  der Tabelle 22 zu entnehmen. Die bereits erwähnte 

Dominanz der Kompositversicherer wird anband dieser Tabelle nochmals deutlich. Besonders auffällig ist die 

geringe Besetzung der KV-Sparte mit nur 9 Unternehmungen. Die hohe Zahl in der SchUV täuscht, da inner­

halb dieses Bereiches rund 30 Einzelsparten mit einer Vielzahl von Untersparten, mit zum Teil extrem niedri­

gen Anbieterzahlen, aufscheinen. Da Versicherungsverträge in der Regel nicht beliebige Schäden sondern ge­

nau spezifIzierte Ereignisse zum Gegenstand haben, sind es diese Subsparten, die den relevanten Markt ausma­

chen.s 

Die Marktkonzentration ist aufgrund der geringen Anbieterzahlen entsprechend hoch. Die jeweils 5 größten 

Unternehmen der Sparte konnten 1985 in der LV 57.6%, in der KV 88.4% und in der SchUV 61.7% der Prä­

mieneinn ahmen auf sich vereinen. Allerdings läßt sich längerfristig eine Abnahme der Konzentration 

beobachten: Die Zahl der Unternehmen stieg seit 1960 von 52 auf 69, wobei die Zunahme in der LV von 15 auf 

35 sowohl absolut als auch relativ am höchsten ausfIel. Die Zahl der KV-Anbieter erhöhte sich von 6 auf 9, die 

der SchUV von 43 auf 61. Die "5-Firmen"-Konzentrationsrate ging in diesem Zeitraum in allen Sparten zurück 

(siehe Tabelle 23). 

Tabelle 23: Konzentration auf dem ästereichischen Versicherungsmarkt 

" 5- F i nmen"-Konzentrati onsrate* ) 

LV KV SchUV 

1960 7 3 . 6  99 . 0  62 . 2  

1975 62 . 2  92 . 2  67 . 8  

1985 57 . 6  88 . 4  61 . 7  

. )  Antei l der fünf größten VU am gesamten Prämi envo lumen 

Quel l e :  Szopo ( 1987a )  

8) Um ein Beispiel zu nennen: Zur Zeit existieren in Österreich 6 VU die eine Veranstaltungsausfall·Haftung übernehmen. Für Nach· 
frager dieser Versicherungsdienstleistung ist es von geringer Bedeutung, daß es 40 Versicherungen für Feuerschäden gibt. 
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Zweifellos bedeutenden Anteil an der Firmenexpansion hatten diverse Neugründungen oder Beteiligungen im 
LV-Bereich durch Unternehmen des Kreditsektors, unter ihnen Raiffeisen, Wüstenrot, BAWAG, Sparkassen, 
Union und Victoria-Volksbanken. Obwohl nicht alle schon große Marktanteile aufweisen, zeigt das Beispiel 
Raiffeisen und Wüstenrot (1986 4. und 5. Rang nach Prämieneinnahmen), daß diese Unternehmen den direk­
ten Kontakt mit ihren Kunden im Kreditgeschäft zu ihrem Vorteil für das Versicherungsgeschäft nutzen konn­
ten. 

Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung ist der Trend in Richtung einer Umwandlung in AG. Obwohl auch 
VVaG davon betroffen waren, waren es hauptsächlich ausländische Zweigniederlassungen, die in AG umge­
wandelt wurden (vgl. dazu ausführlicher Sternfeld, 1986). Dieser Trend wird sich aufgrund der Eigenmittelvor­
schriften der VAG-Novelle 19� vermutlich weiter fortsetzen (vgl. Dawn, 1988). 

Der bedeutende Einfluß ausländischer Unternehmen ist eines der wichtigsten Charakteristika des österreichi­
schen Versicherungsmarktes. Gemessen am Prämienvolumen weisen ausländische Unternehmen einen Markt­
anteil von rund 45% auf. Die entsprechenden Zahlen nach Sparten sind: 41% (LV), 10% (KV) und 53% 

(SchUV). Wegen der starken Expansion des LV- und KV-Bereichs hat sich der Ausländeranteil in den letzten 

Jahren nicht verstärkt, auf dem größten und wichtigsten Teilmarkt, der SchUV, weist er jedoch eine steigende 
Tendenz auf. Weiters ist eine deutliche Häufung von Ausländern bei den größeren Unternehmungen feststell­
bar. Unter den fünf größten Unternehmensgruppen befmden sich drei Ausländer.9 

Die Dominanz ausländischer Firmen in Österreich wird manchmal kritisch kommentiert (Sternfeld, 1979, 1986; 
Sellitsch, 1988). Es wird darauf hingewiesen, daß ausländische Gesellschaften eine stärkere Tendenz zu Rück­
versicherungen aufweisen als inländische.10 Dies führe zu einem (schädlichen) Marktanteilswettbewerb, da 
Unternehmen mit einem hohen Anteil zedierter Prämien über die ihrem Deckungs- und Eigenkapital entspre­
chende Haftungssummme hinausgehen können. Darüberhinaus würde durch diese Geschäftspolitik das Versi­
cherungsaufsichtsrecht unterlaufen, da das Rückversicherungsgeschäft wesentlich weniger restriktiven Bestim­
mungen unterliegt als das Primärgeschäft. In dem Ausmaß, in dem sich ausländische VU bei ihrer Mutterge­
sellschaft rückversichern, verschlechtere sich auch die österreichische Dienstleistungsbilanz. 

Regressionsanalytische Berechnungen zeigen (siehe den Anhang zu diesem Kapitel), daß im LV-Bereich aus­
ländische VU im Durchschnitt eine um ca. 26% höhere Rückversicherungsquote (Aufwendungen aus Rückver­
sicherungsabgaben in % des Prämienvolumens) aufweisen. Dementsprechend höher sind jedoch auch die Er­
träge aus den Rückversicherungsabgaben (ca. 30%). Das Verhältnis von Erträgen zu Aufwendungen aus Rück­
versicherungsabgaben, eine Art "Ertragsrelation" der (passiven) Rückversicherung, ist bei inländischen und 
ausländischen Unternehmen nicht signifikant verschieden. Eine vielfach unterstellte Hypothese eines Gewinn­
transfers an ausländische Mutterfirmen kann anband dieser Ergebnisse nicht festgestellt werden. 

Die Untersuchung der Gewinnsituation innerhalb österreichischer VU läßt starke Kreuzsubventionierungen zwi­
schen den Sparten erkennen. Hauptverursacher ist die Kfz-Haftpflichtversicherung - der Tarif war bis vor kur­
zem genehmigungspflichtig -, die schon seit langer Zeit jährliche Verluste im Bereich von hunderten von Mil-

9) Generali (inkl. Erste Allgemeine), Allianz (inkl. Anglo Elementar) und Riunione (inkl. Interunfall). Nachdem die Allianz vor kur­
zem eine Mehrheitsbeteiligung bei der Riunione erworben hat und international stark mir Generali kooperien. kann bei diesen drei 
Unternehmensgruppen eine gewisse Interessensharmonie angenommen werden. 

10) Stern feld (1986) weist darauf hin, daß der größte und der viengrößte Lebensversicherer in Österreich je 50% ihrer Prämieneinnah­
men an Rückversicherer zedieren. Gerade in dieser Spane bestünde aber keine versicherungstechnische Notwendigkeit zur Rückver­
sicherung. 

• 

• 

• 

• 

• 
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lionen Schilling erwirtschaftete. Die Verluste dieser Sparte mußten offensichtlich durch überhöhte Tarife in 
den anderen Sparten kompensiert werden. Ein Teil dieser Subventionierung erfolgte durch unternehmensinter­
ne Erfolgsübertragungen aus der LV und KV, der größte Teil wurde jedoch durch die restlichen SchUV­
Sparten finanziert. So betrug der Gewinn der SchUV (ohne Erfolgsübertragung aus der LV und KV) 1986 mit 

der Kfz-Haftpflicht 193.1 Mio. öS, ohne dieser jedoch 1234.2 Mio öS! Diese Daten zeigen nicht nur die gravie­
renden allokativen Verzerrungen, die durch einen "verpolitisierten" Kfz-Haftpflichttarif entstanden sind, son­

dern weisen auch darauf hin, daß die Versicherungswirtschaft offenbar mit Leichtigkeit im sonstigen SchUV­

Bereich, in dem die Tarife keiner Genehmigungspflicht unterworfen sind, überhöhte Prämien durchsetzen 
konnte. Es bleibt abzuwarten, ob nach Freigabe des Kfz-Haftpflichttarifs die damit erfolgten Tariferhöhungen 
auch zu entsprechenden Reduzierungen in der sonstigen SchUV führen werden. 

2.3 Die Versicherongsmakler 

Das Verhältnis zwischen Anbietem und Nachfragern auf dem Versicherungsmarkt wird nicht nur durch die 
Zahl der Marktteilnehmer determiniert, sondern hängt in entscheidendem Ausmap auch vom Informations­
stand der beteiligten Parteien ab. Kapitalstarke, auf permanente Geschäftstätigkeit ausgerichtete Unternehmen 
auf der Anbieterseite haben naturgemäß einen Vorteil gegenüber kapitalschwachen, nur durch sporadischen 
Bedarf gekennzeichnete Nachfrageeinheiten. Die Kosten einer eingehenden Marktanalyse lassen sich auf der 
Anbieterseite auf tausende von Verträgen "umlegen", auf der Nachfrageseite übersteigen die Kosten der Suche 
nach günstigen Angeboten bald den daraus zu erwartenden Ertrag. Diese Verhältnisse begünstigen die Ent­
'Nicklung von Vermittlern, die ihre spezialisierten Kenntnisse den Nachfragern zur Verfügung stellen. D iese 
Rolle wird auf dem Versicherungsmarkt von den (unabhänigen) Versicherungsmaklern übernommen. 

Es ist ein kennzeichnendes Merkmal des österreichischen Versicherungsmarktes, daß die Versicherungsmakler 
trotz moderater Eintrittsbarrieren11 nur eine untergeordnete Rolle spielen. Während in manchen Ländern 'Nie 
z.B .  Großbritannien bis zu 60 % aller Versicherungs geschäfte über Makler abge'Nickelt werden, bewegt sich 
der Anteil in Österreich Schätzungen zufolge zwischen 5 und 7%. Im Industriegeschäft beträgt dieser Anteil al­
lerdings bis zu 30%. Weiters dürfte diese Branche in den letzten Jahren stark expandiert sein/2 sodaß von ei­
ner zunehmenden Präsenz gesprochen werden kann. 13 Ein Hindernis in den weiteren Expansionsmöglichkei­
ten dieser Branche ist v.a. in der extrem kleinbetrieblichen Struktur der Unternehmen (der GrOßteil der ca. 
1000 konzessionierten Maklerbüros sind "Ein-Mann-Betriebe") zu sehen. 

11) Das Gewerbe der VeIliicherungsmakler ist ein gebundenes Gewerbe, d=n Ausübung (neben den üblIchen Einschrankungen der 
GewO) eine dreijährige Tätigkeit in der VeIliicherungsbrancbe zur Voraussetzung bat. 

12) Genaue Angaben dazu liegen leider keine vor. Die uns zur Verfügung stehenden Informationen beschränken sich deshalb auf diver­
se Pressemeldungen und Interviews, in denen häufig von einer 'Venehnfachung des Umsatzes' in wen igen Jahren gesprochen wird. 
Eine genauere Erfassung ist auch schon deshalb problematisch, als eine Reihe von größeren �ak.:erjinnen gar nicht unabhängig 
sind, sondern im Auftrag einzelner VU arbeiten. 

13) Diese aus NachfrageIliicht durchaus wünschenswerte Enrwicklung ruft Gerüchten zufoJge bei den VL: nicht nur ungebremste Eu­
phorie he rvor. Dies wird verständlich. wenn man bedenkt, daß VeIliicherungsmakJer libl icherwelse nicht nur uber einen guten 
Marktüberolick verfügen und somit das günstigste Angebot für ihre Kunden ausfindig machen keinnen, sondern auch be l der Scha­
densabwicklung eine eher kämpferische Haltung an den Tag legen. 
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3. Theoretische Grundlagen staatlicher Versicherungsaufsicht 

3.1 Die spezielle Rolle des Versicherungssektors und Besonderheiten des Produktes ·Versicherungsschutz" 

Die Versicherungsmärkte zählen in fast allen Ländern zu den am stärksten regulierten Wirtschaftsbereichen. 
Selbst Staaten, die sich grundsätzlich zu einer liberalen Wirtschaftspolitik bekennen - wie etwa die Schweiz, -
weisen einen Versicherungsmarkt auf, der nicht nur durch eine Vielfalt an Normen und Gesetzen gekennzeich­
net ist, sondern der noch zusätzlich der Aufsichtsbehörde das Recht einräumt, diskretionär in den Marktpro­
zeß einzugreifen. Diese weitgehende Regulierung wird traditionellerweise damit gerechtfertigt, daß der Versi­
cherungsmarkt Besonderheiten aufweist, die erstens aus den spezifischen Aufgaben der VU innerhalb einer 
Marktwirtschaft und zweitens aus dem speziellen Charakter des Produktes Versicherungsschutz selbst resultie­
ren. 

Zunächst könnte man annehmen, daß ein Wirtschaftszweig mit einem Anteil von 1.56 % am BIP keine beson­
dere Bedeutung für eine Volkwirtschaft besitzt. Im Zusammenhang mit der Regulierung einzelner Wirtschafts­
zweige meint allerdings Kahn bereits 1970: "[T]he importance of these industries, ... [is] measured not only by 
their own sizable share in total national output, but also by their very great influence, as suppliers of essential 
inputs to other industries, on the size of growth of the entire economy." (Kahn, 1970, S. 11) Diese Einschätzung 
gilt in vollem Umfang auch für den Versicherungssektor. 

VU übernehmen Risiken und sorgen für den Risikoausgleich innerhalb einer Volkswirtschaft. Diesem Vorgang 
kommt in jeder entwickelten Volkswirtschaft große Bedeutung zu, da er eine unverzichtbare Dienstleistung für 

Unternehmen und private Haushalte darstellt. Indem die Versicherungswirtschaft ein wichtiges Intermediär-

• 

• 

produkt erzeugt, haben die Kosten, die Preise, das Produktangebot und die Markttransparenz vielfältige Aus- , 

wirkungen auf die übrige Wirtschaft. Folgerichtig haben Ineffizienzen, unzureichende Flexibilität und unzurei-
chende Innovationsfreudigkeit im Versicherungswesen überproportionale Folgen für die Gesamtwirtschaft und 
diese Folgen können sich nachhaltig auf das Wachstum der Volkswirtschaft auswirken. Somit nimmt die Versi­
cherungswirtschaft trotz ihres relativ geringen Anteils am BIP eine Schlüsselposition innerhalb einer Volkswirt-
schaft ein. Infolge dieser Schlüsselposition ist die Stabilität und die Aufrechterhaltung des Vertrauens der Be-
völkerung in die Institutionen des Versicherungswesens von allergrößter Bedeutung. Die Aufrechterhaltung 
von Stabilität und Vertrauen ("Funktionsschutz") wird deshalb als eine der wichtigsten Aufgaben der Marktre­
gulierung im Bereich der Versicherungswirtschaft angesehen. 

Die Besonderheiten des Produkts "Versicherungsschutz" ergeben sich einerseits aus Kriterien. die sich aus <!er 
traditionellen Theorie des Marktversagens ableiten und andererseits aus der speziellen Problematik der Infonna­

tionsasymmetrie. Im Rahmen der traditionellen Theorie des Marktversagens werden v.a. (i) steigende Skalener­
träge, (ü) ruinöse Konkurrenz sowie (ili) externe Effekte und der meritorische Charakter des Gutes Versiche­
rung für Fehlallokationen am Versicherungsmarkt verantwortlich gemacht. Im Lichte der neueren, informa­
tionstheoretisch orientierten Theorie sind es in erster Linie "negative Auslese" und " moralisches Risiko", die in 
ihren Auswirkungen auf das Marktergebnis untersucht werden. Auch aus dem "Besonderheitenargument" wird 
wiederum ein Einschreiten des Staates zum Zwecke des Funktionsschutzes abgeleitet, gleichzeitig ergeben sich 
aus dieser Perspektive aber auch verbroucherpolitische Aufgaben für die Regulierungsbehörde. 

Es ist interessant, daß beide Begründungsversuche in der Vergangenheit kaum jemals einer kritischen Prüfung 
unterzogen wurden. Erst in letzter Zeit mehren sich die Zweifel, ob diese Argumente unter heutigen Umstän-

• 
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den wirklich noch stichhältig sind. Im folgenden kurzen Überblick sollen deshalb nicht nur die wesentlichen 
BegrÜDdungsversuche näher dargestellt, sondern auch der neuerdings aufkeimenden Kritik entsprechender 
Platz eingeräumt werden. 

3.2 Traditionelle Theorie des Marktversagens auf Versicherungsmärkten 

3.2.1 Steigende Skalenerträge und Konzentration 

Vielfach wird behauptet, daß in der Versicherungswirtschaft die Tendenz zu einer hohen Marktkonzentration 
vorliegt, die auf fallende Durchschnittskostenverläufe zurückzuführen sei. Dies wird mit dem Gesetz der gro­
ßen Zahlen erklärt: "Die Produktion von Versicherungsschutz ist um so sicherer, je größer die Anzahl der Risi­
ken ist, die zum gegenseitigen Ausgleich im Bestand des Versicherungsunternehmens "gepoolt" werden. Mit 
d e r  A n z a h l  d e r  ü b e r n o m m e n e n  R i s i k e n  v e r m i n d e r n  s i c h  d i e  S ch w a n k u n g e n  d e r  G e s a m t ­
Schadensaufwendungen und erhöht sich der Erfahrungsschatz des Unternehmeos. wodurch relativ exakte Be­
darfsprämien ermittelt werden können. Diese dem Versicherungsprinzip innewohnenden Skaleneffekte lassen 
einerseits starke Konzentrationstendenzen und andererseits eine starke Kooperationsneigung erwarten."  
(Eggerstedt, 1987b, S.  399f) 

Die These steigender Skalenerträge oder, was auf dasselbe hinausläuft, einer fallenden langfristigen Durch­
schnittskostenkurve wird aber von theoretischer und empirischer Seite in Zweifel gezogen. Von theoretischer 
Seite wird argumentiert, daß es aufgrund der hohen Transaktionskosten zu keinen steigenden Grenzerträgen 
kommen könne. Versicherungsleisrungen seien kein Sonderfall, die Produktion erfolge mit hohem sachlichen 
und personellen Aufwand und vor allem der Vertrieb. der dem Gesetz vom abnehmenden Grenzertrag unter­
liege, stelle eine wichtige Kostenkomponente dar (vgl. Kanthack, 1987) . Weiters ließe sich eine Verbesserung 
der KalkulationsgrundIagen auch durch Heranziehung überbetrieblicher Risikoauswertungen erzielen (wie dies 
ohnenhin von Versicherungsverbänden üblicherweise praktiziert wird), sodaß auch kleineren Unternehmen der 
Zugang zu einer verbesserten Datenbasis ermöglicht werden kann. Schließlich wird darauf hingewiesen. daß 
die Produktion von Versicherungsschutz nicht nur durch ein mechanisches "Pooien" von Risken, sondern auch 
in großem Ausmaß durch technisches und unternehmerisches "know- how" erfolgt, das durch Spezialisierung 
und/oder zielgerichtete Produktdifferenzierung Nachteile aufgrund von geringeren Stückzahlen durchaus aus­
gleichen könne. 

Die Ergebnisse von in verschiedenen Ländern durchgeführten empirischen Koscenunlersuchungen im Versicbe­
rungsbereich zeigen ein eher uneinheitliches Bild (vgl. für den LV-Bereich Z.B. Szopo, 1987b und die darin zi­
tierte Literatur) .  Immerhin kann mit einiger Sicherheit gesagt werden, daß, falls überhaupt Skalenerträge vor­
liegen, diese nur in einem geringen Ausmaß existieren. Schätzungen für Österreich im Bereich der LV zeigen, 
daß ein L-fönniger Durchschnittskostenver/auf anzunehmen ist, wobei die " minimum efficiency scale" ,  d.i. jene 
Betriebsgröße, bei der eine Erweiterung des Geschäftsumfanges keine Kostendegression mehr erwarten läßt, 
bei einer relativ geringen Stückzahl liegt (Szopo, 1987b).  D araus ließe sich die Schlußfolgerung ziehen, daß es 
keine technologischen GrÜDde für eine starke Tendenz zu Konzentration gibt. 
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3.2.2 Ruinöse Konkurrenz in der Versicherungswirtschaft 

Eine ehrwürdige Tradition hat die Auffassung, daß der Versicherungswirtschaft eine Tendenz zu ruinöser Kon­
kurrenz innewohne. Dieser Terminus wird sowohl im Sinne einer sich ständig verschlechternden Produktqualität 

auf einem monopolistischen Konkurrenzmarkt als auch im Sinne eines o/igopo/istischen Verdrängungswettbe­

werbs gebraucht. 

Die Begründung für den erstgenannten Fall wurzelt in der Annahme, daß speziell im Versicherungsgeschäft 
die Konsumenten infolge der Komplexität der Verträge (Fachausdrücke, etc.) über keine ausreichende Markt­
übersicht verfügen. Der Kern einer Versicherung besteht in einem fInanziellen Tausch von Vermögens- (bzw. 
Einkommens-)positionen und erfordert relativ komplizierte individuelle Kontrakte (Möller, 1985, S. 173). Hin­
sichtlich der Qualität kommt diesem Argument eine große Bedeutung zu, da die Qualität einer Versicherungs­
dienstleistung unter anderem auf der Wahrscheinlichkeit der tatsächlichen Risikoübernahme des VU im Scha­
densfall beruht. Aber Sicherheit und Schnelligkeit der Vertragserfüllung ist für den Konsumenten nur sehr 
schwer abzuschätzen. Dies schon allein deshalb, weil aufgrund der meist sehr langfristigen Verträge die Zah­
lungsfähigkeit und- willigkeit des VU in zukünftigen Perioden ungewiß ist. 

Kann also das Preis-Leistungs-Verhältnis der angebotenen Versicherungs polizzen von den Nachfragern nicht 
exakt oder nur zu hohen Informationskosten valuiert werden, werden die Konsumenten ihr Hauptaugenmerk 
auf den Preis richten und die Qualität vernachlässigen. Die Folge ist ein sich kontinuierlich verschlechterndes 
Angebot, weil vor allem jene VU aus dem Markt gedrängt werden, die ein hochqualitatives Produkt anbieten, 

das eben wegen dieser Qualität einen höheren Preis aufweist. 

Im Rahmen des zweiten Falles einer ruinösen Konkurrenz wird auf eine vermeintlich fehlende Kapazitäts­
schranke hingewiesen. Auf der Grundlage eines einmal vorhandenen Produktionsapparates ließe sich das An­
gebot nahezu beliebig ausweiten. Hinzu komme, daß aufgrund einer begrenzten Anzahl versicherbarer Objekte 
die Nachfrage relativ unelastisch sei. Dies begünstige einen Verdrängungswettbewerb, der die Unternehmer 
(auch im Zusammenspiel mit der Ungewißheit über den zukünftigen Schadensaufwand), zu Prämienunterbie­
rungen bis hin zur ruinösen Konkurrenz veranlassen würde. 

Das Argument der ruinösen Konkurrenz, sei dies im Sinne einer Qualitätsverminderung oder eines Verdrän­
gungswerrbewerbes,14 wird aus ähnlichen Gründen bezweifelt wie jenes der steigenden Skalenerträge. Erstens 
sei auch der Versicherungssektor durch Kapazitätsgrenzen gekennzeichnet, die durch die sachliche und perso­
nelle Ausstattung ebenso wie durch das vorhandene Deckungskapital markiert werden. Darüberhinaus lägen 
im Bereich der Versicherungen kaum nennenswerte ökonomische Austrittsschranken - etwa in Form nicht li­
quidierbaren Anlagekapitals - vor, sodaß einer der wesentlichsten Gründe für eine Tendenz zu einer ruinösen 
Konkurrenz fehle (vgl. Eggerstedt, 1987a) .1.5 

14) Wird als Qualitätskomponente aUSSChließlich die Sicherheit der "VenragserfüUung" seitens des VU gemeint, dann laufen sich beide 
Definitionen auf dasselbe hinaus. 

15) Nebenbei sei  bemerkt. daß es sich beim Versicherungsmarkt trotz geringer Aus:rittsbarrieren nicht um einen 'angreifbaren Markt' 
im Sinne der 'contestable markets'·Theorie handelt. Eine 'hit-and.run'-Strategie ist nämlich schwer vorstellbar, da Versicherungs· 
verträge langfristige Verträge, die nur durch Bcstandsübertragung kunfristig aufgelöst werden können. sind. Die existierenden VU 
werden aber Versicherungsverträge, die für sie ungünstiger sind als jene. die sie selbst anbieten . nicht oder nur gegen eine Ab­
s.::hlagszahlung akzeptieren. 

• 

• 

, 

• 
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3.2.3 Externalitäten und meritorischer Charakter des Gutes " Versicherungsschutz" 

Eine weitere Besonderheit des Produkts Versicherungsschutz resultiert aus seinen externen Effekten. Ange­

nommen ein Wirtschaftssubjekt stehe einem bestimmten Haftungsrisiko gegenüber. D ann kann bei Schadens­

eintritt die zu leistende Haftungssumme möglicherweise das Vermögen des Wirtschaftssubj ekts übersteigen. 

Folglich muß ein Teil des Schadens von dritter Seite, etwa dem Geschädigten, getragen werden. Ein Versiche­

rungsschutz würde folglich nicht nur dem Versicherten zugute kommen sondern auch Dritten. Sind also für das 

haftende Wirtschaftssubjekt die Grenzkosten der Prämie höher als der individuelle Grenznutzen aus dem Ver­

sicherungsschutz, so wird es keine Versicherung abschließen (vgl. Eisen, 1986). Aus dem Versicherungsvertrag 

entsteht also ein positiver externer Effekt, weil ein zusätzlicher sozialer Nutzen in Form von Entschädigungen an 

Dritte vorliegt (mit diesem Argument wird beispielsweise die Haftpflichtversicherung legitimiert). 

Schließlich deuten einige Besonderheiten im Versicherungsgeschäft auf das Vorliegen eines meritorischen Gu­

tes hin. Obwohl der Versicherungsschutz so wie andere Güter auch auf dem Markt ge- und verkauft wird, zieht 

dieser Prozeß weitreichende Folgen nach sich. Der Versicherungsnehmer tauscht eine unsichere Vermögens­

position gegen eine sichere ein und bezahlt dafür eine Prämie, die seine Vermögensposition etwas reduziert. 

Der Versicherungsgeber erhält diese Prämie und versucht, durch "Pooien" verschiedenster Risiken sein Ge­

samtrisiko zu minimieren. Daraus entsteht nicht nur ein erheblicher Nutzen für die Volkswirtschaft, sondern 

auch ein hoher Nutzengewinn für das versicherte Wirtschaftssubjekt. Dieser für Konsumenten nicht unbedingt 

leicht durchschaubare Sachverhalt kann dazu führen, daß der aus dem Versicherungsschutz resultierende 

(individuelle) Nutzen als zu gering bewertet ""ud. "Die Hauptursache liegt darin begründet, daß die Versiche­

rung als Wirtschaftsgut zu den klassischen Invisibles gehört und ihr Nutzen nur durch den Intellekt des Ver­

wenders erschlossen werden kann. Und eben dieser Intellekt, der sich auf zum Teil schwierige Risiko- und Si­

cherheitsphänomene beziehen muß, ist im breiten Publikum nicht ausreichend vorhanden oder nicht ausrei­

chend gebildet" (0. Famy zitiert bei Kanthack, 1987, S.7). 

Das Problem, das sich sowohl bei meritorischen Gütern als auch bei externen Effekten stellt, ist, daß die für die 

Wohlfahrt optimale Nachfragemenge nach Versicherungsschutz nicht quantitiv ermittelt werden kann. Trotz­

dem werden daraus Folgerungen für staatliche Regulierung gezogen (wie etwa im B ereich der gesetzlichen 

Sozialversicherung). 

3.3 Informationsasymmetrie Gm Versicherungsmarla 

3.3.1 lnformationsdefizite auf der Anbieterseite: "Negative Auslese" und "Moralisches Risiko" 

Im Gegensatz zur vereinfachten Welt mikroökonomischer Lehrbücher muß im Bereich realer Versicherungs­
märkte davon ausgegangen werden, daß die Marktteilnehmer nicht kostenlos über alle vertragsrelevanten In­

formationen verfügen können. Auf der Anbieterseite herrscht nämlich ein offensichtliches Informationsmanko 

hinsichtlich des Risikos und des Verhaltens des Versicherungsnehmers. Während ein Wettbewerbsmarkt mit 

vollkommener Information stets zu pareto-optimalen Lösungen führt, gilt dies bei Aufgabe dieser Informations­

annahme nicht mehr. Im Gegenteil: Unter bestimmten Annahmen führt ein klassisches Wettbewerbsverhalten 

(im Sinne von Coumot-Nash) zu besonders inefflzienten Resultaten (vgl. dazu Eisen (1986) und die darin zu­

sammengefaßte Literatur) . Im Bereich der Versicherungsm ärkte sind es v.a. die klassischen Phänome "negative 

Auslese" Cadverse selection") und "moralisches RisJ<o" ("moral hazard") , die besondere Beachtung gefunden 

haben (vgl. auch B lankart/Finsinger 1982, sowie Clemenz 1988). 
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"Negative Auslese" ergibt sich dann, wenn die Nachfrager besser über ihr subjektives Risiko informiert sind als 

die Anbieter. Die Folge ist, daß die aufgrund eines geschätzten Risikos von einem VU angebotene Polizze von . 

jenen Wirtschaftssubjekten in verstärktem Ausmaß nachgefragt wird, die ein höheres Risiko aufweisen, wäh­

rend diejenigen Wirtschaftssubjekte, die eine geringe Schadenswahrscheinlichkeit aufweisen, tendenziell aus 

dem Markt ausscheiden. Die daraus resultierende Divergenz zwischen kalkulierter und tatsächlicher Kostenbe­

lastung wird das VU veranlassen, die Prämie anzuheben. Nun werden abermals jene Versicherugsnehmer aus­

scheiden, deren Nutzenerwartungswert ohne Versicherung höher ist als mit dieser, d.h. tendenziell jene, die 

eine geringe Schadenswahrscheinlichkeit aufweisen. Als Folge davon verschiebt sich das Durchschnittsrisiko 

der verbleibenden Versicherungsnehmer wiederum nach oben, sodaß ein erneutes Anheben der Prämien not­

wendig wird usw. Das Resultat ist, daß sich kein Marktgleichgewicht einstellen kann. Auch wenn sich ein 

Gleichgewicht einstellt, wird dieses pareto-inferior zu jenem bei vollkommener Information sein (vgl. Eisen, 

1986) 

"Moralisches Risiko" resultiert aus Verhaltensänderungen der Versicherugsnehmer nach erfolgtem Vertragsab­

schluß. Sind die Höhe der Prämie und die Entschädigung bei Schadenseintritt fixiert, so hat der Versicherungs­

nehmer nicht mehr den gleichen Anreiz den Schaden zu vermeiden, da der Schaden ohnehin vom Versiche­

rungsgeber getragen wird. Das vom VU geschätzte Durchschnittsrisiko wird nicht mehr dem tatsächlichen ent­

sprechen. Die in der Folge zu erwartenden Prämienerhöhungen führen zu einem ineffizienten Zustand: Alle 

Versicherungsnehmer wären besser gestellt, würde jeder einzelne größere Anstrengungen zur Schadensverhü­

tung anstellen, da die Prämien für alle niedriger sein könnten. Es handelt sich um den typischen Fall eines 

"Gefangenendilemmas": Es lohnt sich nicht für den einzelnen, seine eigene Schadenswahrscheinlichkeit zu re­

duzieren, da dies zu keiner merkbaren Verringerung der D urchschnittsprämie führen würde. Wenn die Ver­

meidungskosten in Summe aber geringer wären als die Verringerung des Schadenserwartungswertes, führt dies 

zu einem Abweichen vom sozialen Optimum (vgl. Clemenz, 1988). 

Es kann an dieser Stelle nicht ausführlicher auf die theoretische Diskussion der angeschnittenen Problematik 

eingegangen werden, da die Ergebnisse sehr stark von den zugrundeliegenden Annahmen abhängig sind und 

damit eine sehr differenzierte Betrachtungsweise notwendig wäre. Gesichert scheint jedenfalls zu sein, daß bei 

asymmetrischer Information eine "first-best"-Lösung im Sinne der Pareto-Effizienz durch keine wie immer ge­

artete Strategie erreicht werden kann. Dies gilt allerdings nicht nur für "individuelle" Strategien von VU son­

dern auch für alle denkbaren Formen von Regulierungseingriffen (z.B. Haftpflicht), da die zur "optimalen" Re­

gulierung erforderlichen Informationen auch der Regulierungsinstanz nicht zur Verfügung stehen. Es handelt 

sich von theoretischer Seite um eine noch weitgehend offene Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen die 

negativen Folgen von "moralischem Risiko" und "negativer Auslese" durch Regulierungseingriffe gemildert wer­

den können. 

Gleichzeitig scheint es sich dabei aber eher um ein theoretisches Problem zu handeln, denn in der Realität ha­

ben sich relativ einfache Strategien wie Risikoklassifizierung nach bestimmten Merkmalen (z.B. männ­

lich/weiblich) oder nach dem vergangenen Schadensverlauf (" Bonus-Malus"-Systeme) sowie Selbstbehalte in 

vielen Fäller. als ausreichend erwiesen, extremere Folgen der "negativen Auslese" und des "moralischen Risi­

kos" zu verhindern. Es kann jedoch nicht betritten werden, daß beide Phänomene stets bei der Konzeption von 

Regulierungsmaßnahmen mitbedacht werden müssen.16 

16) So stellt z.B. die derzeitige Regelung in der Kfz· HaftpflichlVCrsicherung eine Situation dar, bei der es langfristig aufgrund der Ver· 
nachlässigung dieser Probleme zu Schwierigkeiten kommen könnte. Denn obWOhl es sich um eine Pflichtversicherung handelt, be· 
steht auf der Seite der VU kein Kontrahierungszwang. Dies könnte dazu führen. daß Versicherungsnehmer mit einer 'Malus'· 
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3.3.2 Informationsdeflzite auf der Nachfragerseite: Markttransparenz und Marktergebnis 

Wir haben bereits im Abschnitt über die traditionellen Theorien des Marktversagens indirekt auf die Proble­

matik der Markttransparenz in der Versicherungswirtschaft aufmerksam gemacht. Letztendlich basiert das dort 

angeführte Argument der Q ualitätsreduktion aufgrund schwieriger Qualitätserkennbarkeit (zumindest 

mittelbar) auf unzureichender Markttransparenz. Die prinzipielle nachfrageseitzge Infonnatz'onproblematik des 

Gutes "Versicherungsschutz" resultiert aus zwei Faktoren: Erstens handelt sich um ein sogenanntes "Erfahrungs­

gut, d.h., einzelne Qualitätskomponenten (wie Zahlungswilligkeit des VU im Schadensfall, Schnelligkeit der 

Schadensabwicklung usw.) können nicht unmittelbar, sondern erst im Zuge des Gebrauchs festgestellt werden. 

Zweitens ist die Anzahl der Kaufentscheidungen im Gegensatz etwa zu Gütern des täglichen Bedarfs sehr gering, 

d.h. potentielle Wiederholungskäufe und damit die Möglichkeiten zum Sammeln von Informationen treten nur 
sehr sporadisch auf. Damit wird die Informationsbeschaffung für die Konsumenten auf Versicherungsmärkten 

zu einem wesentlich komplexeren Problem als auf anderen Märkten. 

Vielfach wird daraus die Schlußfolgerung gezogen, daß es im Interesse der Konsumenten sei, durch weitgehen­

de Standardisierung der Versicherungsbedingungen (z.B. auf der Basis von Empfehlungen des Versicherungs­

verbandes) Markttransparenz und damit uno actu einen echten Leistungswettbewerb zu schaffen. Die in vielen 

Ländern standardisierten Vertragsbedingungen zeigen, daß sich die Gesetzgeber dieser Länder diesem Argu­

ment offenbar angeschlossen haben. 

J e doch ist der S chluß, Produkt homogenität verursache Markttransparenz und ergäbe somit ein optimales 

Marktergebnis nicht in jedem Fall richtig. Transparenz bedeutet, daß die Nachfrager von allen Eigenschaften 

der angebotenen Produkte Kenntnis haben. Folglich liegt Transparenz dann vor, wenn die Nachfrager entwe­

der homogene Produkte, also Produkte, deren Eigenschaften sich nicht unterscheiden, auch als solche erken­

nen oder wenn die Nachfrager sich der unterschiedlichen Eigenschaften heterogener Produkte bewußt sind. 

Ob der einzelne Nachfrager heterogene Produkte auch individuell - also gemäß seiner subjektiven Präferenz -

als solche bewertet oder nicht, hat für die Transparenz keine Bedeutung, solange der Nachfrager die unter­

schiedlichen Eigenschaften der Produkte wahrnimmt. Mithin setzt Markttransparenz weder Produkthomogeni­

tät voraus, noch ist sie deren zwangsläufIge Folge. Markttransparenz ist vielmehr eine Frage des Informations­

standes der Konsumenten. Dieser kann beispielsweise zu gering sein, um Differenzen auch als solche wahrzu­

nehmen. Andererseits wird der Konsument bei geringem Informationsstand auch bei Produkthomogenität erst 

nach längerem Suchproze ß feststellen können, daß das Angebot sehr einheitlich ist. 17 

Vergangenheit von einzelnen VU abgelehnt werden. Bei einer falschen 'Einstellung' der Bonus-Malus-Slufen im Sinne einer zu ho­
hen Prämie für °Bonuso-Pahrer relativ zu ihrer Schadenswahrscheinlichkeit (und umgekehrt für die o�alus-Fahrer') wUrde dies zu 
einer Bes.serstelJung der diskriminierenden Unternehmen führen, was nicht nur WettbewertJsverzerrungen, sondern langfristig das 
Resultat zur Folge hätte, daß Malus-Pahrer überhaupt keinen Vertrag mehr erhalten, da auch andere VC die Diskriminierungsstra­
tegJe übernehmen werden. Auch ein Pool für sogenannte 'notleidende Risken' könnte dieses Problem nur lösen, wenn es Objektive 
Kriterien für die Zuweisung zu diesem Pool gäbe (was einem Kontrahierungszwang für alle, die nicht in diese Kategorie faHen, 
gleIchkäme). Genau auf diese Problematik zielen Ratschläge verschiedener Autofahrerclubs, wenn sie ihre �itglieder auffordern , 
vor Kündigung eines Vertrages die Zusicherung einer anderen Gesellschaft einzuholen. 

17) Produklhomogenität hat jedoch trotz alledem den Vorteil, daß die lnformationsvenubeitung leichter vonstaucn geht und die Such­
kosten der Konsumenten somit geringer als bei heterogenen Produkten sind. D.h., es existiert ein trade-off zwischen Produktvielfalt 
( =  Wahrscheinlichkeit, daß ein Produkt auf dem Markt ist, das den individuellen Präferenzen eines Nachfragers entspriCh t) und 

den anfallenden Suchkosten. 
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Vollständig ins Leere geht die Auffassung, daß durch Produkthomogenisierung ein verstärkter Leistungswett­

bewerb im Wege eines erhöhten Preiswettbewerbs verursacht würde. Schon Schumpeter hat darauf hingewie­

sen, daß der Preiswettbewerb zwischen den Anbietem desselben Gutes wesentlich weniger wirksam ist als die 

Art des Wettbewerbs, die sich ergibt, wenn qualitativ verschiedene Alternativen gegeneinander ausgespielt 

werden (Schumpeter, 1950). Dieses Argument wird noch verstärkt für den Fall, daß einem Produzentenkartell 

in Gestalt des Versicherungsverbandes die Aufgabe zukommt, der Aufsichtsbehörde standardisierte Versiehe­

rungsbedingungen vorzulegen. Preisabsprachen, welche aufgrund der Einheitlichkeit der Produkte von den 

Kartellmitgliedern leicht zu kontrollieren sind, werden in dieser Situation viel eher die Folge sein als verstärkter 

Preiswettbewerb. 

Wir kommen damit zum Ergebnis, daß eine Standardisierung der Produkte keinesfalls immer die gewünschten 

Resultate hervorbringen wird, derentwegen sie befürwortet wird. Eine erhöhte Markttransparenz kann auch 

durch andere Maßnahmen, die unter Umständen der Wettbewerbsfunktion des Marktes wesentlich förderli­

cher sind als eine Produktstandardisierung, erreicht werden. Eine aktive, die Informationskosten der Konsu­

menten senkende Politik der VU selbst bzw. - wenn diese ungenügend erscheint - durch die Regulierungsbe­

hörde oder ein ausgebautes Maklersystem müßten hier genannt werden. Nicht zuletzt bilden sich auch auf dem 

Markt selbst Mechanismen heraus, die dieser Aufgabe dienen.18 

4. Formen der Versicherungsaufsicht 

Die Diskussion im vorangegangenen Abschnitt diente dazu, die Voraussetzungen marktregulierender Eingriffe 

durch Darstellung der wesentlichsten theoretischen Grundlagen aufzuzeigen. In diesem Abschnitt sollen nun 

die aus unterschiedlichen Arten des Marktversagens entspringenden Eingriffsformen dargestellt werden. Diese 

Diskussion ist deshalb wichtig, als für ein und dieselbe Art des Marktversagens unterschiedliche Regulierungs­

methoden, die sich nach ihrer Eingriffsintensität unterscheiden, zur Verfügung stehen. Es kann davon ausge­

gangen werden, daß mit zunehmender Eingriffsintensität auch u.U. unerwünschte Nebenwirkungen in erhöhtem 

Ausmaß auftreten werden. Logische Konsequenz daraus ist die Forderung, daß Dosierung und Struktur von 

Regulierungsmaßnahmen in jedem Einzelfall wohlüberlegt sein müssen und bei gleichem Zielerreichungsgrad 

jene Methode verwendet werden sollte, die geringere Nebenwirkungen aufweist.19 

Es zeigt sich, daß die Vielfalt der in der Realität vorzufindenden Regulierungssysteme sich auf drei idealtypi­

sche zurückführen läßt, nämlich: 

• Publizitätssystem 

· Normativsystem und 

· System der materiellen Aufsicht. 

18) 

19) 

Empirische Unte�uchungen zeigen LB., daß die Produktdifferenzierung in Ländern mit geringer Bedingungsregulierung nicht 
zwangsläufig so dramatisch ansteigt, daß ein 'normaler' Kon&ument sich keinen Überblick mehr ve�chaifen kann. Als Beispiel wä­
ren et'Nll ve�hiedene Staaten der USA bzw. Großbritannien zu nennen. Du Beispiel Frankreich zeigt wiederum, daß ohne unter­
stützende Institutionen (wie LB. ausgebautes Maklersystem) durch hohe Produktdifferenzierung tatsächlich ein schwerwiegendes 
In{ormationsproblem auf der Seite der Konsumenten entsteben kann (vgl. Finsinger/Waldmann, 1986). 
Dies ließe sich auch mit rechtsstaatlichen Grundsätzen rechtfenigen, wonach jene Instrumente eingesetzt werden soUten, die am we­
nigsten in die Handlungsautonomie der Individuen eingreifen (vgl. Egge�tedt, 1987a). 

• 

• 
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Auch in der Versicherungswirtschaft sind alle drei Formen, oder besser gesagt Kombinationen dieser, zu beob­
achten. Die Intensität der Kontrolle nimmt vom Publizitätssystem über das Normativsystem zum System der 
materiellen Aufsicht zu. Es besteht also eine Hierarchie in der Form, daß das jeweils weniger kontrollintensive 
System im intensiveren inkludiert ist. 

4. 1 Systeme der Versicherungsaujsicht 

4.1.1. Publizitätssystem 

Bei diesem System werden die VU verpflichtet, bestimmte Dokumente (Geschäftsberichte, Bilanzen, etc.) zu 
veröffentlichen, um die Kontrolle der Unternehmen durch das Publikum zu ermöglichen. Die Behörde hat Sor­
ge zu tragen, daß die notwendigen Informationen auch richtig publiziert werden und daß sie den Tatsachen 
entsprechen. Der Staat übernimmt nur eine Mittlerrolle, er führt keine materielle Prüfung der publizierten Do­
kumente durch. Die Bewertung der veröffentlichten Information bleibt dem interssierten Publikum und der 
Fachpresse überlassen. Folglich stellt dieses System die liberalste Form der Versicherungsaufsicht dar. 

4.1.2. Normativsystem 

Neben der Kontrolle der Öffentlichkeit unterliegen die VU bestimmten gesetzlichen Vorschriften. Es erfolgt 
eine rein formelle Kontrolle, bei der GrÜDdungsbestimmungen festgelegt und der laufende Geschäftsbetrieb 
kontrolliert werden. Durch diese laufende Kontrolle und durch die Möglichkeit, mittels einer entsprechenden 
Gesetzgebung den Problemen, die aus den Marktbesonderheiten resultieren, entgegenzuwirken, wird eine um­
fassendere Kontrolle als beim reinen Publizitätssystem erzielt. 

4.13. System der materiellen Aufsicht 

Diese Form der Versicherungsaufsicht beinhaltet die Möglichkeit, diskretionär in den Marktprozeß einzugrei­
fen. Neben der Kontrolle durch die Öffentlichkeit und dem Erlaß gewisser Gesetze bzw. Verordnungen hat die 
Aufsichtsbehörde20 das Recht, direkt auf die Geschäftstätigkeit Einfluß zu nehmen. Es ist keine Gesetzesüber­
tretung seitens des VU notwendig, es genügt, daß die Behörde die Interessen der Versicherungsnehmer ge­
fährdet wähnt. D.h., die Behörde kann nach eigener Beurteilung entscheiden, ob die Voraussetzungen für die 
Bewilligung zum Geschäftsbetrieb erfüllt bzw. gewisse Geschäftspraktiken erlaubt sind oder nicht. 

Mit diesem System kann sicherlich die umfassendste Kontrolle erreicht werden, sodaß z.B. ein optimaler Insol­
venzschutz gewährleistet werden kann. Andererseits ist durch den diskretionären Handlungsspielraum der Be­
hörde das Vorgehen im individuellen Fall sehr schwer abschätzbar, was zu beträchtlichen Unsicherheiten füh­
ren kann. Unter diesen Umständen ist zu erwarten, daß sich VU an bewährten Verhaltensstrategien orientie-

20) Der Bequemlichkeit halber wird ilier der Tenninus 'Aufsichts- bzw. Regulierungsbehörde' in einem sehr weiten Sinne gebraucht und 
soll sowohl Gesetzgebungs- als auch Durchführungskompetenzen beinhalten. Es ist klar, daß diese Kompetenzen In der Realität 
voneinander getrennt sind. 
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ren. Daraus läßt sich die Vermutung ableiten, daß diesem System eine gewisse Tendenz zur Aufrechterhaltung 
bestehender Strukturen innewohnht. 

4.2 Solvabilitätskontrolle 

Üblicherweise haben Regulierungen und Kontrollen einer Branche das Ziel, Marktmacht zu kontrollieren und 
Mißbräuche (etwa in Form grober Übervorteilungen aufgrund von Qualitätsunsicherheit) zu verhindern. In der 
Versicherungswirtschaft hingegen stehen der Schutz des Gläubigerinteresses und der Funktionsschutz im Mit­
telpunkt. Für die Erreichung dieses Zieles stehen im wesentlichen drei Instrumente zur Verfügung: 

- Mindestkapital- und Deckungserfordernisse 
- Prämien- und Gewinnregulierung sowie 
- Einrichtung eines Garantiefonds. 

4.2.1 Mindestkapital- und Deckungserfordernisse 

Jedes Unternehmen, das Versicherungsschutz anbieten möchte, wird gesetzlich verpflichtet, vor Geschäftsbe­
ginn eine bestimmte Höhe an Eigenkapital aufzubringen. Kann das erforderliche Mindestkapital nicht aufge­
bracht werden, so wird keine Bewilligung zum Geschäftsbetrieb erteilt. Während des laufenden Betriebs muß 
ein bestimmtes Verhältnis zwischen Eigenkapital und Geschäftsvolumen aufrechterhalten werden. In Versiche­
rungssparten, bei denen es zu einer Diskrepanz zwischen Periodeneinzahlung und erwarteter Periodenauszah­
Jung kommt,:n kann darüberhinaus noch der Aufbau eines - bestimmten Veranlagungsvorschriften unterworfe­
nen - Deckungsstockes gefordert werden. Die Versicherungsaufsichtsbebörde führt meist eine laufende Kon­
trolle der Bücher durch, um die Zahlungsfähigkeit der Unternehmen zu überprüfen. Wird das gesetzliche Min­
destmaß der Eigen- und Deckungskapitalquote unterschritten, so kann die Behörde verschiedene Maßnahmen 
ergreifen. Es liegt auf der Hand, daß es vom jeweiligen Aufsichtssystem abhängt, in welcher Form die Behörde 
tätig wird. Beim materiellen Aufsichtssystem hat die Behörde defmitionsgemäß mehr Eingriffsmöglichkeiten 
als beim Normativsystem. 

Der Vorteil von Eigen- und Deckungskapitalvorschriften liegt hauptsächlich in der laufenden Kontrolle der 
Solvenz durch die Behörde, die das Recht besitzt, in alle notwendigen Geschäftsunterlagen Einblick zu neh­
men. Der Nachteil ist sicherlich in der durch das erforderliche Mindesteigenkapital entstehenden Marktein­
trittsbarriere zu sehen, die aber durchaus gewollt sein kann.= Weiters sind die Opportunitätskosten des gebun­
denen Sicherheitskapitals zu beachten. 

21)  Ein extremes Beipiel wäre etwa die (Er· )Lebensver.>icherung: Während die Einzahlung in  jeder Periode einen fIXen Betrag darstellt, 
ist die erwartete Auszahlung vor Ablauf des Vertrags sehr gering und bündelt sich fast zur Gänze auf den Zeitpunkt des Vertragsab­
laufs.. 

22) So wird beispie1sweise in manchen Staaten der USA mittels einer speziellen SoIV8bilitätsregulierung der Markteintritt für kleine Uno 
ternehmen, die einem bohen Konkur.>risiko ausgesetzt sind, verhindert. 

• 

• 

• 

• 
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4.2.2 Prämien- und Gewinnregulierung 

Die Prämienregulierung erfolgt entweder in der Form einer Mindest- oder Höchstprämienregulierung, in einer 
Kombination beider oder in der Form, daß für die Prämienfestsetzung bei der Behörde um eine Genehmigung 
angesucht werden muß.  Setzt die Aufsichtsbehörde das Instrument der Prämienregulierung zur Aufrechterhal­

tung der Zahlungsfihigkeit der Unternehmen ein, wird sie Mindestprämien vorschreiben. Dabei kommt es zu 
den bei allen Preisregulierungen (unabhängig von der Branche) beobachtbaren Effekten: Ist der Preiswettbe­

werb eingeschränkt, so findet eine Verlagerung des Wettbewerbs auf andere Parameter statt . Inwieweic diese 
Verlagerung Marktverzerrungen und IneffLZienzen hervorruft, ist äußerst schwierig abzuschätzen. Werden etwa 
allgemeingültige Prämienuntergrenzen bestimmt, so orientiert sich die Behörde am kostenungünstigst operie­
renden Unternehmen, sodaß alle anderen DifferentiaIrenten einstreichen. Letztendlich wird eine Prämienregu­
lierung deshalb stets die Gewinne mitberücksichtigen müssen, weshalb in der Realität sehr oft beide Regulie­
rungen gemeinsam anzutreffen sind. 

Stellt die Prämienregulierung sowohl auf das Schuldnerinteresse der Konsumenten als auch auf deren Gläubi­
gerinteresse ab, so müssen naturgemäß auch die Gewinne bzw. Verluste der Unternehmen mitberücksichtigt 
werden. Folglich mündet die Prämieruegulierung in eine Gewinnregulierung, die eine bestimmte Rendite für 
die Unternehmen vorsieht. Ist die Rendite zu gering, so muß eine Prämienerhöhung erfolgen, und ist sie zu 
hoch, so wird ein Teil der überhöhten Prämien an die Konsumenten refundiert. Diese sog. Überschußbeteili­
gung stellt eine Korrektur der Preise im nachhinein dar und verlagert den Preiswettbewerb auf einen Über­
schußbeteiligungswettbewerb. Hieraus kann jedoch eine Verschlechterung der Markttransparenz resultieren, 
da ein Prämienvergleich leichter durchzuführen ist als e in Vergleich von (in der Regel nicht garantierten) 
Überschußbeteiligungen. Mithin werden die Informationsbeschaffungskosten steigen. 

Das Prämienvolumen dient üblicherweise als Basis der Gewinnregulierung. Will also ein Unternehmen seinen 
Gewinn maximieren, so muß es zwangsläufig seinen Umsatz maximieren. Kostensenkungen würden hingegen 
nur zu einer höheren Gewinnausschüttung führen. Daraus folgt, daß eine Gewinnregulierung tendenziell zu ei­
"em Umsatz- oder Marktanteilswettbewerb führen wird. Wenn sich in empirischen Vntersuchungen feststellen 
.aßt, daß das dominante Ziel von VU Umsatz- oder Marktanteilsmaximierung ist, so sollte deshalb zuallererst 
überprüft werden, ob nicht bestimmte Regulierungsmaßnahmen zu diesem Verhalten führen. 

4.2.3 Garantiefonds 

Eines der schweIWiegendsten Probleme bei den bisher besprochenen Formen der Solvabilitätskontrolle ist, daß 
mit ihnen praktisch eine Bestandsgarantie für die am Markt existierenden Unternehmen verbunden ist. Nun ist 
es zweifellos eine der wichtigsten Aufgaben einer Regulierungsbehörde, für eine Kontinuität des Geschehens 
am Markt zu sorgen und größere Turbulenzen etwa in Form von Firmenzusammenbrüchen zu vermeiden. Bei 
einer Bestandsgarantie stellt sich allerdings die Frage, ob durch die Gewißheit, daß auch bei größter Mißwirt­
schaft keine Konsequenzen in Form eines Konkurses zu erwarten sind, nicht Anreize zu einer möglichst kosten­
günstigen Produktion verloren gehen. Wenn die Regulierungsbehörde diese Bestandsgarantie durchsetzt, in­
dem sie z.B. aggresiveren Unt'!rnehmen den Markteintritt verwehrt oder die Zuschläge bei der Kostenkalkula­
tion so großzügig bemißt, daß auch sehr ineffizient wirtschaftende Unternehmen noch überlebensfähig sind, so 
fällt dabei zumindest teilweise der Druck zu kostengünstiger Produktion fUr alle Unternehmen der Branche weg. 
Kostenintensive Akquisitionsstrategien gewinnen dadurch z.B. an Attraktivität. 

Dieser "moral hazard"-Problematik einer " Konkursversicherung" kann durch einen Garantiefonds ganz einfach 
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begegnet werden. Es handelt sich dabei um einen Fonds, der aus einer Umlage der VU gespeist wird. Ist ein 

VU insolvent, so werden die Ansprüche der Versicherungsnehmer daraus befriedigt. Durch diese Einrichtung 
bleiben die Interessen der Gläubiger gewahrt, ohne daß gleichzeitig Anreize zu effizienter Produktion geopfert 

werden müssen. Die Versicherungsnehmer können durch einen Selbstbehalt überdies angespornt werden, sich 
ein solides Unternehmen zu suchen, sodaß auch hier das Problem des "moralischen Risikos" vermieden werden 
kann (vgl. Finsinger 1985, S.133). 

Mithin kommt dem Staat bei dieser Form der Solvabilitätskontrolle außer der Erlassung von gewissen Geset­
zen (z.B. Mindestkapitalerfordernissen) keinerlei Aufgabe zu. Konsequenterweise wird in Ländern, in denen 
Garantiefonds errichtet wurden, eine rein formelle Solvabilitätskontrolle durchgeführt. In Großbritannnien und 

einigen Bundesstaaten der USA, wo gegenwärtig Garantiefonds eingerichtet sind, hat sich diese Institution als 
außerordentlich erfolgreiche Präventivmaßnahme erwiesen. So mußte z.B. der in Großbritannien errichtete 
Garantiefond seit seinem Bestehen noch kein einziges mal beansprucht werden (vgl. Finsinger 1985). 

4.3 Bedingungsregulierung 

Neben der Solvabilitätsregulierung stellt die Bedingungsregulierung wohl die wichtigste Eingriffsmöglichkeit 
des Staates in das Marktgeschehen dar. Die Bedingungsregulierung wird in verschiedenen Staaten mit unter­
schiedlicher Eingriffsintensität betrieben. In Frankreich, den Niederlanden oder Großbritannien beschränkt 
sich die Bedingungsregulierung beispielsweise darauf, die VU zur Einhaltung gewisser formaler Mindestanfor­

derungen in bezug auf den Versicherungsvertrag anzuhalten. Hingegen werden in der BRD und - in einge­
schränktem Ausmaß - auch in Österreich die Versicherungsbedingungen im Rahmen der Genehmigungspflicht 
für die Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen durch die Aufsichtsbehörde wesentlich mitbe­
stimmt. Eine starke Bedingungsregulierung wird regelmäßig bei Prämienregulierungen zu beobachten sein. Nur 
so läßt sich eine Qualitätsreduktion bei festgesetzter Prämie verhindern. 

Der unterschiedlichen Beschränkung individueller Vertragsfreiheit in verschiedenen Ländern liegen voneinan­
der abweichende Auffassungen über die Funktionsweise von Versicherungsmärkten zugrunde. Weitgehenden 

Konsens flndet die Meinung, daß in bezug auf die Vertragsbedingungen eine gewisse Legalitätskontrolle durch­

geführt werden soll: Die Versicherungsverträge sollten ein Mindestmaß an Lauterkeit und Fairness aufweisen. 
Wesentlich weitgehender und keineswegs unbestritten ist Forderung, daß die Vertragsbedingungen einzelner 

VU möglichst einheitlich zu gestalten seien. Hinter dieser Forderung steckt natürlich die im theoretischen Teil 
behandelte Frage der Markttransparenz. Die Informationsprobleme der Nachfrager werden als so gravierend 
bzw. die überlegene Marktposition der VU als so überwältigend betrachtet, daß nur eine weitgehende Stan­
dardisierung der Vertragsbedingungen die Verbraucher vor einer Übervorteilung bewahren kann. 

Die Zuordnung "Standardisierung ist gleich Markttransparenz ist gleich Leistungswettbewerb" wurde bereits 
weiter oben als problematisch erkannt. Doch selbst wenn diese Rechnung aufginge, dürfen die Kosten dieser 
Maßnahme nicht unerwähnt bleiben. Diese liegen einmal d:trin, daß die VU sich verändernden Marktbedin­
gungen wegen langwieriger Genehmigungsverfahren nur schleppend anpassen können. Im Bereich der Sach­
versicherung, wo permanente technische Veränderungen ständig neuer Risikodeflnitionen bedürfen, wirkt sich 

dieser Umstand besonders nachteilig aus. Individuelle Flexibilität und Innovationstätigkeit werden zusätzlich 
behindert, wenn - wie das in Ländern mit strikter Bedingungsregulierung häufig feststellbar ist - neue Vetrags­
bedingungen nicht nur genehmigungspflichtig sind, sondern auch veröffentlicht werden. Dann läßt sich ein er-
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folgsträchtiges Produkt von den Konkurrenten einfach 'abschreiben', womit anfängliche Differentialrenten des 

innovativen Unternehmens rasch schrumpfen werden. Wenn deshalb die Entwicklungskosten nicht zurückver­

dient werden können, wird die Innovationstätigkeit erlahmen. Spezialisten und Außenseiter werden auf diese 

Weise abgedrängt. 

Dieser Druck zur Vermeidung individueller Vorstöße wird letzlich zu einer verstärkten Hinwendung zu Koope­

ration und koordinierter Vorgangsweise führen. Vertragsbedingungen werden nicht mehr einzeln sondern im 
Rahmen eines Verbandes ausgearbeitet und dann kollektiv der Regulierungsbehörde zur Genehmigung vorge­

legt. (Nur untergeordnete Bedeutung hat dabei die Frage, ob die Genehmigung schließlich einzeln oder per 

"Sammelbescheid" erfolgt). Dies trifft sich durchaus mit den Intentionen der Aufsichtsbehörde, die sich ohne­

hin nicht imstande sähe, eine unübersehbare Menge einzelner und voneinander abweichender Bedingungswer­

ke zu prüfen. Es ist deshalb auch kein Zufall, daß in Ländern mit strikter Bedingungsregulierung häufig 

"Sammelgenehmigungen" erteilt werden. Die sich daraus ergebenden Folgen für die Wettbewerbsorientierung 

einzelner VU liegen auf der Hand. Innovationstätigkeit wird nicht mehr individuell sondern in verbandlicher 

Koordination erfolgen. Qualitätswettbewerb wird weitgehend ausgeschaltet und verlagert sich auf Nebenlei­

stungen (siehe das Beispiel der "Autoanmeldung" bei der Kfz-Versicherung) . Akquisitionswettbewerb und Ima­

gepflege werden zu den dominierenden Aktionsparametern der VU. 

S. Die Versicherungsaufsicht in Österreich 

Die wesentlichen Bestimmungen der Marktregulierung in der österreichischen Privatversicherung sind im Ver­

sicherungsaufsichtsgesetz und den dazu erlassenen Verordnungen enthalten (siehe Baran, 1987). Weitere wich­

tige Bestimmungen ftnden sich im Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1987 sowie im Versicherungs­

vertragsgesetz. Die Versicherungsaufsichtsbehörde ist der Bundesminister für Finanzen, die Beamten der V AB 

sind in der Gruppe V!D zusammengefaßt. Es besteht ein materielles Aufsichtssystem mit weitreichenden mate­

riellen Eingriffsrechten. Kennzeichnend für die österreichische Situation ist eine starke informelle Regelung, so­

daß der Verwaltungspraxis der VAB eine große Bedeutung zukommt. Dies äußert sich u.a. darin, daß eine 

Rechtssprechung überhaupt fehlt, dafür brieflichen Mitteilungen der V AB de facto Rechtscharakter zukommt. 

Durch den starken informellen Charakter der ästerreichischen Regelungspraxis wird es auch möglich, in be­

stimmten Fragen Interessensorganisationen wie z.B. Konsumentenvertretungen in den Entscheidungsfindungs­

prozeß miteinzubeziehen. 

5. 1 Regelung des Marktzutritts 

Die Ausübung des Versicherungsgewerbes ist konzessionspflichtig ( §  4, Abs.1, VAG) .  Es besteht zwar keine 

Bedarfsprüfung, aber die V AB kann die Konzession unter bestimmten Bedingungen verweigern. Die in § 4, 

Abs.3 enthaltenen Bestimmungen für den Marktzutritt verfolgen entweder klar prohibitive Zielsetzungen (Z.3) 

oder sind höchst unbestimmt (Z.2,4,5) und lassen der Versicherungsaufsichtsbehörde einen großen Spiel­

raum.:z3 

23) Seit Ende des Weltkriegs wurde zwar noch kein Ansuchen um Eneilung der Konzession zunickgewiesen. aber es ist zu vermuten, 
daß die Versicherungsaufsichtsbehörde ihre informellen Möglichkeiten genutzt hat, um schon im Vorfeld der Antrogstellung unlieb­
same Bewerber in ihrem Sinn zu beeanOußen. 
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Zu den Details: Die Konzession kann verweigert werden, wenn 

• "nach dem Geschäftplan ...... die Belange der Versicherten nicht ausreichend gewahrt, insbesondere die Ver-
pflichtungen aus den Versicherungsverträgen nicht als dauerhaft erfüllbar anzusehen sind." (Z2) Der Ge­
schäftsplan hat die Sparten, in denen die Versicherung tätig werden will und die Geschäftsstrategie kundzu­
tun (§ 8 VAG). Weiters enthält er die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (A VB):z4 und die Besonde­
ren Versicherungsbedingungen (BVB) und bei inländischen Unternehmen die Satzung. So sind die Versi­
cherungsbedingungen (und natürlich jede Änderung) genehmigungspflichtig. Bei Lebens- und Krankenver­
sicherungen sind auch die Tarife und die entsprechenden Kalkulationsgrundlagen Teile des Geschäftsplans 
und damit genehmigungspflichtig (§ 18, Abs.2 VAG). Hier eröffnen sich Möglichkeiten, auf die Geschäfts­

führung der VU Einfluß zu nehmen. 

• wenn "die Eigenmittel nicht ausreichen" (Z.3). §73B VAG macht die notwendige Höhe der Eigenmittel von 

zwei Kriterien abhängig; in Prozent von der Höhe verschiedener Bemessungsgrundlagen (Abs.4, Z.1-3); in 
absoluten Summen von der Sparte, die auf jeden Fall unbeschadet der Bestimmungen in Abs.4 erreicht wer­

den müssen (Abs.5, Z.1-3): 
Mindestens 30 Millionen bei Rechtsschutz-, Kredit- und Transportversicherern 
Mindestens 70 Millionen bei VU, die nur die Personenversicherung betreiben 
Mindestens 100 Millionen bei allen anderen Versicherern 

Zum Vergleich: Für die Gründung einer gewöhnlichen Aktiengesellschaft genügen öS 1 Million. Die höhe­

ren Eigenkapitalerfordernisse für VU werden mit Konsumentenschutzinteressen begründet C"jederzeitige 
Erfüllbarkeit der Verpflichtungen"), sind aber auch unzweifelhaft eine Eintrittsbarriere. 

• wenn "eine für die Versicherten nachteilige Entwicklung des Versicherungsmarktes zu erwarten ist" (Z.4) . 
Die "Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage" sehen die Versicherten gefährdet, "wenn durch die 
Erteilung einer neuen Konzession eine solche Aufsplitterung des Versicherungsmarktes erwartet wird, daß 
es innerhalb der einzelnen Unternehmen nicht mehr zu einem ausreichenden Risikoausgleich kommen 
kann".2$ 

• "Wenn die beabsichtigte Tätigkeit nicht dem volkswirtschaftlichen Interesse entspricht" (Z.5). Diese Bestim­
mung wurde noch nie ausjudiziert. Auch Rückschlüsse von anderen Entscheidungen lassen sich schwer zie­

hen, da die Höchstgerichte ähnliche Stellen keineswegs einheitlich auslegen. 

Eine Beurteilung der besteheden Eintrittsbarierren durch § 4 VAG wird durch den großen Ermessensspiel­
raum der V AB außerordentlich erschwert.26 Eine Einschätzung aufgrund der Vergangenheit ist ebensowenig 
möglich, da sich die Marktzutrittsbedingungen durch das VAG seit 1979 wesentlich geändert haben (Wegfall 
der Bedarfsprüfung). Es scheint jedoch einigermaßen offenkundig, daß die V AB trotz wiederholter Forderun­
gen der Versicherungswirtschaft nach Marktschließung, eine beachtliche Anzahl von neuen Unternehmungen 
zugelassen hat. Das schließt allerdings nicht aus, daß eine größere Anzahl von Anträgen in den Schubladen der 

24) Alig. Versicherungsbedingungen entsprechen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen in anderen Branchen. BVB enthalten zu den 
A VB hinzutretende Ergänzungen für die einzelnen Spanen. 

25) Nr. 764 der Beilagen, S. 33 
26) Es ist dabei belanglos, ob die faktischen Kompetenzen der V AB nun juristisch als Ennessensspielraum oder bloß als Beuneilungs­

spielraum auszulegen sind (vgl. Baran, 1987, S. 17). Tatsache ist, daß Z.2, 4 und 5 des § 4. Abs.3 VAG so vage sind, daß sie der V AB 
ein bedeutende Entscheidungskompetenz überlassen. 

• 

• 

• 

• 

• 
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V AB "versickerte". Darüber liegen jedoch keine Informationen vor. Was die Wirkung der im internationalen 
Vergleich sehr hohen Eigenkapitalvoraussetzungen betrifft, kann ebenfalls noch nichts ausgesagt werden, da sie 
gegenwärtig nur in Form von Übergangsregelungen in Kraft sind.27 Eines ist jedoch auffällig: Die Eigenkapi­
talvorschriften enthalten eine klare B evorzugung von Kompositversicherern. Ob dies unter Wettbewerbsge­
sichtspunkten eine günstige Konstellation ist, ist zumindest diskussionsWÜTdig. Wir werden später nochmals 
darauf zurück kommen. 

5.2 Marktaustritt 

Hier ist die Situation in der LV und KV eine grundsätzlich andere als in der SchUV. 

KV/LV: Der Versicherungsvertrag kann vom Versicherer prinzipiell nicht gekündigt werden. Aus diesen bei­
den Sparten können Unternehmen daher nur aussteigen, wenn entweder ein anderer Versicherer den Bestand 
übernimmt (§  13 V AG) oder die Verträge normal abgewickelt werden. Zu diesen technischen Schwierigkeiten 
bei freiwilligen M arktaustritten kommt, daß die Aufsichtsbehörde bei der Genehmigung von Tarifen sich an 
den Kosten des unrentabelsten Unternehmens orientieren dürfte und so auch unfreiwillige Austritte durch 
Konkurse vermieden werden. 

SchUV: Verträge werden für kürzere Laufzeiten abgeschlossen. Der Versicherer kann den Vertrag nach jedem 
Schadensfall kündigen. Darüberhinaus kann eine Bestandsübertragung gemäß § 13 VAG erfolgen. 

Die Bedeutung der Markteintrittsbarrieren für die Wettbewerbsintensität leuchtet unmittelbar ein. Aber die 
Möglichkeit, einen Markt schnell und einfach wieder zu verlassen, beeinflußt die Entscheidung über den 
Markteintritt ebenfalls. Die gegenwärtigen Regelungen zum Marktaustritt erlauben ebensowenig wie die Rege­
lungen zum Markteintritt eine weitergehende Einschätzung, da die V AB durch § 13 VAG wiederum einen 
weitreichenden Ermessenspielraum hat.28. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit kann jedoch gemutmaßt 
werden, daß die Handhabung dieser Bestimmung nicht sehr restriktiv war, sodaß die Austriusbarrieren in 
Österreich als gering einzustufen sind. 

5.3 Produkt- und Prämien wettbewerb 

Die aufsichtsbehördliche Regulierung ist in einzelnen Sparten unterschiedlich gestaltet. Man kann drei Systeme 
unterscheiden: 

• Geschäftsplangenehmigung ohne Tarifgenehmigung in der SchUV 
• Geschäftsplangenehmigung mit Tarifgenehmigung in der LV und KV 
• durch Gesetz und Verordnung normierter Preiswettbewerb: Kfz-Haftpflicht 

27) Zu einer Einschätzung aus der Sicht der V AB vgJ, Daum(l988), 
28) § 13 VAG macht die Bc:standsübenragung von der Zusllmmung der V AB abhängig, Diese kann die Übenragung (und zwar sov"ohl 

eine Teilübenragung als auch eine Coenragung 1m Zuge einer Gc:samtrechtsnachfolge) untersagen . wenn 'die Interessen der Versi, 
chenen nicht ausreichend gewahn sind oder eine naChteilige Auswirkung der Obenragung auf das Ges.amtgeschaft des überneh­
menden VU oder eine für die Versichenen nachteilige Entwicklung des VersIcherungsmarktes zu elWllnen ist", 
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53.1 Die Situation in der SchUV 

Den in dieser Sparte tätigen Versichereren müssen mit dem Geschäftplan die Allgemeinen und die Besonderen 

Vertragsbedingungen genehmigt werden. Die Tarife sind nicht Bestandteil des Geschäftsplans und daher nicht 

genehmigungspflichtig. Jede Versicherung kann einen individuellen Antrag auf Genehmigung des Geschäfts­

plans stellen und hätte damit die Möglichkeit, eine eigene Geschäftsstrategie zu entwerfen und gegenüber der 

Versicherungsaufsichtsbehörde zu vertreten. 

In der Praxis legt häufig der Versicherungsverband stellvertretend für seine Mitglieder der Versicherungsauf­

sichtsbehörde Bedingungen vor. Beantragt ein VU die Genehmigung dieser Bedingungen für das eigene Unter­

nehmen, kann es damit rechnen, daß sie genehmigt werden (vgl. die ganz ähnliche Situation in der BRD be­

schrieben z.B .  bei Meising, 1m). Wo es an Verbandsempfehlungen fehlt, scheinen sich kleinere Firmen bei 

der Gestaltung ihrer Bedingungen an größeren zu orientieren. 

Der Wettbewerb in diesem Marktsegment wird über die Tarife geführt (der ja hier nicht genehmigungsptlichtig 

ist). Besonders bei industriellen Nachfragern, die mit einer entsprechenden Verhandlungsmacht und Kompe­

tenz auftreten können, werden Prämienempfehlungen des Versicherungsverbandes oft so weit unterschritten, 

daß sie nicht mehr kostendeckend sind. Kreuzsubventionierungen vom Massengeschäft zum Spezialgeschäft 

sind zwar nicht nachzuweisen, lassen sich aber vermuten.29 

53.2 Die Situation in der Lebens- und der Krankenversicherung 

In diesen Sparten sind im Unterschied zur SchUV auch die Tarife nebst versicherungsmathematischen Tabel­

len und Sterbetafeln bewilligunspflichtig. In beiden Sparten gibt es Musterbedingungen, die mit dem Versiche­

rungsverband abgesprochen sind und die, wenn sie von einer Versicherung zur Bewilligung vorgelegt werden, 

von der Versicherungsaufsichtsbehörde akzeptiert werden. Die Tarife werden von den VU einzeln beantragt, 

der Versicherungsverband veröffentlich nur Empfehlungen für die Prämiengestaltung. Solange die VU bei der 

Kalkulation einzelner Kostenkomponenten gewisse Höchstsätze (z.B. Zuschlagsatz für Abschlußkosten) nicht 

überschreiten, greift die V AB nicht in die Gestaltung der Prämien ein, sondern überprüft nur deren Plausibili­

tät und rechnerische Richtigkeit. 

Durch dieses Bewilligungssystem ist ein Preiswettbewerb in der Lebens- und Krankenversicherung weitgehend 

ausgeschlossen. Winckler (1986) spricht in diesem Zusammenhang sogar von einem "aufsichts behördlich vor­

geschriebenen Preiskartell". Als Folge der Preisregulierung sieht er einen "kostenintensiven Marktanteilswett­

bewerb". In der LV wird der Wettbewerb daher bis zu einem gewissen Grad über Gewinnbeteiligungen, in we­

sentlich stärkerem Ausmaß jedoch über einen Präferenz- und Akquisitionswettbewerb geführt. In der KV ist 

die Wettbewerbsintensität wegen der kleinen Zahl von Anbietern überhaupt gering einzuschätzen. Zusätzlich 

wettbewerbsmindernd wirkt, daß sich die Aufsichtsbehörde bei der Tarifgenehmigung offensichtlich am Grenz­

anbieter orientiert. 

29) Nach Aussage von F..�:pc"en sind Preisnachlässe bis zu 50% im Spezialgeschäft durchaus üblich. Ähnliche Angaben sind aus der 
BRD bekannt. (VgJ. Röper. 1978.) 
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5.3.3 Die Situation in der Kfz-Haftpflicht-Versicherung 

Seit dem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 198730 verordnet der Bundesminister für Finanzen die 
Gliederung des Tarifs (§ 8 KHVG). Den Versicherungen steht es fre� für die durch Verordnung festgelegten 
Kategorien die Preise festzusetzen. Die bestehenden Bonus-Malus-Stufen müssen aber weiterhin nach einheitli­

chen Prozentsätzen auf diese Grundtarife ermittelt werden. Vor dem aktuellen wirtschaftlichen Hintergrund 

( = Verluste in der KHV bei fast allen Versicherern) ist mittelfristig eine Erhöhung der Tarife zu erwarten. 

Der anfängliche Gleichschritt der Tariferhöhungen wurde in der letzten Tarifrunde von einigen kleineren VU 
durchbrachen. 

5.4 Die Vorschriften über Höhe und Veranlagung von Rückstellungen und RisikofÜck!agen 

Die VU müssen von einem großen Teil ihrer Prämieneinna1men aus S icherheirsgründen RückstellLmgen und 

Rücklagen bilden. In der LV und KV sind die größten Beträge in der Deckungsruckstellung zu veranlangen, in 
der SchUV fallen nur die versicherungstechnischen Rückstellungen ins Gewicht. In allen Sparten ist überdies 
eine Risikorück.lage als Prozentsatz der Prämieneinnahmen zu bilden . Es ist hier nicht der Ort, auf die Details 

dieser Bestimmungen näher e inzugehen. Es genügt festzuhalten, daß diese B estimmungen die VU dazu ver­
pflichten, einen Großteil ihres Sicherheitskapitals in ganz bestimmte, in der Hauplsache mündelsichere \Verte 

zu veranlagen. 

5. 5 Die Abgrenzung vom Ausland 

Die Geltung des VAG beschränkt sich auf Firmen, die ihren Sitz im Inland haben. " Der Abschluß von Versi­

cherungsverträgen im Ausland zur Deckung eines im Inland gelegenen Risikos . . . bedarf daher keiner Erlaub­

nis".31. Andererseits exisitert aber in Österreich nicht Dienstleistungsfreiheit, d.h. das VAG verbie tet Abschlüs­

se ausländischer Firmen (ohne Firmensitz in Österreich) im Inland. Nach § 108, Abs.2 V AG schließt das auch 
die Vermittlung mit ein. Verträge im Ausland dürfen nur einen österreichischen Gerichtsstand bestimmen. Die 

de\isenrechtlichen Bestimmungen zeitigen keine besonders einschränkenden Folgen. 

Eine Diskriminierung ausländischer Anbieter wird auch im Steuerrecht festgesetzt. Auf Versicherungsverträge, 

die mit ausländischen Unternehmen abgeschlossen werden, muß die fünffache Versicherungssteuer entrichtet 

werden. (Für rein inländische Versicherungsverträge beträgt sie derzeit 8,5% bei der Schadenversicherung, 3% 
in der Lebensversicherung und bei der Krankenversicherung 1 %). Die erhöhte Steuer auf Versicherungsverträ­

ge ausländischer Finnen wird treffend als Versicherungsfluchtsteuer bezeichne t . 

Das Gesetz wendet bei der Konzesssionserteilung auf ausländische VU die gleichen Kriterien an wie auf inlän­

dische. Die Genehmigung des Geschäftplans und damit die Erteilung der Konzession kann aber von der Stel­

lung einer Kaution in entsprechender Höhe abhängig gemacht werden. Tatsächlich werden nur ausländische 

Firmen zur Kautionsleistung verpflichtet, die mindestens die Hälfte des Eigenkapitals ausmacht, aber auch we­
sentlich höher sein kann (§ 1 Kautionsverordnung 1987) 

30) BGBL 109/1987 
31 ) Erläuternde Bemerkungen. S.31,  Spalte 1 
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�. Evaluation der Regulierung des Versicherungs systems 

Nachdem die wesentlichen Begründungen für Regulierungseingriffe und ihre Kritik sowie eine Darstellung der 
österreichischen Situation in den vorhergehenden Abschnitten erfolgte, ist dieser Abschnitt nun einer zusam­
menfassenden Evaluierung gewidmet. Die extrem dürftige Datenlage ebenso wie der hohe Grad an nicht­

formellen Eingriffsmöglichkeiten machen eine Beurteilung überaus schwer. Ein Teil der Argumentation bleibt 
dadurch zwangsläufig im Bereich der Vermutungen und läßt sich nicht durch "harte" Fakten letztgültig belegen. 
Dennoch erscheinen uns die Aussagen im großen und ganzen ausreichend fundiert, um als Basis für Überle­
gungen einer De- bzw. Re-Regulierung zu dienen. 

Die Diskussion über die Auswirkungen der Regulierungsmaßnahmen im Bereich der privaten VU soll anband 

der Effekte auf zentrale Parameter des Gutes "Versicherungsschutz" erfolgen. Folgende Größen erscheinen 
uns dabei am wichtigsten: 

Sicherheit 
Preise 
Quantität 
Qualität 
Produktvielfalt 
Transparenz 
Risikodifferenzierung 
Innovationsgrad 

6. 1 Regu/ierungsauswirkungen auf die Sicherheit 

D as vorrangige Ziel der V AB ist der Funktionsschutz, das heißt also die Gewährleistung der Erfüllbarkeit der 

Verpllichtungen aus den Versicherungsverträgen. Diese Priorität ist aus der historischen Betrachtung verständ­
lich, beginnt doch die Geschichte der Regulierung im Versicherungsbereich regelmäßig mit Bankrotten. Zum 
Zweck der Solvenzkontrolle gibt es ein System von Vorschriften, die die Liquidität des VU zu jedem Zeitpunkt 
erhalten sollen. Diese Solvabilitätsregulierung umfaßt vier Bereiche: 

Vorschriften zur Eigenmittelausstattung: Die im internationalen Maßstab extrem hohen Eigenmittelvoraus­
setzungen, die z.B. die EG-Richtlinien weit überschreiten, sorgen für beträchtliche Eintrittsbarrieren und 
lassen deshalb nur Unternehmen zu, die über ein entsprechendes Finanzpotential verfügen. Die Gefahr ei­
nes risikoreichen Geschäftsgebahrens wird durch die im Falle eines Konkurses hohen Verluste an Eigenka­
pital reduziert. 

Vorschriften zum Deckungkapital: Die Vorschriften zu den versicherungstechnischen Rückstellungen basie­
ren auf vorsichtigen Kalkulationsgrundsätzen. Durch die Verpflichtung zur jährlichen Rechnungslegung 
kann die V AB relativ rasch eine kritische Situation erkennen. Die Vorschriften zum Deckungskapital sind 
also nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Risikoverminderung ex ante sondern auch als Signal an die 

V AB ex post, also bei bereits eingetretenen, möglicherweise Doch sanierbaren Zahlungsschwierigkeiren, zu 
sehen. In Österreich übersteigen die Rückstellungen das jährliche Prämienaufkommen bei weitem. 

• 

, 

, 
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Veranlagungsvorschriften: Das Deckungskapital und die versicherungstechnischen Rückstellungen sind in 
besonders sicheren Anlageformen (z.B. mündelsicheren Wertpapieren) zu halten. Dadurch ist das Risiko 
einer Entwertung gering, allerdings ist auch die Verzinsung entsprechend niedriger. 

Prämienregulierung: In der LV sowie KV sind die Prämien genehmigungspflichtig. Obwohl dies kein direk­
tes Instrument der S olvabilitätskontrolle darstellt, kann doch die V AB extrem niedrige Prämien, die in der 
Folge unter U mständen zu Zahlungsschwierigkeiten bei dem betreffenden VU führen, auf diese Weise ver­
meiden. 

In Summe dürften diese Maßnahmen ausreichen, um die Wahrscheinlichkeit eines Konkurses praktisch auf 0 
zu reduzieren. Die Tatsache, daß seit dem Phoenix-Zusammenbruch im Jahre 1936 in Österreich kein VU 

mehr Konkurs anmelden mußte, kann als Erfolgsbeweis der Wirksamkeit des Funktionsschutzes angesehen 
werden. 

Es stellt sich dabei allerdings die Frage, ob angesichts der massiven B ündelung von Einzelma ßnahmen nicht 
von einer "Überregulierung" gesprochen werden kann. Lä ßt sich z.B. das Ziel des Insolvenzschutzes nicht 
schon durch die Mindestkapitalvorschriften erreichen? Es ist nicht ganz einzusehen, warum Unternehmen, de­
ren Eigenkapital 70 oder 1üO Mill. S und, bei entsprechender Expansion des Geschäftsumfanges, auch darüber 
beträgt, eine Geschäftspolitik betreiben sollten, die dieses Kapital leichtfertig auf das Spiel setzt. Andererseits 
wird durch die Aufrechterhaltung bestimmter Solvabilitätsmargen, d.h. eines bestimmten Verhältnisses zwi­
schen Rückstellungen und G eschäftsumfang, ebenfalls das Risiko eines Konkurses drastisch reduziert. In die­
sem Falle erscheinen wiederum allzu hohe Eigenmittelvoraussetzungen nicht notwendig. Diese Betrachtung 
zeigt, daß die aufgezählten Instrumente eher in einem substitutiven als in einem komplementären Verhältnis 
zueinander stehen. Es wäre deshalb eine sorgfältige Evaluation vonnöten, welche Regelungen im Sinne einer 
optimalen Solvabilitätskontrolle unabdingbar und welche u.U. verzichtbar - da sie von der Wirkung in anderen 
Regelungen enthalten sind - erscheinen. Es ist klar, daß die Kosten einer Überregulierung, von der ja alle Un­
ternehmen der Branche betroffen sind, letzlich Auswirkungen .1uf die Preise haben müssen und deshalb vom 
Konsumenten zu tragen sind. Dieser trade-off zwischen Sicherheit und überhöhten Tarifen bedarf deshalb ei­
ner expliziten Bewertung durch die Konsumenten. Dies wäre umso dringlicher, als - wie bereits weiter oben 
ausgeführt - die mit einer strikten Solvabilitätskontrolle verbundene Bestandsgarntie zusätzliche Effizienzverlu­
ste erwarten läßt. 

Überdies zeigt die internationale Erfahrung, daß die Insolvenzproblematik gemeinhin übertrieben wird. Ein 
Vergleich verschiedener Länder zeigt zwar, daß Länder mit strikterer Solvenzregulierung eine geringere An­
zahl von Insolvenzen aufweisen. Sehr oft können jedoch Unternehmen, die technisch insolvent sind, wegen der 
im Unternehmens-"goodwill" gebundenen Marketing-und Errichtungskosten durchaus einen positiven Firmen­
wert repräsentieren, sodaß sie von anderen VU übernommen werden (Finsinger/Pauly, 1986) . 

6.2 Regu/ierungsauswirkungen auf die Preise 

Das Niveau der Preise bei gegebener Menge und Qualität wird durch drei Faktoren bestimmt: Kosten, Markt­
struktur und direkte Preisregelungen. In Bezug auf die Kosten läßt sich ein starker trade-off zur Sicherheit er­
kennen. Denn hohes Eigen- und Deckungskapital, wobei letzteres zusätzlich in mündelsichere und dementspre­
chend niedrig verzinste Titel veranlagt werden muß, haben natürlich eine Opporturutätskoslenseite. Eigenmit­
tel und Rückstellungen sind jedoch unterschiedlich zu beurteilen. Bei Eigenmitteln trägt das VU bzw. dessen 
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Eigentümer die Kosten, während bei Rückstellungen letztlich die Versicherungsnehmer im Wege erhöhter Prä­
mien die Kosten tragen. Hohe Eigenmittel sind vor allem in der Anfangsphase von Bedeutung: Sie verhindern 
in zweifelhafter Absicht erfolgte Firmengründungen, bedeuten Sicherheitskapital und lassen nur Firmen mit ei- . 
ner gewissen Mindestgröße in den Markt. Deckungskapital wird hingegen üblicherweise in Prozent des Prä­
mienvolumens gebildet. Dies bedeutet, daß bei untertarifierten Verträgen auch die Reserven zu gering sein 
müßten, es sei denn, die VAB sorgt für einen "Sicherheitspolster", was wiederum im Durchschnitt zu einer 
überhöhten Reservenbildung führen muß. 

Verschärft wird dieses Problem der Reservenbildung durch die Veranlagungsvorschriften. Diese entsprechen 
nämlich keineswegs portefeuille-theoretischen Grundsätzen, sondern setzen offenbar Sicherheit ausschließlich 
mit "mündelsicheren inländischen Anlagen" gleich.32 Es ist offensichtlich, daß dadurch auf zum Teil beträchli­
ehe Zinsdifferenzen verzichtet wird. Die geringfügige Lockerung diesbezüglich in der Novelle zum VAG ändert 
diese Einschätzung nur unwesentlich.33 

Zusätzlich zur "reinen" Solvabilitätskontrolle sind in der LV und KV auch die Prämien genehmigungspflichtig. 
Das bedeutet, daß alle VU die Tarife nach einheitlichen Kalkulationsgrundlagen, d.h. im wesentlichen nach fi­

xen Prozentsätzen auf die Versicherungssumme, verrechnen müssen. Falls die V AB ihre Politik des Solvenz­
schutzes nicht konterkarieren will, müssen diese Prozentsätze hoch genug sein, damit auch das kostenintensiv­
ste Unternehmen die Solvabilitätsvorschriften einhalten kann.34 Damit geht aber die wichtige Anreizfunktion 
zu Kostensenkungen zumindest teilweise verloren und der Marktanteilswettbewerb wird über andere, meist 
kostensteigernde Kanäle geführt. In Österreich geschieht dies offensichtlich über ein relativ aufwendiges Ver­
triebssystem, dem Vertretersystem,3.5 wobei stets ein vom VU in der Regel angestellter Versicherungsvertreter 
zwischengeschaltet ist.36 Das führt zu Abschlußkosten von durchschnittlich 7% der Versicherungssumme (bei 
einigen Unternehmen der LV betragen sie sogar 10% und mehr), was angesichts einer relativ starken Stan­
dardisierung der betroffenen Versicherungsprodukte, bei denen Beratungsleistungen keineswegs in einem 
übergroßen Ausmaß notwendig erscheinen, ökonomisch schwer zu rechtfertigen ist. 

Die Prämienregulierung führt, wie schon erwähnt, zu einer tendenziellen Angleichung der Prämien im LV- und 
KV-Bereich. Der Beitrag der Prämienregulierung sollte dabei allerding nicht überschätzt werden. Auch ohne 

32) Hier zeigt sich ein grundsätzliches Problem der Regulierung in voller Schärfe: Aufgrund der Schwierigkeit der Aufsichtsbehörde 
Ponfeuille·EntsCheidungen eines Unternehmens beuneilen zu können (entweder weil juristiSCh gebildete Aufsichtsbeamte zu gerin. 
ge ponefeuiUe·theoretische Kenntnisse haben oder, was wahrscheinlicher ist, der Informationsstand über die EntsCheidungsgrundla­
gen des Unternehmens nicht ausreichend ist), muß diese zu einfachen und leicht überschaubaren Grundregeln Zuflucht nehmen. 
Die Befolgung dieser Richtlininen wird in der Regel aber zu ökonomisch ineffIZienten Ergebnissen führen. 

33) Ein Beispiel für die weiterhin bestehenden Mängel dC$ VAG ist in § n, Abs.2 zu finden, durch den es erlaubt wird, Aktien und In· 
vestmenl2enifikate im Ausmaß von 10 % des Deckungserfordernisses dem Deckungsstock zuzuführen. Investmenl2enifikate dürfen 
jedoch nur aus (festverzinslichen) Rentenfonds stammen, was insofeme sinnwidrig ist, als Investmentsfonds • seien sie nun Renten·, 
Aktien- oder gemischte Fonds - per se schon wegen der 'interen' Risiltostreuung eine sicherere Geldanlage bedeuten als Aktien. Aus 
dem gleichen Grund ist die Beschränkung IIOn 1 % für einzelne Anlagen, die für Aktien aus Gründen der Risikostreuung begründet 
sein mag, für Investmentzenifikate wenig sinnvoll (vgl. auch Prebil, 1988). 

34) Diese Orientierung am Grenzanbieter zeigt sich im Bereich der LV deutlich, wo regelmäßig große Überschüsse gemacht werden. 
Ein Teil dieser Überschüsse wird in Form IIOn Gewinnbeteiligungen an die Versicherungsnehmer wieder rückvergütet. 

35) Man kann im wesentlichen vier verschiedene Venriebssysteme unterscheiden: Das Maklersystem. bei dem ein unabhängiger Makler 
im Auftrag der Kunden an die VU herantritt und bei Venragsabschluß Provision kassiert. Das Venretersystem. bei dem ein ange­
stellter VersiCherungsvertreter nur auf Rechnung einer Versicherung arbeitet und dafür einen bestimmten Teil seines Einkommens 
in Porm von Provisionen kassien. Das Direktsystem, bei dem nebenberuflich arbeitende Mitarbeiter für Versicherungsabschlüsse 
Provision kassieren. Die Schalter-Polizze, bei der der Versicherungsvertrag direkt am 'Schalter' des VU abgeschlossen wird. Diese 
dem Alltagsgebrauch entnommene Terminologie unterscheidet sich allerdings IIOn der versicherungswissenschaftlichen, insbesonde. 
re wu die Definition des Begriffes ' Direktsystem' betrifft (vgi. dazu Jirsa/Oppl, oJ., S.97ff) 

36) Der Kfz.Hafrpflicht-Bereich ist die einzige Massenspane, wo seit einiger Zeit auch die 'Schalter·Polizze' angeboten wird. 
, 

• 
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Primienregulierung besteht aufgrund der geringen Anbiet erzahlen (zumindest im Massengeschäft) ein Ten­
denz zu einheitlichen Preisen, da der Versicherungsverband regelmäßig Prämitnempfehlungen für seine Mit­
glieder veröffentlicht. Es gibt Hinweise dafür, daß im Bereich der Schadenversicherung kleine Versicherungs­
nehmer Prämien bezahlen, die weit über dem tatsächlichen S chadensrisiko liegen. Im Großkundengeschäft 
werden die Prämienempfehlungen hingegen durch scharfen Rabattwettbewerb unterlaufen. 

6.3 Regu/ierungsauswirkungen auf Quantität und Risikodijferenzierung 

Die Theorie der Versicherungsmärkte zeigt, daß VU unter bestimmten Bedingungen dem Problem der negati­
ven Auslese durch Rationierungen begegnen können, Versicherungsmärkte unter den getroffenen Vorausset­
zungen also zur Unterversorgung tendieren. Eine mögliche Lösung für dieses Dilemma besteht in einer Diffe­
renzierung der Verträge nach Risikogruppen. Da die tatsächliche Risikoverteilung eines Versicherungsnehmers 
in den wenigsten Fällen bekannt ist, ziehen die VU meist bestimmte, mit den Parametern der Risikoverteilung 
korrelierende Indikatoren wie Alter, Beruf, Geschlecht, Wohnort, bisher eingetretene Schadensfälle usw. zur 

Risikodifferenzierung heran. Konsequenterweise läßt sich in Ländern mit relativ liberalem Aufsichtsrecht eine 
sehr feine Differenzierung der Verträge nach den angeführten Risikoindikatoren beobachten. 

Mit dieser Risikodifferenzierung wird erreicht, daß einzelne Versicherungsnehmer Prämien bezahlen, die dem 
erwarteten Schadensausmaß sehr nahe kommen. Dadurch werden sowohl Probleme des " moralischen Risikos" 
als auch der "negativen Auslese" besser in den Griff bekommen, sodaß insgesamt wohlstandssteigernde Wir­
kungen zu erwarten sind. Die häufig vorgebrachte Auffassung, daß dadurch die verteilungspolitischen Ziele der 
Versicherung nicht erfüllt werden können, ist aus zweifachem G rund nicht stichhältig. Einerseits werden im 

Falle einer einheitlichen Prämie die verteilungspolitischen Ziele der Versicherung ebenfalls nicht erfüllt, da 
Gruppen mit niedrigem Risiko aus dem Markt gedrängt werden, obwohl sie bereit wären, Prämien zu zahlen, 
die den VU Gewinne einbrächten. Andererseits können verteilungspolitische Grundsätze im Bereich der priva­
ten Versicherung doch nur einen Risikoausgleich innerhalb von Gruppen mit zumindest ähnlicher Risikovertei­
lung bedeuten. Eine Subventionierung von Hochrisiko- durch Niedrigrisiko-Gruppen läßt sich nur unter sozial­
politischen nicht aber unter versicherungswirtschaftlichen Gesichtspunkten rechtfertigen. Dies würde aber eine 
explizite Einbeziehung des Bereichs der privaten Versicherung in sozialpolitische Orientierungen notwendig 
machen. 

In einem System der Preisregulierung tritt das Problem der Unterversorgung aufgrund von Rationierungen sei­
tens der VU nicht auf. Andererseits werden die klassischen Probleme "moral hazard" und "adverse selection", 
letzteres im Haftpflicht-Bereich ausgenommen, virulent, da eine effIziente Risikodifferenzierung für eine Ge­
samtbranche viel schwierger ist und die V AB deshalb in der Regel nur eine sehr geringe D ifferenzierung zu­
läßt. Ein möglicher Ausweg für das Problem der negativen Auslese scheint in der Einführung von Versiche­
rungspaketen37 zu liegen. Dieser Weg wurde zum Teil in Schweden beschritten. Das Proble m der Versiche­
rungspakete dürfte allerdings darin liegen, daß es zu einer Überversorgung und, was schwerwiegender ist, zu 
Doppelversicherungen, d.h. e in und derselbe Schadensfall wird durch zwei sich überschneidende Versiche­
rungsverträge gedeckt, kommt (vgl. Skogh, 1986). 

37) Darunler sollen Verträge verstanden werden. die mehrere Versicherungsfälle unler emer Polizze vereinen (L.8. Cnfall- gekoppell 
mJl Lebensversicherung). 
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Eine besonders merkwürdige Situation besteht in Österreich im Bereich der Kfz-Haftpflicht-Versicherung, wo 
zwar nicht der Tarif, jedoch die Risikodifferenzierung im Rahmen des Bonus-Malus-Systems einer Regulierung 
unterliegt. Es läßt sich theoretisch leicht nachweisen, daß dies zu einer ineffizienten Tarifstruktur führen kann 
(Abele/Winkler, 1988). Empirisch zeigt sich dies etwa dadurch, daß einige VU ihre Tarife anläßlich der letzten 
Tarifanpassung durch überproportionale Akquisitionen im Bonus-Bereich deutlich senken konnten (relativ ge­
sehen!) bzw. Malus-Fahrer in der Regel zu beträchtlichen "freiwilligen" Zusatzversicherungen angehalten wer­
den. 

6.4 Regulierungsauswirkungen auf ProduktYielfa/t und Transparenz 

Von der Risikodifferenzierung grundsätzlich zu unterscheiden ist die Produktdifferenzierung, die eine Varia­
tion im außertarifären Bereich, etwa Laufzeit, Versicherungssumme, Küodigungsbedingungen etc. bedeutet. 
Bezüglich der Effizienzbetrachtungen im Zusammenhang mit der Produktvielfalt kann auf das theoretische Ka­
pitel in diesem Projektbericht verwiesen werden. Es genügt hier festzustellen, daß eine höhere Varietät zu ei­
ner besseren Versorgung führt, da auch speziellere VerbraucherwüDsche berücksichtigt werden könne. Hand 
in Hand mit der Produktvarietät ist das Problem der Markttransparenz zu betrachten. 

Grundsätzlich gilt natürlich, daß eine höhere Varietät die Transparenz vermindert, allerdings gilt nicht notwen­
digerweise das Umgekehrte. Das österreichische Versicherungssystem scheint in weiten Bereichen ein Lehr­
buchbeispiel für die Unerlaubtheit dieses Umkehrschlusses zu sein. Der Bereich LV soll zur Illustration für 
diese Behauptung dienen. Obwohl in der LV Bedingungs- und Prämienregulierung vorliegt und aus diesem 
Grund sowohl die Produktvielfalt als auch die Streuung der Auszahlungsbeträge bei gleichen Prämien eher ge­
ring ist,38 kann doch keineswegs von Markttransparenz gesprochen werden. Denn anstelle der Angabe von Er­
tragsraten, welche den Vergleich mit alternativen Veranlagungsformen erlauben würden, folgt die Anwerbung 
von Kunden durch problematische Berechnungen von "Versorgungslücken" in der gesetzlichen Sozialversiche­
rung. Dabei wird mit beträchtlichen nominellen Leistungen aus der Lebensversicherung, die ihrerseits wieder­
um auf unsicheren Hochrechnungen über zu erwartende Gewinnbeteiligungen beruhen, argumentiert 
(Wincleler, 1986). Eine Trennung von Kosten der Spar- und Risikokomponente, die für die Berechnung von Er­
tragsraten unerläßlich wäre, unterbleibt üblicherweise völlig. Derartige Berechnungen könnten mit geringem 
Aufwand auf Mikrocomputern automatisiert werden und würden diverse "Beratungsgespräche" wesentlich ef­
fektiver gestalten. Gänzlich problematisch wird diese Praxis durch das sich neuerdings großer Beliebtheit er­
freuende Direktvertriebssystem, bei dem nebenberufliche Mitarbeiter, welche im Schnellsiedekurs die Basister­
minologie kennenlernen, neue Versicherungsnehmer im Verwandten- und Bekanntenkreis anwerben.39 Die 
ohnehin geringe rationale Entscheidungsgrundlage wird hier durch eine emotionale Komponente zusätzlich 
verzerrt. 

Pauschal betrachtet kommen wir damit zu dem paradoxen Ergebnis, daß die mit der Zielsetzung des Verbrau­
cherschutzes erlassenen einschneidenden Bestimmungen der Bedingungs- und Tarifregulierung in der derzeiti­
gen Form zwar in ihren negativen Auswirkungen, nämlich einer geringen Produktdifferenzierung, spürbar wer­
der., andererseits aber nicht ausreichend sind, um die positiven Wirkungen, nämlich Schaffung einer entspre-

38) In den vergangen Jahren wurden mehrmals die wichtigsten LV -Verträge in Magazinen wie Trend' oder 'Gewinn' veröffentlicht. Ob­
wohl diese VergleiChe angesichts einer Prämienregulierung doch überraschende Abweichungen zeigen. ist eine gewisse vereinheitli­
chende Tendenz, in dem Sinne, daß extreme Abweichungen nach oben oder unten vermieden werden. dennoch zu erkennen. 

39) Die geringe Qualifikation der östtrreichischen Versicherungsvertreter ist ein schon seit langem beklagtes Manko der VU (siehe z.B. 

Stemfeld. 1979). 
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chenden Marktransparenz, hervorzubringen. Daß dieses Ergebnis gar nicht so unerwartet ist. wie es auf den er­
sten Blick anmutet, zeigt die Situation in der BRD, die mit der österreichischen in eiI1c� hohem Grade korre­
liert (vgl. Finsinger, 1983) .  

6.5 Regulierungsauswirkungen auf Qualität und Innovationsgrad 

Versteht man unter Qualität die Wahrscheinlichkeit der Schadensübernahme seitens des VU, so läßt sich die 
Frage nach der Qualität unter dem Sicherheitsaspekt betrachten. Allerdings ist die Sicherheit n'.lf eine Quali­
tätskomponente, neben der noch eine Vielzahl von anderen existieren (z.B . S chnelligkeit der Schadensabwick­
lung, D eckungsumfang, Variabilität der Laufzeit, Kpndigungsbestimmungen usw.) .  Schlie ßen wir uDter die Ei­
genschaften des Gutes Versicherung auch den Innovationsgrad mit ein, dann bewegen wir uns überhaupt auf 
einer völlig anderen Ebene der Qualitätsmerkmale. 

D urch eine strikte Bedingungsregulierung wird in Österreich dafür gesorgt, daß die am Versicherungsn::arkt 
angebotenen Versicherungsleistungen eine Mindestqualität aufweisen. Gleichzeitig ergibt sich durch diese Be­
dingungsregulierung ein star ker Standardisierungsdruck. Dieser hat positive und negative Konsequenzen. Die 
positiven Konsequenzen sind in einer leichteren Überschaubarkeit des Marktes zu sehen, obwohl die Wirkun­
gen der Standardisierung auf die Markttransparenz gerne zu hoch eingeschätzt werden. Negative Auswirkun­
gen sind vor allem in der fast gänzlichen Ausschaltung eines Qualitätswettbewerbes zu sehen. D urch einen star­
ken Zwang zur Koordination wird individuelles Vorgehen, vor allem auch was die Innovationsbereitschaft be­
trifft, weitgehend unterbunden. D enn neuentwicklete Produkte müssen zuerst durch eine lan�ier:ige Genehmi­
gungsmaschinerie. Nachahmer haben es dann viel leichter, diese Bedingungen genehmigt zu bekommnen, da 
sie j a  auf bereits existierende G enehmigungen hinweisen können. So scheint der Preis für eine durch Bedin­
gungsregulierung garantierte Mindestqualität in einer geringen Flexibilität und Innovationsfreude zu liegen. 

7. Zusammenfassung und Reformvorscbläge 

7. 1 Die wesentlichen Ergebnisse dieser Untersuchung 

Die wichtigsten Resultate aus der vorangehenden Untersuchung können folgendermaßen zusammengefaßt  
werden: 

Österreich ist durch einen stark oligopolisierten Versicherungsmarkt gekennzeichnet. Das macht Vorschlä­
ge zu einer weitgehenden Liberalisisierung bedenklich, solange nicht gleichzeitig eine verstärkte Wettbe­
werbsaufsicht gefordert wird. 

Das Angebot auf österreicruschen Versicherungsmärkten ist durch eine weitgehende Intransparenz gekenn­
zeichnet. Dies ist weniger ein Spezifikum des österreicruschen M arktes. sondern ist eher in der :-.1atur des 
Versicherungsgeschäftes begründet. Immerhin ist bemerkenswert. daß trotz einschneidender B e dingungsre­
gulierung keine Verbesserung im Hinblick auf eine gesteigerte Markttransparenz beobachtet werden kann. 

Die Solvabilitätsvorschriften garantieren zwar hohe Sicherheit, scheinen andererseits jedoch überzogen zu 
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sein und zeugen von einer geringen Sachkenntnis in Veranlagungsfragen. 

Das gegenwärtige Regulierungssystem scheint wenig geeignet zu sein, Kostenbewußtsein und Kosteneffi­
zienz bei den VU zu fördern. Hauptmerkmale gravierender allokativer und produktiver Ineffizienzen sind 
großzügige Kreuzsubventionierungen und eine Orientierung am Grenzanbieter. Eine Mißbrauchsaufsicht 
fehlt völlig. 

Durch eine schwerfällige Bedingungsgenehmigung wird zwar eine gewisse Mindestqualität garantiert, der 
Preis für diese Mindestqualität ist jedoch in Form einer geringen Flexibilität und Innovationsfreude der 
österreichischen VU zu bezahlen. 

7.2 Rejormvorsch/äge 

Aus den bisherigen Überlegungen sollte deutlich geworden sein, daß das gegenwärtige Regulierungssystem in 
der Privarversicherungswirtschaft reformbedürftig ist. Die Novelle 198'6 des VAG ebenso wie das KHVG 1987 

bedeuten zweifellos einen Fortschritt bei den Bemühungen, das österreichisehe Privarversicherungssystem auf 
Europa-Kurs zu bringen. Der gegenwärtige Stand der Regelungen kann jedoch aus ökonomischer Sicht nicht 
befriedigen. Es existieren unserer Auffassung nach eine Reihe von Möglichkeiten, die statische ebenso wie die 
dyna.mische Effizienz der Versicherungswirtschaft zu erhöhen, ohne dabei das vorgegebene Ziel des Funktions­
bzw. Gläubigerschutzes zu verletzen. 

Es lassen sich dabei konsumenten- von gläubigerpolitischen Reformmaßnahmen trennen. Die gegenwärtig do­
minant gläubigerpolitische Ausrichtung der Versicherungsaufsicht hätte sich dabei mehr in Richtung der Erfül­
lung konsumentenpolitscher Aufgaben zu verschieben. 

Wichtige konsumenten politische Reformschritte wären: 

• Erhöhung der Markttransparenz 

Zur Erleichterung der Informationsbeschaffung der Konsumenten sind eine Vielzahl von Möglichkeiten ge­
geben. Eine wichtige Maßnahme wäre die Verpflichtung der VU, für einzelne abgegegrenzte Versiche­
rungsdienste "Einheitspreise" anzugeben. Das würde bedeuten, daß die Prämie für ein genau abgegrenztes 
Risiko .tür eine Haftungssumme von z.B. öS 1,000,000.- angegeben werden müßte. Insbesondere bei Versi­
cherungspaketen müßte diese "Einheitspreisauszeichnung" für alle Bestandteile des Paketes gefordert wer­
den. Das würde z.B. in der Erlebensversicherung bedeuten, daß der "Einheitspreis" für die verschiedenen 
Risikokomponenten ebenso wie die Verzinsung des Sparanteils gesondert ausgewiesen werden müßte. Da­
mit wäre nicht nur ein Vergleich zwischen unterschiedlichen Versicherungsangeboten sondern auch einer 
mit alternativen Sparformen ermöglicht. Sinnvollerweise wäre diese Verpflichtung nur in den Massenspar­
ten zu fordern. 

Weiters wäre eine zentrale Sammlung und jährliche Veröffentlichung der Tarife zu fordern. Um eine Über­
lastung der Konsumenten ebenso wie der Publikationsstelle zu vermeiden, könnte diese Veröffentlichungs­
pflicht auf bestimmte "Ecktarife" eingeschränkt werden. Dies wäre insbesondere dann möglich, wenn sich 
die Tarife aller VU auf bestimmte "Musterverträge" (siehe den Vorschlag eines Mustervertrages weiter 
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unten) beziehen würden. Die Verbreitung dieser Publikation könnte den Medien, Konsumentenschutzorga­
nisationen sowie dem interessierten Publikum überlassen werden. 

Eine zentrale Rolle in jedem Markt mit komplexen Informationsstrukturen spielen die Vermittler. Im Be­
reich der Versicherungen sind das die unabhängigen Makler. Ihre Aufgabe besteht im "Pooling" der Infor­
mation und in der Weitergabe dieser Information an den Konsumenten. Auf diese Weise können kunden­
spezifische Versicherungsverträge ausgehandelt werden. Eine konsumentenorientierte Politik würde dem­
nach eine Forcierung des Maklerwesens bedeuten. Dies würde natürlich gleichzeitig auch schärfere Kon­
trollbestimmungen für dieses Gewerbe bedeuten, damit nicht bekannte Probleme auf einer anderen Ebene 
erneut auftauchen. 

Qualitative Informationen sind durch die Veröffentlichung einer Beschwerdestatistik zu envarten. Dadurch 
würden große Anreize auf der Seite der VU geschaffen, das Service und die Schadensab"v1cklung kunden­
freundlich zu gestalten. Die VU könnten mit Recht in ihrer Werbung auf eine gute Position in dieser 
"Versicherungs-Pannenstatistik" hinweisen. 

Auf Eggerstedt ( 1987a) geht der Vorschlag zurück, sogenannte Musterbedingungen zu schaffen. Eine aus­
führlichere Diskussion dieser Maßnahme, die als Alternative zur Bedingungsgenclunigung entworfen wur­
de, ist aus Platzgründen leider nicht möglich. Die Grundidee besteht darin, für jede Versicherungsart ein 
Musterbedingungsvertragswerk zu schaffen, für das alle VU Preise anzugeben hätten. Diese Musterbedin­
gungen, die in etwa die Funktion einer Ö-Norm erfüllen, dienen dem Konsumenten als Orientierung, wobei 
jedoch Deckungsausschlüsse und -erweiterungen durch entsprechende Prämienabschläge oder -aufschläge 
auf der Basis individueller Vereinbarungen möglich sein sollten. Damit hätte jeder Versicherungsnehmer 
die Möglichkeit, einen individuellen Vertrag abzuschließen, ohne gleichzeitig auf einen Vergleichsmaßstab 
verzichten zu müssen. Die Ausarbeitung und Fortentwicklung der M usterbedingungen wäre Aufgabe der 
Versicherungsverbände und der V AB. Da sich individuelle VU von diesen Bedingungen beliebig weit  abset­
zen können (solange sie nur auch den Mustervertrag anbieten), wäre einem innovativem Verhalten der VU 
keine Schranken gesetzt. 

• Kanellrechtliche Aufsicht 

Ein bedeutendes Problem stellt sich in Österreich durch die stark oligopolis tische Anbieterstruktur der 
Versicherungswirtschaft. Es ist deshalb nicht unbedingt zu erwarten, daß Z.B .  durch eine Liberalisierung 
des Aufsichtsrechts (Anpassung an EG-Richtlinien) die VU in einen stärkeren Leistungswettbewerb eintre­
ten. Diese Befürchtungen haben durch die Ereignisse in der Anfangsphase nach der Freigabe des Kfz­

Tarifes Bestätigung erhalten. Wie die theoretische Diskussion gezeigt hat, läßt sich eine wetlbewerbspoliti­
sche Ausnahmestellung des Versicherungsbereichs nicht begründen. Es besteht deshalb auch kein Anlaß, 
den Versicherungsbereich von einer kartellrechtlichen Kontrolle auszugrenzen. Der Konzentrationsgrad des 
Versicherungsbereichs läßt es im Gegenteil sehr notwendig erscheinen, die VU in das Kartellrecht zu inte­
grieren. Dies entspräche auch dem geltenden EG-Recht, das keine Bereichsausnahme für Versicherungen 
kennt. Der Wettbewerbsaufsicht käme dabei eine Priorität gegenüber der Fachaufsicht zu. Dies hätte den 
zusätzlichen Effekt, daß die Kontrolltätigkeit der V AB indirekt selbst einer gewissen Kontrolle unterliegt. 

• Verbesserte Datenbasis 

Eine wichtige Maßnahme wäre die Verbesserung der von der V AB j ährlich erstellter. D atenbasis, Dies will-
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de konsumenten- und wirtschaftspolitischen Institutionen einen verbesserten Einblick in die Kalkulations­
grundlagen der VU gewähren. Hier wäre zunächst einmal eine Trennung der im Posten: "Abgegrenzte Ver­
sicherungsleistungen, Schadenbearbeitung, Schadenverhütung und Prämienruckgewähr" enthaltenen Auf­
wandsbestandteile vonnöten. Nur dann ließe sich die Kostenstruktur der einzelnen VU sinnvoll miteinander 
vergleichen. Weiters wäre es von größter Wichtigkeit, Gewinn- und Verlustrechnungen, Versicherungssum­
men und Polizzenanzahl in den Subsparten der SchUV zumindest näherungsweise in ähIilicher Detailliert­
heit zur Verfügung zu haben wie in der LV. Damit wäre nämlich ein Einblick in die interne Kreuzsubventio­
nierung als wichtiger Gradmesser allokativer Ineffizjenzen gegeben. 

• Einbezug von Konsumentenschutzorganisationen 

Durch einen verstärkten Einbezug von Verbraucherorganisationen in den Entscheidungsfindungsprozeß, 
wie dies teilweise heute schon geschieht, könnten bereits ex ante verbraucherpolitische Forderungen be­
rücksichtigt werden. Überdies würde dies einem verstärkten Informationsaustausch zwischen Konsumten 
und ReguIierungsbehörde entgegenkommen. 

• Einrichtung eines Schiedsgerichtes 

In vielen Fällen können es Versicherungsnehmer bei einem aus ihrer Sicht rechtswidrigem Verhalten seitens 
des VU nicht wagen, dieses gerichtlich zu belangen, müssen sie doch annehmen, daß das VU mit allem ihm 
zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen wird, eine Entscheidung zu seinen Gunsten herbeizuführen. 
Das Risiko, neben einer verlorenen Rechtssache auch noch die Gerichts- und Anwaltskosten zu berappen, 
ist dem Konsumenten meist zu groß. Es ist deshalb zu fordern, daß die V AB eine unabhängige Schiedsstel­
le errichtet, die - unter Zurateziehung der Sachkenntnis der Aufsichtsbeamten - in Streitfällen eine verbind­
liche Entscheidung erläßt.40 Der große Bedarf nach einem solchen Schiedsgericht äußert sich allein schon 
in der riesigen Anzahl von Beschwerdefällen bei Konsumentenschutzorganisationen. Eine Entscheidung des 
Schiedsgerichtes könnte zwar immer noch vor Gericht angefochten werden, nur hätte der Versicherungs­
nehmer dann eine größere Gewißheit in Bezug auf die Durchsetzungschancen seiner Ansprüche. 

• Verpflichtung zur "Schalterpolizze" 

In Massengeschäftssparten erscheint eine Verpflichtung zur "Schalterpolizze" oder u.V. auch zur 
"Korrespondenzpolizze" als Alternative zum Vertragsabschluß über den Versicherungsvertreter eine sinn­
volle Ergänzung zu sein. In vielen Fällen sind Versicherungsnehmer selbst in der Lage, aus einer Angebots­
palette den für sie richtigen Vertrag auszuwählen. Dies wird umso eher möglich sein, als die weiter obenste­
henden  M a ß nahmen zur  Transparenzerhöhung berücks icht igt würd�n.  Ext rem expansive 
"Versicherungsdiskonter" in den USA und in Großbritannien lassen das in Österreich dominierende Vertre­
tersystem zunehmend antiquiert erscheinen. 

Gläubigerschutzpolitische Maßnahmen sind letztlich von konsumentenschutzpolitischen nicht zu trennen, da 
durch eine bestimmte Form der SolvabilitätsreguIierung auch die gesamte Geschäftspolitik eines VU betroffen 
ist. Die folgenden Reformvorschläge werden deshalb eher aus formellen als aus materiellen Überlegungen dem 
Gläubigerschutz zugeordnet. Gerade weil das gegenwärtige Regulierungssystem den Gläubigerschutz auf Ko-

40) Eine solche Institution existiert z.B. in Form eines Ombudsmannes aufgrund freiwilliger Übereinkünfte der VU seit 1981 in Groß­
britannien (Tapp. 1986). 
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sten des Konsumentenschutzes in den Vordergrund stellt, erscheint auch eine grundlegende Reformierung der 

Sulvabilitäsregulierung geboten. 

Wichtige gläubigerpolitische Reforrnmaßnahmen wären: 

• Anderung der Eigenkapitalvorschnften 

Die gegenwärtigen Eigenkapitalvorschriften erscheinen uns nicht geeignet, den Wettbewerb unter den VU 
zu stärken. Durch die gültigen Vorschriften ergibt sich ein ''bias'' in Richtung Kompositversicherer, da nur in 

3 Einzelsparten der S chadenversicherung mit einem (ohnehin schon beträchtlichen) Eigenkapital von 30 
Mio. öS das Auslangen gefunden wird. Die Eintrittsbarriere für kleinere Versicherungen, die sich u.U. in 

anderen Sparten der Schadenversicherung etablieren wollen, sind mit 100 Mio ÖS extrem hoch.4� Hingegen 

scheint dieser Betrag für VU , die in allen Sparten tätig sind, wiederum eher bescheiden. Kompositversiche­

rer werden aber immer eher das Gesamtgeschäft im Auge haben und sind u.U. zu Kreuzsubventionierungen 

bereit. Die Kfz-Haftpflicht als j ahrzehntelanger "1055 leader" weist eindrücklich auf diesen Tatbestand hin. 
Dadurch kommt es nicht nur zu allokativen Verzerrungen, sondern die VU können damit rechnen, daß die 

V AB ihre Kalkulationen in "guten" Sparten großzügig behandeln, insbesondere dann, wenn die "schlechten" 

Sparten aufgrund einer Preisregulierung nicht ertragreich sind. Es liegt auf der Hand, daß dies zu einem 

Wegfall des Kostendruckes und zu einer wettbewerblichem Verhalten gegenüber feindlichen Einstellung 

führt. Als Konsequenz daraus ergibt sich der Vorschlag, daß die Eigelll\apitalvorschriften in ihrer Höhe re­

duziert, dafür aber nach Einzelsparten stärker differenzjert und weniger gegeneinander aufrechenbar wie 

nach der jetzigen Regelung werden.42 

• • Gelockerte Solvabilitätsregelungen und Garantiefonds 

Geminderte Eigenkapitalvorschriften erhöhen klarerweise das Insolvenzrisiko des einzelnen VU . Parallel 

dazu wäre deshalb ein Garanliefonds (z.B. nach britischem Vorbild) zu schaffen, der das erhöhte Gläubi­

gerrisiko wieder reduziert. Eine gesteigerte Publizität über die Ertragslage der Versicherungen würde in die 
• gleiche Richtung wirken. Auf diese Weise ließen sich auch die Solvabilitätsvorschriften etwas lockern. Na­

türlich soll das nicht heißen, daß auf strenge Solvabilitätskontrollen verLichtet werden kann. Unter Beach­

tung portfeuille-theoretischer Grundsätze ließen sich aber die Erträge aus den Veranlagungen der VU be­

trächtlich steigern, ohne das Risiko erheblich zu steigern. 

• 

• 

• 

• 

4 1 ) Im hochgradig erfolgreichen Ver.;icherungsland Großbritannien gen u gt e in  \lindestkapital von 50.000 Pf,.n::J 
42) EIne Gleichbehandlung von Einze lsparten-Ver.;lcherern er.;cheint a �ch schon deshalb angeze.gt. als i n i e rn a l ionale EntWlcklunt;c:n 

auf eIne zunehmende Bedeutung von Spezlalver.;icherern hindeuten (vg1. dazu Seifert. 1984). 
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Anhang: Rückversicherungsanteile in der Lebensversicherung 

Regress i onsergebni sse 

ABHÄNG IGE VARIABLE 

UNABHÄNG IGE RE I N  RAUS RE/RA 
VARIABLE 

I NTERZEPT . 18227 . 15528 1 . 1088 
( 2 . 5 7 )  (2 . 76 )  ( 7 . 69 )  

I NTER . 29337 . 2 5938 . 00392 
( 3 . 86 )  (4 . 30 )  ( 0 . 02 )  

B IG  - . 1926 - . 1432 - . 2879 
(2 . 49 ) (2 . 33 )  ( 1 . 83 )  

Zahl der Beobachtungen 30 30 30 
R - Quadrat . 45 . 48  . 1 1 
Korr i g i ertes R - Quadrat . 4 1  . 44 . 04 

Vari abl endef i n i t i on :  

RE I N  . . •  Antei l der Erträge aus  Rückversi cherungsabgaben an  den Prämi enei nnahmen 
RAUS . . •  Antei l der Aufwendungen aus Rückvers i cherungsabgaben an den Prämi ene i nnahmen 
RE/RA . . .  Verhäl tn i s Erträge zu Aufwendungen aus Rückversi cherungsabgaben 
I NTER . . .  0 für I n l änder , 1 für Ausl änder 
B IG  . . . 0 für Unternehmen mi t Prämi enei nnahmen unter 150 H i o .  S r  1 für a l l e  anderen 

Zah l en i n  Kl ammern . • .  T - Werte 

• 
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VI. Regulierung und Deregulierungsmöglichkelten Im Bereich der Ziviltechniker: Das Beispiel der Zi­
viItechniker im Bauwesen 

U'i/fried Amanshauser, Johannes M. Bauer, Markus Marterbauer 

1. Entwicklung und Bedeutung der Zivil techniker in Österreich 

Die Bezeichnung "Ingenieur" läßt sich historisch in Europa sehr weit zurückverfolgen. Anfänglich war es haupt­
sächlich das Militär, welches wegen seiner weitläufigen Befestigungsanlagen einer Unzahl von Technikern be­
durfte. So war es auch Prinz Eugen, auf dessen Drängen hin in Österreich 1717 die Gründung der "k.k. 
Ingenieur-Akaderr ie", die vor allem die Ausbildung von Militäringenieuren zum Ziel hatte, erfolgte. 

Die rasche wirtschaftliche und technische Entwicklung zu Ende des 18. bzw. zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
stellte neue Ausbildungserfordernisse. So wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts das "k.k. polytechnische Insti­
tut", der Vorläufer der heutigen Technischen Universität und Mitte des 19. Jahrhunderts die "k.k. Bergakade­
mie Leoben", Vorläuferin der Montanuniversität, gegründet. 

Die Überlastung der Staatsbauorgane mit anderen Tätigkeiten sowie der große Bedarf an Technikern im Zuge 
der Industrialisierung führte dazu, daß den Privat-Ingenieuren eine Reihe von Rechten zugestanden wurden 
und sie in vielen Bereichen als verlängerter Arm des Staates fungierten. Die bürgerliche Revolution des Jahres 
1848 brachte die Ausarbeitung eines "Konkursgesetzes", mit dem die Ausschreibung öffentlicher B auten gere­
gelt wurde, den Zusammenschluß der Architekten und die Konstituierung des "Österreichischen Ingenieurver­
eins", da erstmals Vereinsfreiheit bestand. 

Wenige Jahre später erfolgte die Vereinigung in einer einzigen Standesvertretung, dem "Österreichischen Inge­
nieur- und Architekten-Verein". Dieser Verein wurde vom Staat auch zur Begutachtung von Gesetzesvorlagen 
und Organisations plänen herangezogen. 

1859 wurde in Österreich eine Gewerbeordnung erlassen, von der ausdrücklich die Ingenieure aufgrund ihrer 
besonderen Position ausgenommen waren. Für diese Berufsgruppe wurde ein Jahr später das Privattechniker­
gesetz erlassen, das behördlich autorisierten Privattechnikern bestimmte Befugnisse bei der Ausübung ihrer 
Berufstätigkeit einräumte. Für die Erlangung dieser Befugnisse waren bestimmte Voraussetzungen wie Studi­
um, Praxis, Prüfung notwendig. 

Das Jahr 1913 brachte zum einen eine Ziviltechnikerverordnung, in der zum ersten Mal der Begriff Ziviltechni­
ker mit neun unterschiedlichen Kategorien auftauchte, und unter anderem ein Ingenieurkammergesetz, das die 
Einrichtung und die Aufgaben der Standesvertretung regelte. 

Erst die schon in der 1. Republik erfolgte Gesetzesordnung (" Ziviltechniker-Verordnung") brachte die Tren­
nung von "Zivilingenieur" und "Zivil architekt" und schuf damit den "Architekten" im heutigen Sinn. 

Die nach dem Anschluß an das nationalsozialistische Deutschland erfolgten Verordnungen über die Ziviltech­
niker wurden nach der Befreiung wieder aufgehoben. Im Jahre 1958 erfolgte eine Neuregelung des Ziviltechnl-
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kergesetzes, das bisher drei Novellierungen erfuhr; im Ingenieurkammergesetz 1969 wurde die Standesvertre­

lung neu geregelt, indem vier Landesingenieurkammem in Wien, Graz, Linz und Innsbruck sowie eine überge-

TJbelle 24: Fachgebiete, Befugnisse und Ausbildungserfordernisse der Ziviltechniker 

Z I V I LTECHNIKERBEFUGNIS 
F achgebi et 

Archi tektur 
Hochbau 
Bauwesen 
Wi rtschaft s i ngeni eurwesen 
im Bauwesen 
Raump l anung und Raumordnung 
Maschi nenbau 
Wi rtschaftsi ngeni eurwesen 
im Maschi nenbau 
Schi ffstechni k  
E l ektrotechni k  
Techni sche Chemi e 
Techni sche Phys i k  
Gas- und Feuerungstechni k  
Vermessungswesen 
Bergwesen 
Erdöl wesen 
Hüttenwesen 
Gestei nshüttenwesen 
Markschei dewesen 
Kunststoff techn i k 
Werkstoffwi s senschaften 
Techn i sche Geo l og i e  
Landwi rtschaft 
Forst- und Hol zwi rt schaft 
Kul turtechni k und 
Wa sserwi rtschaft 
Lebensmi ttel - und 
Gärungstechno l og i e  

Arch i ­
tekt 

• 
• 

Ingeni eur- Z l v i l i n-
konsul ent geni eur 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

Legende: 
• 
ABK/W 

Befugnis kann auf diesem Fachgebiet e:worben werden 
Akademie der bildenden Künste in Wien 

HAK/W 
UB/W 
MU/Le 
U/W 
U/G 
U/I 
U/L 
ru/W 
ru/G 

Hochschule für angewandte Kunst in Wien 
Unive�ität für Bodenkultur in Wien 
Montanunive�ität/Leoben 
Unive�ität Wien 
Unive�ität Graz 
Unive�ität Innsbruck 
Unive�ität Linz 
Technische Unive�ität Wien 
Technische Unive�ität Graz 

Ausbi l dungserforderni sse 
zu erl angen an 

U/ I .  TU/W. TU/G . ABK/W. HAK/W 
U / I .  TU/W. TU/G 
U / I .  TU/W. TU/G 

TU/W. TU/G 
TU/W 
TU/W . TU/G 

TU/G 
TU/W 
TU/W . TU/G 
TU/W. TU/G (U/W, U/G, U/ I )  
TU/W. TU/G , U/L (U/W.  U/G.  U/ I )  
MU/le , TU/W, TU/G 
U/ I ,  TU/W, TU/G 
MU/le 
MU/le 
MU/le 
MU/le 
MU/le 
MU/le 
MU!Le 
U/G . TU/G 
UB/W 
UB/W 

UB/W 

UB/W 

Anmerkung: Die in Klammem gesetzten Unive�itäten bei den Ausbildungserfordernissen betreffen verwandte Studienrichtungen. deren 
Absolvierung ebenfalls als Qualifikation zur Erlangung der betreffenden Ziviltechnikerbefugnis anerkannt wird. 

ordnete Bundeskammer geschaffen wurden. 

Die Ziviltechniker als Berufsstand können also wie ihre Standesvertretung auf eine lange geschichtliche Ent­

wicklung verweisen, in der sowohl viele Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch einige Probleme dieses Berufes 

wurzeln (Georgeacopol-WindischhoferlW ehdorn., 1983). 
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Tabelle 24 gibt einen Überblick über die Vielzahl der unterschiedlichen Fachgebiete (insgesamt sind es 25) und 
die Ausdifferenziertheit der Befugnisse, die derzeit im Bereich der Ziviltechniker bestehen. Grundsätzlich exi­
stieren drei unterschiedliche Befugnisse innerhalb der Ziviltechniker: Die Befugnis eines Architekten umfaßt 
dabei die Fachgebiete Architektur und Hochbau. Der Umfang der Befugnis eines Zivi/ingenieurs berechtigt, im 
Unterschied zu jener des Ingenieurkonsu/enten auch zur Ausführung (Bau, Errichtung, Herstellung) . 

Zum 1.1.1987 zählte die Kammer für freie Berufe knapp 4.200 Ziviltechniker in Österreich, wovon ca. ein Vier­
tel Mitglieder mit ruhender Befugnis waren. 

Tabelle 25: Zahl der Ziviltechniker in Österreich im Jahr 1987 

B K NÖ OÖ S sr r v w Ö 

Z i v i l techni ker i ngesamt 48 221  503 504 327 590 362 1 19 1518 4192 
davon : 
Archi tekten 24 99 210  204 164 220 173  46 896 2036 
I ngeni eurkonsul enten 10 32 86 64 37 55 45 19 107 455 
Z i vi 1 i ngeni eure 14 90 207 236 126 315  144 54 515 1701 

Quelle: Statistisches Handbuch der Republik Österreich 1987 

Mehr als die Hälfte aller Ziviltechniker haben eine Befugnis für Architektur und/oder Hochbau, knapp ein 
Viertel eine im Bauwesen. Nennenswert sind weiters noch Vermessungswesen mit knapp 8% und Maschinen­
bau mit knapp 4%. Über 1% aller Ziviltechniker stellen die Ziviltechniker für Kulturtechnik und Wasserwirt­
schaft, für Elektrotechnik und Technische Chemie. Gemessen an der Zahl der Befugnisse ist die Tätigkeit des 
Ziviltechnikers daher weitgehend auf die Planung in der Bauwirtschaft konzentriert. 

Betrachtet man die regionale Verteilung von Ziviltechnikern, so läßt sich die größte Konzentration in Wien, die 
geringste im Burgenland feststellen. 

Tabelle 26: Regionale Verteilung der Ziviltechniker-Befugnisse (ZT pro 10.000 Einwohner) 

B K NÖ OÖ s ST T v w Ö 

zr/ 10 . 000 EW 1 , 8  4 , 1  3 , 5  3 , 9  7 , 1  5 6 3 , 8  10 , 3  5 , 5  

Quelle: Statistisches Handbuch der Republik Österreich 1987, eigene Berechnungen 

Für die Bewältigung internationaler Aufgaben bzw. in Zukunft auf die Zivil techniker zukommenden Tätigkei­
ten wird die Größe der Büros eine wesentliche Voraussetzung sein (siehe Kapitel 6 dieses Teiles). Hier läßt 
sich erkennen, daß die Mitarbeiterzahl bei den Ziviltechnikern noch sehr gering ist. 
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Tabelle 27: Mitarbeiterzahl der Ziviltechnikerbüros (Anteil der jeweiligen Größenklasse an der Gesamtzahl 
der Büros) . 

keine Angestellten 
1 Angestellte/r 
2-5 Angestellte 
6-20 Angestellte 
> 20 Angestellte 

Quelle: Schlöss (1983). 

33% 
29% 
27% 

9% 
2% 

In diesem Zusammenhang ist die Feststellung interessant, daß ca. die Hälfte der Büros in Wien, Niederöster­

reich und Burgenland keine Mitarbeiter haben, während dieser Anteil in Westösterreich nur bei ca. 25% liegt. 

Bei den in den Landesingenieurkammern Wien, Niederösterreich und Burgenland organisierten Ziviltechniker­

büros betrug die durchschnittliche Mitarbeiterzahl je Büro 3-5. In der Steiermark und Kärnten lag diese Zahl 

bei 5-7, in Oberösterreich und Salzburg bei 3-4 und in Tirol und Vorarlberg bei 2-4. Betrachtet man die Größe 

der Ziviltechnikerbüros, so fällt auf, daß die Dichte der größten Büros (gemessen an der Mitarbeiterzahl in Ti­

rol und Vorarlberg am höchsten und in Wien, Niederösterreich und Burgenland am geringsten ist (Stankovsky, 

J., Vecernik, P., 1988).1  

2.  Voraussetzungen zur Erlangung der Zivil techniker-Befugnis: Die Regulierung des Marktzutritts 

Der auf langer Tradition aufbauende Berufsstand des Ziviltechnikers hat im Lauf der Zeit ein sehr komplexes 

System von Zugangskriterien geschaffen. Zur Erlangung einer der fünfundzwanzig eingangs beschriebenen hi­
storisch gewachsenen Ziviltechnikerbefugnisse sind daher eine Reihe von Voraussetzungen zu erfüllen, welche 

im Ziviltechnikergesetz und Ingenieurkammergesetz geregelt sind. 

Tabelle 28: Zugangskriterien zum Berufsstand der Ziviltechniker 

• Österreichische Staatsbürgerschaft 

• Zuverlässigkeit 

• Studienabschluß 

• Unbescholtenheit 

• Praxis 

• Ziviltechniker-Prüfung 

• Befugnis 

• Eid 

• Einverleibungsgebühr 

• Kammerumlage 

1) Genauere Daten sind leider nicht verfügbar. Ebensowenig sind Umsatzzahlen der Büros verfügbar, noch waren sie erhebbar. 
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• Österreichische Staatsbürgerschaft (§ 7 Abs. 1 lit. a ZTG) 

• Für die Ausübung der Befugnis erforderliche Zuverlässigkeit (§ 7 Abs. 1 lit. b ZTG - Vorbild war § 25 Abs. 
1 Zl GewO (EB» . 

• Entsprechende fachliche Befähigung (einschlägiges Studium) (§§ 7 Abs. 1 lit. C, 8 und 9 ZTG) 

• Nichtvorliegen von Ausschlußgründen (§ 7 Abs. 2 und 3) : 

strafbare Handlung (Vorsatz, mehr als einjährige Freiheitsstrafe, oder aus Gewinnsucht) 
beschränkte Handlungsfähigkeit, anhängiger Konkurs 
aberkannte Befugnis, bei Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst aufgrund eines Disziplinarerkennt­
nisses oder im Zuge desselben 
bei Vorliegen einer einschlägigen Gewerbeberechtigung im Baubereich ist die Erlangung der Befugnis 
eines Architekten oder Ingenieur konsulenten ausgeschlossen. 

• Ableistung der Praxiszeit von fünf Jahren im inländischen öffentlichen oder privaten Dienst nach Abschluß 
des vorgeschriebenen Studiums (§  10 ZTG) 

• erfolgreiche Ablegung der Ziviltechniker-Prüfung nach dem Ablauf von mindestens drei Jahren der Praxis. 

Die Prüfung erstreckt sich auf die Gebiete (§§ 10 bis 14 ZTG): 

Volkswirtschaftslehre 
österreichisches Verwaltungsrecht, 
die für das Fachgebiet geltenden rechtlichen und fachlichen Vorschriften 
die Vorschriften über Standesangelegenheiten und Berufsfragen. 

• Ansuchen auf Verleihung der Befugnis an das Bundesministerium für Bauten und Technik (heute Bundes­
ministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten, BMW A), welches diese nach Anhörung der Ingenieur­
kammer und des Landeshauptmannes, für einen bestimmten Sitz der Kanzlei verleiht (§§ 15 und 17 ZTG) 

• Eidesablegung beim BMWA oder beim ermächtigten Landeshauptmann (§§ 18 und 25 ZTG, § 48 IKG) 

• Zwingende Mitgliedschaft bei jener Länderkammer, in derGn örtlichen Wirkungsbereich sich der Sitz der 
Kanzlei befindet. 

• Bezahlung der Einverleibungsgebühr (§ 18 Abs. 4 ZTG, § 45 IKG) 

• Die Entrichtung der Kammerumlage von öS 5.340,-- (mit aufrechter Befugnis) bis zu einer Höhe von öS 
26.000,-- (Höhe abhängig von der Anzahl der abhängig Beschäftigten) sowie einem Umlagenanteil für die 
Berufshaftpflichtversicherung.2 (§§ 6, 1 1, 18, 24 und 45 IKG) 

2) Angaben beziehen sich auf die Ingenieurkammer für Wien, :-';iederöste�ich und Burgenlaod. 
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Nach Erfüllung dieser Voraussetzungen steht dem freiberuflichen Tätigwerden als Ziviltechniker nichts mehr 
im Wege. Ausnahmeregelungen und spezifisch� Ausdifferenzierungen sind abhängig von der angestrebten Be­
fugnis und bestehen im speziellen in den Voraussetzungen in den Bereichen Praxiszeit und Ziviltechnikerprü­
fung. So kann eine Praxis im Ausland zumindest teilweise angerechnet werden, ebenso die Lehrtätigkeit im ein­
schlägigen Fachgebiet an Universität, Hochschule oder Akademie. Zusätzlich varüert der Anteil der prakti­
schen Betätigung (z.B. auf der Baustelle) an der Praxiszeit, je nach der angestrebten Befugnis. Weiters gibt es 
zahlreiche Ausnahmebestimmungen im Rahmen der Ziviltechnikerprüfung z.B. für Professoren und Dozenten 
jener praktischen Fächer, die Gegenstand der Staatsprüfung an Hochschulen technischer Richtung sind. 

3. Regulierung der laufenden Tätigkeit des Ziviltechnikers 

Aufgrund der großen Komplexität der Befugnisse der Ziviltechniker wird im folgenden von der generellen Be­
trachtung der Ziviltechniker abgegangen und eine Einschränkung vorgenommen. Bei den weiteren Ausführun­
gen wird im speziellen der "Bauplanungsmarkt" untersucht. Dies betrifft vor allem Ziviltechniker, denen eine 
Befugnis in Architektur oder Hochbau verliehen wurde. Sie sind innerhalb der Ingenieurkammer mit ca. 50% 

aller vertretenen Büros, die weitaus stärkste Gruppe, ihre Bedeutung würde bei der Betrachtung des erwirt­
schafteten Honorarvolumens noch eindrucksvoller dokumentiert werden. Obwohl die im weiteren erörterten 
Regulierungen immer am Beispiel dieser Teilgruppe diskutiert werden, sind sie in gleicher oder ähnlicher 
Form auch für die Ziviltechniker mit anderen Befugnissen gültig. Damit hat die folgende Diskussion über den 
engeren betrachteten Bereich hinaus Gültigkeit. Ein wesentlicher Unterschied besteht allerdings bei den unter­
schiedlich ausdifferenzierten Gebührenordnungen der einzelnen Ziviltechniker-Befugnisse, auf die nicht alle im 

Detail eingegangen wird. 

Das Tätigkeitsfeld der hier betrachteten Befugnisse der Architekten und der Zivilingenieurs für Hochbau 
umfaßt: 

den Bereich der Planung im weitesten Sinne als wichtigstes und ausdifferenziertestes Tätigkeitsfeld 
ein breites Spektrum von Überwachungs- und Überprüfungstätigkeiten (z.B. Überwachung und Leitung der 
Herstellung baulicher, technischer und betrieblicher Anlagen) 
die Beratung 
die Abgabe von Gutachten, Schätzungen und Berechnungen 
die fachtechnische Überprüfung der von anderer Seite verfaßten schriftlichen oder planlichen Unterlagen 
(quasitechnische Notariatsfunktion) 
die berufsmäßige Vertretung von Parteien 
die Durchführung der mit vorstehenden Tätigkeiten zusammenhängenden Messungen. 

Dieses breite Tätigkeitsspektrum ist in eine Reihe institutioneller Regelungen eingebettet, die wir nun im weite­
ren im Detail erörtern wollen. Ihre gesetzliche Grundlage haben sie im Ziviltechnikergesetz und im Ingenieur­
kammergesetz sowie den Verordnungen der Bundesingenieurkammer zum § 30 IKG (Standesregeln) und § 31 

Abs. 2 IKG (Gebührenordnung) . Die 'Mchtigsten Verhaltensregulierungen sind: 
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• Kontrahierungszwang 

• Standesehre 

• Freiberuflichkeit 

• Befugnisumfang 

• Filialverbot 

• Mindestgebührenordnung 

• Standesregeln 

Aus der Sicht der Ingenieurkammer sind die angeführten Regelungen zur Wahrung von Sicherheit und Qualität 
unabdingbar. B egründet wird dies von der Standesvertretung mit dem spezifischen Charakter von Planungslei­
stungen als "geistige Leistungen", für welche der Marktregelungsmechanismus des Preiswettbewerbs zwangsläu­
fig versagen muß; dies wollen wir im weiteren noch im Detail analysieren. Andere Rechte, welche vom Staat 
dem B erufsstand eingeräumt wurden, haben ihre Usaehe in der historisch begründeten Übernahme von staatli­
chen Funktionen, Me etwa demAusstellen von öffentlichen Urkunden; dem stehen in bescheidenem Maß auch 
Pflichten, Me etwa der Kontrahierungszwang, gegenüber. 

3. 1 Der Kontrahierungszwang 

Kontrahierungszwang besteht (gegen Entlohnung nach Gebührenordnung) gegenüber Bund und dem Land, in 
dem der Sitz der Kanzlei liegt (§ 3 ZTG) .  

3.2 Freiberujlichkeit und Umfang der Befugnis 

Die eingeräumte Befugnis wird zur freiberuflichen (und entgeltlichen) Ausführung obiger Tätigkeit verliehen (§  

6 Abs. 2 ZTG) .  Kennzeichen d e r  Freiberuflichkeit sind Selbst ändigkeit (Tätigkeit auf eigene Rechnung und 
Gefahr), Regelmäßigkeit (die Absicht auf Wiederholung wird auch bei einmaliger Tätigkeit vermutet) und Ent­
geltlichkeit (vgl. Pany/Schwarzer, 1981, Anm. 9 zu § 6 ZTG). 

Die Ziviltechnikerbefugnis darf während der D auer eines privaten oder öffentlichen Dienstverhältnisses nicht 
ausgeübt werden und hat gegebenenfalls daher das Ruhen derselben zur Folge. Ausnahmen bestehen nur hin­
sichtlich des Zivilingenieurs, der ein privates Dienstverhältnis ausüben darf, so Me des Architekten, der in ei­
nem öffentlichen Dienstverhältnis steht. Ihm ist die Beteiligung an öffentlichen Wettbewerben gC!stattet, anson­
sten darf er die Befugnis nicht ausüben (§ 19 Abs. 3 bis 7 ZTG) .3 

Der Inhalt und Umfang der auf 25 Fachgebieten zu verleihenden Befugnisse ist weitgehend an die vermittelten 
Fachgebiete der einschlägigen Studien, die als Voraussetzung gelten, gekoppelt (§ 5 ZTG).  Diese auf den Aus­
bildungsvoraussetzungen aufbauende rigorose Trennung trägt jedoch dem Umstand des Wandels des Berufs-

3) Ausgenommen sind Lehrpe�nen in einschlägigen Fachgebieten. Weiters bestehen Unterschiede hinsichtlich der Zulässigkeit der 
Verleihung der Befugnis für deo Fall. daß ein Dienstverhiiltnis vorliegt. 
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bildes, der Erweiterung des Erfahrungshorizontes durch die Praxis und den Notwendigkeiten interdisziplinärer 

Zusammenarbeit nur sehr begrenzt Rechnung. 

3.3 FiJia/veroot 

Neben der inhaltlichen Beschränkung der Befugnis besteht weiters eine örtliche Einschränkung, welche ihren 

Ausdruck im Fi/ia/veroot fmdet. Obwohl Ziviltechniker keine permanenten weiteren Niederlassungen gründen 

dürfen, ist ihnen die Ausübung ihrer Befugnis im gesamten Bundesgebiet gestattet (§ 20 ZTG). Der Ziviltech­

niker muß quasi permanent in der Lage sein, die Tätigkeit seiner Mitarbeiter zu überwachen und darf daher 

nur im Zuge der Abwicklung von Projekten temporäre Außenstellen außerhalb seines Kanzleisitzes errichten. 

Delegation als grundlegendes und zwingendes Prinzip der Arbeitsteilung in einer modernen Industriegesell­

schaft ist den Ziviltechnikern nur in beschränktem Umfang erlaubt, was ökonomisch nicht begründbar ist und 

seine Ursache vielmehr im "Gebietsschutz" haben dürfte. 

3.4 Gebührenordnung 

3.4.1 Grundzüge der Gebührenordnung 

Gebühren müssen gemäß einer Mindestgebührenordnung verrechnet werden. Gebührenordnungen bestehen in 
nahezu allen Bereichen der freien Berufe, so auch für die Ziviltechniker. Ihre lange Tradition ..... ird unter ande­

rem damit begründet, daß Ziviltechniker kein Produkt im Sinne einer dinglichen Sache, sondern eine geistige 

Leistung liefern. Oualitätssicherung kann in diesem Fall, nach Meinung der Standesvertretung, nur über Aus­

wahlkriterien der Berufszulassung und Mindestgebühren erfolgen, die eingebettet in einem Katalog von Stan­

desregeln in der Lage sind einen hohen Stand der Profession zu gewährleisten. Oualitätswettbewerb soll an die 

Stelle von Preiswettbewerb treten. Warum sich diese Argumentationskette im Lauf der Zeit aufgeweicht hat, 

wird im weiteren noch zu zeigen sein. Zunächst wollen wir die Gebührenordnung einer Analyse unterziehen. 

Die Gebühren werden in der Regel als Prozentsatz der Herstellungskosten berechnet; in Ausnahmefällen wird 

eine Zeitgebühr verrechnet.  Die Höhe des Prozentsatzes ist von drei Faktoren abhängig: von den 

(Netto)Herstellungskosten des Bauwerkes, vom Ausbauverhä/tnis, welches sich aus der Art des Bauwerkes defi­

niert, und schließlich vom Umfang des Auftrages, d.h. davon, ob nur die Planung, die Oberleitung der Durch­

führung, die örtliche Bauaufsicht oder überhaupt die Gesamtheit dieser Leistungen durchgeführt wird. So sind 

beispielsweise die anteiligen Planungskosten für eine Einfriedung bei gleichen Baukosten wesentlich niedriger 

als jene für ein Bankgebäude, was sich in der Höhe des verrechenbaren Prozentsatzes der Herstellkosten nie­

derschlägt. 4 

4) Neben dem Umfang des Auftrages betimmen sich nach der derzeit gültigen Gebührenordnung für Architekten deren Honorare so­
wohl als degressiv sinkender Satz von den Herstellungskosten als auch als steigender Satz im Abhängigkeit von der Höhe des Aus­
bauverhältnisses. Das "Ausbauverhältnis" gibt dabei das Verhältnis der Kosten der Ausbauarbeiten zu der Kostensumme der 
Rohbau- und Ausbauarbeiten an. Es ist daher umso höher, je geringer die prozentuellen Kosten der Rohbauarbeiten sind. So ist 
etwa "normalen Hochbauten" (z.B. einfache Siedlungshä user, Bauten für gewerbliche Zwecke einfacher Anordnung und 
Konstruktion) ein Ausbauverhältnis von 50/100 zugeordnet, während es bei "schwierigen Hochbauten" (z.B. Bahnhofsgebäude, 
Verwaltungs- und Justizgebäuden mit besonders schwierigen Anforderungen) beispielsweise 80/100 beträgt. 

En Beispiel möge die kombinierte Wirkung dieser zwei Einflußfaktoren illustrieren: So beträgt etwa der Prozentsatz der Herstel­
lungskosten, der für die Büroleistung verrechnet werden kann, für einen "normalen" Hochbau bei Herstellungskosten von 10 :\1io. 
Schilling 5,95% während er bei Herstellungskosten von 100 Mio. Schilling nur noch 4,93% beträgt. Für einen 'schwierigen" Hochbau 
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Eine Frage, die sich nun aufdrängt, betrifft das genaue Verhältnis zwischen Leistungserstellung und Preis. Wie 

wir erläutert haben, wird die Gebühr nach Umfang der Leistung, Ausbauverhältnis und schließlich als abneh­

mender Prozentsatz der Höhe der Bausumme (aufgrund von anzunehmenden Skalenerträgen) bestimmt. Der 

Auftrag zur Leistungserstellung kann nun freihändig oder aufgrund von verschiedenen Spielarten des Wettbe­

werbs erfolgen. Da Preiswettbewerb ausgeschlossen ist,  wird daher von der Kammerorganisation der 

"Qualitäts" -Wettbewerb als probates Mittel der Leistungsverteilung forciert. Das erlaubt nun aber wieder 

Rückschlüsse auf die Gebührenordnung für Archiktekten (GOA) und die Gebührenordnung für B auingenieure 

(GOBI). 

D a  bei Wettbewerben logischerweise immer nur ein Bewerber (ex aequo ist ebenso vorstellbar) gewinnen kann 

und nur die Gewinner ein Entgelt erhalten, welches annähernd den Planungskosten entspricht, gehen je nach 

Anzahl der Teilnehmer viele Ziviltechniker leer aus, diese müssen die Planung dann aus der eigenen Tasche fi­

nanzieren. D ies bedeutet, daß sie für den Fall, daß sie einen Auftrag erhalten, ein Entgelt erhalten, welches ih­

nen ermöglicht, ebenso Planungskosten von Wettbewerben, bei denen sie ausgeschieden sind, abzudecken, um 

zumindest mittelfristig sich selbst finanzieren zu können. Somit kann nun aber kein vollständiger Zusammen­

hang zwischen Gebührenordnung, Preis, Qualität und Planungsleistung hergestellt werden. 

Ein Ansteigen der Anzahl der Oualitätswettbewerbe und ihrer Teilnehmer hat nun entweder zur Folge, daß 

der Berufsstand der Ziviltechniker in Summe weniger verdient oder die Gebührensätze anteilig an den Herstel­

lungskosten angehoben werden müssen, oder aber sich die Skalenerträge der Planung aufgrund geänderter 

Techniken verbessert haben. 

Daß dieser " verzerrte" Zusammenhang zwischen Herstellungskosten und Preis ein häufig vorfmdbares Phäno­

men darstellt sei mit einem kurzen Exkurs in die Softwarebranche illustriert . .  Z.B. schreibe eine Bank den Auf­

trag für ein integriertes Informationssystem aus. Wie gewöhnlich behaupten nahezu alle Softwarehersteller (die 

oft auch Computerhersteller oder Vertreiber sind) das Problem im Griff zu haben und präsentieren einen Ent­

wurf mit eindrucksvoller Präsentation, in dem oft mehrer Mannmonate Arbeit und damit Kosten stecken. Zum 

Zug kommt nun jeweils nur ein Bieter, wobei ebenso wie bei der Planung des Ziviltechnikers, Unsicherheit be­

züglich der Leistungsqualität besteht..5 Der Preis beinhaltet nun die Herstellungskosten und die Vertriebsko­

sten, was bedeutet, daß nicht realisierte Angebote selbstverständlich in die Vertriebskosten und damit Ver­

kaufskosten einkalkuliert werden müssen und deren Anteil vom Verhältnis realisierter Aufträge zu angebote­

nen Problemlösungsentwürfen abhängt. Ein direktes Verhältnis zu den Herstellungskosten bezogen auf einen 

spezifischen Auftrag kann daher nicht konstruiert werden. 

In Analogie dazu kann daher kein unmittelbares Verhältnis zwischen den Kosten der Leistungserstellung und 

dem Preis laut Gebührenordnung erartet werden. Aufgrund der spezifischen Charakteristika der Wettbewerbs­

struktur, in der die betrachtete Berufsgruppe arbeitet, ist zu erwarten, daß dieses "Auseinanderklaffen" beson­

ders stark ausgeprägt ist. 

Hinzu tritt als weiteres Faktum. daß die GBO, obwohl sie eine (exekutierbare) Mindestgebührenordnung ist, in 

erhöhen Sich die entsprechenden Prozentsätze bei Herstellungskosten von 10 Mio. Schilling auf 7.65% und bie 100 Mio. Schilling auf 
6,34%. 

5) Die Präqualifikation wird daher meist als Indikator der zu erwaneten Qualität herangezogen. 
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mehr als zwei Drittel der Fälle unterschritten und nur in Einzelfällen überschritten wird.6 Die Honorare der 

Architekten sind somit sehr wohl Gegenstand von Verhandlungen. Dies geht so weit, daß der heutige Vorstand 

der Ingenieurkammer für Wien, Niederästerreich und Burgenland bei den Vorstandswahlen mit dem Wahlslo­

gan "Niemand wird wegen Gebührenunterschreitung angezeigt" antrat. Dies verstößt im Prinzip gegen das In­

genieurkammergesetz, nach welchem Unterschreitungen der Gebührenordnung mit Disziplinarverfahren zu 
ahnden sind. 

Die Begründung für die Tatsache, daß die Gebührenordnung zwar oft unterlaufen wird, trotzdem aber vehe­

ment an ihrer Existenz festgehalten wird, dürfte vor allem darin liegen, daß durch diese Konstruktion eine weit­

gehende Preisdifferenzierung durch die Anbieter und damit eine Abschöpfung eines Teiles der Konsumenten­

rente ermöglicht wird (siehe dazu auch oben S. 26). 

3.4.2 Gebührenfestsetzung für Teilleistungen 

Nach diesen Ausführungen zu einigen Grundzügen der Gebührenordnung soll noch näher auf die Struktur der 

Gebührenordnung eingegangen werden. Die Teilleistungen innerhalb der Gesamtleistung (obiger erörterter 

Prozentsatz der Herstellungskosten) sind folgendermaßen zu bewerten: 

a) Vorentwurf mit 10% 

b) Entwurf mit 15% 

c) Einreichung mit 10% 

d) Kostenberechnungsgrundlage mit 15% 

e) Ausführungs- und Detailzeichnungen mit 35% 

Oberleitung der Bauausführung 

f) künstlerische mit 5% 

g) technische und geschäftliche mit 10% 

die volle Büroleistung zusammen mit 100% 

h) die örtliche Bauaufsicht 

die ebenso als Prozentsatz der Nettoherstellungkosten und des Ausbauverhältnisses ermittelt wird 

Beschränkt sich hingegen der Auftrag auf Teilleistungen so erhöhen sich die Teilgebühren wie folgt: 

nur Vorentwurf 

nur Vorentwurf und Entwurf 

nur Vorentwurf, Entwurf und Einreichung 

nur Vor entwurf, Entwurf, Einreichung 

und Kostenberechnungsgrundlage 

um 35% auf 13,50% 

um 30% auf 32,50% 

um 25% auf 43,75% 

um 20% auf 60,00% 

6) Diese Aussage beruht auf übereinstimmenden Erklärungen aller von uns interviewten Ziviltechnikem, und wird darüber hinaus 
durch die rechtlichen Venragsbestimmungen der Stadt Wien für geistige Leistungen dokumentien. Diese quasi offIZiell kundge­
machten Abweichungen von der GBO sind jedoch bezogen auf den Preis nicht beträchtlich, in der Realität dürften die Abschläge 
wesentlich substantieller sein. Die Ziviltechnikerkammer argumentien darüber hinaus: Da die meisten Gebührenordnungen der Zi­
viltechniker von den Herstellungskosten abhängig sind, ist die volle Ziviltechnikergebühr an sich bereits eine 'Nachlaßgebühr', da 
alle Nachlässe aber vor allem auch Unterpreise der Lieferanten und Professionisten, die der Bauherr ausgehandelt hat, voll durch­
schlagen. Warum sollen ausgerechnet die Ziviltechniker doppelten 'Nachlaß' gewähren? Der notwendige Aufwand für gute und ef­
fektive Planung ist stelS unabhängig davon, ob der Bauherr ein günstiges (billiges) Angebot der ausführenden Firma erhält oder ein 
ungünstigeres (teureres)! Vgl. Konstruktiv, Nr. 139/Juli 1987, S. 8. 

• 

• I 
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um 50% auf 15,00% 

Aus der Diskussion einzelner Kalkulationen von Auftragsabwicklungen mit Ziviltechnikern lassen sich folgen-
• den Tendenzaussagen ableiten: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- Diese Struktur der GBO schafft wenig Anreize für den Generalplaner, welcher in voller Verantwortung den 

gesamten Verlauf der Planung bis zur Fertigstellung betreut.Ganz im Gegenteil werden Anreize geschaf­

fen, Teilaufträge an Subunternehmen weiterzugeben. 

Der Eingangsbereich der Planung, also Vorentwurf, Entwurf bis hin zur Einreichung ist deutlich überbe­

wertet. So bekommt der Ziviltechniker, wenn er nur diese Teile abwickelt beträchtliche 43,75% des oben 

beschriebenen Prozentsatzes von den Herstellungskosten. Diese Verzerrung hat in den letzten Jahren in 

einem gewissen Umfang zu einem Handel mit Planungsdienstleistungen geführt, bei welchen die arbeits­

intensiven Realisierungsphasen der Planung an Billigbieter verkauft werden, was möglicherweise negati­

ve Auswirkungen auf die Bausubstanz hat. Der Handel wird durch die steigende Anzahl von Ziviltechni­

kern und Planungsbüros bei gleichzeitig sinkenden Planungsvolumen und bescheidenem Export noch ge­

fördert, da unterausgelastete Kapazität in großem Umfang und daher auch entsprechende Billigbieter 

vorhanden sind, ein Tatbestand den wir im weiteren noch näher analysieren wollen. 

Die Sinnhaftigkeit der Honorierung der örtlichen Bauaufsicht als Prozentrate der Herstellungskosten 

scheint höchst zweifelhaft, da eine direkte Kopplung von Qualität und Präzision der Leistungserstellung 

nicht möglich ist. Darüberhinaus besteht nach Aussagen von Ziviltechniker bis zu Herstellungskosten 

von 20 Mio. bei der örtlichen Bauaufsicht eine Unterdeckung, was vermutlich ebenfalls negative Auswir­

kungen auf die Bausubstanz hat. 

Weiters sind in der GBO Regelungen getroffen, für den FalL daß mehrere gleiche Bauwerke geplant 

werden oder überhaupt Fertigteilbauten erstellt werden. Bei mehreren gleichen Bauwerken, wird für ein 

Bauwerk die volle Büroleistung und für die Wiederholung zwei Drittel der Gebühr von den Gesamther­

stellungskosten der Wiederholungen berechnet. 
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Abbildung 4: Skalenerträge der Planung und Gebührenordnung 

1 
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Gebührenverlauf laut 
Gebührenordnung 

potentielle Skalenerträge 

Zahl der Projekte 

Quelle: Gebührenordnung für Architekten, Wien 1980; eigene Berechnungen. 

Das bedeutet, daß Skalenerträge aus der Sicht der Gebührenordnung , nur für die erste Wiederholung er­
zielt werden können und diese sich im weiteren nicht erhöhen. Ökonomisch begrÜDdbar ist dieser Zusam­
menhang nicht, darüberhinaus trägt er den Umstand, daß zunehmend Computer Aided Design (CAD) Sy­
steme Verwendung finden, nicht Rechnung. 

Hervorzuheben gibt es weiters, daß die im Rahmen eines Disziplinarverfahrens verhängten Strafen bei der 
Unterschreitung der Gebührenordnung - sofern überhaupt ein Verfahren angestrengt wird - in keinem Ver­
hältnis zum Ausmaß des gewährten Preisnachlasses stehen.. Dies verdeutlich, daß eine wirksame Bekämp­
fung der Preisunterbietung von Seiten der Kammer gar nicht intendiert ist. 

3.5 Scandesrege/n 

Die Standesregeln der Ziviltechniker legen eine Reihe von weiteren Rahmenbedingung des Tätigwerdens der 
Architekten, Ingenieurkonsulenten und Zivilingenieure fest. Im Falle des Nichteinhaltens ist die Kammer be­
rechtigt, Disziplinarma ßnahmen zu ergreifen, die in einer Ge ldstrafe bis zum 200fachen der Zeitgebühr 
(derzeit 546 Schilling), dem temporären Entzug des aktiven und passiven Kammerwahlrechtes bis hin zum Ver­
lust der Befugnis reichen können (§§ 48 ff. IKG). Die Standes ordnung hält unter anderem folgende Punkte 
fest: 

o Allgemeine Pflichten 
o Berufsbezeichnung und Siege� Geschäftsführung 
o Verhalten gegenüber dem Auftraggeber 
o Verhalten gegenüber den Kollegen 
o Verhalten gegenüber der Ingenieurkammern 
o Verhalten zum Befugnisanwärter 
o Gesellschaftsbildung 
o Werbung 

• 

• 
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• 
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o Schluß bestimmung 

O hne auf jeden angeführten Punkt im Detail eingehen zu wollen, seien noch einige Aspekte der Standesregeln 
näher diskutiert. 

Die Regelung, daß Urkunden der Ziviltechniker als öffentliche L'rkunden gelten, geht historisch auf die Staats­
ministerialordnung vom 11.  Dezember 1860 zurück und findet auch ihren Niederschlag in den Vorschriften be­
züglich des Geschäftspapieres eines Ziviltechnikers, sowie dessen S iegel. Das B undeswappen der Republik 
Österreich sowie die historisch überaus bedeutsame Titelfrage und ihre Verwendung werden geregelt. 

Weiters wird die Frage der Heranziehu.ng von Hilfskräften aus dem Kreis der Beamten und Vertragsbedienste­
ten geregelt, wobei die spezifische Problematik zu einer bedeutenden Ausweitung des Punktes 2.5 der Standre­
geln geführt hat. Es ist nicht uninteressant, diese ModifIkation der Standesregel im Zeitablauf zu verfolgen. Ab 
dem J anuar 1979 hielten die Standesregeln zu diesem Problem fest: 

"Die Heranziehung von Hilfskräften (§ 20 ZTG) aus dem Stande der Beamten und Vertragsbediensteten des 
öffentlichen Dienstes ist zulässig, wenn die Tätigkeit für den Ziviltechniker dem Beamten oder Vertragsbedien­
steten von seiner Dienststelle nach ordnungsgemäßer Meldung nicht untersagt wurde und wenn außerdem jede 
begünstigende Wechselbeziehung aus den mehrfachen Tätigkeiten einer solchen Hilfskraft auszuschließen ist". 

Seit de m J uni 1984 gelten wesentlich d ifferenziertere B estimmungen: "Die Heranziehung von Beamten und 
Vertragsbediensteten des öffentlichen Dienstes oder von Dienstnehmern anderer Dienstgeber als H ilfskräfte (§ 

20 ZTG) ist nur zulässig, 
a) wenn sich der Ziviltechniker durch Einsichtnahme in eine von der Dienstbehörde (vom Dienstgeber) ausge­
stellte Bescheinigung oder durch Rückfragen davon überzeugt hat, daß die Tätigkeit  als Hilfskraft dienst- bzw. 
arbeitsrechtlich zulässig ist, und 
b) wenn au ßerdem selbst die bloße Vermutung einer begünstigenden. Wechselbeziehung aus der Heranziehung 
einer solchen Hilfskraft auszuschlie ßen ist. 
Die Vermutung einer begünstigenden Wechselbe:v.ehung ist bis zum Beweis des Gegenteils dann begründet, 
wenn die Hilfskraft B e amter oder Vertragsbediensteter jener Körperschaft (Bund, Land, Gemeinde) oder 
Dienstnehmer jener physischen oder j uristischen Person bzw. Gemeinschaft oder einer deren Gliederung ist, 
für welche der Ziviltechniker tätig ist oder in den letzten 5 Jahren tätig war. 
Der Ziviltechniker hat über Verlangen die Heranziehung solcher Hilfskräfte der Ingenie urkammer, der er an­
gehört, zu melden und die Vorausse tzungen für die Zulässigkeit der Heranziehung darzutun. 
Der Heranziehung der in § 19 Abs. 6 ZTG genannten Personen steht die Vermutung einer begünstigenden 
Wechselbeziehung nicht entgegen. 

Hier zeigt sich ganz offensichtlich, daß die Ethik des Berufsstandes zumindest punktuell verletzt wurde und an­

stelle des Qualitätswettbewerbes der "B eziehungswettbewerb" getreten ist. Im Mittelpunkt steht die Frage der 
Verfügbarkeit von Information und die Möglichkeit der Beeinf1ussung von entscheidungsrelevanten Personen­
kreisen.7 

7) Als illustratives Beispiel wie streng die Ethik unter marktwirtschaitlichen Bedingungen ge handhabt WIrd. sei ein Beispiel aus dem 
Börsenhandel z.itiert. in welchem Insldertrading mit höchsten monetären Strafen sowie Berufsverbot geahndet wird. So ist  es bei­
spielsweise Journalisten des renomienen "Wall Street Journal" strikt untersagt die a m  nachsten Tag zu publizierenden Artikel und 
deren Tendcnzaussagcn auch nur teilweise an BörscnkrelSc weiterzuleiten. da Information immer für alle in gleicher Weise zur Ver­
fügung stcl1en muß. 
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Gutachten in Gebührenangelegenheiten von Ziviltechnikern - ausgenommen für eine Ingenieurkammer, oder als 
Sachverständiger vor Gericht bzw. in einem Verwaltungsverfahren - sind verboten. Das bedeutet, daß kein Zi­
viltechniker Auskünfte zur Honorarhöhe seiner Kollegen vornehmen darf. Preiswettbewerb soll damit ausge­
schlossen werden. 

Die baftungsbeschränkte Gesellschaftsbildung ist ausgeschlossen. Gesellschaften mit beschränkter Haftung und 
Aktiengesellschaften können daher nicht gebildet werden. Der Aufbau von Planungsgesellschaften, welche in 
der Lage sind Generalplanerleistungen internationalen Zuschnitts anzubieten und über eine Eigenkapitalba�is 
verfügen, die es ihnen erlaubt Haftungen in großem Umfang zu übernehmen, ist damit unmöglich. Dies stellt 
bedeutende Einschränkung der Möglichkeiten für österreichische Ziviltechniker dar, die im weiteren noch dis­

kutiert werden muß .  

Betreffend Werbung führen die Standesregeln der Ziviltechniker aus: "Der Ziviltechniker muß bei jeder Wer­
bung stets die für ihn zutreffende Befugnisbezeichnung verwenden. Verboten ist eine zur Täuschung geeignete, 
verwechslungsfähige, herabsetzende sowie eine gegen den Geist der Kollegialität verstoßende Werbung." Daß 
trotz der - im Unterschied zu den anderen freien Berufen - expliziten Erlaubnis von Werbung, von seiten der 
Ziviltechniker kaum geworben wird, hat seinen Grund wohl darin, daß Werbung zur Erlangung öffentlicher 
Aufträge kaum notwendig ist. 

Als letzte Regulierung der Tätigkeit sei noch das Schiedsgerichtsverfahren erwähnt, welches alle Ziviltechniker 

verpflichtet vor der Einbringung einer zivilgerichtlichen Klage gegen einen Kollegen den umstrittenen Tatbe­
stand der Länderkammer zur Schlichtung vorzulegen. 

3.6 Standesehre 

Die Ausübung jeder Tätigkeit, die mit der Ehre und Würde des Standes unvereinbar ist, ist verboten (§ 19 Abs. 
1 ZTG) und ein Grund für disziplinarrechtliche Sanktionen. 

3. 7 Ausschließlichkeit 

Ähnlich wie in der GewO sind auch in den Standesgesetzen der freien B erufe in der Regel Tätigkeitsfelder 
spezifiziert, die ausschließlich von dieser Berufsgruppe ausgeübt werden können, obwohl deren Abgrenzung im 

Einzelfall bedeutende Probleme hervorrufen kann. Im Bereich der Ziviltechniker sind dies unter anderem fol­
gende Tätigkeiten: Architekten sind (alleinig) berechtigt zum Entwurf, zur Oberleitung und Überwachung der 
Ausführung insbesondere YOn Monumentalbauten, Theatern usw., sofern sie von besonderem künstlerischem 
Wert sind; Architekten und Ingenieurkonsulenten für Raumplanung und Raumordnung zur Verfassung von 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen; oder Ingenieurkonsulenten für Markscheidewesen zur Feststellung 
der Begrenzungen von Grubenausmaßen etc. (§ 6 Abs. 2 ZTG). 

Die Qualität der Analyse und die Kunst den riChtigen Trend zu erahnen, soll entscheidend se in für die EIWirtschaftung eines Ge· 
winns. In Österreich werden diese Grenzen allzu oft veIWischt und Regelungen wie jene für Insidertrading vermißt. was sich auch 
eindrucksvoll durch die :-lachkriegsarchitektur belegen läßt. Die so oft betonte künstlerische SeIle des Architekten und der Quali· 
lätswettbewerb werden hier eindeutig vermißt. 
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4. SubstJtutJonskonkurrenz zwischen Arcbltekten (ZlvUtecho1kern) und Baumeistern 

Gerade in den letzten Monaten (Frühling 1988) ist eine in der Öffentlichkeit ausgetragene Diskussion um die 
Befugnisse der Baumeister im Zuge der Gewerbeordnungsnovelle, entbrannt. Der Streitpunkt zwischen Zivil­
technikerkammer und Bundeswirtschaftskammer besteht in der Festlegung des Tätigkeitsfeldes der Baumei­
ster, welches in der Gewerbeordnung verankert ist. Das Problem liegt nun darin, daß für die Architekten (im 

weiteren stellvertretend für alle Ziviltechniker mit einschlägiger Befugnis im Baubereich) im Ziviltechnikerge­
setz kein Tätigkeitfeld explizit festgelegt wurde (außer der durch die Befugnis entstehende Einschränkung), 
was für die durch Kammern vertretenen freien Berufe einzigartig ist.8 

So ist zwar geregelt, welche Tätigkeit eine spezifische Ziviltechnikerbefugnis umfaßt, was vor allem der Ab­
grenzung zwischen den verschiedenen Ziviltechnikern dient, es fehlt jedoch die Abgrenzung eines Tätigkeitsfel­
des, welches alleine den Ziviltechnikern vorbehalten wäre. Abgesehen von der Befugnis öffentliche Urkunden 
ausstellen zu können und der von manchen Gebietskörperschaften in Verordnungen oder internen Richtlinien 
vorgeschriebenen Heranziehung von Ziviltechnikern, ist dem universitär gebildeten Ziviltechniker kein nen­
nenswertes Aufgabengebiet exklusiv vorbehalten.9 Allein für die Planung von Monumentalbauten ist er exklusiv 
zuständig. Wird nun die Befugnis der Baumeister ausgeweitet, bedeutet dies unweigerlich ein Ansteigen der 
SubstitutionskonkluTe� 

Die Befugnisse der Baumeister sind darüberhinaus weit umfangreicher gefaßt. So darf der Baumeister nicht 
nur die Planung für Hoch- und Tiefbau, sondern auch alle dem Bauingenieurwesen zuzurechnende Tätigkeiten, 
wie etwa Statik selbst durchführen. Darüberhinaus kann er als Generalunternehmer auftreten und eine Ge­
samtleistung anbieten. Der planende und ausführende Baumeister ist damit in der Lage vom Entwurf bis zur 

Haustechnik - wobei er in diesem Bereich konzessionierte Handwerker mit der Durchführung zu beauftragen 
hat - eine Gesamtleistung anzubieten, für deren exakte, präzise und kosteneffiziente Durchführung er eine Haf­
tung anbieten könnte. 

Der Baumeister hat damit in der Realität weit größere Befugnisse als der höher qualifIzierte Ziviltechniker, 
was überwiegend historische Wurzeln hat. Der Baumeister kann als Generalunternehmer oder als Totalunter­
nehmer auftreten. Der Ziviltechniker kann, falls er ein ähnliches Leistungsbild anbieten möchte, dies nur über 
Arbeitsgemeinschaften mit anderen Ziviltechnikern realisieren und bald auch durch die Bildung einer Gesell­
schaft "sui generis" nach dem Partnerschaftsgesetz eine längerfristige Partnerschaft mit Kollegen aufbauen. 
Dies ist ein Gesellschaftsmodell, welches ausschließlich für freie Berufe bestimmt ist. Die "Partnerschaft" kann 
nur von Angehörigen der selben freien Berufsgruppe gebildet werden. Sie kann Rechte erwerben und Verbind­
lichkeiten eingehen. Eigentum und andere dingliche Rechte and Grundstücken erwerben. Sie ist aktiv und pas­
siv kJagsiegitimiert. Die Paroter (mindestens zwei) haften den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt. (Janska, 
1988). 

8) Dies hat seine Ursache in dem schwer abgrenzbaren Tätigkeitsfeld der Ziviltechniker, was für Wirtschaftstreuhänder, Rechtsanwäl­
te, Änte. TIerärzte, Dentisten, Apotherker, Notare, Patentanwälte nicht Z\ltrifit. 

9) Siebe auch oben Punkt 3.7. Ziviltechniker im Vermessungs- oder Marlcscheidewesen verfügen im Vergleich zu Architekten über um­
fangreichere. ihnen vorbehaltene Tätigkeiten. 
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4.1 Detenninanten der Substitutionskonku"enz 

Um eine Evaluierung der Substitutionskonkurrenz vornehmen zu können, müssen wir noch einige bestimmte 

Determinanten näher analysieren: 

Relevanz der Gebührenordnung 

Haftung für Folgeschäden 

Möglichkeit der Umgehung der "Freiberuflichkeit" im Ziviltechnikergesetz 

Einfluß der öffentlichen Auftragsvergabe auf die Struktur des Planungsmarktes 

H andel mit Planungsdienstleistungen. 

4.1.1 Relevanz der Gebührenordnung 

Sowohl für Ziviltechniker (in unserem Fall Gebührenordnung für Architekten) als auch für die planenden Bau­

meister (HOB) bestehen Bestimmungen über die Vergebührung von Leistungen, wie oben für den Fall der Zi­

viltechniker ausführlich erörtert wurde. Beide Preisregulierungsinstrumente (GBO, HOB) sind vom Niveau her 

nahezu ident. Unterschiede bestehen hauptsächlich in deren tatsächlicher Durchsetzung und dem Willen diese 

zu erzwingen. Die Kammervertretung der Ziviltechniker versucht nach außen energisch die, ihrer Meinung 

nach für den Planungsmarkt lebenswichtigen Stützpfeiler der Freiberuflichkeit zu wahren und daher unter an­

derem mittels der Gebührenordnung den Preiswettbewerb auszuschließen. In der Realität dient die Gebühren­

ordnung nur als Richtgröße auf die sehr wohl Abschläge gewährt werden. Für die planenden Baumeister spielt 

die Honorarordnung eine relativ unbedeutende Rolle, da es sich hierbei um eine freie Vereinbarung handelt, 

welche nach den Bestimmungen des Kartellgesetzes nicht zwingend sein kann. Preiswettbewerb kann in diesem 

Bereich also leichter stattfinden. 10 

4. 1.2 Haftungfür Folgeschäden 

Hinsichtlich der Haftung ist zu unterscheiden zwischen 

Haftung für Planungsfehler 

Haftung für Kosten, Qualität und Termine 

- Ausfallshaftung beim Planungsexport. 

Bei Planungsfehlern haftet grundsätzlich der Ziviltechniker voll. Nach § 1299 ABGB haben allerdings die aus­

führenden Firmen eine Warnpflicht, die sie verpflichtet, dem Ziviltechniker seinen Irrtum mitzuteilen. Eine 

eindeutige Klärung der Haftungsfrage im Fall von Folgeschäden ist aber meist nicht möglich. In der Regel führt 

das Auftreten von Schäden daher zu gerichtlichen Vergleichen. 

Im Jahr 1981 wurde für Ziviltechniker eine Haftpflichtversicherung eingerichtet, in die alle Ziviltechniker mit 

aufrechter Befugnis verpflichtend einzahlen. Die Haftung geht (bei einem Selbstbehalt von 60.000 Schilling) bis 

zu einer Summe von 6 Mio. Schilling pro Schadensfall. Durch die Einführung dieser Versicherung wurden die 

Ziviltechniker wieder zu einem attraktiveren Partner am Bau. Dieses Beispiel zeigt die zunehmende Wichtig-

10) Daß dies jedoch nicht generell der Fall ist, zeigen etwa Ausschreibungen, bei denen alle Angebote zu einem "Richtpreis" konvergie­
ren. 
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keit der Haftungsfrage, wenngleich die H aftungssumme von 6 Mio. Schilling für viele Bauprojekte zu niedrig 
liegt. 

Die Garantie für Kosten, Qualität und Termine gewinnt - zumindest in den höherwertigen Bauklassen - zuneh­
mend an Bedeutung, was aus einem Funktionswandel beim Bauen resultiert. Determinierte früher bis zu einem 

bestimmten Grad der Bau die darin ablaufenden Tätigkeiten, so steht heute die Ablaufefflzienz der Tätigkeit 

eindeutig im M ittelpunkt. Der B au wird zur Hülle für ein Optimierungsproblem: Der Gestaltung der Abläufe 

mit maximaler Effizienz zu minimalen Kosten, wobei zwischen diesen beiden gegenläuflgen Komponenten ein 

Optimum gefunden werden muß. Planen ohne genaue Kenntnis der Abläufe bis ins kleinste Detail führt daher 

zu beträchtlichen Folgekosten aufgrund von Effizienzverlusten. Funktionsanalysen und Logistikstudien müssen 
daher dem Planen vorgeschoben werden. Dies bedarf, wie dies etwa am B eispiel von Krankenhäusern leicht er­

sichtlich ist, entsprechender Präqualiflkationen, im Sinne von einschlägigen Erfahrungen, da die Kosten der 
einmaligen Entwicklung einer Expertise in der Spitalsplanung durch ein Proj ekt sich unmöglich amortisieren 

können oder aber die Planung Mängel aufweist, die zu beträchtlichen Folgekosten fuhren. Eine Planungsgesell­

schaft muß daher eine R eihe von Consulting-Fähigkeiten besitzen und kann nur ab einer gewissen Größe und 

einem bestimmten Spezialisierungsgrad, in einer Gesellschaft deren Komplexität steigt. adäquate Problemlö­

sungen flnden. 

Dieser Funktionswandel beim Bauen flndet auch seinen Niederschlag bei der Strukt ur der Baukosten. So be­
trägt der Anteil der Haustechnik (Verkabelung, Lüftung, etc.) an den Gesamtbaukosten eines Krankenhauses 

heute bereits 40% und dabei ist die Ausstattung mit medizinischen Geräten keinesfalls inkludiert. Dieses Auf­
gabenprofIl be dingt für die Planungsgesellschaften neue Herausforderungen, erhöht aber auch den Wunsch der 

Klienten nach Garantien für Kosten, Qualität und Termine. Dies bedeutet letztlich, daß eine Planungsgesell­

schaft neben den fachspezifuchen Fähigkeiten auch über das notwendige Eigenkapital verfügen muß. 

Abschlie ßend sei noch die Ausfallshaftung beim Planungsexport erwähnt. Diese bezieht sich im Gegensatz zu 
den obigen Erörterungen nicht auf Leistungen der Planungsgesellschaften als vielmehr auf das Problem des Ri­

sikos der Remunerierung von Planungsleistungen im generellen, welches vor allem beim Planungsexport auf­

tritt. Grö ßere Planungsaufgaben im Ausland verlangen ein entsprechendes Vorfrnanzierungspotential, da es zu 
beträchtlichen Zeitdifferenzen zwischen Erstellung der Planungsleistung und Remunierung derselben kommen 

karn. Darilberhinaus bleibt das Ausfallsrisiko bestehen, welches von der Gestaltung der Vertragsbedingungen 
abhängt. 

4.1.3 Möglichkeit der Umgehung der "Freiberuflichkeit" im Ziviltechnikergesetz 

Es besteht die Möglichkeit zur Umgehung der "Freiberuilichkeit" im Ziviltechnikergesetz, sofern man Architek­
tur an einer Universität, nicht Hochschule oder Akademie, studiert hat und die Befugnis eines Zivilingenieurs 
für Hochbau verliehen bekommen hat. Dem Zivilingenieur ist aufgrund des Ziviltechnikergesetzes ein abhängi­
ges B eschäftigungsverhältnis erlaubt. Der Zivilingenieur für Hochbau kann im weiteren die Baumeisterprüfung 
ablegen und um die Konzession zur Führung eines Gewerbebetriebes ansuchen und so ein Planungsbüro mit 

allen Vorteilen des Baumeistergewerbes aufbauen. Es ist ihm zwar verwehrt seinen Ziviltechnikertitel im Ge­
schäftspapier zu führe n  und seiner Firma sein Siegel zur Verfügung zu stellen, doch kann er eine Reihe von 
Vorteilen durch seinen Gewerbebetrieb erzielen. Er kann wie oben schon beschrieben, Generalplanerleistun­
gen anbieten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung gründen und hat daher längerfristig bessere Bedingun­
gen zur Eigenkapitalbildung. D arüberhinaus bleibt er als Zivilingenieur für Hochbau Mitglied der Kammer und 
erfüllt damit ein für Österreich bedeutendes Kriterium. nämlich das des adäquaten Titels, auch wenn er diesen 
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im Außenverhältnis der Gesellschaft nicht führen darf. Aufgrund der eingeschränkten Befugnis der Zivilingeni­
eure für Hochbau hat diese Möglichkeit zur Umgehung der Freiberuflichkeit in der Prais allerdings keine allzu 
große Bedeutung. 

4.1.4 Einfluß der öffentlichen Auftragsvergabe auf die Struktur des Planungsmarktes 

Die Bedeutung der Bauwirtschaft als Motor der Wirtschaft hat sich in den vergangenen 15 Jahren umgekehrt. 
Der Anteil der Bauwirtschaft an der gesamtwirtschaftlichen Leistungserstellung und Beschäftigungsentwick­
lung hat deutlich abgenommen, ihr Wertschöpfungsanteil am realen Brutto-Inlandsprodukt ist von 8,1% An­
fang der siebziger Jahre auf 7,5% 1980 gesunken und hat 1985 nur noch 6,3% betragen. Im internationalen 
Vergleich hat sich die Anteilsverringerung - im Gegensatz zu den meisten anderen Staaten seit Anfang der 
achtziger Jahre, überdurchschnittlich stark beschleunigt. (Christl/Maurer, 1987) 

Die Entwicklung des inländischen Planungsmarktes für Architekten hängt nun direkt proportional von der Ent­
wicklung der Bauwirtschaft ab, was zu einer Verringerung des Planungspotentials geführt hat. Wichtigster Auf­
traggeber für Architekten ist mit großem Abstand der öffentliche Sektor. Je nach Deftnition werden in Öster­
reich zwischen 30% und 60% der vergebenen Bauleistungen direkt durch den öffentlichen Sektor nachgefragt, 
(Marin, 1986) was einen bedeutenden Planungsbedarf hervorruft. Der staatliche Anteil ist besonders hoch im 
Tiefbau, welcher den Straßen und Tunnelbau inkludiert, und im Kraftwerksbau, geringer ist er im Wohnungs­
bau, beim sonstigen Hochbau und bei den Adaptierungen.11 Versucht man vor diesem Hintergrund den Anteil 
staatlicher Aufträge an Ziviltechnikern am Gesamtplanungsvolumen zu schätzen, so gilt es einige Charakteristi­

ka zu berücksichtigen: 

Der Anteil von Großprojekten an den Gesamtbauinvestitionen ist beim öffentlichen Sektor am bedeuten­
steno 

Klein- und Kleinstplanungsaufträge werden meist von planenden Baumeister abgewickelr und werden über­

wiegend durch private Bauherrn in Auftrag gegeben. 

Betrachtet man das Planungsvolumen aus der Sicht der Gebührenordnung, so sinkt die Planungsintensität 
anteilig bis zu Herstellungskosten von 300 Millionen und bleibt dann konstant. 

Der Consultingbedarf zur Erarbeitung der besten Lösung, unter EffIzienzgesichtspunkten, welche unter an­
derem logistische, ökologische, ergonomische Gesichtspunkte und viele andere mehr zu berücksichtigen ha­
ben, steigt mit den Herstellungskosten und muß dem traditionellen Planen im Sinne des Zeichnens von Plä­
nen, der Berechnung der Statik, etc. vorgeschoben sein. 

11)  Der Hochbau umfaßt Wohnungs • •  Siedlungs· und landwirtschaftlichen Nutzbau (Scheunen. Silos. Ställe). den sogenannten 
Industrie- und Ingenieurhochbau mit der Errichtung etwa von Bahnhöfen. Fabrikshallen, Flughäfen. Garagen. Industriewerksanla­
gen, Lagerhallen Seilbahnen sowie den sonstigen Hochbau. Zu diesem zählen beispielsweise der Bau von Altersheimen, AmtS-. 
Bank- und Bürogebäuden, Hotels, Kautbäusem. Kirchen. Krankenhäusem. Museen und Schulen ebenso wie Demolierungen. das 
heißt Abbruch-. Abräum- und Aufräumungsarbeiten. Der Tiefbau umfaßt Straßen- und BTÜckenbau. der unter anderem Autobahn­
• BTÜcken-. Flugplatz· und Parkplaubau sowie Unterbauarbeiten und Wegebau umspannt; ferner den KraflWerksbau, der auch die 
Errichtung von Staudämmen, Talsprerren. Umspannwerken oder von Wehranlagen einschließt. Zum sonstigen Tietbau zählt neben 
vielen anderen der Bahnbau, Bewässerungsbau. die Deichgräberei. der flußbau und die flußregulierung, Ufer· und Wildbachver· 
bauung sowie überhaupt alle Formen wassernbezogenen Baus wie Hafenbau oder Hochwasserschuubau, die Kabelverlegung, Koma· 
lisierung, der Schacht·, Stollen· und Tunnelbau, die Errichtung von Spon·, Tank· oder Kläranlagen, der Lawinenschutzbau, S·Bahn· 
und lj·Bahnbau, die Tiefbohnmgen (etwa nach Erdöl oder Erdgas) und die Verlegung von Pipelines. VgJ. Marin (1986). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

III-113 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 11 Beilage H (gescanntes Original) 207 von 282

www.parlament.gv.at



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- 193 -

Der öffentliche Sektor vergibt 99% der Zahl seiner Planungsaufträge freihändig an Ziviltechniker, gemes­

sem am Bauvolumen liegt der Anteil etwas darunter. D ies hat einerseits historische Gründe, so wurde wie 

oben beschrieben der "Ziviltechniker" einst als verlängerter Arm des Staates ins Leben gerufen, andererseits 

hat der Ziviltechniker die eindeutig umfassendere Ausbildung gegenüber dem planenden Baumeister. Für 

die Zukunft ist hierbei zu beachten, daß es sowohl im Rahmen der EG, als auch bei den GATT-Verein­

barungen massive Bestrebungen gibt, die öffentliche Auftragsvergabe zu liberalisieren (vg!. Söffner, 1984) . 

Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte wird klar, daß der Anteil öffentlicher Aufträge am Gesamtpla­

nungsvolumen der Ziviltechniker12 zwei Drittel übersteigt, und damit den wichtigste Stützpfeiler des bestehen­

den Planungssystem in Österreich darstellt. Consultingfunktionen werden von öffentlicher Seite trot2 ihrer un­

bedingten Notwendigkeit kaum nachgefragt und von Ziviltechnikern nahezu nicht angeboten, da ihnen im Ver­

gleich zu internationalen Planungsgesellschaften die Expertise und die unumgänglichen Referenzprojekte feh­

len. Die Abwicklung der öffentlichen Auftragsvergabe ist für viele Ziviltechniker der bestimmende Faktor ihres 

A uftragsvol umens. 

4.1 .5 Handel mit Planungsdienstleisrungen 

Bei der Erörterung der S truktur und Relevanz der Gebührenordnung für Architekten stellten wir fest, daß es 

für größere Ziviltechnikerbüros gewinnoptimal ist, die Planung nur bis zur Einreichung im eigenen Haus erstel­

len zu lassen und die weiteren Schritte, wie etwa Durchführung der Kostenberechnungsgrundlage, Erarbeitung 

der Ausführungs- und Detailzeichnungen etc. zum Beispiel an planende Baumeister im Innenverhältnis in Sub­

aufträgen weiterzugeben. Diese Situation wurde in den letzten Jahre durch das stagnierende Planungsvolumen 

und die unterausgelastete Kapazität weiter begünstigt. 

4.2 Evaluation der Substitutionskonku"enz 

Eine qualitative Analyse der Substitutionskonkurrenz zwischen Architekten und Baumeistern scheint nun mög­

lich. Wenn bei wachsendem Planungsvolumen bis Anfang der siebziger Jahre die friedliche Koexistenz im Sin­

ne der Aufteilung der Marktsegmente nicht beeinträchtigt wurden, so sind diese Muster in den vergangenen 

fünfzehn Jahren brüchig geworden. Hauptgarant der bestehenden Ordnung ist der öffentliche Sektor, welcher 

Planungsaufträge fast ausschließlich an Ziviltechniker freihändig vergibt. Preiswettbewerb besteht nur in ganz 

beschränktem Umfang, Abschläge werden hingegen sehr wohl gewährt. Bestimmend für die öffentliche Auf­

tragsvergabe ist der "Beziehungswettbewerb", welcher kontraproduktiv auf die Effizienz und damit Kosten der 

Projektplanung und Abwicklung wirkt. 

Substitutionskonkurrenz fmdet daher vor allem auf zwei Ebenen statt. Bei Großbauaufträgen durch private 

Bauberrn wobei im zunehmenden Maß internationale Planungsgesellschaften in Konkurrenz mit den Ziviltech­

nikern treten. In Österreich ansässig ist vorerst nur Suter & Suter, eine Schweizer Planungsgesellschaft die ihre 

Aktivitäten mit einer GesmbH mit einschlägiger Gewerbeberechtigung führt und zweistel!ige Zuwachsraten im 

Planungsvolumen zu verzeichnen hat. Weiters gibt es planende öffentliche Stellen, Sondergesellschaften (z.B. 

im Straßenbau), planende (Wohnbau-)Genossenschaften, sowie verstaatlichte Planungsgesellschaften, wie die 

12) ZiviltechnIker im Sinne von Architekten. Zivilingenieure für Hochbau sowie Ingenieurkonsulent und Zi\,l inge n l e u r  tu r Bauwesen­
lener Bereich der Ziviltechmker der nahezu aUSSChlIeßliCh mit der Planung im Bauwesen befaßt 1St. 
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VAMED, eine VOEST-Tochter, welche den AKH-Bau abwickelt; diese treten in beschränktem Umfang in 
Konkurrenz mit Ziviltechnikern. Es besteht jedoch von Seiten der Ziviltechniker die Befürchtung, daß im Zuge 
der Umstrukturierung der Verstaatlichten neue bedeutende Planungskapazitäten entstehen könnten. Die zwei­
te Ebene sind kleine und mittlere Bauvorhaben, welche mit abnehmender Größe überwiegend von planenden 
Baumeistern abgewickelt werden. 

Abschließend kann gesagt werden, daß die Substitutionskonkurrenz zwischen Ziviltechnikern und Baumeistern 
nicht wesentlich ausgeprägt ist und vor allem im Marktsegment der mittleren Planungsvolumina anzutreffen ist. 
Eine Verschärfung der Konkurrenzbedingungen würde von einer der Integration in den Europäischen Binnen­
markt ausgehen, da das System der öffentlichen Auftragsvergabe in bestehender Form nicht mehr weiterge­
führt werden wird können. Neben diesen veränderten Bedingungen wird vor allem der Funktionswandel der 
Anforderungen ans Bauen, als auch der Strukturwandel der Bauwirtschaft auf den wir im weiteren eingehen 
werden, die Marktstruktur des österreichischen Planungs marktes gänzlich umbrechen. 

S. Ist der Fertigteilbau eine Konkurrenz für Architekten? 

Bereits Leonardo da Vinci hatte Anfang des 16. Jahrhunderts bei der Planung von neuen Städten im Auftrag 
von Franz dem Ersten die Idee, die Bauteile für die Häuser in zentralen Werkstätten herstellen zu lassen und 
diese dann auf den am Baugelände errichteten Fundamenten aufzubauen. Ein Prinzip, welches nahezu erst ein 
halbes J ahrtausend später seinen wirklichen Durchbruch erlebt. Mit Hilfe der modemen Computer-inte­
grierten Planungs- und Produktionstechnologie ist es möglich, die Variationsbreite von Fertigteilbauen be­
trächtlich zu vergrößern und damit den individuellen Wünschen weitestgehend anzupassen. Fertigteilbau wird 
daher in den verschiedensten Baubereichen zu einer echten Alternative zur traditionellen Bauweise. Dies ver­
langt geänderte Planungsmuster, die den Standardisierungen Rechnung tragen müssen, welche speziell zur Be­
arbeitung mit Computer Aided Design Systemen (CAD) geeignet sind. Aufgrund der zu erlangenden Skalener­
träge handelt es sich bei diesem Marktsegment langfristig um einen Wachstumsmarkt. Für die Ziviltechniker 
impliziert dies neue Formen der Kooperation mit den Herstellern, um eine kostenefflziente Planung sicherstel­
len zu können. 

6. StrukturwBndel und internationale Konkurrenzfähigkeit der österreichischen Planungsbüros 

Die Bauwirtschaft als einer der bedeutendsten Sektoren des Wirtschaftsaufbaus hat seit dem Wachstumsein­
bruch zu Beginn der siebziger Jahre mit Strukturproblemen zu kämpfen. Das Ende des "golden age of econo­
mic progress" wie Samuelson das dritte Quartal des zwanzigsten Jahrhunderts nannte, markiert den Wende­
punkt der europäischen Baukonjunktur. Nach Jahrzehnten der Expansion sind aus ökonomischen und ökologi­
schen Gründen zwingende Schrumpfungstendenzen eingetreten, wofür einige wesentliche Ursachen sind: 

Die geringen Realeinkommenszuwächste seit Mitte der siebziger Jahre und der Anstieg der Arbeitslosig­
keit. 
Sas hohe Niveau der Bau- und Grundstückspreise. 
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Die Zurückhaltung bei großen Bauinvestitionen, einerseits wegen budgetärer Engpäße, andererseits auf­
grund steigenden Widerstandes in der Bevölkerung. 
Der Anstieg der Nachfrage nach Adaptierungs- und Renovierungsleistungen, welche viel weniger mit direk­
ten Baumaßnahmen verbunden sind, als etwa Erweiterungsinvestitionen. 
Die Sättigungstendenzen in Teilen des Baumarktes, wie etwa im Straßen- und Wohnungsbau, bei Kanalisie­

rungen und beim Bau von Schulen und Krankenhäusern. (ChristVMaurer, 1987; Czerny, 1988; ChristI, 

1985)13 

Dieser Strukturwandel der Bauwirtschaft hat gleichzeitig auch die "goldenen Zeiten" der Ziviltechniker been­
det. In einem stagnierenden M arkt bei gleichzeitig steigenden Planungskapazitäten kam es unweigerlich zu ei­
nem Verfall der Margen. Gebührenordnungen verlieren de facto ihre Relevanz. Die fehlende Binnennachfrage 
kann nur durch Planungsexport kompensiert werden. Für den Export bedarf es jedoch eines ganz spezifischen 
Generalplanerpotentials oder eines hohen Grades an Spezialisierung, sowie einer starken Eigenkapitalbasis, 
um bei internationalen Proj ekten konkurrenzfähig zu sein. Bevor der österreichische Planungs export einer 
Analyse unterzogen wird, soll zusammenfassend den Funktionswandel beim Bauen dargestellt werden, um den 
Wandel an das Anforderungsprofll einer Planungsgesellschaft nachvollziehen zu können: 

Hat der Bau im Lauf der Geschichte die Arbeits- und Lebensweisen, die in ihm abliefen geprägt und diese 
zu einem bestimmten Grad determiniert, so bestimmen heute Logistik, Ökologie, Sozialstrukturen das Bau­
en und machen es zu einer nachgelagerten Tätigkeit die erst geplant werden kann, wenn Klarheit über die 
"Efflzienz" der internen Abläufe besteht. Dies stellt die Tatsache nicht in Frage, daß jeder Planungsvorgang 

von Menschen durchgeführt wird und Reflexionen über den Zweck angestellt werden und wurden, doch 
keinesfalls mit der Funktionalität wie dies heute geschieht oder geschehen sollte. Ebensowenig heißt dies, 
daß keine künstlerischen Elemente mehr existieren können und reiner Zweckrationalismus das Bauen ent­
menschlichen muß. Vielmehr ist die interdisziplinäre Kooperation in den Vordergrund gerückt und wurde 
die Komplexität des Planungsvorganges vervielfacht. 

Die Marktstruktur wird zur Determinante der Planungsrationalität. Monopole ohne Gewinnrationalität wie 
zum Beispiel der Staat, verkörpert durch seine Funktionäre, entwickelten eine eigenzentrierte Zweckratio­
nalität, deren Rahmenbedingungen von politischer Konjunktur beeinflußt wird. Der Staatsbürger als Kunde 
und Partner bleibt ein Fernziel. Dies läßt sich speziell bei den öffentlichen Hochbauten ablesen. Katalysator 
in Richtung Wandel sind zerbröckelnde Wählerbindungen, welche einerseits zur Reflexion über die Funk­
tionalität öffentlicher Institutionen :zv.ringen und Änderungen einleiten, andererseits Marketing zum Instru­
ment der Vorwärtsverteidigung enstehen lassen. Durch die Globalisierung der Märkte wurden lokale Oligo­
pole im Dienstleistungssektor, wie z.B. Banken und Versicherungen aufgebrochen, der Kunde rückt allmäh­
licb in das Zentrum des Interesses. Historisch gewachsene Organisationsmuster zerbrechen. Planungspro­
zesse, auch die des Bauens, hinsichtlich der Öffnung zum Kunden und der Efflzienz der internen Leistungs­
erstellung, werden zu Determinanten der Weetbewerbsfähigkeit. Der Industriebetrieb wird zur Hülle eines 
Optimierungsproblems, und wird daher nahezu ausschließlich durch die interne Arbeitsorganisation deter­
miniert. Für den Wohnungsbau, den Freizeitbau und die Bauten für die Künste entspringt der Wandel aus 
der Neustrukturierung unserer Arbeitsgesellschaft, was mit den Schlagworten Arbeitszeitverkürzung, ver­
längerte Ausbildung, erhöhter Wohlstand umschrieben sei. An die Planung werden neue Maßstäbe der In­
terdisziplinarität gelegt. 

13) Chnstl zeigt in der empirischen Analyse. daß in den westlichen Industriestaaten eine Erhöhung des per-capita-Sozialprodukts um 

1000 USS mit einer Abnahme des Wertschöpfun�nteiJs der Sauwirtschaft um 0,5 Prozentpunkte einhergeht. 
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Planen muß daher neu orientiert werden. Interdisziplinäre Zusammenarbeit rückt in das Zentrum des Interes­
ses. Expertise auf Spezialgebieten wie oben erörtert z.B.  des Spitalswesen sind Voraussetzungen für Konkur­
renzfähigkeit am Planungsmarkt derselben Objekte. Bau ist nicht mehr gleich Bau. Konnte in der ersten Hälfte 
unseres Jahrhunderts jeder Architekt für alle Bereiche planend tätig werden, so ist dies heute, aufgrund der 
notwendigen Präqualiflkationen, ohne die die nötigen Skalenerträge nicht generiert werden können, praktisch 
ausgeschlossen. Darüber hinaus ist für Planungsprojekte ab einer bestimmten Größenordnung eine Betriebs­
größe der Planungsbüros Voraussetzung, die in der Lage ist eine interne Organisation hervorzubringen, welche 
Planungsvorgänge entwickelt, international vergleicht, dokumentiert, optimiert, finanziert und organisiert, um 
internationale Konkurrenzfähigkeit und damit Überleben zu sichern. 

Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und die Schaffung einer modernen Infrastruktur einer expan­
dierenden Volkswirtschaft bis Mitte der siebziger Jahre hat Fragen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
österreichischer Planungsbüros vernachlässigen lassen. Planung war immer auf den Binnenmarkt bezogen und 
kannte keine nennenswerten Exporte. Im Internationalen Vergleich zeigt sich, daß die ersten großen 
"Ingenieurbüros" in Großbritannien Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet wurden, später in den Niederlanden, 
USA und anderen, durch starke internationale Verflechtungen charakterisierte, Industrieländern bedeutende 
Consulting-Firmen1.4 im Planungsbereich entstanden. 

Die durchschnittliche internationale Consulting-Firma wird von der FIDICl..5 wie folgt charakterisiert: 

- Gegründet Anfang der vierziger Jahre 
- 6 Auslandsrepräsentanten 
- Erfahrung in über 30 Staaten 
- Über 600 Mitarbeiter 
- Etwa 30 Spezialgebiete 
- Über 20 Mitarbeiter pro Spezialgebiet. 

Die Sachgebiete auf denen die Consultingfmnen operieren gliedern sich nach folgenden Hauptgruppen: 

- lnfrastructure 
- Construction 
- Computing Services 
- Organization, Management and Training 
- Marketing Research. 

Das Leistungsspektrum umiaßt im Kernbereich folgende Tätigkeiten: 

- Ausarbeitung von Studien 
- Planung einschließlich Vertragsvorbereitung 
- Begleitende Kontrolle 

14) International weroen Planungsfirmen dem Bereich des ·Consulting· (steht in LInserem Zusammenhang synonym für ·Planung" und 
·Consulting Engineering·) zugerechnet. Eine Untergliederung wie wir sie für den österreichischen Markt vorgenommen haben, be­
zogen auf Planung im Bauwesen. ist nicht möglich. da international kein ausdifferenziertes System von Befugnissen besteht. 

15) FIDIC (Federaticn Internationale des Ingenieurs.Conseils). Internationale Interessenorganisation der Planungsgesellschaften, wei­
che das International Directory of Consulting Engineers herausgibt. 
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- Betriebsführung und Instandhaltung 

- Personalauswahl und -einschulung 

- Begutachtungen 

- Sonstige fachliche Beratung. 

Der Weltexport von Planungsdienstleistungen umfaßte 1985 4,5 Mrd. USoS. 

Abbildung 5: Der Weltexport von Consulting 1980 bis 1985 

aooo 
r:lI f:lota ............. 
m .......... 

Quelle: StankovskyNecernik, 1988, S. 31. 

Bei der Betrachtung der Entwicklung des Planungsexportes ist zu berücksichtigen, daß Wechseilcursschwan­

kungen der wichtigsten Handelswährungen das aggregierte Bild verzerren können. Die Möglichkeit diesen Ef­

fekt te ilweise zu eliminieren, wird durch die U mrechnung in eine Korbwährung (z.B. IWF-Sonderzie­

hungsrechte) geboten. StankovskyNecernik kommen bei Verwendung dieser Methode zu einer realen Steige­

rung der Planungsexporte von 5,5% p.a. für die erste Hälfte der achtziger Jahre. Bei einem Vergleich mit der 

internationalen Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen zeigt sich, daß der Planungsexport im GegensaLZ 

zum Welthandel expandiert. Auf Dollarbasis nahm der Planungsexport von 1980 bis 1985 um 27,6% zu, der 

Welthandel von Waren ging hingegen um 3,4% der von D ienstleistungen um 0,3% zurück. Abbildung 6 zeigt, 

daß etwa 85% der Internationalen Planungsnachfrage auf die Entwicklungsländer entfällt, auf die noch bedeu­

tende Aufgaben im Infrastrukturaufbau zukommen. Der Planungsexport ist seinem Volumen nach ein kleines, 

aber keinesfalls bedeutungsloses Segment des Warenhandels und übersteigt mittlerweise 1% des Weltexportes 

von Dienstleistungen (0,2% vom Welthandel mit Gütern und Dienstleistungen). Dazu kommt die wirtschaftspo­

litisch bedeutende Tatsache, daß dem Planungsexport meist ein Warenexport folgt. 

Die Exporte in die Entwicklungsländer liegen wegen der Notwendigkeit der wachsenden InfrastrukturbedÜff­

nisse, einerseits aufgrund wachsender Bevölkerung, andererseits schriltweiser Industrialisierung, entsprechend 

höher. Anteil der Planungsexporte in Entwicklungsländer am Dienstleistungsexport 1985 knapp 3%. Abbildung 

6 zeigt die Aufgliederung nach Regionen. 
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Abbildung 6: Märkte für Planungsexporte 1981 und 1985 
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Quelle: Stankovsky/Vecemik, 1988, S. 40. 

Stankovsky/Vecernik nennen folgende Faktoren zu Erklärung des hohen Anteils der Exporte von Planungs­
dienstleistungen in die Entwicklungsländer: 

Die Nachfrage nach Industrieanlagen, Infrastrukturprojekten usw. - sowie nach der damit zusammenhän­
genden Planung - ist heute nur noch in den Entwicklungsländern und zum Teil in den Oststaaten von größe­
rer Bedeutung, wogegen in den westlichen Industriestaaten der Industrialisierungsprozeß und der Ausbau 
der Infrastruktur weitgehend abgeschlossen ist. 

Planungs leistungen können von den Entwicklungsländern großteils nicht selbst erbracht werden, wogegen 
in Industriestaaten der Bedarf häufig durch leistungsfähige inländische FlfDlen gedeckt wird. 

Der Warenhandel zwischen den Industriestaaten stützt sich vor allem auf den intra-industriellen Handel 
(Tausch von Gütern innerhalb einer Branche), der tendenziell stark expandiert, während die Beziehungen 
zwischen den Industriestaaten und Entwicklungsländern durch den - eher stagnierenden - inter-industriel­
len Handel (Rohstoffe gegen Fertigwaren) charakterisiert wird. (Stankovsky/Vecernik, 1988,S. 36 ff.). 

Betrachten wir nun die Anbieterseite und somit die Position Österreichs. Die direkten österreichischen Pla­
nungsexporte stiegen von 42,1 Mio. $ im Jahr 1981 auf 49,S Mio. $ im Jahr 1985. Der österreichische Marktan­
teil betrug im Durchschnitt in der ersten Hälfte der Achtziger Jahre 1%, wobei nur 55% der Leistungen in Ent­
wicklungsländer gehen. Der österreichische Marktanteil bei Planungsexporten in Entwicklungsländer beträgt 
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daher nur 0,6%. Bemerkenswert ist hingegen der österreichische Marktanteil von 3,5% in "anderen" Ländern, 
wobei hier den Planungsexporten in Oststaaten besonderes Gewicht zukommt. Abbildung 7 gibt einen Über­
blick über die internationalen Anbieter von Planungs leistungen. 

Abbildung 7: Internationale Anbieter von Planungsleistungen, 1981 und 1985 
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Quelle: StankovskyNecernik, 1988, S. 47. 

Die USA ist mit 28,3% ( 1985) vor Großbritannien 15,3 führend, aber auch kleine Länder wie die Schweiz 
(3,2%) und Niederlande (5,3%) weisen bedeutende Marktanteile auf. 

Die österreichische Position auf den internationalen Märkte für Consulring ist starkt geprägt durch die Struktur 
der PlanungsflIIIlen in Österreich und im Ausland. 
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Tabelle 29: Größenvergleich von PlanungsfIrmen in Österreich und im Ausland 

F i rmen Beschäfti gte 
i nsgesamt j e  F i nna  

FlOIe 1 )  (25 Länder) 195 120. 791 619 
CEBI 2 )  ( 6 Länder) 591 121 . 000 205 

Wi fo-Exportbefragung Pl anungsexporteure 3) 22 1 . 2 1 1  55 
Wi fo-Exportbefragung Interessenten 4) 26 411  16 
B I K-Befragung 5 )  130 1 .864 14 

Österr. Z i vi l techn i ker ca . 3 . 000 ca . 1 0 . 000 3 
Österr. Techn.  BUros ca. 1 . 100 ca . 4 . 600 4 

nur 195 der 199 FIDIC-MitgliedsfIrmen haben Beschäftigtenzahlen genannt. 
European ColDlIlitte of Consulting Firms 
bedeutende Planungsexporteure aufgrund der Angaben des Verbandes Beratender Ingenieure Öster­
reichs und der Bundeswirtschaftskammer 
am Planungsexport interessierte Firmen nach Angaben der Bundeswirtschaftskammer 
Befragung der Bundesingenieurkammer 

Quelle: StankovskyNecernik, 1988, S. 47. 

Betrachten wir die Zahl der unselbstängigen Beschäftigten als einen Indikator für die relative Marktposition 
am internationalen Planungsmarkt, so zeigt sich das ausländische Planungsexporteure über bedeutend größere 
Planungsgesellschaften verfügen, deren Struktur wir eingangs schon beschrieben haben. Bei der Auflistung der 
200 größten Consulting-Firmen der Welt, durch die Zeitschrift "International Construction Week" (August 
1981), deren Auslandsfakturenumsatz im Jahr 1985 3,6 Mrd $ betrug, scheint an Stelle 193 das einzige österrei­
cbische Planungsunternehmen (Austroplan) in der Umsatzgruppe von 2,65 bis 4,99 Mil. $ auf, das 58% seiner 
Leistungen direkt an das Ausland fakturiert. 

Die Unterschiede zwischen den österreichischen Planungsexporteuren und ihren ausländischen Konkurrenten 
sind weitgehend bedingt durch die spezifischen Regulierungen des österreichischen Planungsmarktes. Auf­
grund der Freiberuflichkeit der Ziviltechniker ohne die Möglichkeit der Gesellschaftsbildung zeigen sich 
Nachteile beim Aufbau von Know How über Generationen hinweg. Internationale Planungsgesellschaften sind 
daher schon bedeutend länger im Ausland tätig, haben eine größere Anzahl von Auslandsbüros, verfügen über 
eine größere, gleichzeitig aber auch spezialisierte Angebotspalette, über ein höheres Auslandsauftragsvolumen 
und nicht zuletzt über eine bedeutend größere Eigenkapitalkraft. Eine Umgestaltung der Marktstrukturen in 
Richtung internationaler Wettbewerbsfähigkeit ist daher, vor allem im Lichte einer EG-Annäherung bzw. einer 
Teilnahme am Binnenmarkt aufgrund der geplanten Freizügigkeit der Dienstleistungen sowie der Niederlas­
sungsfreiheit, die in Zukunft weitgehend an Ausbildungserfordernisse gekoppelt ist, sicherzustellen. Dies wird 
vor allem bei GrOßbauvorhaben der öffentlichen Hand bedeutend. 
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7. Prozeß- und Produktinnovation am Beispiel des Computereinsatzes 

Dieses Kapitel ist auch in Zusammenhang mit Abschnitt V.3 und der darin enthaltenen Diskussion über lnno­
vationsprozesse zu sehen. Das breite Tätigkeitsspektrum der Ziviltecbniker, einhergehend mit der großen Vari­

ationsbreite der einzelnen Aufträge, macht Planung zu einem relativ schwer routinisierbaren Gegenstand des 
effizienten Einsatzes von Datenverarbeitungsgeräten. Kaum ein Gebäude gleicht dem anderen, kaum ein Pla­
nungsprozeß wiederholt sich in der gleicher Weise. Die Anforderung an den Computer, richtigerweise an die 
Software, sind daher sehr vielfältig und Skalenerträge des Einsatzes erst nach längerer Anlaufzeit zu erwarten. 

Die komplexen Anforderungen des Planungs prozesses sind jedoch vor dem Hintergrund einer dynamischen 
Entwicklung im Bereich der Software als auch bezüglich der spezifischen Hardware Erfordernisse des Pla­
nungssektors zu sehen. Computer Aided Design (CAD) erfährt eine exponentielle Entwicklung vom Standard­
softwarepaket mit ungenügender Tiefe für die spezifischen Planungserfordernisse der Ziviltecbniker, zu einem 
immer qualifIzierteren Instrument der Planungsunterstützung und mittelfristig der kosteneffIzienten Planungs­
abwicklung. 

Der Computereinsatz wird jedoch durch eine VieIzabl von strukturellen Besonderheiten des Planungsmarktes 
in seiner Dynamik verzögert. Sowohl die Ausbildung im Berich Projektmanagement, als auch die Auseinander­
setzung mit CAD-Systemen an Österreichs Universitäten, läßt noch sehr zu wünschen übrig, einige wenige er­
ste Ansätze sind dennoch sichtbar: 

An der TU Wien konnte in der Studienrichtung Bauingenieurwesen, Studienzweig Baubetrieb und Bauwirt­
schaft mit der Studienplanänderung vom November 1987 der Bereich Projektmanagement verstärkt erfaßt  wer­
den (z.B. Seminar "Wirtschaftliche Abwicklung von Bauprojekten", Vorlesung und Übung "Planungsverfabren 
und Ablaufplan", Vorlesung "Bauen im Ausland", etc.) . Die CAD-Ausbildung erfolgt nur im Rahmen eines 
Wahlfaches und ist auch dort nicht sehr ausgeprägt. 

Im Rahmen der Studienrichtung Architektur sind beide Bereiche an der TU Wien nur in der Wahlfachgruppe 
erfaßt. Projektmanagement taucht aber auch dort nur im weiteren Sinn auf. In den anderen Studienrichtungen, 

in denen e ine Ausbildung für Ziviltechniker erfolgt, sind die beiden zukunftsträchtigen Ausbildungsbereiche 
Projektmanagement und CAD entweder gar nicht oder nur äußerst geringfügig erfaßt. 

Im folgenden wollen wir einige Kriterien, die die Entscheidung betreffend CAD-Einsatzes beeinflussen, näher 
beleuchten: 

- Grad der Routinisierbarkeit 
- Adaptierung von Standard Software an österreicIDsche Bedingungen 
- Wer arbeitet am CAD-System, am Kalkulations-, Statik-, Projektmanagementpacket 
- Notwendigkeit und Probleme der Dokumentation für die Mehrfachverwertung von Planungsbestandteilen 
- Unsicherheit über die Dauer der Anlaufphase bis zur Efflzienzsteigerung 
- KostenINutzenabschätzung 
- Bedeutung der Arbeitsorganisation und Betriebsgröße 
- Kostensenkung oder Produktdifferenzierung. 
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7. 1 Grad der Routiniserbarkeit 

Belrachten wir den Planungsprozeß so können wir zwischen leicht und schwer routinisierbaren Planungsele­
menten unterscheiden. Relativ leicht routinisierbar sind etwa die Bereiche Kalkulation, Statik, etc., also jene 
Bereich, die spezifischen Regeln folgen müssen und in Zahlen ausgedrückt werden. Schwer routinisierbar ist 
hingegen der Planungsprozeß selbst. In ihm verschmelzen technische und künstlerische Elemente bis zur Ent­
stehung eines für spezifische Anforderungen geplanten Unikate. Selbst bei der Durchführung einer Vielzahl 
ähnlicher Projekte, z.B. etwa Krankenhäusern, gleichen einander höchstens einige Grobstrukturen, ist nur eine 
beschränkte Anzahl von Details vollständig ident. Darüberhinaus ist der Vorgang des konkreten Planes nur op­
tisch darstellbar, was zusätzliche Anforderungen an Hardware und Software stellt. 

7.2Adaptierbarkeit von Standard Software an öste"eichische Bedingungen 

In Standardsoftwarepaketen stecken meist viele Mannjahre Entwicklungszeit. Sie sind wie der Name sagt stan­
dardisiert, wie z.B. das CAD-System "Autocad" und für ein breitgestreutes Verwendungsgebiet konzipiert, ver­
sagen jedoch derzeit noch dort, wo spezifische Anforderungen an das System gestellt werden. Der Einsatz von 
Standardsoftware ist daher mit Adaptierungsanstrengungen und Kosten verbunden, welche darüber hinaus län­
gerer Anlauf- und Experimentierphasen bedürfen. Darüberhinaus besteht das Problem, daß vielfach die spezi­
ftsche Anpassung an die Österreichischen Normen und Bestimmungen, etwa öffentliche Ausschreibungen, we­
gen der Begrenztheit des Planungsmarktes und der damit einhergehenden limitierten Absatzchancen für Soft­
wareanpassungen nicht kostendeckend durchgeführt werden können. 

7.3 Wer arbeitet am CAD-System, am Kalkulations-, Statik-, Projektmanagementpaket? 

Die Auswahl des "optimalen" Systems kann nur bei gleichzeitiger Qualiftkation und Einschulung der Mitarbei­
ter erfolgen. Dies verlangt einerseits ein entsprechendes Profil der Mitarbeiter, andererseits bedingt es länger­
fristige B indungen zwischen ihnen und dem Ziviltechniker, da nur so unternehmensspezifisches Know-How 
aufgebaut werden kann, welches in der Lage ist, mittelfristig durch den Einsatz der EDV die Kosten der Pla­
nung zu senken. Humankapitalinvestitionen in Form der Ausbildung der Mitarbeiter werden notwendig, denn 
der Grad der Qualifikation ist letztlich der bestimmtende Faktor für die Effizienz des Einsatzes. Für den Zivil­
techniker bedeutet dies aber auch, daß er einer relativ stabilen Betriebsorganisation bedarf und darüberhinaus 
bis zu einem gewissen Grad abhängig wird von seinen "EDV-Spezialisten", da diese im Gegensatz zum Planer 
mit dem Bleistift nur bei hohen Kosten ersetzbar sind. 

7.4 Notwendigkeit und Probleme der Dokumentation für die Mehrfachverwertung von Planungsbestandteilen 

Dokumentation ist eines der heikelsten Themen des EDV-Einsatzes an und für sich und wird zum nahezu un­
lösbaren Problem beim Einsatz von CAD. So flnden spezifische Details immer wieder Anwendung beim Pla­
nungsvorgang, wie z.B. verschiedene Arten von Deckenkonstruktionen. Effizienter Einsatz der EDV kann je­
doch nur dann gewährleistet werden, wenn es glingt Systematisierungskriterien zu entwerfen, die ein struktu­
riertes Speichern der einzelnen Planungsdetails erlauben. Dazu ist es notwendig, daß einerseits die einzelnen 
Projekte gut dokumentiert gespeichert werden, andererseits, daß der Zugriff zu spezifischen Details wie etwa 
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obiges B eispiel der D eckenkonstruktion über alle Projekte quasi im Querschnitt möglich ist und anhand eines 

Schlüssels, der das Anforderungsprofil festlegt, gleichzeitig die Selektion der jeweils interessanten Deckenkon­

struktion vorgenommen wird. Also mit einem einzigen Schritt die in der Firma vorhandene Präqualiflkation im 
Sinne bearbeiteter Projekte für aktuell bearbeitete Planungscufgaben nutzbar gemacht werden kann. Ein Pro­
blem welches heute noch keinesfalls gelöst ist, von internationalen Planungsgesellschaften j edoch schon in An­

griff genommen wird. 

Neben dieser Problematik kommt der Dokumentation aus einem zweiten Grund besondere Bedeutung zu, von 

ihrer Übersichtlichkeit hängt nicht nur die EffIzienz des Einsatzes ab, sondern die Abhängigkeitsstruktur des 
Ziviltechnikers von seinen EDY-Spezialisten, welche mit steigender Unübersichtlichkeit für Dritte immer un­
abkömmlicher werden. 

7.5 Unsicherh eit über die Dauer der Anlaufphase bis zur Efjizienzsteigerung 

Softwarevertreiber sind meist euphorisch hinsichtlich der universellen Einsatzbarkeit ihrer Produkte und den 

daraus erwachsenden konkreten Kostenvorteile für den Benützer. Für den Anwender ist jedoch in seiner Kal­
kulation die B estimmung des B reakeven-Points von entscheidender Bedeutung, Er bestimmt die Zeitspanne, 
dabei handelt es sich bezogen auf komplexere Planun gsaufgaben meist um Jahre, und die Höhe der Invesitio­
nen, die notwendig sind, um konkreten Nutzen aus der computerunterstützten Planung zu ziehen. Nur bei de­
taillierter Planung des EDY -Einsatzes kann das " Abenteuer in die Welt der Elektronik" zum Erfolgserlebnis 

der Leistungssteigerung werden. 

7.6 Kosten /Nutzenabschätzung 

Die Dynamik der Entwicklung sowohl am Hardware- als auch am Software-S ektor ist dermaßen rasant, daß 

eine konkrete Bestimmung der Kosten unmöglich scheint. Tendenziell zeigt sich einerseits, daß die Preise in 

der EDY-Branche weiter sinken, bei gleichzeitiger Spezialisierung des Angebots. Für die oben als leicht routi­

nisierbar bezeichne ten Tätigkeiten besteht hardwaremäßig kein Problem und es steht eine Unzahl von leis­
tungsfähigen Systemen zur Yerfügung, von der Software und der Benutzerqualiftkation hängt daher letztlich die 

Effizienz des Einsatzes ab. Beim EDY-Einsatz auf dem Gebiet der schwer routinisierbaren Tätigkeiten, näm­

lich dem konkreten Planen ist die Entscheidung bedeutend komplexer. Neben der leistungsfähigen Hardware 
kommt ganz spezifischen Peripheriegeräten wie Graphikbildschirm, Plotter etc.,  deren Anschaffungskosten um 
Zehnerpotenzen höher sind als für leicht routinisierbare Aufgabengebiete, besondere Bedeutung zu. Nur so ist 
es möglich eine leistungsfähige Software einzusetzen und von den speziftschen Qualiftkationen der Mitarbeiter 
hängt es ab, ob sie an die spezifIschen Planungsbe dürfnisse der Firma angepaßt werden kann un d eine be nut­
zereffizientere D okumentation erstellt werden kann. Die EDY -Entscheidung ist daher quasi ein Entschei­
dungsproblem, bei welchem für ein bestehendes Anforderungspotential, meist unter Berücksichtigung zukünfti­
ger Erfordernisse ein optimales Leistungspaket bestehend aus Hardware, Software, Qualifikationen der Mitar­
beiter und Aufbau einer Dokumentation erarbeitet werden muß. 

7. 7 Die Bedeutung der Arbeitsorganisation und Bem'ebsgro ße 

Freiberuflichkeit und Arbeitsorganisation sind viel zu wenig unte rsuchte Thematiken, Arbe i tsorganisation be-
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deutet für die Ziviltechniker meist historisch gewachsene Improvisation, deren Efflzienz weder durchleuchtet, 

noch in Frage gestellt wird. Im Zuge der neuen Arbeitsorganisation, bedingt durch den Computereinsatz einer­

seits, andererseits durch die oben beschriebene wachsende Komplexität von Planungsaufgaben in einer hoch 

technisierten Gesellschaft, wird die Frage der Effizienz zu einem zentralen Wettbewerbsparameter. Gleichzei­

tig gewinnt die minimale Betriebsgröße, im Sinne der Mindestgröß e  eines Planungsbüros wachsende Bedeu­

tung. 

Zwei Strategien stehen prinzipiell zur Verfügung, einerseits die Spezialisierung auf Teilbereiche der Planung, 

was theoretisch ebenso mit einem Ein-Mann-Büro möglich ist, andererseits der Weg zum Generalplaner, wel­

cher in der Lage ist, eine Gesamtleistung anzubieten. Der Einsatz der EDV gewinnt bei beiden S trategien zu­

nehmende Bedeutung. Für den Generalplaner bedeutet dies jedoch, daß für den Aufbau eines leistungsfähigen 

Computersystems, welches in der Lage ist minelfristig weite Teile der Planung EDV unterstützt durchzuführen, 

meist zweistellige Millionenbeträge investiert werden müssen und trotz bis in Detail organisierter Planung der 

konkreten Einführung überwiegend Anlaufzeiten von mehreren Jahren in Kauf genommen werden müssen, be­

vor der Breakeven-Point erreicht wird. Diese Bedingungen lassen erkennen, daß die minimale Betriebsgröße, 

ab der effiziente Planung geleistet werden kann, sich damit beträchtlich nach oben verschoben hat, was für klei­

nere und mittlere Ziviltechnikerbüros b edeutet, daß sie entweder wachsen müssen oder sich spezialisieren 

müssen, oder aber den im nächsten Jahrzehnt zu erwartenden Quantensprung in der Computerisierung der 

Planung nicht überleben werden. 

7.8 Kostensenkung oder Produktdifferenziernng 

D er CAD- Einsatz wurde bisher nur unter dem Aspekt der Kostensenkung betrachtet. Mindestens ebenso be­

deutend ist hingegen die Möglichkeit der Produktdifferenzierung im Sinne der Variation der Planung. Dem Zi­

viltechniker wird durch den efflzienten CAD-Einsatz ein um ein vielfaches erhöhter Spielraum der Planungsva­

riation geboten, da Abwandlungen von einem bereits gespeicherten Projekt mit relativ geringem Aufwand 

durchgeführt werden können. Aus dieser Produktdifferenzierung kann nur der konkrete Wettbewerbsvorteil 

der optimalen Anpassung der Planung an die Wünsche des Kunden enstehen. Der Vorteil der Kostensenkung 

wird zwar bei steigendem Vorteil Produktdifferenzierung zunehmend beseitigt, der der maßgeschneiderten 

Planungslösung kann jedoch diesen Effekt bei weitem überkompensieren. 

7. 9 Computereinsatz im Bereich der Ziviltechniker: Ergebnisse einer empin'schen Erhebung 

.. 

Der Einsatz von Computersystemen im allgemeinen und von CAD-Systemen im besonderen stellt einen we­

sentlichen Parameter der zukünftigen Konkurrenzfähigkeit dar. Um zu diesem Fragenkreis empirische Anhalts­

punkte zu gewinnen, wurde zu dieser Thematik im Rahmen dieses Forschungsprojektes in Ergänzung zu struk­

turierten Interviews eine telefonische U mfrage unter österreichischen Architekten durchgeführt. Die auswert­

bare S tichprobe umfaßte 82 Architekturbüros, das sind etwas mehr als 5% der Grundgesamtheit. Die S tichpro­

be wurde dabei als Zufallsstichprobe aus dem gesamten Bundesgebiet gezogen. Ziel der Befragung war einer­

seits, eine Bestandsaufnahme des Status quo des Computereinsatzes in dieser Berufsgruppe sowie der Verwen­

dungsgebiete für EDV-Ausstattung vorzunehmen und zum anderen die Dynamik des Einsatzes von EDV in 

Form etwaiger Ausbau- bzw. Einführungspläne zu erheben. 
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Nur knapp die Hälfte der befragten Ziviltechniker s!' !Zten zum Befragungszeiipunkt Computer ein. Hierbei do­

miniert die Verwendung im Rahmen der Kostenberechnung und zur Abwicklung von Ausschreibungen, d.h. im 

Rahmen der leicht routinisierbaren Phasen des Planungsprozesses. Nur ein knappes Siebentel der Computer­

verwender benützte die Geräte auch für den schwerer routinisierbaren graphischen Bereich. CAD-Systeme 

hatten nur 3,5% der Befragten, d.h. also 7% der Computeranwender, im Einsatz. Dabei korreliert das Ausmaß 

des Einsatzes dieser Technologien deutlich positiv mit der Zahl der Beschäftigten. Größere Büros verfügen 

über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, auch leistungsfähigere Geräte einzusetzen. Die Verwendung von 

CAD-Systemen, deren Einsatz spezifische (und te ure) Peripheriegeräte, wie Grafikbildschirme oder Plotter er­

fordert, ist nur den größten B üros möglich. 

Befragt über ihre zukünftigen Pläne, gaben rund ein Drittel der derzeitigen Computer-Verwender an, weitere 

Ausbauten zu planen. Diese relativ geringe Zahl hängt vor allem damit zusammen, daß ungefähr die Hälfte der 

Anwender diese Geräte erst weniger als zwei Jahre im Einsatz hat. Computerunterstütztes Arbeiten ist also für 
den Großteil der österreichischen Ziviltechniker erst eine relativ neue Form des Planens. 

Von jenen Architekten, die angaben, bisher noch keine Computer in ihrem B üro einzusetzen, planen 21% 

kurzfristig diese Technologie einzusetzen und weitere 18% sehen dies als mittelfristigen Ausbau. 

Als Grund für den bisherigen bzw. zukünftigen Nicht-Einsatz wurde nahezu immer die zu geringe Betriebsgrö­

ße angegeben. Weitere Gründe sind die beabsichtigte Büroauflösung, der mit EDV-Einsatz verbundene zusätz­

liche Personalbedarf oder der zu vielfältige und daher kaum standardisierbare Arbeitsbereich. 

Als Probleme beim Einsatz von Computern wurde insbesondere die Notwendigkeit der zusätzlichen Personal­

schulung, die Umstellung der Arbeitsabläufe und der Zwang zur Standardisierung angegeben. Weiters schaffe 

die rasche technische Entwicklung Probleme. 

Wenn auch keine im engeren Sinn vergleichbare ausländische Daten vorliegen, so läßt sich doch das Bild fest­

halten, daß die österreichischen Architekten erst am Anfang einer Entwicklung stehen, die international bereits 

im G ange ist. Es läßt sich nicht von der Hand weisen, daß eine wesentliche Ursache dafür in der Struktur der 

österreichischen Btiros zu suchen ist. Dazu tragen indirekt vermutlich in nicht unwesentlichem Ausmaß die Ge­

samt organisation des Berufsstandes (obligatorische Freiberuflichkeit, damit tendenziell geringe B ürogröße) 

bei. Als weiterer Faktor kommt hinzu, daß der Computereinsatz auch in der Phase der Ausbildung noch sehr 

schwach verankert ist. 

8. Effizienz der bestehenden Regulierung am Planungsmarkt 

Bei der Efflziensanalyse bestehendem Regulierungen am Planungsmarkt sind prinzipiell zwei Gesichtspunkte 

von entscheidender Bedeutung. Erstens die statische EffIzienz des Sektors, also wie weit es gelingt eine optima­

le Leistungsqualität bei gleichzeitiger MinimierUllg der dabei anfallenden Kosten zu generieren. Zweitens die 

dynamische Efflzienz, welche die Frage behandelt, wie weit die bestehenden Regulierungen dazu beitragen, 

daß eine positive Bewältigung des sich vollziehenden Strukturwandels begünstigt wird und eine Steigerung der 

Wettbewerbskraft erreicht wird. 

III-113 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 11 Beilage H (gescanntes Original)220 von 282

www.parlament.gv.at



- 206 -

8. 1 Statische Effizienz der Leistungserstel/ung der Zivi/techniker 

Die LeLc;tungsqualität der Planungsarbeit der Ziviltechniker ist nach verschiedenen Kriterien zu beurteilen. Am 
eVldentesten ist sicher der künstlerische Aspekt der Bauwerke über den wir uns, wenn wir die Nachkriegsarchi­
tektUT betrachen zwar wundern, den wir uns als Ökonomen aber nicht anmaßen beurteilen zu können. Erklä­
rend gilt es noch hinzuzufügen, daß vielfältige Regelungen die Gestaltung der Bauwerke stark einschränken. 
Dazu gehören Bestimmungen betreffend Bauordnung, Denkmalschutz, Umweltschutz, Ensembleschutz, Ge­
werberecht, Arbeitsschutz. Das zweite und mindestens ebenso wichtige Kriterium ist die Qualität der Bausub­
stanz im Hinblick auf ihren internen logistischen Aufbau, wie weit sie den Bedürfnissen der Betroffenen ent­
spricht und die Folgekosten der Betriebsführung minimiert. 

Zur Beurteilung dieser Fragestellung müssen wir jene Regulierungen der Ziviltechniker-Tätigkeit betrachten, 
die eine unmittelbare Auswirkung auf die Effizienz der Arbeitsorganisation und damit Leistungserstellung aus­
üben. Wesentliche Elemente sind in diesem Zusammenhang die oben ausführlich diskutierte Struktur der Ge­
bührenordnung, als auch die öffentliche Auftragsvergabe. Beide Elemente haben negative Auswirkungen auf 
die Leistungserstellung. 

So verhindert die Gebührenordnung eine unmittelbare Kopplung an die Qualität der Leistung und stellt ledig­
lich eine B eziehung zu den Baukosten her, darüberhinaus sind die für die Bausubstanz so wichtigen Detail­
zeichnungen im Vergleich zum Vorentwurf, Entwurf, Einreichnung unterdotiert. 

Die negative Auswirkung der öffentlichen Auftragsvergabe besteht in der mangelnden Objektivierung der Pla­
nungsvergabe welche "Beziehungswettbewerb" begünstigt. Dies führt aber auch dazu, daß eine Marktstruktur 
begünstigt wird, bei der nicht die Effizienz der Arbeitsorganisation und der Erlangung von Expertisen und da­
mit Präqualiflkation für neue Aufträge im Mittelpunkt steht. Konkrete Auswirkungen davon sind einerseits, 
daß nicht die potentiell mögliche "beste" Bausubstanz erreicht wird und dies weitreichende Konsequenzen für 
die Betroffenen hat, und andererseits, daß bei der internen Leistungserstellung nicht jene Kostenkurven er­
reichbar sind, welche die erstellte Planung zu minimalen Kosten erlauben würde. 

8.2 Dynamische Effizienz der Leistungserstel/ung der Zivi/techniker 

Bei der Beurteilung der dynamischen Effizienz steht die Frage, wie weit es den Ziviltechnikern gelingt den 
Strukturwandel am Planungsmarkt positiv zu vollziehen und internationale Konkurrenzfähigkeit zu erlangen, im 
Mittelpunkt. Fest steht das Österreich einerseits keine Planungsgesellschaften von internationalem Standard 
hat und andererseits aber auch keine entsprechenden Spezialisierungsgrad aufweist, der es ermöglichen würde 
Konkurrenzfähigkeit am internationalen Planungsmarkt zu erlangen. Das ist vor dem Hintergrund zu sehen, 
daß der Planungsmarkt in Österreich aus oben angeführten Gründen langfristig keine entscheidenden Impulse 
erfahren wird und Wachstumspotentiale vor allem aus den Entwicklungsländern zu erwarten sind. 

Wesentliche Parameter zur Bewältigung des Strukturwandels sind die Anpassung der Studien des Ziviltechni­
kers an die geänderten Gegebenheiten unter starker Einbeziehung von CAD und Projektmanagement, sowie 
der Aufbau von Betriebsgrößen, welche in der Lage sind, die Mittel für die beträchtlichen Investitionen für den 
effizientesten Einsatz der EDV zu generieren und diese in eine leistungsfähige Planungsorganisation, welche in 
der Lage ist Skalenerträge bei Planungsprozessen zu nutzen, zu integrieren. 
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Für den Aufbau j ener Betriebsgrößen wird es jedoch notwendig sein. Elemente der Freiberuflichkeit, wie etwa 
die Selbständigkeit des Ziviltechnikers in Frage zu stellen und die Gesellschaftsbildung zuzulassen, welche 
langfristig erlaubt, Eigenkapital in geeignetem Ausmaß zu generieren (z.B. mittelfristig auch durch den Gang 
an die Börse), wer für die internationale Konkurrenzfähigkeit unumgänglich ist. 

9. Zusammenfassung und Refonnvorschläge 

Die Begründungen für die heute bestehenden Regulierungen im Bereich der Ziviltechniker lassen sich zum ei­

nen aus der historischen Entwicklung des Berufsstandes und der sich daraus ergebenden engen Verbindung 
zum Staat erklären. Zum anderen kommt dem Argument, durch das vorfl.ndbare komplexe System von Regulie­
rungen die Qualität der von dieser Berufsgruppe erbrachten " geistigen Leistungen" zu sichern, eine bedeutende 
Rolle zu. Unter wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten sind daher die Fragen zu klären, wieweit dieses histo­
risch gewachsene Regulierungsystem auch unter den wesentlich veränderten wirtschaftlichen Bedi.ngungen der 
Gegenwart noch zeitgemäß ist und weiters, wieweit das angestrebt Ziel der Qualitätssicherung dadurch er­
reicht werden kan.n. 

Die Frage, ob die Ziviltechniker, von der Organisationsstruktur des Berufsstandes her, den raschen Wandel, 
dem der Baumarkt unterliegt, nachvollziehen koo.nten, scheint angesichts der Tatsache zunehmender Konkur­
renzierung durch Planungsbüros und durch planende Baumeister sowie durch die zunehmenden Anforderun­
gen durch den internationalen Planungsexport nicht gegeben zu sein. Um die Anpassungsfähigkeit und damit 
die mittelfristigen Chancen des Berufsstandes zu verbessern, ist es daher sLnnvolJ, einige wichtige diskutierte 
Regulierungen zu verbessern. Reformvorschläge ergeben sich vor allem in den folgenden Bereichen: 

• Freiberullichkeit 
• Gebührenordnung 
• Zahl und Abgrenzung der Befugnisse 
• Notariatsfunktion 
• Öffentliche Auftragsvergabe 

• Ausbildung 
• Technologieadaption 

Die bestehende obligatorische Freiberuflichkeit ist nicht mehr zeitgemä ß .  Der S trukturwandel im Bau- und Pla­
nungsmarkt bringt neue Anforderungen mit sich, deren Bewäl tigung durch die Freiberuflichkeit erschwert 
wird, da sie zum einen die Möglichkeit der Generierung von Haftungskapital einschränkt, zum anderen die im­
mer bedeutender werdende langfristige interdisziplinäre Zusammenarbeit behindert. 1.6 D er bestehende Ent­
wurf für ein Partnerschaftsgesetz kan.n dieses Problem zwar teilweise, aber nicht grundlegend beseitigen. Viel­
mehr ist das wesentliche Kriterium die Möglichkeit zur interdisziplinären Gesellschaftsbildung. Die Bildung 
von Gesellschaften würde auch das bisher bestehende Filialverbot un.nÖtlg werden lassen. 

16) Gerade die Situation am europäischen Planungsmarkt zeigt. wie wiChtig die Gesellschaftsbildung für die KonkurrenzfählgkeH LS!. 
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Die bestehende Mindestgebührenordnung weist einige wesentliche Schwachstellen auf. Sie wird de facto nicht 
eingehalten und liefert durch große Komplexität und geringe Transparenz nur wenig Informationen für den 
Nachfrager von Ziviltechnikerleistungen. Sie behindert zudem den effektiven Preis-Leistungswettbewerb. Pla­
nung ist, wie die meisten geistigen Dienstleistungen ein Produkt, welches am besten über Haftungsbestimmun­
gen gegenüber dem Konsumenten abgesichert wird. Die mittelfristig beste Lösung wäre daher die generelle 
A bschaffung der Gebührenordnung. Wie unter anderem Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, können aber in 
der ersten Phase einer derartigen Abschaffung ungewollte Ergebnisse eines intensiven Preiswettbewerbes auf­
treten. 17 Unter dem Gesichtspunkt der Reduzierung solcher Übergangsschwierigkeiten wäre es daher als 
"zweitbeste" Lösung vorstellbar und sinnvoll, stufenweise vorzugehen. Dies könnte etwa durch die Schaffung 
von Gebühren-Richtwerten kombiniert mit der Möglichkeit pauschalierter Gebühren und gleichzeitigen Maß­
nahmen zur Erhöhung der Markttransparenz (etwa durch Einbindung institutionalisierter Konsumenteninfor­

mation oder eine intensivierte Werbung) geschehen. Dagegen können B andbreiten-Modelle wie in der BRD 
unter Umständen eine wesenlich strengere Regulierung bedeuten und scheinen daher weniger geeignet, die er­
wünschten Ergebnisse zu erzielen. 

Aufgrund der zunehmenden interdisziplinären Zusammenarbeit ist es notwendig, die Befugnisse der Ziviltech­

niker allgemeiner zu defmieren und die Zahl der Befugnisse einzuschränken. Zusätzlich sollten die Befugnisse 
für Ziviltechniker erweiter werden und zumindest eine Gleichstellung mit den gewerblichen Planem erreicht 
werden. 

Die Quasi-Notariatsfunktion der Ziviltechniker, die sich in deren Sachverständigentätigkeit und Vertretungstä­
tigkeit gegenüber der B aubehörde äußert, stellt einen wesentlichen Ausdruck der historischen Entwicklung der 
Berufsgruppe der Ziviltechniker, als Berufsstand im Vorfeld der öffentlichen Hand, dar. Diese Regulierung ist 
aus ihrem historischen Entstehungszusammenbang heraus verständlich; im Sinne zeitgemäßer Reformen sollte 
die Ausübung dieser Funktion zwar auch heute noch den Ziviltechnikem möglich sein. Sie sollte aber durchaus 
auf andere Sachkundige, wie z..B .  auf planende Baumeister, ausgedehnt werden. 

Die bisherigen Reformvorschläge betreffen den engeren Bereich des berufsspezifischen Regulierungen. Um 
dem Berufsstand die Anpassungsfähigkeit zu bewahren und damit seine mittelfristigen Wettbewerbschancen zu 
verbessern, sollten auch Reformen, die die Rahmenbedingungen der Ziviltechniker betreffen, ins Auge gefaßt 
werden: 

Für die Ziviltechniker spielt die Vergabe öffentlicher Aufträge eine sehr große Rolle, fast wäre man geneigt, 
von einer "Schutzfunktion" des öffentlichen Auftraggebers zu sprechen. Gleichzeitig sollte die öffentliche Hand 
als Auftraggeber ein verstärktes Interesse an einer Leistungsoptimierung haben. Die Objektivienmg der öffentli­

chen Auftragsvergabe ist daher - auch im Sinne der Ziviltechniker - ein wesentliches Anliegen. 

Das Bauen befindet sich in einem ständigen Wandel begriffen. Vor allem die Vorplanungsstadien, wie Logistik, 
Ergonomik und die kostenmäßige Effizienz der zu planenden Bauwerke werden in Zukunft steigende Bedeu­
tung erlangen, was eine Einbeziehung von Betriebs- und Erhaltungskosten in die Planung genauso notwendig 
macht, wie die Einbeziehung der betroffenen zukünftigen Benützer und Bewohner der B auobjekte noch vor 

17) [n der BRD wvrde die Gebührenordnung Ende der siebziger Jahre aufgehoben ,  aber nach einer kurzen 'Experimentierphase' An· 
fang der achrziger Jahre in modiflZ.ierter Form als Bandbreitenregulierung von Unter- und Obergrcnzen zulässiger Gebühren wieder 
eingefühn. 
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der konkreten Durchführung der Planung. Eine zukünftige Ausschreibungspolitik sollte diese Aspekte stärker 
einbeziehen. 

Da gerade die technologischen Änderungen im Planungsbereich sehr rasch vor sich gehen, ist es notwendig, als 
flankierende Maßnahme die Ausbildung in diese Richtung zu forcieren. Die Änderung von Studienplänen und 
Anpassung der Studieninhalte auf die zukünftigen Anforderungen des Berufsstandes im B ereich der Anwen­
dung von CAD-Systemen und dem Projektmanagement scheint hier eine dringend notwendige M aßnahme. In 

diesem Zusammenhang ist auch die Einrichtung einer Technologieexperimentier- und -beratungsstelle (etwa 
im Rahmen der Interessenvertretung) zu bedenken. 
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VII. Schlußfolgerungen für die Wirtschaftspolitik 

Johannes M. Bauer 

Während die Teile III bis VI im D et ail Regulierungen des gewerblichen Sektors und der freien Berufe in 
Österreich untersucht und Reformvorschläge ausgearbeitet haben, soll im folgenden das wirtschaftspolitische 
Umfeld einer solchen Politik ausgeleuchtet werden. Die vorliegende Studie hat eine Vielzahl von Regulierun­
gen in den B ereichen des Gewerbes und der freien Berufen aufgezeigt, die aus einer ökonomischen Sicht als 
ineffizient anzusehen sind. Wie auch ausführlich diskutiert wurde, folgt aus dieser Diagnose nicht unmittelbar, 
da ß es ein wirtschaftspolitisch besseres Vorgehen wäre, diese Regulierungen nahtlos zu beseitigen, vielmehr be­
steht in vielen Fällen die Notwendigkeit, auf ein effektiveres System von Regulierungen überzugehen. In einer 
winschajtspo/itischen Perspektive sind daher insbesondere folgende, bisher nur ansatzweise behandelte Fragen 
einer genaueren Klärung zuzuführen: 

• Welches sind die Kriterien für wohlfahnserhöhende Deregulierungsmaßnahmen? 
• Welche unterschiedliche Optionen bieten sich einer Politik der Deregulierung? 
• Welche Probleme können in der Transfonnationsphase zu einem weniger regulierten Regime auftreten und 

wie können sie bewältigt werden? 
• Was sind die möglichen gesamtwirtschaftlichen Kosten und Nutzen einer Deregulierung? 

1. Kriterien wohlCahrtserhöhender Deregulierungsmaßnahmen1 

Bei der Diagnose, ob, ausgehend vom Status quo der Regulierung einer Branche, Maßnahmen der Deregulie­
rung unter wohlfahrtsökonomischen Erwägungen sinnvoll erscheinen, wurden in der Literatur bisher zwei Vor­
gehensweisen vorgeschlagen. � Es könnte erstens versucht werden, ein quantitatives Modell der Auswirkungen 
von Regulierungsmaßnahmen und der Effekte von Maßnahmen der D eregulierung zu spezifizieren und zu 
schätzen. Sofern die Nettonutzen der D eregulierung die des existierenden Regulierungsregimes überwiegen, 
bestehen Vorteile einer Deregclierung. 

Das Problem dabei ist, die Einflüsse von Regulierungs- oder Deregulierungsma ßnahmen nicht nur theoretisch, 
sondern auch empirisch aus einer Vielzahl anderer Faktoren, die die Leistungen eines Sektors mitbestimmen, 
zu isolieren. Zumindest beim gegenwärtigen Stand der theoretischen und empirischen Forschung scheint diese 
- methodisch exakte - Vorgehensweise nur eingeschränkt möglich, wenngleich auch nicht von vorneherein ohne 
Erfolgsaussichten. 

Die zweite Vorgehensweise, die in der Regel von den "Blanko"- Verfechtern von Deregulierungsmaßnahmen 
angewendet wird, wurde von Soltwedel (1986, S. 17) als "Rechtfertigungsanalyse" bezeichnet. D abei wird von 

1 )  Di=r Abscnit t  orientiert sich stark an Bauer ( 1988, S. 298 ff.). 
2)  VgJ. Soltwedel e!.a!. ( 1986), S. 17 f. 

III-113 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 11 Beilage H (gescanntes Original) 225 von 282

www.parlament.gv.at



- 211 -

der Prämisse ausgegangen, daß "Wettbewerb ... als Grundprinzip der Marktwirtschaft anerkannt und bestimm­
endes Prinzip der Wirtschaftsverfassung (ist). Jede Regulierung bedarf einer besonderen Rechtfertigung; diese 
Rechtfertigung einer Ausnahme vom Prinzip des ungehinderten Wettbewerbs ist auf ihre Stichhaltigkeit zu 
überprüfen". Es ist also zu analysieren " ... warum der unregulierte Wettbewerb in dem untersuchten Fall nicht 
zu den im allgemeinen vom Wettbewerb zu erwarteten Ergebnissen führt .... Sind die Begründungen nicht stich­

haltig, besteht kein Anlaß für regulierende Eingriffe, es eröffnet sich ein Deregulierungspotential". Somit wird 
eine positive Analyse der ökonomischen Effekte von Regulierungs- und Deregulierungsmaßnahmen ersetzt 
durch die (indirekte) Vermutung der Effizienz von unregulierten Marktprozessen. 

Beide Ansätze haben ihre Berechtigung, aber auch Schwächen. Für konkrete Entscheidungen über eine regula­
torische Reform sind daher sowohl Überlegungen über die Sinnhaftigkeit bestimmter Regulierungsmaßnahmen 
unter den bestehenden Marktverhältnissen anzustellen (vgl. oben Teil II) als auch möglichst detaillierte Analy­
sen über zu erwartende Auswirkungen aufgrund institutioneller Veränderungen durchzuführen. Als Grundlage 
zu einer Evaluation dieser Auswirkungen sind die angewandten Effizienzkriterien transparent zu machen.3 

Damit bietet sich ein mehrstufiges Vorgehen an, das auch den Teilen III bis VI dieser Studie zugrundeliegt. In 
einem ersten Schritt sind die bestehenden Regulierungsmaßnahmen auf ihre Funktionalität zu untersuchen. 
M u ß  diese bezweifelt werde,  ist  die Frage zu stellen, wieweit e in ande res Regulierungsregime 
(mehr/weniger/andere Regulierung) ökonomische und gesellschaftspolitische Zielsetzungen besser zu verwirkli­
chen verspricht. Die sich daraus ergebenen institutionellen Veränderungen sind schließlich auf ihre zu erwar­
tenden Effekte auf Effizienz- und Gerechtigkeitsindikatoren wie Preise, Verteilung, institutionelle Durchlässig­
keic USW. zu untersuchen. 

Als unproblematisch können Deregulierungsmaßnahmen angesehen werden, die eine Pareto-Veroessenmg dar­
stellen, also die Effizienz eines Sektors erhöhen, ohne daß nennenswerte Umverteilungswirkungen auftreten. 
Szopo (1986) sieht einen großen Spielraum für Deregulierungsmaßnahmen dieser Art. Bezogen auf den Status 
quo anCe dürfte dies eine zu optimistische Sicht sein, da kaum Situationen vorstellbar sind, in denen nicht eine 
Gruppe zumindest kurzfristig negative Verteilungswirkungen zu spüren bekommt.4 

Wie bekannt, versagt das Pareto-Kriterium zur Beurteilung solcher Situationen. Eine theoretische Möglichkeit 
zur Evaluation dieser Fälle bieten die verschiedenen Kompensationskriterien, etwa nach Kaldor-Hicks.5 Eine 
institutionelle Veränderung wäre also dann als effizient einzustufen, wenn es den "Gewinnern" durch die Ver­
änderung gestatten würde, die "Verlierer" monetär zu kompensieren, sodaß diese nicht schlechter gestellt sind 
als vor der Veränderung des Status quo, und sie selbst noch mit einem Nettovorteil verbleiben.6 Diese Krite­
rien weisen jedoch erhebliche Probleme bei ihrer empirischen Anwendung auf. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein dritter, analytisch weniger strenger, jedoch praktikablerer Weg eingeschla­
gen, der neben einem schwachen Wohlfahrtskriterium vor allem den Prozeß der Umsetzung institutioneller Re­
formen instrumentalisiert, um derart eine Konvergenz zu einem effizienteren Zustand, quasi durch ein institu-

3) Vgl. dazu Punkt 1.3.2 dieser Arbeit. in welchem ein erweitertes Konzept von EffIZienz diskutiert wird. 
4 )  Eine explizite Wohlfahnsfunktion. die eine ·optimale· Verteilung spezifIZiert, wird daher in den meisten Fällen erforderlich sein, um 

Deregulierungsmaßnahmen evaluieren zu können. Dies ist jedoch eine inhärent politISche Entscheidung und soll hier weitgehend 
ausgeklammert werden. 

S) Vgl. dazu Kaldor (1939) und Hiclts (1939). Bailey/Willig (1981) haben versucht, Verteilungsaspekte explizit in in eine Wohlfahrts­
funktion zu integneren. 

6) Wie Windisch ( 1987, S. 9) riChtig betont. handelt es sich dabei jedoch um ein theoretisches Kriterium. das in der Regel nicht zu tat­
sachlichen Zahlungen führt, sondern nur der QuantiflZierung möglicher Vor- und Nachteile dient. 
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tionalisiertes "trial and error" -Verfahren zu erzielen. Eine Reformmaßnahme wird als sinnvoll erachtet, wenn 

eine institutionelle Veränderung dazu führt, daß, gemessen an den entwickelten Effizienzkriterien, diese Reor­

ganisation zu einer höheren Leistungsfähigkeit des betrachteten Sektors führt. 

Da in der Regel die Auswirkungen von Reregulierungsmaßnahmen zum Zeitpunkt ihrer Umsetzung nicht völ­

lig vorhergesehen werden können, ist vor allem auch auf die Ausgestaltung des Umsetzungsprozesses Rück­

sicht zu nehmen. Je nach dem Grad der vorliegenden Unsicherheit können Reorganisationsmaßnahmen daher 

langsam und beginnend in R andbereichen eingeführt werden. Darüber hinaus sind Verfahren der regelmäßi­

gen Ergebniskontrolle zu etablieren, die eine Evaluation und gegebenenfalls Korrektur der eingeschlagenen 

Strategie ermöglichen. Damit wird dem Charakter von Reformprozessen wesentlich besser Rechnung getragen, 

als durch die "alles-oder-nichts" Strategie der Rechtfertigungsanalyse. 

2. Optionen der Deregulierung im österreichischen �werbe und bei den freien Berufen 

Wie die bisherige Diskussion verdeutlicht hat, ergeben sich Ansatzpunkte für Deregulierungsmaßnahmen so­

wohl hinsichtlich der inhaltlich-materiellen Regulierungen der anzuwendenden rechtlichen Normen, als auch 

hinsichtlich der verfahrensmäßigen Aspekte, wie Regulierungen präzisiert und gehandhabt werden. Der zweite 

Gesichtspunkt tangiert vor allem die Frage des vorhandenen Ermessensspielraumes und der Transparenz der 

Verfahren, da bei wenig transparenter Vorgangsweise die Gefahr großer Abweichungen zwischen formellen 

Regulierungen und deren informeller Handhabung besteht. 

Für beide Problemebenen lassen sich aus der theoretischen und empirischen Diskussion nicht immer eindeutig 

"beste" Reformvorschläge ableiten. Vielmehr stehen verschieden weit gehende Optionen offen, die jeweils be­

stimmte Vor- und Nachteile aufweisen und eine Bandbreite zwischen sehr weitgehenden Reformen und eher 

gemäßigten Reformen aufspannen.7 Der dringende Reformbedarf an sich wird dadurch jedoch keineswegs in 

Frage gestellt. Die minimal erforderlichen Reformen lassen sich prägnant als schrittweise Regulienmgsrefonn, 

die weitergehenden eher umfassenderen Reformen als weitergehende Regulierungsre[onn bezeichnen. Beide Sze­

narien seien im folgenden kurz dargestellt.e 

2.1 Szenan'o I: Schn·tty..,·eise Regulierungsrefonn 

Im Bereich des Gewerbes adressiert diese wirtschaftspolitische Leitlinie vor allem den zu rigiden und fein­

maschigen Raster der österreichischen Gewerbeordnung und die korrespondierenden Probleme der Bestim­

mung entsprechender Befähigungsnachweise, deren Rechte und Grenzen. An der Dreiteilung gebundene Ge­

werbe, Handwerke und konzessionierte Gewerbe würde im Prinnp festgehalten werden. Als erster Reform­

schritt wäre etwa vorstellbar, die große Zahl der derzeit bestehenden mehr als 220 Gewerbe wesentlich zu re-

7) Ein Großte i l  der Beiträge zur Deregulierungsfragc versucht · fäIschlicherweise . die Illusion zu nähren, daß es �o e twas wie das 
"Optimum Optimorum" der Gestaltung institulloneller Rahmenbedtngungen gäbe. Es sollte in den bisherigen Ausführungen deut­

lich geworden sein, daß diese Arl>eit etwas seriöser versucht, Vor· und ",achteile abzuwagen. 
B) :"Oatürlich besteht eine Option auch darin, den Status qua beizubehalten und vielleicht wie bisher minimale Reformen in Teilberei· 

ehen, etwa den Ausübungsrechten. vorzunehmen. Aus einer normattven Perspektive scheint diese Strategie jedoch von vomehercin 
unterlegen zu sein und .... ,rd daher auch nicht näher beha ndeit. 
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duzieren und gleichzeitig die mit einer fachlichen Befähigung erbrachten Umfangsrechte wesentlich zu erwei­
tern. Als eine, vor allem auch institutionell, relativ leicht umzusetzende gemäßigte Variante wäre dabei vorstell­
bar, die Gewerbe nach einem weit auszulegenden Begriff von "Verwandtheit" neu zu gliedern. Dabei könnten 
Grundqualifikationen, die zur Ausübung des entsprechenden Gewerbes erforderlich sind, als Richtlinie die­
nen.9 

Gewisse Probleme können bei diesem Weg insofern auftreten, als manche der im ökonomischen Sinn verwand­
ten Gewerbe unterschiedliche Befähigungsnachweise erfordern können. Um nochmals das Beispiel aus Fuß­
note 8 heranzuziehen: Als eines der verwandten Gewerbe zu Hutmachern, Kappenmachern und Modisten 
(alles Handwerke) könnten auch die Schirmmacher angesehen werden, 10 die jedoch laut GewO ein gebunde­
nes Gewerbe (ohne die Erfordernis der Meisterprüfung) bilden. Solange die Dreiteilung der Gewerbe erhalten 
bleibt, müssen hier Kompromißlösungen in Form von Vereinheitlichungen des Befähigungsnachweises gefun­
den werden, die jedoch machbar scheinen. 

Auf diese Art und Weise könnte die Zahl der unterschiedenen Gewerbe auf etwa 100 bis 110 reduziert werden 
und gegenüber der bestehenden GewO daher die Zahl der unterschiedenen Gewerbe auf rund die Hälfte ver­
ringert werden. 

Dies würde nicht notwendigerweise eine Beseitigung der weitaus differenzierteren Zahl von Berufsgruppen im­
plizieren. Es ist auch vorstellbar, daß diese Auffächerung, wie sie sich etwa auch in den Untergliederungen der 
Innungen in Berufsgruppen niederschlägt, weiter beibehalten wird. Eine wesentliche Erweiterung würde jedoch 
insofern enstehen, als die Berechtigung für einen Beruf, der Teil einer solch breiteren Gruppe ist, ohne Zusatz­
prüfung auch die Berechtigung zur Ausübung der verwandten Tätigkeiten einschließen würde. Der Befähi­
gungsnachweis für charakteristische Tätigkeiten einer Gewerbegruppe würde derart eine breitere Betätigungs­
möglichkeit eröffnen. 

Weiters sind Erleichterungen bei der Erbringung des Befähigungsnachweises für gebundene Gewerbe vorstell­
bar. Dabei ist zumindest an ein Überarbeiten der Einreihung der unterschiedenen gebundenen Gewerbe nach 
§ 103 GewO in die unterschiedlichen "Klassen" von Befähigungsnachweisen, die einige Ungereimtheiten auf­
weisen, zu denken. Vorzuziehen wäre jedoch, diese drei Klassen überhaupt abzuschaffen und für alle gebunde­
nen Gewerbe alle im Gesetz vorgesehenen Wege (Besuch einer Schule, Besuch eines Lehrganges, abgelegte 
sonstige Prüfung, Lehrabschlußprüfung, fachliche Tätigkeit) zur Erlangung eines Befähigungsnachweises zu 
öffnen. 

Schließlich wäre für alle Gewerbe die Möglichkeit der Supplierung des geforderten Befähigungsnachweises 
(d.h. auch bei physischen und nicht nur juristischen Personen) zu schaffen. Dies würde in einigen Bereichen si­
cher für eine größere Dynamik von UnternehmensgrÜDdungen sorgen.11 

9) In einem gewissen Ausmaß besteht eine ähnliche Regelung im Bereich der Handwerke mit dem Begriff der 'verwandten Handwer· 
ke" (vgl. VQ BGBI. 189/1976). für die gewisse Erleichterungen bei der Ablegung der Meisterprüfung bestehen. wenn diese schon in 
einem verwandten Handwerk abgelegt wurde. Dennoch ist diese Regelung noch viel zu engmasch:g und voll von Kuriositäten. So 
sind erwa Hutmacher und Modisten ein verwandtes Handwerk. während Kappenmacher ein eigenständiges Handwerk bilden. Es 
wäre durchaus sinnvoll. diese Handwerke in einer Befähigung zusammenzufassen. Zahlreiche weitere Beispiele ließen sich innerhalb 
der bestehenden GewO finden. 

10) Beispielsweise gehören sie alle der selben Innung an. 
1 1 )  Dem häufig vorgetragenen Argument, es sei  ohnehin nicht so schwierig. ei.le GesmbH zu  gründen, kann entgegengehalten werden, 

daß ein großer Teil von Unternehmen mit einem Startkapital gegründet wird, das weit unter den Kapitalerfordernissen dieser Ge­
sellschaftsform liegt (vgl. Kailer et.al., 1985). 
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Die Vonei/e einer derartigen Vorgehensweise liegen in einer zumindest moderaten Beschleunigung strukturel­

len Wandels, da die strikten Grenzen zwischen einer Vielzahl unterschiedlicher Berechtigungen zumindest teil­

weise aufgehoben bzw. abgeschwächt würden. Es würde daraus eine gewisse Intensivierung des Wettbewerbes 

resultieren und moderate dämpfende Effekte auf die Preise ausgehen. Hinsichtlich der administrativen Kosten 

der Verwaltung eines solchen Systems kann davon ausgegangen werden, daß diese gesamtwirtschaftlichen 

Kosten zwar gegenüber dem derzeit bestehenden System geringer, aber jedenfalls nicht wesentlich niedriger 

sein dürften. 

Diese Variante scheint weiters nur mittelfristig tragbar zu sein, da sie etwa nach wie vor mit den Problemen der 

Abgrenzung der Ausübungsrechte unterschiedlicher Gewerbe konfrontiert ist und für den weiter oben be­

schriebenen Trend zu einer zunehmenden Differenzierung bei gleichzeitiger horizontaler und vertikaler Inte­

gration von Leistungen keine genügend flexible Basis bietet. Weiters wäre die legislative Umsetzung einer der­

artigen Konstruktion vermutlich mit einigen Kosten verbunden, die deren Weiterentwicklung für lange Jahre 

hinaus als unwahrscheinlich erscheinen lassen müssen. Aus ökonomischer Sicht bietet sich daher eine weitge­

hendere Reform des Gewerbes an, die im nächsten Szenario beschrieben wird. 

2.2 Szenario 11: Weitgehende Regulierungsrefonn 

Unter ökonomischen und verwaltungstechnischen Gesichtspunkten scheint im Licht der Ausführungen der vor­

angegangenen Kapitel eine weitergehende Liberalisierungspolitik sinnvoller. Es würde sich anbieten, nur mehr 

zwei Gruppen von G ewerben zu unterscheiden, konzessionierte Gewerbe und freie Gewerbe.  Die Gruppe der 

konzessionierten Gewerbe würde dabei alle diejerugen gewerblichen Tätigkeiten umfassen, deren Ausübung 

möglicherweise mit besonderen Gefahren für Dritte (negativen Externalitäten) verbunden ist oder die in beson­

derem gesamtwirtschaftlichen Interesse (positive Externalitäten) stehen. Im zweiten Fall ist hierzu jedoch eine 

rigorose Prüfung des volkswirtschaftlichen Interesses vorzunehmen und vor allem die Möglichkeit, andere \llirt­

schaftspolitische Instrumente zur Erreichung dieses Zieles einzusetzen.1.2 Alle anderen Gewerbe könnten ab 
freie Gewerbe, die angetreten werden können, wenn die allgemeinen Voraussetzungen der GewO erfüllt sind, 

angesehen werden. 

Von einer derartigen Regelung würde ein wesentlicher Impuls auf die Dynamik des StrukturwandeL> im ge­

werblichen Sektors erwartet werden können. Die gesamtwirtschaftlichen Kosten der Adrrunistration der beste­

henden Regulierungen würden um einen wesentlichen Betrag reduziert werden können. 

2.3 Auf jeden Fall erforderliche Maßnahmen der Regulierungsrefonn 

Um jedoch die - legitime - wirtschaftspolitische Zielsetzung des Haltens eines hohen Qualitätsruveaus (bei 

gleichzeitig wesentlich differenzierterem Preis/Leistungsspektrum) bei den Leistungen der Gewerbe abzusi­

chern, sind - unabhängig vom gewählten Szenario - eine Reibe flankierender Maßnahmen erforderlich, die den 

engeren Bereich der GewO oder der Gesetze für die freien Berufe überschreiten. 

12) In  die erste Gruppe würden etwa Gas- oder BlitzschutzinstallatIonen sowie die Beseitigung von Sonderabf;jli�n faHen. Typi&che Bei· 
spiele der zweiten Gruppe könnten Autobuslinien darstellen. In diesen Fällen ist eine OeXlble Handhabung der Konze&Sionsvergabe, 
etwa In der Form daß sie jeweils nur zeitlich befristet vergeben wird und immer wieder Au&Schreibungsweltbewerbe stattfinden, aus 

ölwnomischer Sicht sinnvoll. 
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2.3.1 Maßnahmen zur Verbesserung des Informationsstandes der Nachfrager: Förderung von Reputationswett­

bewerb 

Dabei ist insbesondere zu denken an Maßnahmen, die den Informationsstand der Nachfrager über die Qualität 

der angebotenen Produkte oder Leistungen erhöhen. Solche Maßnahmen können an drei Ebenen ansetzen: auf 

der Angebotsseite ; direkt  bei der Weitergabe relevanter Information; und schlie ßlich am Produkt 

(Haftungsebene ), wobei jedoch idealerweise alle drei Ebenen ausgenützt werden sollten. 

Eine geeignete Maßnahme auf der Angebotsseite wäre, nach wie vor die Möglichkeit zu belassen, eine Meister­

prüfung oder eine sonstige staatliche fachliche Prüfung abzulegen, die mit der Erlaubnis zur Führung eines für 
die Nachfrager deutlich erkennbaren Qualitätssiegels (etwa geprüfter Meisterbetrieb) "honoriert" wird.1.3 Auf 

diese Weise wird für den Nachfrager bereits vor der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung Information über 

den ausbildungsmäßigen Hintergrund geschaffen. Sofern Konsumenten dies vorziehen, werden sie bevorzugt zu 

derart zertifizierten Betrieben gehen und nicht zu denen, die kein solches Zertifikat nachweisen können. Auf 

jeden Fall wird dem Nachfrager in diesem Punkt eine wichtige Entscheidungsmöglichkeit eingeräumt. 

Maßnahmen, die effektiven Reputationswettbewerb fördern und somit das Problem von Marktintransparenz zu 

reduzieren geeignet sind können sowohl von den Gewerbetreibenden selbst, deren Interessenvertretungen aber 

auch von Konsumentenorganisationen ergriffen werden. Unter dem ersten Aspekt wäre es wichtig, größeren 

Spielraum für Werbeaktivitäten, vor allem auch bezogen auf die Qualität der angebotenen Produkte und Leis­

tungen, zu geben. Die erst kürzlich geschaffene Möglichkeit der (auch vergleichenden) Preis- aber nicht der 

Qualitätswerbung muß unter diesem Gesichtspunkt als völlig verunglückt angesehen werden, weil, wie mehr­

mals erwähnt, Konsumenten eine bestimmte PreislLeistungskombination nachfragen und daher die Beschrän­

kung von Werbeaktivitäten nur auf eine dieser Größen bedeutende Wettbewerbsverzerrungen zugunsten von 

B illiganbietern mit möglicherweise niedriger Qualität schafft. 

Interessenvertretungen können eine VieIzahI von Maßnahmen ergreifen, um die Markttransparenz zu fördern. 

D azu zählen u.a. Informationen an Konsumenten, welche Gewerbetreibende spezifIsche Erfahrungen oder 

Kenntnisse aufweisen, Prämierungen für besonders qualifIzierte Gewerbetreibende und ähnliches. Vor allem 

Interessenorganisationen der Nachfrager könnten hier eine wichtige Funktion übernehmen, etwa indem sie de­

taillierte Preisvergleiche anbieten.14 

Auf der Produktseite ist schließlich vorstellbar, durch verschärfte Haftungsbestimmungen Anreize zu sorgfälti­

ger Ausführung von Arbeiten zu setzen. Obwohl prinzipiell wirksam, ist dieses Instrument vermutlich von allen 

hier angeführten von der unsichersten Wirkung und weist darüber hinaus einige weitere potentielle Probleme 

auf. 15 Grundsätzlich kann eine Haftung an einen Nachweis eines Verschuldens gebunden sein, oder aber auch 

unabhängig von Verschulden sein (wie dies z.B. im neuen Produkthaftpflichtgesetz verankert ist). Darüber hin­

aus ist wesentlich, in welchem Ausmaß Ansprüche geltend gemacht werden können. 

13) Auf jeden Fall wäre die Erfordernis einer Prüfung für die MÖglichkeit, Lehrlinge ausbilden zu können. zu verlangen. Dies sollte bei 
dieser KonstnJktion aber nicht etwa zu einer versteckten EinfühnJng der Befähigungsnachweise der alten Art b�itragen. 

14) Der österreichische Verein für Konsumenteninformation könnte in dieser RiChtung noch wesentlich aktiver werden. In den USA 
beispielsweise werden von Konsumentenvenretungen detailliene Preiserhebungen und .vergleich durchgefühn und an die Nachfra· 
ger weitergegeben. was in vielen Fällen ein wesentliches Kontrollinstrument darstellt. um Marktmacht zu kompensieren. 

15) Damit soll jedoch nicht die Meinung unterstützt werden, daß es sich bei diesem Instrument um ein "gern geübtes Sandkastenspiel 
von Winschaftspolitikern" handle (Kupka. 1985. S. 34 f.). 
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Die Haftungsfrage scheint von größerer Bedeutung im Verhältnis von Gewerbetreibenden zu privaten End­
nachfragern, da hier nur in den seltensten Fällen die bereits bestehenden rechtlichen Möglichkeiten ausgenützt 
werden; gegenüber geschäftlichen Nachfragern, für die Vorleistungen erbracht werden, kann davon ausgegan­
gen werden, daß die bestehenden rechtlichen Instrumentarien bereits einen wesentlichen Bestand an Normen 

bilden, um Haftungsfragen zu klären. Im Bereich der privaten Endnachfrager dürfte daher vorgenommen der 

Übergang zu einem verschuldensunabhängigen Haftungsprinzip sinnvoll sein, um Haftungsbestimmungen wirk­
samer werden zu lassen. 

Daß aus einer solchen Konstruktion auch negative Effekte resultieren können, zeigt in überspitztem Ausmaß16 

die Situation in den USA, wo bestimmte Produkte und Leistungen (z.B. ärztliche Dienste, aber auch Leistun­
gen wie öffentliche Kinderspie1plätze) einfach nicht mehr angeboten werden, weil die zu bezahlenden Versi­
cherungsprämien zu hoch gestiegen sind. Ohne daß hier gleiche Effekte zu erwarten sind, besteht doch ein 
analoges Problem im R ahmen der Verschärfung der Produkthaftung. 

Vermutlich werden Gewerbetreibende versuchen, sich gegen das bestehende Risiko zu versichern und daher 
mit einem neuen Kostenfaktor konfrontiert sein. Dennoch ist zu erwarten, daß dieser Kostenauftrieb nur be­
grenzt bleibt: Sofern eine verschuldensunabhängige Haftung eingeführt wird, besteht für sorgfältig arbeitende 
Gewerbetreibende die Möglichkeit, kostengünstige Versicherungsprämien, etwa mit einem hohen Selbstbehalt 
(den sie ja aufgrund ihres Wissens um die Qualität ihrer Leistung in Kauf nehmen können) abzuschließen oder 
auf diese überhaupt zu verzichten. Derart kann eine kostensteigernde Tendenz gerade bei einem qualitativ 

hochwertigen Angebot gebremst und seitens der entsprechenden Unternehmen ein entscheidender Wettbe­
werbsvorteil erlangt werden.17 

In beiden Fällen sind die bestehenden Bestimmungen allerdings nur so weit wirksam, als auch der Zugang zum 
Recht zu nicht prohibitiven Kosten möglich ist. Gerade hier ist eine wesentlichen praktische Schwachstelle der 
verschärften Haftung zu sehen, die jedoch prinzipiell korrgierbar ist. Auch im Rahmen einer verschuldensun­
abhängigen Haftung muß zunächst die Fehlerhaftigkeit des Produktes vor Gericht nachgewiesen werden. Auf 
diese Weise können in Form von Verfahrenskosten erhebliche gesamtwirtschaftliche Transaktionskosten anfal­
len. Diese Unwägbarkeiten führen dazu, daß eine Politik, die nur den Marktzutritt wesentlich erleichtert und 
andererseits auf entsprechend schärfere Haftungen vertraut, insgesamt weniger empfehlenswert ist, als eine 
Politik, die zwar verstärkte Haftungsvorschriften vorsieht, jedoch zusätzlich auf einen Mix der eben diskutierten 
Mechanismen des Reputationswettbewerbs aufbaut. 

2.3.2 Ex post- statt ex ante-Kontrollen: Weitgehende Aufhebung von Preisregelungen und Gebührenordnungen 

Wie diskutiert, sind vor allem im Bereich der freien Berufe ausführliche Gebührenordnungen festgelegt, aber 
auch im Gewerbe i.e.S. bestehen eine Vielzahl formeller und informeller Formen der Preisbindung - ganz abge­
sehen von der Preisregelung im R ahmen der amtlichen Preisregelung und der Paritätischen Kommission. Ein 
wesentlicher konzeptueller Nachteil dieser Art der Preisfestsetzung ist nun, daß das Niveau der als gerechtfer­
tigt anzusehenden Kosten zu bestimmen ist, diese Festlegung aber in ganz erheblichem Ausmaß mit Problemen 
asymmetrischer Information zwischen den Institutionen, die über die Preise oder Gebühren entscheiden, und 

16) Zu diesen überdeutlichen Effekten trägt u.a. das System der Honorierung der Anwälte in den USA bei. 
17) Probleme können jedoch auftreten. wenn aufgrund der Politik der Versicherungen solche Polizzen nicht angeboten werden. In die­

sem Fall muß in der Tat mit einer gewissen Preisauftriebstendenz gerechnet werden. die die Effekte einer Deregulierung zumindest 
teilweise kompensien. 
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den Antragstellern behaftet ist. Je nach konkreter Ausgestaltung kann sich daraus eine systematische Tendenz 

zu überhöhten Preisen ergeben. 

Dieses (Informations)Problem kann zumindest teilweise abgeschwächt werden, indem von den bestehenden ex 
ante-Kontrollen abgegangen wird, und verstärkt ex post-Kontrollen eingesetzt werden, um gegen ungerechtfer­

tigte Preise wettbewerbspolitisch vorzugehen. Zumindest in den hier betrachteten Bereichen ist mit einem ge­

nügend funktionsfähigen Wettbewerb zu rechnen, in dessen Verlauf für staatliche Aufsichtsbehörden Informa­
tion über "kostenwahre" Preise und Einsparungspotentiale generiert wird. Somit kristallisieren sich im Wettbe­

werb Richtwerte heraus, die es ermöglichen, unfaire Preisstrategien zu erkennen. Dieses stärker auf einer 
Wettbewerbsaufsicht im nachhinein aufbauende Vorgehen hätte aus Konsumentensicht den Vorteil, daß zu­

nächst Preiswettbewerb zugelassen wird und somit bestehende Preissenkungspotentiale realisiert werden könn­
ten, während ungerechtfertigt überhöhte Preise oder Wettbewerbsstrategien gegebenenfalls geahndet werden 

könnten. Ähnliche Argumente ließen sich hinsichtlich der Qualität der angeführten Leistungen anfuhren. 

Allerdings ist auch die Wettbewerbsaufsicht nicht ohne Probleme, wie Erfahrungen aus dem Ausland, wo stär­

ker auf diesen Mechanismus der Wirtschaftsaufsicht vertraut wird, zeigen. Das Problem der asymmetrischen 

Information wird auch durch dieses Verfahren nicht gänzlich beseitigt und sofern kollektive Verfahren einer 
Preisbindung durchgesetzt werden, ist es mit den gleichen Probl�men behaftet, wie die vorgelagerte Preisegu­
lierung. Ebenso ist im Einzelfall schwer zu beurteilen, ob eine bestimmte Form der Preissetzung nun ein wett­

bewerbsschädigendes Verhalten, oder eine kostenmäßig gerechtfertigte Maßnahme darstellt. 1.8 

Schließlich wird ein eindeutiger trade-off sichtbar: Möglichen gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsgewinnen 
durch eine Erleichterung des Marktzutrittes und eine Aufhebung wettbewerbsschwächender Verhaltensregulie­
rungen stehen auf der anderen Seite gesamt\ltutschaftliche (Transaktions)Kosten der Wettbewerbsaufsicht ge­
genüber. Der Nettoeffekt ist schwer quantitativ abzuschätzen, doch dürfte der positive Effekt deutlich überwie­
gen. 1.9 

2.3.3 Weitgehende Abschaffung von Verhaltensregulierungen 

Die diskutierten Ausübungsregeln (Abgrenzungen des Umfanges und der Nebenrechte von Gewerbetreiben­
den, kostenintensive Vorschriften) stellen Regulierungen dar, deren Ziele in der Regel effektiver durch Markt­

prozesse sichergestellt werden könnten. Gemeinsam mit den oben erwähnten Maßnahmen der Förderung des 

Reputationswettbewerbs würde sich ein marktendogener Druck auf Unternehmen einstellen, entsprechende 
Leistungen zu erbringen. 

2.3.4 Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften 

Vor allem in Szenario I bleiben nach wie vor eine Vielzahl gewerberechtlicher Vorschriften bestehen. Im der­
zeitigen Status quo werden die bestehenden Regelungen, wie viele Hinweise gezeigt haben, nur sehr lose 
durchgesetzt und kontrolliert. 20 Statt dessen werden immer detailliertere Regelungen geschaffen und somit 

18) Als Beispiel seien etwa besonders niedrige, nicht kostendeckende Preise bei neuen Produkten genannt, wie das im Wirtschaftspro­
zeß häufig beobachtbar ist. Aus wettbewerbspolitischer Sicht ist in diesem Fall schwer zu beuneilen, ob es sich um eine Maßnahme 
zur Verdrängung anderer Konkurrenten zur Erlangung einer mäcbtigeren Marktposition handelt, oder um eine unternehmenspoli­
tisch gerechtfenigte Maßnahme zum Aufbau eines Marktes für eine neues Produkt. Eine Reihe weiterer Beispiele ließen sich anfüh­
ren. 

19) Kosten können auch in Form nicht ausgenützter Überkapazität auftreten. 
20) Das hat nicht zuletzt damit zu tun. daß dies mit enormen administrativen Kosten verbunden wäre. 
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eine weiter werdende Kluft zwischen formellen Regelungen und deren praktischer Relevanz geschaffen. Sofern 
der Weg weniger weitreichender Reformen eingeschlagen wird, ist vor allem dafür Sorge zu tragen, daß die be­
stehenden Bestimmungen auch tatsächlich eingehalten werden. Geringere Probleme in dieser H insicht schafft 
die vorgeschlagene weitergehende Reformstrategie, da damit eine beachtliche Reduktion gewerberechtlicher 
Vorschriften und damit auch eine bedeutende Verwaltungsvereinfachung verbunden wäre. 

2.3.5 Problemkieis Betriebsanlagenrecht 

Wie erwähnt, erfüllt das Betriebsanlagenrecht in zunehmendem Maß Aufgaben des Umweltschutzes. Es stellt 
sich durchaus die berechtigte Frage, wieweit es aus diesem Grund nicht rechtstechnisch aus der GewO ausge­
gliedert werden sollte und auch die damit betrauten Behörden von den Gewerbebehörden institutionell sepa­
riert werden sollten. Am B eispiel des gewerblichen Gütertransportes wurde dieser Fragenkreis der Vermen­
gung gewerberechtlicher Bestimmungen mit solchen, die eher umweltpolitischen Zielen dienen, deutlich. Im 
Sinne einer Überschaubarkeit des Rechtes wäre es daher wünschenswert, das Betriebsanlagenrecht i.e.S. aus 
der G ewO auszugliedern und nur darauf hinzuweisen, daß die entsprechenden Bestimmungen erfüllt sein müs­
sen. 

2.3.6 Reformen im Verfahrensbereich 

Die Heranziehung der Kammerorganisation im Rahmen des übertragenen Wirkungsbereiches der öffentlichen 
Verwaltung wird als ein wesentliches Element des österreichischen sozialpartnerschaftlichen Systems angese­
hen. Wie aber an verschiedenen Stellen in diesem Bericht ausgeführt wurde, birgt diese Konstruktion auch er­
hebliche potentielle Nachteile in sich. 

So ist es nicht von der Hand zu weisen, daß die starke Einbindung der Kammern bei der Präzisierung gewerbe­
rechtlicher Vorschriften tendenziell die etablierten Unternehmen Vor neuen Konkurrenten schützt. Damit wird 
aber ein wesentlicher Mechanismus des wirtschaftlichen Strukturwandels, der Neueintritt von Unternehmen -
und, was häufig vergessen wird, aber ebenso wichtig ist, der Austritt alter Unternehmen · wesentlich behindert. 
Aus ökonomischer Sicht scheint es sinnvoller, den Kammer die oben skizzierten Aufgaben (Maßnahmen zur 
Förderung des Reputationswettbewerbs, Begutachtung von Gesetzen, Aufgaben " reiner" Interessenvertretung) 
zu übertragen, sie aber aus dem B ereich der staatlichen Verwaltung Le.S. weitgehend herauszuhalten. 

Wichtigste Leitlinien einer Umgestaltung im Verfahrensbereich müßten die Schaffung von mehr Transparenz, 
die Erhöhung der Durchlässigkeit bestehender Regelungen für neue Entwicklungen und ein besserer Zugang 
von.Betroffenen zum Entscheidungsprozeß sein. Eine solche institutionelle Lösung würde gegenüber dem Sta­
tus quo einige grundlegende Änderungen e rfordern. Vorstellbar wäre etwa eine Lösung, die vom amerikani­
schen System von Regulierung inspiriert ist. Regulierungsaufgaben, die nicht nur ein reiner Vollzug des Geset­
zes sind, wie etwa die Frage der Abgrenzung des Umfanges von G ewerben oder der E inreihung von gewerbli­
chen Tätigkeiten, könnten einer eigenen Gewerbekommission übertragen werden, die ihre Entscheidung nach 
Anhörung aller Betroffenen (wozu etwa der Bewerber um eine Gewerbeberechtigung, potentielle Mitbewerber, 
die Kammern als Vertreter unterschiedlicher Interessengruppen etc. zählen würden) fällen könnte. Ein derarti­
ges Vorgehen würde einerseits die Transparenz des Verfahrens wesentlich erhöhen, weiters die Durchlässigkeit 
der Regelung verbessern, da der Parteienbegriff sehr weit gefaßt ist und somit eine laufende Anpassung der 
Rechtsumsetzung an veränderte ökonomische Verhältnisse erfolgen kann sowie schließlich in engem Zusam-
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menhang damit auch einen verbesserten Zugang aller Betroffenen zum Entscheidungsfmdungsprozeß gewäh­
ren. 

Eine derartige institutionelle Lösung würde die Tätigkeit der schiedsgerichtlichen Ausschüsse bei den Landes­
kammern der gewerblichen Wirtschaft, die zum übertragenen Wirkungsbereich der Kammern zählen, aus dem 
Bereich der Kammern ausgliedern und gleichzeitig den Parteienbegriff ausdehnen.:21 Verfahren vor diesen 
quasi-gerichtlichen Kommissionen22 wären wie die schiedsgerichtlichen Ausschüsse an die Bestimmungen des 
Allgemeinen Verwaltlingsverfahrensgesetze gebunden und könnten einer spezifischen Publikationspflicht ihrer 
Verfahren und Entscheidungen unterworfen werden. Die Gefahr, mit dieser Regelung eine neue Bürokratie zu 
schaffen, ist umso geringer, je liberaler die entsprechenden gewerberechtlichen Bestimmungen und je geringer 
daher in der Folge die Zahl der strittigen Fragen ist, die von einer derartigen Kommission zu lösen sind. 

Eine etwas weniger weitgehende Variante einer institutionellen Umgestaltung wäre, die Tätigkeit der bestehen­
den schiedsgerichtlichen Ausschüsse in einem höheren Ausmaß transparenter zu gestalten (etwa durch ent­
sprechende Publizitätspflichten und ein öffentliches Verfahren) sowie den Kreis der Personen und/oder Institu­
tionen, denen in diesen Verfahren Parteienstellung zukommt, im oben beschriebenen Sinne zu erweitern.23 

Über diese Aspekte hinausgehend sind verfahrensmäßige Reformen in allen anderen Bereichen zu überlegen, 
wie dies in den Fallstudien bereits deutlich angesprochen wurde. Auch hier sollte das leitende Prinzip die Ver­
einfachung der Verwaltung. die Schaffung von mehr Transparenz und einer Verbesserung der Parteienstellung 
sein. Darunter fallen so unterschiedliche Maßnahmen wie etwa die Vereinfachung der Abwicklung der Viel­

zahl von Einzelgenehmigungen im Güterverkehr über die Grenze (siehe S. 113 f.) oder etwa das Recht von Prü­
fungskandidaten, in die Resultate schriftlicher Prüfungen einzusehen, die etwa in der WTBO weitgehend aus­
geschlossen ist. 

3. Mögliche Probleme der Transformationsphase 

Entregulierungsschritte benötigen in der Regel einige Zeit, bis sie ihre volle Wirksamkeit zeigen. Die Gründe 
dafür sind vielschichtig und haben vor allem mit der Diffundierung der Information über die geänderten insti­
tutionellen Bedingungen und der damit zusammenhängenden Anpassungsgeschwindigkeit von Märkten und 
Marktprozessen zu tun. In dieser L'bergangsphase können durchaus kurzfristig unerwünschte Effekte auftreten. 
Eine kurze Auseinandersetzung mit den möglichen Problemen ist daher angebracht. 

Sowohl auf der Seite der Produzenten als auch der Konsumenten müssen bei Deregulierungsmaßnahmen Lern­
prozesse einsetzen, die einige Zeit in Anspruch nehmen können. So werden die Effekte erleichterter Marktzu-

21) Nach den deneitigen Bestimmungen des § 349 Abs. 4 GewO ist nicht jeder Gewerbeinhaber, sondern nur derjenige zur Antragstei­
lung bereChtigt, dessen Befugnisse bestritten oder der sie für sich in Anspruch nimmt. Eine breitere Zugänglichkeit zu diesen Ver­
fahren wäre jedoch durchaus wünschenswert. 

22) Die deneit bestehenden schiedsgerichtlichen Ausschüsse sind Verwaltungsbehörden und keine Gerichte, da die Mitglieder dieser 
Schiedsgericht von gesetzes wegen nicht mit den Garantien der Unabhängiglceit, Unabsetzberkeit und Unversetzbarkeit ausgestattet 
sind. Vgl. Mache/Kinscher. 1982. 5. 675 sowie Erle. 51g. 6672/1972. 

23) .\.1öglicherweise dauern derart ausgestaltete Verfahren länger als die bisherigen. Dies scheint jedoch durch die vennutlich "bessere 
Qualität" der Entscheidung. wie sie aufgrund einer breiteren Infonnationsbasis wahrscheinlich erschein! und durch die demokratie­
politischen Vorteile einer verstärkten Transparenz aufgewogen zu werden. 
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trittsbedingungen nicht sofort in voller Wirkung sichtbar werden, da es für die etablierten Produzenten einige 
Zeit dauern wird, ehe sie - Gewinnchancen vorausgesetzt - die leichteren Möglichkeiten wahrnehmen werden, 
in andere Bereiche zu diversifIzieren. Ebenso wird eine gewisse Zeit verstreichen, ehe durch neue Unterneh­
mensgrÜDdungen die Intensität des Wettbewerbes erhöht und dam it die Wirkungen eine r Entregulierung auf 
Preise, das angebotene Produkt- und Leistungsspektrum usw. sichtbar werden. Auf der Konsumentenseite muß 
erst Information über das veränderte Angebot und die veränderten Preise (oder aber auch veränderte 
Öffnungszeiten) geschaffen und verarbeitet werden, was ebenso das volle Wirksamwerden von Deregulierungs­
schritten verzögert. 

Dieser Anpassungsprozeß kann unterschiedlich lange dauern. Es ist zu erwarten, daß Preisreaktionen rascher 
sichtbar werden, als etwa Unternehmensneugründungen oder Innovationseffekte. 

Auf Konsumentenseite tritt vor allem das Problem auf, Informationen über eine tendenziell größere Streuung 
der Preise und der unterschiedlichen Preis-Leistungskombinationen. die angebolen werden, zu verarbe iten. Je 
nach der Ü bersichtlichkeit des Marktes kann dies sehr rasch vor sich gehen (bei sehr homogenen Produkten 
und/oder wenigen Anbietern) oder längere Zeit in Anspruch nehmen (bei einer großen Auffächerung des An­
gebotes und/oder einer großen Zahl von Anbietern).  Weiters kann es schwierig werden, etwa bei rasch wech­

selnden Preisen, die Übersicht über das Angebot zu bewahren. 

Hier wird bereits ein möglicher "perverser" Effekt einer Deregulierungspolitik sichtbar: Probleme der Konsu­
menten, bei einem differenzierteren, ständigem Wandel unterliegenden Angebot rationale Entscheidungen zu 
treffen. Dies kann zumindest in einer Übergangsphase dazu beitragen, daß sich die Suchkosten der Konsumen­
ten erhöhen. Miuelfristig ist jedoch zu e rwarten, daß sich entweder entsprechende marktliche Institutionen, 
etwa in Form von Informationsintermediären herausbilden, die dieses Problem reduzieren oder aber entspre­
c h e n d e  E r f a h r u n g s w e r t e  d e r  K o n s u m e n t e n  ( b e i s p i e l s w e i s e  i n  F o r m  d e s  s t a t t fi n d e n d e n  
Reputationswenbewerbes) aufgebaut werden, di e  die Entscheidung erleichtern.2A Es ist auch vorstellbar, daß 
derartige A ufgaben zur Erhöhung der Markttransparenz von kollektiven Organisationen wahrgenommen wer­
den. 

Auf der Angebotsseits sind ebenfalls solche "perversen" Effekt vorstellbar. Beispielsweise kann es zum Aus­

scheiden der Grenzanbieter kommen, sofern diese nicht in der Lage sind. den einsetzenden strukturellen Wan­

del eI folgreich m itzumachen. Geracie aus einer Ausgangsposition, die relativ starken Schutz vor Wettbewerb 

gewährte, wie dies in Österreich der Fall ist, ist die Gefahr, daß kurzfristig viele Unternehmen gezwungen sind, 
aus dem � arkt auszutreten, eher größer. Sofern die Dynamik von Unternehmensneugründungen oder die Ex-

24) In extremer Fonn wuroe dieser ·Verwirnmgseffekt" bei der Deregulierung der amerikanischen Zivilluftfahrt sichtbar. die anfängli­
che zu einer völligen Intransparenz des Marktes führte. So wuroe das Spektrum angebotener Preis-Leistu ngskombinallonen um ein 
vielfaChes erweitert, jedoch jeweils abhängig von einer bestimmten Bucbungsfrist, Wochentagen. \1indestaufenthaltsdauer und ähn­
lichen Kriterien. Die überwachungsbehöroe hat erhoben, däs Preise in der übergangsphase innerhalb der amerikanischen Luftlinien 
bis zu 6.000 mal pro Tag geändert wuroen und auch nach einer gewissen Konsolidierung, "ie sie Jetzt sich tbar ist. finden täglich eine 

Vielzahl von Preisänderungen statt. Zu einem großen Teil wurden diese Schwierigke ite n für die Konsumenten jedoch durch e ine 

Verbesserung der Infrastruktur an Infonnationsmediären (in diesem Fall die Reisebüros), die beispie lsy,'e ise über Computer stets 

die akt uellen Informationen und günstig:sten Flugoptionen abfragen können, beseitigt . (Aufgrund der Abhangigkeit der Reise büros 
von der Partizipallon an derartige n  Informationsnetzen ist es al lerdings e tn igen Fluggesellschaften. die eigene InformatIonsnetze iur 
Reisebüros aufgebaut haben, gelungen, bedeutende (unfalre�) Wettbewerbsvorte i ic  gegenuber F1 uggesellschaiten zu erri n gen.  de o 
nen dies OIcht so leicht möglich ist). 

Eine ähnl iche En twickl u n g  zeigt s i e h  auch im Fe rn meldebereich,  wo ebe nso e i n e  große Verbre l t e ru n �  des a ngebotene n 
PreisILe istungsspekt rums stattgefunden hat. :-.lach einer anfänglich eher intransparenten :Y1arktsituatlOn hab�n sich mlltlerweise 
t.:ntemehmen etabliert. die Konsume nten Beratung bel Ihrer Antscheldung geben, 
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pansion bestehender Unternehmen verzögert anläuft, oder - was viel wahrscheinlicher sein dürfte - zunächst 
RationaIisierungsreserven ausgenützt werden, kann ein temporärer negativer Effekt auf die Beschäftigung nicht 
ausgeschlossen werden. Wie Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, ist der längerfristige Effekt auf die Beschäf­
tigung jedoch durchwegs positiv. 

Ein weiterer möglicher Effekt einer Deregulierung sind einsetzende Konzentrationsprozesse. Auch in diesem 
Fall ist eine differenzierte Beurteilung angebracht. Zunächst ist festzuhalten, daß eine geringere Anzahl von 
Anbietem nicht gleichzusetzen ist mit weniger Wettbewerb. Dieser kann sogar wesentlich intensiver werden. 
Zweitens ist ein häufig beobachtbares Phänomen, daß durch Regulierungen Anbieter mit suboptimaler Be­
triebsgröße auf dem Markt gehalten werden. Eine sichtbare Konzentrationstendenz kann also Ausdruck des 
Überganges zu ökonomisch sinnvolleren Betriebsgrößen sein. Schließlich ist aus einer anfänglichen Konzentra­
tionstendenz nicht ableitbar, daß dies die mittel- oder langfristige Marktstruktur darstellt. Vielmehr können 
nach einer Übergangsphase wieder neue, kleinere Anbieter in den Markt eintreten.= 

Diese potentiellen Probleme der Transformationsphase zu einem weniger regulierten Markt können vor allem 
starken politischen Widerstand entsprechend organisierter Gruppen hervorrufen und so möglicherweise zu ei­
ner vorzeitigen Rücknahme von Deregulierungsmaßnahmen führen. Ein großes konzeptuelles Problem stellt 
daher die Frage dar, wie lange diese Transformationsphase dauert, ob also eine beobachtbare Entwicklung 
noch ein Phänomen dieses Überganges, oder ein Fehlentwicklung auf einem dereguIierten Markt darsstellt (die 
nie im vorhinein ausgeschlossen werden kann). Es kann davon ausgegangen werden, daß diese Übergangspe­
riode auf jeden Fall einige Jahre dauern wird.26 

Da diese erwähnten Probleme weder theoretisch noch empirisch voll antizipiert werden können, ist es notwen­
dig, entsprechende wirtschaftspolitische Vorsorge zu treffen, um gegebenenfalls gegensteuern zu können. Zur 
Bewältigung dieser Unsicherheicen ist vor allem die Umsetzungsphase entsprechend zu gestalten. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang eine obligatorische Evaluation der Auswirkungen ergriffener Deregulierungsmaßnah­
men, etwa in einem Abstand von einem oder zwei Jahren, wobei die in dieser Arbeit entwickelten Effizienzkri­
terien (statische, dynamische, gesamtwirrschaftliche) als Raster dienen könnten.27 

4. Nutzen und Kosten von Deregulierungsma�nahmen im Gewerbe und bei den freien Berufen 

Der Einsatz von Deregulierungsmaßnahmen als wirtschaftspolitischem Instrument sieht sich einer Reihe von 
trade-offs gegenüber. Dazu zählen etwa: 

25) Ein charakteristisches Beispiel dafür ist die sehr heiß diskutiene Nahversorgungsproblematilc. Häufig ist nach einem anfänglichen 
°Greißlersterben" ein Wachsen neuer, ein qualitativ höherweniges Soniment anbietender Händler beobachtbar (wenngleich dies 
nicht für alle Fälle gilt). Aus der Sicht der Nachfrager kann dies als Struk!urbereinigung angesehen werden. 

26) Unter diesem Aspekt muß die erwähnte rasche Rücknahme der Aufhebung der Gebührenordnung bei den Architekten in der BRD 

kritisch beuneilt werden, da möglicherweise dieser übergang noch nicht bewältigt war. Auch scheint die nun für 18 Monate angesetz­
te Experimentierphase mit flexibleren Ladenschlußzeiten sehr knapp zu sein, um eine verläßliche Evaluation dieses "Experimentes" 
zu ermöglichen. 

27) Selbst wenn diese laufende Kontrolle und Evaluation Kosten verursacht, können diese als erforderliche Anpassungskosten an ein ef­
fektiveres System von Regulierungen gesehen werden, die bei weitem durch die gesamtwinschaftlichen Wohlfahnsgewinne über­
kompensien weroen. 

• 

• 
I 

• 
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• Einer beschleunigten wirtschaftlichen Dynamik durch UnternehmensneugrÜDdungen und -expansion einer­
seits steht möglicherweise eine höhere Zahl von Unternehmenszusammenbrüchen gegenüber. 

• Einer mittelfristigen Schaffung neuer Arbeitsplätze steht möglicherweise die kurzfristige Vernichtung beste­
hender Arbeitsplätze gegenüber. Weiters lassen sich die regionalen Bilanzen neu entstehender und eventu­
ell vernichteter Arbeitsplätze nur schwer vorhersagen. 

• Der Chance zu höherer beruflicher Mobilität steht möglicherweise der Zwang zu häufigerem Berufs- oder 
Arbeitsplatzwechsel gegenüber. 

• Einem stärkeren Wettbewerbsdruck zur Senkung der Kosten steht möglicherweise ein Druck auf die Löhne 
nach unten oder ein höherer Arbeitsstreß gegenüber. 

• Eine generelle Verbesserung des PreislLeistungsverhäItnisses der angebotenen Güter und Leistungen führt 
gleichzeitig zu einer stärkeren Differenzierung von Märkten: hohe Qualität zu hohen Preisen einerseits und 
niedrige Qualität zu niedrigen Preisen andererseits. 

• Der Einsparung gesamtwirtschaftlicher Transaktionskosten aufgrund verringerter Regulierungen stehen auf 
der anderen Seite Kosten für eine verstärkte Überwachung der Funktionsfähigkeit des Wettbewerbes ge­
genüber. 

Aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive sind daher die Nutzen und Kosten von Deregulierungsmaßnah­
men sorgfältig abzuwägen. Exakte Quantiftzierungen lassen sich im vorhinein jedoch kaum angeben, da, wie 
des öfteren erwähnt, der Referenzstandard eines weniger regulierten Marktes zumindest im Inland nicht beob­
achtbar ist.2B Dennoch können zumindest grobe potentielle Effekte abgeschätzt werden. Hierbei sind insbeson­
dere folgende Effekte zu berücksichtigen: Effizienzgewinne im statischen und dynamischen Sinne; flskalische 
Effekte; mögliche weitere makroökonomische Effekte. 

Effizienzgewinne durch D eregulierungsmaßnahmen können durch eine bessere Allokation der Ressourcen, 
durch einen effektiveren Einsatz der Ressourcen (kostensparende Maßnahmen), durch eine Einsparung von 
Transaktionskosten und vor allem auch durch innovative Aktivitäten entstehen.29 Für die möglichen 
(statischen) EfflZienzgewinne gibt es zumindest die Möglichkeit, einen Größenordnungsrahmen abzustecken. 
Als Maß für den Effizienzgewinn kann unter Anwendung eines sehr genau detinierten Wohlfahrtskriteriums 
der soziale Überschuß, das ist die Summe aus Konsumenten- und Produzentenrente, herangezogen werden. 
Unter der - nicht sehr unrealistischen - Annahme, daß durch eine weitgehende Deregulierung auf der Seite der 
eine durchschnittliche Kostenersparnis von etwa 10% gegenüber dem Status quo ante realisiert werden will­
den,30 resultierten Wohlfahrtsgewinne innerhalb des Gewerbes i.e.S . von etwa 1 %, wird das Gewerbe i.w.S. 

28) Für die Zivilluftfahrt schätzten et'NB �orrison/Winston (1986) die Wohlfahrtsgewinne auf rund 8 Mrd. USoS jährlich. Für den glei­
chen Bereich stellten Caves/Christensen!Tretheway/Windle ( 1987) höhere Zuwächse in der gesamten Faktorproduktivität fest, als 
für die stärker regulienen europäischen und asiatischen F1uggesellschaften. Aber auch aus der österreichischen Erl'ahrung lassen 
sich einige illustrative Beispiele gewinnen, etwa der Boom der Hotellerie, zu dem der Wegfall der Bedarl'spfÜfung sicher eine gewis­
se Voraussetzung war. oder die Revitalisierung der Kinos, nachdem re5!ik!ivc Regulierungen aufgehoben wurden. 

29) Wie e rwähn! stehen vor allem der Einsparung von gesamrwinschaftlichen Transa ktionskosten auch erhöhte Transaktionskosten 
durch andere winschaftspolitische Formen der überwachung des Wettbewerbes gegenüber. wobei jedoch der Einsparungseffekt mit 
großer Wahrscheinlichkeit höher zu veranschlagen 1St. 

30) Dies scheint insofern gerechtfertigt. als etwa die derzeit beobachtbaren Preisdifferenzen zum Ausland wesentlich höher liegen und 
eine En!regulierung mit großer Wahrscheinlichkeit einen Teil dieser Differenzen abzubauen helfen würde. Das tatsachliche Kosten­
einsparungspotential dürl'te in vieien Betrieben wesentlich über diesem Wert liegen. Unternehmensberater sehen Einsparungsmög-
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herangezogen von etwa 5% des Bruttoinlandsproduktes.31 Diese Werte können vermutlich als Untergrenzen 

angesehen werden, da durch sie weder die Effekte einer verbesserten Allokation noch die - kaum abschätzba­
ren - Wohlfahrtseffekte durch Innovationseffekte erfaßt werden. 

D abei lassen sich zwei weitere Ergebnisse festhalten. So wird der prozentuelle Gewinn an sozialem Überschuß 
umso höher sein, je elastischer die Nachfrage nach einem Produkt oder einer Leistung ist. Unter Verteilungs­
gesichtspunkten ist festzuhalten, daß das Kriterium des sozialen Überschusses indifferent gegenüber Vertei­
lungsfragen ist. In welchem Ausmaß sich die erzielbare Wohlfahrtserhöhung auf Konsumenten einerseits bzw. 
Produzenten andererseits aufteilt, hängt vor allem von der Elastizität und der Gestalt der Nachfragekurve auf 
einem Markt ab. Je steiler die Nachfragekurve verläuft, desto höher wird der Anteil der Konsumenten an dem 
lukrüertern Wohlfahrtsgewinn sein; je flacher die Nachfragekurve verläuft, desto größer wird der Anteil des 
Wohlfahrtsgewinnes sein, der den Produzenten zufließt. 

Besonders interessant, aber bei der gegenwärtigen Datenlage empirisch kaum zu quantumeren, sind die mögli­
chen Einsparungen an gesamtwirtschaftlichen Transaktionskosten. Darunter fallen die Kosten des Teiles der 
öffentlichen Verwaltung, die mit dem Vollzug der entsprechenden Regulierungen verbunden sind (wozu auch 
dies Kosten für beigezogene externe Sachverständige zuzurechnen sind), die auf seiten der Kammern anfallen­
den Kosten im übertragenen Wirkungsbereich; und die Kosten der Unternehmen, die mit den Regulierungen 
verbunden sind. Besonders hinderlich ist, daß im öffentlichen Bereich nicht getrennt ausgewiesen werden muß, 
wieviele Beschäftigte mit R egulierungsaufgaben betraut sind und wie hoch die damit verbundenen Kosten 
sind.32 Nicht nur läßt dies kein Kostenbewußtsein hinsichtlich von Regulierungsfragen entstehen, es verunmög­
licht auch, die entsprechenden gesamtwirtschaftlichen Opportunitätskosten zu quantifizieren. 

Eine grobe Schätzung der im öffentlichen Bereich auf Bundes-, Landes- und der Ebene der Bezirksverval­
tungsbehörden mit der Administration gewerbe rechtlicher Vorschriften betrauter Personen erbringt eine Be­
schäftigtenzahl von rund 500 (Amtskalender 1988/89). Werden die Angestellten in den Kammern und die im 
Bereich der Legislative und Jurisprudenz mit derartigen Fragen Beschäftigten hinzugerechnet, dürfte sich diese 
Zahl zumindest verdoppeln. Unter nicht unrealistischen Annahmen können die jährlichen Personalkosten für 
Regulierungsaufgaben in den hier untersuchten Bereichen auf mindestens 500 Mio. geschätzt werden. Da da­
von ausgegangen werden kann, daß bei einer Deregulierung ein bedeutender Teil dieser Beschäftigten einge­
spart bzw. für andere Zwecke verwendet werden kann, wird ersichtlich, daß auch in diesem Bereich ein bedeu­
tendes Einsparungspotential besteht. 

Fiskalische Effekte einer Deregulierung treten sowohl auf der Ausgaben- als auch auf der Einnahmenseite auf. 
Ausgabenseitig werden vor allem die erwähnten Einsparungsmöglichkeiten wirksam, die sich aus der Admini­
stration eines wesentlich vereinfachten Systems von Regulierungen ergeben. Aber auch ein indirekter aus ga­
benmindernder Effekt ist möglich: Sofern der Abbau von Regulierungen zu einer Belebung der wirtschaftli­
chen Dynamik und Ertragskraft der Unternehmen beiträgt, könnte ein Teil der direkten und indirekten Sub­
ventionen vom öffentlichen Sektor eingespart werden. Diese Einsparungsmöglichkeit ist jedoch differenziert zu 
betrachten. Nach wie vor ist die Finanzierung einer Unternebmungsgründung oder eines -ausbaues für viele 
Unternehmen mit großen Schwierigkeiten verbunden. Unter diesem Titel gewährte Zuschüsse und Finanzie­
rungshilfen könnten jedoch zumindest teilweise reduziert werden, sofern etwa die durch eine Regulierungsre-

lichkeiten von bis zu 5'3% der Kosten. 
31) Diese Werte resultieren aus der Kostene�amis zusätzlich der Renten, die durch die erhöhte Verkaufsmenge entstehen. 
32) in den USA ist dies z.B. verpnichtend vorgeschrieben. 
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form induzierte Dynamik verstärkt eine Finanzierung durch marktliche Institutionen, etwa mittels Venture 

Capital-Fonds, ermöglicht. Die Größe dieses möglichen Einsparungseffektes ist schwer abzuschätzen. Bei ei­

nem allein auf Bundesebene im Jahr 1984 an die hier interessierenden Wirtschaftsbereiche gewährten Volumen 

an direkten Subventionen in Höhe von über 5 Mrd. Schilling (vgl. Subventionsbericht 1984) ist jedoch auch in 

diesem Bereich ein großes Einsparungspotential zu sehen. 

Diesen möglichen verringerten Ausgaben stehen in einem gewissen Ausmaß Kosten einer verstärkten Wettbe­

werbsaufsicht und auch mögliche Kosten in Form von Anpassungsbilfen während der Transformationsphase zu 
einem weniger regulierten gewerblichen Sektor gegenüber. 

Einnahmeseitige Effekte können in einem erhöhten Steueraufkommen infolge neuer Unternehmensgründungen, 

infolge geringerer Einnahmenausfälle aufgrund eines Abbaues indirekter Subventionen, aber auch aufgrund 

der weiter oben erwähnten "Hereinholeffekte" von der Schattenwirtschaft in die formelle Wirtschaft auftreten. 

Dem stehen u.U. zumindest kurzfristig Einnahmeausfälle durch einen intensiveren, ertragsmindernden Wettbe­

werb in der Übergangsphase gegenüber. Insgesamt ist es schwierig, die "Regulierungsreagibilität" des Steuer­

aufkommens im vorhinein abzuschätzen, doch dürften tendenziell die positiven Effekte überwiegen. 

Weitere makroökonomische Effekte ergeben sich hinsichtlich der Wachstums- und der Beschäftigungsdynamik 

in den untersuchten Sektoren. Auch in diesem Bereich ist es nicht möglich, im vorhinein exakte, empirisch fun­
dierte Aussagen zu treffen. Es ist jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit zu vermuten, daß die Wachstumseffekte 

von Entregulierungsmaßnahmen tendenziell positiv sind. In den Bereichen, die vornehmlich Vorleistungen für 
andere Wirtschaftszweige erbringen, wie etwa der gewerbliche Gütertransport, wird dies maßgeblich von der 

wirtschaftlichen Entwicklung in diesen Sektoren bzw. im spezifischen Fall des Transportsektors auch von ent­

prechenden Substitutionsvorgängen zwischen Varianten des Gütertransportes (intermodal bzw. zwischen erk­

verkehr und gewerblichem Gütertransport) abhängen,33 während in anderen Sektoren vor allem die kombi­

nierte Wirkung aus Preis- und Einkommenselastizität der Nachfrage eine Rolle spielen wird. 

Undeutlicher sind die Beschäftigungseffekte von Deregulierungsmaßnahmen einzuschätzen. Wie erwähnt sind 

Probleme in einer Übergangsphase und auch Beschäftigungsverluste durch Rationalisierungsmaßnahmen nicht 

auszuschließen. Mittelfristig sind jedoch positive Effekte zu erwarten, vor allem auch deshalb, weil positive Ef­

fekte auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit seh wahrscheinlich sind, ein Faktor, der gerade im Rahmen 

der Internationalisierungstendenzen der Wirtschaft von Bedeutung ist. Sofern hier Vergleiche zulässig sind, 

spricht auch die empirische Evidenz mit Deregulierungsmaßnahmen im Ausland eher für positive Beschäfti­

gungswirkungen. 

S. Deregulierung und Verteilung 

Da Regulierungsmaßnahmen stets die Verteilungspositionen von Wirtschaftssubjekten verändern, zeigen Dere­

gulierungsmaßnahmen in der Regel mehr oder weniger starke Verteilungseffekte bezogen auf den Status quo 

33) Gerade im Bereich des gewerblichen G ütertransportes kommt natürlich der Umweltfrage ein besonder.; hoher Stellenwert zu. Ohne 
deren Wicht igkeit zu reduzieren (siehe Teil IV) WIrd in dieser Arbeit jedoch davon ausgegangen. daß die umweltpolitische Proble­
matik mit Regulierungsinslrumenten zu lösen ist, die getrennt von dem hier unter.;uchten BereICh der MarktzutntlS- und Verhal­
tensregulierungen zu konzipieren sind. 
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ante. Einige Teilaspekte sind zu unterscheiden: Effekte auf die Einkommen der Gewerbetreibenden; Effekte 

auf die Einkommen der abhängig Beschäftigten; Effekte über die Konsumseite und schließlich auch noch die 
regionale Dimension von Verteilungseffekten. Weiters sind kurz- und langfristige Effekte zu unterscheiden. 

Im Bereich der Gewerbetreibenden und der freien Berufe ist zu erwarten, daß von Deregulierungsmaßnahmen 
kurzfristig bestehende Ungleichheiten in den erzielten Einkommensniveaus gegenüber anderen Berufsgruppen 
und auch gegenüber Unternehmen, die im exponierten Sektor der österreichischen Wirtschaft t·tig sind, ten­
denziell auf ein eher kompetitives Niveau reduziert werden. Parallel dazu ist jedoch zu erwarten, daß sich die 
Streuung der Einkommen im Einklang mit der bereits wiederholt diskutierten Differenzierung und Spezialisie­
rung vergrößert. Es kann daher von einer Deregulierung nicht generell eine Nivellierung von Einkommen selb­
ständig Tätiger erwartet werden. 

Auf Gewerkschaftsseite trifft die Beobachtung eines starken Druckes zur Lohnreduktion bzw. zur Reduktion von 
Nebenleistungen und sozialen Errungenschaften, die im internationalen Vergleich nicht selten sichtbar wird, 
auf große Besorgnis.34 Es ist auch zu vermuten, daß speziell während der Anpassungsphase, in der der Wett­
bewerbsdruck zunimmt, von Unternehmerseite derartige Forderungen artikuliert werden. Sofern in bisher ge­
schützten Branchen stärkter kompetitive Wettbewerbsverhältnisse auitreteü, kann eine allmähliche Reduktion 
des Lohnniveaus auf eher kompetitive Verhältnisse nicht ausgeschlossen werden. 

Von besonderer Relevanz ist in bei den Fällen jedoch das zeitliche Anpassungsmuster . Sofern hier entsprechen­
de wirtschaftspolitische Absicherungsmaßnahmen ergriffen werden, sodaß kurzfristig abrupte Lohn- oder Ein­
kommensschnitte vermieden werden, ist mittelfristig zu erwarten, daß die Anpassung über die induzierte 
Wachstumsdynamik ohne Realeinkommensverluste vor sich geht. Die von der Konsumseite zu erwartenden po­
sitiven Realeinkommenseffekte durch ein verbessertes Preis/Leistungsverhältnis wirken hier zusätzlich abfe­
dernd. Insgesamt scheinen, geeigneten wirtschaftspolitischen Willen vorausgesetzt, unerwünschte negative Ver­
teilungseffekte durchaus vermeidbar. Eine entsprechende Evaluation wäre daher auch eine der Aufgaben der 
begleitenden Kontrolle von Deregulierungsmaßnahmen. 

6. Flankierende Maßnahmen 

Wie die vorangegangenen Auführungen immer wieder illustriert haben, kann eine Deregulierungspolitik nicht 
allein auf die Beseitigung oder Modifikation der bestehenden Regulierungen ausgerichtet sein. Abschließend 
scheint es daher wichtig, explizit auf einige flankierende Maßnahmen hinzuweisen, die es gestatten, Regulie­
rungen als Instrument in einem umfassenderen Gesamtsystem wirtschaftspolitischer Maßnahmen zu sehen. 

Für die Gestaltung einer "rationalen" Regulierungspolitik ist eine wesentliche Voraussetzung, daß die gesamt­
wirtschaftlichen Kosten und Nutzen derartiger Maßnahmen transparenter gemacht werden. Eine entsprechen­
de Modifikation statistischer Daten, wie sie mehrmals in dieser Studie empfohlen wurde (ecwa expliziter Aus­
weis der mit Regulierungsaufgaben i.e.S. im öffentlichen Sektor verbundenen Kosten, stärkere statistische Auf-

34) Als Paradebeispiel wird immer wieder die in der amerikanischen Zivilluftfahn nach der Deregulierung eingefühne zweiteilige Lohn­
sk3la erwähnt. wonach neu Beschäftigte nur noch zu zwei Dritteln des Lohnes bereits BesChäftigter eingestellt werden. Teilweise ha­
ben Fluggesellschaften die ganze Belegschaft fonnell gekündigt, nur um sie wenige Tage später zu drastiSCh reduzienen Löhnen wie­
der einzustellen. 
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bereitung der hier untersuchten Sekt oren der gewerblichen Wirtschaft und der freien Berufe hinsichtlich der 

Regulierungsproblematik) ist dazu eine wesentliche Grundvoraussetzung. 

Regulierungen scheint eine gewisse Tendenz inhärent zu sein, im Laufe der Zeit stets komplexer und umfang­

reicher zu we rden. Dies ergibt sich teilweise aus der sich wandelnden Funktion von Regulierungen, dem sich 

entwickelnden wirtschaftlichen U mfeld aber in einem gewissen Ausmaß auch aus der Struktur der statutari­
schen Rechtsordnung, in der eine starke Neigung besteht, auf dem bestehenden Recht aufbauende Reformen 

durchzuführen und umfassende Novellen bestimmter Gesetzesmaterien nur in sehr großen Abständen erfol­

gen.3.5 Gerade bei einem so sensiblen Instrument, wie dies Regulierungen darstellen, wäre zu überlegen, ob es 

nicht zweckmäßiger wäre, zu einem System von "sunset"-Regulierungen, die immer wieder einer neuen Begrün­
dung bedürfen, um weiter in Kraft zu bleiben, übergehen könnte. Zumindest für Teilbereiche der in dieser S tu­

die diskutierten Regulierungen (etwa die geforderten Befähigungsnachweise) wäre eine derartige Lösung vor­

stellbar. 

Die Regulierungsproblematik berührt auch in nicht unerheblichen Ausmaß die A usbild ungsfrage. Dies wurde 

etwa am Beispiel der Ziviltechniker deutlich, wo ein großer Nachholbedarf besteht, um im Bereich neuer Tech­

nologien im Planungsprozeß an das internationale Niveau anzuschließen. Bei einer weitgehenden Öffnung des 
Marktzuganges im Gewerbebereich müßte - dies wurde ja bereits erwähnt - die Frage der Ausbildung ebenfalls 

durchdacht werden. 

Schließ lich sei nochmals auf die vielen Berührungspunkte der Regulierungsfrage mit Fragen der Technologie­
förderung hingewiesen. Gerade in der problematischen Übergangs phase von einem stärker zu einem schwä­

cher regulierten System sind in den hier untersuchten Sektoren, die in der Regel durch klein- und mittelbe­

triebliche Strukturen gekennzeichnet sind, entsprechende Hilfestellungen beim Aufbau nötigen Wissens erfor­
derlich. Die Schaffung einer betriebs übergreifenden technologieorientierten Infrastruktur, wie sie ja bereits an­

satzweise in Technologiezentren und -parks umgesetzt wird, ist in diesem Zusammenhang forciert voranzutrei­
ben. 

35) Die GewO selbst ist geradezu ein Paradebeispiel dieser Situation. wobei die gro�en Reformen etwa in Abständen yon 2.5 biS 40 Jah­
ren durchgeführt wurden. 
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VIII.  Zusammenfassung 

Die vorliegende Studie untersuchte die Vielzahl der Regulierungen des gewerblichen Sektors und der freien 

Berufe auf ihre ökonomischen Effekte. Zu ihrer Evaluation wurde ein aufgefächerter Katalog von Effizienzkri­

terlen herangezogen. Insbesondere wurden die Auswirkungen von Regulierungen auf die Preise, Kosten und 

das angebotene Produkt- und Leistungsspektrum (statische Effizienz), die Auswirkungen auf das Innovations­

verhalten und den wirtschaftlichen Strukturwandel (dynamische Effizienz) und, soweit möglich, die gesamtwirt­

schaftlichen Transaktions-Kosten der Administration und Einhaltung dieser Regulierungen sowie makroökono­

mische Auswirkungen möglicher Deregulierungsmaßnahmen untersucht. 

Pro und contra Regulienmg: Theoretische Aspekte 

Da die Ebene der ad hOC-Argumentation pro und contra Regulierung verlassen werden sollte, war es zunächst 

erforderlich. ein solides theoretisches Grundgerüst für die folgende Analyse zu legen. Dies war vor allem auch 

deswegen vonnöten, weil die hier untersuchten Bereiche des Gewerbes und der freien Berufe von der traditio­

nellen Regulierungstheorle, deren Referenzmodell entweder das natürliche Monopol oder die vollkommene 

Konkurrenz bildet, kaum erfaßt sind. Beide Marktverhältnisse sind in den hier untersuchten Bereichen nicht 

gegeben. Vielmehr sind die untersuchten S ektoren durch eine Vielzahl von Unternehmen bei gleichzeitigem 

Vorliegen gewisser monopolistischer Elemente, etwa durch eine geschützte lokale Position, charakterisierbar. 

Da die Auswirkungen von Regulierungen in diesem Kontext bisher kaum untersucht sind, wurde in Teil II die­

sen Fragen ausführlich Raum gewidmet und das Modell der monopolistischen Konkurrenz auf die interessie­

rende Fragestellung ausgelotet. Besondere Sorgfalt wurde auch der Frage gewidmet, wieweit die traditionell 

angeführten Argumente für die bestehenden Regulierungen (Sicherung der Qualität, Verhinderung ruinösen 

Wettbewerbs) in diesem Zusammenhang stichhaltig sind. 

Gerade im Bereich des Gewerbes und der freien Berufe wirken eine Vielzahl von Marktzutritts- und Entschei­

dungsbeschränkungen, die zum Teil traditionell bestehen, z. T. auch in neuerer Zeit eingeführt worden sind. 

Diese werden in der Regel mit der Verhinderung eines ruinösen und unfairen Wettbewerbes zum Wohle und 

zur Sicherheit der Anbieter wie der Nachfrager begründet: Nur in "geordneten" Marktverhältnissen sei die dau­

erhafte Versorgung der Konsumente mit Gütern und Leistungen angemessener Qualität gewährleistet. 

Dem wird entgegengehalten, daß die Fülle von Wettbewerbsbeschränkungen die Kosten und Preise erhöht, 

Qualitäts und Innovationsanreize hemmt und Umverteilungen zu den geschützten Wirtschaftsgruppen bewirkt. 

Die Folge sind Fehlallokationen, die der volkswirtschaftlichen Effizienz abträglich sind. 

Die Konzepte der traditionellen Regulierungsdiskussion haben sich zur Evaluation der Argumente pro und 

contra einer Deregulierung in diesen Wirtschaftsbereichen als weitgehend unpassend erwiesen, da dabei pri­

mär Marktversagen in Zusammenhang mit dem natürlichen Monopol und der Produktion von öffentlichen Gü­

tern im Vordergrund stand. 

Demgegenüber ist ein theoretisches Referenzkonzept entwickelt worden, das die neueren Modelle unvollkom­

mener Märkte problemorientiert auf die Frage der ökonomischen Effekte und EffIzienz einzelner Regulierun-
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gen anwendet. Damit ist es möglich, neben der Struktur des Angebots und der Nachfrage einzelner Märkte 

auch die sektor- oder produktspezifischen "Marktunvollkommenheiten" explizit zu berücksichtigen. Für den 

Bereich des Gewerbes und der freien Berufe sind dies vor allem Transaktions- und Suchkosten, Informations­

asymmetrien, externe Effekte und steigende Skalenerträge. 

Ein Ergebnis dieser Studie ist, daß die in der politischen Diskussion häufig anzutreffenden einfachen allgemei­

nen Behauptungen beider Richtungen einer ökonomischen Analyse nicht standhalten. Befürworter einer Dere­

gulierungspolitik argumentieren vielfach auf der Grundlage eines Modells vollkommener Konkurrenz, dessen 

Effizienzaussagen aber nicht direkt anwendbar, sondern nur als Grenzfälle interessant sind. Gegner wiederum 

unterscheiden vielfach nicht zwischen einzel- und gesamtwirtschaftlichen Aspekten oder operieren mit schlecht 

defmierten Begriffen wie "ruinöse Konkurrenz" und "öffentliches Interesse". 

In dieser Untersuchung wird neben dem Preiswettbewerb auch der Produkte, Qualitäts- und Innovationswett­

bewerb ausführlich behandelt, sodaß die unterschiedlichen Marktbedingungen der einzelnen Wirtschaftsberei­

che in einem differenzierten theoretischen Rahmen diskutiert werden können. 

Eine Reihe von Auswirkungen einer Deregulierung sind relativ eindeutig und klar. So ist in der Regel mit 

Wettbewerbsverschärfungen, Druck auf die Gewinnmargen und Preise und dem Bruch von "lokalen" Monopol­

positionen zu rechnen. Weiters ist eine Erweiterung der Preis-Leistungs-Palette und eine flexible Anpassung 

des Produktangebots an geänderte Konsumentenpräferenzen, insgesamt also eine Steigerung der statischen 

und dynamischen allokativen Effizienz eines Sektors zu erwarten. Unter Verteilungsgesichtspunkten werden 

die systematischen Umverteilungen zu den etablierten Anbietern der regulierten Sektoren abgeschwächt sowie 

Strukturveränderungen verstärkt. 

Für die Konsumenten sind diese durch eine Deregulierung ausgelösten Prozesse "im Normalfall" temporär und 

auch dauerhaft von Vorteil. Eine differenziertere Analyse ermittelt aber auch eine Reihe gegensätzlicher Ent­

wicklungen, die beachtet werden müssen. So können unter bestimmten Marktbedingungen wettbewerbsindu­

zierte Konzentrationsprozesse und Angebotseinschränkungen folgen, Anreize zur Qualitätsverschlechterung 

entstehen oder die Mittel für innovative Aktivitäten reduziert werden. 

Regulative Eingriffe sollten berücksichtigen, daß es beim einzelnen Einsatz von Regulierungsmaßnahmen häu­

fig nicht zur Elimination, sondern nur zur Verschiebung "ruinöser Konkurrenz" kommt. PreisreguIierungen z.B. 

können einen kostenintensiven Produkte, Qualitäts-oder Standortwettbewerb forcieren. Eine Deregulierungs­

politik muß beachten, daß die Abschaffung einzelner Beschränkungen nicht notwendig zu einer Effizienzstei­

gerung führt. Insbesondere müssen auch die Reaktionen der Wirtschaftssubjekte in Rechnung gezogen werden. 

Reagieren die Unternehmen mit kartellähnlichem Marktverhalten, so können die erwünschten Effekte untermi­

niert werden. Begleitende wettbewerbs politische und verfahrenstechnische Maßnahmen können essentiell für 
die Effektivität und Effizienz von Deregulierungsmaßnahmen sein. Auch eine Substitution "klassischer" Regu­

lierungsinstrumente durch "bessere" und "billigere" öffentliche Aktivitäten, etwa zur Förderung der Markttrans­

parenz oder der Sicherung des immateriellen Eigentums, sind aus der Sicht der ökonomischen Effizienzanaly­

sr. erstrebenswert. 
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Feinmaschiger Raster: Regulienmgen im Bereich des Gewerbe.; und bei den freien Berufen 

Aufbauend auf diesen Grundlagen bewegt sich die weitere Diskussion der Regulierungen auf zwei Ebenen. Ei­
nerseits wurde sowohl für das Gewerbe als auch die freien Berufe eine möglichst vollständige Bestandsaufnah­
me der bestehenden Regulierungen unter ökonomischen Gesichtspunkten und eine ökonomische Analyse der 

strukturellen Charakteristika dieser Regulierungen vorgenommen. Da diese Betrachtungsweise notwendigerwei­

se nicht alle sektorspezifischen Details erfassen kann, um bewältigbar zu bleiben, wurde andererseits in drei 

Fallstudien (gewerblicher Gütertransport, Versicherungen, Ziviltechniker) die Regulierungsproblematik auf 

wesentlich differenzierterem Niveau untersucht. Die Ergebnisse dieser Fallstudien sind jedoch keineswegs auf 

die jeweiligen Sektoren beschränkt, sondern von sektorübergreifender Relevanz: S ie illustrieren die ökonomi­
schen Auswirkungen von Regulierungen und Möglichkeiten der Deregulierung in drei idealtypischen Fällen. 

Regulierungen werden in dieser Arbeit als ineffizient bezeichnet, wenn (a) das Marktversagen, zu dessen Be­

wältigung sie geschaffen wurden, nicht oder nicht mehr vorliegt (b) eine Form von Marktversagen vorliegt, aber 
eine efftzientere Form einer Regulierung möglich ist oder (c) die gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsverluste 

durch die Regulierung größer sind, als die Wohlfahrtsgewinne aus der Bekämpfung der Marktversagens. Unter 

diesen Gesichtspunkten konnten sowohl in der allgemeinen Untersuchung des Teiles III als auch den Fallstu­
dien der Teile IV bis VI zahlreiche ineffiziente Regulierungen identifiziert und Reformmöglichkeiten aufge­

zeigt werden. 

In der generellen Untersuchung des Gewerberechtes und des Rechtes der freien Berufe zeigten sich vor allem 

folgende Schwachstellen: Das Gewerberecht unterscheidet mehr als 220 unterschiedliche gewerbliche Tätigkei­

ten, die einen Befähigungsnachweis erfordern, um ausgeübt werden zu können. Da für jede clieser Tätigkeiten 

festzulegen ist, welche Tätigkeiten Gegenstand der entsprechenden Gewerbeberechtigung sind, resultiert aus 

diesem Aufbau eine Fülle administrativer Tätigkeiten seitens der Gewerbebehörden, der betroffenen Betriebe 

aber auch der Kammern in ihrem übertragenen Wirkungsbereich. Zwar wurde mit der GewO 1973 versucht, 

durch die Schaffung von Mobilitätsrechten die starren Grenzen zwischen den Gewerben aufzulockern, doch 

scheint dies nur begrenzt gelungen zu sein. Neben diesen Regulierungen des Marktzutnttes und des Gewer­

beumfanges, die tendenziell die Wettbewerbsintensität reduzieren, bestehen eine Fülle von kostenintensiven 

Verhailensregu/ierungen, die sowohl die Wettbewerbsintensität mindern als auch teilweise unnötige Kanalisie­

rungen unternehmerischen Verhaltens darstellen. Auch hier gilt, daß ihre Administration erhebliche gesamt­

wirtschaftliche Kosten verursacht. 

Charakteristisch für den Gewerbebereich ist ferner, daß neben diesen fonnel/en , in Gesetzen und Verordnun­

gen festgehaltenen Regulierungen, eine Vielzahl von informellen Regulierungen bestehen, die ebenfalls die 

Wenbewerbsintensität reduzieren. Darunter fallen etwa die zahlreichen "unverbindlichen Richtpreise" oder 
" Kalkukationsrichtlinien", die die Kammern für ihre Mitglieder herausgeben und die zu einer starken Dämp­

fung des Preiswettbewerbs beitragen. 

Aus ökonomischer Perspektive läßt sich festhalten, daß diese Regulierungen tendenziell einen Schutz vor po­

tentiellen Wettbewerbern dars:ellen und auf zwei Arten preiserhöhend wirken. Einerseits schaffen sie einen 

größeren Preisspielraum für die Gewerbetreibenden, andererseits verringern sie aber auch den Druck, die 

Kosten der Leistungserstellung laufend zu überprüfen und kostensenkende Maßnahmen zu ergreifen. Ein 

überhöhtes Preisniveau kann daher durchaus mit einer schlechten Ertragslage einhergehen. 

Eine gewisse E inschränkung des Preisweetbewerbes wäre wohlfahrtsökonomisch vertretbar, wenn dies einen 
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Beitrag zu intensiveren Innovationsanstrengungen leisten würde. Doch auch unter dem Aspekt des wirtschaftli­
chen Strukturwandels und der Innovationstätigkeit ist der enge Raster der GewO in vielen Bereichen tenden­
ziell hinderlich, neue innovative Produkt- und Leistungsspektren auf den Markt zu bringen. Gerade die Dyna­
mik von Unternehmensneugründungen wird durch die bestehenden Marktzutrittsbeschränkungen wesentlich 
erschwert. Diesen Hürden der Unternehmensgründung und -expansion steht auf der anderen Seite ein ausdif­
ferenziertes System von Förderungsmaßnahmen gegenüber, um etwa den Strukturwandel zu erleichtern. Eine 
Harmonisierung der gewerberechtlichen Bestimmungen und dieser wirtschaftspolitischen Maßnahmen könnten 
zu einem einfacheren, für den öffentlichen Sektor billigeren System der Wirtschaftsförderung beitragen. 

Von maßgeblicher Bedeutung ist der ganze Bereich des Betriebsanlagenrechtes und der Betriebsanlagenbewil­
ligung. Zwei Probleme zeigen sich hier. Einerseits konnten im Rahmen dieser Studie zahlreiche Hinweise ge­
sammelt werden, daß die Verfahren der Genehmigung von Betriebsanlagen große Schwachstellen aufweisen. 
Widersprüchliche Anforderungen seitens der Vertreter unterschiedlicher Behörden und große diskretionäre 
Spielräume der entsprechenden Verwaltungsbehörden (wobei bier noch bedeutende regionale Spielräume be­
stehen dürften) erschweren die Gründung oder Erweiterung eines Unternehmens. Andererseits ist gerade das 
Betriebsanlagenrecht in den letzten Jahren zu einem wesentlichen Instrument der Umweltpolitik geworden. Im 
Sinne der Übersichtlichkeit von Rechtsnormen wäre daher zu überlegen, die entsprechenden Bestimmungen 
aus der GewO auszulagern und in einer eigenständigen Form zusammenzufassen. 

Im Bereich der freien Berufe führt die Kombination sehr hoher formaler Antrittserfordernisse, der Einbindung 
der Kammerorganisationen in den Zulassungsprozeß, ein weitgehendes Verbot von Werbung und mehr oder 
weniger strikte Gebührenordnungen zu einer Verknappung des Angebotes und insgesamt zu einer Reduktion 
der Wettbewerbsintensität auf der Anbieterseite und zu tendenziell erhöhten Preisen und Suchkosten auf Seite 
d e r  N achfrager.  D arüber hinaus behindern die Vorschrift e n  bezüglich der  Unternehmensform 
(Freiberuflichkeit, keine interdisziplinäre Gesellschaftsbildung) die im Rahmen des Strukturwandels des 
Dienstleistungssektors zusehends wichtigere Diversiftzierung des angebotenen Leistungsbündels. 

In beiden Bereichen zeigt sich, daß die Argumentation, die bestehenden Regulierungen dienen dem Schutze 
einer hohen Leistungsqualität und damit letztendlich dem Wohle des Konsumenten sich nur als sehr begrenzt 
haltbar erweisen. Tendenziell wird das angebotene Preis-Leistungs-Spektrum und daher die Wahlmöglicbkeit 
der Konsumenten eingeschränkt. Ganz generell wäre daher ein Rückgriff auf stärkere wettbewerbliche Ele­
mente erwünscht. 

Gewerblicher Gütertransport: Ineffiziente Regu/iefUllgen zur Bewältigung der Umwelt- und Sicherheitsproblematik 

Der in der vorliegenden Arbeit als Fallstudie untersuchte Transportsektor ist ein Schlüsselbereich der volks­
wirtschaftlichen Infrastruktur. Während dieser Sektor in der letzten Zeit vor allem im Zusammenhang mit dem 
Transitverkehr auf der Brennerroute und ganz allgemein mit der Umweltproblematik des Straßengütertrans­
portes in den Mittelpunkt politischer Kontroversen geraten ist, konzentriert sich diese Arbeit vor allem auf die 
Regulierungsaspekte des gewerblichen Güterbeförderungsgewerbes. 

Zunächst werden die spezifuchen Regulierungen aufgezeigt, die das Geschehen auf diesem Markt beeinflus­
sen. Aufgrund der aktuellen Problematik behandelt ein weiterer Abschnitt die derzeitigen verkehrspolitischen 
Entwicklungen innerhalb der EG. Weiters werden die theoretischen Begründungen, die zur Rechtfertigung von 
Regulierungseingriffen dienen, auf ihre Stichhaltigkeit geprüft. Schließlich werden die Regulierungseingriffe 
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auf ihre Effizienz in statischer und dynamischer Sicht untersucht und Reformvorschläge unterbreitet. 

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild: Die wesentlichen Aspekte im Bereich der Güterbeförderung auf 
der Straße sind die Probleme der Verkehrssicherheit und der negativen externen Effekte auf die Umwelt. Die 

Schlüsselfrage, ob das bestehende Netz von Regulierungen die richtigen Anreize setzt, um diese Probleme zu 

bewältigen, muß mit einem vorsichtigen "nein" beantwortet werden. 

Das bisherige System der Beschränkung der Anzahl der Firmen durch eine Fülle von Marktzutrittsbeschrän­

kungen hat zu überhöhten Transportpreisen geführt, die zu Lasten der Konsumenten und der gesamrwirt­
schaftlichen allokativen Effizienz gehen. Die bisher von ihrer Intensität her stärkste Marktzutrittsbeschränkung, 

die Bedarfsprüfung, wurde vom Verfassungsgerichtshof mit Wirkung per 30.9.1988 aufgehoben. Daneben be­

stehen noch etliche Regulierungen, die hinsichtlich ihrer Wirkung teilweise ineffizient sind und falsche Anreize 

setzen, wie etwa die Erfordernis einer vorherigen Tätigkeit in dem betreffenden Gewerbe oder die Notwendig­

keit eines entsprechenden Führerscheines für den Gewerbeinhaber. Der geforderte Nachweis der finanziellen 

Leisrungsfähigkeit verursacht Kosten ohne als besonders wirkungsvoll gelten zu können und ist daher als trans­

aktionskostenineffizient zu beurteilen. Es gibt auch keinen schlüssigen Grund, warum nur österreichische 

Staatsbürger eine Konzession für das Güterbeförderungsgewerbe beantragen dürfen, selbst wenn eine Rezipro­

zität gegeben ist. Die erfolgte Trennung der Konzession für den Nah- und den Fernverkehr ist als wenig effi­

zient zu beurteilen, da meistens nur Fernverkehrskonzessionen beantragt wurden. 

Bis vor zwei Jahren existierten im Fernverkehr verbindliche Tarife (Margentarife), die allerdings laufend unter­

boten wurden. Im Nahverkehr existieren unverbindliche Tarifempfehlungen (nach dem Kartellgesetz), die zu­

mindest für gewisse Bereiche der Wagenladungen unrealistisch hoch sind und in der Pram auch nicht gezahlt 

werden. Die Schutzfunktion für Konsumenten, mit denen verbindliche Tarife oder Tarifempfehlungen gerecht­

fertigt werden, ist nur dann erfüllt, wenn einerseits die Tarifbestimmung "kostenwahr" erfolgt und andererseits 

die Tarife eingehalten werden. In dem hier beobachteten Fall mit überhöhten Tarifen, die in der Folge auch 

teilweise nicht eingehalten werden, ist zu vermuten, daß hinter dieser Strategie der Versuch steht, das Preisni­

veau nach oben zu verschieben und derart je nach Verlader die Möglichkeit zur Preisdiskriminierung 

(Abschöpfen der Konsumentenrente) zu verbessern. 

Die Festlegung des Umfangs der Konzession, d.h. der Anzahl der Fahrzeuge, die betrieben werden dürfen, ist 

je nach Handhabung unterschiedlich zu beurteilen. Bei einer durchwegs befürwortenden H andhabung, wie dies 

bisher der Fall ist, erschwert das Ansuchen um Erweiterung der Konzession eine rasche Anpassung der Kapa­

zität an die Marktnachfrage, ohne daß diese mittelfristig verhindert würde. Grundsätzlich bietet die Festlegung 
des Umfanges der Konzession aber die Möglichkeit für einen massiven Eingriff in die Angebotsseite. Proble­

matisch ist auch der Ermessensspielraum, der hier gegeben ist. Es ist daher nicht auszuschließen, daß dieses 

Instrument, da es sehr restriktiv eingesetzt werden kann, die beseitigte Bedarfsprüfung sogar auf eine strengere 

Art und Weise substituiert. 

Eine zusätzliche Angebots- und Kapazitätsbeschränkung ergibt sich durch die Notwendigkeit des Erhalts von 
Genehmigungen für den grenzüberschreitenden Transport. Da erst ab einem größeren Wegenetz Größenvor­

teile (economies of scale) und Netzvorteile (economies of network) realisiert werden können, ist die Möglich­
keit, grenzüberschreitende Transporte durchführen zu können, notwendig für ein hochwertiges logistisches An­

gebot. Die Vergabe praxis, die im wesentlichen einer Beschränkung der Anzahl der Firmen im internationalen 

Transportm arkt gleichkommt, verstärkt die Diskrepanz zwischen Unternehmern, die nur Binnentransporte 
durchführen und jene, die im grenzüberschreitenden Transport tätig sind. Hierdurch werden Konzentrations-
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tendenzen und Extraprofite gefördert. Ein Auktionierungsproze ß der Genehmigungen für den grenzüber­
schreitenden Verkehr könnte hier Abhilfe schaffen. Aus innovationsorientierten Sicht ist der Vergabepraxis der 
Genehmigungen jedoch zugute zu halten, daß eine längerfristige Auftrags- und Routenplanung dadurch er­
leichtert wird und damit auch Investitionen in eine effiziente Transportabwicklung. 

Neben oben genannten Regulierungen sind auch noch die sozialrechtlichen Vorschriften und die Regelung der 
Beförderungsbedingungen zu nennen. Hier besteht ein dringender Harmonisierungsbeciarf, da für den inner­
österreichischen Verkehr andere Regelungen gelten, als für den grenzüberschreitenden Verkehr. Dies erzeugt 
unnötige Transaktionskosten. 

Grundsätzlich ist festzuhalten: Probleme der Sicherheit sind am besten mit der Festlegung von S tandards und 
regelmäßigen und vereinheitlichten Kontrollen zu lösen. Negative externe Effekte auf Umwelt und Lärmbelä­
stigung sind mit Festlegung von maximalen Emissionswerten, Nachtfahrverboten, Geschwindigkeitsbeschrän­
kungen etc. zu begegnen. Dies gilt auch für ausländische LKW. Essentiell ist die konsequente Überprüfung der 
Einhaltung, also die Durchsetzung dieser Vorschriften. Parallel dazu sind Investitionen in die Infrastruktur der 
Bahn und in eine verbesserte Organisation der Verlade- und Umlademöglichkeiten unumgänglich. 

Begleitend zu einer Deregulierung ist eine verbesserte Qualität des Datenmaterials im Transportsektor vonnö­
ten. Auch die nötige Transparenz, welche Kosten mit der Regulierung verbunden sind, fehlt gänzlich in Öster­
reich. 

Versicherungen: Regulierung in einem (potentiell) dynamischen Diensr/eisrungsbereich 

Ein volkswirtschaftlich gesehen weiterer Schlüsselsektor ist die Versicherungswirtschaft. Gerade der Bereich 
neuer Versicherungsleistungen ist ein außerst dynamischer Teil des Dienstleistungssektors und wird vermutlich 
in naher Zukunft verstärkter internationaler Konkurrenz ausgesetzt sein. Aus diesen Gründen scheint die Be­
trachtung dieses Bereiches von maßgeblichem Interesse. 

Die Regulierung des M arktes der österreichsiehen Privatversicherungsunternehmen ist im internationalen Ver­
gleich sehr hoch. Es herrscht das materielle Aufsichtsprinzip, d.h., daß die Versicherungsunternehmen nicht 
nur einschneidenden Verhaltensregulierungen unterworfen sind, sondern darüberhinaus die Regulierungsbe­
hörde im Interesse des Schutzes der Versicherungsnehmer direkt in das Geschäftsgebaren einzelner Versiehe­
rungsunternehmen eingreifen kann. Als Begründung für diese hohe Regulierungsdichte werden die besondere 
volkswirtschaftliche Bedeutung der Ve rs icherungswirtschaft ebenso wie die Eigenarten des Produktes 
"Versicherungsschucz" angegeben. 

Eine Beurteilung der ökonomischen Auswirkungen der Regulierung in der Privatversicherungswirtschaft wird 
durch zwei Faktoren erschwert : Erstens ist der österreichische Markt durch eine oligopolistische Anbieter­
struktur gekennzeichnet, die sich u.a. in einer starken verbandlichen Organisation äußert. Bei einer Änderung 
des Aufsichtsrechtes etwa in Form einer Liberalisierung (Angleichung an EG-Recht) wäre zu untersuchen, in­
wieweit hierdurch nicht eine staatliche Regulierungsaufsicht durch " Selbstregulierung" in Form eines KartelLe­
bensversicherungerbandes substicuiert wird. Zweitens ist Österreich durch einen hohen Grad an informeller 
Eingriffspraxis geke:mzeichnet. eine Rechtssprechung fehlt zur Gänze. Eine Beurteilung offizieller Regelungen 
und Dokumente erschließt deshalb nur zu einem Teil das tatsächliche Eingriffspotential. 
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D as Kernstück der österreichsichen Versicherungs aufsicht ist die SoLebensversicherungabilitätskontrolle. 

D azu gibt es eine Reibe von Vorschriften, die die Höhe des Mindestkapitals, das Verhältnis von Geschäftsum­

fang zu Eigenmitteln, die Höhe und Veranlagung des De ckungskapitals und der versicherungstecbnischen 

R ückstellungen bis hin zu den Pramien und Gewinnen einer strengen Kontrolle unterwerfen. D as Fehlen jegli­

cher Konkurse in der Versicherungsbranche weist dabei auf die Wirksamkeit dieser Regelungen hin. Aus öko­

nomischer Sicht ist allerdings auf die Opportunitätskosten dieser Regelungen hinzuweisen. Diese resultieren 

unmittelb ar aus einer u.U.  zu hohen Haltung bzw. e iner zu gering verzinsten Veranlagung von S icherheitskapi­

tal. Mittelbar lassen sich durch eine "Konkursversicherung" negative Effekte auf das Kostenbewußtsein der 

Versicherungsunternehmen erwarten. Eine sinnvolle Reformma ßnahme wäre deshalb die Einrichtung eines 

Garantiefonds, der einerseits die Interessen der Versicherten wahrt, andererseits aber durch die Konkursmög­

lichkeit die Versicherungsunternehmen zu erhöhter KosteneffIzienz anspornt . Gleichzeitig könnten durch diese 

Maßnahmen die im intern ationalen Standard sehr strengen SoLebensversicherungabilitätsvorschriften gelok­

kert werden. Im Zuge dieser Lockerung wäre auch die gegenwärtig bestehende Bevorzugung von Komposirver­

sicherern abzubauen. 

D as zweite wesentliche Ziel der Regulierung der Vertragsversicherungen ist die Gewährleistung des gleichen 

Zugangs für alle Versicherungsne hmer. Als vorrangige Instrumente dienen dafür die Prämien- und Bedin­

gungsregulierung. Erstgenannte findet n ur in der Lebensversicherung und Krankenversicherung Anwendung . 

Die Bedingungsregulierung erfaßt alle Versicherungszweige und findet in der Genehmigungspllicht für die All­

gemeinen und B esonderen Versicherungsbedingungen ihren Ausdruck. Die gr un dsätzliche Problematik der 

B e din gungsregulierung in der derzei tigen Form ist,  daß sie erstens nicht ausreicht, um eine hinreichende 

M arkttransparenz zu gewährleisten und zweitens in der gegenwärtigen Stringenz auch nicht notwendig er­

scheint. Anband des B eispiels der Lebensversicherung W'UIde demonstriert, daß Prämien- und Bedingungsre­

gulierung nicht ausreichen, um den Versicherungsnehmern eine echte Vergleichbasis zu gewährleisten. Dazu 

wäre es notwendig, daß "Einheitspreise" für alle wichtigen Komponenten (z.B . Risiko- und S parkomponente) 

des Vertrages ausgewiesen werden und der Versicherungsnehmer sich überdies an Mustervertragen, die von 

der ganzen Branche einheitlich angeboten werden, orientieren kann. 

Aus ökonomischer Sicht sind die Konsequenzen einer Bedingungsregulierung eher negativ zu bewerten . Zwar 

wird dadurch eine gewisse Mindestqualität garantiert, andererseits wird j edoch eine rasche Anpassung an neue 

Markrver hältnisse durch umständliche Genehm igungsverfahren erschwert . Inflexibilität sowie geringe I nnova­

tionsfreudigkeit der Versicherungsunternehmen ist die Folge. Diese wird zusätzlich durch die existier e nde Pra­
xis, daß die Versicherungsbedingungen in der Regel durch den Versicherungsverband in Abstimmung mit der 

Versiche rungsaufsichtsbehörde erstellt werden, verstärkt.  Der sich daraus ergebende Zwang zu Kooperation 

und Konformität wirkt sich nicht zum Vorteil des Konsumenten aus. 

Die schwe rwiegenden \-fänge!, die sich aus den gegenwärtigen Regelungen zum Schutz des Konsumenten er­
geben, lassen deshalb einschneidende Reformmaßnahmen dringend geboten erscheinen. S tatt strikter Bedin­

gungsregulierung wäre ein erhöhter Qualitätswenbewerb durchaus wünschenswert. Zur Erhöhung der Markt­

transparenz wären eine Reibe von Maßnahmen denkbar, die zum Teil in anderen Ländern mit großem Gewinn 

für die Konsumenten verwirklicht sind. Dazu gehören die Ve rpflichtung zur Angabe von Einheitspreisen, die 

Veröffentlichung einer Beschwerdestatistik. die Einführung von verbindlichen Musterbedingungen (von denen 

je doch individuell abgewichen werden kann!) ,  eine regelmäßige Veröffentlichung der Tarife bzw. die Forcie­

rung des Maklerwesens. Eine Stärkung der Konsumentenposition wäre auch durch die Verpflichtung zur Schal­

terpolizze, die Errichtung eines Schiedsgerichtes. durch Verbesserung der statistischen Cnterlagen der Versi­

cherungsaufsichrsbehörde, verstärkten Einbezug von Konsume ntenschulzorganisalionen in den Entsche idungs-
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prozeß sowie eine kartellrechtliche Aufsicht zu erwarten. Die gegenwärtig dominant auf Funktionsschutz aus­

gerichtete Tätigkeit der Versicherungsaufsichtsbehörde würde sich damit stark in Richtung eines erhöhten 

Konsumentenschutzes ändern. 

Zivi/techniker: Staatlicher Schutz und strukturelle Anpassungsschwierigkeiten 

Am Beispiel der Ziviltechniker läßt sich in idealtypischer Weise die Regulierungsproblematik in einer freien 

Berufsgruppe analysieren. Die Vielzahl der unterschiedlichen Befugnisse erforderte, sich auf die gemessen an 

der Mitgliederzahl umfangreichste Gruppe, die Ziviltecbniker im Bauwesen, zu beschränken. 

Der sehr traditionsreiche und alte Stand der Ziviltechniker ist durch eine Reihe von Zutrittsvoraussetzungen 

(Staatsbürgerschaft, Studium, Praxis, Befugnisprüfung, etc.) gekennzeichnet, die den Marktzutritt zu einer öko­

nomischen und vor allem zeitintensiven Hürde gestalten. Die Begründung für dieser komplexe System von Re­

gelungen wird immer wieder in der Sicherung der Qualität der angebotenen Leistung gesehen. Hinzu gesellen 

sich eine differenzierte Zahl von Regulierungen des unternehmerischen Verhaltens dieser Berufsgruppe, etwa 

eine Mindestgebührenordnung, die obligatorische Freiberuflichkeit und damit Ausschließung der Möglichkeit 

der Bildung einer Kapitalgesellschaft, Regelungen des Befungnisumfanges u.v.a. Diese Regulierungen sind ei­

nerseits im Ziviltecbnikergesetz und andererseits, wie das für alle freien Berufe typisch ist, in den entsprechen­

den Standesregeln enthalten. Der Kammer kommt daher auch eine wichtige Funktion in der Einhaltung dieser 

Regelungen zu, die sich in einer eigenen Disziplinargewalt gegenüber ihren Mitgliedern ausdrückt. 

Entstanden aufgrund einer teilweisen Ausgliederung von Funktionen aus dem öffentlichen Bereich im Zuge 

der Industrialisierung und des Infrastrukturaufbaues im zweiten Drittel des letzten Jahrhunderts, und als Ab­

geltung hierfür ausgestattet mit quasi-notariellen Rechten, sehen sich die Ziviltechniker im Bauwesen seit ge­

raumer Zeit einer wachsenden Substitutionskonkurrenz durch planende Baumeister und technische Büros, die 

nicht diesen Zugangsvoraussetzungen unterliegen, gegenüber. Sowohl national als auch international zeigt sich 

ein rascher Strukturwandel des Bauplanungsmarktes, in dem Spezialisierung, fachübergreifende Expertise und 

eine entsprechende Bürogröße und Unternehmensform zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden. 

Das ausdifferenzierte System von Regulierungen wird unter diesen veränderten Umständen eher zu einem Hin­

dernis für eine zeitgemäße Anpassung dieses Standes, als zu einem qualitätssichernden Instrument. In dieser 

Situation kommt dem öffentlichen Auftraggeber in Verbindung mit der Kammerorganisation eine nicht unbe­

deutende Schutzfunktion für diese Berufsgruppe zu. Während dies kurzfristig - zumindest aus der Sicht des Be­

rufsstandes - vielleicht noch als Vorteil gesehen werden kann, aber bereits in einer mittelfristigen Perspektive in 

einen Nachteil umschlägt, fällt die gesamtwirtschaftliche Evaluation auf jeden Fall kritischer aus. 

Das bestehende System von Regulierungen tendiert dazu, Preise zu erhöhen und es mindert die strukturelle 

Anpassung an die Gegebenheiten des Marktes. Weiters ist der Zusammenhang zwischen den bestehenden Re­

gulierungen und der Qualität der erbrachten Leistung nur sehr schwach ausgeprägt. 

Eine Anpassung dieses Systems von Regulierungen erscheint daher dringend erforderlich. Dazu zählen u.a. die 

Abschaffung der obligatorischen Freiberuflichkeit, die Umgestaltung der Gebührenordnung auf eine Art und 

Weise, die ihre lnformationsfunktion für die Nachfrager herausstreicht (etwa in Form von Gebührenrichtwer­

ten oder Margengebühren), die Beseitigung des Filialverbotes, die Schaffung der Möglichkeit interdisziplinärer 

Zusammenarbeit und flankierende Maßnahmen, wie Adaptionen im Ausbildungsbereich. Im Verhältnis zu pla-
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nenden Baumeistern sollten die Ziviltechniker auf wettbewerblicher Basis konkurrieren können und Möglich­

keiten verstärkt werden, den B erufsstand durch den Aufbau einer entsprechenden marktlichen Reputation zu 

entwickeln. 

Von der Analyse zur Politik: Optionen und ökonomische Effekte 

Die in dieser Studie herauskristallisierten Ansatzpunkte und konkreten Reformvorschläge für eine Entregulie­

rung in den hier betrachteten Bereichen sind zahlreich und betreffen vornehmlich folgende Punkte: 

• Erleichterung des Marktzutrittes dort, wo eine Marktzutrittsbeschränkung nicht durch - stringent zu begrün­

dende - volks'Wu-tschaftliche Interessen angebracht erscheint. 

• Generell Reduktion der Zahl der unterschiedenen G ewerbe bzw. Befugnisse bei gleichzeitiger Erweiterung 

des Gewerbe- bzw. Befugnisumianges. 

• Oualitätssicherung nicht durch M arktzutrittsbeschränkungen sondern durch flexiblere, stärker marktorien­

tierte Instrumente, wie etwa der Förderung verschiedener Formen des Reputationswettbewerbes. 

• W eitgeh ender E rsatz von im vorhinein festgelegter oder zumindest stillschweigend konsentierter Preise 

durch eine stärkere Wettbewerbsaufsicht im nachhinein. 

• Reduktion der zahllose n  Verhaltensregulierungen (Ausübungsvorschriften) . Auch in diesem B ereich könnte 

der marktliehe Reputationswettbewerb ein effektives und flexibles Kontrollinstrument darstellen. 

• Zur Absicherung umweltpolitischer Ziele sollte zu Instrumenten übe rgegangen werden, die e ffektiver wir­
ken, als die derzeit bestehenden M arktzutritts- und Verhaltensregulierungen. 

• Laufende Kontrolle und Evaluation von bestehenden Regulierungen und ergriffe nen Deregulierungsmaß­

nahmen, um gegebenenfalls Anpassungen vornehmen zu können. Hiezu zählt auch die Aufbereitung ent­

sprechender statistischer Daten, die eine B eurteilung der R egulierungsaktivitäten auf ihre Wirkungen er­

möglichen. 

• Mehr Transparenz in gewerberechtlichen Verfahren. 

• Garantie einer sozialpolitischen Absicherung bei der Umsetzung von Deregulierungsmaßnahmen. 

Zum derzeitigen Zeitpunkt, vor allem aufgrund einer recht mangelhaften Datensituation, die im vorliegenden 

Projekt nur ansatzweise durch umfangreiche Originärerhebungen verbessert werden konnte, lassen sich die ge­

samtwirtschaftlichen Effekte einer Deregulierungspolitik erst vorsichtig abschätzen. Dennoch ergeben sich 

deutliche H inweise, daß zumindest nach einer Transformationsphase positive Effekte auf Konsumentenseite, 

hinsichtlich der Konkurrenzfähigkeit der österreichischen gewerblichen Wirtschaft, der Dynamik des Struktur­

wandels und auch der Beschäftigung ausgehen. Bedeutende Einsparungspotentiale zeichnen sich auch im Be­

reich der Administration der gewerberechtlichen Vorschriften, sowohl im öffentlichen Bereich, im Bereich der 

Kammern und bei  den betroffenen Unternehmen, ab. 
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Liste der Handwerke (§ 94 GewO 1 973 IdF BGBI. 399/1 988) 

Bäcker 
Bandagisten 
Bildhauer 
Binder 
Blechblasinstrumentenerzeugung 
Bootbauer 
Buchbinder 
Büromaschinenmechaniker 
Dachdecker 
Damenkleidermacher 
Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger 
Drechsler 
Edelsteinschleifer 
Elektromechaniker und Elektromaschinenbauer 
Emailleure 
Erzeuger chirurgischer und medizinischer Instrumente 
Etui- und Kassettenerzeuger 
Färber 
Fleischer 
Fotografen 
Friseure und Perückenmacher 
Gelbgießer 
Getreidemüller 
Glasbläser und Glasinstrumentenerzeuger 
Glaser 
Glasschleifer einschließlich der Glasbeleger 
Gold-, Silber- und Metallschläger 
Gold- und Silberschmiede 
Graveure und Guillocheure 
Gürtler und Ziseleure 
Hafner 
Harmonikamacher 
Harmoniumerzeuger und Erzeuger von ähnlichen Musikinstrumenten 
Herrenkleidermacher 
Holzblasinstrumentenerzeuger 
Hutmacher 
Kappenmacher 
Karosseriebauer 
Kartonagewarenerzeuger 
Keramiker 
Klaviermacher 
Konditoren 

III-113 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 11 Beilage H (gescanntes Original) 261 von 282

www.parlament.gv.at



Kraftfahrzeugelektriker 
Kraftfahrzeugmechaniker 
Kühlmaschinenmechaniker 
Kunststeinerzeuger 
Kupferschmiede 
Kürschner 
Lackierer 
Landmaschinenmechaniker 
Lebzelter und Wachszieher 
Ledergalanteriewarenerzeuger und Taschner 
Maler und Anstreicher 
Maschinstricker und Wirker 
Mechaniker 
Messerschmiede 
Metalldrucker 
Metall- und Eisengießer 
Metallschleifer und Galvaniseure 
Miedererzeuger 
Modelltischler 
Modisten 
Optiker 
Orgelbauer 
Orthopädieschuhmacher 
Orthopädietechniker 
Pflasterer 
Platten- und Fliesenleger 
Präparatoren 
Radio- und Fernsehtechniker 
Rotgerber 
Säckler (Lederbekleidungserzeuger) 
Sattler 
Schilderhersteller 
Schlosser 
Schmiede 
Schuhmacher 
Spengler 
Streich- und Saiteninstrumenteerzeuger 
Stukkateure 
Tapezierer und Bettwarenerzeuger 

- 247 -

Txti1reiniger (Chemischreiniger, Wäscher und Wäschebügler) 
Tischler 
Uhrmacher 
Vergolder und Staffierer 
Wagner 
Weber 
Weiß- und Sämischgerber 

• 

• 
1 

• 
I 

• 
I 

• 
'I 

• 
I 

• 
I 

• 
I 

• 
I 

• 
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Zahntechniker 

Zinngießer 

- 248 -
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Liste der gebundenen G ewerbe (§ 103 GewO 1973 idF BGBI. 399/1988) 

:> 103 Abs. l /it. a GewO: 

Chemische Laboratorien 

Aufstellung von Anlagen zur Erzeugung und Verwertung künstlicher Kälte 

Aufstellung von Lüftungsanlagen (einschließlich Klimaanlagen) der Oberstufe 

Aufstellung von Lüftungsanlagen (einschließlich Klimaanlagen) der Unterstufe 

Aufstellung von Niederdruckzentralheizungsanlagen und Warmwasserbereitungsanlagen der Oberstufe und 

von Hochdruckzentralheizungsanlagen 

Aufstellung von Niederdruckzentralheizungsanlagen und Warmwasserbereitungsanlagen der Unterstufe 

Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik 

§ 103 Abs. 1 lit. b GewO: 

Antiquitäten- und Konstgegenständehandel 

Berater in Versicherungsangelegenheiten 

Betonwarenerzeuger 

Betriebsberater einschließlich der Betriebsorganisatoren 

Blumenbinder 

Buch-, Kunst- und Musikalienhandel 

Buch-, Kunst- und Musikalienverlag 

Drucker 

Erzeuger von Druckformen für die M assenherstellung von Vervielfältigungen 

Erzeuger kohlensäurehältiger Getränke 

Erzeuger von kosmetischen Artikeln und P arfümeriewaren . 

Erzeuger künstlicher Mineralwässer und künstlicher Mineralwasserprodukte 

Erzeuger von Lebensmitteln aller Art und tiefgekühlten Lebensmitteln 

Erzeuger von Margarine, Pflanzenspeisefetten und Speiseölen 

Filmproduktion 

Fotohandel 

Fußpfleger 

Futtermittelerzeuger 

G ablonzenwaren-Erzeuger 

G ärtner 

Gold-, Silber- und Perlensticker 

Handelsagenten 

H andelsgewerbe gem. § 103 Abs. 1 lit. b Z. 25 G ewO 1973 
Handschuhmacher 

Hohlglasveredler, einschließlich der Glasgraveure 

Hörgeräteakustiker 

Huf- und Klauenbeschlag 

Instandsetzen von Schuhen 

Kosmetiker (Schönheitspfleger ) 
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Kunstsloffverarbeiter 
LederfilJber 
M aschrnstlcker 
Masseure 
Molkereien und Käsereien 
Notenstecher 
Rauwarenzurichter und Rauhwarenfärber 
Säger 

- 250 -

Schädlingsbekämpfung im Pflanzenbau (außer mit hochgiftigen Gasen) 
Schriftgießer 
Schwarzdecker 
Siebmacher 
Skierzeuger 
Spediteure 
Stempelerzeuger und Flexographen 
Tankreiniger 
Terrazzomacher 
Transportagenten 
Verlegen., ausgenommen Verspannen und Spalieren., von Belägen aus Kunststoff, Gummi und Linoleum sowie 

von textilen Belägen 
Vermögensberater 
Versicherungsmakler 
Viehschneider 
Vulkaniseure 
Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmung 
Wäscher und Wäschebügler 
Wäschewarenerzeuger 
Werbeberater 
Werbungsmittler 

§ 103 Abs. 1 /ir. c GewO: 

Abdichter gegen Feuchtigkeit und Druckwasser 
Abschleifen und Versiegeln von FUßböden 
Asphaltierer 
Betrieb von Tankstellen 
Bürsten- und Pinselmacher 
Essigerzeuger 
Frachtenreklamation 
G aragierungsgewerbe 
Kleinhandel mit Brennstoffen und Brennmaterial 
Korb- und Flechtwarenerzeuger 
Maler für Industrieerzeugnisse 
Marktfahrer (Fieranten) 
Posamentierer 
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Schirmmacher 
Seiler 

Senferzeuger 
Spirituosenerzeuger 
Steinholzleger und Estrichhersteller 

- 251 -

Übernahme von Arbeiten für die Gewerbe der Textilreiniger,der Färber oder der Wäscher und Wäschebügler 
Vermieten von Kraftfahrzeugen ohne Beistellung eines Lankers 

Wermut-, Dessert-, Schaum- und Perlwein erzeuger 
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Liste der konzessionierten G ewerbe (§ 1 30 G ewO 1 973 idF BGBI. 399/1 988) 

Abdecker 

Altölsammler und -verwerter 
Ausgleichsvermittlung 

Auskunfteien über Kreditverhältnisse 

Baugewerbe (Baumeister, B runnenmeister, Steinmetzmeister, Zimmermeister) 

Bauträger 
Berufsdetektive 

Bestatter 

Betrieb von Schleppliften 

Betrieb von Sprengstoffunternehmen 

Bewachungsgewerbe 
Dampfkesselerzeugung 

Drogistengewerbe 

Einziehung fremder Forderungen (Inkassobüros) 

Elektroinstallationen der Oberstufe 
Elektroinstallationen der Unterstufe 

Errichtung von Blitzschutzanlagen 

Errichtung von Alarmanlagen 

Erzeugung von medizinischem Naht- und Organersatzmaterial und Handel damit 

Erzeugung von pyrotechnischen Artikel sowie von Züodmitteln und sonstigen Sprengmitteln 

Fremdenführergewerbe 

Gastgewerbe 

Gas- und Wasserleitungsinstallation 

Gelegenheitsverkehrsgewerbe (Taxi etc.) 

Großhandel mit Drogen und Pharmazeutika 

Güterbeförderung in Rohrleitungen 

Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen 

Herstellung von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten sowie Handel damit 
Herstellung von immunbiologischen und bestimmten mikrobiologischen Präparaten 
Immobilienmakler 

Immobilienverwaltung 

Kanalräumer 
Kontaktlinsenoptiker 
Lebens- und Sozialberater 
Luftfahrzeugmechanikergewerbe 
Personalkreditvermittlung 
Pfandleihergewerbe 

Rauchfangkehrergewerbe 

Reisebüros 
Schädlingsbekäm pfung 
Sonderabfallsamm1er und -beseitiger 

Sterilisierung von medizinischen Injektionsspritzen und Infusionsgeräten 

Technische Büros 

Überlassung von Arbeitskräften 
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Versteigerung beweglicher Sachen 

Waffengewerbe 

Zündwarenerzeugung 

- 253 -

• 

, 

, 

, 
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• 
Liste der verwandten Handwerke 

• 

Handwerk Verwandtes H andwerk 

• 
Binder Drechsler 

Tischler 
Wagner 

Buchbinder Etui- und Kassettenerzeuger 
Büromaschinenmechaniker E lektromechaniker und 

E lek tro maschinenbauer 
• Mechaniker 

Damenkleidermacher Herrenkleidermacher 
Drechsler Binder 

Tischler 
Wagner 

Elektromechaniker und Büromaschinenmechaniker 

• Elektromaschinenbauer Kühlmaschmenmechaniker 
Erzeuger chirurgischer und Mechaniker 

medizinischer Instrumente 
Etui- und K assettenerzeuger Buchbinder 
Glaser Glasschleifer einschließl ich 

der Glasbeleger 
Glasschleifer einschließlich Glaser 

• der Glasbeleger 
Gürtler �letaJ ldriicker 
Herrenkleidermacher Damenkleidermacher 
Hutmacher ;-'lodisten 
K ühlmaschinenmechaniker E les.t romechaniker und 

Ele k tromaschinenbauer 

• Me..:haniker 
Kupferschmiede Speng ler 
Kürschner Lederbekleidungserzeuger 

( Sackler) 
Lmdmaschinenme..:haniker S..:hlo sser einschließlich der 

Gttterstricker 
S..:hmlede 

• 

• 

• 

• 
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H andwerk 

Lederbekleidungserzeuger 
(Säckler) 

Ledergalanteriewarenerzeuger 
und Taschner 

Mechaniker 

Metalldrucker 
Modisten 
Orthopädieschuhmacher 
Rotgerber 
Sattler einschließlich Fahr­

zeugsattler und Riemer 
Schlosser einschließlich der 

Gitterstricker 
Schmiede 

Schuhmacher 
Spengler 
Tischler 

Wagner 

Weiß- und Sämisch gerber 

Quelle: Mayr/Wallner (1981, S. 139 f.). 

Verwandtes Handwerk 

Kürsclmer 

Sattler einschließlich Fahr­
zeug sattler und Riemer 

Büromaschinenmechaniker 
Erzeuger chirurgischer und 

medizinischer Instrumente 
Kühlmaschinenmechaniker 
Gürtler 
H utmacher 
Schuhmacher 
Weiß- und Sämischgerber 
Ledergalanteriewarenerzeuger 

und Taschner 
Landmaschinenmechaniker 
Schmiede 
L andmasch inenmechan iker 
Schlosser einschließlich der 

Ginerstncker 
Orthopädieschuhmacher 
Kupferschmiede 
Binder 
Drechsler 
Wagner 
Binder 
Drechsler 
Tischler 
Rotgerber 

• 

, 

• 
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Fragebogen und Grundauswertung der Erhebung im gewerblichen G ütertransportbereich 

1 .  Hat sich Ihrer Meinung nach die Si­
tuation der Güterbeforderer in den 
letzten J ahren 

2. Glauben Sie, daß ein 
Beitritt Österreichs zur EG für Sie 
größtenteils vorteilhaft wäre? 

o 
o 
o 

o 
o 

verbessert 
verschlechtert 
nicht verändert ?  

J a  
nein 

3 .  Die Bedarfsprüfung wird ab 1 . 1 0. 1 988 wegfallen. Nehmen Sie bitte zu fol­
genden Aussagen Stellung: 

Es ist gut ,  daß die Bedarfsprüfung 
wegfcillt . 

Der Wegfall der Be­
darfsprüfung wird dazu führen, daß 
es mehr Güterbeforderungsbetriebe 
geben wird. 

Wenn die Bedarfsprüfung wegfcillt ,  
wird sich mel.lle Ertragslage ver­
schlechtern. 

Die Qualität der Transportleistun­
gen wird sinken.  

4 .  Soll der Zugang zum Gewerbe an­
stelle der Bedarfsprüfung durch an­
dere Hindernisse erschwert werden? 

5. Woher kommen Ihre Transportaufträge? 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

stimme zu 
stimme nicht zu 
stimme teilweise zu 

st imme zu 
stimme nicht zu 
stimme teilweise zu 

stimme zu 
stimme nicht zu 
stimme teilweise zu 

stimme zu 
stimme nicht zu 
stimme teilweise zu 

Ja 
nein 
weiß nicht 

o meistens für denselben Verlader 
o fUr mehrere " S t ammverlader" 

o für eine Spedition 
Fahren Sie 

o für mehrere Sp editionen? 
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0 Ja 
6.  Haben Ihrer Meinung nach Speditio- 0 nem 

nen eine "große Macht" (z .B.  auf die 0 weiß nicht 
Höhe des Transportentgelts )?  

0 Wagenladungsverkehr 

0 Sammelladungsver kehr 
7 .  Welche Art der Geschäftstätigkeit 0 Spezialtransporte (z .B .  Silos , 

überwiegt bei TImen? Tankfahrzeuge etc. ) 

0 anderes , z .B . . . . . . . . . . 

0 ja 

8 .  Haben Sie ABS in Ihren LKW's? 0 nem 

0 teilweise 

0 ja 

9. Haben Sie ASR in Ihren LKW's? 0 ne.tn 

0 teilweise 

0 ja 

10. Sind Ihre Fahrzeuge mit Retarder 0 nem 
ausgerüstet ? 0 teilweise 

0 ja 

11 .  Verfügen Sie über eine elektronische 0 ne.tn 
Ausrüst wirtschaftliche Fahrweise in 0 teilweise 
Ihren LKW's? 

0 ja 

12. Haben Sie Bordfunk und/oder Au- 0 ne.tn 
totelefon in Ihren LKW's? 0 teilweise 

0 ja 

Wenn Sie einen zusätzlichen LKW 
0 nicht sehr schwierig 

13. 
0 nein 

in Betrieb nehmen,müssen Sie um 
eine Erweiterung Ihrer Konzession 0 habe ich noch nicl,.t probiert 

ansuchen. Ist es schwierig, eine er-
weiterte Konzession zu bekommen? 

0 ja 

0 manchmal schon 
14. Stellt der Werkverkehr für Sie eine 

0 , Konkurrenz dar? 
nem 

0 weiß nicht 

• 
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• 

0 ja 

15 .  Stellen die Frächter aus dem Ost- 0 manchmal schon 

block oder aus Südosteuropa für Sie 0 nem 
• eine Konkurrenz dar? 0 weiß nicht 

0 ja 

16.  Stellt die Bahn für Sie eine KonJcur- 0 manchmal schon 

• renz dar? 0 nein 

0 weiß nicht 

0 1 - 2 

• 0 3 - 6 
1 7 .  Wieviele LKWs setzen Sie ein ? 0 7 - 10 

0 1 1  - 30 

0 mehr &l.s 30 

• 
0 bis 30 t 

0 30 - 100 t 
18 .  Welche Tonnage können 0 101  - 500 t 

Sie mit Thren Fahrzeugen insgesamt 0 501 -1000 t 

• befordem? 0 üb er 1000 t 

0 o - 4 

19 .  Wieviel unselbständig Beschäftigte 0 5 - 10 

• sind in Threm Betrieb? 0 1 1  - 20 

0 mehr als 20 

0 1 - 3 Mill. S 

• 0 3 ,1  - 7 Mill. S 
20. Welchen Uxruatz/ Jahr erwirtschaf- 0 7,1 - 1 1  Mill. S 

ten Sie? 0 1 1 ,1 - 30 Mill. S 
0 über 30 Mill. S 

• 
0 ja 

21 .  Besitzen Sie auch eine Konzession 
für den Fernverkehr? 0 nem 

• 

• 
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Anzahl 

0 Bgld 
0 Ktn 
0 NÖ 

22. Wo haben Sie ihre Standorte ? 0 OÖ 

(Mehrfachankreuzen möglich) 0 Slzbg 

0 StInk 

0 Tirol 
0 Vlbg 

0 Wien 

23.  Haben Sie auch eine Speditionsbe- 0 ja 

rechtigung? 0 nem 

24. Erhalten Sie Genehmigungen fUr den Verkehr über die Grenze? (Bitte nur 
ausfiillen, wenn Sie welche im letzten Jahr erhalten haben!) 

0 1 - 3 
Dauergenehmigungen 0 4 -10  
pro Jahr in die EG: 0 über 10 

0 0 - 99 
0 100 - 300 

Einzelfahrtgenehmigungen 0 300 -500 
pro Jahr in die EG: 0 500 - 2500 

0 über 2500 

0 0 - 99 

0 100 - 300 
Genehmigungen (Einzel 0 300 -500 
oder Dauer) in andere 0 500 - 2500 
Staaten: 0 über 2500 

25. Nehmen Sie bitte zu folgenden Aussagen hinsichtlich der Genehmigungen 
fiir den grenzüberschreitenden Verkehr Stellung: 

Es ist schwierig, solche Genehmi­
gungen zu bekommen. 

Große Betriebe erhalten leichter 
eine Genehmigung als kleine. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

stimme zu 
stimme nicht zu 
stimme teilweise zu 

stimme zu 
stimme nicht zu 
stimme teilweise zu 

• 

• 

• 

• 

• 
: 

• 

• 
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Wenn ich Genehmigungen 

für den grenzüberschreitenden Ver­
kehr hätte, würde das die Ertrags­

lage meines Unternehmens verbes­

sern. 

Es ist vorteilhaft ,  Beziehungen zu 
haben. 

26. Welche Auslandsmä.rkte sind für Sie 
speziell interessant ? (Mehrfach an­
kreuzen möglich) 

27. Wieviele km fahren Sie durch­
schnittlich in einem Jahr? 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

stimme zu 
stimme nicht zu 

stimme teilweise zu 

stimme zu 

stimme nicht zu 

stimme teilweise zu 

BRD 

Italien 

Frankreich 

sonstige E G  

Ostblock 

Südosteuropa 

unter 100 .000 km 

100.000 - 150 .000 km 

1 5 1 .000 - 200 .000 km 

201 .000 - 300.000 km 

über 300 .000km 

28. Wieviel % Leerrückfahrten haben Sie ungefähr? 

0 0 - 30 % 

b ei Fahrten innerhalb Osterreichs: 0 3 1  - 60 % 

0 über 60% 

0 0 - 30 % 

bei Fahrten in die EG:  0 3 1  - 60 % 

0 über 60% 

0 0 - 30 % 

bei Fahrten in den Ostblock: 0 31 - 60 % 

0 über 60% 

0 0 - 30 % 

b ei sonstigen Fahrten: 0 3 1  - 60 % 

0 über 60% 

0 Ja  

29.  Durch Preisunterbietung anderer 0 nem 

habe ich schon mehrere Aufträge 0 teilweise 

verloren. 
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30. Die empfohlenen Preise werden manchmal von der Konkurrenz unterboten. 

o stimmt nicht 
o 1 -10% 

o ja, um durchschnittlich o 1 1  - 30% 
o 30 - 50% 

3 1 .  Was stört Sie am. Umgang mit Behörden oder der Kammer? 

Q 
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E R \.I K 

f eh l e nd • 
J a  1 

- 262 -

E R W E I T E RU N G  D E R  K O N Z E S S I O N S C H W I E R I G  

F � � Q U E �� C Y  

1 1  
2 0 1  

C U H U l A T I V E  

P E � C E N T  F R E Q U E N C Y  

• • 
4 8 . 0  2 0 1  

C U � U L AT I V E  

P E R C E N T  

• 
4 8 . 0  

n � c h t  s " hr s c hw l e  ... - � g  2 3 8  9 . 1  2 3 9  5 1 . 0 
3 2 1  1 8 . 0  

habe 
n e � n 3 s a  2 1 . 0  

i c h noch n � c h t  4 9 2  2 2 . 0  4 1 9 1 0 0 . 0  
prob i er t  

ERWK . . . " wenn S i e  e i nen zus ä t z l i c h e n  L KW  i n  B e tr i eb nehme n , müs s en S i e  t:.m e i ne 

Erwei terung I hr er Konze s s i o n  a n s uc h e n . I s t e s  s chwier i g ,  e i n e  

rwei ter t e  Kor.ze s s i o n  z u  bekomme n? 

� U T , D A S 5 E D� R F S P � ü F U N G  W E G F ä l l T  

C U '-1 U l A T I V E 

P E R C E N T F � E � U E � C Y  
C U :� U l A T I V E  

P E R C E N T -- -- --- - - - -----
f et l e nd • 

3------ -�-------------�--------------
s t imme z u  1 8 0  1 e. .  5 a 0 1 8 : 5 

s t � :nm e  n i c h t  z u Z 2 2 1  5 1 . 0  3 0 1  6 9 . 5  
s u mme tw . zu 3 1 3 2 3 0 . 5  4 3 3  1 0 0 . 0  

8 E D l  . • •  " E s i s t  gu t .  d aß d i e  B ed ar f s prü fung • .... egfäl l t . "  
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E X I S T E N Z  V O N P R E I S U N T E R B I E TU N G  

P R 2  

fehl end • 

s timmt n i c h t  1 
j a  Z 

F R E Q U E N C Y  

1 0  
8 

4 1 6  

C U H U L A T I V E  

P E RC E NT F R E C U E N C Y  

• 

1 . 9  
9 8 . 1  

• 
8 

4 2 6  

C U :-\ U L A T I V E  

P E R C E N T  

• 

1 . 9 
1 0 0 . 0  

PR 2 . _ _  " D i e  empfohl enen Prei s e  wel'den man chma l von der Konkurrenz 

f e h l end 

k e i ne Angabe 

1 - 1 0 % 

1 1 - 3 0 %  

3 0- 5 0 %  

un terbote n . "  

A U S � A B  D E R P R E I S U N T E R S I E T U N G  

P R 3  F R E O U E N C Y  

C U M U L A T I V E 

P E RC E NT F R E O U E N CY 

C UM U L AT I V E  

P E R C E N T  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 3 1  • • • 
0 e 2 . 0  8 2 . 0  
1 5 6  1 3 . 8  6 4  1 5 . 8  
2 2 6 2 6 4 . 7  3 2 6  8 0 . 5  
3 7 9  1 9 . 5  4 0 5  1 0 0 . 0 

PR 3 . . .  " D l. e  emp foh l e n e n  Pre i s e  werden um durch s c h n i t t l i c h  . . . .  

unterbo ten . "  

, 

• 
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V � l 

- 264 -

S C H W I E R I G ,  G E N E H M I G U N G E N  Z U  B E K OM M E N  

F R E O U E N C Y  
C U M UL A T I V E  

P E R C E N T  F R E O U EN C Y  
C U M U L A T I V E 

P E I\ C E NT 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f e h l end • 3 8  

3 5 6  

5 

3 7  

• • 
s t imme zu 1 

s t i mme n i c h t  zu 2 
8 9 . 4 

1 . 3  
9 . 3  

3 5 6  
3 6 1  
3 9 8 

• 
8 9 . 4  
9 0 . 7  

1 0 0 . 0 s t l. mm e  tw . zu 

f e h l end 

s t l. mm e  zu 

s t l. mme n l. c h t  

s t l. mme tw . zu 

3 

VG1 • . •  " E s  i s t  s c hwl. eri g ,  Ge nehmi gungen f ür den gr e n z über sc hr e i ­

t e nd e n  V erkehr z u  bekomme n . "  

V G 4  

• 

1 
zu 2 

3 

B E l I E H U � G E N  S I � D V O R T E I L H A F T  

F R E Q U E NC Y  

3 1  

3 4 1 
1 2  

4 6 

C U :-1 U L A T I V E  

P E R C E N T  F R E Q U E N C Y  

• • 
8 5 . 1  3 4 7  

3 . 0  3 5 9  
1 1 . 4  4 0 5  

C U H U L A T I V E  

P E R C E N T  

• 
6 5 . 7  
8 8 . 6  

1 0 0 . 0  

VG4 . •  " E s l. s t  vor t e i l haf t ,  h l. n s i ch tl i ch der V ergab e d er Genehmi gungen 

f ür den gr enzüber s c hr e i tenden Verkehr B e z l. ehungen zu haben . "  
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T A 2 L E  ü r  V G  Ö Y  S P S D 

V G ( G E N E H � I G U � G  F ü R  V G ) S P E D ( S P E D I T I O N S B E R E C H T I G U N G ' 

F R E Q U E N C Y !  
P E " C E �H 
R O �  p e T  ! 

C O L  P C T  ! O !  j a  l ! n e i n  2 ! T O T A L 
- - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - -- - - + - - - -- - - - +  

o 0 1 5  1 5 4 1 6 9  

n e i n  
0 . 0 0 

0 . 0 0 

0 . 0 0 

3 . 5 0  

8 . 8 8  
1 8 . 5 2  

3 5 . 9 0 

9 1 . 1 2  

4 4 . 3 8 

- - - - - - - - - + - - - - - - -- + - - -- - - - - + - - - - - -- - +  

j a  

1 1 6 6  1 9 3 

0 . 2 3  1 5 . 3 8  4 4 . 9 9 

0 . 3 8  2 5 . 3 8  7 4 . 2 3  

1 0 0 . 0 0 8 1 . 4 8  5 5 . 6 2 

- - - - - - - - - + - - -- - - -- + - - - - -- - - + - - - - - - - - +  
T O T A L  1 8 1  3 4 7  

0 . 2 3  1 8 . B S  8 0 . 8 9 

F R E :l U E r. c y H I S S I N G = 7 

3 9 . 3 9  

2 6 0  

6 0 . 6 1  

4 2 9  

1 0 0 . 0 0 

S T A T I S T I C S  F O R T A G L E  O F  VG S Y  S P E D  

S T A T I S T I C  O F  V A l U E  P R o a  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C H I - S Q U A � E 
l I K E L I H O S D  R A T I O  C H I - S C U A R E  
M A r� T E L  -� A E !\c  S l E L C H I - S Q tj A R E  
P H I  
C O N T I N � E � C Y  C O E F F I C I E N T  
C R A H E R ' S  V 

E F F E C T I V E  S A M P l E S I Z E = 4 2 9  

F R E Q U E � C Y  � I S S I � G = 7 

2 

2 

1 

1 9 . 0 4 8  

2 0 . 9 9 3  

1 8 . 9 9 3  

0 . 2 1 1  

0 . 2 0 6  

0 . 2 1 1  

0 . 0 0 0  

0 . 0 0 0  

0 . 0 0 0  

� A R � I NG : 3 3 %  O F T H E  C E L L S  HA V E  E X P E C T E D  C O U N T S  L E S S  
T H A N  5 .  C H I - S Q U A R E  M A Y  N O T  B E  A V A L I D  T E S T .  

Var i ab l enbe z e i c hnung : VG . . .  Unternehmer f ühr te zumi nde s t  e i nmal gr enzüber­

s c hr e i tende Tr ansporte durch 

SPED . . . .  Unternehmer ver f üg t  auch über Sped i t i o n s be­

rechti gung 

• 

• 

, 

, 
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'/ ; ( ; t.: .  � :: H "  r G U '� ; F �j � V '; ) 

F ' = ; U � .' j -: Y ! 
;J ::  � \: E 'H 
".. C] ' 04 D C T  ! 

- 266 -

T A 3 L � G F  V G  3 Y  L K �  

C J L p e T ! ( 1  _ 2 ) 1 ! ( 3- 6 )  2 ! ( 7- 1 0 )  3 ! ( 1 1  - 3 0 )  40 ! ( über 3 0 )  5 ! T iJ T A l 

- - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - + 

o 2 2  8 3  3 9  2 6  2 

� . J 5  l � . O 't 3 . 9 40  5 . 9 6 0 . 40 6 

n e i n  1 2 . 7 9 � J . 2 6 2 2 . 6 1 1 5 . 1 2  1 . 1 6 

� 5 . 3 3 � 6 . 6 3  4 3 . 8 2  2 1 . 6 6  7 . 40 1  

1 7 2  

3 9 . 4 5  

- - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - +- - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - +  

1 2 6  9 5  5 0  6 8  2 5  

3 . Q S  2 1 . 7 9 1 1 . 40 1  1 5 . 6 0 5 . 1 3 

9 . 3 5 3 5 . 9 9  1 d . 9 't  2 5 . 7 6 9 . 4 1  

5 't . L 7 5 3 . 3 7 5 6 . 1 8  7 2 . 3 4 9 2 . 5 9  
J a  

2 6 4  

6 0 . 5 5  

- - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - +  
f Q T A L  4 3  1 1 3  9 �  9 40  2 7  

1 1 . J l  4 0 . 3 3  2 0 . 4 1  2 1 . 5 6 6 . 1 9 

3 T A T I � r I C S  F O �  T � 3 L = J F  V S  3 V  L K �  

S T A T I S T r c  

c :1 r - S J 'J "' � E  
l I � � L I � J a D  � � T I Q  C H r - S � U A � �  

,1 Ä :j T :: L - H A = 'l S l E L  C :-! I - S J U A 1 E  
i' r H 
C : J 'H I �I'; = '\ C Y  C J :: F F I C I E \l T  

c .:� A : l c R ' $  V 

J F  

4 
40 

1 

v ,\ L iJ E  

2 2 . 4 � 1  

2 5 . 5 6 40  

1 7 . !t 't 3 

0 . 2 2 7  

0 . 2 2 1  

1) . 2 2 7 

40 3 6 

1 0 0 . 0 0 

P � J 3  

J . O 'J O  
O . J O O  
0 . 0 0 0  

Var i ab l enbezei chnung : VG . _  . .  Unternehmer f ühr te zumi nde s t  e l nma l grenzüber s c hr ei ­

tende Trans por te dt!rch 

L KW  . . .  Anzahl der LKW des Betri ebes 
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T A B l E  O F  V G  B V  T A E T Z  

V G ( G E N E H M I GU N G  F ü R  V G ) 
T A E T 2 ( S AM M E l l A O U N G S V E R K E H R ) 

F R E Q U E NC Y ! 

P E R e E N T  
R O W  p e T ! 

C O l  P C T  ! nei n O ! j a  1 !  T O T A L  
- -- - - -- - - + -- -- - - - - + -- - - - - - - +  

O ! 1 2 0  
2 7 . 7 8  

n e i n  7 1 . 4 3  ! 
4 3 . 4 8  

4 8 ! 1 6 8  
1 1 . 1 1 ! 3 8 . 8 9 
2 8 . 5 7 
3 0 . 7 7 

- - - - - - -- - + - - - - - - - - + - - - - - - - - +  
1 

j a  

1 5 6  
3 6 . 1 1  
5 9 . 0 9  
5 6 . 5 2  

1 0 8  2 6 4 
2 5 . 0 0 '6 1 . 1 1  
4 0 . 9 1 ! 
6 9 . 2 3 

- - - - - - - - - + - - -- - - - -+ - - - - - - - - +  
T O T A L  2 7 6  

6 3 . 8 9 

F R E Q U E N C V M I S S I N G  = 4 

1 5 6 
3 6 . 1 1  

4 3 2  
1 0 0 . 0 0  

S T A T I S T I C S  F O R  T A B l E  O F  V G  B V  T A E T 2  

S T A T I S T I C O F  V A l U E  P R O B  
- - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C H I - S QU A R E  
l I K E l I H O O O  R A T I O  C H I - S Q U A R E  

e O N T I N U I T Y A O J . C H I - S Q U A R E  

M A N T E l- H A E N S Z E l C H I - S Q UA R E  
F I S H E R ' S E X A e T  T e S T  ( l -T A I l ) 

C 2 -T A I l ) 
P H I  
e O N T I N G E N C Y  C OE F F I C I E N T  
C R A M E R ' S V 

E F F E C T I V E  S A M P l E  S I Z E  = 
F R [ O U � � C Y  � I S S I N G = 4 

4 3 2  

1 
1 
1 
1 

6 . 7 7 4  
6 . 8 7 9 
6 . 2 5 0 
6 . 7 5 8  

0 . 1 2 5  
0 . 1 2 4 
0 . 1 2 5  

0 . 0 0 9  
0 . 0 0 9  
0 . 0 1 2  
0 . 0 0 9  
0 . 0 0 6 
0 . 0 1 0  

V ar i abl enbez ei chnung : VG . . . . .  Unternehmer führ te z umi nde s t  e i nmal grenzüber­

schrei tende Tr anspor t e  durch 

TAET2 . . . Uberwi egende Gescha f t s t a t i gk e i t i s t  

S amme l l adungsverk ehr 

• 

• 
I 

• 
I 

• 
I 

• 
I 

• 
I 

• 
I 

• 
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